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I.

Übersicht
der im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts
vom Jahre 1931 enthaltenen Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen.

Datum Betreff Nr. Seite

1931 I . Gesetze.

'

13 . Februar Gesetz über die Änderung des Beamtengesetzes . . . . 7 23
26 . März Gesetz über Maßnahmen zur Behebung der Juuglehrernot 11 47
27 . „ Gesetz über die Abänderung des Ortskirchensteuergesetzes 12 49

S . Juli Notgesetz . Änderungen im Staatshaushalt. 23 163
17 . Dezember Zweites Notgesetz . Änderungen im Staatshaushalt . 35 217

II. Verordnungen des Staatsministeriums.
9 . März Umzugskosten . ' . ! 12 49
4 . Juli Dienstreisekostenverordnung. 22 131
4 . .. Umzugskostenverordnung . 22 145
9 . Oktober Haushaltsnotverordnung . . ! 31 193

12 . Dezember Zahlung der Dienstbezügc . . 35 213

III. Verordnungen des Ministers des Innern
und des Ministers des Kultus und Unterrichts.

10 . April Änderung der Verordnung über den Schutz der heimischen Pflan-
zen - und Tierwelt vom 14 . November 1927 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt 1927 Seite 217 , Amtsblatt 1927 Seite 150

I
15 81

6 . Oktober über den Vollzug des Gesetzes vom 11 . August 1902 über die Er-

Ziehung und den Unterricht nicht vollsinniger Kinder . ! 32 205

IV. Verordnungen des Ministers des Kultus
1930 und Unterrichts.

13 . Dezember Der Unterrichtsplan für den Mädchenhandarbeitsunterricht an der
Volks- und Fortbildungsschule. 2 5

1931 !
16 . März Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen

!

in Baden. 9 39
I . April Maßnahmen zur Behebung der Jiinglehrernot . . . . j 11 47



Datum Betreff ^ Nr . ^ Seite
^ !

1931
1 . April Erhebung der Landes - und Ortskirchensteuer für 1931 . 12 50

27 . Juli Maßnahmen zur Behebung der Junglehrernot . . . . 25 171
17 . September Schulordnung für die Höheren Lehranstalten . . . . 31 201
17. .. Änderung der Schulordnung für die Höheren Lehranstalten . 31 202
17 - „ Vollzug des Schulgesetzes. 31 203

4. Juli

V . Verordnungen des Ministers der Finanzen.

Ausführungsbestimmungen zur Dienstreisekostenverordnung 22 185
4- „ Ausführungsbestimmungen zur Umzugskostenverordnung 22 148

2

VI . Bekanntmachungen des Staatsministeriums.

Wahl der Mitglieder des Staatsministeriums , des Staatspräsiden¬
ten und seines Stellvertreters. 21 127

21 . September Wahl des Justizministers, des Ministers des Kultus und Unter¬
richts und des Staatspräsidenten. 28 179

1S30
13. Dezember

VII . Bekanntmachungen des Ministers des Kultus
und Unterrichts.

Zusammenarbeit von Berufsberatung und Schule 1 2
13. .. Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt im Jahre 1930 4 13
17. „ Beginn des Sommer-Studienhalbjahres 1931 am Staatstechni¬

kum in Karlsruhe . 1 1
17 - „ Mozarts 175 . Geburtstag. 1 2
18. „ Verkehrswesen. 1 1
IS. „ Volkstrauertag 1931 . 4 11
31 . „ Musiklehrerprüfung im Jahre 1930 . . 4 14

1931
1 . Januar Prüfungsgebühren. 3 9
5. Lehrerfortbildung. 3 10
7 - . Privatmustklehrerprüfung . 3 9
7 - „ Schreiben. 3 9
8 . » Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Gewerbeschulen 3 9

12 . „ Reichsgründungsfeier . . . 3 9
>3 . „ Lehrerfortbildung . . 4 14
14 . „ ^ Vollzug des Besoldungsgesetzes. 4 12
14 . .. , Lehrerfortbildung ! . 4 14
is . .. Obersekretärprüfung . 4 11
15. ,. Prüfung für den einfachen mittleren Dienst (Assistentenprüfung ) . 4 11
15- „ ^ Belehrung der Pilzsammler. 4 15
17. Bibliographie der badischen Geschichte. 4 15



Datum Betreff Seite

1931
20 . Januar
20. „
23.

28.
29 . „
29 . „

30 . „
7 . Februar
9 . „

13 . „
18 . „
21 .
21 . „
24. „
25 . „
27.

2 . März
4- „

10.

10 . „
15 . ..
16 . „
17 - „
18 . „
19 - „

21 . „

25 . „

26 . „

26 - „
28 . ..

1 . April
1 - .
9.
9- „

10 . ..

! Nr.

Prüfung der Handarbeitslehrerinnen . ^

Fortbildung der Lehrerinnen.
Aufnahme in das staatliche Handarbeitslehrerinnenseminar in >

Karlsruhe . !
Verteilung der Reichsverfassung . - ^
Gehaltskürzung .
Die Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung in den Volks¬

schulen . . . . . .
Wohnungsfürsorge für Beamte.
Aufhebung der Handelsschule in Todtnau . . . . .
Verhütung von Waldbränden.
Dienstprüfung der Volksschulkandidaten an Ostern 1931
Topographische Karte 1 : 25 000 !
100. Geburtstag Wilhelm Raabe's . !
Schulstatistik . ^
Verleihung von Reisebeihilfen .
IX. Hauptversammlung des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes
Aufnahmen in die Lehrerbildungsanstalten.
Tierschutz . . - . !
Turnkurs für Lehrerinnen an der Landesturnanstalt in Karlsruhe !
Vorbildung und Ausbildung der Kindergärtnerinnen und Hort- i

nerinnen .
Davoser Hochschulkurse . !
Weiterbildungskurse für Fortbildungsschullehrerinnen .
Lehrerfortbildung.
Geslügelzuchtlehrgang.
Dienstzeit der Beamten und Angestellten.
Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Gewerbeschulen in der

Zeit vom 9 . bis 14 . März 1931.
Zugang zum wissenschaftlichen Lehramt an Höheren Schulen in

Baden.
24 . Tagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertums¬

forschung .
Institut für katholische Kirchenmusik an der Bad . Hochschule für

Musik in Karlsruhe.
Lehrgang für Laienspiele .
Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen an Hö¬

heren Lehranstalten und an Fachschulen.
Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen.
Die Erhebung der Ortskirchensteuer . ^
Ausstattung mit Lehrmitteln.
Prüfung der Handarbeitslehrerinnen.
Prüfung für das künstlerische Lehramt in Musik an Höheren Lehr¬

anstalten . . .

4 12
4 15

6 18
5 18
5 17

5 18
5 18
5 19
5 19
5 17
6 21
6 21

13 63
6 22
6 21
6 21
8 36
8 36

8 35
8 36
8 36
8 36

10 44
10 43

10 43

10 43

10 43

10 44
10 44

11 48
11 48
12 50
12 50
14 77

12 50



Datum Betreff

1931
11 . April

11 .
17.
20 .
25.
25.
26.
28.

29.
29.

2. Mai
4.
4.

6 .

6.
6.

7.
11 .
12 .
12.
12.
12.

12 .
12.

13.

13.
15.

19.
19.
22 .
23.

27.
29.

2 . Juni

Einrichtung der Höheren Lehranstalten („Realgymnasium Buchen-
Walldürn " ) .

^ Staatliche biologische Anstalt auf Helgoland . . . .
Lehrerfortbildung.

^ Deutsche Höhere Lehranstalten im Ausland.
! Arbeiterolympiade 1931.

Turnkurs für Lehrer an der Landesturnanstalt in Karlsruhe
Lehrerfortbildung.
Verleihung von Stipendien aus der Joachim Janus -Zustiftung

zum Kleinspitälefonds.
! Lehrerfortbildung . . . . . . . . .

Tuberkulosefürsorge.
Deutsche Gesellschaftsreisen nach Siebenbürgen und Bukarest
Allgemeine Schulstatistik.
Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Handelsschulen,

Herbst 1931.
21 . Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnen¬

vereins in Stuttgart.
4. Sonderkurs für Pädagogen in Gens.
Pompejiführungen des Deutschen Archäologischen Instituts in

Rom 1931.

Lehrerfortbildung.
Vorbereitungsdienst der Schulamtsbewerber.
Dienstprüfung der Volksschulkandidaten .
100 . Wiederkehr des Todestages des Freiherrn vom Stein .
Sonderkurs für gärungslose Früchteverwertung . . . .
Mittlere Reife („Vereinbarung der Länder über die mittlere

Reife - ) .
Mittlere Reife.
Vereinbarung der Länder über die gegenseitige Anerkennung der

Reifezeugnisse der Höheren Schulen.
Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen an Hö¬

heren Lehranstalten und an Fachschulen.

Katechismusunterricht.
Beginn des Winter -Studienhalbjahres 1931/32 am Staatstechni¬

kum in Karlsruhe.

Lehrerfortbildung.
Dienstprüfung Ostern 1931.

Weiterbildung der Gewerbelehrer.
Die Verleihung von Stipendien aus der Max Viktor von Scheffel-

Stiftung .

Abhaltung der evangelischen Schulsynoden.
Evang . Kirchenmusikalisches Institut in Heidelberg

Tagung der Fortbildungsschullehrerinnen.

Nr . ! Seite

12 50
12 51
12 51
14 77
14 77
14 78
14 78

14 78
14 79
15 83
16 83
15 82

15 82

15 83

15 83

18 120

15 84

15 81

15 82

15 82

15 84

17 in
17 112

17 112

18 119
18 120

18 ! 119
18 121
18 ! 121
18 120

19 ! 124
18 ! 119
19 123

19 124



Datum

.

Betreff Nr. Seite

1931
6 . Juni Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Lehr¬

anstalten . 19 123
8 - „ Nürnberger Sängerwoche . . 19 124
8 . „ Schulärztliche Berichterstattung bei Reihenuntersuchungen 20 125
9. Deutsche Hochschulstatistik . . . 20 125

13 . „ Verleihung von Stipendien aus der von Reischach -Stiftung 20 125
20. „ Dienstprüfung der Fortbildungsschullehrerinnen . . . . 20 125
22 . „ Reichszentrale für Heimatdienst . . . . . . . 20 126
2« . „ Zweite Gehaltskürzungsverordnung. 21 128
26. Erhebung der allgem . Kirchensteuer im Rechnungsjahr 1931 und

1932 . 21 128
2 . Juli Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer im Rechnungsjahr 1931

und 1932 . 21 128
2 - „ Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt in Musik an Höheren

Lehranstalten und an Fachschulen. 21 128
6- „ Feier des Verfassungstages. 21 128
8. vr . Jakob Johann Oehler -Stiftung. 21 129

16. Einrichtung und Benutzung von Fernsprecheinrichtungen 25 171
23. Neuherausgabe des literarischen Nachlasses des Freiherrn vom

Stein. 24 170
24 . „ Badische Gehaltskürzung. 24 169
25 . „ 58. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner . 24 170
27 . „ Die Bad . Volksschule. 24 169

7 . August Ernährungs - und Diätkurs auf der Bühlerhöhe . . . . 25 173
13 . „ Topographische Karte 1 : 25 000 . . 26 175
22 . . Apologetische Tagung. 26 175
25. Ausbildungslehrgang für Film - und Lichtbildvorführungen 26 175
28. „ Naturschutzgebiete. 27 177

2 . September Schulstatisttk . . 29 187
12. Turnkurs für Lehrerinnen an der Landesturnanstalt in Karlsruhe 27 177
15. Die Schulärzte an den Volksschulen. 28 180
17. Verkauf von Altpapier. 28 186
17. Festsetzung des Stundendeputats an Fachschulen . . . . 31 203
22. Änderung der Ortsbezeichnung der Stadt Baden . . . . 28 186

1 Oktober Abhaltung von Jugendgottesdiensten am 31 . Oktober (Reforma¬
tionsfest ) . 30 191

1- Turnkurs für Lehrer an der Landesturnanstalt in Karlsruhe 30 191
1. Dienstprüfung in Karlsruhe im Herbst 1931. 30 192
6. Goethes Todestag. 30 191
6- Haydns Geburtstag. 30 191
8. Rundfunkvorträge über Berufsberatung. 32 207

16. Die Verleihung von Unterstützungen aus der Friedrichstiftung . 32 206
19. Durchführung der Haushaltsnotverordnung vom 9. Oktober 1931,

hier das Bewerbungsverfahren. 32 205



VIII

Datum Betreff Nr. Seite

IS31
20 . Oktober Die Erziehung und der Unterricht nicht vollsinniger Kinder . 32 205
20 . „ Grundsätze über die Gewährung von Unterhaltszuschüssen und

Vergütungen an Beamte im Vorbereitungsdienst und während
der Probedienstzeit. 32 206

20. Extraneerprüfungen an Höheren Schulen 1932 . . . . 32 207
21 . „ Unterstützung von Volksbüchereien . 34 211
23 . .. Deutsche Volksspende für Goethes Geburtsstätte . . . . 32 207
28 . „ Außerordentliche Zeichenlehrerprüfung 1931. 34 212
29 . „ Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen an Hö-

Heren Lehranstalten und an Fachschulen. 34 212
1 . November Dienstprüfung für Fortbildungsschullehrerinnen im Oktober 1931 . 84 212

10. Ferien an Höheren Schulen. 33 209
12. Die Aufnahme von Schulkindern in die Klasse Sexta der Höheren

Schulen . 33 209
12. Preis des Amtsblattes für 1932 . 33 210
12. Vergebung von Stipendien aus der Joachim Janus -Stiftung zum

Kleinspitälefonds . 34 211
16. Badisches Heimatarchiv . . 33 210
20- Hochschulstatistik . 34 211
23. Wohlfahrtsbriefmarken 1931. 34 211
26. Prüfung der Handarbeitslehrerinnen. 35 218
29. Bücherstiftungswerk der Deutschen Buchgemeinschaft 35 220

2 . Dezember Lichtbild- und Filmverleih der Reichszentrale für Heimatdienst,
Landesabteilung Baden. ! 35 220

9. Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Lehr-
anstalten im Jahre 1932 . 35 218

9- Staatliche Musiklehrerprüfung . ! 35 220
11. Privatmustklehrerprüfung . 35 219
12. Änderung der Ortsbezeichnung der Gemeinde Griesbach 35 219
14. Hebung der Heimindustrie und Heimarbeit im Schwarzwald 35 219
17. Arbeitslehrgang über „Die Landschule" . 35 219
21. Gehaltskürzung und Zweites badisches Notgesetz . . . . ! 35 214

31 . März

VIII . Bekanntmachung des Ministers der Finanzen.

Das Beamtengesetz. 16 85



— IX —

II.

Sach-Berzeichms
zum

Amtsblatt des Badischm Ministeriums des Kultus und Unterrichts
vom Jahre 1931.

A Seite

Abänderung des Ortskirchensteuergesetzes,
Gesetz hierüber . 48

Abhaltung von Jugendgottesdiensten am
31 . Oktober (Reformationsfest ) . . . 191

— der evangelischen Schulsynoden . . 119
Änderung des Beamtengesetzes, Gesetz

hierüber . 23
— der Ortsbezeichnung der Stadt Baden . 186
— der Ortsbezeichnung der Gemeinde Gries¬

bach . 219
— der Schulordnung für die Höheren . Lehr¬

anstalten . 202
— der Verordnung über den Schutz der hei¬

mischen Pflanzen - und Tierwelt vom
14 . November 1927 81

Änderungen im Staatshaushalt , Not¬
gesetz hierüber . 163

— im Staatshaushalt , Zweites Notgesetz . 217
Allgemeine Kirchen st euer, Erhebung

derselben im Rechnungsjahr 1931 und 1932 128
Allgemeine Schulstatistik . . . 82
Allgemeiner Deutscher Lehrerinnenverein,

21 . Hauptversammlung desselben in
Stuttgart . 83

Altertumsforschung, 24 . Tagung des
West - und Süddeutschen Verbandes
hierfür . 43

Altpapier, Verkauf von solchem . 186
Amtsblatt, Preis desselben für 1932 . 210
Anerkennung, gegenseitige, der Reife¬

zeugnisse der Höheren Schulen , Vereinba¬
rung der Länder hierüber . 112

Angestellte und Beamte , Dienstzeit der¬
selben . 43

Anstalt, staatliche biologische, auf Helgoland 51
Apologetische Tagung . . . 175
Arbeiterolympiade 1931 77
Arbeitslehrgang über „Die Landschule" 219
Archäologisches, Deutsches, Institut in

Rom , Pompejiführungen desselben 1931 120
Aufhebung der Handelsschule in Todtnau 19

Seite
Aufnahme in das staatliche Handarbeits¬

lehrerinnenseminar in Karlsruhe . 18
— von Schulkindern in die Klaffe Sexta der

Höheren Schulen . 209
! Aufnahmen in die Lehrerbildungsanstalten 21

Ausbildungslehrgang für Film - und
Lichtbildvorführungen . . . . 175

Ausführungsbesti mm ungen zur
Dienstreisekostenverordnung . 135

— zur Umzugskostenverordnung . . 148
Ausland, Deutsche Höhere Lehranstalten

daselbst . 77
Außerordentliche Zeichenlehrerprüfung

1931 — Ergebnis — . . . . 212
Ausstattung mit Lehrmitteln . . . 50

B.
Baden, die Stadt , Änderung der Ortsbe¬

zeichnung derselben . 186
Badische Gehaltskürzung . . 169
— Geschichte, Bibliographie derselben . 15
— Volksschule, die (Nachschlagewerk) . 169
Badisches Heimatarchiv . 210
— Notgesetz, Zweites , und Gehaltskürzung . 214
Beamte und Angestellte, Dienstzeit derselben 4.3
— im Vorbereitungsdienst und während der

Probedienstzeit , Grundsätze über die Ge¬
währung von Unterhaltszuschüffen und
Vergütungen an solche . 206
Wohnungsfürsorge für solche . . . 18

Beamtengesetz . 85
— , Gesetz über die Änderung desselben 23
Beaufsichtigung der religiösen Unter¬

weisung in den Volksschulen . . . 18
Beginn des Sommer - Studienhalbjahres

1931 am Staatstechnikum in Karlsruhe 1
— des Winter - Studienhalbjahres 1931/32

am Staatstechnikum in Karlsruhe . . 119
Behebung der Junglehrernot , Gesetz über

Maßnahmen hierzu . 47
— der Junglehrernot , Maßnahmen hierzu . 171
Belehrung der Pilzsammler . . . 15



X

Seite Seite

Berichterstattung, schulärztliche, bei Durchführung der Haushaltsnotverord-

Reihenuntersuchungen . . . . 125 nung vom 9. Oktober 1931, hier das Be-

Berufsberatung und Schule, deren werbungsverfahren . 205

Zusammenarbeit (Richtlinien hierfür ) . 2
— , Rundfunkvorträge hierüber . . . 207 E»

Besoldungsgesetz, Vollzug desselben . 12 Einfacher mittlerer Dien st , Prüfung
Bewerbungsverfahren, Durchführung für denselben (Assistentenprüsung) . . 11

der Haushaltsnotverordnung vom 9 . Ok- Eingesandte Druckwerke und Le h r-
tober 1931 . 205 mittel . 221

Bibliographie der badischen Geschichte 15 Einrichtung und Benutzung von Fern-
Biolo gische, staatliche, Anstalt auf Hel- sprecheinrichtungen . 171

goland . 51 Höheren Lehranstalten („Realgymna-
Buchgemeinschaft, die Deutsche , Bücher- sw,,, Buchen-Walldürn " ) . . . . 50

stiftungswerk derselben . . . . 220 Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer
Bücherstiftungswerk der Deutschen im Rechnungsjahr 1931 und 1932 . . 128

Buchgemeinschaft . 220 ^ der Landes - und Ortskirchensteuer für
Bühlerhöhe, Ernährungs - und Diätkurs . 5g

daselbst . 173 ^ der Ortskirchensteuer . . . . 50

Bukarestund Siebenbürgen,Deutsche Ernährungs - und Diätkurs auf
Gesellschaftsreisen dorthin . . . 83 der Bühlerhöhe . . . . . 173

Evangelische Schulshnoden , Abhaltung
von solchen . 119

Davoser Hochschulkurse . . . . 36 E v a n g . Kirchenmusikalisches Institut in

Deutsche B u ch g e mei ns cha ft, Bücher- Heidelberg . 123

stiftungswerk derselben . . . . 220 Erziehung und Unterricht nicht vollsinniger

— Gesellschafsreisen nach Siebenbürgen und ! Kinder . 205

Bukarest . . . . . . . 83 - - und Unterricht nicht vollsinniger Kinder,

— Hochschulstatistik . 125 Vollzug des Gesetzes vom 1l . August

— Höhere Lehranstalten im Ausland . . 77 1902 hierüber . 205

— Philologen und Schulmänner , 58 . Ver-
sammlung solcher . 170

— Volksspende für Goethes Geburtsstätte . 207 Fachschulen, künstlerisches Lehramt in

Deutscher, Allgemeiner Lehrerinnenverein , Musik an solchen und an Höheren Lehran-

21. Hauptversammlung desselben in stalten , Staatsprüfung für dasselbe

Stuttgart . 83 — Ergebnis — Ausschreiben — . 50, 128

Deutsches Archäologisches Institut in — , künstlerisches Lehramt im Zeichnen an

Rom , Pompejiführungen desselben 1931 . 120 solchen und an Höheren Lehranstalten,

Diät - und Ernähr ungskurs auf Staatsprüfung für dasselbe — Ergebnis

der Bnhlerhöhe . . . . . 173 — Ausschreiben — Ergebnis — . 18 , 119 , 212

Dienstbezüge, Zahlung derselben . . 213 — , die Stundendeputate an solchen , Fest-

Dienst Prüfung der Fortbildungsschul - fetzung derselben . 203

lehrerinnen — Ausschreiben — . . 125 Feier der Reichsgründung . . 9

— für Fortbildungsschullehrerinnen im Ok - — des Verfassungstages . . . . 128

tober 1931 — Ergebnis — . . . 212 Ferien an Höheren Schulen . . . 209

— der Volksschulkandidaien an Ostern 1931 Fern sprecheinrichtungen, Einrich-

— Ausschreiben — . 17 tung und Benutzung von solchen . . 171

— der Volksschulkandidaten — Ausschreiben — 82 Festsetzung der Stundendeputate an

— der Volksschulkandidaten Ostern 1931 Fachschulen . - 203

— Ergebnis — . . . . . 121 Film - und Lichtbildverleih der

— (der Volksschulkandidaten ) in Karlsruhe Reichszentrale für Heimatdienst , Landes-

im Herbst 1931 — Ergebnis - 192 abteilung Baden . . . . - 220

Dienstreifekostenverordnung 131 - und Lichtbildvorführungen , Ausbildungs-

- , Ausführungsbestimmungeu hierzu . 135 Lehrgang hierfür . . . . - 175

Dienstzeit der Beamten und Angestellten . 13 Fortbildung der Lehrer 10 , 14, 36, 51, 78

Druckwerke und Lehrmittel, einge¬ 79. 84, 121

sandte . 221 — der Lehrerinnen . . . . - IS



i

- XI -

tzeite
Seit«

Fortbtldungsschull ehrerinnen,
Prüfung derselben — Ergebnis — . 48

— , Dienstprüfung derselben —Ausschreiben — 125 j
— , Dienstprüfung für solche im Oktober 1931

— Ergebnis — . 212 !

— , Tagung derselben . 124 !

— , Weiterbildungskurs für solche . . 36 !

Freiherr vom Stein, Wiederkehr seines
Todestages . 82 .

— , Neuherausgabe des literarischen Nach¬
lasses desselben . 170 !

Früchteverwertung, görungslose,
Sonderkurs hierfür . . . 8l

G.
Gärungslose Früchteverwertung, Son¬

derkurs hierfür . 84

Gebühren für Prüfungen . . . . 9

Geburtsstätte Goethes , deutsche Volks¬
spende hierfür.

Geburtstag Haydns . . . .
— , 175 ., Mozarts.
— , 100 -, Wilhelm Raabe's . . . .
Geflügelzuchtlehrgang
Gegenseitige Anerkennung der Reife¬

zeugnisse der Höheren Schulen , Vereinba¬
rung der Länder hierüber

Gehaltskürzung .
— , badische.
— und zweites badisches Notgesetz
Gehaltskürzungsverordnung, zweite
Genf, 4. Sonderkurs für Pädagogen daselbst
Geschichte, badische , Bibliographie der¬

selben . . .
Gesellschaftsreisen, deutsche , nach

Siebenbürgen und Bukarest
Gesetz über die Änderung des Beamten¬

gesetzes .
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Müller , Adolf I . , Hauptlehrers-
Müller , Ernst , Reichsbahnoberrat , ord.

rarprofessor.
Müller , Julius , Hauptlehrer
Müller , Michael , Hauptlehrer i . R . s-
Münch , Longin , Oberlehrer i . R . s-
Mußler , Wilhelm , Hauptlehrer .

N.
Neidhardt , Wilhelm , Hauptlehrer . 220
Neßmann , Stefan , Hausmeister . 212
Neuthard , Alois , Fortbildungsschulhauptlehrer 126
Nied , Or . Edmund , Professor . 10
Nied , Kilian , Hauptlehrer i . R . s- . 208
No8 , Karl , Oberlehrer . 84
Noll , Wilhelm , Hauptlehrers - . . . . 37

s.
Obser , Alois , Oberlehrer i . R . s- . . 84
Oetzel, Elisabeth , Hauptlehrerin a . D . s- . . 45
Ofthof , Waldtraut , Handarbeitsaushilfslehrerin 186

P.
Peter , vr . Fritz , Professor . . 15
Pfingstler , Eitel , Hauptlehrer . . . . 220
von Pflummern , Mauritia , Hauptlehrerin . 170
Pfrang , Adam , Direktor . 129

Rahner , Otto , Oberlehrers-
Raidt , Anton , Hauptlehrer
Ramminger , Friedrich , Hauptlehrer
Raus , Alois , Sckulrat
Rauschenberger , Albert , Hauptlehrer
Rehm , Eduard , Zeichenlehrer .
Rehn , Kurt , Hanptlehrer .
Reinbold , Maria , Hauptlehrerin
Reiser , Josef , Direktor
Reiter , Johanna , Hauptlehrerin

Seite

Rexroth , Wilhelm , Oberlehrer .
Ried , Hermann , Professor i . e . N . s-
Nieger , Wilhelm , Wachtmeister
Niemensperger , Frieda , Hauptlehrerin
Riffel , Friedrich , Hauptlehrer .
Rist , Lina , Hauptlehrerin .
Nodach , August , Hauptlehrer
Rogge , Karl , Lehrer . . . .
Rohrbacher , Ludwig , Hilfsschulhauptlehrcr i . R . s-
Roller , vr . Theodor , Professor
Roß , Minna , Hauptlehrerin
Roßrucker, Johann , Hauptlehrer
Rost , Max , Hauptlehrer
Roth , Alfons , Hanptlehrer
Roth , Julius , Fortbildungsschulhauptlehrer
Rühle , Moritz , Hauptlehrer
Rümmele , Leander , Studienrat i . R . f
Rummel , Bruno , Musiklehrer .
Rusch, Wilhelm , Oberreallehrer i . R . s-

S.
Samson , Anita , Handarbeitshauptlehrerin
Sandmeier , Heinrich , Hanptlehrer i . R .s-
Sattler , Wilhelm , Hauptlehrer
Saur , Albert , Hanptlehrer
Saur , Eugen , Gewerbelehrer
Sauter , Karl , Rektor .
Sautner , Clementine , Lehrerin
Schaaff , Friedrich , Oberlehrer
Schaber , Wilhelm , Hanptlehrer
Schadt , Georg , Hanptlehrer
Schädler , Klara , Lehrerin
Schäfer , vr . Anton , Professor
Schäfer , Elisabeth , Hauptlehrerin s-
Schäfer , Fridolin , Oberlehrer i . R . s-
Schäfer , Rudolf , Professor
Scharnkc , Hermann , Direktor
Scheifele , vr . Albert , Professor
von Schenck, Anna , Hauptlehrerins-
Schindler , Wunibald , Hauptlehrer , Hauptlehrers

Schlager , Wilhelm , Rektor
Schlechter , vr . Eugen , Professor
Schlimm , Margarete , Hauptlehrerin
Schlund , August , Hauptlehrer .
Schmich, Georg , Oberlehrer i . R . s-
Schmidt , Alfred , Hauptlehrer
Schmidt , Emil , Hauptlehrer
Schmidt , Gustav , Professor
Schmidt , Julius , Oberlehrer
Schmidt , Luise , Lehrerin .
Schmidt , Maria , Hauptlehrerin
Schmidt , Max , Ministerialoberrechnungsrat
Schmitt , Franz , Professor .
Schmitt , Karl , Hauptlehrers-
Schmitt , Ludwig , Direktor
Schmitt , Sophie , Professors-
Schmitz , Hans , Hauptlehrer
Schnabel , Karl , Laborant .
Schnabel , Martha , Hilfslehrerin
Schneider , Franz , Hauptlehrer
Schneider , Fritz , Hanptlehrer
Schönig , Kornelius , Hauptlehrer i . R
Schott , Ernst , Hauptlehrer .
Schott , Karl , Verwaltungsassistent
Schrade , vr . Hubert , a . o . Professor

170,
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von Schubert , V . theol. , vr . Phil . , vr . iur. k . o.
Hans Georg Wilhelm , Geheimer Rat,
emerit . ord . Professors . . . .

Schuh , Ludwig, Oberlehrer i . R . s
Schumacher, Friedrich, Hauptlehrer .
Schwarz , Elisabeth, Kanzleiassistentin
Schwarz , Emma, Hauptlehrerin
Schwarzhans, Otto, Oberlehrer
Schweiger , Georg , Oberlehrer i . R . s
Schwing , Gottlieb, Oberlehrer i . R . s
Seeber , Friedrich , Kreisoberschulrat .
Seel, Albert, Hauptlehrers . . . .
Seidt , Hans, Hauptlehrers . . . .
Seippel , Emilie, Hauptlehrerin i . R . s
Seitel, Maria , Fortbildungsschulhauptlehrerin .
Seith, Marie, Hauptlehrerin i . R . s .
Seyfarth , Gustav , Schulrat . . . .
Siebeü, vr . R . , ord . Professor . . . .
Sieberg, Karl, Oberaufseher . . . .
Siebold, Hermann, Wachtmeister
Siegrist, Hermann, Hauptlehrer
Sigrist, Dipl.-Jng . Ernst, Studienrat
Simon , Elisabeth, geb . Metzger, Fortbildungs¬

schulhauptlehrerin .
Soergel, Oe . Wolfgang, ord . Professor
Sohm, Luise, Hauptlehrerin . . . .
Sommer, Adam, Hauptlehrer . . . .
Späth , Karl, Fortbildungsschulhauptlehrer
Spannagel, Wilhelm , Hauptlehrer
Specht, Margarete, Hauptlehrerin
Spies , Wilhelm , Hauptlehrer . . . .
Spinner , August , Studienrat . . . .
Spitzer , Hilda , Hauptlehrerin . . . .
Springer , vr . Max , a . o . Professor .
Stadelbacher , Otto , Kanzleiobersekretär .
Stadelhofer, Albert, Hauptlehrer
Stahl , Heinrich, Rektor.
Stärk, Doris , Hauptlehrerin . . . .
Starlinger , vr . Wilhelm , a . o . Professor
Steidinger, Vr .-Jng . Willy , Prof .s
Stein , vr . Johannes , a . o . Professor
Stengel, Georg , Hauptlehrer . . . .
Stenz, Hermann, Negierungsrat
Stenzel, Franz , Hauptlehrer . . . .
Steude, Hans , Professor.
Stezelberger , Anna, geb . Küpferle , Hauptlehrerin
Stöber, Heinrich, Hauptlehrer . . . .
Stöber, Wilhelm , Oberlehrer i . R .s
Stöcker, Alfred , Gewerbelehrer
Stöckle , Karl, Gewerbeschuldirektors
Stöbr , Wilhelm , Hauptlehrer . . . .
Stoll , Karl, Professor.
Stoll , Karl, Hausmeister.
Stoll , Viktor , techn . Assistent . . . .
Straßer , Albert, Anstaltsoberlehrer
Straub , Maria , Handarbeitshauptlehrerin
Strauß , Elkan , Hauptlehrer i . R . s .
Stritt , Erwin , Hauptlehrer . . . .
Strubel , Rudolf, Rektor.
Sturm , Otto, Hauptlehrer . . . . .
Süß , Berta , Lehrerin.
Suppinger, Josef , Oberlehrer i . R .s
Sutter , August , Hauptlehrer-s . . . .
Sutter , vr . Lic . theol . , Georg , Professor

T.
Thimig, Konrad , Hauptlehrer i . R . s
Thoma, Ludwig , Rektor

Seite
Thum, Rosa, Handarbeitshauptlehrerin . . 220
Traut , Mathilde, Handarbeitshauptlehrerin . 79
Tröge, Ottilie, Handarbeitshauptlehrerins . 122
Trukenbrod , Eugen, Hauptlehrer . . . 186
Tschira , Amalie, Hauptlehrerin . 45

u.
Uez , M . Bonaventura (Josefine) , Hauptlehrerin 22

B.
Valentiner, vr . Wilhelm , Geh . Hofrat, zuruhe-

ges. ord . Professors . 52
Vetter, Konrad, Rektor i . R . s . . 176
Vögtle , Friedrich , Hauptlehrer . . . . 220
Vogt, Franz , Professor . 16
Volk, Kurt, Hauptlehrer . . 22, 37
Vollherbst , Julius , Rektor . . . . 3
Vollrath, Franz , Hauptlehrer . . . . 3

W.
Wagner, Alfred , Professor . . . 122
Wagner, Karl, Professor i . R . s . . 122
Wagner, Frau Walburga, grb . Schäffner,

Handarbeitshauptlehrerins . . . 37
Wahrer, Friedrich , Hauptlehrer . . 19
Waldvogel , Pauline , Hauptlehrerin . . . 79
Walter, Friedrich, Hauptlehrer . . . 79
Weber , vr . Bernhard, Direktor a . D . s . . 10
Weber , Gustav , Hauptlehrer . . . . 208
Weber , Karl, Rektor . . . . . . 212
Weber , Maria , Handarbeitshauptlehrerin . 186
Weilhart, Rosa, Hauptlehrerin . . . . 212
Weismehl, Johann , Rektor . . . . 177
Weiß , Hermann, Hauptlehrer . . . . 122
Weißer , Luise, Lehrerin . . . . . 177
Weißhaar, Charlotte, Fortbildungsschullehrerin 220
Weißheimer , Jakob , Professor . . . . 210
Weitzell, Martha , außerplanm. Fortbildungs¬

schullehrerin . 37
Weizel, vr . Walter, ord . Professor . . 210
Welker, Karl, Hauptlehrer . . . . . 192
Wietze , Otto, Hauptlehrer . 45
Wiggert, Leopold , Hauptlehrer . . . . 124
Willgerodt, vr . Konrad , Hofrat, Prof . a . D . s 10
Winter, Georg , Hauptlehrer . . . . 19
Wintermantel, Heinrich, Direktor . . 129
Witzler, Walter, Hauptlehrer . - . 79, 84
Wittemann, Josef , Fortbildungsschulhauptlehrer175
Wittmann , Alexander , Oberlehrer i . R .s . 208
Wittmann, Luise, Handarbeitshauptlehrerin . 44
Wittmann, vr . Otto, Regierungsrat . . 174
Wohleb , Leo , Oberregierungsrat . . . 192
Wülfing, vr . vr . d . e . Ernst Anton , Geheimer

Hofrat, emerit . ord . Professors . . 3
Wurster , Christian, Professor . . . . 16

3.
Zahn , Hermann, Professor . . . . 3
Zahn , Karl , Hauptlehrer . . . . . 210
Zeller , Maria , Handarbeitshauptlehrerin . 126
Ziegler, Theodor, Oberlehrer i . R . s . . 176
Zipf, Wilhelm , Oberlehrer . . . - 177
Zobel , Paula , Hauptlehrerin . . . 210
Zorn , Otto, Hauptlehrer . 52
Zürn , Heinrich, Oberlehrer . . . 175
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I . Bekanntmachungen.

Verkehrswesen.

Mit Zunahme der neuzeitlichen Verkehrsmittel
häufen sich die Verkehrsunfälle in Stadt und Land
in auffallender Weise. Sehr oft kommen Kinder
und Jugendliche dabei zu schaden . Wohl ist es in
erster Linie Aufgabe der Eltern ihre Kinder zu
richtigem Verhalten auf der Straße und bei Be¬
nutzung moderner Verkehrsmittel anzuhalten. Je¬
doch kann sich auch die Schule nicht der Pflicht ent¬
ziehen, die Schüler über die Gefahren des Ver¬
kehrs und die Vermeidung von Unglücksfällen zu
unterweisen. Ich ersuche deshalb, bei gegebener
Gelegenheit sowohl im Unterricht , wie auch bei
Wanderungen bei den Schülern in entsprechender
Weise aufklärend tätig zu sein und sie in verständ¬
nisvollem Zusammenwirken mit den Eltern zur Be¬
sonnenheit im Straßen - und Reiseverkehr zu er¬
ziehen.

Karlsruhe, den 18. Dezember 1930.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 49719 . vr . Remmele
H. Mg . xv <,
V . Gen. XI«

Beginn des Sommer -Studienhalbjahres 1931
am Staatstrchmkum in Karlsruhe.

An die Direktionen und Vorstände der Höhe¬
ren Lehranstalten und der Gewerbeschulen und an
die Lehrer der gewerblichen Fortbildungsschulen.

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion
der Badischen Höheren technischen Lehranstalt
(Staatstechnikum ) in Karlsruhe wird zur Kennt¬
nis der beteiligten Schulbehörden gebracht , mit

! dem Ersuchen, den Schülern der entsprechenden
Klassen ihren Inhalt bekannt zu geben.

Karlsruhe, den 17 . Dezember 1930.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 13877 In Vertretung
Or . Huber

Bekanntmachung.
Aufnahme in das Staatstechnikum zum Sommer-Halbjahr 1931.

Anmeldungen zum Besuch des Staatstechni-
kums im nächsten Sommer-Halbjahr sind spätestens
bis zum 15. Januar 1931 an die Direktion der An¬
stalt schriftlich zu richten. Später einlaufende Ge¬
suche können nicht mehr berücksichtigt werden . Vor¬
drucke zur Anmeldung werden auf Verlangen ko¬
stenlos abgegeben.

Die Aufnahme - und Nachprüfungen finden von
Montag, den 23. März bis Donnerstag,
den 26 . März 1931 statt.

Die zu den Aufnahmeprüfungen Zugelassenen
und die Nachprüflinge werden besonders benach¬
richtigt, mit Ausnahme der derzeitigen Studieren¬
den, denen die Prüfungstermine am schwarzen
Brett bekannt gegeben werden . Die Aufnahme er¬
folgt, soweit es die verfügbare Platzzahl gestattet.
Bei dem großen Andrang zu einzelnen Abteilungen
muß mit Zurückstellung auch bei Erfüllung sämt¬
licher Zulassungsbedingungen gerechnet werden.

Der Unterricht beginnt Freitag, den
27 . März 1931 , 11 Uhr mit der Einweisung der
Studierenden.

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich,
das gegen Voreinsendung einer Gebühr von 50 -H/
zuzüglich Porto erhältlich ist.

1
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Anfrageschreiben zur Erlangung weiterer Aus¬
künfte ist Rückporto beizufügen.

Karlsruhe, im Dezember 1930.
Moltkestraße 9

Die Direktion:
gez . : A . Eisenlohr.

Mozarts 175 . Geburtstag.
An die Schulbehörden und Leiter der unter-

stellten Schulen. !
Am 27 . Januar 1931 fährt sich zum 175 . Male , !

daß Wolfgang Amadeus Mozart in Salzburg
geboren wurde. Aus Anlaß dieses Tages ersuche !
ich die Leiter und Lehrer aller mir unterstellten ^
Schulen, im Unterricht dieses großen Tondichters
zu gedenken und auf seine Bedeutung für die
deutsche Tonkunst hinzuweisen.

An den Höheren Lehranstalten und an denje¬
nigen Volksschulen, an denen das Schuljahr mit
einer Feier schließt , kann die Erinnerung an Mo¬
zarts Geburtstag unter Darbietung einzelner sei¬
ner musikalischen Schöpfungen mit der Schlußfeisr
verbunden werden.

Karlsruhe, den 17 . Dezember 1930.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ü 48126 In Vertretung
V . Gen . IV Di-, Huber
H. Allst . V» _

Zusammenarbeit von Berufsberatung und Schule.
Der Reichsarbeitsminister und der Reichsmini¬

ster des Innern haben über die Zusammenarbeit
von Berufsberatung und Schule folgende Richt¬
linien aufgestellt , die von den Schulen meines
Dienstbereichs in allen Berufsberatungsfragen zu
beachten sind.

Der Präsident der Reichsanstalt für Arbeits¬
vermittlung und Arbeitslosenversicherung ist
gleichzeitig aufgefordert worden, das Weitere we¬
gen der Durchführung der Richtlinien durch die Ar¬
beitsämter zu veranlassen.

Karlsruhe, den 13 . Dezember 1930.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. s 48994 vr . Remmele
H . Allst . IX°
V . Gen . XIK
Der Reichsarbeitsminister

zu IV » 12389/30.
Der Reichsminister des Innern

zu III Nr. 5137/12. 11.

Richtlinie«
für die Zusammenarbeit von Berufsberatung

und Schule.
I . Die Berufsberatung gehört nach dem Gesetz über

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung

zu den Aufgaben der Reichsanstalt für Arbeits
Vermittlung und Arbeitslosenversicherung (vergl
§ 1 Absatz 2 und 58—61 des Gesetzes ) .

2 . Die Berufsberatung ist nicht nur eine wirtschaft¬
liche, sondern in besonderem Maße auch eine pä¬
dagogische Aufgabe. Deshalb müssen dabei die
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar¬
beitslosenversicherung (Hauptstelle , Landes-
arbeitsämter und Arbeitsämter) und die Schulen
(allgemein bildende Schulen, Berufs - und Fach - z
schulen, Hochschulen) Zusammenwirken . Es emp¬
fiehlt sich demgemäß, daß in Zukunft die Erlasse
über die Zusammenarbeit von Berufsberatung
und Schule von den Unterrichtsverwaltungen
und von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung in gegenseitigem
Benehmen, wenn möglich , gemeinsam, heraus¬
gegeben werden.

3 . Die Hauptstelle der Reichsanstalt für Arbeitsver¬
mittlung und Arbeitslosenversicherung sowie die
Landesarboitsämter werden Erlasse und Veröf¬
fentlichungen, die allgemeine und grundsätzliche
Fragen der Berufsberatung behandeln, den Un-
terrichtsverwaltungen zur Kenntnis Mitteilen,
soweit sie nicht gemeinsam mit den Unterrichts-
Verwaltungen erlassen sind.

4 . Aufgaben der Schule im Dienste der Berufsbe¬
ratung:
a) Die Schule leistet die unterrichtlichen und er¬

zieherischen Vorarbeiten für die Berufswahl
durch allgemeine Aufklärung und Belehrung
von Eltern und Schülern.

b) Sie stellt sich in den Dienst des Zusammenwir¬
kens der an der Berufsfindung beteiligten Per¬
sonen und Stellen (Eltern, Landesarbeitsäm-
ter , Arbeitsämter, Berufsberater, Schulärzte
und Lehrer ) und empfiehlt Eltern und Schü¬
lern den Besuch der Arbeitsämter (Berufs¬
beratungsstellen) .

o.) Sie unterstützt die Arbeit der Arbeitsämter
(Berufsberatungsstellen) im Einzelfalle . Sie
enthält sich jedoch jeder Berufsberatung im
eigentlichen Sinne ohne Fühlungnahme mit
den Berufsberatungsstellen, insbesondere jeder
unmittelbaren Lehrstellenvermittlung.

5 . Mittel zur Lösung dieser Aufgaben durch die
Schule in Verbindung mit den Arbeitsämtern
(Berufsberatungsstellen) :
a) Belehrung der Schüler (im Rahmen der dafür

geeigneten Unterrichtsfächer ) über die Not¬
wendigkeit der rechten Berufswahl , über die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Aus¬
übung der wichtigsten Berufe, über das Wesen
der einzelnen Berufe in großen Umrissen durch
Darbietung lebensvoller Bilder aus der Welt
der Arbeit und durch unmittelbare Einführung
in das Arbeits- und Wirtschaftsleben der Hei-



mat , Bekämpfung von Standesvorurteilen , Er¬

ziehung zur Achtung vor jeder Arbeit und zum
Verständnis für ihren inneren Wert,

b) Beobachtung der Gesamtpersönlichkeit des

Schülers während der ganzen Schullaufbahn,
Vorbereitung der Unterlagen , die die Arbeits¬
ämter (Berufsberatungsstellen ) benötigen , und

Hinweis der Schüler auf die Möglichkeiten zur
Beratung.

o) Schulbahnberatung in der Grundschule und in
allen Klassen, von denen aus ein Übergang in ^

eine andere Schulgattung möglich ist.
ä ) Veranstaltung von Vorträgen , Lichtbildvor¬

führungen und Elternabenden mit dem Zweck,

bindung über die Hochschulverwaltung der Hoch¬
schulländer hergestellt werden . Die Errichtung
weiterer akademischer Auskunfts - und Berufs¬
ämter , die von den Hochschulverwaltungen in die
Wege zu leiten wäre , ist wenigstens für größere
Hochschulen erwünscht.

Berlin, den 27. November 1930.

Der Reichsminister Der Reichs-
des Innern arbeitsminister
In Vertretung In Vertretung

gez . Zweigert. gez . vr . Geib.

II . Personalnachrichten.
Einblicke in das Berufs - und Wirtschaftsleben,
überblicke über die heimischen Gewerbezweige
zu geben und (in der höheren Schule ) Ver - !
ständnis für die Bedeutung und die Anforde¬
rungen der akademischen Berufe anzubahnen , j

s ) Es empfiehlt sich , daß in den Schulen geeignete
Lehrer (Lehrerinnen ) es übernehmen , die Be¬
ziehungen zu dem zuständigen Arbeitsamt in
Fragen der Berufsberatung aufzunehmen und
zu pflegen . Zu diesen Aufgaben sollen jedoch.
nur solche Lehrkräfte herangezogen werden , die
aus persönlicher Neigung solche Aufgaben
übernehmen ; es empfiehlt sich nicht, einen
Zwang zur Übernahme der Tätigkeit auszu¬
üben.

6. Zu den Aufgaben der Arbeitsämter (Berufsbe-
ratungsftellen ) ist zu sagen : !

a ) Sie sind durch die Allgemeinen Bestimmun¬
gen für die Berufsberatung und Lehrstellen¬
vermittlung bei den Arbeitsämtern vom
12 . Mai 1923 (Reichsarbeitsblatt Seite 309)
28 . September 1927 (Reichsgesetzblatt I Seite 303) !
festgelegt. i

k) Die Arbeitsämter (Berufsberatungsstellen ) sind ^
verpflichtet, sich mit den Schulen ihres Bezirks !
dauernd in Verbindung zu halten zur plan - >
mäßigen Erfassung der Schulabgänger und !
zum Austausch von Erfahrungen . :

e ) Die Berufsberatungsstellen sind nicht berech¬
tigt , förmliche Nachprüfungen in Schulfächern
abzuhalten.

7 . Die akademische Berufsberatung:
Die akademischen Auskunfts - und Berufs¬

ämter sollen, soweit es noch nicht der Fall ist, mit i
der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar - !
beitslosenversicherung in Verbindung treten . In
Fällen von besonderer Bedeutung soll diese Ver- j

Ernannt:
Regierungsbaumeister Dipl .-Jng . Rudolf

Brugier aus Wiesloch zum Professor am
Staatstechnikum Karlsruhe . — Hauptlehrer
Reinhard Haiß in Herbolzheim zum Oberlehrer
daselbst. — Lehrer Franz Vollrath in Mann¬
heim zum Hauptlehrer in Ettenheimweiler.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Hauptlehrer Xaver Bohli in Wangensteig nach

Burg.
Kraft Gesetzes tritt in de« dauernden Ruhestand:

Professor Hermann Zahn am Staatstechni-
kum in Karlsruhe auf 1 . April 1931 . — Kreisober¬
schulrat Friedrich Seeber in Villingen . — Rek¬
tor Julius Voll her bst in Heidelberg auf 1.
April 1931 . — Hauptlehrerin Maria Fuchs in
Karlsruhe auf 1 . April 1931.

Gestorben:
Geheimer Hofrat Professor vr . vr . d . v . Ernst

AntonWülfing emer. ordentlicher Professor für
Mineralogie und Petrographie der Universität Hei¬
delberg am 17 . Dezember 1930.

III. SteUeuausfchreibe« .
1 . Allgemein:
Die Stelle des Kreisschulrats in Villingen.
Bewerbungen sind binnen 10 Tagen auf dem

Dienstweg beim Ministerium des Kultus und Un
terrichts einznreichen.

2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Zwei Hauptlehrerstellen in Frei bürg. Das

Ernennungsrecht steht dem Stadtrat zu.
Hauptlehrerstellen in Herbolzheim —

W a g e n st e i g.
3 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle in Freiburg. Das Er¬

nennungsrecht steht dem Stadtrat zu.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadlschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an andere » Tage» müssen vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen, daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten z» beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMarc
deF Badischen MinistertumK deK Lrultu^ und Unterrichts

tzersuKgegeben vom Ministerium deA LrultuK und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe , den 7 . Januar 1931.

Inhalt.
Verordnung des Ministers des Kultus und Unterrichts : Der Unterrichtsplan für den Mädchen¬

handarbeitsunterricht an der Volks - und Fortbildungsschule.

Verordnung des Ministers des Kultus
und Unterrichts.

(Vom 13 Dezember 1930 .)

Der Unterrichtsplan für den Mdchendandarbcitsmiterricht
an der Volks - und Fortbildungsschule.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 1 .)

Zum Vollzug der §H 35 , 36 und 42 des
Schulgesetzes vom 7. Juli 1910 und des Z 20
des Gesetzes vom 19 . Juli 1918 , die allgemeine
Fortbildungsschule betr . , wird für den Mäd¬
chenhandarbeitsunterricht an der Volksschule
und , soweit Handarbeitsunterricht gemäß § 13
Absatz 4 des Gesetzes , die allgemeine Fortbil¬
dungsschule betr . , Unterrichtsfach ist, auch an
der Fortbildungsschule nachstehender Unter¬
richtsplan verkündet.

Er tritt an den genannten Schulen für alle
Jahrgänge mit Beginn des Schuljahres
1931/32 in Kraft.

Die HZ 8—10 der Verordnung vom 3.
März 1894 (Schulverordnungsblatt 1894
Seite 77/78 ) , die Erteilung des Unterrichts in
weiblichen Handarbeiten an Volksschulen betr . ,
und der durch meinen Runderlaß vom
20 . März 1925 Nr . 0 . 13140 versuchsweise ein¬
geführte Unterrichtsplan werden mit Inkraft¬
treten dieser Verordnung aufgehoben.

Karlsruhe, den 13 . Dezember 1930.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

vr . Remmele

Unterrichlsplan
sur den Miidchetchandarbeilsunlerricht
an der Uo !ks- und Fortbildungsschule

(vom 13 . Dezember 1930 .)

I . Unterrichtsgrundsätze.

8 1 .
Der Handarbeitsunterricht für die Mäd¬

chen der Volksschule steht wie der übrige Un¬
terricht im Dienste der allgemeinen Erziehungs¬
aufgabe der Schule ( Z 6 des Unterrichtsplanes
für die Volksschule vom 12 . April 1924 , Amts¬
blatt 1924 Nr . 20 Seite 53 ff . ) .

In der Fortbildungsschule hat der Hand¬
arbeitsunterricht vor allem der Ausbildung
für den Beruf der Frau im Haus zu dienen,
ohne die allgemeinen Bildungswerte zu ver¬
nachlässigen ( § 12 des Fortbildungsschul¬
gesetzes vom 19 . Juli 1918) .

H . Unterrichtsziel.

8 2.
Der Handarbeitsunterricht für die Mäd¬

chen erstrebt zunächst die Heranbildung der
Schülerinnen zu möglichst großer Tüchtigkeit
in der Herstellung einfacher Gegenstände des
Hausgebrauchs . Darüber hinaus soll er Freude
an nützlicher Betätigung im Haushalte Wecken,
den Sinn für Ordnung und Sparsamkeit
schärfen und unter Heranbildung eines guten
Geschmacks für Form und Farbe und unter
Anregung der Phantasie zur Selbsttätigkeit

^ und Selbständigkeit im körperlichen und geisti-
S
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gen Gestalten der dem Unterrichte zugrunde
liegenden Bildungsstoffe erziehen.

Als Glied des allgemeinen Unterrichts hat
auch der Handarbeitsunterricht die aus seinem
Lehrstoffe sich ergebenden erzieherischen Ge¬
sichtspunkte zu verwerten.

m . Lehrversahren.

§ 3.

Der Handarbeitsunterricht ist Klaffenun¬
terricht . Er hat mit allen einschlägigen Unter¬
richtsfächern , insbesondere mit Zeichnen , Na¬
turlehre und Naturgeschichte in engste Verbin¬
dung zu treten.

Die Lehrweise ist die in der Arbeitsschule
übliche . Jede Aufgabe ist der Klasse als Pro¬
blem zu stellen . Der Unterricht knüpft an die
Kenntnisse und Erfahrungen der Schülerinnen
an . Die Zusammenhänge zwischen Zweck des
Gegenstandes , Stoff , angewandter Technik und
Schmuck werden erörtert . Durch Herstellung
von Schnittmustern und Modellen und durch
zeichnerische Darstellung ist einer gefälligen
und gediegenen Fertigstellung des Gegenstan¬
des im Werkstoff vorzuarbeiten . Die Stoffge¬
staltung nimmt naturgemäß den breitesten
Raum ein.

IV . Stoffverteilung,

s 4.

Bezüglich der in der nachfolgenden Stoff¬
verteilung als Jahresaufgabe erscheinenden
Umgrenzung des Lehrstoffes gilt das in § 5
des Unterrichtsplanes für die Volksschulen
vom 12 . April 1924 Gesagte.

Darnach ist für alle Schulen , in denen der
Handarbeitsunterricht erst mit einem späteren
als dem 2 . Schuljahr beginnt , oder in denen 2
oder mehrere Schuljahre zu gleichzeitigem Un¬
terricht in einer Klasse vereinigt sind , oder in
denen der Unterricht nur halbjährig erteilt
wird , die notwendige Änderung der Stoffver¬
teilung in besonderen örtlichen Arbeitsplänen
festzulegen . Diese Arbeitspläne bedürfen der
Genehmigung durch das Kreis - oder Stadt¬
schulamt.

Die Kreis - und Stadtschulämter werden
ermächtigt , von sich aus im Benehmen mit der
Jnspektorin und den Handarbeitslehrerinnen

. 2 —

für Schulen mit gleichartigen Verhältnissen
solche Arbeitspläne aufzustellen.

§ 5.

Handarbeitsunterricht in der
Volksschule.

1 . Schuljahr.

Soweit das 1 . Schuljahr Handarbeits¬
unterricht erhält , ist dieser auf Spielarbeiten
zu beschränken (Überleitung vom Spiel zur Ar¬
beit ) .

2. Schuljahr.

1 . Stoffkunde und Werklehre.
Papier , Pappe , Faden , grobe Gewebe,

Nadel , Schere , Fingerhut , Häkelnadel . — Vor-
und Steppstich . Häkelmasche.

2. Geschmackserziehung.
Einfache Darstellung von Stichen mitBlei-

uud Buntstift in reihenhafter Anordnung.
Übungen im Sehen der bunten und unbunten
Farben.

3 . Stoffgestaltung.

Fröbelarbeiten: Papierfalten , Rei¬
ßen , Flechten , Knüpfen , Aus - und Einziehen
von Fäden.

Schneiden: Vandmuster in Papier
( Streifen , Bänder , Spitzen u . dgl . ) . Abformen
und Schneiden der Muster für die herzustellen¬
den Gegenstände.

Nähen: Umstechen von Rändern . Vor-
und Steppstich als Zierstich an selbstgestalteten
einfachen Gegenständen aus grobem Gewebe
( kleine Deckchen aller Art , Vorhanghalter , Tin¬
tenwischer u . dgl ) .

Häkeln: Fingerhäkeln . Luftmasche , feste
Masche und Stäbchen . Praktische Gegenstände
in einer Maschenart ( Kordel , Topflappen,
Waschlappen , Tajelläppchen u . dgl . ) .

3. Schuljahr.

1 . Stoffkunde und Werklehre.
Mittelfeine Gewebe . Schnur - , Faden-

und Garnsorten . Fadenrolle . Stricknadel . —

Saum - und Flachstich . Strickmasche.

2 . Geschmackserziehung.
Erweiterung der Darstellung von Stichen

in reihenhafter Anordnung . Gerades und ver-
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letztes Flächenmuster . Zusammenstellen von
bunten und unbunten Farben.

3 . Stoffgestaltung.
Schneiden: Flächenmuster in Papier

(Flächenschmuck durch Falten des Papieres vor
dem Schneiden) . Abformen und Schneiden
der Muster für die herzustellenden Gegenstände.
Gestalten der Kante oder des Saumes.

Nähen: Flache , viereckige Gegenstände
aus mittelfeinem Gewebe. Saumnaht . Flach¬
stichverzierungen . Säumen von Tüchern (Ein¬
schlagtücher für Handarbeiten, Nähzeug, Ta¬
schentücher u . dgl . ) . Anhänger.

Häkeln: Verbinden der drei Maschen¬
arten ( Vorhanghalter , Deckchen u . dgl . ) .

Stricken: Schleifenbildung zum An¬
schlag . Anschlag . Rechte und linke Masche.
Randmasche. Stricken mit zwei Nadeln (Ta¬
felläppchen , Wasch- und Topflappen u . dgl . ) .

4. Schuljahr.
1 . Stoffkunde und Werklehre.

Grobe und mittelfeine Gewebe. Vom Roh¬
stoff zum gezwirnten Nähfaden. Druckknopf.
— Überwinvlingsstich, Kreuzstich.

2 . Geschmackserziehung.
Einfache Darstellung von Stichen um

einen Mittelpunkt. Anwendung zu Verzierun¬
gen . Einfache Kreuzstichmuster. Ordnen der
Farben.

3 . Stoffgestaltung.
Schneiden: Flächenmuster mit Anord¬

nung der Formen um einen Mittelpunkt ( Ro¬
setten , Langrundformen, freie Zierformen ) .
Anwendung zu Stickmustern . Abformen und
Schneiden der Muster für die herzustellenden
Gegenstände.

Nähen: Gebrauchsgegenstände und
Wäschestücke ( Tasche, Säckchen, kleiner Kissen¬
bezug , Kragen u . dgl. ) . Druckknopf- und Zug¬
verschluß . überwindlingsnaht . Doppelnaht.
Kreuzstichverzierung.

Häkeln: Häkeln als Schmucktechnik.
Rundhäkeln flacher Formen.

Stricken: Rundstricken. Auf- und Ab¬
nehmen von Maschen . Gegenstände, deren
Grundformen die Strumpfröhre, Ferse, das
Käppchen und die Strumpfspitze bilden (Puls¬
wärmer , Beutel , Häubchen, Mütze u . dgl . ) .

. 2 — 7

5 . Schuljahr.
1 . Stoffkunde und Werklehre.

Leinen- , Nestel- und Baumwollgewebe.
Druck- und Flockgewebe , Knopf . — Leinenbin¬
dung. Knopflochstich.

2 . Geschmackserziehung.
Ziermuster in reihenhafter und flächenhaf-

ter Anordnung (schwierigere Formen ) . Ecken¬
bildungen. Helligkeitsunterschiede der Farben.
Farbe der Kinderkleidung.

3 . Stoffgestaltung.
Schneiden: Phantasieformen in Pa¬

pier . Abformen und Schneiden von Mustern
für einfache Bekleidungsstücke des Kindes
( Leibchen, Unterröckchen, Lätzchen, Schürze
u . dgl. ) .

Nähen: Einfache Kleidungsstücke
( Schürzchen , gerades Leibchen u . dgl . ) . Knopf¬
loch . Knopfverschluß.

Häkeln: Häkeln von Halbkugelformen
( Ballnetz , Zwiebelnetz u . dgl. ) . Einhäkeln von
Spitzen in Ränder.

Stricken: Fortsetzung des Strickens.
Strümpfe , Socken und sonstige Strickwaren.

6 . Schuljahr.
1 . Stoffkunde und Werklehre.

Wollstoffe . Tuchgewebe . Stoffe und
Werkzeuge zum Stopfen . — Köperbindung.
Webe - , Färbe - und Druckmuster. Hexen - , Stiel-
und Kettenstich.

2 . Geschmackserziehung und
Werkzeichnen.

Hexenstich- , Stielstich- und Kettenstich¬
muster . Saumverzierungen . Harmonische Zu¬
sammenstellung von bunten und unbunten Far¬
ben . — Einfaches Schnittmusterzeichnen.

3. Stoffgestaltung.
Schneiden: Abformen. Abformmuster.

Muster für Wäsche und einfache Kleidungs¬
stücke ( Mädchenhemd , Beinkleid, Schürze
u . dgl ) .

Nähen: Wäschestücke , einfache Klei¬
dungsstücke. Stopfen von Strümpfen . Flicken
auf einfache Art. Hexen- , Stiel - und Ketten-
stichanwendungen.
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Häkeln : Freie Formen (Spitzen, Klei¬
dungsstücke, Mützen u . dgl. ) .

Stricken: Fortsetzung des Strickens.
Anstricken von Strickwaren.

7. Schuljahr.
1 . Stoffkunde und Werklehre.

Leinen-, Baumwoll - und Wollstoffe . Roh¬
stoffe und Fertigware . — Bäumchen - und
Festonstich. Schablone.

2. Geschmackserziehung und
Werkzeichnen.

Namenszug ( Monogramm ) . Bäumchenstich
als Verzierung. Kalte und warme Farben.
Einfache geschmackerzieherische Übungen an
Kleidungsstücken . — Schnittmusterzeichnen.

3. Stoffgestaltung.
Schneiden: Abformen. Abformmuster.

Muster für Wäsche, einfache Kinderkleidung
und für selbstentworfene Gebrauchsgegen¬
stände.

Nähen: Wäsche und Kleidungsstücke
(Hemd , Beinkleid, Leibröckchen u .dgl. ) . Zeichnen
der Wäsche. Stopfen von Strümpfen . Flicken
von Wäsche und Kleidern. Hohlsaum. Festo-
nieren.

Häkeln: Kanten- und Nahtverzierung
(Einsätze , schwierigere Spitzenformen) .

Stricken: Fortsetzung des Anstrickens.
Einstricken von Stücken in Strickwaren. Strik¬
ten freier Formen (Fäustling , Handschuh
u . dgl. ) .

8 . Schuljahr.

1 . Stoffkunde und Werklehre.
Seide und Kunstseide . Nähtisch . — Da¬

mastbindung.
2 . Geschmackserziehung und

Werkzeichnen.
Entwerfen einfacher Verzierungen für das

Sticken . Gefühlswerte von Farben und Far-
benzusammenstellungen an praktischen Beispie¬
len (Trachten ) . — Schnittmusterzeichnen nach
Maß.

3 . Stofsgestaltung.
Schneiden: Abformen. Abformmuster.

Ansertigen von Mustern nach Maß für einfache

Kleidungsstücke und für selbstentworfene Ge¬
brauchsgegenstände in schwierigeren Formen.
Lesen und Ändern von Schnittmustern.

Nähen: Wäsche- und Kleidungsstücke.
( Hemdhose , Nachthemd , Unterrock u . dgl .) .
Stopfen und Flicken . Weißsticken: Wäschezeich¬
nen und Verzieren von Wäschestücken (schwie¬
rigere Formen ) .

Häkeln: Schwierigere Gebrauchsgegen¬
stände.

Stricken: Gebrauchsgegenstände in
schwierigeren Formen . Strickschrift. Kunst¬
stricken.

§ 6 .

Handarbeitsunterricht in der
Fortbildungsschule.

Die Handarbeitslehrerin wird besonderen
Wert darauf legen, in ihrem Unterrichte soweit
als möglich Fühlung mit dem anderen Unter¬
richte zu suchen. Die Verteilung des Stoffes
ans die einzelnen Jahrgänge steht frei. Ein ört¬
licher Stoffplan , der auf die Bedürfnisse des
Hauses überall Rücksicht zu nehmen hat, ist
jährlich aufzustellen.

1 . Stoffkunde und Werklehre.

Nähmaschine. Stoffe für die herzustellen¬
den Gebrauchsgegenstände. — Behandlung von
Wäsche und Kleidung. Wäsche- und Kleider¬
schrank.

2 . Geschmackserziehung und
Werkzeichnen.

Kleidung des Kindes und der Frau unter
Berücksichtigung von Zweck , Gesundheit, Sitte
und Mode . — Schnittmuster nach Maß . Ent¬
werfen von Gebrauchsgegenständen.

3 . Stofsgestaltung.
Abformen. Abformmuster . Herstellung von

Schnittmustern für die anzufertigenden Ge¬
genstände . Lesen und Ändern von Schnitt¬
mustern . Wäsche, Kleidungsstücke . Berufsklei¬
dung.

Unter Verwendung des Hand - und Ma¬
schinennähens Herstellen , Ausbessern und Um¬
arbeiten von Gebrauchsgegenständen für den
Hausbedarf . Verwendung von Stoffresten.
Spielzeug . — Einführung in Ziertechniken.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.



deF Badischen Ministeriums deK Kultus und Unterrichts
itzersuAgegeben vom MZinisterium deF üulluzs und NnlerrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 14 . Januar 1931

Inhalt.
I . Bekanntmachungen:

Reichsgründlingsfeier.
Privatmusiklehrerprüfung.
Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Gewerbeschulen.
Prüfungsgebühren.

Schreiben.
Lehrcrfortbildung.

II . Personalnachrichten.
UI . Stellenausschreiben.

I . Bekanntmachungen.
Reichsgründvngsfeier.

An die unterstellten Behörden und Dienststellen
sowie an die Leiter und Lehrer sämtlicher Schulen.

Der 18 . Januar 1931 ist der Gedenktag des
60 jährigen Bestehens des Reiches . An diesem Tag
sind die Dienstgebäude mit den Reichs - und Landes¬
farben zu beflaggen . Die Beamten werden ersucht,
an öffentlichen Festversammlungen ihres Dienstsitzes
teilzunehmen.

Karlsruhe, den 12 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . ^ 466 vr . Remmele
H . Allg . V»
V . Gen . IV

Privatmusiklehrerprüfung.

Ende März ds . Js . findet in Karlsruhe eine
staatliche Privatmusiklehrerprüfung nach Maßgabe der
Verordnung des Ministers des Kultus und Unter¬
richts vom 19 . April 1928 statt.

Meldungen zu dieser Prüfung sind bis längstens
t . März ds . Js . unter Beifügung der in 8 3 der Be¬
stimmungen über die Privalmusiklehrerprüfung bezeich-
neten Nachweise und Zeugnisse an das Ministerium
des Kultus und Unterrichts einzureichen.

Karlsruhe, den 7 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ 234 In Vertretung
vr . Huber

Staatsprüfung für das Höhere Lehramt au Gewerbeschulen.

Aufgrund der am 20 . bezw . 23 . Dezember 1930
beendeten Staatsprüfung für das Höhere Lehramt

^ an Gewerbeschulen sind nachgenannte Gewerbefchul-
referendare (Diplom -Ingenieure ) für bestanden erklärt
worden und haben die Berechtigung , die Benennung
„ Gewerbeschulassessor " zu führen:

Dipl .-Jng . Richard Krause von Pforzheim,
Dipl . -Jng . Heinrich Schüßler von Sulzbach,

A . Weinheim.
Karlsruhe, den 8 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . O 119 In Vertretung
vr . Huber

Prüfungsgebühren.

Die Ziffer 2 der Verordnung vom 23 . Januar
1924 über Prüfungsgebühren (Amtsblatt Seite 5)
wird aufgehoben . Es kommen somit wieder die in
den 20 , 22 , 24 und 25 der Verordnung des Mini¬
steriums des Kultus und Unterrichts vom 21 . April
1913 ( Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 403 , Schul¬
verordnungsblatt Seite 131 ) vorgesehenen Prüfungs¬
gebühren zur Erhebung.

Karlsruhe, den 1 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . -1 28960 In Vertretung
Vr . Huber

Schreiben.

An die Schulbehörden und Lehrer der Volks¬
schulen, die Direktionen und Lehrer der Taubstummen¬
anstalten , der Höheren Schulen und der Lehrer¬
bildungsanstalten.

Im Nachgang zur Bekanntmachung vom 19 . August
1930 (Amtsblatt 1930 Nr . 23 Seite 118/116 ) wird
folgendes bestimmt:
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Die Anschauungstafeln für den neuen
Schreibunterricht haben aufzuweisen : 1 . Das
kleine deutsche Alphabet und die arabischen Ziffern;
2 . daS große deutsche Alphabet und Satzzeichen;
3 . das kleine lateinische Alphabet und die römischen
Ziffern ; 4 . das große lateinische Alphabet.

Für die Anschauungstafeln ist eine der Lineatur
des Heftes Nr . 1 entsprechende Linierung zu verwenden.
Der Mindestabstand der äußeren Linien des Doppel¬
liniensystems von einander beträgt 100 mm . Hiernach
ergeben sich die Größen der Buchstaben . Diese sollen
nach Maßgabe der vorgeschriebenen Ausgangsformen
dargestellt sein.

Für die Hand der Schüler wird die Verwendung
von Schrifttäfelchen, welche Ausgangsformen
in der Lineatur des Heftes Nr . 1 aufweisen , gestattet.

Auf Anschauungstafeln und Schrifttäfelchen dür¬
fen Reklamen irgendwelcher Art nicht angebracht sein.

Karlsruhe, den 7 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 47612 In Vertretung
V . Gen . Xll ° vr . Huber
H . Mg . XVIIl - _

Lehrerfortbildung.

Der Badische Lehrerverein veranstaltet am 20 .,
21 . und 22 . Januar 1931 , jeweils 14 Uhr im Schul¬
haus zu Jestetten einen Weiterbildungskurs . Haupt¬
lehrer Bopp, Heidelberg spricht über Deutschunterricht.

Anmeldungen sind zu richten an Herrn Oberlehrer
Schwab in Jestetten.

Lehrern und Lehrerinnen , die an dem Kurs teil¬

nehmen wollen , kann der erforderliche Urlaub durch
die Vorgesetzten Kreis - und Stadtschulämter bewilligt
werden , soweit die Mitversehung des Dienstes durch¬
führbar ist oder der Nachmittagsunterricht in der

Form der Kombination mit dem Vormittagsunterricht
vereinigt werden kann.

Karlsruhe, den 5 . Januar 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Nr . 8 93. In Vertretung

vr . Huber

II . Perfonalnachrichten.
Ernannt:

Der Direktor der Medizinischen Poliklinik in Bonn
Professor vr . R . Siebeck zum ordentlichen Professor
für innere Medizin und Direktor der Medizinischen

Klinik der Universität Heidelberg auf 1 . April 1931.
— Lehramtsassessor vr . Edmund Nied in Tauber¬
bischofsheim zum Professor in Donaueschingen . — Han¬
delslehrkandidat Eduard Alger an der Handelsschule
Heidelberg zum Handelslebrer daselbst . — Fachlehrer
Alfred Stöcker an der Gewerbeschule II in Pforz¬
heim zum Gewerbelehrer daselbst . — Lehrer Georg
Schabt in Tegernau zum Hauptlehrer daselbst.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Hauptlehrer Friedrich B a r i 6 in^ Bargen A . Sins¬
heim nach Plankstadt.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:

Hauptlehrer Karl Mudler in Mannheim bis
zur Wiederherstellung der Gesundheit.

Kraft Gesetzes trittIin den dauernden Ruhestand:

Studienrat Leopold Haupt an der Friedrich-
Luisenschule in Konstanz auf 1 . April 1931 . — Rek¬
tor Rudolf Strübel in Waldkirch auf 1 . April 1931.
— Oberlehrer Otto Schwarzhans in Hausach , auf
1 . April 1931.

Gestorben:

Studienrat a . D . Hermann Liehl, zuletzt an
der Mädchenrealschule in Freiburg am 14 . November
1930 . — Hauptlehrer Karl Kühn in Heidelberg-
Rohrbach am 18 . Dezember 1930 . - Hofrat Professor
a . D . vr . Konrad Willgerodt in Freiburg zuletzt
planmäßiger außerordentlicher Professor für organische
Chemie und Technologie an der Universität Freiburg
i . Br . am 19 . Dezember 1930 . — Musiklehrer Otto
Halter am Gymnasium in Baden -Baden am 22.
Dezember 1930 . — Direktor a . D . vr . Bernhard
Weber, zuletzt an der Handelsschule in Mannheim,
am 24 . Dezember 1930 . — Professor Karl Linder
in Triberg i . Schw . am 28 . Dezember 1930 . — An¬
ton Häfner, Hauptlehrer in Hockenheim , am 29.
Dezember 1930.

III. Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Allgemein:
Hauptlehrerstelle inHornberg i . Schw . (Schul¬

abteilung für fremdsprachlichen Unterricht ) .

2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:

Rektorstelle in Furtwangen. — Hauptlehrer¬
stelle in Mösbach, A . Bühl-

3 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses:

Hauptlehrerstelle in Bargen, A . Sinsheim.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15 —18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorher vereinbart sei». Hierbei wird darauf hingcwiesen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.

Besuche sind ans solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
deF Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

itzersuAgegeben vom Ministerium des AultuS und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsvnhe , den 26 . Januar 1931

Inhalt.
I Bekanntmachungen:

Volkstrauerlag 1931.
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I . Bekanntmachungen.
Volkstrauertag 1931.

An «die mir unterstellten Behörden und Dienst¬
stellen sowie an die Leiter und Lehrer sämtlicher
Schulen.

Am 1 . März 1931 hält der Volksbund „Deutsche
Kriegsgräberfürsorge" Gedenkfeiern für die Opfer
des Krieges ab.

Gemäß Entschließung des Staatsministeriums
sind an diesem Tage die öffentlichen Gebäude Halb¬
mast zu beflaggen.

Am Samstag , den 28 . Februar 1931 , ist in den
Schulen in der letzten Schulstunde in den einzelnen
Klassen auf die Bedeutung des Volkstrauertages
hinzuweisen . In den Gewerbe - und Handelsschu¬
len und in den allgemeinen und den gewerblichen
Fortbildungsschulen , in denen am 28 . Februar kein
Unterricht erteilt wird, hat dies an dem vorausge¬
henden letzten Schultage vor dem 28 . Februar ge¬
gen Ende der letzten Unterrichtsstunde zu geschehen.

Karlsruhe, den 19 . Dezember 1930.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . ^ 27833 vr . Remmele

OberfekretSrprüfung.

Nach Mitteilung des Finanzministeriums fin¬
det die nächste Obersekretärprüfung für den gehobe¬
nen mittleren Finanzverwaltungsdienst im Monat
April 1931 statt; sie wird im Sitzungssaal der Do¬
mänenabteilung des Finanzministeriums abgehal¬

ten , beginnt am 20. April vormittags 8 Uhr und
endigt voraussichtlich am 24 . April ds . Js.

Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind
für Anwärter aus meinem Verwaltungsbereich spä¬
testens bis 8 . März 1931 hierher vorzulegen.

Karlsruhe, den 15. Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 665 vr . Remmele

Prüfung für den einfachen mittleren Dienst
(Afsistentenprüfung) .

Die diesjährige Prüfung für den einfachen
mittleren Dienst in der Finanzverwaltung und Un¬
terrichtsverwaltung (Assistentenprüfung ) findet im
Monat März 1931 statt ; sie beginnt am Montag,
den 16 . März und endigt voraussichtlich am Mitt¬
woch , den 18 . März ds . Js.

Die jeweils vormittags 8 Uhr beginnende Prü¬
fung wird im Sitzungssaal der Domänenabteilung
des Finanzministeriums abgehalten.

Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind
von den Anwärtern aus dem Geschäftsbereich des
Unterrichtsministeriums unter Beachtung des ß 12
der Ausführungsbestimmungen zur Staatsministe-
rialverordnung vom 13 . Juni 1923 auf dem geord¬
neten Dienstweg bis spätestens 20 . Februar hierher
vorzulegen.

Im übrigen wird noch auf die Bekanntmachung
vom 3 . April 1925 Nr . 6413 über die Prüfurw

4
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für den einfachen mittleren Dienst (Assistentenprü¬
fung ) im Amtsblatt 1925 Seite 67 verwiesen.

Karlsruhe, den 15 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. d. 664. vr . Remmele

Vollzug des Besoldungsgesetzes.

Nach Nr . 70 Abs. 2 der beim Vollzug des bad.
Besoldungsgesetzes anzuwendenden Reichsbesol¬
dungsvorschriften haben die Beamten , die Kinder¬
zuschläge beziehen , bis zum 15 . März jedes Jahres
eine Erklärung abzugeben , daß die für den Bezug
des Kinderzuschlags maßgebenden Verhältnisse un¬
verändert fortbestehen.

Hierzu sind Fragebogen zu verwenden , welche
den Beamten , die es angeht , durch Vermittlung der
Vorgesetzten Dienststellen zugehen.

Die Beamten haben die Vordrucke genau aus¬
zufüllen und mit den nötigen Unterlagen bis läng¬
stens 15 . März 1931 der unmittelbar Vorgesetzten
Dienststelle wieder vorzulegen . Die Dienststelle hat
die Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu
prüfen und die Fragebogen alsdann bis spätestens
1 . April 1931 anher vorzulegen.

Durch Erstattung dieses Jahresnachweises
wird die Vorschrift der Nr . 70 Abs. 3 der Reichs¬
besoldungsvorschriften , wonach die Beamten im
Laufe des Rechnungsjahres jede Tatsache, welche
die Einstellung des Kinderzuschlags zur Folge hat,
unverzüglich anzuzeigen haben , nicht berührt.

Befindet sich das Kind in einer Lehre, so ist,
soweit dies nochnicht geschehen, ein Lehr¬
vertrag , in allen Fällen aber eine Bescheinigung
des Lehrherrn vorzulegen darüber , daß sich das
Kind noch in der Lehre befindet , wie lange diese
noch dauert , ob das Kind Lohn erhält oder nicht,
gegebenenfalls in welcher Höhe ohne jeden Abzug.

Für Kinder über 16 Jahre , die sich noch in
Schulausbildung befinden , ist in allen Fällen eine
Bestätigung der Schulleitung über den Schulbesuch
im Schuljahr 1930/31 unter Angabe der Wochen¬
stundenzahl vorzulegen , bei Studenten vom Sekre¬
tariat der Hochschule ausgestellte Anwesenheitszeug¬
nisse für Sommersemester 1930 und Wintersemester
1930/31 . Soweit die geforderten Nachweise bereits
vorgelegt wurden , kann von einer nochmaligen Ein¬
sendung abgesehen werden.

Wird die vorgeschriebene Erklärung nicht recht¬
zeitig abgegeben , so wird die Zahlung des Kinder - ;
Zuschlags eingestellt werden . !

Karlsruhe, den 14 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . -4 817 . In Vertretung
Or . Huber

Prüfung der Handarbeitslehrerinnen.
In der Zeit vom 16 . bis 27 . März 1931 findet

am staatlichen Handarbeitslehrerinnenseminar in
Karlsruhe eine Prüfling für Handarbeitslehrerin¬
nen statt.

Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung sind
bis spätestens 13 . Februar 1931 beim Mi¬
nisterium des Kultus und Unterrichts einzureichen.

Dem Gesuche sind anzuschließen:
a . Ein von der Bewerberin selbstverfaßter Lebens¬

lauf mit genauen Angaben über Geburts - und
Aufenthaltsort , über Bekenntnisangehörigkeit,
persönliche Verhältnisse und Bildungsgang,

b . ein Geburtsschein,
o . ein Leumundszeugnis neuesten Standes,
ä . ein amtsärztliches Zeugnis über den Gesundheits¬

zustand,
6 . Zeugnisse über genossene Schulbildung sowie

über die praktische Vor - und Ausbildung für den
Beruf der Handarbeitslehrerin , bezw. Zeugnisse
über bereits abgelegte Prüfungen.

In den Gesuchen ist im besonderen auch anzu¬
geben, mit welchen Werken der deutschen Literatur
und mit welchem pädagogischen Werke sich die Be¬
werberin für die Prüfung besonders beschäftigt hat.

Die vorgeschriebenen praktischen Arbeiten sind
in der vorgeschriebenen Form bis spätestens 13 . Fe¬
bruar 1931 dem staatlichen Handarbeitslehrerinnen¬
seminar in Karlsruhe , Rüppurrerstraße 29 , vorzu¬
legen.

Karlsruhe, den 20 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 1748 In Vertretung
V . Gen. vr . Huber

Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt
im Jahre 1930.

Auf Grund der im Herbst 1930 abgeschlossenen
Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Hö¬
heren Lehranstalten sind für bestanden erklärt wor¬
den:
I . In der Abteilung für alte Sprachen:

Berberich, Emil , von Unterneudorf,
Frank, Hellmut , von Mannheim,
Fr jeder ich , Georg , von Rastatt,
Großkinskh, August , von Mannheim,
Herrgott, Friedrich , von Diedesheim,
Lienhart, Gertrud , von Straßburg i . Elf . ,
Neumeyer, Karl , von Heitersheim,
Oßfeld, Alfons , von Oberöwisheim,
Ruf, Gustav , von Heidelberg,
Schleinzer, Ruth , von Freiburg i . Br . ,
Schlereth, Josef , von Eibelstadt (Bayern ) ,
Schlör, Josef , von Reicholzheim,
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Walz, Josef , von Bruchsal,
Meirich, Rudolf, von Fr -Murg i . Br .,
Weis, Berthold Karl, von Bruchsal,
Weißert, Ernst, von Mannheim,
Wild, Otto, von Konstanz.

II . In der Abteilung für Neuere
Sprachen und Geschichte:

All gay er, Gustav , von Mannheim,
Alter, Erich, von Überlingen,
Anschütz , Anna Renata, von Breslau,
Anweiler, Julius , von Lhuingeu,
Behring er, Liselotte, von Heidelberg,
Betzing er, Franziska, von Buchen,
Biüel, Hermann, von Waldmichelbach,
Burkard, Wilhelm , von Mannheim,
Dietmeier, Walafried, von Meßkirch,
Eickhoff, Fritz , von Basel (Schweiz ) ,
Epp, Adelheid , von Karlsruhe,
Fahrlaender, Wilhelm , von Siegelau,
Fehl, Otto, von Lahr,
Frank, I)r . Katharina, von St . Blasien,
Franke, Walter, von Freiburg i . Br .,
Friedrich, Gerhard , von Lahr,
Friedrich, vr . Hugo , von Karlsruhe,
Gall, Erich, von Hamm (Wests . ) ,
Galura, Karl, von Mannheim,
Geier, Wilhelm , von Dillweißenstein,
von Gr a imberg, Gräfin, Camilla, von

Aschaffenburg,
Großkinsky, Felix , von Rastatt,
Haag, Ferdinand , von Eberbach,
Heckmann, Emil, von Mannheim-Rheinau,
Herl an, Friedrich , von Basel (Schweiz ) ,
Hollerbach, Hans , von Freiburg i . Br .,
H ü f n e r, - Elisabeth , von Ludwigshafen a . Rh .,
Hügel mann, Maria , von Boxberg,
Iander, Kurt, von Walldürn,
Fehle, Josef , von Waldshut,
Ihle, Lydia , von Bruchsal,
Jörder, Otto, von Meersburg,
Käß, Irmgard , von Adersbach b . Sinsheim,
Kießling, Erich, von Lahr,
Krapp, Verthold, von Mülhausen i . Elf .,
Lau, Arthur , von Lahr,
Link, Wilhelm , von Grünwettersbach,
Lubberger, Lydia , von Mülhausen i . Elf . ,
Mechler, Wilhelm , von Kehl,
Meng er, Richard , von Mosbach
Müller, Alfred , von Karlsruhe,
Müller, Max , von Offenburg,
Nagel, vr . Albert , von Karlsruhe,
Raviol, Maria , von Karlsruhe,
Rieger, Walter, von Lautenbach b . Oberkirch,
Nohrer, Heinrich, von Ettlingen,
Ruf, Gertrud, von Mannheim,
Nuppert, Rudolf, von Emmendingen,

Sauer, Heinrich, von Höpfingen,
Schäfer, Irmgard , von Kehl,
Schäfer, Rudolf, von Hugstetten,
Schlager, Friedrich , von Karlsruhe,
Schmitt, Otto , von Mannheim,
Schneider, Emil, von Oberbergen a . Kaiser¬

stuhl,
Schneider, Hugo , von Achern,
Schoch , Albert, von Mülhausen i . Elf.,
Schorpp, Erwin , von Freiburg i . Br .,
Schultz , Rudolf, von Magdeburg,
Schwab, Karl, von Adelsheim,
Seubrrt, Alfons, von Oberlauda,
Sigrist, Karl, von Rohrdorf,
Stecher, Hugo , von Bruchsal,
Teich ert, Heinrich, von Heidelberg,
Thomas, Katharina, von Mannheim,
Treiber, Gottlieb , von Plankstadt,
Weber, Friedrich , von Emmendingen,
Wetzel, Georg , von Leutershausen,
Wolf, vr . Werner , von Heidelberg,
Zürn, Walter, von Osterburken,
Zwißler, Johanna , von Mannheim.

III . In der Abteilung für Mathematik
und Naturwissenschaften:

Bäßgen, Willy , von Offenburg,
Bantle, Heinrich, von Oberschopfheim,
Beck , Friedrich , von Karlsruhe,
Breusch, Robert, von Freiburg i . Br . ,
Duffing, Gertrud, von Mannheim-Sandhofen,
Eglau, Walter, von Radolfzell,
Eiermann, Walter, von Steinsfurt,
Eisinger, Max , von Karlsruhe,
Fabricius, Kurt, von Colmar i . Elf . ,
Fischer, Gerhard, von Jgelswies , A . Meßkirch,
Frank, Gerta, von Köln,
Gärtner, Hans , von Breiten,
Glaser, Karl, von Pirmasens,
Grämlich, August , von Karlsruhe,
Groß, Friedrich , von Altmünsterol,
Hauck , Johanna , von Offenburg,
H eck m a n n , Karl, von Zimmern, A . Adelsheim,
Henn, Franz Josef, von Königheim,
Huber, Robert, von Offenburg,
Keim, Werner , von Konstanz,
Kirner, Hans , von Müllheim,
Körner, Friedrich , von Freiburg i . Br .,
K re uckler, Leonhard , von Karlsruhe,
Krone, Friedrich , von Heidelberg,
Kutsche, Theodor , von Straßburg i . Elf .,
Lütke, Werner , von Karlsruhe,
Maier, Georg , von Rastatt,
Maier, Ludwig, von Tauberbischofsheim,
Meyer, Wilhelm , von Heilbronn,
Merkel, Julius , von Basel (Schweiz ) ,
von Mühlenfels, Senta , von Wolfenbüttel.
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Runter, Walter, von Zürich (Schweiz) ,
Oehler, Leonie , von Karlsruhe,
P freund schuh, Johannes , von Waldshut,
Reichhart, Erwin , von Karlsruhe,
Rücker, vr . Karl, von Lahr,
Ruf, Anton, von Aach -Linz,
Schilling, Rudolf, von Heidelberg,
Schröder, Emil , von Weinheim a . d . B .,
Speth, Hermann, von Zizenhausen,
Stephan, Hermann, von Königheim,
Sternberg, Rudolf, von Karlsruhe,
Stolzenberg er, Hellmuth , von Grötzingen,
Stolzer, Maria , von Tauberbischofsheim,
Straub, Gabriele, von Offenburg,
Stübing, Oskar, von Straßburg i . Elf .,
Thoma, Life, von Schwetzingen,
Tübben, Martha , von Duisburg,
Veite, Gertrud, von Karlsruhe,
Wagner, Adolf , von Mannheim,
Wagner, Else , von Karlsruhe,
Weiß, Dina , von Karlsruhe,
Wittmann, Otto, von Heidelberg,
Wölfle, Eugen, von Gengenbach,
Würth, Maria , von Mannheim,
Zimmer, Johann , von Otterswrier.

Karlsruhe, den 13. Dezember 1930.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 49573 . In Vertretung
vr . Huber

Mustklehrerprüfung im Jahre 1930.
Den Nachbenannten ist aufgrund einer gemäß

der Ministerialverordnung vom 21 . März 1891 in
der Fassung vom 17 . März 1905, die Ausbildung
und Prüfung von Musiklehrern betreffend , bestande¬
nen Prüfung die Befähigung zur Erteilung von
Musikunterricht an Höheren Lehranstalten zuerkannt
worden:

Allgeyer, Paul , von Karlsruhe,
Bauer, Wilhelm , von Karlsruhe,
Braunstein, Hermann, von Höfen-Schutter-

wald,
Härdle, Wilhelm , von Heidelsheim,
Justin, Otto, von Konstanz,
Kern, Oskar, von Hartheim,
Ott, Johann , von Linach,
Petri, Friedrich , von Karlsruhe,
Revenus, Albert, von Karlsruhe,
Weiland, Wilhelm , von Oberschüpf,
Wöhrlin, Heinrich, von Hugsweier,
Wüst, Christof , von Sachsenhausen.

Karlsruhe, den 31 . Dezember 1930.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 46781 In Vertretung
vr . Huber

Lehrerfortvildung.

Der Badische Lehrerverein veranstaltet am 11.
und 12 . Februar 1931 , jeweils von 15—17 Uhr in
der Gerbersruhschule in Wiesloch einen Weiterbil¬
dungskurs. Herr Rektor Böser spricht über:

1 . Der Geschichtsunterricht in der Heimatschule
und Arbeitsschule.

2 . Die Lande am Rhein , besonders die heimat¬
liche Pfalz , im Spiegel der Geschichte.

Anmeldungen sind zu richten an Herrn Haupt¬
lehrer Boßler in Tairnbach.

Lehrern und Lehrerinnen , die an den Veranstal¬
tungen teilnehmen wollen , kann der erforderliche
Urlaub durch die Vorgesetzten Dienststellen bewilligt
werden , soweit die Mitversehung des Unterrichts
durchführbar ist oder der Nachmittagsunterricht in
der Form der Kombination mit dem Vormittags¬
unterricht vereinigt werden kann.

Karlsruhe, den 13 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 701 . In Vertretung
V . Gen. vr . Huber

Lehrerfortbildung.

Der Verein Badischer Fortbildungsschullehrer
veranstaltet am Samstag , den 7 . Februar in Ra¬
dolfzell und am Samstag , den 21 . Februar in
Mosbach einen Weiterbildungskurs in landwirt¬
schaftlicher Buchführung . Es werden folgende Vor¬
träge gehalten:

1 . Die Buchführung in bäuerlichen Betrieben.
Referent: Oberlandwirtschaftsrat Mader-
Karlsruhe.

2 . Buchführung und Steuerveranlagung der
Landwirtschaft . Referent : Volkswirtschafts¬
rat vr . Stumpf-Karlsruhe.

3 . Wirtschaftsstatistische Auswertung der land¬
wirtschaftlichen Buchführung . Referent: Ober¬
landwirtschaftsrat Mader-Karlsruhe.

Die Kurse beginnen jeweils 8 .30 Uhr vormit¬
tags.

Der Kurs in Radolfzell findet statt im Lehr¬
saal der Knabenfortbildungsschule , neues Schul¬
haus . Anmeldungen sind bis spätestens 2. Februar
an Fortbildungsschulhauptlehrer Knisel in Kon¬
stanz, Grünenbergweg 29 , zu richten.

Der Kurs in Mosbach findet statt im Zeichen¬
saal der Volksschule, Gewerbeschulhaus , 2 . Stock.
Anmeldungen sind bis 14 . Februar an Fortbil¬
dungsschulhauptlehrer Schreck in Lauda zu richten.

Lehrern und Lehrerinnen , die an den Kursen
teilnehmen wollen , kann der erforderliche Urlaub
durch die Vorgesetzten Kreis - und Stadtschulämter
bewilligt werden , soweit die Mitversehung des



Dienstes durchführbar ist oder der Unterricht in ge¬
eigneter Weise kombiniert oder verlegt werden kann.

Karlsruhe, den 14 . Januar 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 8 888 In Vertretung
V . Gen . V >< vr . Huber

Fortbildung der Lehrerinnen.

Der Verein katholischer badischer Lehrerinnen
veranstaltet am 7 . und 8 . Februar ds . Js . in Karls¬
ruhe im Saal der Handelskammer , Karlstraße 10,
einen Weiterbildungskurs mit folgenden Vorträgen:
Samstag, ? . Februar , 16 Uhr:

„Die unterrichtliche Aufgabe der Volksschule
und ihre Behandlung bei den Mädchen der
Oberstufe .

" Hauptlehrerin F . Hornung-Karls¬
ruhe.

7 . Februar, 17V- Uhr:
„Die methodischen Möglichkeiten der Mas-

chenfortbildungsschule .
" Oberlehrerin E . Eget-

meyer -Konstanz.
Sonntag , 8 . Februar , 10 Uhr:

Aussprache.
8. Februar 11V - Uhr:

Vortrag : „Vom rechten Verständnis der Dich¬
tung Schillers.

" Direktor vr . A . Bergmann-
Freiburg.
Lehrerinnen, die an dem Ki« s teilnehmen wol¬

len, kann der erforderliche Urlaub durch die Vorge¬
setzten Kreis- und Stadtschulämter erteilt werden,
soweit die Mitversehung des Dienstes durchführbar
ist oder der Nachmittagsunterricht in der Form der
Kombination mit dem Vormittagsunterricht ver¬
einigt werden kann.

Karlsruhe, den 20 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 1584 In Vertretung
V . Gen . V k . vr . Huber

Belehrung der Pilzsammler.
Es wird darauf hingewiesen , daß bei der Ge¬

schäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde
in Darmstadt, Frankfurter Straße 57 , eine Wand¬
tafel „Der grüne Knollenblätterpilz " in allen Ent¬
wicklungsstufen und Farbvarietäten am natürlichen
Standort , von M . und F . Kallenbach (Format
60 X 75 Zentimeter auf Kunstdruckpapier) erschie¬
nen ist.

Anfragen und Bestellungen sind an die oben¬
genannte Geschäftsstelle zu richten. Die Tafel kann
auch durch den Buchhandel bezogen werden.

Karlsruhe, den 15. Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 50487 In Vertretung
vr . Huber

Bibliographie der badischen Geschichte.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
vom 14. Juli 1930 im Amtsblatt 1930 Nr . 20 wird
zur Kenntnis gebracht, daß der II . Halbband der
Bibliographie der badischen Geschichte von F . Lau¬
tenschläger soeben erschienen ist . Er enthält das
Schrifttum , das sich auf die badischen Markgraf¬
schaften und auf den badischen Gesamtstaat sowie
auf die seit 1803 an Baden übergegangenen Terri¬
torien (Kurpfalz, - Vorderösterreich , Fürstentum Für¬
stenberg, Bistum Konstanz usw .) bezieht.

Karlsruhe, den 17. Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. d. 566 In Vertretung
vr . Huber

II Personalnachrichten.
Ernannt:

Zu Professoren die Lehramtsassessoren : Albert
Holzhauer am Realgymnasium in Villingen,
Ernst K a pple r am Realgymnasium in Weinheim,
Emil K ern an der Realschule Eppingen, vr . Phi¬
lipp Leibrecht am Gymnasium in Lahr, vr . Hed¬
wig Metzger an der Ausbauoberrealschule in Lahr,
vr . Fritz Peter am Gymnasium in Wertheim , vr.
Theodor Roller an der Oberrealschule in Eber¬
bach , vr . Anton Schäfer am Gymnasiumin Wert-
Heim, vr . Albert Scheifele am Gymnasium in
Tauberbischofsheim , vr . Eugen Schlechter an
der Oberrealschule in Singen , Hans Steude am
Realgymnasium in Buchen ; ferner : Religionslehrer
Karl Dörner zum Professor am Realgymnasium
in Weinheim , Professor i . e . R . August Malsch
zum Professor an der Realschule in Eppingen.- Zum Rektor : Hauptlehrerin Denise Fisvet
in Baden-Baden. — Schulverwalter Albert Be¬
netz in Grafenhausen, A . Neustadt zum Hauptleh-
r :r daselbst. — Lehrer Friedrich Kunerin St . Bla¬
sien zum Hauptlehrer in Oberalpfen. — Lehrer Jo¬
hann Rotzrucker in Eppelheim zum Hauptlehrer
in Katzental . — Schulverwalter Adam Sommer
in Mückenloch zum Hauptlehrer daselbst.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Professoren : Karl Bai er an der Aufbau¬

oberrealschule in Lahr an die Helmholtz-Oberreal-
schule in Karlsruhe , vr . Karl Bosch an der Ober¬
realschule Eberbach an das Realgymnasium in
Weinheim , Max Daiger am Realgymnasium in
Buchen an das Gymnasium in Karlsruhe , Julius
Geier an der Oberroalschule Lörrach an das Real-
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gymnasium in Weinheim , I)r . Hans Haas am
Gymnasium in Wertheim an das Gymnasium in
Heidelberg, Johann Handloser an der Real¬
schule in Meßkirch an die Oberrealschule in Singen,
vr . Bertold Hofheinz an der Oberrealschule in
Pforzheim an die Fichteschule in Karlsruhe , Franz
Huber am Gymnasium in Mannheim an die
Oberrealschule in Heidelberg , Karl Ko na uz am
Gymnasium in Karlsruhe an jenes in Baden -Ba¬
den, Franz Schmitt am Gymnasium in Lahr an
das Bertold gymnasium in Freiburg , Franz Vogt
am Realgymnasium mit gymn . Abt . in Mosbach an
das Gymnasium in Mannheim , Christian W u r ft e r
an der Realschule in Eppingen an die Kant -Ober-
realschule in Karlsruhe.

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:
Direktor Josef Reiser am Aufbaurealpro¬

gymnasium in Ettlingen auf 1 . Mai 1931. — Direk¬
tor Ludwig Kaltfchmidt an der Gewerbe¬
schule III in Mannheim auf 1 . April 1931 . — Pro¬

fessor Eugen Beck am Staatstechnikum in Karls¬
ruhe auf 1 . Mai 1931 . — Hauptlehrer Karl Leon-
Hardt in Karlsruhe auf 1 . April 1931.

Gestorben:
Hauptlehrer i . R . Hermann Bernau er, zu¬

letzt in Rußloch , am 20 . November 1930 . — Ober¬
lehrer i . R . Hermann Link, zuletzt in Dossenheim,
am 3 . Dezember 1930 . — Rektor i . R . Philipp
Knoll in Knielingen am 7 . Dezember 1930.

III. StellenauSfchreibe« .
An Volksschulen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Eine Hauptlehrerstelle in Baden - Baden.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag tm Ministerium Mittwoch don 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen miisscn vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewicsen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dicnstgeschäfte au der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

»

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
deF Badischen Ministeriums deK Kultus und Unterrichts

tzerauKgegeben vom Ministerium deK üuiruS und NnterrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 18 . Februar 1931

Inhalt.
I . Bekanntmachungen:

Dienstprüfung der Volksschulkandidaten an Ostern
l931.

Gehaltskürzung.
Verteilung der Reichsverfassung.
Ausnahme in das staatliche Handarbeitslehrerinnen-

feminar in Karlsruhe.

Die Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung
in den Volksschulen.

Wohnungssürsorge für Beamte.
Aufhebung der Handelsschule in Todtnau.
Verhütung von Waldbränden.

II . Personalnachrichten.
III. Stellenansschreiben.

I . Bekanntmachungen.

Dienstprüfung der Volksschulkandidatenan Ostern 1931.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
vom 18 . November 1930 im Amtsblatt vom 22 . No¬
vember 1930 Seite 135 wivd bestimmt , daß die dies¬
jährigen Osterdienstprüfungen an den Lehrerbil¬
dungsanstalten in Freiburg und Heidel¬
berg abgehalten werden.

Dabei wird nachstehendes angeordnet:
1 . In Freiburg haben die Prüfung abzulegen

alle Prüfungsbewerber der Kreisschulämter Ba¬
den , Offenburg, Emmendingen, Freiburg einschl.
des Stadtschulamts , Lörrach, Waldshut , Villin-
gen , Stockach und Konstanz.

Die Prüfungsbewerber der übrigen Schul¬
bezirke des Landes haben an der Prüfung in
Heidelberg teilzunehmen.

2. Maßgebend für die Zuteilung nach Freiburg
bezw . Heidelberg ist also der Ansiellungsort (Be¬
schäftigungsort) des Prüfungsbewerbers und
zwar im Zeitpunkt feiner Anmel¬
dung zur Dien st Prüfung.

Sowohl in Freiburg als auch in Heidelberg
beginnt die Dienstprüfung am Montag , den
20 . April 1931 . Prüfnngsbewerber , denen auf ihre
Gesuche um Zulassung zur Dienstprüfung kein ab¬
weisender Bescheid zngeht , haben sich also am Mon¬
tag, den 20. April ds . Js . , vormittags ' /-8 Uhr im
Lehrgebäude der Lehrerbildungsanstalt Freiburg
bezw . Heidelberg einzufinden.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
vom 18 . November 1930 (Absatz 1 , Schluß) wird

bekannt gegeben, daß im Herbst ds . Js . noch eine
Dienstprüfung stattfinden wird.

Karlsruhe, den 13 . Februar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 4341 vr . Remmele
V . Gen. V»

Gehaltskürzung.

Nach der Verordnung des Reichspräsidenten
zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom
1 . Dezember 1930 — Zweiter Teil Kapitel II „Ge¬
haltskürzung" — ( Reichsgesetzblatt I Seite 522)
und der Verordnung des Staatsminifteriums vom
15 . Januar 1931 über Gehaltskürzung ( Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 9) sin- die Dienstbezüge
- er Beamten und Lehrer , soweit sie zusammen jähr¬
lich 1500 Ml übersteigen , vom 1 . Februar 1931 an
um 6 v . H . zu kürzen.

Zu den der Kürzung unterliegenden Dienstbe¬
zügen der Beamten und Lehrer gehören alle Geld¬
bezüge , die sie mit Rücksicht auf ihre hauptamtliche
oder nebenamtliche Dienstleistung erhalten, also
z . B . die Wohnungsgeldzuschüsse in ihrem vollen
Betrag auch dann , wenn sie ganz oder teilweise
für eine Dienstwohnung einbehalten werden, die
Bezüge der außerplanmäßigen und sonstigen nicht-
planmäßigen Beamten ( Lehrer) , die Unterhaltszu¬
schüsse und Vergütungen der Beamten im Vorbe-
reitungs - und Probedienst, die Bezüge der Assi¬
stenten sowie die Unterhaltszuschüsse der Privat¬
dozenten, die Lehrauftragsvergütungen, die Unter¬
richtsgelder , die Prüfungsgebühren und sonstigen
Nebenbezüge, die ruhegehaltsfähigen und nicht-

S
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ruhegehaltsfähigen Zulagen jeder Art , ferner die
Vergütungen für Überstunden und Nebenlehrer usw.

Die erforderlichen Anweisungen an die für
Zahlung der Dienstbezüge zuständigen Kassen we¬
gen Durchführung der Kürzungen ab 1 . Februar
1931 sind ergangen.

Karlsruhe, den 29 . Januar 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. X 1396 vr. Remmele

Verteilung der Reichsverfassung.

Wegen Verteilung der den einzelnen Schulbe¬
hörden und Schulleitungen zugegangenen Abdrucke
der Reichsverfassung an die abgehenden Schüler
und Schülerinnen verweise ich auf die Bekannt¬
machung vom 16 . Februar 1921 (Amtsblatt 1921
Seite 66) . Hinsichtlich der den Fürsorgeerziehungs¬
anstalten zu liefernden Abdrucke werden die Kreis¬
schulämter aus den Runderlaß vom 12 . November
1923 Nr . 8 . 35463 aufmerksam gemacht.

Karlsruhe, den 28 . Januar 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. s 2329 vr . Remmele
H . Allg. xv°
V . Gen . III -

Aufnahme in das staatliche Handarbeilslehrerinnen-
seminar in Karlsruhe.

Aus den in meiner Bekanntmachung vom
2. September 1929 Nr . L . 30816 (Amtsblatt
Seite 131) angegebenen Gründen finden auch an
Ostern 1931 Neuaufnahmen von Schülerinnen
am staatlichen Handarbeitslehrerinnenseminar in
Karlsruhe nicht statt.

Infolgedessen wird auch an Ostern 1934 eine
Handarbeitslehrerinnenprüfung nicht abgehalten
werden.

Karlsruhe, den 23 . Januar 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. s 1838 vr . Remmele
V . Gen . V° _

Die Beaufsichtigung der religiösen Nnterweisung
in den Volksschulen.

Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg
hat zu Aufsichtsbeamten für den katholischen Reli¬
gionsunterricht bestellt im Bezirk des Kreisschul¬
amts

Fre idu rg:
den Dekanatsverweser Ulrich Waibel in

Fützen an den Volksschulen der Pfarreien Bonn¬
dorf und Grafenhausen;

Lörrach:
den Pfarrer Stephan Wildemann in Wehr

an den Volksschulen der Pfarreien Eichsel,
Grenzach, Minseln und Whhlen;

Offenburg:
den Pfarrer Otto Fetzner in Berghaupten

an den Volksschulen der Pfarreien Diersburg , Hof¬
weier , Marlen , Müllen , Schutterwald und Wal¬
tersweier;

V i l l i n g e n:

den Dekanatsverweser Ulrich Waibel in
Fützen an den Volksschulen der Pfarrei Ewattin-
gen;

den Stadtpfarrer Kornel Stang in Stichlin¬
gen an den Volksschulen der Pfarreien Epfenhofen
und Fützen;

Walds Hut:
den Pfarrer Stephan Wildemann in Wehr

an den Volksschulen der Pfarreien Beuggen (Ge¬
meinde Karsau ) und Oe-flingen;

den Dekanatsverweser Ulrich Waibel in
Fützen an den Volksschulen der Pfarreien Bettma¬
ringen , Birkendorf und Dillendorf;

den Stadtpfarrer Kornel Stang in Stichlin¬
gen an den Volksschulen der Pfarreien Lausheim,
Lembach, Niedern a . Wald , Schwaningen , Unter¬
mettingen und Weizen.

Karlsruhe, den 29 . Januar 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . S 1799 In Vertretung

I) r . Huber

Wohnungsfürsorge für Beamte.

Nachstehendes Ersuchen des Herrn Ministers
des Innern vom 19 . Januar 1931 wird zur Dar-
nachachtung bekanntgegeben:

Es wird gebeten , die Schulvorstände darauf
hinzuweisen , daß bei Versetzungen das Freiwerden
von Altwohnungen jeweils dem Bezirksamt früh¬
zeitig anzuzeigen ist, soweit die Altwohnung nicht
zum Zweck des Tausches oder für den Dienstnach-
folger des betreffenden Beamten in Anspruch ge¬
nommen wird . Dadurch ist dem Bezirksamt die
Möglichkeit geboten zu prüfen , ob die Wohnung
nicht für einen bei ihm gemeldeten wohnungslosen
oder in einer unzureichenden Wohnung befindlichen
Beamten verwendet werden kann. Die Anzeige an
das Bezirksamt hätte jeweils so frühzeitig zu er¬
folgen , daß das Bezirksamt noch bevor Ersatzan¬
sprüche des Vermieters in Frage kommen können,
über die Verwendung der Wohnung für einen Be-
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amten oder ihre Zurversügungsstellung an den
Vermieter und das Wohnungsamt Verfügung tref¬
fen kann.

Karlsruhe, den 30 . Januar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 2 2005 In Vertretung
vr . Huber

Aufhebung der Handelsschule in Todtnau.

Mit Ende des Schuljahres 1930/31 wird die
Handelsschule in Todtnau aufgehoben . Die Ausbil¬
dung der an Ostern 1931 nicht zur Entlassung kom¬
menden Schüler wird in einer einjährigen Abschluß-
klasse zu Ende geführt.

Karlsruhe, den 7 . Februar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
Or . Huber

Verhütung von Waldbränden.
An sämtliche Schulbehörden und Leiter der

Schulanstalten.
In den vergangenen Jahren haben zahlreiche

Waldbrände großen Schaden angerichtet.
In vielen Fällen ist die Entstehung dieser Brän¬

de auf Unvorsichtigkeit und Gedankenlosigkeit, ins¬
besondere beim Spielen mit Feuer durch Schulkin¬
der , auf das Wegwersen von brennenden Streich¬
hölzern , glimmenden Zigarren - und Zigarettenstum¬
meln oder auf das Anzünden von Feuern beim Ab¬
kochen an hierfür ungeeigneten Orten und das Nicht-
auslöschen des Feuers beim Weggehen zurückzu-
sühren.

Die Schüler aller Klassen wollen im Laufe des
Februar oder März auf den wirtschaftlichen Schaden
eines Waldbrandes und die Gefahren für die Tier¬
welt hingewiesen werden . Es ist den Schülern auch
nahezubringen , daß sie selbst oder ihre Eltern bei
einem durch sie verursachten Waldbrand zum Ersatz
des oft recht großen Schadens herangezogen werden
können.

Karlsruhe, den 9. Februar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 2 3879 In Vertretung
vr . Huber

II. Personalnachrichte«.
Ernannt:

Den außerordentlichen Professor an der Uni¬
versität Göttingen Or . Hans Mortensen zum
ordentlichen Professor für Geographie an der

5 — 19

Universität Freiburg . — Der frühere ovdentl . Pro¬
fessor und Direktor des pflanzenphysiologischen In¬
stituts der Universität Wien vr . Gustav Klein,
Leiter des biologischen Laboratoriums Oppau , zum
ordentlichen Honorarprofessorder Naturwissenschaft¬
lich-mathematischen Fakultät der Universität Heidel¬
berg. — Musiklehrer Karl Boeres an der Elisa¬
bethschule in Mannheim zum Studienrat daselbst . —
Schulrat Hugo Mildenberger beim Kreis¬
schulamt Emmendingen zum Kreisschulrat in
Tauberbischofsheim und Direktor Gustav Sey-
farth an der Volksschule in Lörrach zum Schulrat
beim Kreisschulamt Lörrach. — Hauptlehrer Gu¬
stav Kuhn in Unterharmersbach -Kirnbach , A. Of¬
fenburg zum Oberlehrer daselbst. — Hilfslehrer
Friedrich Dold ander gew . Fortbildungsschule in
Hettingen zum Hauptlehrer in Oberschwandorf . —
Schulverwalter August Figgle in Unterharmers-
bach-Kirnbach zum Hauptlehrer daselbst. — Schul¬
verwalter Gustav Gallion in Bischoffingen zum
Hauptlehrer daselbst . — Lehrer Friedrich Gaßner
in Nohrbach , A . Sinsheim zum Hauptlehrer in
Großrinderfeld . — Lehrer Friedrich Rammin-
g er in Oensbach zum Hauptlehrer in Mühlhausen,
A . Pforzheim.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Professoren vr . Alfred Hall von der Lise¬

lotteschule in Mannheim an die Zeppelin -Oberreal¬
schule in Konstanz . — vr . Ludwig Di einer von
der Zeppelin -Oberrealschule in Konstanz an die Li¬
selotteschule in Mannheim . — Studienrat Konrad
Graf von der Bürgerschule in Gengenbach an das
Realgymnasium in Freiburg . — Kreisschulrat Al¬
bert Grimm in Tauberbischossheim nach Lörrach,
sowie Schulrat Alois Raus beim Kreisschulamt
Lörrach an jenes in Emmendingen . — Studienrat
vr . Hermann Mächte! an der Handelsschule in
Todtnau an jene in Lahr . — Die Hauptlehrer Emil
Iägle in Hattenweiler nach Rust . — Eugen Kun-
l e in Wehr nach Weil a . Rh . , A . Lörrach . — Franz
Schneider in Rotenfels nach Wallbach. — Wil¬
helm Spannagel in Weil a . Rh . , A . Lörrach,
nach Wehr . — Georg Stengel in Neuenweg nach
Tüllingen.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:
Professor Leo Kerr an der Moll -Realschule

in Mannheim bis zur Wiederherstellung der Ge¬
sundheit . — Hauptlehrer Friedrich Wahrer in
Hüsingen , wegen leidender Gesundheit . — Haupt¬
lehrer Georg Winter in Mannheim.

Zuruhegesetzt:
Oberlehrer Julius Schmidt in Leutershau¬

sen , A. Weinheim bis zur Wiederherstellung der
Gesundheit.

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:
Hauptlehrerin Elisabeth Beichel in Freiburg

auf 1 . Mai 1931 . — Hauptlehrer Karl Greber in
Heidelberg auf 1 . Mai 1931 . — Hauptlehrer Frie¬
drich Schumacher in Mannheim auf 1 . Mai
1931.

Gestorben:
Oberlehrer i . R . Wilhelm Stöber in Tenin-

gen am 8 . Januar 1931 . — Hauptlehrer i . R . Wil¬
helm Eitel, zuletzt in Zunsweier , am 8 . Ja¬nuar 1931 . — Hauptlehrer i . e . R . Kornelius
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Schöntg, zuletzt in Erlenbach , am 15 . Januar
1931. — Hauptlehrer Karl Maier in Schwörstadt
am 23 . Januar 1931 . — Maschinist Georg Göt-
zendörfer bei der Universität in Freiburg i . Br.
am 26 . Januar 1931 . — Hauptlehrerin Anna von
Schenck an der Mädchenrealschule in Heidelberg
am 28 . Januar 1931.

III. StellenauSfchreiven.
An Fachschulen:

Die Stelle eines Studienrats an der Handels¬
schule in Sichern.

An Volksschulen:
1 . Allgemein:
Eine Direktorenstelle an der Volksschule in

Lörrach. — Nektorstelle in Heidelberg. —
Oberlehrerstelle in Haus ach.

2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Hattenweiler

— Obermüstertal - Krumlinden —
Schwör stad t.

3 . Für Lehrer e v . Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Hilsbach — Neuen¬

weg.
Bewerbungen sind innerhalb 14 Tagen beim

Ministerium des Kultus und Unterrichts einzu¬
reichen.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch don 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorhervereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die aus schriftlichem Wege nicht erledigt werden könne« .

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
deK Badischen Ministeriums deK Aultus und Unterrichts

tzerauKgegeben dom MZinisterium deK LultuS und Anterrichtzs.

Ausgegeben Karlsruhe , den 5 . März 1931

I . Bekanntmachungen:
IM . Geburtstag Wilhelm Raabe 's.
Topographische Karte 1 : 25 OM.
Aufnahmen in die Lehrerbildungsanstalten.

Inhalt.
IX . Hauptversammlung des Südwestdeutschen Hilfsschul¬

verbandes.
Verleihung von Reisebeihilfen.

II . Personalnachrichten.
III . Stellenausschreiben.

100 . Geburtstag Wilhelm Raabe ' s.

An die Leiter sämtlicher Schulen.
Am 8 . September IS31 jährt sich der Geburts¬

tag Wilhelm Raabe 's zum 100 . Male . Die Feier
dieses Gedenktags soll Gelegenheit bieten , den Dichter
in weitesten Kreisen bekannt zu machen , vor allem ihm
die Jugend zu gewinnen.

Da der Geburtstag bei den meisten Schulen in
die Ferien sällt , ist in der 1 . deutschen Stunde nach
diesen Ferien eine dem jeweiligen Klassenstande ent¬
sprechende Würdigung des Lebenswerkes Wilhelm
Raabe zu geben.

Im Schuljahr 1931/32 ist bei der Auswahl des
Klassenlesestoffes , bei Aufsätzen und Vorträgen Raabe
besonders zu berücksichtigen, und ebenso bei der Be¬
schaffung von Büchern für Lehrer - und Schüler - Bü¬
chereien.

Karlsruhe, den 21 . Februar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . s 3727. vr . Remmele

Topographische Karte 1 : 25009.

Die Blätter Nr . 16 , 91 , 97 , 98 , 106 , 113 , 125,
140 und 141 der topographischen Karte von Baden
sind in neuer Auflage erschienen ; sie können von der
Bad . Wasser - und Straßenbaudirektion Karlsruhe
— Abteilung Landesvermessung — bezogen werden.

Karlsruhe, den 18. Februar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . X 3916 . vr . Re Nt Nt ele

Aufnahmen in die Lehrerbildungsanstalten.
An Ostern 1931 finden Aufnahmen in die Lehrer¬

bildungsanstalten nicht statt.

Karlsruhe, den 27 . Februar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 4951 . In Vertretung
V . Gen . v » Di -, Huber

IX . Hauptversammlung des Siidwestdeutschen Hilfsschulverbaudes.
Am Samstag , den 14 . März ds . Js ., hält der

Südwestdeutsche Hilfsschulverband Baden -Württemberg
seine IX . Hauptversammlung in Karlsruhe mit folgen¬
der Tagesordnung ab:

Vormittags 10 Uhr im Rathaussaal : Vorträge.
1 . Prof . vr . Beeking, Freiburg : „ Willensbil¬

dung in der Hilfsschule , Erziehung zum Ar¬
beitswillen .

"

2 . Hilfsschulhauptlehrer M . Kreidler, Mann¬
heim : „Die Eigengesetzlichkeit der Hilfsschule,
ihre Organisation und ihr Ausbau in Baden "

Aussprache.
Nachmittags 14 M Uhr:

Geschlossene Mitgliederversammlung.
1 . Tätigkeitsbericht , 2 . Rechenschaftsbericht , 3 . Ver¬

schiedenes , 4 . Vorstandswahl.
Die Kreis - und Stadtschulämter werden ermäch¬

tigt , denjenigen Hilfsschnllehrern , welche an der Ta¬
gung teilnehmen wollen , den erforderlichen Urlaub zu
gewähren.

Karlsruhe, den 25 . Februar 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 0 4668 In Vertretung
V . Gen . V vr . Hu b er
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Verleihung von Reisebeihilfen.

Bewerbungen von Lehrern und Lehrerinnen an

Höheren Lehranstalten um Beihilfen zu Studienreisen,
Teilnahme an Ferienkursen und zum Aufenthalt im

französisch redenden Auslande und in England sind bis

zum 10 . Mai ds . Js . auf dem geordneten Dienstwege
einzureichen.

Dieselben sollen enthalten:
1 . den vollen Namen und die Amtsbezeichnung.
2 . genaue Angabe des Reiseziels , des Ferien¬

kurses usw . und der Zeit der Abwesenheit,
3 . Angabe , ob der Bewerber ( die Bewerberin)

eine Prüfung für das betreffende Fach be¬
standen hat , genaue Bezeichnung derselben und
der erlangten Lehrbefähigung,

4 . Angabe , ob der Bewerber ( die Bewerberin)
gegenwärtig Unterricht in dem Fach erteilt und

5 . ob er (sie) für den gleichen Zweck schon ein¬
mal eine Beihilfe erhalten hat.

Gesuche mit unvollständigen oder ganz all¬

gemeinen Angaben können nicht berücksichtigt werden.
Bewerber , welche eine Beihilfe zu der von ihnen

beabsichtigten Studienreise erhalten , haben nach der

Rückkunft von dieser einen eingehenden Bericht hierher
vorzulegen , der sich insbesondere darüber ausspricht,
in welcher Weise sie den Zweck ihrer Reise zu erfüllen
gesucht haben , und welche Umstände nach ihrer Er¬

fahrung bei Studienreisen ähnlicher Art in Betracht
kommen . Die Dauer der Reise muß aus diesem Be¬

richt genau zu ersehen sein.
Karlsruhe, den 24 . Februar 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . 8 3880. In Vertretung
H . Mg . Ill » Or . Huber

M . Bonaventura (Josefine ) Uez in Konstanz -Zoffingen
zur Hauptlehrerin daselbst . — Die außerplanmäßige
Handarbeitslehrerin Maria Straub in Plankstadt
zur Handarbeitshauptlehrerin daselbst.

kBersetzt in gleicher Eigenschaft : §

Professor Gustav Kühner an der Handelsschule
in Pforzheim an die Gewerbeschulen 1 und II in
Heidelberg . — Studienrat Erwin Freisinger an
der Gewerbeschule in Ettenheim an die Gewerbe¬
schule III in Mannheim . — Die Hauptlehrer Karl
Döring in Überlingen a . R ., A . Konstanz naa,
Grießen — Kurt Bolk in Böllen nach Karsau . —
Fortbildungsschulhauptlehrer Julius Roth an der
gewerblichen Fortbildungsschule in Freistett nach Wein¬
garten.

Entlassen aus Ansuchen:

Lehrerin Thusnelda Maurer in Reiselfingen.

Entlassen auf Kündigung:

Studienrat Frau Or . Berta Ko pp , geb Schneider
an der Handelsschule in Achern.

Zuruhegesetzt ans Ansuchen:

Ministerialoberrechnungsrat Max Schmidt beim
Ministerium des Kultus und Unterrichts , bis zur
Wiederherstellung der Gesundheit . — Rektor Heinrich
Stahl in Pforzheim.

Zuruhegesetzt:

Hauptlehrer Richard Kautzmann in Wald¬
angelloch , A . Sinsheim bis zur Wiederherstellung der
Gesundheit?

Gestorben:

Oberlehrer i . R . Gottlieb Schwing, zuletzt in
Steinach , am 25 . Januar 1931 . — Gewerbeschul¬
direktor Karl Stöckle an der Gewerbeschule II in
Freiburg am 21 . Februar 1931.

III. StellenauSschreibe«.

II . Personalnachrichte».
Ernannt:

Der ordentliche Professor an der Universität
Göttingen Or . Eduard Fraenkel zum ordentlichen
Professor für klassische Philologie an der Universität
Freiburg und zum Mitdirektor des dortigen Seminars
für klassische Philologie . — Lehrerin Elisabeth Ahr er
an der Liselotteschule in Mannheim , zur Hauptlehrerin
an der Elisabethschule in Mannheim . — Der außer¬
planmäßige Reliaionslehrer vr . Wilhelm Knevels
an der Handelsschule in Heidelberg zum Professor
daselbst . — Hauptlehrer Oskar Hofheinz an der
Volksschule in Heidelberg zum Stadtoberschulrat da¬
selbst. — Hauptlehrerin M . Rita (Anna ) Bender in
Konstanz -Zoffingen zur Oberlehrern : daselbst . — Lehrer
Friedrich Herl an in Hausen , A . Schopfheim zum
Hauptlehrer in Linx . — Lehrer Wilhelm Jen ne in
Staufen zum Hauptlehrer in Bahlingen . — Lehrerin

An Mädchenfortbildungsschulen:
Allgemein:

Zwei Handarbeitshauptlehrerinnenstellen in Mann¬
heim . Das Recht der Ernennung steht dem Stadtrat zu.

An Volksschulen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Oberlehrerstelle in Wollmatingen. — Haupt-

lehcerstelleu in : Böllen — Hockenheim. Be¬
werber , die französischen Unterricht erteilen können,
werden vorzugsweise berücksichtigt. — Überlingen
a . R ., A Konstanz.

Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Hüsingen — Wald¬

angelloch.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an andere » Tagen müssen vorher vereinbart sein . Hierbei wird darauf hingewiesen , daß einzelne Beamte auch

an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.

Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken , die ans schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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deK Badischen Ministeriums deK Aulrus und Unterrichts
HerauKgegeben vom MZinisterium deK LultuA und NnterrichtK,

Ausgegeben Karlsruhe , den 12 . März 1931

Inhalt.
Gesetzüber die Änderung des Beamtengesetzes.

Gesetz
(Vom 13. Februar 1931.)

über die Änderung des Beamtengesetzes
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 49)

Das badische Volk hat durch den Landtag
am 13 . Februar 1931 folgendes Gesetz be¬
schlossen:

Artikel 1
Das Beamtengesetz in der Fassung der Be¬

kanntmachung vom 12 . August 1908 (Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 420 ) , der Gesetze
vom 15 . Dezember 1921 ( Gesetz - und Verord¬
nungsblatt 1922 Seite 21 ) , vom 31 . Mai 1922
(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 479 ) ,
vom 26. Oktober 1922 (Gesetz - und Verord¬
nungsblatt Seite 775) , vom 31 . Januar 1923
( Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 29) , vom
14 . März 1923 ( Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 51 ) , vom 26 . Juni 1923 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 180) , der Personalabbau¬
verordnung vom 5 . Dezember 1923 (Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 353 ) , der Gesetze
vom 14 . Februar 1924 ( Gesetz - und Verord¬
nungsblatt Seite 23) , vom 18 . Dezember 1924
(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 306) , des
Gesetzes über die Einstellung des Personalab¬
baues vom 28 . Januar 1926 (Gesetz - und Ver¬
ordnungsblatt Seite 31 ) , des Gesetzes vom 15.
Dezember 1927 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 235 ) und des Besoldungsgesetzes vom
24. Februar 1928 (Gesetz - und Verordnungs¬
blatt Seite 79) wird wie folgt geändert:

1 . § 5 Absatz 1 wird durch folgende Be¬
stimmungen ersetzt:

„Unwiderruflich angestellte Beamte kön¬
nen ohne ihre Zustimmung in ein anderes

Amt nur dann versetzt werden, wenn es das
! dienstliche Bedürfnis erfordert und wenn

außerdem das neue Amt derselben oder einer
gleichwertigen Laufbahn angehört, mit glei¬
chem planmäßigen Diensteinkommen und mit
gleichem Dienstrang ausgestaltet ist wie das
bisherige.

Die weitergehenden Vorschriften hinsichtlich
der noch nicht unwiderruflich angestellten Be¬
amten bleiben unberührt.

"

2 . § 8 wird geändert wie folgt:
k) Dem Absatz 1 wird am Schluffe fol¬

gender weiterer Satz angefügt:
„Die jeweiligen Vorschriften des Retchs-

beamtengesetzes über die Pflichten der Beam¬
ten gegenüber der republikanischen Verfassung

^ des Reiches und der Länder gelten entsprechend
j auch für die badischen Beamten .

"
b ) Der Absatz 2 wird durch folgende

Vorschriften ersetzt:
„Jeder Beamte ist auf die Reichsverfassung

und die Landesverfassung sowie auf die gewis¬
senhafte Erfüllung aller Obliegenheiten des
ihm übertragenen Amtes eidlich zu verpflich¬
ten . Die Eidesleistung soll beim Dienstantritt,
spätestens bei der Aushändigung der Ansiel¬
lungsurkunde, stattfinden. Wird sie verwei¬
gert , so ist die Ernennung des Beamten in sei-

I nem Rechtsverhältnis zum Staate nichtig.
"

3. ß 7 wird gestrichen.
4 . § 11 Absatz 2 wird gestrichen.
5 . § 17 erhält folgende Fassung:
„Das Diensteinkommen besteht je nach der

! Art der einem Beamten zukommenden Bezüge
! aus:

7
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1 . Grundgehalt,
2 . Wohnungsgeldzuschuß,
3 . Kinder - und ( 8 33 des Besoldungsge¬

setzes) Frauenzuschlag,
4. Zulagen (Stellen -, Dienstzulagen ) ,
5 . Nebenbezügen,
6 . Nebengehalt

nach den Bestimmungen des Besoldungsge¬
setzes.

Diensteinkommen im Sinne der 88 5 Ab¬
satz 1 , 80 Ziffer 2, 81 Absatz 1 und 113 Absatz 2
dieses Gesetzes sind Grundgehalt (bei außer¬
planmäßigen Beamten Grundvergütung ) ,
Wohnungsgeldzuschuß (innerhalb der Tarif¬
klasse, welcher der Beamte zur Zeit der Ver¬
setzung oder Bestrafung angehört ) sowie et¬
waige unwiderrufliche und ruhegehaltsfähige
Zulagen .

"

6 . § 18 erhält folgende Fassung:
„Der Ruhegehalt der planmäßigen Beam¬

ten wird aus dem ruhegehaltsfähigen Dienst¬
einkommen nach den Bestimmungen des Be¬
soldungsgesetzes berechnet .

"

Die 88 19 Absatz 2 , 24 und 55 Absatz 2
werden gestrichen.

In den 88 25 Absatz 2 , 35 , 43 Absatz 1,
44, 45 und 65 ist jedesmal statt „Einkommens¬
anschlag" zu setzen : „ruhegehaltsfähiges
Diensteinkommen" .

8 46 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„Der Unterstützungsgehalt darf vierzig
vom Hundert des beim Ausscheiden des Be¬
amten maßgebenden ruhegehaltsfähigen
Diensteinkommens , bei außerplanmäßigen Be¬
amten der zuletzt bezogenen Grundvergütung
und des zugehörigen Wohnungsgeldzuschusses
der Ortsklasse L nicht übersteigen . Neben dem
Unterstützungsgehalt können Kinderzuschläge
nach den Bestimmungen des Gesetzes vom
2. März 1921 (Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 49) über die Ergänzung und Regelung
von Bezügen der Ruhegehaltsempfänger und
Hinterbliebenen in der durch die späteren Ge¬
setze ergänzten Fassung gewährt werden .

"

7 . 88 28 und 32 werden gestrichen.

8 . 8 42 erhält folgende Fassung:
„Ist ein Beamter aus seinem bisherigen

Amt in ein Amt mit geringerem ruhegehalts¬

fähigen Diensteinkommen übergetreten , so
wird bei seiner Zuruhesetzung der Ruhegehalt
aus dem ruhegehaltsfähigen Diensteinkommen
des früheren Amtes berechnet, wenn der Be¬
amte das frühere Amt mindestens ein Jahr
lang bekleidet hat . Der Ruhegehalt darf das
ruhegehaltsfähige Diensteinkommen nicht über¬
steigen, das der Beamte unmittelbar vor der
Zuruhesetzung bezogen hat.

Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nicht,
wenn das spätere Amt nicht die volle Zeit und
Kraft des Beamten erfordert hat oder wenn es
ihm auf eigenen Antrag übertragen worden
ist .

"
9 . Die 88 48 und 69 werden gestrichen.
8 73 erhält die Überschrift : „Zahlung und

Abrundung der Bezüge " .

Am Schlüsse des Absatzes 1 ist beizufügen:
„Das Finanzministerium ist ermächtigt,

Vorschriften über die Abrundung der auszu¬
zahlenden Beträge zu erlassen.

"

10 . 8 63 erhält folgende Fassung:
„Ist ein planmäßiger Beamter unter den

in 8 42 angegebenen Voraussetzungen in ein
Amt mit geringerem ruhegehaltsfähigen
Diensteinkommen übergetreten und gestorben
oder zur Ruhe gesetzt worden , ohne das frühere
ruhegehaltsfähige Diensteinkommen wieder er¬
reicht zu haben , so wird der Versorgungsgehalt
aus dem Ruhegehalt berechnet, der sich aus dem
früheren ruhegehaltsfähigen Diensteinkommen
ergibt.

Ist ein planmäßiger Beamter in eine
nichtplanmäßige Amtsstelle übergetreten und
hat aus dieser einen Anspruch auf Ruhegehalt
nach 8 43 dieses Gesetzes erworben , so haben
seine Hinterbliebenen Anspruch auf den gesetz¬
lichen Versorgungsgehalt . Dieser wird aus
dem Ruhegehalt berechnet, der sich aus dem
ruhegehaltsfähigen Diensteinkommen der letz¬
ten planmäßigen Amtsstelle des Beamten er¬
gibt .

"

10 . ». »,) 8 78 erhält folgenden Absatz 2:

„Der Zeitablauf seit Verletzung der Dienst¬
pflicht soll bei der Frage der Einleitung eines
Dienststrafverfahrens berücksichtigt werden .

"
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d) § 105 Absatz 1 erhält folgenden Zusatz:

„Bei der Strafzumessung soll der Ablaus
einer längeren Zeit seit Begehen der Dienstver¬
fehlung in strafminderndem Sinne berücksichtigt
werden .

"

11 . In § 80 Absatz 1 Ziffer 2 wird der
zweite Satz gestrichen.

12 . In § 81 werden die Absätze 1 und 2
durch folgende Bestimmungen ersetzt:

„Die Strafversetzung erfolgt entweder
1 . durch Versetzung in ein anderes Amt

derselben oder einer gleichwertigen
Laufbahn und von gleichem Dienst¬
range , ohne Minderung des Dienst¬
einkommens , oder

2 . durch Versetzung in ein anderes Amt
derselben oder einer gleichwertigen
Laufbahn und von gleichem Dienst-
range unter gleichzeitiger Minderung
des Diensteinkommens um höchstens
ein Fünftel und auf längstens drei
Jahre . Statt der Minderung des
Diensteinkommens kann eine Geld¬
strafe bis zum Doppelten des einmo¬
natigen Diensteinkommens verhängt
werden , das dem Beamten zur Zeit
der Rechtskraft der Entscheidung zu¬
steht.

"

12 a . Z 82 Absatz 2 erhält folgenden Zusatz:

„Der Unterstützungsgehalt kann
in einem neuen förmlichen Dienst¬
strafverfahren entzogen oder gemin¬
dert werden,

1 . wenn sich nach Verkündung der Ent¬
scheidung im ersten Rechtszug her¬
ausstellt , daß der entlassene Beamte
während seiner Dienstzeit weitere
selbständige Verfehlungen begangen
hat , bei deren Berücksichtigung das
Dienststrafgericht den Unterstützungs - !
gehall überhaupt nicht oder nur in!
geringerem Betrage hätte bewilligen
können , !

2 . wenn sich der Beamte nach der!
Dienstentlassung solcher Verfehlun - i
gen schuldig gemacht hat , die bei!

einem zuruhegesetzten Beamten zur
Dienstentlassung oder zur Minde¬
rung des Ruhegehalts gemäß 8 110
dieses Gesetzes geführt hätten .

"

13 . § 83 erhält folgenden Absatz 2:

„Die Vorschriften des Reichsbeamtengeset¬
zes über die Bestrafung von Vergehen im Rück¬
fall gegen seine Bestimmungen über die Pflich¬
ten der Beamten gegenüber der republikanischen
Verfassung des Reiches und der Länder gelten
entsprechend für die badischen Beamten . Rück¬
fall im Sinne dieser Vorschrift liegt vor , wenn
ein Beamter wegen einer solchen Verfehlung
rechtskräftig im Dienststrafverfahren bestraft
worden ist und wenn er sich innerhalb der näch¬
sten zehn Jahre nach Eintritt der Rechtskraft
der Bestrafung wiederum einer solchen Verfeh¬
lung schuldig macht.

"

8 86 erhält folgenden Absatz 4:
„Die Feststellungen eines richterlichen

Strafbefehls sind für ein Dienststrafverfahren
nicht bindend .

"

14 . In 8 87 Absatz 4 werden die Worte
„und über das Beschwerdeverfahren " gestri¬
chen.

Hinter 8 87 werden folgende neuen Para¬
graphen eingeschaltet:

„8 87 a

Beschwerde
Der Bestrafte kann sich gegen die Ord¬

nungsstrafe bei Vermeiden des Ausschlusses
binnen zwei Wochen nach ihrer Bekanntgabe
sckriftlich beschweren. Die Beschwerde hat auf¬
schiebende Wirkung , es sei denn , daß aus¬
nahmsweise aus besonderen Gründen der so¬
fortige Vollzug der Ordnungsstrafe angeordnet
wird.

Die Beschwerde ist bei der Behörde anzu¬
bringen , die die Ordnungsstrafe ausgesprochen
hat , oder bei der Behörde , die zur Entscheidung
über die Beschwerde zuständig ist . Die Be¬
schwerde ist bei Vermeiden des Ausschlusses
innerhalb von zwei weiteren Wochen schriftlich
zu begründen.
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Zur Entscheidung über die Beschwerde ist
zuständig:

1 . wenn das Staatsministerium bestraft
hat (§ 119 Ziffer 3) , der Dienststrafhof für rich¬
terliche Beamte in der aus Z 119 Ziffer 1 sich
ergebenden Zusammensetzung,

2. wenn ein Minister , der Präsident des
Landtags oder des Rechnnngshofs bestraft hat,
das Staatsministerium,

3. wenn eine andere Behörde bestraft Hai,
die nächsthöhere zuständige Behörde.

Die zur Entscheidung über die Beschwerde
zuständige Stelle kann die Ordnungsstrafe be¬
stätigen , ermäßigen oder aufheben oder kann
die Einleitung eines förmlichen Dienststrafver¬
fahrens veranlassen . Ein Rechtsmittel gegen
die Entscheidung ist nicht gegeben.

s 87b

Beanstandung des Straferkennt¬
nisses von Amts wegen

Der Minister oder der nächsthöhere Dienst¬
vorgesetzte können die Entscheidung der im er¬
sten Rechtszug erkennenden Behörde innerhalb
eines Monats nach der Bekanntgabe an den

Beschuldigten oder nach Einstellung des Ver¬

fahrens durch schriftliche Erklärung gegenüber
dem Vorgesetzten beanstanden . Wenn ein Mi¬

nister , der Präsident des Landtags oder des

Rechnungshofs bestraft hat , steht diese Befug¬
nis dem Staatsministerium zu , wenn das

Staatsministerium bestraft hat , dem Dienst¬
strafhof für richterliche Beamte in der aus § 119

Ziffer 1 sich ergebenden Zusammensetzung . Ist
die Beanstandung rechtzeitig erhoben worden,
so können sie die Ordnungsstrafe bestätigen , er¬

mäßigen , erhöhen oder aufheben oder können
die Einleitung eines förmlichen Dienststrafver¬
fahrens veranlassen.

Die Beanstandung ist dem Beschuldigten
alsbald zu eröffnen.

8 87°

Rechtskraft

Das Verfahren ist rechtskräftig abgeschlos¬
sen , wenn die Fristen zur Einlegung der Be¬

schwerde und zur Beanstandung von Amts we¬

gen unbenutzt abgelaufen sind ; dasselbe gilt,
wenn diese Rechtsmittel zurückgenommen wor¬
den sind oder wenn auf ihre Einlegung ver¬
zichtet worden ist . Die Zurücknahme dieser
Rechtsmittel sowie der Verzicht auf die Einle¬
gung können auch vor Beginn der Frist zu ih¬
rer Einlegung wirksam erfolgen.

Ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlos¬
sen , so darf gegen den Beamten wegen dersel¬
ben Handlung oder Unterlassung kein neues
Verfahren eröffnet werden . Nur das Wieder¬
aufnahmeverfahren ist zulässig.

§ 87ä

Wiederaufnahme des Ordnungs¬
strafverfahrens

Der Bestrafte kann die Wiederaufnahme
eines rechtskräftig abgeschlossenen Ordnungs-
strafverfahrens in den Fällen des 8 359 der
Strafprozeßordnung beantragen , wie wenn die
Angelegenheit vor dem Amtsrichter verhandelt
worden wäre . Das Vorgesetzte Ministerium
kann die Wiederaufnahme in den Fällen des
8 362 der Strafprozeßordnung anordnen . Soll
dabei der Antrag auf die Behauptung einer
strafbaren Handlung gestützt werden , so ist er
nur zulässig , wenn wegen dieser Handlung eine

rechtskräftige Verurteilung ergangen ist oder
wenn ein Strafverfahren aus andern Gründen
als wegen Mangels an Beweis nicht eingelei¬
tet oder durchgeführt werden kann.

Der Bestrafte hat die Wiederaufnahme
schriftlich bei der Behörde zu beantragen , deren
Erkenntnis er anfechten will ; er muß die Tat¬

sachen oder Beweismittel bezeichnen , die er bei-

bringen will.
Ueber die Zulassung des Antrags auf Wie¬

deraufnahme eines Ordnungsstrafverfahrens
entscheidet die Behörde , deren Entscheidung
rechtskräftig geworden ist . Wird der Antrag
abgelehnt , so steht dem Bestraften das Recht
der Beschwerde ebenso zu , wie wenn die ent¬

scheidende Behörde die Strafe von neuem fest¬
gesetzt hätte . Wird das Verfahren wieder aus¬

genommen , so ist nach § 87 zu verfahren .
"

15 . Die 88 88 und 89 werden durch folgen¬
de Vorschriften ersetzt:
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„8 88

Zuständigkeit im allgemeinen

Zur Verhängung der Strafversetzung und
Dienstentlassung sind nur die Dienststrafgerichte
zuständig und zwar:

1 . im ersten Rechtszug die Dienststrafkam-
kammern,

2 . im zweiten Rechtszug der Dienststrafhof.
Die Dienststrafgerichte sind unabhängig

und nur dem Gesetze unterworfen.

8 89

Bezirke und Sitze der Dien st-
strafgerichte

In Konstanz , Freiburg , Karlsruhe und
Mannheim wird je eine Dienststrafkammer ge¬
bildet . Die Bezirke der Dienststrafkammern
werden durch Verordnung des Staatsministe-
riums bestimmt.

Zuständig im einzelnen Fall ist die Dienst-
strafkammer , in deren Bezirk der Angeschuldigte
zur Zeit der Einleitung des förmlichen Dienst¬
strafverfahrens seinen dienstlichen Wohnsitz
hat , und wenn sich dieser Wohnsitz außerhalb
Badens befindet , die Dienststrafkammer in
Karlsruhe.

Für Beamte im einstweiligen Ruhestand,
die nicht im Landesdienst wieder beschäftigt
sind , und für Beamte im endgültigen Ruhe¬
stand richtet sich die Zuständigkeit der Dienst¬
strafkammer statt nach dem dienstlichen Wohn¬
sitz nach dem tatsächlichen Wohnsitz.

Streitigkeiten über die Zuständigkeit ver¬
schiedener Dienststrafkammern werden vom
Dienststrafhof entschieden.

Ist eine Dienststrafkammer an der Aus¬
übung ihrer Tätigkeit behindert , so kann aus
Antrag des zuständigen Ministeriums der
Dienststrafhos eine andere Dienststrafkammer
für zuständig erklären.

Der Dienststrafhos hat seinen Sitz in
Karlsruhe.

K89a
Zusammensetzung der Dien st-

strafkammern

Jede Dienststrafkammer besteht aus sieben
Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden.

Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und
zwei weitere Mitglieder müssen ein Richteramt
bekleiden. Die übrigen Mitglieder werden aus
der Zahl der nichtrichterlichen Beamten des
Landes entnommen . Für die Mitglieder sind
die erforderlichen Stellvertreter zu ernennen.
Das Staatsministerium ernennt die Mitglie¬
der einschließlich des Vorsitzenden und der
Stellvertreter auf die Dauer von drei Jahren.

Die Dienststrafkammer entscheidet in der
mündlichen Verhandlung in einer Besetzung
von fünf , außerhalb derselben (im Beschluß¬
verfahren ) in einer solchen von drei Mitglie¬
dern , jedesmal mit Einschluß des Vorsitzenden.
Der Vorsitzende und ein Beisitzer müssen zu
den richterlichen Mitgliedern gehören . Bonden
weiteren Mitgliedern muß in der mündlichen
Verhandlung je eines Beamter des höheren,
mittleren und unteren Dienstes sein.

Zn jeder dem Beschuldigten nachteiligen
Entscheidung , welche die Schuldfrage oder die
Bemessung der Strafe betrifft , ist eine Mehr¬
heit von zwei Dritteln der Stimmen erforder¬
lich.

Im übrigen finden die Vorschriften der HZ
196, 197 und 198 des Gerichtsverfassungs¬
gesetzes entsprechende Anwendung.

H 89 b

Zusammensetzung des Dienst-
st r a f h o f s

Der Dienststrafhos besteht aus neun Mit¬
gliedern mit Einschluß des Vorsitzenden.

Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und
drei andere Mitglieder müssen ein Richteramt
bekleiden. Die übrigen Mitglieder werden aus
der Zahl der nichtrichterlichen Beamten des
Landes entnommen . Für die Mitglieder sind
die erforderlichen Stellvertreter zu ernennen
Das Staatsministerium ernennt die Mitglieder
einschließlich des Vorsitzenden und der Stell¬
vertreter auf die Dauer von drei Jahren.

Der Dienststrafhos entscheidet in der münd¬
lichen Verhandlung in einer Besetzung von
fünf , außerhalb derselben ( im Beschlußverfah¬
ren ) in einer Besetzung von drei Mitgliedern,
jeweils mit Einschluß des Vorsitzenden.
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In der mündlichen Verhandlung müssen
der Vorsitzende und zwei Beisitzer, außerhalb
derselben ( im Beschlußverfahren ) der Vor¬
sitzende und ein Beisitzer zu den richterlichen
Mitgliedern gehören.

Von den nichtrichterlichen Mitgliedern soll
eines möglichst der Laufbahn des Angeklagten
oder einer verwandten Laufbahn angehören.

8 89 a Absatz 4 und Absatz 5 gelten ent¬
sprechend.

§ 89°

Geschäftsgang der Dienststraf-
gerichte

Der Dienststrafhof erläßt für sich und für
die Dienststrafkammern eine Geschäftsordnung.
Diese hat insbesondere die Befugnisse der Vor¬
sitzenden und die Grundsätze über die Reihen¬
folge zu regeln , in der die Mitglieder an den
Sitzungen teilzunehmen haben . Die Geschäfts¬
ordnung bedarf der Genehmigung des Staats¬
ministeriums.

§ 89oi

Erlöschen des Amtes

Das Amt als Mitglied einer Dienststraf-
kammer oder des Dienststrafhofs endet, wenn
das Mitglied aus dem Landesdienst ausschei¬
det oder wenn ein richterliches Mitglied auf¬
hört , ein Richteramt zu bekleiden. Wird ein
Mitglied einer Dienststrafkammer an einen
Ort im Bezirk einer anderen Dienststrafkammer
versetzt , so kann das Vorgesetzte Ministerium es
auffordern , sein Amt als Mitglied der Dienst¬
strafkammer niederzulegen . Lehnt der Beamte
dies ab , so entscheidet der Dienststrafhof über
die Fortdauer oder Beendigung der Mitglied¬
schaft durch Beschluß.

Ist für das ausscheidende Mitglied ein
entsprechender Stellvertreter nicht mehr vor¬
handen , so wird ein neues Mitglied ernannt,
jedoch nur für die Zeit bis zum Ablauf der in
8 § 89 a Absatz 2 und 89 b Absatz 2 vorgesehe¬
nen Frist.

8 89ä

Ausschließung und Ablehnung
von Gerichtspersonen der Dien st-

strafgerichte
Auf die Ausschließung und Ablehnung der

Gerichtspersonen der Dienststrafgerichte finden
die Vorschriften der Strafprozeßordnung über
die Ausschließung und Ablehnung der Gerichts¬
personen mit folgender Maßgabe entsprechende
Anwendung:

1 . auch Dienstvorgesetzte, die gegenüber
dem Beschuldigten Strafbefugnis haben,
und Untergebene , denen gegenüber der
Beschuldigte als Dienstvorgesetzter
Strafbefugnis hat , sind kraft Gesetzes
ausgeschlossen;

2 . Beamte , die in einem dienstlichen Über¬
oder Unterordnungsverhältnis zu dem
Beschuldigten stehen und bei derselben
Dienststelle beschäftigt sind , können von
ihm ohne nähere Begründung abgelehnt
werden;

3 . die Ablehnung ist bei der Dienststrafkam¬
mer nur bis zum Beginn des Vortrags
der Anklageschrift, beim Dienststrafhof
nur bis zum Beginn des Vortrags über
die Ergebnisse der bisherigen Verhand¬
lungen zulässig;

4. über die Ablehnung einer Gerichtsperson
einer Dienststrafkammer entscheidet der
Vorsitzende, und wenn dieser abgelehnt
wird , sein Stellvertreter . Werden beide
abgelehnt oder wird eine Gerichtsperson
des Dienststrafhofs abgelehnt , so ent¬
scheidet der Dienststrafhof im Beschluß¬
verfahren . Die Entscheidungen sind in
allen Fällen endgültig . Der Dienststraf¬
hof bestimmt nötigenfalls eine andere
Dienststrafkammer .

"

16 . An die Stelle des 8 90 tritt folgende
Vorschrift:

„8 90

Verfahren vor der Dienststraf-
kammer

Der Entscheidung der Dienststrafkammer
hat ein förmliches Dienststrafverfahren voraus-
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zugehen , das in einer Vorunlersuchüng und in
einer mündlichen Verhandlung besteht. Auf
dieses Verfahren finden die nachstehenden Be¬
stimmungen Anwendung .

"

17 . In 8 91 Absatz 1 ist statt „Disziplinar¬
verfahrens " zu setzen : „förmlichen Dienststraf¬
verfahrens " .

An Stelle des § 91 Absatz 2 treten folgende
zwei Absätze:

„ Ein Beamter kann die Einleitung des
förmlichen Dienststrafverfahrens gegen sich
selbst beantragen . Lehnt das Ministerium die
Einleitung ab , so muß es ihm bekanntgeben,
daß ein Grund für die Einleitung nicht vor¬
liegt . Auf Antrag des Beamten ist die Ent¬
scheidung zu begründen . Ist gegen den Beam¬
ten schon ein nicht förmliches Dienststrafverfah¬
ren eröffnet und rechtskräftig abgeschlossen , so
kann er in der gleichen Sache die Einleitung des
förmlichen Dienststrafverfahrens gegen sich
nicht mehr beantragen.

Das Ministerium ernennt den die Vorun¬
tersuchung führenden Beamten und diejenigen
Beamten , welche im Laufe des Dienststrafver¬
fahrens die Verrichtungen der Staatsanwalt¬
schaft wahrzunehmen haben .

"

18 . In 8 92 werden im Eingang die Ver¬
weisungen auf die 8Z 185 bis 187 , 188 Absatz 2,
189 bis 194 und 195 Absatz 1 und 2 der Straf-
prozeßordnung geändert in 88 187 bis 189 , 190
Absatz 2, 191 bis 196 . Die Verweisung aus
8 195 Absatz 1 und 2 der Strafprozeßordnung
wird gestrichen.

19 . 8 93 erhält folgende Fassung:

„Hält der die Voruntersuchung führende
Beamte das Ziel der Voruntersuchung für er¬
reicht, so teilt er dem Beschuldigten , dem Ver¬
treter der Staatsanwaltschaft und dem Vertei¬
diger das Ergebnis der Beweisaufnahme mit,
indem er ihnen den wesentlichen Inhalt münd¬
lich oder schriftlich angibt oder ihnen die Ein¬
sicht in die Untersuchungsakten freistellt . Binnen
einer Frist von zwei Wochen können sie sich zu
dem Ergebnis der Beweisaufnahme äußern.
Beantragen sie bis dahin eine Ergänzung der
Untersuchung , so erhebt der die Vorunter¬
suchung führende Beamte die Beweise , die er

für nötig hält . Nach der Erhebung der Be¬
weise gelten Satz 1 und 2 sinngemäß.

i Nach Abschluß der Voruntersuchung wer¬
den die Akten mit dem Antrag der Staatsan¬
waltschaft dem zuständigen Ministerium vor¬
gelegt .

"

20 . In den 88 98 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104
und 105 sowie in der Überschrift zu 8 105 wird
das Wort „Disziplinarhof " ersetzt durch
„Dienststrafkammer "

. Ferner wird in 8 101 im
letzten Halbsatz das Wort „er" ersetzt durch
„sie"

. In 8 104 sind im zweiten Satze die Ver¬
weisungen auf 88 50 und 69 der Strafprozeß¬
ordnung zu ändern in 8s 51 und 70.

21 . 8 97 erhält folgende Fassung:
„Beschließt das zuständige Ministerium die

Verweisung der Sache vor die Dienststrafkam¬
mer , so lädt der Vorsitzende der Dienststraf¬
kammer den Beschuldigten zur mündlichen Ver¬
handlung vor , sobald der Beamte der Staats¬
anwaltschaft die Anklageschrift vorgelegt hat.
Dem Beschuldigten ist gleichzeitig eine Abschrift
der Anklageschrift milzuteilen.

Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage
des förmlichen Dienststrafverfahrens des Bei¬
standes eines Verteidigers bedienen . Als Ver¬
teidiger können die bei einem deutschen Gerichte
zugelassenen Rechtsanwälte , ferner die Rechts-
lehrer an deutschen Hochschulen und Beamte des
Reiches und der Länder gewählt werden . An¬
dere Personen können nur mit Genehmigung
des Dienststrafgerichts oder , soweit ein solches
noch nicht bestimmt ist , der Eröffnungsbehörde
zugelassen werden . Dem Beschuldigten und
seinem Verteidiger sind in jeder Lage des
Dienststrafverfahrens auf Verlangen die Akten
zur Einsicht vorzulegen . Der Untersuchungs¬
führer kann jedoch zu Beginn der Untersuchung,
spätestens bis zur Mitteilung des Beweisergeb¬
nisses (8 93 ) , die Einsichtnahme insoweit ver¬
sagen , als sie den Untersuchungszweck gefähr¬
den würde . Die Einsicht der Niederschriften
über die Vernehmung des Beschuldigten oder
über richterlichen Augenschein und der Gutach¬
ten der Sachverständigen kann jedoch nicht ver¬
weigert werden .

"
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22 . Z 99 erhält folgende Fassung:

„4 99
Öffentlichkeit der mündlichen

Verhandlung
Die mündliche Verhandlung ist öffentlich.

Die Öffentlichkeit kann jedoch auf Antrag des
Angeklagten , ferner , wenn besondere Gründe
vorliegen , entweder auf Antrag des Beamten
der Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen
durch Beschluß der Dienststrafkammer ausge¬
schlossen oder auf bestimmte Personen be¬
schränkt werden . Die Vorschriften der ZH 173
bis 175 des Gerichtsverfassungsgesetzes finden
entsprechende Anwendung .

"

23 . In § 105 Absatz 3 wird das Wort
„ausnahmsweise " gestrichen. In Absatz 4 wer¬
den im ersten Satze die Worte „oder spätestens
innerhalb der darauffolgenden vierzehn Tage"
gestrichen . Der letzte Satz erhält folgende Fas¬
sung:
„Eine Ausfertigung der Entscheidung mit
Gründen wird dem Angeklagten mit Beleh¬
rung über das zulässige Rechtsmittel sowie
über Form und Frist der Einlegung des
Rechtsmittels und seiner Begründung zuge¬
stellt . Eine weitere Ausfertigung erhält der
Beamte der Staatsanwaltschaft .

"

24 . Hinter § 106 werden folgende neuen
Paragraphen 106 a bis 106 § eingeschaltet:

„§ 106 a

Berufung an den Dienststrafhof
Gegen die Entscheidung einer Dienststraf¬

kammer steht sowohl dem Beamten der Staats¬
anwaltschaft wie dem Angeklagten die Beru¬
fung an den Dienststrafhof zu.

Neue Tatsachen , welche die Grundlage
einer anderen Beschuldigung bilden , dürfen bei
der Berufung nicht vorgebracht werden.

8106 b

Einlegung der Berufung
Die Berufung wird bei der Dienststrafkam¬

mer , welche die anzugreifende Entscheidung er¬
lassen hat , schriftlich eingelegt.

Die Berufungsfrist beträgt einen Monat.
Sie beginnt für den Angeklagten und den Be¬

amten der Staatsanwaltschaft mit Ablauf des
Tages , an dem ihnen die Entscheidung zuge¬
stellt worden ist.

Wird die Frist unverschuldet versäumt , so
kann der Dienststrafhof auf Antrag Wiederein¬
setzung in den vorigen Stand gewähren . Der
Antrag kann nur binnen zwei Wochen gestellt
werden , nachdem der Antragsteller von der <
Versäumung der Frist Kenntnis erhalten hat
und das Hindernis für die Einhaltung der Frist
behoben ist.

In der Berufungsschrift oder in einer be¬
sonderen Schrift ist innerhalb der Frist des
zweiten Absatzes anzugeben , in welchen Punk¬
ten und aus welchen Gründen das Urteil an-
gefochten und nach welcher Richtung seine Ab¬
änderung verlangt wird.

Der Beamte der Staatsanwaltschaft kann
eine Berufung , die er zu Gunsten des Angeklag¬
ten eingelegt hat , nur mit dessen Zustimmung
zurücknehmen.

Z106o

Mitteilung der Berufung an den
Gegner

Die Berufungsschrift und die sie begrün¬
denden Schriftsätze sind dem Gegner zuzustel¬
len , und zwar dem Beamten der Staatsanwalt¬
schaft in Urschrift, dem Angeklagten abschrift¬
lich.

Innerhalb zweier Wochen nach erfolgter
Zustellung oder Vorlegung kann der Gegner
eine schriftliche Beantwortung einreichen. Der
Vorsitzende der Dienststrafkammer kann diese
Frist auf Antrag verlängern.

Z 106 4

Verfahren vor dem Dienststrafhof

Nach Ablauf der in 8 106 « bestimmten
Frist legt die Dienststrafkammer die Akten dem
Dienststrafhof vor . Dieser verwirft die Beru¬
fung durch Beschluß, wenn sie nicht rechtzeitig
eingelegt oder nicht begründet worden ist , an¬
dernfalls bestimmt der Vorsitzende des Dienst¬
strafhofs den Zeitpunkt der mündlichen Ver¬
handlung . Zu dieser ist der Angeklagte zu la¬
den und der Beamte der Staatsanwaltschaft
zuzuziehen.
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Vor und in der mündlichen Verhandlung
können weitere Beweise erhoben werden ; vor
der mündlichen Verhandlung steht diese Be¬
fugnis dem Vorsitzenden zu.

In der mündlichen Verhandlung trägt zu¬
nächst ein vom Vorsitzenden des Dienststrafhofs
aus dessen Mitte ernannter Berichterstatter die
Ergebnisse des bisherigen Verfahrens vor ; die

^ angesochtene Entscheidung wird verlesen . Das
weitere Verfahren regelt sich nach § 326 der
Strafprozeßordnung.

Im übrigen wird nach den Bestimmungen
in §§ 97 Absatz 2, 98, 99, 100 Absatz 4 und 101
bis 106 verfahren.

31

stattgefunden hat , deren Anwesenheit
das Gesetz vorschreibt;

5 . die Entscheidung nicht mit Gründen ver¬
sehen ist.

§ 106 s
Wird es erforderlich , den Beschuldigten

nochmals zu hören oder weitere Tatsachen zu
ermitteln , so kann das Urteil aufgehoben und
die Sache zur nochmaligen Verhandlung und
Entscheidung an dieselbe oder eine andere
Dienststrafkammer zurückverwiesen werden . Die
Dienststrafkammer ist in diesem Falle an die
der Aufhebung zugrunde liegende rechtliche Be¬
urteilung gebunden .

"

§ 106 s

Entscheidung des Dienststrafhoss
Soweit die Berufung begründet ist, hebt

der Dienststrashof die Entscheidung auf und er¬
kennt selbst in der Sache, wenn nicht nach
§ 106 k und § 106 8 zu Verfahren ist.

Ist die Entscheidung nur vom Angeklagten
oder zu seinen Gunsten angefochten, so darf sie
nicht zum Nachteil des Angeklagten geändert
werden . '

Die Entscheidung des Dienststrafhoss er¬
geht endgültig mit Ausschluß von Rechtsmit¬
teln , jedoch vorbehaltlich des Begnadigungs¬
rechts des Staatsministeriums.

§ 1061
Der Dienststrashof hebt im Beschlußver¬

fahren die Entscheidung des ersten Rechtszuges
auf und verweist die Sache zur nochmaligen
Verhandlung und Entscheidung an dieselbe oder
an eine andere Dienststrafkammer , wenn

1 . das erkennende Gericht nicht vorschrifts¬
mäßig besetzt war;

2. bei der Entscheidung ein Dienststrafrich¬
ter mitgewirkt hat , der von der Aus¬
übung des Richteramts kraft Gesetzes
ausgeschlossen war;

3 . bei der Entscheidung ein Dienststrafrich-
ter mitgewirkt hat , obwohl er als befan¬
gen abgelehnt und das Ablehnungsge¬
such als begründet erklärt worden war;

4. die Hauptverhandlung in Abwesenheit ^
des Anklagevertreters oder einer Person ^

25 . § 107 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Der Bestrafte , nach seinem Tode auch der

Ehegatte , die Verwandten auf - und absteigen¬
der Linie sowie die Geschwister, können die
Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige
dienststrafgerichtliche Entscheidung erledigten
förmlichen Dienststrafverfahrens in den Fällen
des § 359 der Strasprozeßordnung beantragen,
wie wenn die Angelegenheit vor dem Amtsrich¬
ter verhandelt worden wäre . Das Vorgesetzte
Ministerium kann die Wiederaufnahme in den
Fällen des § 362 der Strafprozeßordnung be¬
antragen " .

26 . § 108 erfährt folgende Änderungen:
a) Absatz 2 wird durch folgende Vorschrift

ersetzt:
„über die Zulassung des Antrags entschei¬

det das Dienststrafgericht , dessen Entscheidung
mit dem Antrag angefochten wird , ohne münd¬
liche Verhandlung .

"
b) In Absatz 3 und 6 tritt an die Stelle des

Wortes „Disziplinarhof " das Wort „Dienst-
strasgericht" .

o) In Absatz 5 sind die Verweisungen auf
§ 399 und § 402 der Strasprozeßordnung zu
ändern in § 359 und § 362.

27 . § 109 fällt weg.
28. In § 113 Absatz 2 werden die Worre

„soweit dasselbe aus Grundgehalt , Ortszu¬
schlag und Teuerungszuschlag besteht" ge¬
strichen.

29 . § 116 wird durch folgende Bestimmung
ersetzt:
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„§ 116
Die Beamten des Landtags

Auf die Beamten des Landtags finden ne¬
ben der Geschäftsordnung für den Landtag die
Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung.

Zur Verhängung von Ordnungsstrafenge¬
gen Beamte des Landtags (S80 ) ist der Land¬
tagspräsident zuständig , für die Durchführung
eines förmlichen Dienststrafverfahrens der Mi¬
nister des Innern im Benehmen mit dem Prä¬
sidenten nach den Vorschriften der SK 91 ff .

"

30 . S 117 wird wie folgt geändert:
a) Die Einleitung erhält folgende Fassung:

„Auf die planmäßigen Richter der ordent¬
lichen Gerichte und Vorsitzenden der Arbeits¬
gerichte findet das Gesetz mit folgender Maß¬
gabe Anwendung : " .

b) Ziffer 4 Absatz 1 erhält folgende Fas¬
sung:

„4 . (Zu SS 5 , 31 und 53) Zur Entscheidung
darüber , ob ein richterlicher Beamter Wider sei¬
nen Willen im Interesse der Rechtspflege ge¬
mäß Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe b aus ande¬
ren als dienststrafrechtlichen Gründen an eine

gleiche oder höhere Richterstelle oder vor Er¬

reichung der Altersgrenze gemäß S 29 oder

S 31 in den Ruhestand versetzt werden soll, ist
der Dienststrafhof für richterliche Beamte ( Zif¬
fer 7) in der Besetzung von fünf Mitgliedern
mit Einschluß des Vorsitzenden berufen . Die

Entscheidung ergeht mit einfacher Stimmen¬

mehrheit .
"

o) An die Stelle der Ziffern 6 bis 9 tre¬
ten folgende Vorschriften:

„6. (Zu S 81 ) Im förmlichen Dienststraf¬
verfahren kann gegen einen richterlichen Be¬
amten auch auf folgende Strafen erkannt wer¬
den:

a) an Stelle der Strafversetzung oder an
Stelle der mit der Strafversetzung verbunde¬
nen Vermögensnachteile auf Entziehung des

gesetzlichen Anspruchs auf Vorrücken im Ge¬

halt für bestimmte Zeitdauer,
d) an Stelle der Strafversetzung auf Ver¬

setzung in den einstweiligen Ruhestand . Als

Ruhegehalt sind dem Beamten in diesem Falle
diejenigen Bezüge zu gewähren , die er gemäß

§ 35 Absatz 3 und 4 anzusprechen gehabt hätte,
wenn er am Tage der Eröffnung der Entschei¬
dung in den einstweiligen Ruhestand versetzt
worden wäre.

7- ( Zu SS 88 bis 89 ä) Im förmlichen
Dienststrafverfahren gegen richterliche Beamte
entscheidet als Dienststrafgericht im ersten
Rechtszug die Dienststrafkammer , im zweiten
Rechtszug der Dienststrafhof für richterliche Be¬
amte . Die Dienststrafkammer wird beim Land¬
gericht Karlsruhe , der Dienststrafhof beim
Oberlandesgericht gebildet . Die Dienststraf¬
kammer besteht aus dem Landgerichtspräsiden
ten in Karlsruhe als Vorsitzenden und sechs
weiteren Mitgliedern , der Dienststrafhof aus
dem Oberlandesgerichtspräsidenten als Vorsir-
zenden und acht weiteren Mitgliedern . Bei
Verhinderung des Vorsitzenden der Dienststraf¬
kammer führt der dem Dienstalter , bei gleichem
Dienstalter der der Geburt nach älteste Land¬
gerichtsdirektor des Landgerichts Karlsruhe,
bei Verhinderung des Vorsitzenden des Dienst¬
strafhofs führt der dem Dienstalter , bei glei¬
chem Dienstalter der der Geburt nach älteste
Senatspräsident des Oberlandesgerichts den

Vorsitz . Die Beisitzer der Dienststrafkammer
und für jeden Beisitzer ein Stellvertreter wer¬
den aus die Dauer von drei Jahren zur einen

Hälfte vom Präsidium des Landgerichts Karls¬
ruhe aus der Zahl der Richter des Landgerichts
und Amtsgerichts Karlsruhe , zur anderen

Hälfte vom Staatsministerium aus der Zahl
der planmäßigen Richter der ordentlichen Ge¬

richte und der hauptamtlichen Vorsitzenden der

Arbeitsgerichte bestimmt . Für dieselbe Amts-
dauer werden die Beisitzer des Dienststrafhofs
und für jeden Beisitzer ein Stellvertreter je zur
Hälfte vom Präsidium des Oberlandesgerichts
aus der Zahl der Richter dieses Gerichts und
vom Staatsministerium aus der Zahl der plan¬
mäßigen Richter der ordentlichen Gerichte und
der hauptamtlichen Vorsitzenden der Arbeits¬

gerichte ernannt.
Die Vorschriften des S 89 o 1 gelten für die

Mitglieder der Dienststrafkammer und des

Dienststrafhofs für richterliche Beamte entspre¬
chend.

Die Dienststrafkammer und der Dienststraf-
hof entscheiden in der mündlichen Verhandlung



I 33
,

> - Nr.

in einer Besetzung von fünf , im Beschlutzver-
fahren in der Besetzung von drei Mitgliedern,
jedesmal mit Einschluß des Vorsitzenden . Je
die Hälfte der Beisitzer mutz den vom Gerichts¬
präsidium und vom Staatsministerium er¬
nannten Richtern angehören.

8 . (Zu 8 91) Ein richterlicher Beamter

^ kann die Einleitung des förmlichen Dienststraf-
^ Verfahrens gegen sich selbst auch dann beantra¬

gen , wenn die Vorgesetzte Behörde gegen ihn
wegen Verletzung der dienstlichen Pflichten bei
einem richterlichen Amtsgeschäst eine Ord¬
nungsstrafe verhängt oder ihm gegenüber die
ordnungswidrige Ausführung eines richter¬
lichen Amtsgeschäfts gerügt hat . Der Antrag
ist binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der
Ordnungsstrafe oder der Rüge beim Justiz - ^
Ministerium anzubringen . Hat der Beamte den !

Beschwerdeweg beschulten , so kann er die Ein¬
leitung des Dienststrafverfahrens nicht mehr
beantragen ; ebenso schließt der Antrag auf
Einleitung des Dienststrafverfahrens den Be¬
schwerdeweg aus . Dem rechtzeitig gestellten
Antrag ist stattzugeben . Nach Abschluß der

Voruntersuchung ist die Sache vor die Dienst¬
strafkammer zu verweisen (8 97) . In dem
Dienststrafverfahren kann auf jede nach dem

Gesetz zulässige Dienststrafe erkannt werden . In
dem Urteil ist zugleich über die Aufrechterhal¬
tung oder Aufhebung der angefochtenen Ver¬
fügung zu erkennen.

9 . Der die Voruntersuchung führende Be¬
amte wird von dem Vorsitzenden der Dienst-
strafkammer aus der Zahl der planmäßigen
Richter der ordentlichen Gerichte ernannt.

10 . ( Zu § 112) Die vorläufige Amtsenthe¬
bung eines richterlichen Beamten kann nur mit
Zustimmung der Dienststrafkammer und , so¬
lange das Dienststrafverfahren im zweiten
Rechtszug anhängig ist, mit Zustimmung des
Dienststrafhofs erfolgen .

"
!

31 . 8 118 Ziffer 2 wird durch folgende
Vorschriften ersetzt : !

„2 . Die Besetzung des Dienststrafhofs ( 8 !
117 Ziffer 7 Absatz 2) ändert sich in der Weise, >
daß an die Stelle von zweien der vom Präsi¬
dium des Oberlandesgerichts ernannten Bei¬
sitzer zwei besondere Beisitzer treten . Diese und

7 —

für jeden ein Stellvertreter werden auf die
Dauer von drei Jahren vom Präsidenten des
Verwaltungsgerichtshofs aus der Zahl der
Mitglieder dieses Gerichtshofs ernannt .

"

32 . In H 119 Ziffer 1 wird die Verweisung
„8 118 Ziffer 1 und 2" geändert in „8 118 Zif¬
fer 1 "

. Ferner erhält die Ziffer 1 am Schlüsse
folgenden Zusatz:
„Dabei ändert sich jedoch die Besetzung des
Dienststrafhofs (8 117 Ziffer 7 Absatz 2) in
der Weise, daß an die Stelle eines der vom
Präsidium des Oberlandesgerichts ernannten
Beisitzer ein besonderer Beisitzer tritt . Dieser
und ein Stellvertreter für ihn werden vom
Staatsministerium aus Vorschlag des Präsi¬
denten des Rechnungshofs aus der Zahl der
außerordentlichen Mitglieder des Rechnungs¬
hofs auf die Dauer von drei Jahren ernannt .

"

33 . Soweit es nicht schon im Vorstehenden
vorgesehen ist, werden im Beamtengesetz die
Worte „Disziplinarstrafe , Disziplinarentschei-
dung , Disziplinarerkenntnis , Disziplinarver¬
fahren , Disziplinarbestrafung " usw . jedesmal
ersetzt durch „Dienststrafe , Dienststraferkennt-
nis , Dienststrafverfahren " usw.

34 . 8§ 120 und 121 werden gestrichen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt , soweit es vorbereitende
Maßnahmen betrifft , mit dem Tag der Ver¬
kündung , im übrigen mit dem 1 . April 1931
in Kraft.

Die am 1 . April 1931 bei den Disziplinar-
! Höfen für die nichtrichterlichen oder die richter¬

lichen Beamten anhängigen Dienststrafverfah¬
ren gehen in der Lage , in der sie sich befinden,
auf die zuständige Dienststrafkammer über.

Im förmlichen Dienststrafverfahren kön¬
nen nur solche Urteile durch Berufung ange-
sochten werden , die nach dem 31 . März 1931
verkündet werden.

Die Vorschriften über die Wiederaufnahme
des Verfahrens gelten auch für Verfahren , die
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abge¬
schloffen waren , für die aber bisher eine Wie¬
deraufnahme nicht vorgesehen war . 8 87ä
und die H8 107 und 108 finden entsprechende
Anwendung.
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Die Mitglieder der bisherigen Disziplinar-
höfe bleiben bis zum 31 . März 1931 im Amte.

Das Finanzministerium wird ermächtigt,
den Wortlaut des Beamtengesetzes in der vom
Inkrafttreten des vorstehenden Gesetzes an gel¬
tenden Fassung und mit dem Datum dieses
Gesetzes in fortlaufender Folge der Paragra¬
phen im Gesetz- und Verordnungsblatt be¬
kannt zu machen. Die Ermächtigung umfaßt
auch die Befugnis , die Vorschriften den beste¬

henden staats -, verwaltungs - und besoldungs¬
rechtlichen Verhältnissen anzupassen und Ver¬
weisungen richtigzustellen.

Dieses Gesetz wird hiermit im Namen des
badischen Volkes verkündet.

Karlsruhe, den 27 . Februar 1931.
Das Staatsministerium.

Wittemann

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen miifseu vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen, daß einzelne Beamte auch
au den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besucht sind ans solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden könne «.

Drizck und Verlag von Malsch » Vogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
deS Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

tzerauMegeben vom Ministerium deS AuItuK und NnterrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 20 . März 193 l

Inhalt.
l . Bekanntmachungen:

Vorbildung und Ausbildung der Kindergärtnerinnen und
Hortnerinnen.

Weiterbildungskurse für Fortbildungsschullehrerinnen.
Turnkurs für Lehrerinnen an der Landesturnanstalt in

Karlsruhe.

Lehrerfortbildung.
Davoser Hochschulkurse.
Tierschutz.

H . Personalnachrichten.
III . Stellenausschreiben.

I . Bekanntmachungen.

Vorbildung und Ausbildung der Kindergärtnerinnen
und Hortnerinnen.

Nachstehend wird die Vereinbarung der Länder
über die Vorbildung und Ausbildung von Kinder¬
gärtnerinnen und Hortnerinnen vom 16 . Dezember
1930 bekanntgegeben.

Karlsruhe, den 10. März 1931 .
*

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . 8 4825 vr . Remmele

Vereinbarung der Länder über die Vorbildung und
Ausbildung von Kindergärtnerinnen und

Hortnerinnen.
1 . Die Aufnahme in ein Kindergärtnerinnen-

und Hortnerinnenseminar setzt eine angemessene
Schulbildung und hauswirtschaftliche Vorbildung
sowie eine genügende Vorbildung in Nadelarbeiten
voraus.

2. Die Schulbildung wird nachgewiesen durch
ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch der ober¬
sten Klasse einer Mädchenrealschule, eines Lyzeums,
einer sechsklassigen Mädchenmittelschule oder durch
ein gleichwertiges Zeugnis.

Bewerberinnen, die ein solches Zeugnis nicht
besitzen, haben in einer Aufnahmeprüfung eine ent¬
sprechende Schulbildung nachzuweisen. Fremd¬
sprachen sind nicht Gegenstand der Prüfung . Die
Aufnahmeprüfung wird unter Aufsicht eines staat¬
lichen Beauftragten oder seines von ihm bestellten
Vertreters abgehalten.

Die hauswirtschaftliche Vorbildung wird durch
ein Zeugnis über den erfolgreichen einjährigen Be¬
such einer anerkannten Frauenschule , Hausfrauen¬

klasse oder Haushaltungsschule oder durch eine
hauswirtschaftliche Vorprüfung nachgewiesen.
Wenn kein oder kein genügendes Zeugnis über die
Vorbildung in Nadelarbeit vorliegt, ist die Vor¬
prüfung auch auf Nadelarbeit auszudehnen.

Die körperliche Eignung wird durch das Zeug¬
nis eines beamteten Arztes nachgewiesen.

3 . Die Ausbildung zur Kindergärtnerin
kann mit der Ausbildung zur Hortnerin ver¬
bunden werden . In diesem Falle umfaßt der
Lehrgang 2 Jahre.

Die Ausbildung zur Hortnerin muß auch
die Ausbildung zur Kindergärtnerin umfassen.

Die Ausbildung zur Kindergärtnerin dauert
mindestens 1*/- Jahre , über die Anrechnung frü¬
herer Ausbildungszeit bis zu einem halben Jahre
entscheidet das Land.

4 . Der Unterricht in den Ausbildungsanstalten
ist von staatlich zugelassenen Fachkräften zu ertei¬
len . Jede Ausbildungsanstalt muß mindestens
über einen Kindergarten, bei Verbindung der Kin¬
dergärtnerin- und Hortnerinausbildung auch über
einen Hort verfügen , so daß den Schülerinnen eine
ausreichende Gruppenarbeit ermöglicht wird . Die
Abschlußprüfung ist von einem Staatskommissar zu
leiten . Die Befähigungszeugnisse der Kindergärt¬
nerinnen und Hortnerinnen sind von ihm zu unter¬
zeichnen.

5 . Prüfungen von Bewerberinnen, die keine
Ausbildungsanstalt besucht haben (Fremdenprü¬
fungen ) , werden nicht abgehalten.

6. Den Ländern bleibt überlassen , für Anwär¬
terinnen, die bis Ostern 1931 in ein Seminar ein-
treten , Übergangsbestimmungen zu treffen.

«
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Weiterbildungskiirsefür Fortbilduugsschullehrerinnen.
Im Laufe des Sommerhalbjahres werden am

Fortbildungsschullehrerinnenseminar in Karlsruhe
Weiterbildungskurse für Fortbildungsschullehrerin¬
nen stattfinden . Zu diesen Kursen werden Fort¬
bildungsschullehrerinnen zugelassen, die vor dem
Jahre 1927 ihre Fortbildungsschullehrerinnenprü¬
fung abgelegt haben.

Gesuche um Zulassung sind bis 1 . April ds . Js.
auf dem geordneten Dienstweg beim Ministerium
einzureichen. Dabei ist anzugeben , in welchem
Jahre die Gesuchstellerin die Fortbildungsschulleh¬
rerinnenprüfung abgelegt und ob und an welchen
Weiterbildungskursen sie seit Ablegung der Fort¬
bildungsschullehrerinnenprüfung schon teilgenom¬
men hat.

Die auswärtigen Teilnehmerinnen erhalten
Reisekostenersatz (Fahrkarte 3 . Klasse , bei größerer
Entfernung mit Schnellzugszuschlag ) . Weitere Zu¬
schüsse sind aus Mangel an Mitteln nicht möglich.
Die Teilnehmerinnen können gegen entsprechende
Entschädigung Kost und Wohnung im Fortbil¬
dungsschullehrerinnenseminar erhalten.

Beginn und Dauer der Kurse wird den Einbe¬
rufenen rechtzeitig mitgeteilt werden.

Karlsruhe, den 15 . März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 2 7876 vr. Remmele

Turnkurs für Lehrerinnen an der Landestnrnanstalt in
Karlsruhe.

Vom 27 . April bis 9 . Mai ds . Js . findet an
der Landesturnanstalt in Karlsruhe
ein Turnkurs für Lehrerinnen aller Schulgat¬
tungen statt.

Die Meldungen für den Turnkurs sind späte¬
stens bis zum 1 . April ds . Js . auf dem ge¬
ordneten Dienstweg hierher vorzulegen.

Die Gesuche haben zu enthalten: Den vollstän¬
digen Namen , das Alter, die derzeitige Dienststelle
und den Dienstort , die Zahl der wöchentlich zu er¬
teilenden Turn - und Spielstunden sowie eine An¬
gabe darüber, ob der Bewerber schon an einem
Turnlehrgang teilgenommen hat.

Die zugelassenen Teilnehmer erhalten Vergü¬
tung der Hin - und Rückfahrt 3 . Klasse (bei Entfer¬
nung von 100 Kilometer an mit Schnellzugszu¬
schlag) oder die Vergütung für Benützung zweier
Wochenkarten 3 . Klasse.

Weitere Zuschüsse können mangels verfügbarer
Mittel nicht bewilligt werden.

Karlsruhe, den 4. März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 2 5224 vr . Remmele
H . Mg. HI ->
V . Gen . V" -

Lehrerfortbildung.
Der Verein badischer Lehrer an gewerblichen

Schulen veranstaltet vom 26 . bis 28 . März ds . Js.
in der Gewerbeschule Karlsruhe einen Weilerbil¬
dungskurs mit Vorträgen und Übungen des Fort-
bildungsschulhauptlehrers Bartholme-Steinbach zur
Einführung in das Gebiet der Farbenlehre und
Farbnormen im Unterricht der Malerlehrlinge.

Lehrern an gewerblichen Fortbildungsschulen,
die an dem Kurs teilnehmen wollen , wird der er¬
forderliche Urlaub bewilligt . Die Teilnahme an
dem Kurs ist dem Vorgesetzten Kreisschulamt anzu¬
zeigen.

Karlsruhe, den 16. März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 2 7589 In Vertretung
vr . Huber

Davoser Hochschulkurse.
In der Zeit vom 22 . März bis 11 . April ds . Js.

finden in Davos die vierten Davoser Hochschulkurse
mit dem Thema: „Erziehung und Bildung "

, statt.
Nähere Auskunft erteilt das Deutsche Studen¬

tenwerk e. V . , Dresden ^ . 24 , Kaitzerstraße 2.
^ Lehrkräften , die an dem Kurse teilnehmen wollen,
i kann auf Ansuchen der erforderliche Urlaub ' er¬

teilt werden . Die Gewährung von Beihilfen ist
jedoch nicht möglich.

Karlsruhe, den 10. März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 2 3958 In Vertretung
vr . Huber

Tierschutz.
An die Direktionen und Vorstände der Ge¬

werbeschulen, die Kreis- und Stadtschulämter.
Vonseiten des Verbandes der Badischen Tier¬

schutzvereine e . V . ist darum gebeten worden, auf
die Berücksichtigung ihrer Bestrebungen vor allem
im beruflichen Unterricht der gewerblichen Fachschu¬
len und Fortbildungsschulen sowie der allgemeinen
Fortbildungsschulen aufmerksam zu machen. Ich er¬
suche die Lehrer anzuhalten, bei gegebener Gelegen¬
heit die Schüler (innen ) auf die im Berufsleben und
im Haushalt notwendigen Maßnahmen zum
Schutze der Tiere hinzuweisen.

Karlsruhe, den 2 . März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 2 6891 In Vertretung
H Mg . XV4 vr . Huber
V . Gen . XI«



j
I

Nr . 8 87

II . Personalnachrichte«.
Ernannt:

Professor Ludwig Fröbel an der Oberreal¬
schule in Baden zum Direktor an der Realschule in
Gernsbach . — Direktor Wilhelm Grein an der
Aufbauoberrealschule in Tauberbischofsheim auf
Ansuchen zum Professor am Bertholdsgymnasium
in Freiburg . — Gewerbeschulassessor , Dipl .-Jng.
vr . Richard Krieger an der Gewerbeschule I in
Karlsruhe zum Regierungsrat beim Landes-

- gewerbeamt in Karlsruhe . — Hauptlehrer Alois
Köhler in Mosbach zum Oberlehrer in Hauen¬
eberstein. — Hilfslehrerin Frieda Riemensper-
ger in Walldorf zur Hauptlehrerin daselbst.

Bcrsetzt in gleicher Eigenschaft:
Direktor Ludwig Schmitt von der Realschule

in Walldürn an die Aufbauoberrealschule in Tau¬
berbischofsheim . — Die Hauptlehrer : Alfred
Briem in Oberglottertal nach Herbolzheim . —
Alois Eckert in Schönfeld nach Bühl , A . Offen¬
burg . — Erwin Jsele in Unterkessach nach Bar¬
gen, A . Sinsheim . — Franz Metzger in Aitern
nach Kirchzarten . — Julius Müller in Bonndorf
nach Wagensteig . — August Schlund in Bohls-
bach nach Mösbach . — Fritz Schneider in Lau¬
fen nach Emmendingen.

Zuriickgenommen:
wird die Versetzung des Hauptlehrers Kurt Volk
in Böllen nach Karsau.

Entlassen auf Ansuchen:
Lehrerin Luise Schmidt in Müllheim . — Die

außerplanmäßige Fortbildungsschullehrerin Martha
Weitzell in Pfaffenrot .

'

Zuruhegeketzt auf Ansuchen:
Kanzleiobersekretär Otto S t a d e l b acher bei

der Verwaltungsdirektion der vereinigten klinischen
Anstalten in Freiburg . — Professor Immanuel
Kölle an der Zeppelin -Oberrealschule in Kon¬
stanz. — Studienrat Arthur Fritz an der Hum¬
boldtschule in Karlsruhe , bis zur Wiederherstellung
der Gesundheit . — Studienrat , Dipl .-Jng . Gottfried
Grimmer an der Gewerbeschule in Lahr . —
Hauptlehrerin Elise Montag in Schwetzingen . —
Hauptlehrer Franz Stenz el in Pforzheim bis
zur Wiederherstellung der Gesundheit.

Ihren Amtspflichten kraft Gesetzes enthoben:
Professor für Physik an der Universität Heidel¬

berg , Geh . Rat vr . Philipp Lenard. — Professor

für Geologie und Palaeontologie an der Universi¬
tät Freiburg , Geh . Hofrat vr . Wilhelm Deecke . —
Professor für Mathematik an der Universität Frei¬
burg , Geh. Hofrat vr . Lothar Hesfter. — Pro¬
fessor für klassische Philologie an der Universität
Freiburg , Geh . Hofrat vr . Otto Jmmisch.

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:
Studienrat Friedrich Mack am Realgymna¬

sium ! in Mannheim auf 1 . Juni 1931 . — Rektor
Johannes Lilli in Breiten auf 1 . Juli 1931 . —
Fachlehrer Gustav Adolf Kettererl. an der .Uhr¬
macherschule in Furtwangen auf 1 . Juli 1931 . —
Hauptlehrer Gustav Bussemer in Weinheim auf
1 . Juni 1931 . — Hauptlehrerin Karolina Horsch
in Karlsruhe auf 1 . Juni 1931.

Gestorben:
Hauptlehrer i . R . Hermann Eichsteller, zu¬

letzt in Gochsheim , am 13 . Januar 1931 . — Pro¬
fessor i . e . R . Hermann Ried, zuletzt an der Ober¬
realschule Kehl, am 23 . Februar 1931 . — Pro¬
fessor Sophie Schmitt an der Mädchenrealschule
in Heidelberg am 24 . Februar 1931 . — Professor
vr . Leopold Kühn an der Tulla -Oberrealschule in
Mannheim am 27 . Februar 1931 . — Hauptlehrer
Wilhelm Noll in Baden -Baden -West am 5 . März
1931 . — Handarbeitshauptlehrerin Frau Walburga
Wagner, geb . Schäffner am Realgymnasium mit
Oberrealschule in Weinheim am 5. März 1931.

III. Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Allgemein:
Hauptlehrerstelle in Heidelberg (das Er¬

nennungsrecht steht dem Stadtrat zu ) .
2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Aitern — Bohls-

bach — Bonndorf, A . Neustadt — Ober¬
glottertal — Schönfeld.

3 . Für Lehrer e v . Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Laufen — Unter¬

kessach.
Zurückgenommen wird das Ausschreiben

der kath . Hauptlehrerstelle in Böllen (Amtsblatt
Seite 22 ) .

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag tm Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen miissen vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen, daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgcschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind ans solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Karlsruhe , den 28 . März 1931

Inhalt.
Verordnung des Ministers des Kultus und Unterrichts : Ordnung der zweiten Prüfung für das Lehramt an Volks¬

schulen in Baden.

Verordnung.
(Vom 16 . März 1931 .)

Ordnung der zweite » Prüfung für das Lehramt an Volksschulen
in Baden.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 65 .)

Zum Vollzüge des K 47 des Schulgesetzes
vom 7 . Juli 1910 in der Fassung vom 30 . März
1926 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite
63/64 ) werden für die zweite Prüfung folgende
Bestimmungen getroffen:

1

Zweck der Prüfung und Zeit der Ablegung.

8 1 .
Die Befähigung zur planmäßigen Anstel¬

lung als Lehrer im öffentlichen badischen
Schuldienste wird durch Ablegung der zweiten
Prüfung für das Lehramt an Volksschulen er¬
worben.

Die Prüfung kann frühestens drei und
muß spätestens fünf Jahre nach der ersten Prü¬
fung für das Lehramt an Volksschulen abge¬
legt werden.

Zulassungsgesuch.

8 2.
Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist

auf dem Dienstwege dem Unterrichtsministe¬
rium einzureichen . Beizufügen sind:

1 . eine Abschrift des Zeugnisses über die
Prüfung nach § 44 des Schulgesetzes,

2 . die nach § 12 der Bekanntmachung vom
11 . März 1929 dem Lehrer erteilte Be¬
scheinigung , daß er den Vorbereitungs¬
dienst mit Erfolg abgeleistet hat,

3 . ein Verzeichnis der Orte der bisherigen
Lehrtätigkeit des Lehrers,

4. eine Angabe der von dem Lehrer gele¬
senen pädagogischen und methodischen
Werke,

5. der Nachweis , daß der Lehrer minde¬
stens ein Jahr vollbeschäftigt im badi¬
schen Schuldienste verwendet war,

6 . die Mitteilung der Lehrerbildungsan¬
stalt , wonach der Lehrer die in ß 3 ge¬
forderte wissenschaftliche Arbeit minde¬
stens mit der Note „genügend " gefertigt
hat,

7 . eine Erklärung , ob sich der Lehrer der
Prüfung im Orgelspiele unterziehen
will (§ 12) .

Das Kreis - oder Stadtschulamt hat die
Meldung zu prüfen und sie mit einer Äuße¬
rung dazu sowie mit einem Dienstzeugnisse
aus der neuesten Zeit dem Unterrichtsministe¬
rium vorzulegen.

Wissenschaftliche Arbeit.
8 3.

Nach dem Vorbereitungsdienste hat jeder
Lehrer eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Ge¬
biete der Bildungs - und allgemeinen Unter¬
richtslehre oder der Methodik zu fertigen . Der
Lehrer wählt das Thema der Arbeit selbst nach
Benehmen mit einem Dozenten der Lehrerbil¬
dungsanstalt , dem dabei das vom Lehrer aus-
gearbeitete Thema , der ersten Prüfung anzu¬
geben ist . Die Arbeit ist unter genauer und
vollständiger Angabe der benützten Hilfsmittel
und mit der eidesstattlichen Versicherung , daß



40 Nr . 9

sie selbständig und ohne fremde Hilfe gefertigt
wurde , durch Vermittlung des Kreis - oder
Stadlschulamtes der vom Lehrer bezeichneten
Lehrerbildungsanstalt zur Prüfung und Beur¬
teilung vorzulegen . Bei der Festsetzung der
Note (vorzüglich , gut , ziemlich gut , genügend
oder ungenügend ) ist auch die formale Seite der
Arbeit zu berücksichtigen . Die Lehrerbildungs¬
anstalt teilt dem Lehrer die Note der Arbeit
durch das Kreis - oder Stadtschulamt mit . Ist
die Arbeit ungenügend , so kann an ihrer Stelle
ein Mal eine andere gefertigt werden.

Zulassung zur Prüfung.
§ 4.

über das Gesuch um Zulassung zur Prü¬
fung entscheidet das Unterrichtsministerium.
Die Entschließung geht dem Lehrer aus dem
Dienstwege zu.

Prüfungsausschuß.
H 5.

Der Prüfungsausschuß wird vom Unter¬
richtsministerium bestellt. Er soll bestehen aus
einem Beauftragten des Unterrichtsministe¬
riums als Vorsitzendem, dem Schulaufsichts¬
beamten , welcher die praktische Prüfung (H 7)
abgenommen hat und den mit der Abnahme der
theoretischen Prüfung Beauftragten . Das Un¬
terrichtsministerium kann nach Bedarf andere
oder weitere Ausschußmitglieder berufen.

Verlaus der mündlichen Prüfung,
tz 6.

Die mündliche Prüfung zerfällt in zwei
Abschnitte, die praktische und die theoretische
Prüfung.

Praktische Prüfung,
s 7.

Die praktische Prüfung findet in der Re¬
gel am Schulorte des Lehrers statt und wird
durch eine Kommission bestehend aus dem
Dienstvorstande des Kreis - oder Stadtschul - ^
amtes oder dessen Stellvertreter als Vorsitzen- !
dem und zwei vom Unterrichtsministerium be- ^
auftragten Lehrkräften der Volksschule abge- !
nommen . ^

Die Prüfung besteht in der Hauptsache in
einem mindestens dreistündigen Unterrichte des
Lehrers in seiner Klasse in Deutsch , Rechnen
und einem Realfache . Durch die Prüfung soll
festgestellt werden , welchen Grad von Sicherheit
der Lehrer im Unterrichten und in der methodi¬
schen Behandlung der einzelnen Volksschul¬
fächer erreicht hat.

Bei der Beurteilung der Lehrbefähigung
ist darauf zu achten, ob es dem Lehrer gelungen
ist, durch geschickte Auswahl , Anordnung und
Behandlung des Unterrichtsstoffes sowie durch
Anpassung desselben an das Verständnis der
Schüler deren Interesse zu Wecken und sie zu
selbständiger Mitarbeit heranzuziehen . Weiter
ist darauf zu achten, ob der Lehrer von den An¬
schauungsmitteln und dem Tafelzeichnen rich¬
tigen Gebrauch zu machen versteht, ob er über
die erforderliche Gewandtheit im sprachlichen
Ausdrucke verfügt und ob Lehrform und Hal¬
tung beim- Unterricht einwandfrei sind.

Über den Verlauf und das Ergebnis der
praktischen Prüfung ist eine Niederschrift zu
fertigen , welche die dem Lehrer erteilte Gesamt¬
note (vorzüglich , gut , ziemlich gut , genügend
oder ungenügend ) enthält ; sie ist dem Unter¬
richtsministerium nach Unterzeichnung durch
die Kommissionsmitglieder vorzulegen.

Der Zeitpunkt der praktischen Prüfung und
die Prüfungsaufgaben werden dem Lehrer drei
Tage vorher durch das Kreis - oder Stadtschul¬
amt bekannt gegeben.

Theoretische Prüfung,

tz 8.
Ort und Zeit der theoretischen Prüfung

werden jeweils von dem Unterrichtsministe¬
rium bestimmt.

Zur theoretischen Prüfung wird zugelas¬
sen , wer in der schriftlichen wissenschaftlichen
Arbeit und in der praktischen Prüfung minde¬
stens die Note „genügend " erhalten hat.

Die Prüfung erstreckt sich auf:
1 . Bildungs - und allgemeine Unterrichts¬

lehre.
Das Bildungswesen in Deutsch¬

land . Die Bildungsarbeit an der
Volksschule. Wesen und Aufgabe der
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Volksschule. Der Bildungsinhalt der
Volksschulfächer. Die Bildungsziele,^
Bildungsmittel und Bildungsmethoden.
Die Wechselbeziehung der Unterrichts¬
fächer. Gründliche Kenntnis der beson¬
deren Methodik der einzelnen Lehrge¬
biete der Volksschule nach der theoreti¬
schen und geschichtlichen Seite.

2 . Schulkunde.
Die badischen Schulgesetze. Die

Schulordnung und die anderen wichti¬
gen Verordnungen . Mitwirkung der
Schule auf dem Gebiete der Gesund¬
heitspflege und Fürsorge . Kenntnis der
geschichtlichen Entwicklung der badischen
Volks - und Fortbildungsschule . Die
verfassungsmäßige Stellung der Schule
und des Lehrers.

Bei der Prüfung hat außer dem Prüfen¬
den jeweils ein weiteres Mitglied des Prü¬
fungsausschusses anwesend zu sein, das eine
Niederschrift über den Verlauf und das Ergeb¬
nis der Prüfung fertigt ; die Niederschrift ist
dem Prüfungsausschüsse vorzulegen . ,

Für die geprüften Fächer sind Einzelnoien
(vorzüglich , gut , ziemlich gut , genügend oder
ungenügend ) zu geben.

Ergebnis der Gesamtprüsung.

8 9.
Wer in den beiden theoretischen Prüfungs¬

fächern ungenügend ist, hat die zweite Prüfung
für das Lehramt an Volksschulen nicht bestan¬
den . Der Prüfungsausschuß bestimmt hierbei,
ob die wissenschaftliche Arbeit und die prak¬
tische Prüfung bei der Wiederholungsprüfung
Gültigkeit haben sollen.

Nach bestandener Prüfung erhält der Leh¬
rer ein Gesamtzeugnis mit der Note vorzüglich,
gut , ziemlich gut , oder genügend . Die Gesamt¬
note ist das Ergebnis der schriftlichen und
der mündlichen Prüfung (88 3, 7 und 8) .

über die Verhandlung des Prüfungsaus¬
schusses ist eine Niederschrift zu fertigen , die
nach Unterzeichnung durch die Ausschußmitglie¬
der mit den übrigen Prüfungsakten dem Unter¬
richtsministerium vorzulegen ist.

Wiederholungsprüfung.

8 10.
Wer die Prüfung ( 8 9) nicht bestanden hat,

kann sie ein Mal , frühestens nach sechs Mona¬
ten wiederholen . Die Frist kann vom Unter¬
richtsministerium bis zu zwei Jahren verlän¬
gert werden . Wer die Prüfung zum zweiten
Male nicht besteht, scheidet aus dem öffentlichen
badischen Schuldienste aus.

Die Anmeldung zur Wiederholungsprü¬
fung hat in der gleichen Weise zu erfolgen , wie
die Meldung zur erstmaligen Prüfung . Dabei
sind Zeit und Ort der nichtbestandenen Prü¬
fung anzugeben.

Prüfung in Religionslehre.

8 11.
Die Bestimmungen über die Abnahmeder

Prüfung in Religionslehre werden von den zu¬
ständigen Religionsgesellschaften erlassen . Von
Zeit und Ort der Prüfung erhalten sie recht¬
zeitig Nachricht.

Prüfung in Orgelfpiel.

8 12.
In der Prüfung hat der Lehrer darzutun,

daß er Fertigkeit im Spielen von Chorälen und
Präludien für den praktischen Gebrauch beim
Gottesdienste besitzt und das liturgische Orgel¬
spiel beherrscht. Die erteilte Note wird in das
Anstellungssähigkeitszeugnis (8 13) eingetra¬
gen.

Anstellungsfähigkeitszeugnis.

8 13.

Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Leh¬
rer vom Unterrichtsministerium ein Anstel¬
lungsfähigkeitszeugnis . Ein Anrecht auf An¬
stellung im öffentlichen badischen Schuldienste
wird damit nicht erworben.

Prüfungsgebühr.

8 14.

Für die Prüfung ist eine Gebühr von
20 K-t zu entrichten.
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Schlußbestimmung.

8 15.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am
1 . Juli 1931 in Wirksamkeit . Sie finden auf
diejenigen Lehrer Anwendung , welche ihre
Prüfung aufgrund des Gesetzes vom 30 . März

! 1926 über die Änderung des Schulgesetzes vom
Juli 1910 abgelegt haben.

Karlsruhe, den 16 . März 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Dr . Nemmele

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorhervereinbart sein . Hierbei wird darauf hingewiesen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgefchäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind aus solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Karlsruhe , den 1 . April 1931

Inhalt.
I . Bekanntmachungen:

Zugang zum wissenschaftlichen Lehramt an HöherenSchulen
in Baden.

Dienstzeit der Beamten und Angestellten.
Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Gewerbeschulen !

in der Zeit vom 9 . bis 14. März 1931.
24 . Tagung des West- und Süddeutschen Verbandes für

Altertumsforschung.

^ Institut für katholische Kirchenmusik an der Bad . Hochschule
. für Musik in Karlsruhe.

Geflügelzuchtlehrgang.
Lehrgang für Laienspiele.

II . Personalnachrichten.
III. Stellenausschreibe « .

1. Bekanntmachungen.
Zugang zum wissenschaftlichen Lehramt an Höheren Schulen

in Baden.
An Ostern 1931 findet eine Eröffnung der An¬

wartschaft auf Anstellung im badischen Höheren
Schuldienst (Bekanntmachung vom 20 . März 1930
Amtsblatt 1930 Nr . 7 Seite 30) nicht statt!

Karlsruhe, den 21 . März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 8537 I) r . Nemmele
H . Allg . 111 » ^

Dienstzeit der Beamten und Angestellten.
In Übereinstimmung mit den übrigen Herren

Ministern ist vom Herrn Minister der Finanzen als
Sommerzeit im Sinne der Ziffer 4 Absatz 3 a der
Richtlinien für die Regelung der Dienstzeit der Be¬
amten und Angestellten (Amtsblatt 1927 Nr . 1
Seite 1/2) künftig jeweils die Zeit vom 1 . April bis
15. Oktober festgesetzt worden . Das hiernach Erfor¬
derliche ist zu veranlassen.

Karlsruhe, den 18. März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . ^ 6205 In Vertretung
I)r . Huber

Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Gewerbeschulen in
der Zeit vom S. dis 14. März 1931.

Aufgrund der in der Zeit vom 9 . bis 14 . März
1931 abgehaltenen Staatsprüfung für das Höhere
Lehramt an Gewerbeschulen sind nachgenannte Ge¬
werbeschulreferendare (Diplom -Ingenieure ) für be¬

standen erklärt worden und haben die Berechtigung
die Benennung „Gewerbeschul-Afsessor " zu führen:

Dipl. -Jng . Vechtel, Bertold, von Ettenheim
„ „ Decker, August , von Karlsruhe
„ „ Haß mann, Karl, von Karlsruhe
„ „ Kistner, Werner , von Karlsruhe
„ „ Kölble, Werner , von Bühl
„ „ Lang, Albert, von Offenburg
„ „ Ludwig, Rudolf, von Karlsruhe
„ „ Probst, Karl, von Bruchsal
„ „ Schwarz, Albert, von Karlsruhe
„ „ Stöcklin, Georg , von Offenburg
„ „ Wondratschek, Erich von Nen-

kölln-Berlin
„ „ Zimmermann, Willy , von Ruß¬

heim , Amt Karlsruhe.
Karlsruhe, den 19. März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . v 2691 In Vertretung
vr . Huber

24. Tagung des West- und Süddeutschen Berbaudrs für
Altertumsforschung.

Der West - und Süddeutsche Verband für Alter¬
tumsforschung hält vom 10. bis 12 . April ds . IS.
in Stuttgart seine 24 . Tagung ab . Die Hauptthe¬
men, die in Vorträgen und Führungen behandelt
werden , sind : Archäologische Karten, Limes und
Völkerwanderungszeit. Im Anschluß an die Ta¬
gung wird am Montag, den 13 . April ds . Js . Ge¬
legenheit gegeben, das Verbindungsstück des Rae-
tisch-Obergermanischen Limes zu sehen.

rv
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Die Lehrerschaft aller Schulgattungen wird auf
die Tagung hingewiesen.

Karlsruhe, den 25 . März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . ^ 5783 In Vertretung
vr . Huber

Institut für katholische Kirchenmusik an der Bad. Hochschule
für Musik in Karlsruhe.

An der Bad. Hochschule für Musik in Karlsruhe
ist im Einvernehmen mit dem Erzbischöflichen Or¬
dinariat in Freiburg ein Institut für katholische
Kirchenmusik errichtet worden, das sich zur Ausgabe
stellt , die gesamte praktische, theoretische und musik¬
wissenschaftliche Ausbildung katholischer Geistlicher,
Organisten , Chorleiter und Musikfreunde im Sinne
der kirchlichen Vorschriften zu pflegen. Hauptsäch¬
liche Würdigung und Pflege soll hierbei der Gre¬
gorianische Choral erfahren. Besondere Sorgfalt
wird der praktischen Beherrschung des theoretisch
Erlernten, der Ausführung des Gregorianischen
Chorals , dem polyphonen A-Capella-Gesang und
dem Orgelspiel zugewendet . Die Ausbildungszeit
umfaßt die Dauer von zwei Jahren . Das erste
Studienjahr beginnt am 16 . April 1931.

Die Lehrer , die den Organistendienst an katho¬
lischen Kirchen versehen, werden auf die durch die
Jnstitutseinrichtung gegebene Möglichkeit zu wei¬
terer Ausbildung in katholischer Kirchenmusik beson¬
ders aufmerksam gemacht.

Karlsruhe, den 26 . März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ 5727 In Vertretung
vr . Huber

Gefliigelzuchtlehrgaug.
Die Badische Landwirtschaftskammer veranstal¬

tet in der Zeit vom 7 . bis 9 . April ds . Js . auf dem
Versuchs- und Lehrgut für Geflügelzucht in Einach,
Station Gengenbach, einen Lehrgang über das Ge¬
samtgebiet der Geflügelzucht für Lehrer und Lehrer¬
innen an Volks - und Fortbildungsschulen. Der
Lehrgang beginnt jeweils vormittags 9 Uhr und
endigt abends 6 Uhr . Unterkunft und Verpflegung
sind in Gengenbach zu erhallen.

Mangels verfügbarer Mittel ist die Gewäh¬
rung von Zuschüssen an die Kursteilnehmer(innen)
nicht möglich.

Karlsruhe, den 17 . März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 7960 In Vertretung
vr . Huber

10 —

Lehrgang für Laienspiele.
Der Diözesanverband der kath . Jungfrauen¬

vereinigungen der Erzdiözese Freiburg veranstaltet
vom 13 . bis 19 . April ds . Js . einen Lehrgang für
Laienspiele in Bad Griesbach.

Die Kreis- und Stadtschulämterwerden ermäch¬
tigt , Lehrerinnen, die an dem Lehrgang teilnehmen
wollen , den erforderlichen Urlaub zu bewilligen , so¬
weit es die dienstlichen Interessen gestatten.

Karlsruhe, den 26 . März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 8863 In Vertretung
V . Gen . Or . Huber

II . Personal Nachrichten.
Ernannt:

Der Dozent an der Technischen Hochschule
Karlsruhe Reichsbahnoberrat Ernst Müller zum
ordentlichen Honorarprofessor an der Technischen
Hochschule Karlsruhe . — Wachtmeister Johann
Feigenbutz an der Universität Heidelberg zum
Hausmeister . — Oberregierungsrat Karl Brotz¬
ln er im Ministerium des Kultus und Unterrichts
zum Direktor an der Fichteschule in Karlsruhe . —
Professor Hermann Scharnke am Gymnasium in
Heidelberg zum Direktor am Gymnasium in Wert¬
heim . — Zu Studienräten als Lehrer der Methodik:
Hauptlehrer August Spinner an der Lehrerbil¬
dungsanstalt in Frriburg und Hauptlehrer Karl
Lubberger an der Lehrerbildungsanstalt Heidel¬
berg . — Lehrer Friedrich Gaßner an der Ober¬
realschule in Heidelberg zum Hauptlehrer daselbst. —
Fortbildungsschulhauptlehrer Josef Fuchs an der
Volksschule in Karlsruhe zum Rektor der Volks¬
schule in Furtwangen . — Fortbildungsschullehrer
Karl Böhler in Freisten zum Fortbildungsschul¬
hauptlehrer daselbst. — Zu Handarbeitshauptleh¬
rerinnen die Handarbeitslehrerinnen Elisabeth Eh -
mig an der Volksschule in Knielingen . — Frieda
Geibel an der Volksschule in Singen a . H . —
Emma Gerteisan der Volksschule in Weinheim.
— Anita Samson an der Volksschule in Walds¬
hut. — Luise Wittmann an der Volksschule in
Säckingen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Direktor Ludwig Botz von der Realschule

Mannheim-Feudenheim an die Mädchenrealschule
III — Hans Tbomaschule — in Mannheim. — Di¬
rektor Josef Dolland von der Realschule in Tri-
berg an das Aufbaurealprogymnasiumin Ettlingen.
— Direktor vr . Hermann Franz von der Fichte¬
schule in Karlsruhe an die Lessingschule daselbst. —
Handelslehrer Eugen M auch an der Handelsschule
in Hornberg an jene nach Kehl a . Rh . — Hauptleh¬
rer Robert Hutt an der Volksschule in Holzhausen
an jene in Offenburg.

Zurückgenommeu:
Die Versetzung des Hauptlehrers Emil Iägte

in Hattenweiler nach Rust.
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Entlasse« auf Ansuchen : ,
Lehramtsassessorin Gertrud Brand an der

Realschule in Emmendingen . — Handarbeitsleh¬
rerin Freya Dürr an der Elisabethschule in Mann¬
heim.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:
Anstaltsoberlehrer Albert Straß er bei der

Nettungsanstalt Hardtstiftung in Welschneureut . —
Hauptlehrer Joseph Herd eg in Zizenhausen A.
Stockach . — Hauptlehrer Emil Schmidt in Mosbach,
A . Bühl . — Hauptlehrerin Amalie Tschira an
der Volksschule in Karlsruhe. —Hauptlehrer Otto
Wieße in Kandern, A. Lörrach, bis zur Wieder¬
herstellung der Gesundheit.

Gestorben:
Oberlehrer i . R . Albert Konrad in Edingen,

A. Mannheim, am 5 . März 1931 . — Hauptlehrerin
a . D . Elisabeth Oetzel,zuletzt in Mannheim, am
5 . März 1931 . — Lehrer Karl Mackert, zuletzt in
Tiergarten , A. Oberkirch, am 9 . März 1931 . —
Hauptlehrer Karl Köpfer in Mittelstenweiler am
10. März 1931 . — Der emeritierte ordentliche Pro¬
fessor vr . Otto H ens e an der Universität Freiburg
am 11 . März 1931 . — Fortbildungsschulhauptleh-
rerin Elsa Heifert in Heidelberg am 15 . März
ds . Js.

m . Stellenausfchreiber» .
An Höheren Lehranstalten:

Eine Musiklehrerstelle an der Friedrich Luisen-
fchule in Konstanz a . B.

Bewerbungen sind binnen 4 Wochen auf dem
geordneten Dienstweg beim Ministerium des Kul¬
tus und Unterrichts einzureichen.

An Fachschulen:
Die Direktorenstelle (Baugewerbe) an der Ge¬

werbeschule III in Mannheim.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen auf dem

geordneten Dienstweg beim Ministerium des Kul¬
tus und Unterrichts einzureichen.

An Volksschulen:
1 . Allgemein:
Die Rektorstelle in Waldkirch.
2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle in Mittelstenweiler,

A. Uberlingen.
Zurückgenommen wird das Stellenausschreiben

der kath . Hauptlehrerstelle in Hattenweiler,A.
Psullendorf (Amtsblatt 1931 Seite 20 ) .

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderenTagen müssen vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen, daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Karlsruhe . den 11 . April 1931

I Gesetz
über Maßnahmen zur Behebung der Junglehrernot.

n . Verordnung:
Maßnahmen zur Behebung der Junglehrernot.

Inhalt.
lll . Bekanntmachungen:

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen
an Höheren Lehranstalten und an Fachschulen.

Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen.

I Gesetz
(Vom 26. März 1931)

über Maßnahmen zur Behebung der Junglehrernot
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 129)

Das badische Volk hat durch den Landtag am
26 . März 1931 folgendes Gesetz beschlossen:

8 1
Der Minister des Kultus und Unterrichts wird

ermächtigt , im Einvernehmen mit dem Minister der
Finanzen diejenigen Maßnahmen zu treffen ^ die er
zur Behebung der Junglehrernot für dringend und
erforderlich hält.

Durch die zu treffenden Maßnahmen darf das
Finanzgesetz vom 16 . April 1930 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt 1930 Seite 31 ff. und Seite 151 ff .)
nicht berührt werden.

Die erlassenen Verordnungen sind dem Land¬
tag unverzüglich zur Kenntnis zu bringen; sie sind
auf Verlangen des Landtags sofort aufzuheben.

8 2
Dieses Gesetz tritt mit dem 1 . April 1931 in

Kraft und gilt bis zum 31 . März 1934.

Dieses Gesetz wird hiermit im Namen des ba¬
dischen Volkes verkündet.

Karlsruhe, den 1 . April 1931.
Das Staatsministerium.

Wittemann

II Verordnung
(Vom 1 . April 1931 .)

Maßnahmen zur Behebung der Junglehrernot.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 131)

Aufgrund des Ermächtigungsgesetzes vom 26.
März 1931 (Gesetz- und Verordnungsblatt 1931

Seite 129) wird im Einvernehmen mit dem Herrn
Minister der Finanzen bestimmt:

8 1-
8 17 Absatz 2 Satz 2 des Besoldungsgesetzes

vom 24 . Februar 1928 (Gesetz- und Verordnungs¬
blatt 1928 Seite 79) findet für die Dauer der Wirk¬
samkeit dieser Verordnung auf die nichtplanmäßigen
Volks - und Fortbildungsschullehrer(-innen) keine
Anwendung.

Den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung verheirateten sowie den schwerkriegsbe-
schädigten ledigen nichtplanmäßigen Volks - und Fort¬
bildungsschullehrern werden jedoch die nach 8 17
Absatz 2 Satz 2 des Besoldungsgesetzes in der Zeit
vom 1 . Mai 1931 bis 31 . März 1934 fälligen Dienst¬
alterszulagen jedesmal im hälftigen Betrag be¬
willigt.

8 2.
Nach Maßgabe der hiernach sich ergebenden und

sonstiger Ersparnisse — insbesondere infolge Sper¬
rung des Zugangs zu den Lehrerbildungsanstalten
— werden Junglehrer (-innen ) unter Gewährung
einer Pauschvergütung von monatlich 140 Mk an
Volks - und Fortbildungsschulen über die gesetzlich
gebotene Lehrerstellenzahl hinaus als Schulprakti-
kanten in voller Verantwortung mit höchstens 24
Wochenstunden beschäftigt.

Die Vorschriften der §8 26—28 des Schulge¬
setzes und die Vorschriften des Steuerverteilungs¬
und des Schulaufwandsgesetzes finden bezüglich
dieser Lehrer (-Stellen) keine Anwendung.

Bei der Abrechnung gemäß 8 28 des Steuer¬
verteilungsgesetzes und Artikel III des Schulauf-
wandsgesetzes über den persönlichen Aufwand für
die an Volksschulen einschließlich Bürgerschulen und
an Höheren Lehranstalten sowie Fachschulen ver¬
wendeten nichtplanmäßigen Lehrer (-innen) sind die

11
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in 8 1 dieser Verordnung bestimmten Kürzungen
nicht zu berücksichtigen.

Die Volksschulen von Gemeinden , welche die
z . Z . übernommene Zahl von übergesetzlichen Leh-
verstellen vermindern, sollen für die Zuweisungenvon
Schulpraktikanten nicht in Betracht kommen.

8 3.
Diese Verordnung tritt am 1 . Mai 1931 in

Kraft und gilt bis mit 31 . März 1934.
Karlsruhe, den 1 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

vr . Remmele

m . Bekanntmachungen.
Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeich

nen an Höheren Lehranstalten und an Fachschulen , j
Aufgrund der im Frühjahr 1931 abgeschlossenen ^

Prüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen
wurde für bestanden erklärt:

Würth, Fritz , von Singen a . H.
Karlsruhe, den 28 . März 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 8992 In Vertretung
Or . Huber

Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen.
Die Prüfung für Fortbildungsschullehrerinnen

nach den Vorschriften des Fortbildungsschulgesetzes
vom 19. Juli 1918 haben bestanden:

All Wey er , Frieda , von Lohrbach
Basel, Erika , von Breiten
Braun, Else , von Seelbach
Brecht, Gertrud, von Bühl i . B.
Dreher, Luise, von Konstanz
Ebel, Hildegard , von Dürrn
End res, geb . Rees , Maria , von Ofsenburg
Gedemer, Hedwig , von Mannheim
Gippert, Margarete, von Mannheim
Krauth, Gertrud, von Pfaffenweiler
Kreß, Johanna , von Freiburg i . Br.
Müller, Hildegard , von Mannheim
Rech , Gertrud, von Baden-Baden
Stein, Agathe , von Straßburg i . E.
Stöhr, Maria , von Freiburg i . Br.
Streik» ich , Maria , von Freiburg i . Br.
Volk, Mina , von Richen
Waidele, Maria , von Freiburg i . Br.
Zabler, Charlotte, von Baden-Baden.

Karlsruhe, den 1 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 8443 vr . R e m m e l e
V . Gen . V »>

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müsse» vorhervereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewicsen, daß einzelne Beamte auch
au den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschiiftean der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

r
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AmtDlatt
deS Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

tzersuAgegeben vom MZinisterium deK Lrultu ^ und LlnterrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 23 . April 1931

i . Gesetz
über die Abänderung des Ortskirchensteuergesetzes.

II . Verordnungen:
Umzugskosten.
Erhebung der Landes - und Ortskirchensteuer für 1931.

III . Bekanntmachungen:
Die Erhebung der Ortskirchensteuer.
Einrichtung der Höheren Lehranstalten.

Inhalt.
Prüfung für das künstlerische Lehramt in Musik an

Höheren Lehranstalten.
Ausstattung mit Lehrmitteln.
Staatliche biologische Anstalt auf Helgoland.
Lehrerfortbildung.

IV. Personalnachrichten.
V. Stellenausschreiben.

I Gesetz
lvom 27 . März 1931) j

über die Abänderung des Ortskirchensteuergesetzes
lGesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 130)

Das badische Volk hat durch den Landtag am
27 . März 1931 folgendes Gesetz beschlossen:

Einziger Artikel

In Artikel 12 Absatz 2 des Ortskirchensteuer¬
gesetzes vom 30 . Juni 1922 in der Fassung des Ge¬
setzes vom 28 . März 1928 ( Gesetz- und Verord¬
nungsblatt 1928 Seite 119) werden die Worte „bis
zum 1 . April 1931 " ersetzt durch die Worte „bis
zum 1 . April 1934 " .

Dieses Gesetz wird hiermit im Namen des ba¬
dischen Volkes verkündet.

Karlsruhe, den 4 . April 1931.
Das Staatsministerium.

Wittemann

II Verordnungen.
(Vom 9. März 1931.)

Umzugskosten.
(Gesetz - nnd Verordnungsblatt 1931 Seite 63 .)

Das Staatsministerium verordnet im Namen des
badischen Volkes, was folgt:

I.

Die Verordnung über Umzugskosten vom 6 . August
1924 ( Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 213) in
der Fassung der Verordnung vom 16 . Juni 1925
(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 169 ) wird , wie
folgt, geändert:

Z 2 Ziffer 1v Absatz 1 erhält folgende Fassung:
b) zur Bestreitung der übrigen mit dem Trans-

! Port des Umzugsguts zusammenhängenden Ausgaben
eine Pauschvergütung und zwar die Beamten

bei Entfernungen

der Stufe bis
50 km

über 50
bis

100 km

über 100
bis

150 km

über 150
bis

200 km
-N« 3K« 3K«

I von 90 120 150 200
II „ 150 200 250 300

UI 240 320 400 450
IV .. 300 400 500 575
V .. 360 480 600 700

über 200 über 400 über 600 über 800
überbis bis bis bis

400 km 600 km 800 km 1000 km 1000 km
-k« 3K« 3K« 3K«
225 250 300 350 375
350 400 450 500 525
550 600 650 700 750
700 750 850 950 975
800 900 1000 1100 1150

ir
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H.

Die Verordnung tritt mit dem Tag der Ver¬
kündung in Kraft . Auf Umzüge, die bis zur Ver¬
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt bereits
ausgeführt waren , sind noch die bisherigen Vor¬
schriften anzuwenden.

Karlsruhe, den 9 . März 1931.
Das Staatsministerium.

Wittemann

( Vom 1 . April 1931.)

Erhebung der Landes - und Ortskirchcnsteuer für 1931.
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 130.)

Gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Landes - und
Ortskirchensteuergesetzes werden als Steuergrund-
lagen für das Kirchenstenerjahr 1931 bestimmt

I . bei den Lohnsteuerpflichtigen — unbeschadet
der Steuerpflicht der veranlagten Steuer¬
pflichtigen nach Ziffer II — die gemäß ß 81
des Einkommensteuergesetzes für das Ka¬
lenderjahr 1931 festgestellte Einkommen¬
steuer, — mangels einer Feststellung im
Jahre 1931 aber die für 1930 sestgestellte
Einkommensteuer —,

II . im übrigen
1 . für die Erhebung der Landeskirchen¬

steuer bei der Einkommensteuer und
bei der Grund - und Gewerbesteuer die
im Kirchensteuerjahr 1931 erfolgenden
Ursteuerzahlungen,

2 . für die Erhebung der Ortskirchensteucr
die Ursteuersollbeträge an Einkommen-
und Körperschaftsteuer für im Kalender¬
jahr 1931 zu Ende gehende Steuerab-
schnitte und die Grund - und Gewerbe¬
steuerveranlagung für das Rechnungs¬
jahr 1931.

III . Bis zur Feststellung dieser Steuergrund¬
lagen und Fertigstellung der endgültigen
Hebelisten gelten als vorläufige Steuer¬
grundlagen für die Erhebung der Landes¬
und Ortskirchensteuer im Kirchenstenerjahr
1931 die gemäß Verordnung vom IS . April
1930 (Gesetz- und Verordnungsblatt 1930
Seite 51 ) für das Kirchenstenerjahr 1930
festgestellten Steuergrundlagen.

Die Religionsgesellschaften sind berechtigt, auf¬
grund der vorläufigen Steuergrundlagen Voraus¬
zahlungen für - das Kirchenstenerjahr 1931 zu er¬
heben.

Karlsruhe, den 1 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
vr . Huber

III . Bekanntmachungen.
(Vom 1 . April 1931.)

Die Erhebung der Ortskirchenstener.
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 130.)

Gemäß § 7 K .u .E .O . K .St .V . wird bekannt ge¬
geben:

Durch Entschließung des Staatsministeriums
vom 31 . März 1931 Nr . 3529 wurde gemäß Ar¬
tikel 12 Absatz 2 des Ortskirchensteuergesetzes be¬
stimmt , daß an Ortskirchensteuer auf je 1 ^ Um¬
lage von 100 Ml Steuerwert des Grundvermögens
— neben je 0,4 von 100 Ml Steuerwert des
Betriebsvermögens und je 7,5 -M/ von 100 Ml
des Gewerbeertrags — je 1 Zuschlag von je
1 Ml Einkommensteuer und zutreffendenfalls auch
von je 1 Ml Körperschaftssteuer zu erheben ist.

Karlsruhe, den 1 . April 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
In Vertretung
vr . Huber

Einrichtung der Höheren Lehranstalten.
Die Realschule in Walldürn wird mit Beginn

des Schuljahres 1931/32 mit dem Realgymnasium in
Buchen vereinigt . Die Anstalt führt die Bezeich¬
nung „Realgymnasium Buchen-Walldürn " .

Auf den gleichen Zeitpunkt werden die Real¬
schule Triberg und die Höhere Bürgerschule Horn¬
berg aufgehoben.

Karlsruhe, den 11 . April 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . s 9334 vr . R e m m e l e

Prüfung für das künstlerische Lehramt in Musik
an Höheren Lehranstalten.

Die Staatsprüfung für das künstlerische Lehr¬
amt in Musik an Höheren Lehranstalten und an
Fachschulen haben bestanden:

Dold, Bruno , von Villingen,
Wagner, Mathilde , von Karlsruhe,
Rahner, Hugo Ernst , von Ettlingen.

Karlsruhe, den 10 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 5303 In Vertretung
vr . Huber

Ausstattung mit Lehrmitteln.
Die Preußische Biologische Anstalt auf Helgo¬

land teilt mit , daß noch eine größere Anzahl von
der im vorigen Jahre angekündigten „Schulsamm-
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lung der häufigsten Pflanzen und Tiere der deut¬
schen Meere " (vergl . Bekanntmachung vom 12 . April
1930 Nr . L 15076 , Amtsblatt Seite 55) versand¬
bereit sind . Anfragen und Bestellungen sind an die
Biologische Anstalt auf Helgoland zu richten.

Karlsruhe, den 9 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 14198 In Vertretung
vr . Huber

Staatliche biologische Anstalt auf Helgoland.
An der das ganze Jahr geöffneten biologischen

Station auf Helgoland , die sich neben der allgemei¬
nen Erforschung der Nordsee nach der physikalisch-
chemischen , geologischen und biologischen Seite die
besondere Erforschung der Biologie der nutzbaren
Tiere der Nordsee , vornehmlich der den Gegenstand
der Seefischerei bildenden Fischarten zur Aufgabe
gestellt hat, wurden für die Dozenten und Studie¬
renden der badischen Hochschulen sowie die Lehrer
der Höheren Lehranstalten und Volksschulen für das
Jahr 1. April 1931/32 zwei Arbeitsplätze belegt . Der
jeweilige Inhaber hat neben der Benützung der
Ausrüstung des Platzes das Recht, das zu seinen
Arbeiten nötige Material kostenlos zu beziehen, an
den Ausflügen und Ausfahrten der Anstaltsschiffe
teilzunohmen , die Bücherei zu benutzen ,

und das
Aquarium sowie das Nordseemuseum jederzeit ko¬
stenlos zu besuchen . Die biologischeAnstalt wird ihm
nicht nur jede Auskunft und Anleitung bei seinen
Studien erteilen , sondern auch auf Wunsch billige
Unterkunft Nachweisen und eine Preisermäßigung
für die Fahrt mit dem Dampfer von und nach dem
Festlande vermitteln. Die näheren Bedingungen

über die Vergebung und Benützung der Arbeits¬
plätze sind in einer Ordnung festgelegt, welche von
der biologischen Anstalt unmittelbar bezogen werden
kann . Letztere erteilt auch Auskunft über den ver¬
billigten Bezug von lebendem und totem Untersu¬
chungsmaterial.

Karlsruhe, den 11 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . ^ 8188 In Vertretung
vr . Huber

Lehrerfortbildung.
Das deutsche Institut für wissenschaftliche Pä - !

dagogik, Zweigstelle Freiburg i . Br . , veranstaltet in !
Verbindung mit den Vereinen katholischer Lehrer ^
und Lehrerinnen zwei Vorträge über das Thema: ?
„Zum geschichtlichen Verständnis der Gegenwart" !
im Exercitienhaus in Neckarelz am 9 . und 10 . Mai.
ds . Js.

1 . Vortrag : Samstag , den 9. Mai nachm. 5V- Uhr:
„Der Charakter der Aufklärungund ihre Aus¬

wirkung in der Gegenwart. " Hochschulprofessor
vr . F . Schnabel -Karlsruhe.

2. Vortrag : Sonntag , den 10 . Mai vorm. 10 Uhr:
„Die Wiedergeburt des kath . Gedankens im

19. Jahrhundert und seine Schicksale . " Univer¬
sitätsprofessor vr . Funk -Frerburg.
Nach den Vorträgen findet jeweils eine Aus¬

sprache statt.
Lehrern und Lehrerinnen , die an den Vorträgen

teilnehmen wollen und die wegen schwieriger Ver¬
kehrsverhältnisse nicht rechtzeitig zur Veranstaltung
kommen könnten , kann für Samstag , den 9 . Mai
der erforderliche Urlaub durch die Kreis- und Stadt¬
schulämter bewilligt werden , vorausgesetzt , daß Mit-
versehung des Dienstes möglich ist oder der Unter¬
richt in geeigneter Weise kombiniert oder verlegt
werden kann.

Karlsruhe, den 17 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 14860 In Vertretung
V . Gen . vr . Huber

IV . Personalnachrichten.
Ernannt:

Der außerordentliche Professor vr . msä . Karl
Beck zum ordentlichen Professor der Ohrenheil¬
kunde und Direktor der Klinik für Ohren-, Nasen-
und Kehlkopskranke an der Universität Heidelberg.
— Der ordentliche Professor an der Technischen
Hochschule Stuttgart vr . Gustav Doetsch zum or-

! deutlichen Professor der Mathematik an der Univer¬
sität Freiburg . — Der ordentliche Professor vr.
Wolfgang Soergel an der Universität Breslau
zum ordentlichen Professor der Geologie und Pa¬
läontologie an der Universität Freiburg . — Di¬
plomingenieur Friedrich Löß er aus Frankfurt
a. M . zum planmäßigen Professor am Staatstechni-
kum Karlsruhe . — Lehrerin Elisabeth Ahr er zur
Hauptlehrerin an der Liselotteschule statt an der
Elisabethschule in Mannheim (vergl. Amtsblatt 1930
Seite 22 ) . — Direktor Karl Höfler an der Volks¬
und Fortbildungsschule in Bruchsal zum Kreisschul¬rat in Villingen. — Lehrer Karl Bilharz in Ein¬
bach zum Hauptlehrer in Rust . — Hilfslehrer Hein¬
rich Hofmann in Schwetzingen zum Hauptlehrer
in Ehrstädt. — Schulverwalter Hermann Huber
in Rohrbach bei Eppingen zum Hauptlehrer da¬
selbst.

Planmäßig angestellt:
Ministerialamtsgehilfe Karl Adam im Mini¬

sterium des Kultus und Unterrichts. — Verwal-
tungsafsistent Karl Schott im Ministerium des
Kultus und Unterrichts.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Zeichenlehrer Eduard Rehm an der Real

schule in Breisach an die Realschule in Radolfzell.
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— Hauptlehrer Hugo Metzger in Obergebisbach
nach Hochemmingen . — Hauptlehrer Otto Zorn
in Weiher , A . Bruchsal , nach Ulm , A . Oberkirch.

Entlasten aus Ansuchen:
Fortbildungsschulhauptlehrerin Maria Sei -

tel in Ettenheim.
Krast Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:

Studienrat Rudols Heim an der Gewerbe¬
schule I in Mannheim auf 1 . Juli 1931.

Zurnhegesetzt ans Ansuchen:
Hauptlehrer Friedrich Asal in Rotenbuck,

A . Staufen . — Hauptlehrerin Anna Gl aß in
Waldkirch. — Hauptlehrerin Anna Klumb an der
Freiligrathschule Karlsruhe.

Gestorben:
Studienrat i . R . Leander Rummele, zuletzt

an der Oberrealschule in Pforzheim, am 20 . März
1931 . — Oberlehrer i . R . Georg Sch mich , zuletzt
in Lauda , am 25 . März 1931 . — Lehrer Theodor
Link in Untersimonswald am 31 . März 1931 . —
Der zuruhegefetzte ordentliche Professor der Astro¬
nomie , Geh . Hofrat vr . Wilhelm Valentin er
an der Universität Heidelberg am 1 . April 1931.

V . Stellenausfchreiben.
An Volksschulen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Grißheim, A . Stau

fen — Karsau, A . Säckingen (wiederholt) -
Obergebisbach, A . Säckingen — Weiher,
A . Bruchsal — Zizenhausen, A . Stockach.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschule
amt einzureichen.

Notiz.
Das vom Reichsverband für Deutsche Jugend¬

herbergen in Hilchenbach herausgegebene Reichsher¬
bergsverzeichnis für das Jahr 1931 ist erschienen.
Das Buch kann durch die Ortsgruppen und Gaue
sowie die Reichsgeschäftsstelle des Verbandes
Deutsche Jugendherbergen zum Preise von 1 Mi
bezogen werden.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15 —18 Uhr.
Besuche an anderenTagen miiffen vorhervereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewicsen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgcschäste an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Bogel in Karlsruhe.
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AmtMatt
dB Badischen Ministeriums dB Kulms und NnrrrrichB

tzerauKgegeben vom Ministerium de -s AultuS und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsrrche, den 2b . April 1931

Schulstatistik.
Inhalt.

10. Statistische Sondernummer.

Die Übersichten über die öffentlichen badischen Schulen im Schuljahr 1930/31 und Hoch¬
schulen im Wintersemester 1930/31 bringe ich umstehend zur Kenntnis.

1

Karlsruhe, den 21 . Februar 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
In Vertretung

I)r . Huber
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Die öffentlichen Schulen Badens im Schul-

Schularten

1

Volksschulen.

Allgemeine Fortbildungsschulen
für Knaben .

für Mädchen.

Gewerbliche Fortbildungsschulen

Gewerbeschulen.
Hiervon in

Höheren Gewerbeschulen.
Gewerblichen Fachschulen.

Handelsschulen.
Hiervon in

dreijährigen Pflichthandelsschulen . -
einjährigen Pflichthandelsschulen . -
zweijährigen Höheren Handelsschulen
einjährigen Höheren Handelsschulen
Oberhandelsschule.

Höhere Schulen für die männliche
Jugend.

Hiervon in

Gymnasien.
Realgymnasien.
Oberrealschulen.
Aufbauschulen:

s,. Aufbauoberrealschulen . . . .
b . Aufbaurealprogymnasien . .

Realschulen.
Höhere Bürgerschule.

Höhere Schulen für die weibliche
Jugend.

Hiervon
Mädchenrealschulen.
Frauenschulen.
Mädchengymnasien.
Mädchenrealgymnasien.
Mädchenoberrealschulcn.

Zahl der Bekenntnis der Schüler (innen)

Schu-Klas-
Schüler

im
ganzen

Hiervon sind
i
> römisch- alt-

!'

evang. israel. frei-
sonst.

kon-
feff --
loslen sen

männl. weibl.
kathol. kath. relig.

2 3 4 5 6 7 8 l! 9 10 i 11 12 13

1863 9986 285434 143653 141781 174954 532 104678 1505 990 1467 1308

i) 781 1449 22569 22459 110 15654 33 6665 19 71 65 62

630
s>
1865 31071 — 31071 19524 66 11066 46 112 143 114

149 370 5524 5233 291 3995 13 1488 7 7 13 1

77 1430 27743 25579 2164 15153 59 11967 34 174 212 144

(3) 4 94 94 _ 45 2 46 — — 1 —

(2) 7 103 103 — 82 5 15 — — — 1

53 581 13307 5295 8012 6670 28 6051 282 115 100 61

53 459 10492 4230 6262 5264 23 4780 193 94 85 53

(4) 10 219 144 75 81 — 118 15 3 1 1
( 19) 88 2064 756 1308 1097 5 884 44 15 12 7
( 12) 20 435 92 343 184 — 222 25 2 2 —

( 1) 4 97 73 24 44 — 47 5 1 —

76 917 22375 19308 3067 10797 55 10657 568 123 96 79

17 213 5089 4567 522 2893 7 2007 123 18 21 20

13 201 5092 4452 640 2316 15 2517 179 32 18 15

23 338 8904 7752 1152 3953 23 4578 221 56 ^ 41 32

2 23 504 389 115 302 6 186 6 2 2 —

6 112 104 8 44 — 67 — — 1 —
19 132 2627 2005 622 1279 4 1266 39 15 12 12

1 4 47 39 8 10 — 36 — — 1

15 253 6887 — 6887 2271 17 4087 368 70 40 34

15 161 4805 4805 — — — — — —- —

(6) 10 192 — 192 — — , — — — — —

(2) 10 199 — 199 — — ^ — — — — —

(4) 35 871 — 871 — — — — — — —

(5) 37 820
!

— 820 -
!

— —

i) hierunter 19 Schulen mit 19 gemischten Klassen.
i ) Klaffen für theoretischen Unterricht ; für praktischen (Koch -) Unterricht bestehen 2151 Klaffen mit 1800 Herden (1523 Kohlen -,

252 Gas - und 15 elektrische Herde) ,
s) ein dem RG . Villingen angegliedertes ARPG . ist dort gezählt.
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jahre 1930/31, Stand 15. Mai 1930.
55

Die Eltern der Schüler ( innen ) sind

Beamte freie Berufe Offi¬
ziere sonstige

! Mili-
^ tär-

Groß-
land-
wirte

Klein¬
land¬
wirte

l
Handel- Angestellte in !

!
Rentner,
. Berufs¬

lose
mit ohne

und
höhere
'»tili-

und Ge-
iverbe-

trei-
leiten¬

der
nicht

leitender
! Ar¬

beiter
sonstige
Berufe

höhere mittlere ! untere
!

! akadem.
Bildung

tür-
, beamte ^

bende
Stellung !

14 15 16 ! 17 18 ! 19 20 21 22 23 24 25 ! 26 27 28

I486 9352 19340z 1291 2439 72 147 1759
l

64160 53374 3349 18346 102058 4455 3796

4 126z 762 3 96 — 4 267 10035 3017 77 577 7144 272 185

9 525 ^ 1656
!

! 27 198 1 19 178 8582 6512 267 1517 10633 515 432

1 54 330 4 18 1 1 26 1444 1812 41 166 1521 56 49

60 951 2436 ! 42 231 4 7 22 3595 5994 472 1752 10841 444 892

— 3 5 54 _ 1 ! 4 2 18 4 3 —

5 14 10 — — — — — 14 ! IS 9 1 20 — 15

64 1214 1447 ! 74 152 11 12 15 568 ! 3370 455 1717 3649 197 362

22 712 1141 27 90 3 8 10 477 ! 2568 299 1382 3266 170 317
— 23 23 5 4 — < - — 1 79 15 26 41 — 2

18 352 265 22 24 3 3 5 87 573 79 249 322 26 36
20 107 18 16 16 2 1 — 2 119 54 55 18 1 6

1 20 — 4 18 ! 3
!j

— — 1 31 8 5 2 1

1724 4999 2020 1074 593 146 29 83 1191 5318
!

1320 2203 1307
16^ 204

801 1099 316 454
I

137 ! 70 5 ! 17 422 932 302 276 176 39 ! 43
419 1202 393 255 158 26 1 25 201 1158 364 562 257 24 I 47
361 2096 944 290 213 36 18

>
26 319 2376 517 1029 513 82 84

9 84 53 10 ! 9 — 4 99 121 20 31 50 7 3
7 10 2

^
1 1 — ! — 15 24 1 11 40 — —

131 507 296 63 75! 13 i 11 135 690 ! 114 291 261 12 27
3 4 8 — — ! — — — i 17 z 2 3 10 — —

711 1583 325 511 279

!

!

73
i!

15
>
!

9 36 1634 538 847 179 58^
!

89
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Die öffentlichen Volksschulen im Schuljahr 1930 31
Zahl der Klassen und

Kreisschulämter
bezw. Städte - und

Stadtschulämter

Zahl hiervon sind in Konses-
der

Schu¬
len

im ganzen Normal-
klasien

Förder-
klasien

Hilfs-
klasseM ) !

Bürgerschul-
klasien

römisch-
kath.

alt-
kath.Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der evang.

ganzes Land Klas¬
sen

Schüler Klas¬
sen

Schüler Klas¬
sen

Schü¬
ler

Klas¬
sen

Schü¬
ler

Klas - Schü¬
fen i ler

131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

a . Kreisschulämter
(ohne Städte ) :

Konstanz. 127 5l7 12787 517 12787 _ _ — — — 11685 30 955
Stockach. 73 268 6068 258 5966 — — — — 10 102 5835 25 202

Villingen. 94 389 9551 381 9459 - . — — — 8 92 7545 114 1872

Waldshut . . 135 448 10563 444 10544 — — — — 4 19 9471 129 896
Lörrach. 138 545 13376 537 13304 — — - . — 8 72 5621 9 7642

Freiburg.
Emmendingen . . . .

134 513 12689 509 12653 — — — — 4 36 10841 6 1766
118 660 17882 660 17882 — — — — '— — 11354 4 6439

Offenburg . 125 684 17802 674 17688 — — 2 27 8 87 12954 I 477l
Baden. 105 680 I911l 674 19013 — — -- — 6 98 18108 — 956
Karlsruhe. 86 632 18117 629 18060 — — 3 57 — — 6400 — 11463
Bruchsal. 74 635 17870 627 17781 — — 6 55 2 34 12694 — 5036

Heidelberg . . . . l 85 524 13808 517 13725 — — 1 15 6 68 4294 2
mit Schulinsp . Mannheim s 28 381 12379 373 12199 4 100 4 80 — — 5767 9 6429
Mosbach. 140 550 12221 550 12221 — — — — — — 8079

1
4058

Tauberbischofsheim . 86 341 8127 335 8087 — — — — 6 40 6064 2038

Summe . . 1548 7767 202351 7685 201369 4 100 16 234 62 648 >36712 330 63851

die 10 den Kreisschul¬
ämtern unterstellten 10963 40 7110Städte . . . 10 531 18635 496 17980 — — 20 322 15 333

Summe n . . . 1558 8298 220986 8181 219349 4 100 36 556 77 981 147675 370 70961

b . Stadtschulämter:
Freiburg.
Heidelberg.

1 187 7723 181 7608 6 115 5313 16 2187
1 200 7817 192 7659 — — 8 158 — — 2483 13 5124

Karlsruhe. 1 367 14151 347 13803 2 31 18 317 — — 6893 19 6620
Mannheim. 1 741 26723 -) 632 s,24351 75 1915 27 457 — — 11114 107 13624
Pforzheim. 1 193 8034 185 7881 — — 8 153 — 1476 7 6162

Summe b . . . 5 1688 64448 2)1544 - )61302 77 1946 67 1200 — 27279 162 33717

Land Baden :
Summe . . 1563 9986 285434 9725 280651 81 2046 103 1756 77 981 174954 532 104678

>) Hilfsklassen und sonstige nach 8 39 des Schulgesetzes getroffene Einrichtungen sür schwachbegabte oder kranke Kinder.

Hierunter 29 Sprach - und Übergangskiasien mit 956 Schülern.
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(Stand 15 . Mai 1930) nach Schulkreisen.
Schü ler ( inne '

n ) Lehrer st eilen Eleme
^
ntar - rer < innen)

sio n

im
ganzen

hiervon
Zahl
der

Hilfs¬
lehrer

(innen)

Gesamt¬
zahl der
Lehrer

(Sp . 20
u . 25)

Konfession

israe¬
litisch

frei-
relig. sonstige

kon¬
fessions¬

los

plan¬
mä¬
ßig

außer-
plan¬
mä¬
ßig

männ¬
lich

weib¬
lich

röm.-
kalh.

alt-
kath. ev. isr. frei-

relig. sonst.
kon-
fes-

sions-
los

16 17^ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

19 54 18 26 281 209 72 225 56 7 288 273 1 12 1 1
I 1 4 — 146 105 41 127 19 5 151 147 4
2 — 18 — 214 158 56 178 36 5 219 171 2 46
7 17 20 23 244 183 61 222 22 19 263 251 12 _ _

11 30 42 21 316 229 87 268 48 13 329 142 186 1
27 6 42 1 268 201 67 226 42 18 286 253 33
54 3 24 4 359 267 92 288 71 17 376 241 133 1 1
29 11 30 6 376 275 101 310 66 26 402 285 114 2 1
23 10 5 9 383 289 94 307 76 11 394 376 18
32 27 187 8 363 277 86 324 39 20 383 139 243 1
42 5 88 5 340 262 78 288 52 16 356 246 109 1 _ _
34 8 133 9 288 212 76 260 28 14 302 98 203 1
43 35 43 53 249 195 54 2l0 39 11 260 126 _ 133 1
52 3 28 1 284 208 76 266 18 13 297 200 96 1
22 — 1 1 172 123 ' 49 157 15 9 181 134 — 47 — — —

398 210 683 167 4283 3193 1090 3656 627 204 4487 3082 3 1389 6 1 — 6

146 156 141 79 459 364 95 314 145 36 495 300 _ 187 5 3

544 366 824 246 4742 3557 1185 3970 772 240 4982 3382 3 1576 11 4 — 6

61 59 47 40 183 149 34 127 56 11 194 143 49 1 1
85 38 26 48 198 166 32 140 58 16 214 61 1 147 3 2

283 62 198 76 371 317 54 265 106 31 402 201 2 190 6 2 1
466 415 126 871 742 637 105 546 196 71 813 344 3 418 13 19 i 16

66 50 246 27 196 167 29 146 50 11 207 38 1 161 3 2 — ! 2

961 624 643 1062 1690 1436 254 1224 466 140 1830 787 7 965 26 26 — 19

1505 990 1467 1308 6432 4993 1439 5194 1238 380 *) 6812 4169 10 2541 37 30 — 25

*) Hierunter zus . 31 Lehrftauen «Klosterfrauen) in Breisach (6) Baden -Lichtental «8) und Villingen ( 17 ) .
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Die allgemeinen Fortbildungsschulen für Knaben im Schul-
Kreisschul¬

ämter bezw.
Städte und

Schulen Klassen Schulen mit Schul- Schüler von den Schü-

Hiervon sind sind

hier- hier- für I. j II.
im

gan-
im

gan-

Händ¬
ler-

>
Stadtschul- von von Reli- Tur- für Kna- irn

Mäd-
aus dem

Ort
aus Nach¬
barorten

Sch"l-

ämter ge- ge- gion nen tig-
keit

Kna- und ganzen
Kna¬
ben

Mäd¬
chen

Kna¬
ben

Mäd¬
chenganzes Land

zen mischt
zen mischt den Mäd¬

chen
chen Kna¬

ben
Mäd¬
chen

Kna¬
ben

Mäd¬
chen

1 "2" 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

u . Kreisschul-
ämter

(ohne Städte) :

Konstanz . . 78 89 78 3 15 1318 1011 307 354 520
Stockach . . 40 53 — 40 40 1 — — 709 — 503 — 206 — 190 — 283 —

Villingen . . 44 53 _ 44 7 — 2 — 823 — 545 — 278 — 224 — 307 —
Waldshut . 45 3 75 3 45 41 — 4 — 1163 17 507 17 639 — 310 9 462 8
Lörrach . . 47 1 96 1 47 15 — 7 1 1401 4 739 4 658 — 407 1 476 3
Freiburg . .
Emmendingen

68 2 89 2 68 23 — 16 -- 1494 13 1057 12 424 1 394 4 572 9 !
68 — 132 — 68 32 — 27 3 2041 — 1519 — 522 — 524

1
796 —

Offenburg . 64 1 116 1 64 57 — 13 4 1937 7 1362 7 568 — 492 741 6
Baden . 45 2 90 2 45 41 — 9 1 1511 4 885 4 622 - . 43 l 1 597 3 !
Karlsruhe . 46 83 — 46 40 2 9 — 924 — 797 — 127 — 310 — 350 —

Bruchsal . .
Heidelberg .

57 106 _ 57 50 — 10 1 1749 — 1649 — 100 — 478
10

648
1345 3 70 3 45 35 — 4 — 953 23 667 20 263 3 254 325

Schulinsp.
Mannheim 21 51 21 14 3 1 712 646 — 66 — 201

19
252

23Mosbach . .
Tauber-

68 7 86 7 68 2 — 5 5 1055 42 626 41 387 1 282

143

352

245bischofsheim 30 — 54 — 30 1 — 4 — 631 — 317 — 314

Summe . . 766 19 1243 19 766 401 3 128 16 18421 110 12830 105 5481 5 4994 45 6926 65

Die 10 den
Kreisschul-

iimlern
unterstellten

Städte : . 10 — 56 — 10 9 3 1 2 1043 - 804 — 239 — 301 — 374 —

Summen . . 776 19 1299 19 776 410 6 129 18 19464 110 13634 105 5720 5 5295 45 7300 65

d . Stadt¬
schulämter:

103
70

160
468
53

112
102
253
649

31

Freiburg . .
Heidelberg .
Karlsruhe .
Mannheim .
Pforzheim

1
1
1
1
1

—
14
13
32
83

8
—

1
1
1
l
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
—

307
256
673

1749
120

—
307
217
646

1738
94

—
39
27
11
26

— —
—

Summe b . . 5 — 150 — 5 5 4 1 — 3105 — 3002 — 103 — 854 — 1147 —

Land Baden:
Summe . . 781 19 1449 19 781 415 10 130 018 22569 110 16636 105 5823 5 6149 45 8447 65

!

l) Die 18 Schulgärten für Knaben und Mädchen sind in der folgenden Tabelle ebenfalls gezählt lvergl. Spalte 10 umseits).
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jahr 1930/31 (Stand 15 . Mai 1930) nach Schulkreisen.
lern Konfession der Schüler Vollbeschäftigte Lehrer

im Konfession der hauptamtlichen
m. römisch- alt-

evan¬
gelisch

israe¬

litisch

frei-
son¬
stig

kon-

f-s- im haupt¬
amtlich

ne¬
ben- männ¬

lich

weib¬

lich

Lehrer
/ahr katho- katho- reli- röm,-

katho-
lisch

ait-
katho-
lisch

frei¬
reli¬
giös

kt>N-
Kna¬
ben

lisch lisch giös
sions-
los

ganzen amt¬

lich
evan¬
gelisch

israe¬
litisch

son¬
stig

fes-
>ions-
los

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

444 1244 7 63 4 16 15 1 16 15
236 688 4 13 — 1 2 1 15 11 4 15 — 11 — — — — — —

292 685 8 130 — — — — 18 12 6 18 — 12 — — — — — —

374 1113 5 42 — — 2 1 20 15 5 20 — 15 — — — — — —

514 577 — 817 — 3 4 — 25 17 8 25 — 10 — 7 — — — —

515 1289 — 199 — — 6 — 21 17 4 21 — 15 — 2 — — — —

721 1374 — 663 — — 4 — 23 23 — 23 — 18 — 5 — — — —

697 1549 1 382 — 3 2 — 26 22 4 26 — 17 — 5 — — — —

479 1456 — 55 — — — — 21 17 4 21 — >6 — 1 — — — —

264 432 — 484 1 — 5 2 19 14 5 19 — 8 — 6 — — — —

623 1338 — 406 2 1 2 — 26 21 5 26 — 13 — 8 — — — —

351 284 — 654 — 1 13 1 19 14 5 19 — 3 — 11 — — — —

259 347 355 1 2 5 12 10 2 12 _ 6 4
379 687 — 367 — ' — 1 29 20 9 29 — 15 — 5 — — — —

243 480 — 150 1 — — — 9 8 1 9 — 6 — 2 — — — —

6391 13543 25 4780 5 15 46 7 299 236 63 299 180 56 — — — —

368 642 2 376 16 3 4 17 16 1 17 10 6 _

6759 14185 27 5156 5 31 49 11 316 252 64 316 — 190 — 62 — — — —

92 216 82 4 3 2 5 5 5 4 1
84 82 — 168 I — 4 1 3 3 — 3 — 2 — 1 — — — —

260 352 — 317 3 — 1 — 15 14 1 15 — 5 — 9 — — — —

632 799 6 845 10 36 5 48 28 27 1 28 — 12 — 14 — 1 — —

36 20 — 97 — — 3 - . 5 3 2 5 — — — 3 — — — —

1104 1469 6 1509 14 40 16 51 56 52 4 56 — 23 — 28 — 1 — —

7863 15654 33 6665 19 71 65 62 372 304 68 372 213 — 90 — I — —
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Die Allgemeinen Fortbildungsschulen für Mädchen im Schul-
Kreisschul¬

ämter bezw.
Städte und
Stadtschul¬

ämter

ganzes Land

Schulen Klassen für Schulen mit Herde für Schülerin-

hier- theo¬
reti¬
schen

prakt. Unterricht in Schulgär¬
ten für Kohlen-

Gas-
hiervon

im

gan-

von
mit

prakt.
(Koch -)

Reli- Tur-
rveibl.
Hand¬

ar¬
beiten

Mäd-
Kna¬
ben

(Holz -) Elek-
tri-

im

ganzen
aus aus

Nach¬
bar¬
orten

im ^

I.

Schul-
zen (Koch -)

unter¬
richt Unterricht gion nen chen

und
Mäd¬

chen feuerung
zität > dem

Ort

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

a . Kreisschnl-
ämter

(ohne Städte ) :
Konstanz . . 32 30 63 107 32 _ 1 10 — 60 6 — 1296 639 657 525
Stockach . . 27 25 43 73 27 — — 1 — 51 1 — 683 339 344 268
Villingen . . 30 30 64 97 30 — — 10 — 73 6 — 1134 715 419 431
Waldshut . 41 38 69 96 41 7 — 12 — 70 10 2 1025 537 488 387
Lörrach . . 43 26 87 104 43 3 4 9 1 53 19 6 1336 703 633 546
Freiburq . . 46 38 79 117 46 — 6 9 — 82 — — 1409 750 659 533
Emmendingen57 46 124 134 57 1 3 21 3 120 7 6 2090 1442 648 786
Offenburg . 58 42 119 135 58 — 7 9 4 111 5 — 1974 1359 615 760
Baden . . . 39 32 100 114 39 — 1 5 1 92 10 1 1980 1125 855 763
Karlsruhe . 49 44 122 133 49 2 4 11 — 123 7 — 1664 1327 337 608
Bruchsal . . 44 42 111 132 44 — 2 5 1 127 2 — 2004 1630 374 791

Heidelberg . 41 34 101 103 41 — 4 12 — 125 6 — 1574 1144 430 599
Schulinsp.

Mannheim 20 18 77 89 20 — — 3 1 60 9 — 1284 1130 154 517
Mosbach . . 56 51 93 92 56 1 11 7 5 142 2 — 1289 817 472 537
Tauber-

bischofsheim32 26 68 63 32 — 9 3 — 63 2 — 871 475 396 333

Summe . . 616 522 l320 1589 615 14 52 127 16 1352 92 15 21613 14132 7481 8384

Die 10 den
Kreisschnl-
ämtern

unterstellten
1806 1522 284 631Städte : . 10 10 103 120 10 2 8 ! 1 2 49 36 —

Summen . . 625 532 1423 1709 625 16 60 128 18 1401 128 15 23419 15654 7765 9015

b . Stadtschul¬
ämter:

Freiburq . . 1 1 49 49 1 1 1 — — 12 12 — 767 765 2 227

Heidelberg . 1 1 53 53 1 1 — 1 — 20 21 — 930 926 4 217

Karlsruhe .
Mannheim .

1 1 94 94 1 1 1 1 — 39 36 3 1561 ! 1433 128 466
1 1 186 186 1 1 1 1 — 50 44 — 3300 3300 — 879

Pforzheim . 1 1 60 60 I 1 1 — — 1 11 1094 770 324 234

Summe b . . 5 5 442 442 5 5 4 3 122 124 3 7652 7194 458 2023

Land Baden :
Summe . . 630 537 1865 2151 630 21 64 131 018 1523 252 18 31071

!
>

22848 8223 11038

>1 Die 18 Schulgärten für Knaben und Mädchen sind in der vorhergehenden Tabelle ebenfalls gezählt (vergl . Spalte 10 vorseitS).
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jahr 1930/31 (Stand 15. Mai 1930) nach Schulkreisen.
Vollbeschäftigte LehrerKonfession der Schülerinnennen

Konfession der haupt¬
amtlichen Lehrer ( innen)

sind
kon- ne-

son - fes-
stig stons'

evan- israe-
gelisch litisch

Haupt - bei,- weib¬
amtlich amt- !' nch lich

katho - katho- -Qroin. - evan-
ratho - « ge-

'« 2 .« >

.T L . !

lisch lisch
jahr

32 33 34 '
35 36 37 3820 !! 21 i

.
22 !!

'
23 24 ! 25 >C26

'
27 l

" '
28 >! 29 !, 30 Ü31Ü 32 33 3418 19

771 1204 12 73 21 16 ! 56 21 - 15
415 — 670 3 10 , - — ^ - ^ _ 11 10 ! 1 _ 11 9 l ! — _ ^

'_
659 44 867 10 255 ! - > 2 , - 16 15 i 1 — 16 12 — 3 -- !— —
638 — 957 10 51 1 5 1 ! - 17 16 - 1 — ! 17 16 — — — ,— '—
779 11 588 — 740 > - ! 3 4 ! i 22 18 4 3 19 5 — 13 - -^_ !_
876 — 1216 — 185 1 . - 7 ' —- 21 16 5 — 21 14 — 2 — !_ !_

1238 66 1352 — 733 1 > - 4 — 25 24 I — 25 16 — 8 —
1214 — 1538 — 435 — j - 1 — 31 23 8 — 31 16 — 7 — ! — j-1217 — 1890 — 86 — ^ 2 2 — 21 21 — _ 21 20 — 1 —
1007 49 618 — 1030 2 ^ - 12 2 28 23 5 1 27 6 — 17 — — —̂ —
1213 — 1463 — 533 2 — 6 — 25 22 - 3 — 25 17 — 5 — _ ! —

847 128 505 — 1051 1 ' — 16 i 26 23 3 — 26 7 — 16 — — — —

767 614 4 655 _ 3° ^
4 - 4 17 15 2 17 6 8 1752 - - 918 — 363 5 ^ - !, 3 ' — 33 17 16 —

^
33 13 _ 4 — — —

538 — 641 — 229 1 13 12 1 — - 13 9 — 3 —
!

—

12931 298 15041 39 6429 14 19 62 ^ 9
! 327 271 56 4 323 !181 1 88 — 1

882 293 1175 4 598 5 i 14 !
!

10 43 32 11 43 - 22 10 _ ) _

13813 591 16216 ^ 43 7027 ^ 19 > 33 z 72
i'

9 370 303 67 4 366 -203 1 98
—

!
'

! 1

277 263 551 1

!

202 3

!
'

!

2 7 1 16 15 1

!

16 10 5

i
!

381 332 293 I 628 1 6 1 — 22 20 2 — 22 8 — 12 — - - _609 486 814 3 712 7 3 17 5 33 30 3 — 33 20 _ 10 _ — .— _1254 1167 1417 18 1661 14 64 28 98 82 , 81 ! I - ^ 82 ! 40 1 40 — - -422 438 233 — 836 2 4 ^ 18 1
!,

23 20 3 — 23 - 13 — 7 — '— —

2943 2686 3308 23 4039 27 79 ! 71 105 176 166 10 — 176
l

91 1 74 — —

16756 3277 19524 66 11066 46 112

>

143 114

-

i
546

!-

469 77 4

!

542 294 2 172 I 1
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Die Gewerblichen Fortbildungsschulen Badens im Schuljahr 1930/31

Handwerkskammer¬
bezirk

bezw. ganzes Land

Zahl der Schüler

llach-
rten

Schu¬
len

Mafien Schüler aus dem
Ort

aus l>
baro

im

ganzen

hiervon umfassen Schüler des
im

gan¬
zen

hiervon

I. II. III. r . rr.
in. I .. II. II ., III

Kna¬
ben

Mäd¬
chen

"
12

Kna¬
ben

Mäd¬
chen

Kna¬
ben

Mäd-
ch .n
16

Schuljahres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

Freiburg. 41 97 32 22 24 8 1 10 1400 1332 68 928 53 404 15

Karlsruhe. 29 81 27 23 23 3 — 5 1300 1238 62 954 57 284 5

Konstanz . 32 63 20 9 10 11 2 11 878^ 827 5l 558 33 269 18

Mannheim. 47 129 42 30 35 6 4 12 1946 1836 110 1131 65 705 45

Land . . 149 370 121 84 92 28 7 38 5524 5233 291 3571 208 1662 83

Die Gewerbeschulen Badens im Schuljahr 1930/31

Z a hl der Konfession der Schüler

Handwerks¬
kammerbezirk

bezw.

Schüler
kon-

fesstons-Schu-
Klassen im

ganzen

hiervon römisch -

kath.

alt-
kath

evang.-

prolest.

israe¬
litisch

frei¬
religiös sonstig

ganzes Land len
männ¬

lich

weib¬
lich

los

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 12 13

Pflicht-
gewerbeschulen:

Freiburg . . . . 23 295 5566 5155 411 3536 8 1957 7 33 18 7

Karlsruhe . . . 16 516 I01I9 9187 932 4743 5 5164 14 35 138 20

Konstanz. . . . 19 195 3531 3161 370 2996 17 486 3 10 13 6

Mannheim . . . 19 413 8330 7879 451 3751 22 4299 10 96 42 110

Summe . . 77 1419 !27546 25382 2164 15026 52 11906 ! 34 174 ! 211 143

Höhere
61 1Gewerbeschulen: (6) 11 197 197 — 127 7 — — ! 1

Land Baden >

Summe . . 77 1430 27743 25579 2164 15153 59 11967 34 174 ^ 212
!

144



1
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— Nr . 13 — 63

(Stand 15 . Mai 1930) nach Handwerkskammerbezirken.
Von den Schülern Konfession der Schüler Gäste Vollbeschäftigte Lehrer

1

Kna¬
ben

Mäd¬
chen

sind

i

Schr
Kna¬
ben

im

l

ljahr

Mäd¬
chen

I

Kna¬
ben

II

Mäd¬
chen

röm .-

kath.

alt-

kath.

!

ev.

prot.
isr.

frei-

relig.
sonst.

konf .-

los

männ¬

lich
weib¬

lich

im

gan¬

zen

haupt¬

amtlich

ne-

ben-

amt-

lich

männ¬

lich

weib¬

lich

17 18 19 20 21 22 23 » 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

359 13 504 34 469 21 1032 2 358 4 2 2 17 1 35 31 4 35

334 16 465 20 439 26 1017 1 278 — 1 2 1 24 2 30 27 3 30 —

246 18 295 17 286 16 802 10 64 2 — — — 11 — 30 16 14 30 —

539 35 654 41 643 34 1144 — 788 1 4 9 — 4 — 53 41 12 52 1

1478 82 1918112 1837 97 3995 13 1488 7 7 13 1 56 3 148 115 33 147 1

>

(Stand 15 . Mai 1930) nach Handwerkskammerbezirken.
Von den Schülern Von den Schülern

der Spalte 4 sind > der Spalte 4sind
—

Zahl
der

Zahl der Lehrer
hiervon sind

sindnoch
fortbil-

kommen
aus

!
besitzen

in Arbeit *) Pflichtschüler Nicht¬
pflichtschüler

Gäste
im

ständige
! Lehrer Nebenlehrer

dungs-
schul-

pflichtig

einer

^höheren

^ Schule

die Reife
für 011

am
Schul¬

ort

nicht
am

Schul¬
ort

^ m. w. m. w. m. w.

gan¬

zen m. w. Gsist-
! liche

sonstige

m . w.

14 ! 15 ! 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27" 1 29 ! 30

4265 283 61 4129 1253 4131 360 1024 51 43 4 269 120 7 79 68 5
8826 581 99 8903 1048 8209 860 978 72 160 ii 352 205 16 70 57 4
2748 190 26 2787 573 2687 299 474 71 45 7

I
167 67 6 60 30 4

7284 391 62 7006 1188 7046 375 833 76 25 40 280 158 8 65 47 2

23123 1450 248 22825 4062 22073 1894 3309 270 273 62 1068 550 37 274 192 15
>

30 2
!
l

_ 197 4 19 16 2 1

23123 ^ 1480 250 22825 4062 2̂2073 1894 3506 270 277 62 108 ?!
>

666 37 276 193 15

*) Die Differenz der Sp . 17 und 18 gegenüber Sp . 4 sind Schüler deS untersten Jahrganges , denen bei Freiwerden einer Lehr¬stelle der Eintritt in diese zugesichert ist.
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Die Berufszugehörigkeit der Schüler und Gäste der Pstichtgewerbeschulen und
Pflichtgewerbeschule Gewerbliche

Fortbildungsschule

Berufe der Schüler Schüler Gäste Schüler Gäste
männ-
ltch

weib¬
lich

männ¬
lich

Weib¬
lich^
5

Männ¬
lich
6

weib¬
lich-
7

"
männ¬
lich
8"

weib¬
lich

1 2 3 4 9

Landwirtschaft, Gärtnerei, Forst:
Landwirte. — — — — 66 — — —
Kunst- und Handelsgärtner . . . 642 7 2 — 135 — — —
Forstarbeiter. 3 — — — 4 — — —
Forst - und Jagdgehilfen . . . . 1 — — — 7 — — —

Industrie der Erden und Steine:
Steinhauer (Grabsteinbildh .) . . 75 — — — 60 — — —
Steinschleifer. 12 2 — — — — — —
Zementarbeiter. 80 — 1 — 8 — — —
Ziegler, Former. 6 — — — — — — —
Ziegeleizeichner.
Hafner. 2l — — — 5 — — —
Kunsttöpfer. 13 — — — 1 — — —
Majolikamaler , Tonwarenmaler . — — — — — — — —
Glasmaler und -bläser. 3 — — — — — — —

Metallverarbeitung:
Goldarbeiter. 299 19 50 3 2 4 — —
Silberschnnede. 25 — 6 — — — — —
Polierer. 7 — — — — — — —
Presser . 49 — — — — — — —
Fässer. 341 18 7 — — — — —
Kettenmacher. 4 8 — — — — — —
Ringmacher. 12 1 — — — — —
Kupferschmiede. 54 — — — 6 — — —
Rot- und Gelbgießer , Former . . 50 — — — 1 — — —
Zinngießer. 2 — — — — — — —
Erz- und Glockengießer.
Gürtler und Feinqießer . . . . 26 — 1 — — — — —
Galvanoplastiker , Galvaniseure . 12 — — — 1 — — —
Metalldreher. 53 — — — 4 — — —
Metalldrücker. 8 — 1 — 4 — — —
Eisengießer, Former . . - . . . 232 — — — 14 — — —
Eisendreher . 438 — 2 — 10 — — —

Eisenemaillierer. 2 — — — 1 — — —

Blechner. 355 — 4 — 86 — 1 —

Nagelschmiede. 4 — — — — — — — .

Huf- und Waqenschmiede. . . . 350 — 4 — 241 — — —

Bau-, Herd-, Kassen -, Kunstschlosser1353 — 11 — 270 — 4 —

Messer - und Werkzeugschmiede . . 33 — — — 9 — — —
Feilenhauer. 6 — — — — — — —
Drahtflechter. 2 — — — 2 — — —

Industrie der Maschinen,
Instrumente und Apparate:

Blatt- und Webstuhlmacher . . . 1 - » — — — — — —

Maschinenschlosser ( Mechaniker) . 3391 — 24 — 303 — 3 —

Maschinenzeichner und Techniker 184 2 2 — — — — —

Eisenkonstruktionszeichner . . . . 9 — — — 2 — — —

Heizungstechniker . . . 40 — — — — — — —

Kesselschmiede. 44
Mühlenbauer . . . 4 — — — 4 ! - — —

Wagner. 142 — — — 1 —

Waqenlackierer. 55 — — 2 — — —

Automobil- und Fahrradmechaniker 871 — 8 — 95 — 1 —

Schiffbauer. 13 — — I —- 1 — — —

Berufe der Schüler

Büchsenmacher.
Uhrenmacher.
Uhrenbestandteilmacher . . . .
Uhrenschildmaler.
Musikinstrumentenmacher,Orgelbauer
Optiker und Feinmechaniker . .
Bandagisten.
Chirurg . Instrumentenmacheru . -schieifer
Präparatoren.
Elektromechaniker.
Elektromonteurs, -installateure .
Elektrotechniker.

Forstwirtschaftliche Nebenprodukte:
Seifensieder und Wachszieher .

Textilindustrie:
Spinner und Wattemacher, Ferger
Weber.
Textilzeichner.
Sticker,Kunststicker , Weißstickerinnen
Tapisseriezerchner.
Färber.
Posamentierer.
Seiler.

Papierindustrie:
Buchbinder.
Kartonager und Etuismacher . .
Preßvergolder.

Lederindustrie:
Gerber.
Sattler.
Tapezierer , Polsterer.
Gummiarbeiter.

Industrieder Holz- u. Schnitzstoffe:
Säger.
Holzwarenfertiger , Leistenmacher.
Schreiner.
Polierer.
Stuhlmacher.
Modellschreiner.
Vergolder.
Marketeure.
Werkzeugschreiner.
Kübler und Küfer.
Korbmacher und Stuhlflechter .
Drechsler.
Gabelmacher.
Holzbildhauer und Schnitzer . .
Kammacher.
Bürstenmacher.
Schirmmacher.
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«

der GerwerNchen FortMuntzsschulen Badens in den Schuljahren 1930/31.
Pflichtgewerbeschulr Gewerbliche

Fortbildungsschule
Pflicht- .gewerbeschule

Gewerbliche
Fortbildungsschule

Schüler Gäste Schüler Gäste Berufe der Schüler Schüler Gäste Schüler Gäste

männ- Weib- männ- Weib- mLnn- Weib- männ- Weib- männ- Weib- m W. männ- Weib-
llch lich lich lich lich lich lich lich lich lich lich lich

2 3 4 6
—

6^ 7 8 9 1 2 3 4 d 6 ! 8' u

4 Industrie der Nahrungs- und
76 15 1 _ Genußmittel:

205 47 1 4 _ — — Müller. 28 — — — 29 _ — —
1 ^ _ _ _ — — Bäcker . 1273 — 2 — 322 — 12—

12 _ , - _ 2 — — — Konditoren . 250 — — — 31 — ! i —
280 — 1 23 — — — Metzger . 746 — 3 — 269 — !l3 —

18 1 — — — — — — Bierbrauer. 13 — — 12 — — —
20 — — — — — — — Weinküfer. — — — — 1 — — —
14 —

1
— — — — — Zigarrenmacher . — — >- — — — — —

199 — — 16 — — — j !
1111

66
7 60

10
1

Bekleidungsgewerbe:
Näherinnen , Weißnäherinnen . . . — 149 2 — 59 — 2
Schneider. 593 1 8 — 301 — j 1 —

2 _ — — I — — — Kleidermacherinnen . — 1289— 9 — 181 —

Putzmacherinnen . - . 205 — 8 !
—

Blumenmacherinnen . 1 42! — — — ! —
1
4

—
5

— Hutmacher. .
Mützenmacher . 3 !

" —

11 1 — — 2 — — — Kürschner . 15 4 ! 1 — ——
— 15 — — 6 1 — — Kvrfettnäherinnen . — — — — — —
— — — — — — — — Schuh -, Schäftemacher . 386 — i — 230 — 3 —
36

1 — — — — — — — Reinigungsgewerde: !
5 — — — 2 — — — Friseure und Friseusen.

Büglerinnen.
789 232 22 — 167 6 2 - .
— — —̂ — — — ——

132
151

— — 8
4

— — —
Baugewerbe:

>

19 — — — — — — — Bauzeichner und Techniker. . . . 147 — 1 — 2 _ —
Damm -, Straßen - u . Tiefbauarbeiter 8 — —— — — -̂ —
Wiesenbauer, Meßgehilfen . . . . 17 — 1— 8 — — —

I — — — 2 — — — Maurer. 1206 — 2 — 363 — 3 —
211 — -- _ 98 _ — -- Zimmerer. 494 1 5 — 142 _ 1 —
440 — 2 — 21 — 1 — Glaser , Bleigläser.

Anstreicher, Dekorationsmaler . . .
268 — 2 — 39 1—

4 — ! — — — — — — 1888 1 9 — 364 1 1—
Gipser und Stukkateure. 272 — —- — 42 — ——
Dachdecker. 35 - —̂— 8

3
— ——

6 _ _ 13 Wüsterer. 40 - — — — ——
19 _ _ 8 - Plattenleger und Asphaltierer . . 47 — —— 2 — ——

1634 _ 22 675 4 Terrazzoleqer. 5 - §—— — — —
2 4 Brunnenmacher . — — —̂ — — — —

17 — ! _ 2 _ Blechner, Gas - u . Wasserinstallateure 785 — 3 — 55 — _ —
113 — 6 — Ofensetzer und Backofenmacher . . 27 — —— 1 — —

2 - j — — — — — — Kaminfeger. 9 — — — 10 — —
5 - ! — — — — — —

Polygraphische Gewerbe:
163 — ' 1 — 71 — 1 — Schriftgießer. 6 — — — — — ——
16 — ^ -— — 32 — — — Buchdrucker und Schriftsetzer . . . 632 — 1—' 27 _ j——
18 — ^ — — 8 — — — Stein -, Metalldrucker, Stereotypeure 72 — —— 1 — ——
2 — ! — — — — — — Lithographen . 46 — — 6 1 — - —

13 - j — — 7 — — — Linierer . 1 — — — — — ——- j — ! —
2 Chemiqraphen . 21 —

2, — j — — — — Chromolithographen. — — — — — — ——— — ! — — — — ! — — Photographen. 32 11—— 3 1— —
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Pflichtgewerbeschule Gewerbl . Fortbildungsschule

Berufe der Schüler Schüler Gäste Schüler Gäste

männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl.

1 2 3 4 5 6 7 8 S

Künstlerische Gewerbe:
Kunstmaler. _ 1 — — 1 _ — —

Bildhauer. 15 — — — — — —

Guillochierer. 43 30 1 1 — — — —

Modelleure. 1 _ — — — — —

Ziseleure. 2 — — — — — — —

Stahlgraveure. 180 — 14 — S — — —

Schriftgraveure. 34 — 6 — 2 — — —

Formenstecher. _ — — — 3 — — —

Muster - und Möbelzeichner. — 2 3 30 2 — — —

Schriftmaler. 28 — 6 — 11 — — —

Emaillemaler. S 10 — — — — — —
Glasmaler , Kunstglaser. 16 — — — — — — —

Porzellanmaler. 2 — — — — — — —

Zeichner. 14 11 7 S 1 — — —

Sonstige Gewerbe:
Heizer. — — — — — - - — —

Maschinisten. 1 — — — — — — —

Maschinen- und Werkmeister. — — — — — — — —

Fabrikarbeiter. 4 1 4 — 14 — '— —

Handelsgewerbe:
Kaufleute . 21 s 6 1 70 IS — 1

Gast- und Schankwirtschaft:
Kellner. 5 — — — 3 — — —

Köche . . 42 1 — — IS — — —

Gesundheitspflege:
Heilgehilfen. 47 1 — — — 1 — —

Zahntechniker. SO 12 4 — 7 — — —

Verschiedene:
Schreiber, Militär , Schüler anderer Anstalten,

Taqlöhner ufw. 110 31 3 — 120 10 — —

Zusammen . . 25382 2164 273 62 5233 291 56 3

Höhere Technische Lehranstalt (Staatstechnikum ) Karlsruhe
Stu¬
die¬

rende
im

hier¬
unter
Neu-
ein-

getre-
tene

Dt«
Anstalt

be-

Klassen Es besuchen die Abteilungen für Konfession

§ 1
Hoch¬
bau

mit ! Ma¬
schinen¬

bau

Elektro¬
technik

suchten
von §« Z Z

^ esr H v«r- !
bau >! ^ "ngs- ,

kultur- katho¬
lisch

evan¬
gelischgan¬

zen
aus-

wärt« N ^ technischemLehrgang ! <8

Klassen Kl. ! Stud. M .I Stud . !>ml Stud. ml Stud . ! M .j Stud. M .j Stud.
3 1s6^ 7j 8 !> 9 > lO !! 1 ^ 12 I! 13 , 14 ! 15 ! 16 S 17 ! 18 19 20 21 22

Deut-
sch¬

anze-
hörige

23

der L - Hrkräfte

gan - ! Z
M 2-

24 ! 25 26 27

L

L

W

Sommersemester 1930

548 108 87 27 4 23 7 161 5 82 2 12 1 15 6 137 6 141
^

282 257 — S 546 66 41 3 1 21

Wintersemester 1930/31
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Die Berufszugehörigkeit der Schüler und Gäste der Pflicht¬
handelsschulen im Schuljahr 1930/31

Berufe der Schüler
Schüler Gäste

männlich weiblich männlich weiblich
1 2 3 4 5

I. Kontoristen , Kassierer, Buchhalter , Korrespondenten usw.
u . in Fabriken. 1021 878
d . im Großhandel. 847 406 4 —
o. im Kleinhandel . 246 384 — —

ll . Verkäufer , Lageristen, Magaziners , Reisende usw.
a . in Fabriken. 4 7
b . im Großhandel. 67 21 13 2
6. im Kleinhandel und zwar:

aa . Eisen-, Eisenkurzwaren, Werkzeuge und verwandte Geschäfts-
zweige. 200 102 — —

bb . Leder-, Kurz -, Galanterie -, Spiel -, Porzellanwaren und verwandte
Zweige (Bleistift, Pinsel usw .) . 53 540 — —

66. Tuch-, Seidenkonfektion, Manufakturwaren und verwandte Zweige 188 766 — —
ckck. Kolonial - , Delikateß - , Drogen -, Farbwaren und verwandte Zweige 448 825 15 1
eo . Buch- Kunst- und Musikalienhandel, Verlagsgeschäfte . . . .
kt. Warenhaus . ' .

57 108 — —
52 557 — —

M Sonstig. 47 145 — —

lll . Reklamefachleute, Delorateure usw. 37 4 — —
IV . Lageristen, Magaziniers . . 67 10 — —

V . Versicherungsgewerbe. 151 83 1 —
VI . Bankqewerbe . 150 43 — —

VIl . Gastgewerbe. 77 26 — —

Vtll . Vertehrsgewerbe
» . Landtransport (Straßenbahnbetrieb , Fracht - und Güter-

bestätterei usw .) . 21 12 — —

b . Wassertransport. 20 8 — —

6 . Spedition. 104 27 — —

lX. Handelsvermittlung : Mackler, Kommissionäre, Agenten . . . . 22 35 —

X . Hilfsgewerbe des Handels : Stauer , Taxatoren , Messer, Wieger,
Packer usw. 3 5 — -

XI . Versteigerung , Verleihung, Aufbewahrung , Stellen - u . Annoncen-
Vermittlung, Auskunftsbüros. 15 20 — —

Xll . Hausierhandel. — — — —

XIII . Gewerbetreibende . . 100 172 — —

XIV . Freie Berufe : Schreiber bei Anwälten , auf städt. Büros usw . . 179 199 1 —

XV . Ohne Gewerbe (freiwillige Schüler ) . 198 954 4 —

zusammen . . 4 374 6 337 38 3
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Die Handelsschulen Badens im

Handelskammer¬
bezirk

Zahl der Konfession der Schüler Von den Schülern

Schu¬
len

Klas¬
sen

Schüler

. alt-
katb. ev. isr.

frei-
relig.

son¬
stig

kon-
ses-

sions-
los

die Pflichthan-

dreijährig

Zahl der
im

ganzen

hiervon

m. w.

Illiy.
Schu¬

len
Klas¬
sen

Schü¬
ler

hiervon

IN. w.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 13 14 15 16 17 18

Dreijährige nud einjährige Michtharidelsschnleii.

Freiburg . . . . 3 29 702 287 415 494 1 192 8 4 1 2 3 29 702 287 415

Heidelberg . . . 9 59 1234 571 663 507 1 690 26 3 7 — 9 59 1234 571 663

Karlsruhe . . . 12 118 2842 1271 1571 1564 2 1176 61 17 21 1 12 116 2805 1251 1554

Konstanz . . . . 5 24 478 190 288 416 1 55 2 3 — 1 5 23 459 177 282

Lahr. 6 31 664 294 370 403 1 241 12 6 1 — 6 31 664 294 370

Mannheim . . . 4 115 2828 1073 1755 1200 10 1412 83 52 22 49 4 111 2735 1003 1732

Pforzheim - - . 1 44 1108 309 799 196 1 860 13 5 32 1 1 41 1038 268 770

Schopfheim . . . 6 25 453 208 245 268 3 174 2 6 — — 6 25 453 208 245

Villingen . . . . 7 24 402 171 231 297 3 98 I 1 2 — 7 24 402 171 231

Summe . . 53 469 10711 4374 6337 5345 23 4898 208 97 86 54 53 459 104924230 6262

Zweijährige « nd einjährige Höhere Kandels sch»lc« .
zweijährige Höh. Handelsschule

Freiburg . . . . (3) 17 390 151 239 256 1 113 15 2' 1 2 (2) 141 326 130 196

Heidelberg . . . (2) 12 302 107 195 118 1 172 8 1 1 1 ( y 10i
j

259 101 158

Karlsruhe . . . ( 10) 26 597 228 369 306 — 264 18 3 5 1 (6) 21 491 205 286

Konstanz . . . . (3) 9 225 82 143 173 1 44 4 2! 1 — (2) 8 195 74 121

Lahr. (3) 7 138 71 67 75 — 54 6 3^ — — (2) 6^ 125 67 58

Mannheim . . - (y 22 5l9 82 437 203 2 291 14 4, 3 2 (2) 16 385 61 324

Pforzheim . . . (2) 5 127 49 78 32 — 91 1 — 2 1 ( y 4 97 41 56

Schopfheim . . . (3) 6 121 35 86 64 — 52 3 2! — — (2) 5! 106 34 72

Villingen . . . . ( y 4 80 43 37 54 _ 25 — — ^ 1 — ( 1) 4 80 43 37

Summe . . (31) 108 2499 848 1651 1281 5^1106 69 17 14 7 ( 19) 882064 7564308

Gderhandels schnle.

Freiburg . . . . ( 0 4 97 ,
73 24 >>> — —

Ganzes Land
Summe . . 53 581

j ^
13307 52958012

>

i

6670 ! 28 6051 ; 282 115 ^ 100 ! 61

i ! .

— —
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Schuljahr 1930/31 (15 . May.
in Spalte 4 besuchen
delsschule

noch
fortbil-
dungs-

kommen
aus

besitzen
dieeinjährig

Zahl der einer Reife
Scha¬

len
Klas¬

sen Schüler
hiervon

m . w.

schul¬
pflichtig

höheren
Schule

für
011

19 2V 21 22 I 23 24 25 26

Von den Schülern Von den Schülern
in Spalte 4 sind

Pflicht¬
schüler

Nichtpflicht¬
schüler

m. w. m . n>.
27 28 29 30

Zahl
der

Gäste

m.

31
w.

Zahl der Lehrer

Ml
ganzen

33

hiervon sind

ständige j Neben-
Lehrer lehrer

w.
35

m . ! w.!
17 "37

— — — — — 576 159 7 243 338 44 77 — _ 67 36 13 18
— — — — — 966 200 29 502 504 69 159 3 77 46 4 27
ly 2 37 20 17 2318 380 102 1169 1346 102 225 4 — 145 84 13 48
( 1) 1 19 13 6 346 115 38 180 203 10 85 — — 37 20 3 13
— — — — — 385 120 14 219 214 75 156 1 — 43 25 1 17
(y 4 93 70 23 2627 442 129 1024 1628 49 127 30 3 105 80 5 16
(y 3 70 41 29 1094 309 69 306 792 3 7 — — 29 24 3 2
— — — — — 192 98 ' 21 130 110 78 135 — — 42 20 3 18
— — — — — 269 51 13 139 138 32 93 — — 40 14 2 22

(y 10 219 144 75 8753 1874 422 3912 5273 462 1064 38 3 585 349 47 181

EinjährigeHöh . Handelsschule
(y 3 64 21 43 — 189 63 — — 151 239 — — — — — —
( y 2 43 6 37 — 130 77 — — 107 195 — — — — — - —
(y 5 106 23 83 — 324 85 — — 228 369 — — — — — —
( 1) 1 30 8 22 — 111 32 — — 82 143 1 — — — — —
ly 1 13 4 9 — 78 20 — — 71 67 — — — — — —
(2) 6 134 21 113 — 272 127 — — 82 437 — 1 — — — --
( 1) 1 30 8 22 — 51 30 — — 49 78 — — — — — —
(1) 1 15 1 14 — 56 11 — — 35 86 — — — — —
— — — — — — 26 3 — — 43 37 — — — — — —

(12) 20 435 92 343 — 1237 448 — 848 1651 1 I — — — !

— — — — — l 97
.

81 — — 73 24 — — — — —
> I

_ !
!!
i

8753 3208 951 3912 5273 1383 2739 39 4 585

i

349 47 181
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Die Blinden- und Taubstummenanstalten im Schuljahr 1930/31
(15 . Mai).

Zahl der Gebrechen der Zöglinge

Zöglinge bei Blinden bei Taubstummen

Anstalt Klas¬
sen

im
gan¬
zen

männ-

lich

Weib¬

lich

voll-
kom-
men

blind

Licht
Farben
unter¬
schei¬
dend

schwach-
sichtig

stumm
taub¬
stumm

Schall-
gehör

Vokal-
gehör

ziemlich
Gehör

sprach-
gebrech-

lich

1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 ii 12 13 14 15

Blindenanstalt Ilvesheim. 8 72 45 27 21 14 7 30

Taubstummenanstalt Gerlachsheim . 7 56 38 18 — — — — 1 32 5 10 8 —

„ Heidelberg . . 12 117 63 54 — — — — 9 38 24 23 21 2

„ Meersburg . . 9 74 36 38 — — — — 11 29 13 12 8 1

zusammen . . 28 247 137 110 21 99 42 45 37 3

Die Anstalten für nichtvollsinnige, epileptische und krüppelhafte Kinder
im Schuljahr 1930/31 (15 . Mai).

Zöglinge Lehrer

hiervon Bekenntnis bildungs-
unfähig

bildungs¬
fähig

erhalten
Unterricht

hiervon

Anstalten im
im voll- Neben-

gan- katho-
alt- evan- israe- frei-

son - ^ gan- beschäftigte lehrer
Weib-

katho-
weih- Weib- männ-Weib-

zen lich lich lisch
ge-

Misch
reli-

stig lich lich lich lich lich lich zen männ-Weib- männ-Weib.

lisch lisch giös lich lich lich lich

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 l 9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Herten . . 435 275 160 407 25 3 71 52 204 108 ^
188 97 18 4 14

Kork . . . 226 116 HO 58 — 160 5 2 1 39 69 77 51 22 7 6 — 1 3 2

Mosbach . 260 148 112 50 — 206 4 — — ^ 70 64 78 48 48 26 4 2 — 2 —

Freiburg . 25 14 ii 20 — 5 — — — — — 14 11 13 11 4 — 2 2 —

Heidelberg 101 45 56 61 — 38 — ,
— 2 I - , 44 56 38 53 7 2 1 3 1

Summe. 1047 598 449 596 — 434 12 2 3 181 175 417 274
>

309 194 39 8 18 10 3
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Die Klassen und Schüler der badischen Höheren Schulen für die männliche
und weibliche Jugend im Schuljahr 1930/31 (15 . Mai ) .

Schulgattung

Zahl der die Schüler verteilen sich nach

Schu¬
len

Schüler Klassen

in den

dem Wohnort in den Klassen in

im
ganzen

Hierur

männ¬
lich

rter

weib¬
lich

im
gan¬
zen

Orts¬
an¬

gehörige

Aus¬
wärtige

und
Pensio¬

näre

11

unt.

-VI-
-IV)

mittl.

tv iir-
vii)

obere

iOII-
MI1

unteren

Z

VIIV

mittl . ^ oberen

Schuljahren

vm -vii ! o ii -o i^
8 1I 3 4 5 6 7 10 12 13 14

Gymnasien. 17 5089 4567 522 213 67 77 69 3281 1808 1994 1809 1286Realgymnasien . . . . 13 5092 4452 640 201 63 70 68 3578 1514 2070 1783 1239Oberrealschulen . . . . 23 8904 7752 1152 338 108 106 124 6155 2749 3425 2787 2692Aufbauschulen:
rr. Aufbauoberrealschulen 2 504 389 115 23 2 12 9 120 384 53 269 182b . Aufbaurealprogymn. i * 2 112 104 8 6 1 5 — 7 105 21 91 —

Realschulen. 19 2627 2005 622 132 61 64 7 1882 745 1372 1160 95Höhere Bürgerschule . . 1 47 39 8 4 3 1 — 36 11 42 5 —

zusammen . . 77 22375 19308 3067 917 305 335 277 15059 7316 8977 7904 5494

Mädchenrealschulen . . 15 4805 4805 161 92 69 3100 1705Frauenschulen . . . (6) 192 — 192 10 — — 10 — — — — 192Mädchengymnasien ( 2) l99 — 199 10 — 5 5 - . — — 116 84Mädchenrealgymnasien (4) 871 — 871 35 — 16 19 — — — 457 414Mädchenoberrealschulen (6) 820 - ' 820 37 — 7 30 — — — 168 652

zusammen . . 15 6887 - > 6887 253 92 97 64 5999 888 3100 2445 1342

*) Darunter eines an das Realgymnasium Billingen angegliedert.

noch
Schulgattung

Konfession

>

!
son-

- stig
!

î
kon-
fessi-

, ons-
- los

noch im
volksschul¬
pflichtigen

Alter

22'

Von den Schülern der untersten
Klasse <Sexta ) besuchten die

Grundschule

katho¬
lisch

! alt-
! katho¬

lisch
- evange-
! lisch

>
!

israsli-

^
tisch

! frei¬
reli¬
giös

3 4 5 6
u . mehr

Jahre
noch 1 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26

Gymnasien.
Realgymnasien . . .
Oberrealschulen . . . .
Aufbauschulen:

n . Aufbauoberrealschulen
b . Aufbaurealprogymn . .

Realschulen.
Höhere Bürgerschule . .

zusammen . .

2893
2316
3953

302
44

1279
10

7
15
23

6
"

4

2007
2517
4578

186
67

1266
36

123
179
221

6

39

18
32
66

2

15

123

21
18
41

2
1

12
1

96

20
15
32

12

79

2363
2455
3975

69
15

1633
47

10557

29
12

8

2

717
800

1258

550
18

76
90

182

81
2

16
9

23

8

10797 55 10657 568 51 3343 431 56

Mädchenrealschulen . . _ — 3597 27 1240 84 3Frauenschulen . . . . — — — — _ _ — _
Mädchengymnasien . . — — — — _ _ — 48 _ _Mädchenrealgymnasien — — — — — _ — 146
Mädchenoberrealschulen — — — — — — — — — — —

zusammen . . 2271 17
l
I

4087 368 70 40 34 3791 27 1240 84 3
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Die Badische Landesturmnstalt Karlsruhe im Schuljahr 1929/30.

Art der Kurse

I . An der Landesturnanstalt
1 . Turnkurs für Lehrerinnen.
2 . Spielkurs für Lehrer . . .
3 . „ „ Lehrerinnen.
4 . Schwimmkurs für Lehrer.
5 . Kurs für vorbeugendes und ausgleichendes

Turnen.
6 . Turnkurs für Lehrerinnen.
7 . „ „ Lehrer.
3 . „ „ « .

II . Nicht an der Landesturnanstalt
1 . Turnkurs
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.

10

Ort

Karlsruhe

Emmendingen
Überlingen
Tauberbischofsheim
Meßkirch
Stockach
Bruchsal
Schwetzingen
Lörrach
Säckingen
Wiesloch

Zeit

1928
15 . 4 .- 4 . 5.
6 . 5 .- 18 . 5.

27 . 5 .— 8 . 6.
10 . 6 .— 15 . 6.

16 . 9 — 5 . 10.
7 . 10 .- 26 . 10.
4 . 11 .- 30 . 11.

7 . 1 . 1930 — 1 . 2 . 1930

zusammen

15 . 4 .- 27 . 4.
29 . 4 .- 11 . 5.
27 . 5 .— 8 . 6.
10 . 6 . - 15 . 6.
17 . 6 . - 22 . 6.

1 . 6 . - 6 . 6 .
8 . 7 .— 20 . 7.
9 . 9 — 14 . 9.
4 . 11 . - 9 . 11.

17 . 2 . 1930 - 1 . 3 . 1930

zusammen
Gesamtzahl von I - s- II

Teilnehmende

Lehrer

38

15

22

31
27

133

38
29
30
21
20
29
32

26

225
358

Lehrer¬
innen

40

40

14
44

138

28
20

48
186

Das Fortbildungsschullehrerinnen¬
seminar Karlsruhe im Schuljahr

1930/31 ( 15 . Mai ) .

Das Handarbeitslehrerinnenseminar Karlsruhe

im Schuljahr 1930/31 (1b . Mai ) .

Hauptkurs Zwischenkurse Lehrer

Kurs¬
teilnehmerinnenZahl

TeilnehmerinnenHaupt¬
amt-

Neben¬
amt-

,
Ge - In - Er-

zahl^
terneterne

der
Kurse

Ge¬
samt¬
zahl

In - ^ Ex-
terne terne

>

lich

m . w.

lich

m .^
w.

1 j 2 3 4 5 6 > 7 8 ^9 1011

Jahrgang

Zahl

Klas¬
sen

Schü¬
ler¬

innen

Von den
Schüler¬

innen find

In¬
terne

Ex¬
terne

Staats¬
angehörigkeit

Bad.
Son¬
stige
Deut¬
sche

Aus¬
län¬
der

Lehrer

haupt¬
amtlich

m . i w.

neben¬
amtlich

m . ! n>.

1V H 11 l 12

20 18 2

I - Jahrg.

II . Jahrg.

III . Jahrg.

zus-

31

43

74

16 15

15

31

28

43

27

41

68
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Die Lehrerbildungsanstalten im Schuljahr 1930/31 ( 15 . Mai)
Zahl der
Klaffen

Zahl der Teilnehmer Von den in Sp . 4 genannten Teilnehmern Lehrkräfte

hiervon besuchen den haben besucht stammen sind Haupt- neben-
Anstalt 1n im

gan-
I . Kurs II . Kurs

sind
in- das das die

aus vom alt- frei-

amt¬
lich

amt¬
lich

Kurs Kurs
tern der kath. ev. isr.

I II
zen

m. w. m. w. G. R .G. O.R .S,
Stadt Land kath. relig

m. w. m. w.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Freiburg . 4 4 132 24 12 55 41 92 29 24 79 102 30 124 7 I 17 1 8 2

Heidelberg 2 2 111 21 11 49 30 75 8 18 85 62 49 — 1 105 2 3 12 1 10 1

Karlsruhe 3 5 126 24 14 50 38 76 20 27 79 76 50 80 — 45 1 — 15 2 10 1

zus. . . 9 1l 369 69 37 154 109 243 57 69 243 240 129 204 I 157 3 4 44 4 28 4

Die Eltern der Studierenden der Lehrerbildungsanstalten bezw.
Zöglinge der Blinden - und Taubstummenanstalten sind

Anstalten

Beamte Freie
Berufe

mit
^

ohne

Offi¬
ziere
und
höhe¬

re
Mili¬
tärbe¬
amte

Son¬
stige
Mili-
tär-
per-

sonen

Groß
land-
wirte

Klein¬
land¬
wirte

Han¬
del

und
Ge-
mer-
be-

trei-
bende

Angestellte
in

Ar¬
bei¬
ter

Son¬

stige
Be¬

rufe

Rent¬

ner.
Be¬

rufs¬
lose

höhe¬
re

mitt- unte-
lei¬
ten¬
der

nicht
lei¬
ten¬
derlere re akadem.

Bildung Stellung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lehrerbildungsanstalten
Freiburg. 5 43 18 4 8 — 1 — 11 15 — — 9 18 —
Heidelberg. 10 30 7 2 2 — — — 3 26 4 19 8 — —
Karlsruhe. 12 32 17 — 5 — — — 9 23 6 13 6 3 —

zusammen . . 27 105 42 6 15 — 1 — 23 64 10 32 23 21 —

Blindenanstalt
Ilvesheim. — — 9 — — — — — 12 19 — 3 26 3 —

Taubstummenanstalten
Gerlachsheim. 1 1 6 — — — — 17 12 — I 17 1 —
Heidelberg. — 9 7 1 6 — — 2 17 29 5 9 2b 3 4
Meersburg. — 1 6 — — — — — 26 9 — 6 26 — —

zusammen . . 1 11 19 1 6 — — 2 60 50 16 68 4 4

! I !
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Studierende der Universitäten Heidelberg und Freiburg

Bezeichnung
der Hochschule

Es waren

in den theologischen
Fakultäten

i« den juristischen bezw . rechts-
u . staatswissenschastl . Fakultäten

in den medizinischen
Fakultäten

Badener Andere
Deutsche

Reichs- zus. Badener Andere
Deusche

Reichs-
ausk. zus. Badener Andere

Deutsche
Reichs-
ausl. zus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Universität Heidelberg . 143 78 4 225 339 247 15 601 377 581 43 1001

Prozent . .
Hierunter weibl . Stud.

Prozent . .

4,64
5

2,54
4

0,13 7,31
9

11,01
24

8,02
13

0,49
3

19,52
40

12,24
86

18,87
111

1,40
14

32,5 l
211

Universität Freiburg . . 171 61 7 239 166 518 23 707 224 951 49 1224

Prozent . .
Hierunter weibl . Stud.

Prozent . .

5,04 1,79 0,21 7,04 4,89
19

15,25
69

0,67
2

20,81
90

6,59
43

28,00
240

1,44
13

36,03
296

Studierende der Techn. Hochschule Karlsruhe nach Staats-

Bezeichnung der Hochschule

bezw . der Studierenden

Es waren

in der Abtlg . für Mathematik
und allgemein bildende Fächer

in der Abteilung
für Architektur

in der Abteilung
für Bauingenieurwesen

Badener Andere
Deutsche

Reichs- zus. Badener Andere
Deutsche

Reichs - zus. Badener Andere
Deutsche

Reichs -
cmsl. zus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Techn Hochschule Karlsruhe
a) Ordentl . Stud . . 55 3 3 61 151 61 12 224 141 72 25 238

Prozent . .
Hierunter weibl . Stud.

Prozent . .

4,22
10

0,23
1

0,23

I>

11,59
4

4,68
3

0,92 17,19
7

10,82 5,53 1,92 18,27

d) Außerordentl . Stud. 7 I 8 3 2 5

Handelshochschule Mannheim,
Wintersemester 1930/31

Wirtschaftswissenschaften

Badener Andere
Deutsche

Reichs¬
ausländer zusammen

Studierende . 278 252 14 544

Prozent. 51,11 46,32 2,57 100,00

Hierunter weibliche Studierende — — — 61

Hörer. — — — 773

Hierunter Hörerinnen . . . . 228
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nach Staatsangehörigkeit und Fakultäten, Wintersemester 1930/31
immatrikuliert

in den philosophischen
Fakultäten

in den naturw . mathem.
Fakultäten

in sämtlichen Fakultäten
zusammen

Badener Andere
Deutsche

Reichs -
ausl.

16"
zus. Badener Andere

Deutsche
Reichs -

ausl. zus. Badener Andere
Deutsche Ms-

14 15 17 18 1u 20 21 22 23 24 25

405 338 68 811 271 161 9 441 1535 1405 139 3079
13.15 10.98 2,21 26,34 8,80 5,23 0,29 14,32 49,84 45,64 4,52 100,00113 120 12 245 58 28 2 88 286 276 31 593

— — — — — — — — 48,23 46,54 6,23 100,00
Hierzu Hörer 269
Darunt.Hörerinnen 84

263 343 38 644 203 358 22 583 1027 2231 139 3397
7,74 10 . 10 1,12 18,96 5,97 10,64 0,65 17,16 30,23 65,68 4,09 100,0674 151 16 241 34 87 6 127 170 547 37 754
— — — — — — >— — 22,55 72,55 4,90 100,00

Hierzu Hörer 210
Darunt,Hörerinnen 82

angehörigkeit und Abteilungen , Wintersemester 1930/31
immatrikuliert

in der Abteilun
für Maschinenwe

9
en

m der Abteilung
ür Elektrotechnik

in der Abteilung
für Chemie

in sämtlichen Abteilungen
zusammen

Badener Andere
Deutsche

Reichs-
ausl. zus. Badener Andere

Deutsche
ReichS-
ausl. zus. Badener

22"

Andere
Deutsche" "

23"

Reichs- zus- Badener Andere
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Hierzu Hörer 257
, Darunt .Hörerinnen 111

Elternberufe der reichsangehörigen Studierenden,
Wintersemester 1930/31
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Freiburg .

!
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»s E

-? , Universitätsprofessoren Geistlichen und Lehrer mit akademischer Bildung.» ein ch . der Lehrer ohne akademische Bildung,
emschl . des Bergbaues , des Bank -, Verkehrs - und Versicherungswesens.
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Die Nichtstaatlichen Lehr- und Erziehungsanstalten im Schuljahre 1930 31
( 15 . Mai ) .

Anstalten Lehrplan Zöglinge Bekenntnis der Zöglinge
Staats¬

angehörigkeit
der Zöglinge

Lehrer

hiervon
>Z hiervon

mit dem

Lehrziel der

L hiervon >K
im

ganz.

voll-
beschäf¬

tigte
-eigene-

Neben¬
lehrer

§ 8 N im
In¬
tern

Ex¬
tern

kath. alt-
kath. ev. isr. rel. so s

.8

-«

rr-
L
N

'SV
Z

ganz. m. w. 'ZR
N Nr
L -S A

M
m. w. m. w.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Volksschulen
u. Waisen - und

Rettungshäuser14 12 2 14 760 389 371 759 1 358 1 398 3 685 36 39 51 21 8 14 8

d . sonstige . . 7 3 4 7 — — 140 58 82 13 127 35 — 86 15 — 4 103 33 4 11 2 5 1 3

Volks - und
Höh . Schulen 9 6 3 '- 9 — 2148 235 1913 159 1989 1779 3 333 18 11 4 1765 346 37 193 15 104 46 28

HöherenSchuleu28 14 14 — 28 — 2693 1938 755 1662 1031 1832 4 800 30 5 22 l547 1047 99 334 159 68 71 36

Frauenschulen . 4 3 1 — 4 — 123 — 123 76 47 80 — 42 1 — — 59 56 8 45 1 12 11 21

Fortbildungssch.77 45 32 — — 77 4459 398 4061 1614 2845 2151 3 2244 28 11 22 3865 552 4L 437 15 255 70 97

Berufsschulen . 16 5 11 — — 16 692 129 563 92 600 290 2 372 20 3 5 634 51 7 109 16 36 33 24

zus . . . 155 88 67 21 41 93 110153147 7868 4375 6640 6525 13 4275 112 30 60 8658 2121 236 1180 229 488 246 217

Gewerbliche Fortbildungsschulen 1930/31.

Handwerks¬
kammerbezirke

1

Schulsäle und Lehrmittelräume

Schulsäle
Lehr.

mittel¬
räume
(Zahl,

Zabl der Schulen
mit Räumen in

sonstigem
Eigen¬

tum

Der Schulsaal

Zahl

im Eigen¬
tum der

Gemeinde
ja/nein

gemietet
ja/nein

5

ist nur
für die

gewerbliche
Fortbil¬

dungsschule

wird

Volks¬
schule

mitbenützt

allgemeine
Fortbil¬

dungsschule

durch die
sonstwie <z. B.

Gemeinde,
Gesangverein,
Musikverein

rc .)
112 3 4 6 8 9 10

Freiburg . . . 41 29 41 — 14 11 23 12

Karlsruhe . . 31 ! 15 26 2 3 17 4 9 3

Konstanz . . . 32 ! 12 31 — 1 4 7 27 15

Mannheim . - 53 ! 14 ! 38 5 ! io 12 12 32 18

Ganzes Land . 157 ! 70
!
!

136 7 14 47 34 91 48

Druck und Verlag von Malsch » Vogel tn Karlsruhe.
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AmtDlatt
de§ Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

itzersuAgegeben vom Ministerium de-s AulruA und NnterrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 1 . Mai 1931

Bekanntmachungen:
Deutsche Höhere Lehranstalten im Ausland.
Arbeiterolympiade 1931.
Prüfung der Handarbeitslehrerinnen.

Inhalt.
Verleihung von Stipendien

stiftung zum Kleinsplülefonds.
Lehrerfortbildung.
Lehrerfortbildung.

aus der Joachim Janus -Zn-

ruhe.
Turnkurs für Lehrer an der Landesturnanstalt in Karls- 11 . Persoualnachrichten.

m . Stellenansschreiben.

I . Bekanntmachungen.
Deutsche Höhere Lehranstalten im Ausland.

Im Nachgang zu der Bekanntmachung vom
13. März 1930 Nr. L . 6100 „Schulordnung für die
höheren Schulen , hier Übertritt von Schülern außer¬
badischer und auslandsdeutscher Höherer Schulen
in badische Schulen " — Amtsblatt 1930 Seite 29 —
wird nachstehend das Verzeichnis derjenigen deut¬
schen höheren Lehranstalten im Ausland veröffent¬
licht , denen vom Herrn Reichsminister des Innern
im Kalenderjahr 1930 die Berechtigung zur Abhal¬
tung von Reifeprüfungen verliehen worden ist.

Das Recht zur Abhaltung von Reifeprüfungen
haben erhalten:

1 . Sittard , Studienanstalt des Missionshauses
(Gymnasium),

2 . Feldkirch, Deutsche Abteilung des Kollegs
Stella Matutina (Gymnasium ) ,

3 . Steyl (St . Michaels -Gymnasium ) ,
4 . Mailand , Deutsche Schule (Oberrealschule ) ,
5 . Windhuk (Deutsche Oberrealschule mit Re¬

formrealgymnasium) ,
6 . Swakopmund (höhere Deutsche Regierungs¬

schule) ,
7. Säo Paulo , Deutsche Schule (Oberrealschule ) .
Die Germaniaschule in Buenos-Aires ist aus

der Liste der anerkannten höheren Deutschen Lehr¬
anstalten im Ausland (Nichtvollanstalten ) gestrichen
worden.

Karlsruhe, den 20 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . s 15380 Or . Remmele
H . Allg . xv°

Arbeiterolympiade 1931.
Den Beamten, Angestellten und Arbeitern, die

an der in Wien in der Zeit vom 23 . bis 26 . Juli
ds . Js . abzuhaltenden II . Internationalen Arbei¬
ter -Olympiade teilnehmen wollen , kann auf An¬
suchen , sofern die dienstlichen Verhältnisse es ge¬
statten , der erforderliche Urlaub unter Anrechnung
auf den geordneten Erholungsirrlaub gewährt wer¬
den.

Karlsruhe, den 25 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

vr . Remmele

Priisung der Handarbeitslehrerinnen.
Den Nachgenannten ist aufgrund einer im

März 1931 am staatlichen Handarbeitslehrerinnen¬
seminar in Karlsruhe abgelegten Prüfung für Hand¬
arbeitslehrerinnen die Befähigung zur Erteilung
des Handarbeitsunterrichts an Volks - und Fortbil¬
dungsschulen und an Mädchenrealschulen zuerkannt
worden:

Baum, Gertrud, von Mannheim,
Bens, Erna , von Mannheim-Käfertal,
Brückmann, Charlotte, von Bruchsal,
Dieb old, Frieda , von Rastatt,
Dürr, Erika, von Untertürkheim,
Eberlin, Else , von Heidelberg,
Eckstein, Hilde , von Walldürn,
Ehehalt, Maria , von Karlsruhe,
Förderer, Gertrud, von Karlsruhe,
Gaßmann, Gertrud, von Bruchsal,
Harter, Klara , von Oensbach,
Hausmann, Amanda, von Karlsruhe,
Helwig, Herta, von Waldshut,

14
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Herrn, Elisabeth, von Mannheim,
Hirt, Anna, von Villingen,
Kettner, Maria , von Karlsruhe,
Kirchgäßner, Maria , von Karlsruhe,
Klausel, Maria , von Bruchsal,
Lehr, Maria , von Bonndorf,
Meining, Maria , von Karlsruhe,
Mühl, Anna , von Ilmenau,
Müller, Hildegard, von Karlsruhe,
Oswald, Hilde , von Volkertshausen,
Rapp, Mathilde, von München,
Raviol, Wilhelmine, von Karlsruhe,
Riesterer, Maria , von Freiburg i . Br .,
Ritter, Hedwig , von Triberg,
Saegert, Eleonore, von Bruchsal,
Schätzte , Erna , von Waldkirch,
Schmidt, Irmgard , von Odenheim,
Schmidt, Juliane , von Breiten,
Schmied erer, Elisabeth, von Bad Peterstal,
Schneider, Margarete, von Emmendingen,
Schorpp, Emma , von Pfullendorf,
Schretzmann, Lucie , von Weinheim,
Schultheiß, Johanna , von Achern,
Spitz Müller , Wilhelmina, von Säckingen,
Stockmann, Eva , von Heppenheim a . d . B .,
Trötschler, Maria , von Karlsruhe,
Veer, Lieselotte , von Straßburg,
Wagner, Maria , von Karlsruhe,
Wittenberger, Hilde , von Breiten,
Worm, Franziska , von Mannheim,

ferner:
Alber, Martha , von Villingen,
Englert, Emilie, von Gommersdorf,
Hecht , Martha , von Freiburg i . Br .,
Krambs, Anna , von Heidelberg -Kirchheim,
Liegniez, Liselotte , von Diedenhofen,
Löhle, Mathilde , von Zizenhausen,
Moser, Ella, von Freiburg i . Br .,
Münzer, Maria , von Möhringen,
Rock , Elsa, von Heidelberg,
Ruf, Maria , von Meersburg,
Scheer, Margarete , von Säckingen,
Schropp, Hilda, von Seelbach,
Seih, Hedwig , von Mannheim,
Spranz, Hella , von Neckargemünd,
Staig er, Elisabeth, von Mannheim,
Thiel, Johanna , von Heidelberg,
Tropf, Aloisia , von St . Leon,
Vogel, Gertrud , von Freiburg i . Br .,
Würz, Liddy , von Freiburg i . Br.

Karlsruhe, den 9 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 14493 In Vertretung
vr . Huber

! Turnkurs für Lehrer an der Landesturnanstalt in Karlsruhe.
! Vom 15 . bis 27 . Juni ds . Js . findet an der

Landesturnanstalt in Karlsruhe ein Turnkurs für
Lehrer aller Schulgattungen statt.

Die Meldungen für den Turnkurs sind späte-
j stens bis zum 18 . Mai ds . Js . auf dem geord¬

neten Dienstwege hierher vorzulegen.
Die Gesuche haben zu enthalten : Den vollstän¬

digen Namen, das Alter, die derzeitige Dienststelle
und den Dienstort, die Zahl der wöchentlich zu er¬
teilenden Turn - und Spielstunden , sowie eine An¬
gabe darüber, ob der Bewerber schon an einem
Turnlehrgang teilgenommen hat.

Die zugelassenen Teilnehmer erhalten Vergü¬
tung der Hin- und Rückfahrt III . Kl . (bei Entfer¬
nung von 100 Kilometer an mit Schnellzugszu¬
schlag ) oder die Vergütung für Benützung zweier
Wochenkarten III . Kl.

Weitere Zuschüsse können mangels verfügbarer
Mittel nicht bewilligt werden.

Karlsruhe, den 25 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 15812, vr . Remmele

Verleihung von Stipendien aus der Joachim Janus -Znstiftung
zum Kleinspitiilefonds.

Aus der Joachim Janus -Stiftung in Konstanz
sind 2 Stipendien von je 120 Ml zu vergeben.

Genußberechtigt sind Schüler der Gymnasien,
welche die Quarta zurückgelegt haben und katho¬
lische Theologie studieren wollen , sowie Studierende

, der katholischen Theologie . Angehörige der Stadt
! Konstanz sind vom Stiftungsgenuß ausgeschlossen.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Anschluß
von Zeugnissen über Befähigung, Studiengang und
sittliches Verhalten binnen drei Wochen bei dem
Verwaltungsrat der Distriktsstiftungen in Konstanz
einzureichen.

Karlsruhe, den 28 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. b 15889. Im Auftrag
H . Mg. xvil b Zimmermann

Lehrerfortbildung.
Der Badische Lehrerverein veranstaltet am 9.

und 10 . Mai 1931 in Schopfheim einen Weiterbil¬
dungskurs in Naturkunde . Am 9 . Mai , 15 Uhr
spricht Prof . Günther-Freiburg in Schopfheim über
„Die Wasserlandschaft, ihr Leben nnd ihr Spiegel¬
bild in der deutschen Volksseele"

. (Mit Lichtbildern .)
Am 10. Mai findet eine Exkursion zum Stu¬

dium der Natur , besonders der Vogelstimmen , statt.
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Anmeldungen an Herrn Hauptlehrer Kiefer itt
Schopfheim , Schulstraße 1.

Lehrern und Lehrerinnen , die an den Veranstal¬
tungen teilnehmen wollen , kann der erforderliche
Urlaub durch die Vorgesetzten Dienststellen erteilt
werden , sofern Mitversehung des Dienstes durch¬
führbar ist oder der Nachmittagsunterricht in der
Form der Kombination mit dem Vormittagsunter¬
richt vereinigt werden kann.

Karlsruhe, den 26 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
vr . Huber

Lehrerfortbtldung.
Der Badische Lehrerverein veranstaltet am 15.

und 16 . Mai 1931 in Lahr einen Weiterbildungs¬
kurs in Naturkunde . Herr Professor vr . Litzel-
man spricht am 15. Mai , um 14V» Uhr in der Aula
der Luisenschule über : „Der Kaiserstuhl , sein geolo¬
gischer Ausbau und seine Beziehungen zur Pflan¬
zen - und Tiergeographie Deutschlands " .

Am 16 . Mai findet eine Exkursion in das be¬
handelte Gebiet statt . Abfahrt 14 Uhr 10 Minuten
am Schlüssel. Anmeldungen sind zu richten an
Herrn Hauptlehrer Weislogel , Lahr , Bottenbrun¬
nenstraße 10.

Lehrern und Lehrerinnen , die an dem Kurse teil¬
nehmen wollen , kann der erforderliche Urlaub durch
die Vorgesetzten Kreis - und Stadtschulämter bewil¬
ligt werden , soweit die Mitversehung des Dienstes
durchführbar ist oder der Nachmittagsunterricht in
der Form der Kombination mit dem Vormittags¬
unterricht vereinigt werden kann.

Karlsruhe, den 29 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 0 16287. Im Auftrag
vr . Armbrust er

II. Personalnachrichten.
Ernannt:

Hauptlehrer Wilhelm Rexroth in Mannheim
zum Oberlehrer daselbst. — Lehrerin Helene Klin¬
kenberg zur Hauptlehrerin , Lehrer Hugo Kur¬
zenhäuser und Albert Saur zu Hauptlehrern
an der Volksschule in Heidelberg . — Lehrer Her¬
mann Siegrist in Lörrach zum Hauptlehrer in
Opfingen , A. Freiburg . — Lehrerin Pauline Wald¬
vogel zur Hauptlehrerin und Lehrer Friedrich
Walter zum Hauptlehrer an der Volksschule in
Freiburg . — Die außerplanmäßige Handarbeits¬
lehrerin Mathilde Traut in Rinklingen zur Hand¬
arbeitshauptlehrerin an der Volksschule in Bruchsal.

Verliehe» :
Den Privatdozenten an der Universität Frei¬

burg vr . Joseph Beeking und vr . Erich
Krauß die Amtsbezeichnung außerordentlicher
Professor für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zum
Lehrkörper der Universität . — Dem Fachlehrer Kurt
Baer an der Kunstgewerbeschule Pforzheim für
die Dauer der Zugehörigkeit zum Lehrkörper der
Anstalt die Amtsbezeichnung „Professor " .

Planmäßig angestellt:
Der außerplanmäßige Wachtmeister Hermann

Sieb old am Gymnasium in Baden -Baden.
Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Musiklehrer Franz Braxmaier von der
Realschule Mannheim -Feudenheim an das Real¬
gymnasium I in Mannheim . — Die Hauptlehrer:
Heinrich Buttmi in Aglasterhausen nach Heidel¬
berg — Emil Albrecht in Ev . Tennenbronn nach
Freiburg i . Br . — Josef Limberger in Unter-
prechtal nach Schwörstadt — Wilhelm Mußler in
Bannholz nach Freiburg i . Br . — Friedrich Rif¬
fel in Siegelsbach nach Heidelberg — Walter
Wißler in Zunzingen nach Neuenweg.

Versetzt:
Oberlehrer Emil Klein in Rappenau als

Hauptlehrer nach Heidelberg.
Zuruhegesetzt auf Ansuchen:

Professor Walter Eyth, zuletzt an der Real¬
schule in Neustadt , bis zur Wiederherstellung der
Gesundheit.

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:
Professor De . Hermann Mayeram Bertholds-

gymnasium in Freiburg auf 1 . August 1931 . — Pro¬
fessor Rudolf Schäfer an der Helmholtz-Oberreal-
schule in Karlsruhe auf 1 . August 1931 . — Rektor
Heinrich Benderin Donaueschingen auf 1 . August
1931.

Entlasse » auf Ansuchen:
Fortbildungsschullehrerin Hedwig Arnold in

Stockach.
Gestorben:

Hauptlehrer i . R . Wilhelm Booz in Erlach
am 11 . März 1931 . — Hauptlehrer i . R . Friedrich
Heckmann, zuletzt in Denzlingen , am 20. März
1931 . — Oberlehrer i . R . Ludwig Schuh in Frei-
stett am 22 . März 1931.

HI . Stellenausfchreiber».
An Volksschulen:

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Muggensturm —

Siegelsbach, A . Sinsheim — Unterprech-
tal, A . Waldkirch.

2. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Leutershausen,

A . Weinheim — Zunzingen, A . Müllheim.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Nr. 15
Amtsblatt

deF Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts
HersuAgegeben vom Ministerium deK Aultu-s und NnterrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 15 . Mai 1931

Inhalt.
I. Verordnung des Ministers des Inner« und des

Ministers des Kultus und Unterrichts:
Änderung der Verordnung über den Schutz der heimischen

Pflanzen - und Tierwelt vom 14. November 1927 (Gesetz- und
Verordnungsblatt 1927 Seite 217, Amtsblatt 1927 Seite 150).

II . Bekanntmachungen:
Vorbereitungsdienst der Schulamtsbewerber.
Dienstprüfung der Volksschulkandidaten.
100. Wiederkehr des Todestages des Freiherrn vom Stein.
Allgemeine Schulstatistik.

Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Handelsschulen,
Herbst 1931.

Tuberkulosefürsorge.
21. Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Leh¬

rerinnenvereins in Stuttgart.
4. Sonderkurs für Pädagogen in Genf.
Deutschs Gesellschaftsreisen nach Siebenbürgen und Bukarest.
Lehrerfortbildung.
Sonderkurs für gärungslose Früchteverwertung.

m . Personalnachrichten.
I V . Stellenausschreiben.

I. Verordnung des Ministers des Innern «nd
des Ministers des Kultus und Unterrichts.

(Vom 10. April 1931.)
Änderung der Verordnung Über den Schutz der heimischen
Pflanzen - und Tierwelt vom 14. November 1927 ( Gesetz - und
Verordnungsblatt 1927 Seite 217 , Amtsblatt1927 Seite 150 ) .

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 145.)

Artikel I.
In der der Verordnung über den Schutz der hei¬

mischen Pflanzen - und Tierwelt vom 14 . Novem¬
ber 1927 als Anlage 1 beigegebenen Liste werden
unter Ziffer 4 . Vögel, die Worte „Wacholder¬
drossel (Krammetsvogel, Ziemer ) " gestrichen.

Artikel II.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Karlsruhe, den 10. April 1931.

Der Minister Der Minister des Kultus
des Innern und Unterrichts

Wittemann Nemmele
Nr . ^ 6690

II . Bekanntmachungen.

! Schulamtsbewerber nach erfolgreicher Abgangsprü¬
fung einen einjährigen Vorbereitungsdienst abzu-
leisten. Der Vorbereitungsdienst für alle Bewerber,
welche die Abgangsprüfung für den Volksschul-
dienst aufgrund des Gesetzes vom 30 . März 1926

j über die Änderung des Schulgesetzes vom 7 . Juli
! 1910 (Amtsblatt 1926 Seite 71) bisher abgelegt ha-
i den, beginnt am Montag, den 15 . Juni 1931.

Die Meldungen sind bis spätestens 26 . Mai
1931 dem Unterrichtsministerium vorzulegen . Dabei

! haben die Bewerber die von ihnen besuchte Lehrer¬
bildungsanstalt, das Prüfungsjahr und ihren ge¬
genwärtigen Wohnort anzugeben ; auch können
Wünsche über den Vorbereitungsdienst geäußert
werden . Für den ersten Teil der Vorbereitungs¬
zeit sind in Aussicht genommen : Heidelberg , Frei-

! bürg , Karlsruhe und Mannheim; soweit entspre¬
chende Anmeldungen einlausen , können auch noch

! andere Städte in Betracht kommen,
j Auf Ansuchen kann den Schulamtsbewerbern,

insbesondere solchen , die außerhalb der Ausbil¬
dungsorte wohnen , ein Unterhaltszuschuß gewährt
werden . Auch können sie , soweit möglich, Verpfle-

^ gung und Unterkunft in den Lehrerbildungsanstal¬
ten gegen Ersatz der Kosten erhalten.

! Karlsruhe, den 11 . Mai 1931.
Vorbereitungsdienst der Schulamtsbewerber. ^ Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nach ß 1 der Bekanntmachung über den Vor - ! Nr. s 18741 vr . Remmele
bereitungsdienst der Schulamtsbewerber vom ! V . Gen .V»
11 . März 1929 (Amtsblatt Seite 45 ) haben die - -

15
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Dienstprüfung der Bolksschulkaadidaten.
Aufgrund der Bestimmungen der 8§ 1 bis 3 der

Verordnung über die Dienstprüfung der Volksschul¬
kandidaten vom 30. Juli 1912 (Schulverordnungs¬
blatt 1912 Seite 197 ff.) wird am Montag , den
14. September 1931 , und an den folgenden Tagen in
der Lehrerbildungsanstalt Karlsruhe noch eine
Dienstprüfung abgehalten werden.

Zugelassen zu dieser Prüfung werden diejeni¬
gen Schulkandidaten und Schulkandidatinnen alter
Ausbildung , bei denen Mitte September eine min¬
destens zweijährige Betätigung in der Schule , gege¬
benenfalls auch bei unentgeltlicher Beschäftigung
(Hospitation ) , vorliegen wird . Gesuche um Zulas¬
sung zur Dienstprüfung sind mit dem in 8 5 der
Verordnung vorgeschriebenen Inhalt und den dort
bezeichneten Belegen spätestens bis 20 . Juni 1931
auf dem in § 6 der Verordnung vorgeschriebenen
Wege beim Unterrichtsministerium einzureichen.

Die Kreis - und Stadtschulämter haben die Zu¬
lassungsgesuche gemäß Absatz 3 der Bekanntmachung
vom 28 . November 1922 im Amtsblatt Nr . 52 , die
Dienstprüfung der Volksschulkandidaten betr . , vor
ihrer Vorlage an das Unterrichtsministerium auf
Richtigkeit und Vollständigkeit genau zu prüfen.
Zu prüfen sind insbesondere auch die Angaben der
Bewerber über Dauer und Ort ihrer unentgeltlichen
Beschäftigung.

Diejenigen Bewerber , denen auf ihre Gesuche
kein abweisender Bescheid zugeht , haben sich am
Montag , den 14 . September 1931 , vormittags
V28 Uhr im Lehrgebäude der Lehrerbildungsanstalt
Karlsruhe (Bismarckstr . 10) einzufinden . Kandida¬
ten , die sich zur Prüfung angemeldet haben , jedoch
aus besonderen Gründen am Erscheinen verhindert
sind , haben unter Angabe der Gründe rechtzeitig
dem Ministerium hievon Anzeige zu erstatten.

Es wird darauf hingewiesen , daß gemäß ß 10
Absatz 4 der Vollzugsverordnung vom 18. August
1928 zum Besoldungsgesetz — Amtsblatt Seite 166
— bei verspäteter Ablegung der Dienstprüfung das
Vergütungsdienstalter um die Zeit zwischen dem
Tag , an dem die Dienstprüfung frühestens hätte
abgelegt werden können , und dem Tag der tat¬
sächlichen Ablegung derselben gekürzt werden muß.

Die Prüfungsbewerber haben vor Beginn der
Prüfung die Prüfungsgebühr mit 20 Mk an die
Bezirksamtskasse in Karlsruhe — Postscheckkonto
76611 — einzuzahlen und den Postabschnitt der Di¬
rektion der Lehrerbildungsanstalt vorzulegen.

Reisekostenersatz und Bewilligung eines Zu¬
schusses zur Bestreitung des Unterhalts am Prü¬
fungsort ist nicht möglich.

Karlsruhe, den 12 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . s 18572 vr . Remmele

1VV . Wiederkehr des Todestages des Freiherr » vom Stein.
Am 29 . Juni 1931 jährt sich zum 100 . Male der

Todestag des Freiherrn vom Stein . Im Geschichts¬
unterricht der diesem Tage vorausgehenden Woche
ist die Bedeutung dieses großen Staatsmannes ein¬
gehend zu würdigen.

Karlsruhe, den 12. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 18463 . vr . Remmele
H . Mg . V»
V . Gen . IV -

Allgemeine Schulstatistik.
An die Direktionen , Vorstände und Leiter der

mir unterstellten Schulen , die Unternehmer der
nichtstaatlichen Lehr - und Erziehungsanstalten , die
Schulaufsichtsbehörden und die Bezirksämter.

Die Zusendung der Erhebungsbogen für die
nach dem Stand vom 15. Mai 1931 zu erhebende
Schulstatistik wird sich infolge Verbindung dieser
Erhebung mit der nach dem gleichen Stichtag zu
fertigenden Reichsschulstatistik verzögern.

Die Zählpapiere werden den einzelnen Erhe¬
bungsstellen so frühzeitig wie möglich zugehen.

Karlsruhe, den 4. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 16263 In Vertretung
vr . Huber

Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Handelsschulen,
Herbst 1S31.

Die nach Maßgabe der Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 28 . März 1930 über die Ausbil¬
dung und Prüfung für das Höhere Lehramt an
Handelsschulen (Amtsblatt 1930 , Nr . 10, Seite 47 f .)
abzuhaltende Staatsprüfung wird
für die erste Abteilung , umfassend die

Kandidaten mit Familiennamen-
Anfangsbuchstaben bis b. am
20 . Juli 1931,

für die zweite (N bis 8ods ) am 14 . Sep¬
tember 1931 und

für die dritte (8ebv bis 2 ) am 5 . Okto¬
ber 1931,

jeweils vormittags 8 Uhr beginnen.
Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind durch

Vermittlung des Schulleiters gemäß 8 12 a . a . O.
bis spätestens 25 . Juni 1931

beim diesseitigen Ministerium einzureichen.
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Später einlaufende oder unvoll¬
ständige Gesuche werden nicht berück¬
sichtigt.

Karlsruhe , den 4 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 0 4575 In Vertretung
vr . Huber

Tuberkulosefürsorge.
Laut Mitteilung des Vorstandes der Landes¬

versicherungsanstalt Baden ist das tägliche Verpfle¬
gungsgeld für in die Heilstätten der Landesversiche¬
rungsanstalt Baden (Friedrichsheim , Luisenheim,
Nordrach ) aufgenommene Reichs- und Landes¬
beamte sowie für Angehörige von solchen mit Wir¬
kung vom 1 . April 1931 von bisher 7 — Ms auf
6 .50 Ml herabgesetzt worden.

Karlsruhe, den 29 . April 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 8272 vr . Remmele

21 . Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Pehrerinuen-
vereins in Stuttgart.

In der Zeit vom 24 .- 27. Mai ds . Js . findet
in Stuttgart (Liederhalle ) die 21 . Hauptversamm¬
lung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereius
statt . Dabei werden folgende Themen behandelt:

Samstag , 23 . Mai 20 Uhr.
Jugendabend : Inhalt und Formung des Lebens

der berufstätigen Frau.
Redner : Prof . vr . Elisabeth Blochmann , Halle,

H . Häberlin, Stuttgart.
Aussprache.

Sonntag , 24 . Mai 15 Uhr.
Erste Mitgliederversammlung.
Hauptthema: „Völkerbund und Schule " .
Redner : Oberstudiendirektorin vr . Elsa Matz , Ber¬

lin , Oberstudienrätin Elisabeth Toelpe , Koblenz.
Montag , 25 . Mai 9 Uhr.

I. Öffentliche Versammlung.
Vortrag : „Erziehung der Mädchen zu ihren Auf¬

gaben als Frau und Staatsbürgerin " .
Redner: Ministerialrat vr . Gertrud Bäumer , Ber¬

lin.
Aussprache.

Dienstag , 2g . Mai 20 Uhr.
II . Öffentliche Versammlung.
Abend für Eltern und Lehrer.
„Auswirkung unserer pädagogischen Erkenntnisse in

Schule und Haus".
Redner : Direktorin Hanna Glinzer , Hamburg.

Mittwoch , 27 . Mai 10 Uhr.
III . Öffentliche Versammlung.
Vortrag : „Gegenwartsforderungen an Unterricht

und Leben der Schule " .
Redner : Studiendirektorin I)r . Susanne Engel¬

mann, Berlin . Frau Hauptlehrerin Zehringer,
Furtwangen . Frau Berufsschullehrerin Mi¬
chaela Gerstner , Nürnberg.

Aussprache.
Karlsruhe, den 6 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 16195 vr . Remmele
H . Mg . XIX-
V . Gen. XIV » -

4. Sonderkurs für Pädagogen in Genf.
Vom 3 .—8 . August ds . Js . veranstaltet das

Bureau International d 'Education in Genf , 44,
rue des Maraichers, einen Sonderkurs für Pädago¬
gen.

Nähere Auskunft über das Programm des
Kurses und die Bedingungen für die Teilnahme er¬
teilt die obengenannte Stelle.

Karlsruhe, den 6 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 18202 In Vertretung
H . Mg. ii l- Dr . Huber
V . Gen. Vx _

Deutsche Gesellschaftsreise » nach Siebenbürgen und Bukarest.
Das Deutsche Kulturamt in Hermannstadt als

die Zentralstelle des bodenständigen Deutschtums in
Rumänien gibt durch zwei Gesellschaftsfahrten auch
im laufenden Sommer Gelegenheit zum Besuch Sie¬
benbürgens, wobei nicht nur die herrliche Kar¬
pathenlandschaft , das bunte Völkergemisch, die schö¬
nen Volkstrachten , die deutschen Kirchenburgen vor
Augen geführt werden , sondern auch ein unmittel¬
barer persönlicher Kontakt mit auslanddeut¬
schen Volksgenossen hergestellt wird . Die erste
Reise beginnt am 9 . Juli , sie führt von Wien aus
nach Hermannstadt, in die Transylvanischen Alpen
(Negoi 2544 Meter) , nach den Königsgräbern in
Curtea de Argesch , Bukarest, Erdölgebiet, Sinaia,
Kronstadt , Schaeßburg usw . und endet am 24. Juli
in Wien . Die zweite Reise beginnt am
6 . August , Reiseplan : Wien , Hermannstabt, Roter
Turm, Curtea de Argesch , Bukarest , Kronstadt,
Schaeßburg , Mediasch usw . Gesamtpreis jeder
Reise 385 Mk . Auskünfte und Reisepläne kostenlos
durch das Deutsche Kulturamt in Rumänien , Her-
manstadt -Sibiu , Postschließfach 152.

Karlsruhe, den 2 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 9886 In Vertretung
vr . Huber
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Lehrerfortbildung.
Der Verein badischer Lehrer an gewerblichen

Schulen veranstaltet vom 21 . bis 23 . Mai ds . Js.
in der Gewerbeschule Freiburg einen Weiterbil¬
dungskurs mit Vorträgen und Übungen des Fort-
bildungsschulhauptlehrers Bartholme-Steinbach zur
Einführung in das Gebiet der Farbenlehre und
Farbnormen im Unterricht der Malerlehrlinge.

Lehrern an gewerblichen Fortbildungsschulen,
die an dem Kurs teilnehmen wollen, wird der er¬
forderliche Urlaub bewilligt . Die Teilnahme an
dem Kurs ist dem Vorgesetzten Kreisschulamt anzu¬
zeigen.

Karlsruhe, den 7 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 18112 In Vertretung
vr . Huber

Sonderkurs für gärungslose Früchtevcrwertung.
Der Badische Landesausschuß für gärungslose

Früchteiverwertung in Karlsruhe, Herrenstraße 45 a,
veranstaltet am 27. und 28. Mai ds . Js . einen Son¬
derkurs für gärungslose Früchteverwertung mit be¬
sonderer Berücksichtigung der Süßmostherstellung.
Der Kurs ist besonders für die Lehrerschaft der Fort¬
bildungsschulen gedacht. Die Kursgebühr beträgt
5 LM . Anmeldungen zum Kurs sind möglichst
5 Tage vor Beginn an den obengenannten Ausschuß
zu richten, der auf Verlangen auch Prospekte kosten¬
los verschickt.

Lehrkräften , die an diesem Kurs teilnehmen
wollen, kann der erforderliche Urlaub durch die Vor¬
gesetzte Schulaufsichtsbehörde erteilt werden, soweit
dies ohne Beeinträchtigung des Dienstes angängig
erscheint. Zuschüsse können jedoch mangels verfüg¬
barer Mittel nicht bewilligt werden.

Karlsruhe, den 12. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 16543. In Vertretung
V . Gen . V» vr . Huber

Neulußheim . — Lehrer vr . Karl Hitzfeld in Frei¬
burg zum Hauptlehrer in Hornberg . — Lehrer Frie¬
drich Kopfmann in Mannheim zum Hauptlehrer
in Oberöwisheim . — Lehrerin Helene Kramer in
Wiechs zur Hauptlehrerin in Heidelsheim. — Schul¬
verwalter Moritz Rühle in Hilsbach zum Haupt¬
lehrer daselbst . — Lehrer Hans Schmitz in Neuen¬
bürg zum Hauptlehrer in Rot . — Lehrer Erwin
Stritt in Freiburg zum Hauptlehrer in Hochsal.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Musiklehrer Bruno Rummel von der Lehrer¬

bildungsanstalt in Freiburg an das Realgymnasium
daselbst . — Hauptlehrer Rudolf Bauerin Neusatz¬
eck nach Baden -Baden.

Zuriickgenommen:
Die Versetzung des Hauptlehrers Walter

Witzler in Zunzingen nach Neuenweg (Amtsblatt
Seite 79) .

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:
Hauptlehrer Heinrich Stöber in Blankenloch

auf 1 . August 1931.
Gestorben:

Hauptlehrer i . R . Johann Gehring, zuletzt
in Ramsbach, am 4 . April 1931 . — Hauptlehrer i . R.
Johann Fehrle, zuletzt in Aasen, am 8. April
1931 . — Oberlehrer i . R . Karl Graf, zuletzt in
Lautenbach , A . Oberkirch, am 10 . April 1931 . —
Der ordentliche Honorarprofessor vr . Ernst Leu-
man an der Universität Freiburg am 24 . April
1931 . — Oberlehrer i . N . Alois Obser in Stein¬
bach , A . Bühl , am 24 . April 1931 . — Hauptlehrer
Hans Seidt in Rippoldsau am 24 . April 1931 . —
Hauptlehrerin i . R . Marie Seith, zuletzt in Lör¬
rach , am 25 . April 1931 . — Geheimer Rat v . theol .,vr . Phil . , vr . iur, k . o . Hans Georg Wilhelm von
Schubert, emerit. ordentlicher Professor für Kir¬
chengeschichte an der Universität Heidelberg, am
6 . Mai 1931.

IV . Stellenauöschreiben.
An Volksschulen:

1 . Allgemein:
Eine Rektorstelle in Pforzheim.
2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerftellen in : Bannholz — Neu¬

satzeck — Waldkirch (Stadt ).
3 . Für Lehrer e v . Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : A g l a st e r h a u s e n —

Holzhausen, A . Kehl.
m . Perfonalnachrichten

Ernannt:
Hauptlehrer Hermann Bötsch an der Mäd¬

chenrealschule in Lörrach zum Direktor der Volks¬
schule in Lörrach . — Hauptlehrer Karl Noä in
Wollmatingen zum Oberlehrer daselbst. — Lehrerin
Frieda Bläsi in Bohlsbach zur Hauptlehrerin da¬
selbst. — Lehrer Hubert Deger in Unterlenzkirch
zum Hauptlehrer in Todtnau . — Lehrer Franz
Ferdinand in Schriesheim zum Hauptlehrer in

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul
amt einzureichen.

Zurückgenommen wird das Ausschreiben
der katholischen Hauptlehrerstelle in Krum lin¬
den (Amtsblatt Seite 20 ) und der evangelischen
Hauptlehrerstelle in Zunzingen (Amtsblatt
Seite 79 ) .

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche au anderen Tagen müssen vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesea, daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstage» durch anderweitige Dienstgeschiiftean der Entgegennahme von Besuchen verhindert fein können.
Besucht sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und « erlag von Malsch » Vogel tu Karlsruhe.
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D Ausgegeben Karlsruhe , den 18 . Mai 1931

Inhalt.
Bekanntmachung des Ministers der Finanzen : Das Beamtengesetz.

Bekanntmachung des Ministers der Finanzen.
(Vom 31 . März 1931.)

Das Beamtengesetz.
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 93/IW ) .

Aufgrund des Artikels 2 Absatz 6 des Gesetzes
vom 13. Februar 1931 über die Änderung des Be¬
amtengesetzes (Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 49 ) wird der Wortlaut des Beamtengesetzes
in der vom 1 . April 1931 an gültigen Fassung als
Beamtengesetz vom 13 . Februar 1931 bekannt ge¬
macht.

Karlsruhe, den 31 . März 1931.
Der Minister der Finanzen

vn . Schmitt

WearnLengeseh
vom 13. Februar 1931.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

§ 1-

Begriff des Beamten.
( 1 ) Beamter im Sinne dieses Gesetzes ist jede

Person , welche sich auf Grund einer Entschließung
des Staatsministeriums oder einer von diesem als
zuständig erklärten Behörde in einem Dienstverhält¬
nis zum Staate befindet.

(2) Wer zu bestimmten Dienstleistungen für den
Staat lediglich auf Grund eines Arbeits - oder
Dienstvertrags angenommen ist, gilt nicht als Be¬
amter im Sinne dieses Gesetzes.

8 2.
Planmäßige Beamte.

Planmäßige Beamte sind diejenigen, welchen
eine im Staatshaushaltsplan (Staatsvoranschlag)

aufgeführte planmäßige Stelle in den vorgeschrie¬
benen Formen als solche übertragen ist.

8 3.

Vom Staatsministerium angestellte Beamte.

(1) Planstellen , die eine höhere wissenschaftliche,
technische oder künstlerische Berufsbildung erfordern,
werden in der Regel durch Entschließung des
Staatsministeriums übertragen.

(2) Inwieweit außerdem noch wichtigere Stel¬
len der Staatsverwaltung in Zukunft in dieser
Weise übertragen werden können, wird durch Ver¬
ordnung des Staatsministeriums bestimmt.

8 4.

Anstellung und Entlastung der Beamten.

(1) Die planmäßigen Beamten gelten nach einer
Dienstzeit von fünf Jahren , von der ersten plan¬
mäßigen Anstellung an gerechnet , als unwiderruflich
angestellt. Aus besonderen Gründen kann der Ein¬
tritt der Unwiderruflichkeit bis zum Ablauf des sie¬
benten Dienstjahres erstreckt werden.

(2) Die Richter und die denselben gleichgestell¬
ten Beamten gelten von der ersten planmäßigen An¬
stellung an als unwiderruflich angestellt ; auch kann
durch Entschließung des Staatsministeriums die An¬
stellung anderer Beamten schon vor Ablauf des im
ersten Absätze bezeichneten Zeitraumes als unwider¬
ruflich erklärt werden.

(3 ) Im übrigen erfolgt die Anstellung der Be¬
amten unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder
der Kündigung . Die Kündigungsfrist beträgt , so¬
fern nicht etwas anderes festgesetzt wird , ein Vier¬
teljahr ; die Einhaltung der Kündigungsfrist ist nicht
erforderlich , wenn die Kündigung wegen Verletzung
der dem Beamten obliegenden Pflichten erfolgt.

(4) Unwiderruflich angestellte Beamte können
ohne ihre Zustimmung nur im Wege des förmlichen
Dienststrafverfahrens aus dem staatlichen Dienste
entlassen werden.
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8 5.

Versetzung der Beamten.
(1) Unwiderruflich angestellte Beamte können

ohne ihre Zustimmung in ein anderes Amt nur
dann versetzt werden , wenn es das dienstliche Be¬
dürfnis erfordert und wenn außerdem das neue
Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn
angehört , mit gleichem planmäßigen Diensteinkom¬
men und mit gleichem Dienstrang ausgestattet ist
wie das bisherige.

(2) Die weitergehenden Vorschriften hinsichtlich
der noch nicht unwiderruflich angestellten Beamten
bleiben unberührt.

(3) Im Falle einer nicht lediglich auf Antrag
des Beamten erfolgenden Versetzung hat derselbe
Anspruch auf Vergütung der geordneten Umzugs¬
kosten.

(4) Vorbehalten bleiben die besondern Bestim¬
mungen über die Strafversetzung.

8 6.
Freiwilliger Dienstaustritt.

( 1 ) Dem Ansuchen eines Beamten um Ent¬
lassung aus dem staatlichen Dienste ist zu entspre¬
chen, sofern er seine rückständigen Amtsgeschäfte er¬
ledigt und über eine ihm etwa anvertraute Ver¬
waltung von öffentlichem Vermögen vollständige
Rechnung abgelegt hat . Mangels besonders ge¬
troffener Bestimmungen kann verlangt werden , daß
der freiwillig ausschetdende Beamte noch ein Viertel¬
jahr von der Stellung des Ansuchens an im Amte
verbleibe und die ihm aus Staatsmitteln für seine
Ausbildung gewährten Unterstützungen , wozu übri¬
gens Unterrrichtsstipendien nicht zu rechnen sind,
zurückerstatte.

(2) Der freiwillig ausscheidende Beamte ver¬
liert mit dem Dienstaustritt seine Ansprüche auf
Diensteinkommen, Ruhegehalt und Hinterbliebenen¬
versorgung sowie auch die Amtsbezeichnung , sofern
sie ihm nicht ausdrücklich belassen wird.

Zweiter Abschnitt.
Die Pflichten der Beamte «.

8 7.
Allgemeine Dienst - und Amtspflicht . Beeidigung.

(1 ) Der Beamte hat alle Obliegenheiten des
ihm übertragenen Amtes den Gesetzen , Verordnun¬
gen und Dienstvorschriften entsprechend gewissenhaft
wahrzunehmen und sich durch sein Verhalten in und
außer dem Amte der Achtung und des Vertrauens,
die sein Beruf erfordert , würdig zu erweisen . Die
jeweiligen Vorschriften des Reichsbeamtengesetzes
über die Pflichten der Beamten gegenüber der re¬

publikanischen Verfassung des Reiches und der Län¬
der gelten entsprechend auch für die badischen Be¬
amten *) .

(2) Jeder Beamte ist auf die Reichsverfassung
und die Landesverfassung sowie auf die gewissen¬
hafte Erfüllung aller Obliegenheiten des ihm über¬
tragenen Amtes eidlich zu verpflichten. Die Eides¬
leistung soll beim Dienstantritt , spätestens bei der
Aushändigung der Anstellungsurkunde stattfinden.
Wird sie verweigert , so ist die Ernennung des Be¬
amten in seinem Rechtsverhältnis zum Staate
nichtig.

(3) Der geleistete Diensteid verpflichtet auch für
alle Ämter , welche später übertragen werden.

(4) Ist die diensteidliche Verpflichtung etwa un¬
terblieben , so ist dies auf die Gültigkeit der Amts¬
handlungen und auf die Verantwortlichkeit für
Pflichtverletzungen ohne Einfluß.

8 8.

Amtsgeheimnis.
über die vermöge seines Amtes ihm bekannt

gewordenen Angelegenheiten , deren Geheimhaltung
ihrer Natur nach erforderlich oder von seinen Vor¬
gesetzten vorgeschrieben ist, hat der Beamte Ver¬
schwiegenheit zu beobachten, auch nachdem das
Dienstverhältnis aufgelöst ist.

8 9.

Abgabe außergerichtlicher Gutachten.
Dem Beamten ist es untersagt , ohne vorgängige

Genehmigung der Vorgesetzten Behörde als Sach¬
verständiger außergerichtliche Gutachten abzugeben.

8 10.

Verehelichung der Beamten.
Bevor ein Beamter eine eheliche Verbindung

eingeht , hat er der zuständigen Dienstbehörde recht¬
zeitig Anzeige zu erstatten.

8 11-
Besorgung von Nebenämtern und Neben¬

beschäftigungen.
(1) Ein Beamter darf ein Nebenamt oder eine

Nebenbeschäftigung nur besorgen, wenn und soweit
dies mit der gewissenhaften Wahrnehmung seiner
Amtspflichten und mit dem in seinem Berufe er¬
forderten Ansehen und Vertrauen vereinbar ist.

(2) Die vorgängige Genehmigung der zuständi¬
gen Dienstbehörde ist erforderlich:

Anmerkung : DieVorschriften des Reichsbeamtengesetzes
sß8 10 ». und 10 d ) sind am Schlüsse dieses Gesetzes (Seite 109)

i abgedruckt.
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1 . zum Betriebe eines Gewerbes und zwar
auch dann , wenn es von der Ehefrau oder
einem im Hausstande des Beamten befind¬
lichen Angehörigen oder Dienstboten des¬
selben betrieben wird,

2 . zur Besorgung eines Nebenamtes oder
einer Nebenbeschäftigung , mit welchen eine
Belohnung verbunden ist,

3 . zum Eintritt in das Gründungskomitee,
den Vorstand , Verwaltungs - oder Aufsichts¬
rat einer auf Erwerb gerichteten Gesell¬
schaft , sofern nicht in K 12 etwas anderes
bestimmt ist,

4 . zur Übernahme einer Vormundschaft , mit
der eine Belohnung verbunden ist.

(3) Die erteilte Genehmigung ist jederzeit wi¬
derruflich . Auch kann einem Beamten die Fortfüh¬
rung jeder Vormundschaft durch die Vorgesetzte
Dienstbehörde untersagt werden.

(4) In den in Absatz 2 Ziffer 3 bezeichnet?»
Fällen darf die Genehmigung nur erteilt werden,
sofern nicht die Stelle unmittelbar oder mittelbar
mit einem Gewinn oder einer Belohnung verbun¬
den ist.

(5) Hinsichtlich derjenigen Beamten , deren
Amtsstelle nicht ihre ganze Zeit und Kraft erfordert,
können im Verordnungswege Ausnahmen von den
Bestimmungen des Absatzes 2 und 4 zugelassen
werden.

§ 12 .

Beamte als Mitglieder des Aufsichtsrats in Unter¬
nehmungen des Staates.

( 1 ) Ein Beamter ist auf Verlangen seiner Vor¬
gesetzten Dienstbehörde verpflichtet, eine Wahl als
Mitglied des Aussichtsrats einer Aktiengesellschaft,
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, einer Ge¬
sellschaft m . b . H . sowie einer Genossenschaft oder
als Repräsentant oder Mitglied des Grubenvorstan¬
des einer Gewerkschaft anzunehmen , wenn der
Staat bei einer solchen als Gesellschafter oder in
sonstiger Weise mittelbar oder unmittelbar beteiligt
ist ; dasselbe gilt für das Amt eines dem Aufstchts-
rat ähnlichen Organs bei einer der genannten Ge¬
sellschaften . Der Beamte darf das übernommene
Amt nur mit Einwilligung seiner Vorgesetzten
Dienstbehörde niederlegen ; er ist hierzu auf Ver¬
langen seiner Vorgesetzten Dienstbehörde verpflichtet.

(2) Erhält ein hiernach in den Aufsichtsrat oder
Grubenvorstand oder als Repräsentant berufener
Beamter für seine Tätigkeit eine Vergütung (Tan¬
tieme , Beteiligung oder sonstige einmalige Zuwen¬
dung , nicht aber eine feste Aufwandsentschädigung ^ ,
so sind seine Dienstbezüge um diesen Betrag zu kür¬
zen, sofern nicht der Beamte seinen Vergütungsan-
spruch auf den Staat überträgt.
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(3) Wird ein hiernach in den Aufsichtsrat oder
Grubenvorstand oder als Repräsentant berufener
Beamter auf Grund seiner Geschäftsführung von
der Gesellschaft , einem Gesellschafter, einem Gesell-
schastsgläubiger oder einem Dritten haftbar ge¬
macht, so wird ihn der Staat schadlos halten , sofern
der Beamte seinen Vergütungsanspruch aus den
Staat übertragen hat . Der Staat ist nicht ver¬
pflichtet, den Beamten schadlos zu halten , wenn die
Haftbarkeit des Beamten aus einer vorsätzlich be¬
gangenen unerlaubten Handlung beruht . Der Be¬
amte kann seinen Anspruch auf Schadloshaltung ge¬
gen den Staat erst gellend machen, nachdem er die
ihm zustehenden Ausgleichsansprüche gegen die Per¬
sonen, die gesamtschuldnerisch neben ihm haften , auf
den Staat übertragen hat.

(4) Das Staatsministerium ist ermächtigt , auch
solchen Personen , die auf Vorschlag des Staates in
den Aufsichtsrat oder Grubenvorstand oder als Re¬
präsentant eines unter Absatz 1 fallenden Unterneh¬
mens berufen werden , Schadloshaltung nach dem
Umfange des Absatzes 3 zuzusichern, sofern eine Ver¬
gütung (Absatz 2) für ihre Tätigkeit nicht vorge¬
sehen ist.

8 13-

Annahme von Auszeichnungen, Geschenken
und dergleichen.

Die Beamten dürfen Titel , Ehrenzeichen , Ge¬
halte , Belohnungen und Geschenke von Staatsober¬
häuptern oder Regierungen nicht ohne vorgängige
Genehmigung des Staatsministeriums oder von
ihm als zuständig erklärten Behörde , ferner sonstige
mit Bezug auf das Amt zugedachte Gehalte , Dienst¬
zulagen , Belohnungen und Geschenke, insbesondere
auch solche von Gemeinden und Kommunalverbän¬
den, Kirchen, Stiftungen , Fideikommissen , nicht
ohne vorgängige Genehmigung der zuständigen
Dienstbehörde annehmen.

8 14.

Urlaub.
(1) Zur vorübergehenden Entfernung vom

Amte bedarf der Beamte des Urlaubs seitens der
zuständigen Dienstbehörde . Jedem Beamten soll
jährlich ein angemessener Urlaub bewilligt werden,
ohne daß der Beamte etwa erwachsende Kosten der
Stellvertretung zu tragen hat ; der Feriengenuß ist
dem Urlaub gleichzustellen . Die Vorschriften über
den Urlaub der Beamten und deren Stellvertretung
werden im Verordnungswege erlassen.

(2 ) Zur Teilnahme an den Verhandlungen des
Landtags bedürfen Beamte keines Urlaubs ; oie
Stellvertretungskosten sind in diesem Falle von der
Kasse zu tragen , aus welcher der Beamte sein Dienst¬
einkommen bezieht.
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(3 ) Ein Beamter , welche sich ohne den vor¬
schriftsmäßigen Urlaub von seinem Amte entfernt
hält oder den erteilten Urlaub überschreitet, ist, so¬
fern nicht von der zuständigen Dienstbehörde das
Vorliegen besonderer Entschuldigungsgründe aner¬
kannt wird , für die Zeit der unerlaubten Entfer¬
nung seines Diensteinkommens verlustig.

§ 15.

Pflichten der im Ruhestand befindlichen Beamten
und der ohne Beamteneigenschaft in einem Dienst¬

verhältnis zum Staate stehenden Personen.
( 1) Auf die im Ruhestande befindlichen Beam¬

ten finden nur die Bestimmungen des 8 7 Absatz 1
über das Verhalten außer dem Amte sowie der 88 8
und 13 dieses Gesetzes Anwendung.

(2 ) Die Bestimmungen in 8 7 Absatz 1 , 8 8, 8 11
Absatz 1 , § 13 und 8 14 Absatz 3 finden auch auf
solche Personen entsprechende Anwendung , welche,
ohne Beamte im Sinne dieses Gesetzes zu sein (8 1
Absatz 1) , in einem Dienstverhältnis zum Staate
stehen.

Dritter Abschnitt.
Du» Dirnsteinkommen dev Beamte « .

8 16.

Beginn des Anspruchs aus Diensteinkommen.
In Ermangelung besonderer Festsetzung be¬

ginnt der Anspruch eines Beamten auf Gewährung
des Diensteinkommens mit dem Tage des Amtsan¬
tritts.

8 17.

Arten des Diensteinkommens.

(1 ) Das Diensteinkommen besteht je nach der
Art der einem Beamten zukommenden Bezüge aus:

1 . Grundgehalt,
2 . Wohnungsgeldzuschuß,
3. Kinder - und ( 8 33 des Besoldungsgesetzes)

Frauenzuschlag,
4 . Zulagen (Stellen -, Dienstzulagen ) ,
5. Nebenbezügen,
6 . Nebengehalt

nach den Bestimmungen des Besoldungsgesetzes.

(2) Diensteinkommen im Sinne der 88 5 Ab¬
satz 1 , 72 Absatz 1 Ziffer 2 , 73 Absatz 1 und 120
Absatz 2 dieses Gesetzes sind Grundgehalt (bei
außerplanmäßigen Beamten Grundvergütung ),
Wohnungsgeldzuschuß (innerhalb der Tarifklasse,
welcher der Beamte zur Zeit der Versetzung oder
Bestrafung angehört ) sowie etwaige unwiderruf¬
liche und ruhegehaltsfähige Zulagen.

8 18.

Ruhegehaltsfähiges Diensteinkommen.
Der Ruhegehalt der planmäßigen Beamten

wird aus dem ruhegehaltsfähigen Diensteinkommen
nach den Bestimmungen des Besoldungsgesetzes be¬
rechnet.

8 19.

Schmälerung des Diensteinkommens.
Abgesehen von den Fällen des Widerrufs , der

Kündigung und des Einschreitens im Wege des
förmlichen Dienststrafverfahrens darf ohne Zustim¬
mung des Beamten der von ihm erdiente Gruno-
gehalt und ebenso sein ruhegehaltsfähiges Dienst¬
einkommen (8 18) nicht gekürzt werden.

8 20.

Zulagen.
(1) Als Zulagen (8 17 Absatz 1 Ziffer 4) gel¬

ten diejenigen regelmäßig wiederkehrenden Bezüge
eines planmäßigen Beamten , welche demselben für
den Hauptdienst neben dem geordneten Grundge¬
halt , dem Wohnungsgeldzuschuß und den etwaigen
sonstigen Bezügen aus besonderen Gründen ver¬
liehen werden.

(2) Die Zulage ist , soweit sie nicht einen Be¬
standteil des ruhegehaltsfähigen Dtensteinkommens
bildet , widerruflich.

8 21.

Nebengehalt.
( 1) Als Nebengehalt (8 17 Absatz 1 Ziffer 6)

gelten die regelmäßig wiederkehrenden aus einer
Staats - oder Staatsanstaltenkasse fließenden Be¬
züge eines Beamten , welche für die Besorgung eines
demselben übertragenen , von seinem Hauptdienst
unabhängigen staatlichen Nebenamtes bewilligt
werden.

(2 ) Der Nebengehalt ist widerruflich.

8 22.

Dienstwohnungen.
Die einem Beamten überlassene Dienstwohnung

verliert diese Eigenschaft mit dem Tage , an welchem
der Beamte aus der Amtsstelle ausscheidet oder
stirbt oder an welchem die Versetzung in den Ruhe¬
stand in Wirksamkeit tritt . In diesem Falle ist die
Wohnung von dem Beamten , seiner Familie oder
seinen Erben binnen einer durch die zuständige Be¬
hörde festzusetzenden angemessenen Frist zu räumen;
cs kann aber alsdann die Dienstwohnung dem Be¬
amten oder seiner Familie vorübergehend als Miet¬
wohnung gegen Entrichtung des für die Dienstwoh¬
nung maßgebend gewesenen Entgelts belassen wer¬
den.
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Vierter Abschnitt.
Die Versetzung tu de« Ruhestand.

§ 23.

Übertritt in den Ruhestand nach Erreichung der
Altersgrenze.

(1) Planmäßige Beamte treten kraft Gesetzes
mit dem Ablauf des Vierteljahres in den Ruhe¬
stand , das auf den Monat folgt , in dem sie das
fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben.

(2) Hinsichtlich der planmäßigen ordentlichen
und außerordentlichen Professoren der beiden Lan¬
desuniversitäten und der Technischen Hochschule be¬
hält es bei den Bestimmungen des Gesetzes vom
13. Dezember 1922 (Gesetz- und Verordnungsblatt
1923 Seite 2) , in der Fassung des Gesetzes vom
18. Dezember 1924 ( Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 306 ) sein Bewenden.

(3) Wenn dringende dienstliche Rücksichten der
Staatsverwaltung in einzelnen Fällen die Fortfüh¬
rung der Dienstgeschäste durch bestimmieBeamte er¬
fordern , kann das Staatsministerium auf Antrag
des dem Beamten Vorgesetzten Ministeriums die
Versetzung in den Ruhestand hinausschieben.

8 24.

Voraussetzungen der Zuruhesetzung im allgemeinen.
Ein planmäßiger Beamter kann in den Ruhe¬

stand versetzt werden , wenn er wegen eines körper¬
lichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner kör¬
perlichen oder geistigen Kräfte dienstunfähig gewor¬
den ist . Die Dienstunfähigkeit kann ohne weiteres
angenommen werden , wenn ein Beamter seit einem
Jahr durch Krankheit von der Versehung seines
Amtes abgehalten ist.

8 25.

Zuruhesetzung auf Ansuchen.
(1 ) Auf sein Ansuchen ist ein Beamter in den

Ruhestand zu versetzen , wenn durch eine Erklärung
der unmittelbar Vorgesetzten Dienstbehörde festge¬
stellt ist, daß eine der in 8 24 bezeichneten Voraus¬
setzungen vorliegt.

(2) Inwieweit andere Beweismittel daneben
zu fordern oder der Erklärung der unmittelbar Vor¬
gesetzten Behörde entgegen für ausreichend zu er¬
achten sind , hängt von dem Ermessen derjenigen Be¬
hörde ab , welche über die Versetzung in den Ruhe¬
stand zu entscheiden hat.

8 26.

Zuruhesetzung ohne Ansuchen.
(1) Erscheint die Zuruhesetzung eines Beamten

vor Erreichung der Altersgrenze gemäß 8 24 ange¬

zeigt, so wird , falls ein bezügliches Ansuchen nicht
etnkommt, dem Beamten von der Vorgesetzten Dienst¬
behörde unter Angabe der Gründe eröffnet , daß der
Fall seiner Versetzung in den Ruhestand vorliege.

(2) Wenn der Beamte innerhalb sechs Wochen
nach erfolgter Eröffnung keine Einwendungen er¬
hebt, so wird in derselben Weise verfügt , als wenn
er die Versetzung in den Ruhestand nachgesucht
hätte.

(3) Werden gegen die Versetzung in den Ruhe¬
stand Einwendungen erhoben oder kann dem Be¬
amten die Eröffnung nicht gemacht werden , so be¬
schließt das zuständige Ministerium , ob dem Ver¬
fahren Fortgang zu geben sei , und beauftragt zu¬
treffendenfalls einen Beamten , die streitigen Tat¬
sachen , soweit nötig unter eidlicher Einvernahme
von Zeugen und Sachverständigen , zu erörtern.

(4) Der Beamte , hinsichtlich dessen das Verfah¬
ren eingeleitet ist, darf den Vernehmungen beiwoh¬
nen und ist nach deren Abschluß über das Ergebnis
der Ermittelungen zu hören.

(5) Die geschlossenen Akten werden der zur Ent¬
schließung über die Zuruhesetzung zuständigen Be¬
hörde vorgelegt , welche geeignetenfalls eine Vervoll¬
ständigung der Ermittelungen anordnet.

8 27.

Einstweilige Zuruhesetzung.
Auch ohne daß die Voraussetzungen des 8 24

vorliegen und ohne Einhaltung des in den 88 25
und 26 bezeichneten Verfahrens können planmäßige
Beamte , zu deren Verwendung im staatlichen
Dienste infolge einer Veränderung in der Organisa¬
tion der Behörden oder ihrer Bezirke keine Gelegen¬
heit mehr besteht, ferner aus sonstigen triftigen
Gründen die diplomatischen Vertreter , die Direkto¬
ren und Mitglieder der Ministerien , die Vorstände
der Zentralmittelstellen und sonstiger zentraler Lan¬
desbehörden sowie der Generalstaatsanwalt in den
einstweiligen Ruhestand versetzt werden.

8 28.

Anspruch aus Ruhegehalt.
(1 ) Ein planmäßiger Beamter , welcher nach

einer Dienstzeit (vergleiche 88 31 ff .) von wenigstens
zehn Jahren in den Ruhestand versetzt wird , hat,
sofern diese Maßnahme nicht in einem durch eigenes
schweres Verschulden herbeigeführten Leiden ihren
Grund hat , Anspruch auf lebenslänglichen Ruhege¬
halt nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun¬
gen.

(2) Auch bei kürzerer als zehnjähriger Dienstzeit
tritt der Anspruch auf Ruhegehalt ein , wenn die
Zuruhesetzung entweder
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1 . auf Grund des 8 27 oder
2. wegen einer Krankheit , Verwundung oder

sonstigen Beschädigung erfolgt ist, welche
sich der Beamte erweislich bei Ausübung
seines Dienstes oder aus Veranlassung des¬
selben ohne eigenes Verschulden zugezogen
hat.

8 29.

Betrag des Ruhegehalts.

(1) Der Ruhegehalt bemißt sich nach dem für
den Beamten bei seiner Zuruhesetzung maßgeben¬
den ruhegehaltsfähigen Diensteinkommen (8 16)
und der Gesamtdienstzeit (88 31 bis 35 ) , die der
Beamte als solcher bei seiner Zuruhesetzung zurück¬
gelegt hat.

(2) Der Ruhegehalt beträgt nach Vollendung
des zehnten Dienstjahres und in den Fällen des
8 28 Absatz 2 Ziffer 2 fünfunddreißig vom Hun¬
dert des ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens . Mit
jedem weiteren zurückgelegten Dienstjahre bis zum
vollendeten sünsundzwanzigsten Dienstjahre steigt
es um zwei vom Hundert und von da an um eins
vom Hundert bis zu einem Höchstsatz von achtzig
vom Hundert des ruhegehaltsfähigen Dienstein¬
kommens. Der aus dem Grundgehalt zu berech¬
nende Teil des Ruhegehalts darf den Betrag von
jährlich 13 000 Ml nicht übersteigen.

(3) Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte
Beamte erhält vorbehaltlich der Bestimmung in Ab¬
satz 4 nach Aufhören der Dienstbezüge achtzig v . H.
des bei der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde
zu legenden Diensteinkommens . Hat er zur Zeit
seiner einstweiligen Zuruhesetzung eine ruhegehalts - ^
fähige Dienstzeit von 25 Jahren noch nicht zurück¬
gelegt, so wird sein Ruhegehalt für jedes volle oder
angefangene Jahr , das an der Dienstzeit von 25
Jahren fehlt , um je zwei v. H . des ruhegehaltsfähi¬
gen Diensteinkommens geringer bemessen , doch muß
er wenigstens fünfzig v .H . dieses Diensteinkommens
erreichen.

(4) Der einstweilen zuruhegesetzte Beamte er¬
hält in keinem Falle mehr als achtzig v . H . des bei
der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu le¬
genden Diensteinkommens eines Beamten aus der
letzten Dienstaltersstufe der Besoldungsgruppe ^ 1.
Hat er indessen zur Zeit seiner einstweiligen Zu¬
ruhesetzung bereits einen höheren Ruhegehalt er-
dient , so erhält er seine Ruhestandsbezüge in Höhe
des zu diesem Zeitpunkt erdienten Ruhegehalts.

8 30.

Ausrechnung anderweitiger Bezüge auf den Ruhe¬
gehalt.

(1 ) Hat der zuruhegesetzte Beamte aus einem

früheren öffentlichen Dienste (vergl . 8 44 Ziffer 3)

einen Anspruch auf Ruhegehalt , Wartegeld oder der¬
gleichen , so werden diese Bezüge auf den nach den
Bestimmungen dieses Gesetzes zu bemessenden
Ruhegehalt aufgerechnet.

(2) Für die Militärpensionen der im staatlichen
Dienste wiederverwendeten Offiziere einschließlich
der Sanitätsoffiziere sowie der Personen der Un¬
terklassen des Reichsheeres , der Neichsmarine und
der ehemaligen Schutztruppen gelten die besonde¬
ren reichsgesetzlichen Bestimmungen.

8 31.

Maßgebende Dienstzeit im allgemeinen.

(1 ) Für den Anspruch auf Ruhegehalt kommt
die gesamte im Beamtenverhältnisse ( 8 1 Absatz 1)
zugebrachte Zeit in Anrechnung.

(2 ) Für den Beginn des Beamtenverhältnisses
ist regelmäßig die erste eidliche Verpflichtung des
Beamten maßgebend , vorbehaltlich jedoch des Nach¬
weises , daß der wirkliche Eintritt in den staatlichen
Dienst früher oder später stattgefunden hat.

(3) Nicht eingerechnet wird die Dienstzeit,
welche der Beamte im staatlichen Dienste zugebracht
hat:

1 . vor Vollendung des siebzehnten Lebens¬
jahres,

2 . während einer Beurlaubung , welche fort¬
laufend mindestens ein Jahr andauerte.

8 32.

Anrechnung der Militärdienstzett.

(1) Der im staatlichen Dienste zugebrachten
Dienstzeit wird die Zeit des aktiven Militärdienstes
im Neichsheer, in der Reichsmarine oder bei den
ehemaligen Schutztrnppen , sowie die Zeit eines frü¬
heren aktiven Militärdienstes in einem zum Reiche
gehörigen Lande hinzugerechnet.

(2) Diese Zeit kommt, soweit sie in die Dauer
eines Krieges fällt und bei einem mobilen oder Er¬

satztruppenteil abgeleistet ist, ohne Rücksicht auf das
Lebensalter , im übrigen aber nur insoweit zur An¬
rechnung , als sie in die Zeit nach vollendetem sieb¬
zehnten Lebensjahr fällt.

(3) Zur Dauer der wirklichen Dienstzeit wird
für jeden Feldzug , an welchem ein Beamter im
Reichsheer , in der Reichsmarine , bei den ehemali¬
gen Schutztruppen oder in der Armee eines zum
Reiche gehörigen Landes teilgenommen hat , ein
Jahr hinzugerechnet , wobei die für Reichsbeamte in
solcher Lage geltenden Bestimmungen gleichmäßig
Anwendung finden.
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8 33 . '

Anrechnung sonstiger Dienstzeit.
( 1) Als Dienstzeit wird auch diejenige Zeit ge¬

rechnet, während welcher ein Beamter nach Vollen¬
dung des siebzehnten Lebensjahres

1 . im einstweiligen Ruhestände im Reichs¬
oder Landesdienst verwendet worden ist,
oder sich

2 . im Dienste des Reichs, oder
3. im inländischen öffentlichen Schuldienste in

der Eigenschaft als Volksschullehrer oder
im inländischen Kirchendienste oder im in¬
ländischen Gendarmeriedienste befunden
hat.

(2) In den beiden letzten Fällen (Absatz 1 Zif¬
fer 2 und 3) wird nur diejenige Zeit berücksichtigt,
welche nach den für den betreffenden Dienst maßge¬
benden Bestimmungen bei der Zuruhesetzung anzu¬
rechnen ist.

8 34.

Möglichkeit der Anrechnung sonstiger Dienstzeit.
(1) In die Dienstzeit kann ganz oder teilweise

die Zeit eingerechnet werden , während welcher der
Beamte nach Vollendung des siebzehnten Lebens¬
jahrs

1 . im Dienste eines andern zum Reiche gehö¬
rigen Landes oder auch eines dxm Reiche
nicht angehörigen Staates , oder

2 . im Dienste von Gemeinden und andern
kommunalen Verbänden , von öffentlichen
Korporationen , von Haus - und Hofver¬
waltungen des ehemaligen Landesherrn
und der Mitglieder des ehemaligen Groß¬
herzoglichen Hauses oder außerhalb des
Landes im Dienste einer Kirche sich be¬
funden hat , oder

3 . als Rechtsanwalt , Arzt , Tierarzt oder
außerhalb des Landes als Notar tätig
war , oder

4 . eine praktische Beschäftigung außerhalb des
staatlichen Dienstes ausübte , sofern und so¬
weit diese Beschäftigung vor Erlangung
der Anstellung im staatlichen Dienst behufs
der Vorbildung vorgeschrieben, herkömm¬
lich oder von besonderem Nutzen für den
staatlichen Dienst war,

5 . vor Aufnahme in das Beamtenverhältnis
ununterbrochen im staatlichen Dienst tätig
war , insofern er ständig und hauptsächlich
mit Dienstverrichtungen betraut gewesen
ist, die nach der Besoldungsordnung Be¬
amten übertragen zu werden pflegen.

(2) Zur Einrechnung ist in den Fällen des Ab¬
satz 1 Ziffern 1 bis 4 die Genehmigung des Staats¬
ministeriums , im Falle der Ziffer 5 die Genehmi¬

gung des zuständigen Ministeriums mit Zustim¬
mung des Finanzministeriums erforderlich . Die
Einrechnung kann dem Beamten schon bei der An¬
stellung zugesichert werden.

8 35.

Anrechnung der vor einem früheren Ausscheiden zu¬
gebrachten Dienstzeit.

Wurde ein aus dem staatlichen Dienste ausze-
schiedener Beamter später wieder planmäßig ange¬
stellt , so kommt für den Anspruch desselben auf
Ruhegehalt die vor dem Ausscheiden aus dem staat¬
lichen Dienste zurückgelegte Dienstzeit nur dann in
Betracht , wenn das Ausscheiden nicht infolge einer
Verletzung der dem Beamten obliegenden Pflichten
statthatte.

8 36.

Anrechnung eines früher bezogenen höheren Dienst¬
einkommens.

(1) Ist ein Beamter aus seinem bisherigen Amt
in ein Amt mit geringerem ruhegehaltsfähigen
Diensteinkommen übergetreten , so wird bei seiner
Zuruhesetzung der Ruhegehalt aus dem ruhege¬
haltsfähigen Diensteinkommen des früheren Amtes
berechnet, wenn der Beamte das frühere Amt min¬
destens ein Jahr lang bekleidet hat . Der Ruhege¬
halt darf das ruhegehaltsfähige Diensteinkommen
nicht übersteigen , das der Beamte unmittelbar vor
der Zuruhesetzung bezogen hat.

(2 ) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nicht,
wenn das spätere Amt nicht die volle Zeit und
Kraft des Beamten erfordert hat oder wenn es ihm
auf eigenen Antrag übertragen worden ist.

8 37.

Berücksichtigung der früheren Bekleidung einer
planmäßigen Amtsstelle.

( 1 ) Wenn ein Beamter , welcher in planmäßi¬
ger Stellung einen Rechtsanspruch auf Ruhegehalt
für den Fall seiner Zuruhesetzung erdient hat , in
eine nichtplanmäßige Amtsstelle Übertritt und spä¬
terhin aus dieser Stellung aus einem der in den
88 23 und 24 angegebenen Gründe ausscheidet , so
hat er Anspruch auf einen nach dem letzten ruhe¬
gehaltsfähigen Diensteinkommen der planmäßigen
Amtsstelle und der bis zu jenem Übertritt zurück¬
gelegten Dienstzeit berechneten Ruhegehalt.

(2) Dieser Anspruch besteht nicht, wenn der
Übertritt in die nichtplanmäßige Beamtenstelle in¬
folge einer Verletzung der dem Beamten obliegen¬
den Pflichten oder lediglich auf den im eigenen In¬
teresse des Beamten gestellten Antrag erfolgt ist.

(3) Bei Vorhandensein des Rechtsanspruchs
nach Absatz 1 kann dem Beamten aus Gründen der
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Billigkeit die spätere Dienstzeit in der Eigenschaft
als nichtplanmätziger Beamter ganz oder teilweise
bei der Festsetzung des Ruhegehalts angerechnet
werden , sofern es sich dabei um eine Tätigkeit han¬
delt, die seine volle Zeit und Kraft erfordert und
die sonst einem Beamten übertragen zu werden
pflegt . Das Gleiche gilt für Beamte , die aus einem
der in den §8 23 und 24 angegebenen Gründe schon
in den Ruhestand getreten oder versetzt waren und
späterhin nochmals eine Verwendung im staatlichen
Dienste finden.

8 38.

Ausnahmsweise Erhöhung des Ruhegehalts.
Durch Entschließung des Staatsministeriums

kann ausnahmsweise eine Erhöhung des gesetzlichen
Ruhegehalts bis zum Betrage des zuletzt maßge¬
benden ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens be¬
willigt werden , wenn der Beamte sich durch hervor¬
ragende Dienstleistungen um das Vaterland beson¬
ders verdient gemacht hat.

8 39.

Sonst zulässige Gewährung von Ruhegehalt.
Wenn ein planmäßiger Beamter , welcher einen

Anspruch auf gesetzlichen Ruhegehalt nicht hat , ge¬
mäß 8s 23 und 24 in den Ruhestand tritt oder ver¬
setzt wird , so kann demselben entsprechend dem nach
den persönlichen Verhältnissen vorliegenden Be¬
dürfnisse ein widerruflicher Ruhegehalt bis zum Be¬
trage von fünfunddreißig vom Hundert des zuletzt
maßgebenden ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens
verwilligt werden.

8 40.

Gewährung eines Unterstützungsgehalts.
( 1) Wenn ein außerplanmäßiger Beamter , des¬

sen Amt seine ganze Zeit und Kraft erfordert hat,
infolge unverschuldeter Dienstunfähigkeit aus dem
staatlichen Dienste ausscheidet , so kann demselben
entsprechend dem nach den persönlichen Verhältnis¬
sen vorliegenden Bedürfnisse ein widerruflicher Un¬
terstützungsgehalt bis zu dem Betrage verwilligt
werden , welcher sich bei sinngemäßer Anwendung
der gesetzlichen Bestimmungen über die Bemessung
des Ruhegehalts ergibt.

(2) In gleicher Weise kann außerplanmäßigen
Beamten , die aus sonstigen Gründen aus dem staat¬
lichen Dienst entlassen wurden , und planmäßigen
Beamten , die freiwillig aus demselben ausgeschie¬
den sind, beim Vorliegen besonderer Billigkeits¬
gründe ein widerruflicher Unterstützungsgehalt ge¬
währt werden.

(3) Der Unterstützungsgehalt darf vierzig vom
Hundert des beim Ausscheiden des Beamten maß¬
gebenden ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens,

bei außerplanmäßigen Beamten der zuletzt bezoge¬
nen Grundvergütung und des zugehörigen Woh¬
nungsgeldzuschusses der Ortsklasse L nicht überstei¬
gen. Neben dem Unterstützungsgehalt können Kin¬
derzuschläge nach den Bestimmungen des Gesetzes
vom 2. März 1921 (Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 49 ) über die Ergänzung und Regelung von
Bezügen der Ruhegehaltsempfänger und Hinter¬
bliebenen in der durch die späteren Gesetze ergänz¬
ten Fassung gewährt werden.

8 41.

Zahlbarkeit des Ruhegehalts.
Die Versetzung in den Ruhestand tritt , sofern

nicht auf Antrag oder mit ausdrücklicher Zustim¬
mung des Beamten ein früherer Zeitpunkt festgesetzt
wird , mit dem Ablauf des Vierteljahres ein, das
auf den Monat folgt , in welchem dem Beamten die
Entschließung über seine Versetzung in den Ruhe¬
stand bekannt gemacht worden ist . Mit diesem Zeit¬
punkt hört die Zahlung der vollen Gehallsbezüge
aus.

8 42.

Wiederanstellung der im Ruhestand befindlichen
Beamten.

( 1) Ein gemäß 8 27 in den einstweiligen Ruhe¬
stand versetzter Beamter ist verpflichtet, auf Ansor¬
dern der zuständigen Dienstbehörde wieder ein Amt
zu übernehmen , sofern die Voraussetzungen vor¬
liegen , unter denen der Beamte gemäß 8 5 ohne
seine Zustimmung von der unmittelbar vor der Zu-
ruhesetzung bekleideten Amtsstelle auf das ihm an¬
gebotene Amt versetzt werden kann.

(2) Dies findet auch auf die nach 8 24 in den
Ruhestand versetzten Beamten Anwendung , sofern
sie wieder dienstfähig geworden sind.

(3) Der Beamte ist verpflichtet, die ihm über¬
tragene Amtsstelle innerhalb dreier Monate von
dem Tage an gerechnet, an welchem ihm die Wieder¬
anstellung eröffnet wurde , anzutreten.

§ 43.

Erlöschen des Ruhegehalts.
Das Recht auf den Bezug des Ruhegehalts er¬

lischt , wenn der Bezugsberechtigte
1 . infolge eines strafgerichtlichen oder dienst-

strafgerichtlichen Erkenntnisses aus dem
staatlichen Dienste ausscheidet, oder

2 . im inländischen staatlichen Dienste wieder
planmäßig angestellt wird , oder

3 . sich weigert , eine ihm gemäß 8 42 angebo¬
tene Amtsstelle zu übernehmen.



Nr. 16 S3

i

8 44.

Ruhen des Ruhegehalts.
Das Recht auf den Bezug des Ruhegehalts ruht:

1 . wenn der Bezugsberechtigte seinen Wohn¬
sitz ohne Genehmigung der Regierung
außerhalb des Reichsgebiets verlegt, bis
zur Rückverlegung desselben oder bis zur
nachträglichen Erwirkung der Genehmi¬
gung, oder

2 . wenn derselbe die deutsche Reichsan¬
gehörigkeit verliert, bis zur etwaigen Wie¬
dererlangung derselben, oder

3 . solange derselbe, abgesehen von dem in 8 43
Ziffer 2 bezeichnetenFalle, aus der Verwen¬
dung im inländischen staatlichen Dienst oder
in einem andern öffentlichen Dienst ein
Diensteinkommen oder einen Warte- oder
Ruhegehalt bezieht, insoweit dessen Be¬
trag zusammen mit dem früher festgesetzten
staatlichen Ruhegehalt den Betrag des vor
der Zuruhesetzung maßgebend gewesenen
Diensteinkommens übersteigt.

Als Verwendung im inländischen
staatlichen Dienst oder in einem andern öf¬
fentlichen Dienst im Sinne dieser Vor¬
schrift gilt ohne Rücksicht auf die . Art und
Dauer der Beschäftigung jede Tätigkeit, für
die eine Vergütung gewährt wird, die ganz ^oder zum Teil unmittelbar oder mittelbar i
aus öffentlichen Mitteln fließt. Auch die
Beschäftigung im Kirchendienst und beider
Reichsbank gilt als Verwendung im sonsti¬
gen öffentlichen Dienst im Sinne dieser
Vorschrift.

Bei Berechnung des früheren und des
neuen Diensteinkommens sind die Dienst- !
aufwandsgelder, die jederzeit widerruf- ^
lichen Zulagen für eine Tätigkeit bei be¬
stimmten Behörden und die Auslandszu-
lagen nicht in Ansatz zu bringen. Dagegen
sind sowohl dem früheren und dem neuen!
Diensteinkommen als auch dem Ruhegehalt
die daneben zahlbaren Zuschläge hinzuzu¬
rechnen, und zwar nach dem Familienstand
und nach den Sätzen zur Zeit der Verwen¬
dung. Nach Ortsklassen abgestufte Dienst¬
einkommensteile sind in dem früheren
Diensteinkommen mit den für den Ort der
Verwendung maßgebenden Sätzen zu be¬
rücksichtigen.

8 45.
Zeitpunkt für den Eintritt des Erlöschens , des Rü¬
hens und der Wiedergewährung eines Ruhegehalts.

(1 ) Das Erlöschen, das Ruhen und die Wie¬
dergewährung des Ruhegehalts in den Fällen der

88 43 und 44 tritt mit dem Beginne desjenigen Mo¬
nats ein, welcher auf das eine solche Veränderung
nach sich ziehende Ereignis folgt.

(2) Das Recht auf den Bezug des Ruhegehalts
erlischt aber im Falle des Ausscheidens eines Be¬
amten aus dem staatlichen Dienste infolge eines
strafgerichtlichen oder dienststrafgerichtlichen Er¬
kenntnisses (8 43 Ziffer 1) , sobald dieses Erkennt¬
nis vollzugsreif geworden ist, im Falle der plan¬
mäßigen Wiederanstellung eines Beamten im in¬
ländischen staatlichen Dienste (8 43 Ziffer 2) mit
dem Tage des Dienstantritts auf der planmäßigen
Stelle.

(3) Das gänzliche oder teilweise Ruhen des
Ruhegehalts in den Fällen des 8 44 Ziffer 3 tritt
mit dem Tage ein , mit dem die Gesamtbezüge des
Beamten den ohne Kürzung des Ruhegehalts zu¬
lässigen Höchstbetrag übersteigen.

8 46.

Zuständigkeit zur Versetzung in den Ruhestand.
Die Versetzung in den Ruhestand erfolgt hin¬

sichtlich der durch Entschließung des Staatsministe¬
riums angestellten Beamten durch dieses , im übri¬
gen durch das zuständige Ministerium.

8 47.

Zuständigkeit zur Gewährung des Ruhe- und
Unterstützungsgehalts.

Soweit nicht die bezügliche Entschließung durch
Gesetz oder Verordnung dem Staatsministerium
Vorbehalten ist, erfolgt die Entschließung darüber,
ob und in welchem Betrage einem Beamten ein
Ruhe- oder Unterstützungsgehalt zu bewilligen sei,
und ob die Voraussetzungen für das Erlöschen,
Ruhen und die Wiedergewährung desselben vorlie¬
gen, durch das zuständige Ministerium in Gemein¬
schaft mit dem Finanzministerium.

Fünfter Abschnitt.
Die Ai«teri»1tebenettverf»rgir«g.

I . Der Sterbegehalt.
8 48.

Anspruch auf Sterbegehall im allgemeinen.
( 1 ) Die Hinterbliebenen eines planmäßigen Be¬

amten erhalten noch während der auf den Sterbe¬
monat folgenden drei Monate den vollen Betrag
des von dem Beamten bezogenen Grundgehalts
nebst Wohnungsgeldzuschuß und Kinderzuschlägen
sowie Zulagen (Stellen-, Dienstzulagen ) .

(2) Hinterbliebene eines Beamten, welcher im
Zeitpunkt des Todes Ruhegehalt bezog, erhalten
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als Sterbegehalt den dreimonatlichen Betrag des
Ruhegehalts.

8 49.

Bezugsberechtigte und -befähigte Hinterbliebene.

(1 ) Als Hinterbliebene im Sinne des vor¬
stehenden Paragraphen gelten die Witwe und die
ehelichen Kinder des Beamten.

(2) In Ermangelung anspruchsberechtigter Hin¬
terbliebener kann der Sterbegehalt ganz oder teil¬
weise auch dann gewährt werden , wenn der Ver¬
storbene Eltern , Großeltern , Geschwister , Ge¬
schwisterkinder , Enkel , Adoptiv -, Stief - oder Pflege¬
kinder, deren Ernährer er war , in Bedürftigkeit hin¬
terläßt oder wenn der Nachlaß nicht ausreicht , um
die Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung
zu decken.

8 50.

Sonst zulässiger Sterbegehalt.
Den in 8 49 bezeichneten Angehörigen eines

außerplanmäßigen Beamten , dessen Amt seine ganze
Zeit und Kraft erfordert hat , kann beim Zutreffen
der im zweiten Absatz des 8 49 bezeichneten Vor¬
aussetzungen ein Sterbegehalt in dem einmonat¬
lichen Betrag des von dem Beamten bezogenen
Diensteinkommens , Ruhegehalts oder Unter¬
stützungsgehalts bewilligt werden.

8 51.

Entscheidung über Gewährung des Sterbegehalts.

(1) Für die Frage , an wen die Zahlung des
Sterbegehalts rechtsgültig zu leisten und wie der¬
selbe unter mehrere Anspruchsberechtigte oder ge¬
mäß § 49 Absatz 2 und 8 50 in Betracht kommende
Beteiligte zu verteilen sei , ist die Bestimmung des
zuständigen Ministeriums mit Ausschluß des
Rechtswegs maßgebend.

(2) Der Sterbegehalt bildet keinen Bestandteil
der Verlassenschaft des Verstorbenen.

II . Der Versorgungsgehalt.

8 52.

Die Ansprüche der Hinterbliebenen aus Versorgung.
Die Hinterbliebenen eines planmäßigen Beam¬

ten erhalten im Fall des nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes erfolgenden Todes des Beamten Versor¬
gungsgehalt (Witwengeld , Waisengeld ) nach Maß¬
gabe der nachfolgenden Vorschriften.

8 53

Die Bezugsberechtigten.
(1) Als Hinterbliebene im Sinne des vorstehen¬

den Paragraphen gelten die Witwe , solange ste sich

nicht wieder verheiratet , und die ehelichen unverhei¬
rateten Kinder des Be . amten bis zum vollendeten
achtzehnten Lebensjahr.

(2) Keinen Anspruch auf Versorgungsgehall
haben die Witwe und die Hinterbliebenen Kinder
eines Beamten aus solcher Ehe , welche erst nach des¬
sen Versetzung in den Ruhestand geschlossen ist, aus¬
genommen , wenn der Ruhestand ein einstweiliger
(8 27 ) war.

(3) Keinen Anspruch auf Witwengeld hat die
Witwe , wenn die Ehe mit dem verstorbenen Beam¬
ten in einer Zeit abgeschlossen ist, zu der das Leben
desselben infolge von Krankheit ernstlich bedroht
war , sofern der Tod innerhalb dreier Monate , vom
Eheabschluß an gerechnet, erfolgt.

8 54.

Das gesetzliche Witwengeld.
( 1) Ein Anspruch auf das gesetzliche Witwen¬

geld steht der Witwe zu, wenn der planmäßige Be¬
amte , nachdem er einen Anspruch auf Ruhegehalt er-
dient hatte , oder infolge einer der in 8 28 Absatz 2
Ziffer 2 bezeichneten Veranlassungen gestorben ist.

(2) Das gesetzliche Witwengeld beträgt sechzig
vom Hundert des Ruhegehalts , zu dem der Beamte
berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen wäre,
wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt
worden wäre.

(3) Das Witwengeld soll jedoch , vorbehaltlich
der in 8 61 verordneten Beschränkung, nicht hinter
einem Drittel des niedrigsten ruhegehaltsfähigen
Diensteinkommens aus der Besoldungsgruppe 12 a
Zurückbleiben und nicht die Hälfte des ruhegehalts¬
fähigen Diensteinkommens eines Beamten mit
einem Grundgehalt von jährlich 14 000 Reichsmark
übersteigen.

8 55.

Das gesetzliche Waisengeld.

(1 ) Ein Anspruch auf das gesetzliche Waisengeld
steht den Kindern unter der im 8 54 Absatz 1 be¬
zeichneten Voraussetzung zu.

(2 ) Das gesetzliche Waisengeld beträgt jährlich:
a . für jedes Kind , dessen Mutter noch lebt und

zur Zeit des Todes des Beamten zum Be¬
zug von Witwengeld berechtigt war , ein
Fünftel des Witwengeldes;

b . für jedes Kind , dessen Mutter nicht mehr
lebt oder zur Zeit des Todes des Beamten
zum Bezug von Witwengeld nicht berechtigt
war , ein Drittel des Witwengeldes.
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§ 56.

Ausnahmsweise Festsetzung des Bersorgungs-
gehalts.

(1) Ist ein planmäßiger Beamter unter den in
§ 36 angegebenen Voraussetzungen in ein Amt mit
geringerem ruhegehaltsfähigen Diensteinkommen
übergetreten und gestorben oder zur Ruhe gesetzt
worden , ohne das frühere ruhegehaltsfähige Dienst¬
einkommen wieder erreicht zu haben , so wird der
Versorgungsgehalt aus dem Ruhegehalt berechnet,
der sich aus dem früheren ruhegehaltsfähigen Dienst¬
einkommen ergibt.

(2) Ist ein planmäßiger Beamter in eine nicht¬
planmäßige Amtsstelle übergetreten und hat er auf
dieser einen Anspruch auf Ruhegehalt nach § 37 die¬
ses Gesetzes erworben , so haben seine Hinterbliebe¬
nen Anspruch auf den gesetzlichen Versorgungsge¬
halt . Dieser wird aus dem Ruhegehalt berechnet,
der sich aus dem ruhegehaltsfähigen Diensteinkom-
men der letzten planmäßigen Amtsstelle des Beam¬
ten ergibt.

§ 57.

Kürzung des Witwengelds.

(1 ) Wenn die Witwe mehr als 15 Jahre jünger
war als der verstorbene Beamte , so wird das nach
den vorstehenden Paragraphen berechnete Witwen¬
geld für jedes angefangene Jahr des Altersunter¬
schieds über 15 bis einschließlich 25 Jahre um ein
Zwanzigstel gekürzt. Nach fünfjähriger Dauer der
Ehe wird für jedes angefangene Jahr ihrer weite¬
ren Dauer dem gekürzten Betrag ein Zehntel des
berechneten Witwengeldes solange hinzugesetzt, bis
der volle Betrag wieder erreicht ist.

(2) Auf den nach § 55 zu berechnenden Betrag
des Waisengeldes ist diese Kürzung des Witwengel¬
des ohne Einfluß.

§ 58.

Sonst zulässiger Versorgungsgehalt.

( 1) Den Hinterbliebenen eines planmäßigen
Beamten , der in den Ruhestand getreten , zuruhege¬
setzt worden oder gestorben ist, bevor er den An¬
spruch auf Ruhegehalt erdient hatte , kann beim
Vorliegen erheblicher Gründe der Billigkeit und des
Bedürfnisses ein Versorgungsgehalt bis zu den ge¬
setzlichen Beträgen in widerruflicher Weise verwil-
ligt werden.

(2) Der Versorgungsgehalt darf in diesem
Falle im ganzen den Betrag von zwanzig Sechzig¬
steln des letzten ruhegehaltsfähigen Diensteinkom-
wens nicht übersteigen.

§ 59.

Aufrechnung sonstiger Versorgungsgehalte.

Hat ein Beamter aus einem früheren öffent¬
lichen Dienste (§ 44 Ziffer 3) einen Versorgungsgs-
halt für seine Hinterbliebenen erdient , so wird der
Betrag desselben auf den nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes zu berechnenden Versorgungsgehalt
aufgerechnet.

8 60.

Ruhen des Versorgungsgehalts.
( 1 ) Das Recht auf den Bezug des Witwen - und

Waisengeldes ruht:
1 . solange der Berechtigte nicht Reichsange¬

höriger ist;
2 . bei Verwendung im inländischen staatlichen

Dienst oder in einem sonstigen öffentlichen
Dienst im Sinne des § 44 Ziffer 3 inso¬
weit als
a . das Diensteinkommen der Witwe unter

Hinzurechnung des Witwengeldes den
Betrag übersteigt , der dem Verstorbenen
an demselben Orte während derselben
Zeit an Diensteinkommen zugestanden
hätte,

k . das Diensteinkommen der Waise unter
Hinzurechnung des Waisengeldes die
Hälfte des unter a bezeichneten Betrags
übersteigt.

(2) Bei Berechnung der unter Ziffer 2 bezeich¬
neten Gebührnisse gilt § 44 Ziffer 3 letzter Absatz
entsprechend.

(3) Das Recht auf den Bezug des Witwengel¬
des ruht ferner neben einem Ruhegehalt , der ganz
oder zum Teil unmittelbar oder mittelbar aus öf¬
fentlichen Mitteln fließt , insoweit , als dieser unter
Hinzurechnung des Witwengeldes 90 v . H . des un¬
ter Ziffer 2 a bezeichneten Diensteinkommens über¬
steigt.

(4) Die Bestimmungen im § 45 gelten entspre¬
chend.

§ 61.

Kürzung des Versorgungsgehalts.
(1 ) Der Versorgungsgehalt darf im ganzenden

Betrag des Ruhegehalts nicht übersteigen , zu dessen
Bezug der Beamte am Todestag berechtigt gewesen
ist, beziehungsweise nach § 28 Absatz 2 Ziffer 2 im
Fall der Zuruhesetzung berechtigt gewesen wäre.

(2) Bei Anwendung dieser Beschränkung wird
sowohl das Witwen - wie das Waisengeld verhält¬
nismäßig gekürzt; wenn in der Folge Bezugsbe¬
rechtigte ausscheiden, so ist das Witwen - und Wai¬
sengeld der übrigen Berechtigten vom Beginn des
nächsten Monats an innerhalb der gesetzlichen Gren¬
zen verhältnismäßig zu erhöhen.
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§ 62.

Beginn und Ende der Zahlung.
(1 ) Die Zahlung des Versorgungsgehalts be¬

ginnt für die vorhandenen bezugsberechtigten Hin¬
terbliebenen mit dem Ablauf der Zeit , für welche
Sterbegehalt gewährt ist , für nachgeborene eheliche
Kinder mit dem Tage der Geburt.

(2) Sie endigt mit dem Ablauf des Monats , in
welchem die Bezugsberechtigung aufhört.

8 63.

Entscheidung über Gewährung des Versorgungs¬
gehalts.

(1) Der Versorgungsgehalt wird aus der Lan¬
deshauptkasse bezahlt.

(2) An wen die Zahlung des Versorgungsge¬
halts rechtsgültig zu leisten und wie derselbe unter
mehrere Bezugsberechtigte zu verteilen ist, bestimmt
das Finanzministerium unter Ausschluß des Rechts¬
wegs.

Sechster Abschnitt.
Sonstige Bestimmungen über die Vermögens¬
recht!ichen Dienstansprüche der Beamten nnd
ihrer Hinterbliebenen sowie über die Ver¬
folgung von Rechtsansprüchen des Staates

gegen die Beamten.
8 64.

Gewährung eines Ruhe - und Versorgungsgehalts
im Falle einer Verunglückung im Dienste.
(1 ) Ist ein Beamter , welcher in einem der

reichsgesetzlichen Unfallversicherung nicht unterlie¬
genden Betriebe oder Dienstzweige beschäftigt war,
infolge eines Unfalls , welchen er erweislich im
Dienste oder aus Veranlassung desselben ohne eige¬
nes Verschulden erlitten hat , aus dem Dienste aus¬
geschieden , in den Ruhestand versetzt worden , oder
gestorben, so ist demselben , beziehungsweise im Falle
seines Todes seiner Witwe und seinen Kindern , so¬
weit nicht der Rechtsanspruch auf einen höheren Be¬
trag nach dem vierten und fünften Abschnitt dieses
Gesetzes begründet ist , ein Ruhegehalt beziehungs¬
weise ein Versorgungsgehalt bis zum Betrage der¬
jenigen Rentenbezüge zu gewähren , welche der Be¬
amte beziehungsweise seine Witwe und Kinder zu
beanspruchen hätten , falls der Unfall in einem der
reichsgesetzlichen Unfallversicherung unterliegenden
Betriebe eingetreten wäre.

(2 ) Durch Entschließung des Staatsministe-
riumsriums kann der nach Maßgabe des ersten Ab¬
satzes festgesetzte Ruhegehalt beziehungsweise Ver¬
sorgungsgehalt in Anbetracht der eine besondere Be¬
rücksichtigung rechtfertigenden Umstände des Falles

entsprechend dem nach den persönlichen Verhältnis¬
sen vorliegenden Bedürfnisse in widerruflicher Weise
erhöht werden und zwar der Ruhegehalt bis zum
Betrage des von dem Beamten zuletzt bezogenen
Diensteinkommens , der Versorgungsgehalt bis zum
Betrage von 80 v . H . dieses Einkommens.

(3) Als Unfall im Sinne dieser Bestimmungen
gilt es auch , wenn ein Beamter bei Ausübung sei¬
nes Dienstes oder aus Veranlassung desselben von
einem Dritten getötet oder an seinem Körper ver¬
letzt worden ist.

8 65.

Zahlung und Abrundung der Bezüge.
(1) Die ständigen Bezüge der Beamten und ih¬

rer Hinterbliebenen (Grundgehalt , Wohnungsgeld¬
zuschuß , Zulage , Nebengehalte , Ruhe -, Unter-
stützuijgs- und Versorgungsgehalt ) werden regel¬
mäßig in Monatsbeträgen bezahlt . Das Finanz¬
ministerium ist ermächtigt , Vorschriften über die Ab¬
rundung der auszuzahlenden Beträge zu erlassen.

(2) Die Zahlung von Dienstbezügen jeder Art
ist an der Kasse in Empfang zu nehmen , soweit nicht
durch Verordnung etwas anderes bestimmt wird.

8 66 .

Abtretung und dergleichen der Ansprüche der Be¬
amten und ihrer Hinterbliebenen aus dienstliche

Bezüge.
(1) Der Anspruch auf die Zahlung des Dienst¬

einkommens , des Ruhe -, Unterstützungs - und Ver¬
sorgungsgehalts sowie der sonstigen ständigen Be¬
züge des Beamten kann von dem Beamten und sei¬
nen Hinterbliebenen nur insoweit abgetreten , ver¬
pfändet oder sonst übertragen werden , als diese Be¬
züge der Pfändung unterworfen sind (8 850 der
Zivilprozeßordnung ) .

(2) Die nach 8 411 des Bürgerlichen Gesetz¬
buches vorgeschriebene Benachrichtigung hat an die¬
jenige Kasse zu erfolgen , welche von der zuständi¬
gen Behörde die Anweisung zur Auszahlung er¬
halten hat.

8 67.

Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche der Beamten
und ihrer Hinterbliebenen aus dem Dienstverhält¬

nisse.

(1) über vermögensrechtliche Ansprüche der Be¬
amten aus ihrem Dienstverhältnisse sowie über die
den Hinterbliebenen der Beamten gesetzlich gewähr¬
ten vermögensrechtlichen Ansprüche findet der
Rechtsweg statt.

(2) Jedoch muß der Klage eine Entschließung
des zuständigen Ministeriums über den Rechtsan¬
spruch vorhergehen ; die Klage ist bei Verlust des
Klagerechts innerhalb sechs Monaten , nachdem dem

4
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Beteiligten die Entschließung des zuständigen ' Mi¬
nisteriums eröffnet worden ist, zu erheben.

(3) Die Entscheidungen der Verwaltungs - und
Dienststrafbehörden darüber , ob und von welchem
Zeitpunkte an ein Beamter im Verwaltungs - oder
Dienststrafwege aus dem Amte oder dem staatlichen
Dienste zu entfernen , vorläufig seiner Dienstleistun¬
gen oder des Amtes zu entheben oder in den Ruhe¬
stand zu versetzen , ob und von welchem Zeitpunkte
an ein in den Ruhestand versetzter Beamter gemäß
8 42 zur Wiederübernahme eines Amtes verpflichtet
sei , und über die Verhängung von Zwangsmitteln
und Ordnungsstrafen sind für die Beurteilung der
vor dem Gerichte geltend gemachten vermögensrecht¬
lichen Ansprüche maßgebend.

8 68.

Verwaltungsversahren zur Verfolgung von Rechts¬
ansprüchen des Staats gegen Beamte.

( 1 ) Wenn ein Beamter aus seiner Amtsführung
dem Staate für Schäden und Verluste an dem im
Besitze oder Gewahrsam des Staats befindlichen
Vermögen Ersatz zu leisten hat , so kann die Ersatz¬
pflicht des Beamten und der Betrag der zu ersetzen¬
den Summe im Verwaltungswege durch einen mit
Gründen versehenen Beschluß der zuständigen
Dienstbehörde festgestellt werden.

(2 ) Auf Grund eines derartigen Feststellungs¬
beschlusses , welcher von der zentralen Dienstbehörde
gefaßt oder bestätigt und mit der Vollstreckungs¬
klausel dieser Behörde versehen ist, findet gegen den
ersatzpflichtigen Beamten die gerichtliche Zwangs¬
vollstreckung statt.

(3) Gegen die im Verwaltungswege erfolgte
Feststellung der Ersatzpflicht und des Ersatzbetrags
steht dem Beamten der Rechtsweg zu ; die Klage ist
bei Verlust des Klagerechts innerhalb eines Jahrs,
nachdem dem Beamten der Feststellungsbeschluß der
zuständigen Dienstbehörde eröffnet worden ist, zu
erheben.

(4 ) Die Beschreitung des Rechtswegs hemmt
den Vollzug der Zwangsvollstreckung nicht; jedoch
kann das Gericht die einstweilige Einstellung der
Zwangsvollstreckung aus Antrag des Beamten an¬
ordnen , wenn dieser glaubhaft macht, daß ihm die
Zwangsvollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nach¬
teil bringen würde , und er zugleich genügende Si¬
cherheit stellt.

(5) Die Ersatzpflicht eines Verrechners , welche
sich anläßlich der Rechnungsabhör ergibt , wird in
Gemäßheit des Gesetzes vom 14 . März 1923 über
die Einrichtung und Befugnisse des Rechnungshofes
(Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 51 ) , festgestellt.
Gegen den vollzugsreifen Bescheid des Rechnungs¬
hofes beziehungsweise gegen das nach Artikel 21
des genannten Gesetzes erlassene Erkenntnis des ver¬

stärkten Rechnungshofes steht dem Beamten der
Rechtsweg nicht zu. Auf Grund eines solchen mit
der Vollstreckungsklausel versehenen Bescheides be¬
ziehungsweise Erkenntnisses findet gegen den ersatz¬
pflichtigen Beamten die gerichtliche Zwangsvoll¬
streckung statt.

(6) Diese Vorschriften gelten auch in Ansehung
solcher Personen , welche , ohne Beamte im Sinne
dieses Gesetzes (8 1 Absatz 1) zu sein , in einem
Dienstverhältnis zum Staate stehen.

Siebenter Abschnitt.
Die Dienstpolizei.

I . Verwaltungszwang gegen säumige
Beamte.

8 69.
Die Vorgesetzten Dienstbehörden sind befugt,

Beamte , welche mit der Erledigung ihrer amtlichen
Geschäfte säumig sind , durch geeignete Zwangsmit¬
tel, insbesondere durch Beigabe von Geschäftsaus¬
hilfe auf Kosten des Beamten und durch Androhung
und Ausspruch von Geldstrafen bis zu 100 Mk , da¬
zu anzuhalten.

II . Die Dienstvergehen und Dienst-
st r a f e n.

8 70.

Dienstvergehen im allgemeinen.
( 1 ) Ein Beamter , welcher die ihm obliegenden

dienstlichen Pflichten verletzt, unterliegt wegen
Dienstvergehens der Dienstbestrafung.

(2) Der Zeitablauf seit Verletzung der Dienst¬
pflicht soll bei der Frage der Einleitung eines
Dienststrafverfahrens berücksichtigt werden.

8 71.

Dienststrafen im allgemeinen.
Die Dienststrafen bestehen in:

1 . Ordnungsstrafen,
2. Entfernung aus dem Amte (Strafverset¬

zung ) ,
3 . Entfernung aus dem staatlichen Dienst

(Dienstentlassung ) .

8 72.
Die Ordnungsstrafen.

( 1 ) Ordnungsstrafen sind:
1 . Verweis,
2 . Geldstrafen bis zur Hälfte des Betrags

des dem Beamten zur Zeit der Bestrafung
zustehenden monatlichen Diensteinkom¬
mens.

-
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(2) Die Geldstrafe kann mit Verweis verbun¬
den werden.

8 73.

Die Strafversetzung.

(1) Die Strafversetzung erfolgt entweder
1 . durch Versetzung in ein anderes Amt der¬

selben oder einer gleichwertigen Laufbahn
und von gleichem Dienstrange , ohne Min¬

derung des Diensteinkommens , oder
2. durch Versetzung in ein anderes Amt der¬

selben oder einer gleichwertigen Laufbahn
und von gleichem Dienstrange unter gleich¬
zeitiger Minderung des Diensteinkommens
um höchstens ein Fünftel und auf läng¬
stens drei Jahre . Statt der Minderung
des Diensteinkommens kann eine Geld¬
strafe bis zum Doppelten des einmona¬
tigen Diensteinkommens verhängt werden,
das dem Beamten zur Zeit der Rechts¬
kraft der Entscheidung zusteht.

(2) In der Dienststrasentscheidung ist die eine
oder andere dieser Arten der Strafversetzung , so¬
wie die Art und das Maß des den Verurteilten ge¬
mäß Absatz 1 Ziffer 2 daneben treffenden Vermö¬
gensnachteils zu bezeichnen.

(3) Die Strafversetzung wird durch die zustän¬
dige Dienstbehörde in Ausführung gebracht; der¬
selben bleibt überlassen , nach den Verhältnissen des
Falles zu bestimmen, ob dem versetzten Beamten die

Umzugskosten ganz oder teilweise zu vergüten sind.

§ 74.

Die Dienstentlassung.

(1) Die Dienstentlassung hat den Verlust der

Amtsbezeichnung und des Anspruchs auf Dienst¬
einkommen, Ruhe - und Versorgungsgehalt zur Fol¬
ge . Ist gegen einen Beamten zu dem Zeitpunkt , in
dem er aus Grund der Vorschrift des 8 23 Absatz 1
in den Ruhestand tritt , ein förmliches Dienststraf¬
verfahren anhängig , so kann dieses mit dem Ziele
der Aberkennung des Ruhegehalts und der Amts¬
bezeichnung fortgeführt werden.

(2) Lassen besondere Umstände eine mildere Be¬
urteilung zu , so kann das Dienststraferkenntnis aus¬
sprechen , daß dem Beamten auf Lebenszeit oder auf
bestimmte Zeit ein Unterstützungsgehall im Betrage
eines Teils des Ruhegehalts , auf welchen der Be¬
amte im Falle einer im Zeitpunkte der Dienstent¬
lassung eintretenden Zuruhesetzung gesetzlichen An¬
spruch hätte , zu gewähren sei . Der Unterstützungs-
gehalt kann in einem neuen förmlichen Dienststraf¬
verfahren entzogen oder gemindert werden,

1 . wenn sich nach Verkündung der Ent¬
scheidung im ersten Rechtszug herausstellt,

daß der entlassene Beamte während seiner
Dienstzeit weitere selbständige Verfehlun¬
gen begangen hat , bei deren Berücksichti¬
gung das Dienststrafgericht den Unter-
stützungsgehalt überhaupt nicht oder nur
in geringerem Betrage hätte bewilligen
können.

2. wenn sich der Beamte nach der Dienstent¬
lassung solcher Verfehlungen schuldig ge¬
macht hat , die bei einem zuruhegesetzten
Beamten zur Dienstentlassung oder zur
Minderung des Ruhegehalts gemäß 8 117
dieses Gesetzes geführt hätten.

(3) Ferner kann dem aus dem Dienste entlasse¬
nen Beamten oder der Familie desselben im Falle
der Bedürftigkeit ausnahmsweise durch Entschlie¬
ßung des Staatsministeriums ein widerruflicher
Unterstützungsgehalt gewährt werden ; derselbe soll
die Hälfte des Betrags nicht übersteigen , welcher
dem Beamten im Falle der Zuruhesetzung gesetzlich
zu gewähren wäre.

8 75.

Strafbemessung.

( 1) Welche der in den 88 71 bis 74 bestimmten
Strafen anzuwenden sei, ist nach der größeren oder
geringeren Erheblichkeit des Dienstvergehens mit be¬
sonderer Rücksicht auf das gesamte Verhalten des
Angeschuldigten zu ermessen.

(2) Die Vorschriften des Reichsbeamtengesetzes
über die Bestrafung von Vergehen im Rückfall gegen
seine Bestimmungen über die Pflichten der Beamten
gegenüber der republikanischen Verfassung des
Reiches und der Länder gelten entsprechend für die
badischen Beamten . Rückfall im Sinne dieser Vor¬
schrift liegt vor , wenn ein Beamter wegen einer sol¬
chen Verfehlung rechtskräftig im Dienststrafverfah¬
ren bestraft worden ist und wenn er sich innerhalb
der nächsten zehn Jahre nach Eintritt der Rechts¬
kraft der Bestrafung wiederum einer solchen Verfeh¬
lung schuldig macht.

8 76.

Vor Eintritt in den staatlichen Dienst begangene
Handlungen.

Auf Entfernung aus dem Amte oder dem staat¬
lichen Dienste kann auch wegen solcher Handlungen
erkannt werden , deren sich der Beamte vor dem Ein¬
tritt in den staatlichen Dienst schuldig gemacht hat,
sofern durch jene Handlungen die Achtung und das
Vertrauen , welche sein Beruf erfordert , in einer
Weise geschmälert wird , daß jene Maßregel als ge¬
boten erscheint.
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8 77.

Verhältnis des Dienststrafverfahrens zum straf¬
gerichtlichen Verfahren.

(1) Im Laufe einer gerichtlichen Untersuchung
darf gegen den Angeschuldigten ein Dienststrafver¬
fahren wegen der nämlichen Tatsachen nicht einge¬
leitet werden.

(2) Wenn im Laufe eines Dienststrafverfahrens
wegen der nämlichen Tatsachen eine gerichtliche Un¬
tersuchung gegen den Angeschuldigten eröffnet wird,
so muß das Dienststrafverfahren bis zur Beendi¬
gung des gerichtlichen Verfahrens ausgesetzt wer¬
den.

8 78.

Dienststrafverfahren im Fall eines voraus¬
gegangenen strafgerichtlichen Urteils.

( 1 ) Wenn von den Strafgerichten auf Freispre¬
chung erkannt ist, so findet wegen derjenigen Tat¬
sachen, welche in der gerichtlichen Untersuchung zur
Erörterung gekommen sind , ein Dienststrafverfahren
nur noch insofern statt , als dieselben an sich und
ohne ihre Beziehung zu dem gesetzlichen Tatbestände
der strafbaren Handlung, welche den Gegenstand der
Untersuchung bildete , ein Dienstvergehen enthalten.

(2) Ist in einer gerichtlichen Untersuchung - eine
Verurteilung ergangen, welche den Verlust des
Amts nicht zur Folge gehabt hat, so bleibt detjeni-
gen Behörde , welche über die Einleitung des Dienst¬
strafverfahrens zu verfügen hat, die Entscheidung
darüber Vorbehalten , ob außerdem ein Dienststraf¬
verfahren einzuleiten oder fortzusetzen sei.

(3) Die gelegentlich einer strafgerichtlichen Ver¬
urteilung stattgehabten tatsächlichen Feststellungen
sind auch für das Dienststrafverfahren maßgebend,
ohne daß es einer Wiederholung der Beweisauf¬
nahme bedarf.

(4) Die Feststellungen eines richterlichen Straf¬
befehls sind für ein Dienststrafverfahren nicht bin¬
dend.

III . Zuständigkeit und Verfahren bei
Verhängung von Ordnungsstrafen.

8 7S.

Zuständigkeit und Verfahren.
( 1 ) Zur Verhängung der Ordnungsstrafen

<8 72) sind die Vorgesetzten Behörden und Beamten
zuständig.

(2) Vor der Verhängung einer Ordnungsstrafe
ist dem Beamten Gelegenheit zu geben, sich über die
ihm zur Last gelegte Verletzung seiner Dienstpflicht
zu äußern, sofern nicht die Ordnungsstrafe schon
vorher für den Fall der bestimmt bezeichneten Ver¬
fehlung angedroht war.
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(3) Die Verhängung der Ordnungsstrafe erfolgt
unter Angabe der Gründe durch schriftliche Verfü¬
gung oder zu Protokoll.

(4) über die Zuständigkeit der Behörden und
Beamten zur Verhängung von Ordnungsstrafen
werden , soweit erforderlich , nähere Bestimmungen
im Verordnungswege erlassen.

8 80.

Beschwerde.
(1) Der Bestrafte kann sich gegen die Ordnungs¬

strafe bei Vermeiden des Ausschlusses binnen zwei
Wochen nach ihrer Bekanntgabe schriftlich beschwe¬
ren . Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung , es
sei denn , daß ausnahmsweise aus besonderen
Gründen der sofortige Vollzug der Ordnungsstrafe
angeordnet wird.

(2) Die Beschwerde ist bei der Behörde anzu¬
bringen, die die Ordnungsstrafe ausgesprochen hat,
oder bei der Behörde , die zur Entscheidung über die
Beschwerde zuständig ist. Die Beschwerde ist bei
Vermeiden des Ausschlusses innerhalb von zwei
weiteren Wochen schriftlich zu begründen.

(3) Zur Entscheidung über die Beschwerde ist
zuständig:

1 . wenn das Staatsministerium bestraft hat
( 8 126 Ziffer 3 ) , der Dienststrafhof für
richterliche Beamte in der aus 8 126 Zif¬
fer 1 sich ergebenden Zusammensetzung,

2 . wenn ein Minister, der Präsident des Land¬
tags oder Rechnungshofes bestraft hat, das
Staatsministerium.

3 . wenn eine andere Behörde bestraft hat , die
nächsthöhere zuständige Behörde.

(4 ) Die zur Entscheidung über die Beschwerde
zuständige Stelle kann die Ordnungsstrafe bestäti¬
gen, ermäßigen oder aufheben oder kann die Einlei¬
tung eines förmlichen Dienststrafverfahrens veran¬
lassen . Ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung ist
nicht gegeben.

8 81.

Beanstandung des Straserkenntnifses von
Amts wegen.

(1) Der Minister oder der nächsthöhere Dienst-
Vorgesetzte können die Entscheidung der im ersten
Rechtszug erkennenden Behörde innerhalb eines
Monats nach der Bekanntgabe an den Beschuldigten
oder nach Einstellung des Verfahrens durch schrift¬
liche Erklärung gegenüber dem Vorgesetzten bean¬
standen . Wenn ein Minister , der Präsident des
Landtags oder des Rechnungshofes bestraft hat,
steht diese Befugnis dem Staatsministerium zu,
wenn das Staatsministerium bestraft hat, dem
Dienststrafhof für richterliche Beamte in der aus
8 126 Ziffer 1 sich ergebenden Zusammensetzung.
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Ist die Beanstandung rechtzeitig erhoben worden,
so können sie die Ordnungsstrafe bestätigen, ermäßi¬
gen, erhöhen oder aufheben oder können die Ein¬
leitung eines förmlichen Dienststrafverfahrens ver¬
anlassen.

(2) Die Beanstandung ist dem Beschuldigten
alsbald zu eröffnen.

8 82.

Rechtskraft.

(1 ) Das Verfahren ist rechtskräftig abgeschlos¬
sen , wenn die Fristen zur Einlegung der Be¬
schwerde und zur Beanstandung von Amts wegen
unbenutzt abgelaufen sind ; dasselbe gilt , wenn
diese Rechtsmittel zurückgenommen worden sind
oder wenn aus ihre Einlegung verzichtet worden ist.
Die Zurücknahme dieser Rechtsmittel sowie der Ver¬
zicht auf die Einlegung können auch vor Beginn der
Frist zu ihrer Einlegung wirksam erfolgen.

(2) Ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlos¬
sen , so darf gegen den Beamten wegen derselben
Handlung oder Unterlassung kein neues Verfahren
eröffnet werden . Nur das Wiederaufnahmeverfah¬
ren ist zulässig.

8 83.

Wiederaufnahme des Ordnungsstrafverfahrens.

(1 ) Der Bestrafte kann die Wiederaufnahme
eines rechtskräftig abgeschlossenen Ordnungsstraf¬
verfahrens in den Fällen des 8 359 der Strafpro¬
zeßordnung beantragen , wie wenn die Angelegen¬
heit vor dem Amtsrichter verhandelt worden wäre.
Das Vorgesetzte Ministerium kann die Wiederauf¬
nahme in den Fällen des 8 362 der Strafprozeßord¬
nung anordnen . Soll dabei der Antrag auf die Be¬
hauptung einer strafbaren Handlung gestützt wer¬
den, so ist er nur zulässig, wenn wegen dieser Hand¬
lung eine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist
oder wenn ein Strafverfahren aus andern Gründen
als wegen Mangels an Beweis nicht eingeleitet
oder durchgesührt werden kann.

(2) Der Bestrafte hat die Wiederaufnahme
schriftlich bei der Behörde zu beantragen , deren Er¬
kenntnis er anfechten will ; er muß die Tatsachen
oder Beweismittel bezeichnen, die er beibringen
will.

(3 ) über die Zulassung des Antrags auf Wie¬
deraufnahme eines Ordnungsstrafverfahrens ent¬
scheidet die Behörde , deren Entscheidung rechtskräf¬
tig geworden ist. Wird der Antrag abgelehnt , so
steht dem Bestraften das Recht der Beschwerde eben- z
so zu , wie wenn die entscheidende Behörde die ^
Strafe von neuem festgesetzt hätte . Wird das Ver¬
fahren wieder ausgenommen , so ist nach 8 79 zu ver¬
fahren.

IV . Zuständigkeit und Verfahren bei
der Strafversetzung und Dienst¬

entlassung.

8 84.

Zuständigkeit im allgemeinen.
(1) Zur Verhängung der Strafversetzung und

Dienstentlassung sind nur die Dienststrafgerichte zu¬
ständig , und zwar:

1 . im ersten Nechtszug die Dienststrafkammern,
2 . im zweiten Rechtszug der Dienststrafhof.

(2) Die Dienststrafgerichte sind unabhängig und
nur dem Gesetze unterworfen.

8 85.

Bezirke und Sitze der Dienststrasgerichte.

(1) In Konstanz , Freiburg , Karlsruhe und
Mannheim wird je eine Dienststrafkammer gebildet.
Die Bezirke der Dienststrafkammern werden durch
Verordnung des Staatsministeriums bestimmt.

(2 ) Zuständig im einzelnen Fall ist die Dienst¬
strafkammer , in deren Bezirk der Angeschuldigte zur
Zeit der Einleitung des förmlichen Dienststrafver¬
fahrens seinen dienstlichen Wohnsitz hat , und wenn
sich dieser Wohnsitz außerhalb Badens befindet , die
Dienststrafkammer in Karlsruhe.

(3) Für Beamte im einstweiligen Ruhestand,
die nicht im Landesdienst wieder beschäftigt sind,
und für Beamte im endgültigen Ruhestand richtet
sich die Zuständigkeit der Dienststrafkammer statt
nach dem dienstlichen Wohnsitz nach dem tatsächlichen
Wohnsitz.

(4) Streitigkeiten über die Zuständigkeit ver¬
schiedener Dienststrafkammern werden vom Dienst¬
strafhof entschieden.

(5) Ist eine Dienststrafkammer an der Aus¬
übung ihrer Tätigkeit behindert , so kann auf den An¬
trag des zuständigen Ministeriums der Dienststraf¬
hof eine andere Dienststrafkammer für zuständig er¬
klären.

(6 ) Der Dienststrafhof hat seinen Sitz in Karls¬
ruhe.

8 86 .

Zusammensetzung der Dienststrafkammern.

(1) Jede Dienststrafkammer besieht aus sieben
Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden.

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und zwei
weitere Mitglieder müssen ein Richteramt bekleiden.
Die übrigen Mitglieder werden aus der Zahl der

z nichtrichterlichen Beamten des Landes entnommen.

^ Für die Mitglieder sind die erforderlichen Stellver¬
treter zu ernennen . Das Staatsministerium ernennt
die Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden und
der Stellvertreter auf die Dauer von drei Jahren.



I

(3) Die Dienststrafkammer entscheidet in der
mündlichen Verhandlung in einer Besetzung von
fünf , außerhalb derselben (im Beschlußverfahren ) in
einer solchen von drei Mitgliedern , jedesmal mit
Einschluß des Vorsitzenden. Der Vorsitzende und
ein Beisitzer müssen zu den richterlichen Mitgliedern
gehören . Von den weiteren Mitgliedern muß in der
mündlichen Verhandlung je eines Beamter des hö¬
heren, mittleren und unteren Dienstes sein.

(4) Zu jeder dem Beschuldigten nachteiligen
Entscheidung , welche die Schuldfrage oder die Be¬
messung der Strafe betrifft , ist eine Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen erforderlich.

(5) Im übrigen finden die Vorschriften der 88
196, 197 und 198 des Gerichtsverfassungsgesetzes
entsprechende Anwendung.

§ 87.

Zusammensetzung des Dienststrashoss.
(1) Der Dienststrafhof besteht aus neun Mit¬

gliedern mit Einschluß des Vorsitzenden.
(2 ) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und drei

andere Mitglieder müssen ein Richteramt bekleiden.
Die übrigen Mitglieder werden aus der Zahl der
nichtrichterlichen Beamten des Landes Entnommen.
Für die Mitglieder sind die erforderlichen Stellver¬
treter zu ernennen . Das Staatsministerium er¬
nennt die Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden
und der Stellvertreter auf die Dauer von drei Jah¬
ren.

(3) Der Dienststrafhof entscheidet in der münd¬
lichen Verhandlung in einer Besetzung von fünf,
außerhalb derselben (im Beschlußverfahren ) in einer
Besetzung von drei Mitgliedern , jeweils mit Ein¬
schluß des Vorsitzenden.

(4 ) In der mündlichen Verhandlung müssen der
Vorsitzende und zwei Beisitzer , außerhalb derselben
( im Beschlußverfahren ) der Vorsitzende und ein Bei¬
sitzer zu den richterlichen Mitgliedern gehören.

(5) Von den nichtrichterlichen Mitgliedern soll
eines möglichst der Laufbahn des Angeklagten oder
einer verwandten Laufbahn angehören.

(6) 8 86 Absatz 4 und Absatz 5 gelten entspre¬
chend.

8 88 .

Geschäftsgang der Dienststrafgerichte.
Der Dienststrafhof erläßt für sich und für die

Dienststrafkammern eine Geschäftsordnung . Diese
hat insbesondere die Befugnisse der Vorsitzenden und
die Grundsätze über die Reihenfolge zu regeln , in
der die Mitglieder an den Sitzungen teilzunehmen
haben . Die Geschäftsordnung bedarf der Genehmi¬
gung des Staatsministeriums.
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8 89.

Erlöschen des Amtes.

(1) Das Amt als Mitglied einer Dienststraf¬
kammer oder des Dienststrashoss endet , wenn das
Mitglied aus dem Landesdienst ausscheidet oder
wenn ein richterliches Mitglied aufhört , ein Richter¬
amt zu bekleiden. Wird ein Mitglied einer Dienst¬
strafkammer an einen Ort im Bezirk einer andern
Dienststrafkammer versetzt , so kann das Vorgesetzte
Ministerium es auffordern , sein Amt als Mitglied
der Dienststrafkammer niederzulegen . Lehnt der Be¬
amte dies ab , so entscheidet der Dienststrafhof über
die Fortdauer oder Beendigung der Mitgliedschaft
durch Beschluß.

(2) Ist für das ausscheidende Mitglied ein ent¬
sprechender Stellvertreter nicht mehr vorhanden , so
wird ein neues Mitglied ernannt , jedoch nur für die
Zeit bis zum Ablauf der in 88 86 Absatz 2 und 37
Absatz 2 vorgesehenen Frist.

8 90.
Ausschließung und Ablehnung von Gerichtspersonen

der Dienststrafgerichte.
Auf die Ausschließung und Ablehnung der Gc-

richtspersonen der Dienststrafgerichte finden die Vor¬
schriften der Strafprozeßordnung über die Aus¬
schließung und Ablehnung der Gerichtspersonen mit
folgender Maßgabe entsprechende Anwendung:

1 . auch Dienstvorgesetzte, die gegenüber dem
Beschuldigten Strafbefugnis haben , und
Untergebene , denen gegenüber der Beschul¬
digte als Dienstvorgesetzter Strafbefugnis
hat , sind kraft Gesetzes ausgeschlossen;

2 . Beamte , die in einem dienstlichen Über¬
oder Unterordnungsverhältnis zu dem Be¬
schuldigten stehen und bei derselben Dienst¬
stelle beschäftigt sind , können von ihm ohne
nähere Begründung abgelehnt werden;

3 . die Ablehnung ist bei der Dienststrafkam-
mer nur bis zum Beginn des Vortrags der
Anklageschrift, beim Dienststrafhof nur bis
zum Beginn des Vortrags über die Ergeb¬
nisse der bisherigen Verhandlungen zu¬
lässig;

4 . über die Ablehnung einer Gerichtsperson
einer Dienststrafkammer entscheidet der Vor¬
sitzende , und wenn dieser abgelehnt wird,
sein Stellvertreter . Werden beide abgs-
lehnt oder wird eine Gerichtsperson des
Dienststrafhofs abgelehnt , so entscheidet der
Dienststrafhof im Beschlußverfahren . Die
Entscheidungen sind in allen Fällen end¬
gültig . Der Dienststrafhof bestimmt nöri-
genfalls eine andere Dienststrafkammer.
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8 91 . j
Verfahren vor der Dienststrafkammer . !

Der Entscheidung der Dienststrafkammer hat ein
förmliches Dienststrafverfahren vorauszugehen, das
in einer Voruntersuchung und in einer mündlichen
Verhandlung besteht. Auf dieses Verfahren finden !
die nachstehenden Bestimmungen Anwendung . ^

8 92.

Einleitung des förmlichen Dienststrafverfahrens.
( 1 ) Die Einleitung des förmlichen Dienststraf- !

Verfahrens wird von dem zuständigen Ministerium i
verfügt . !

(2) Ein Beamter kann die Einleitung des sörm- !
liehen Dienststrafverfahrens gegen sich selbst bean¬
tragen. Lehnt das Ministerium die Einleitung ab , ^
so muß es ihm bekannt geben, daß ein Grund für j
die Einleitung nicht vorliegt. Auf Antrag des Be - !
amten ist die Entscheidung zu begründen . Ist gegen ^
den Beamten schon ein nichtförmliches Dienststraf- !
verfahren eröffnet und rechtskräftig abgeschlossen , so !
kann er in der gleichen Sache die Einleitung des
förmlichen Dienststrafverfahrens gegen sich nicht ^
mehr beantragen.

(3) Das Ministerium ernennt den die Vorun¬
tersuchung führenden Beamten und diejenigen Be¬
amten , welche im Laufe des Dienststrafverfahrens
die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft wahrzu-
nehmen haben.

(4) Ist Gefahr im Verzüge , so können auch vor
der Einleitung des Dienststrafverfahrens von den
Vorgesetzten Behörden und Beamten Untersuchungs¬
handlungen zur Sicherung des Beweises vorgenom¬
men werden.

8 93.

Die Voruntersuchung.
Auf die zu führende Voruntersuchung finden

die 88 187 bis 189 , 190 Absatz 2 , 191 bis 196 der
Strafprozeßordnung mit folgenden Maßgaben An¬
wendung:

1 . soweit die Zuziehung eines Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle vorgeschrieben ist,
kann an seiner Stelle ein sonstiger beeidigter
Protokollführer zugezogen werden;

2 . die Voruntersuchung ist soweit auszudeh¬
nen , als es nach dem Befinden des unter-
suchungsführenden Beamten zur allseitigen
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung
erforderlich ist ; zu diesem Zwecke werden
die Beweise erhoben , insbesondere die Zeu¬
gen und Sachverständigen , nach Befinden
eidlich , vernommen.

3 . dem untersuchungsführendenBeamten steht
die Befugnis zur Beschlagnahme und

Durchsicht (88 94 bis 111 der Strafprozeß-
ordnung) , nicht aber zur Verhaftung und
vorläufigen Festnahme (88 112 bis 131 der
Strafprozeßordnung ) zu.

8 94.

Abschluß der Voruntersuchung und Vorlage ans
Ministerium.

(1) Hält der die Voruntersuchung führende Be¬
amte das Ziel der Voruntersuchung für erreicht, so
teilt er dem Beschuldigten , dem Vertreter der
Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger das Ergeb¬
nis der Beweisaufnahme mit, indem er ihnen den
wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich angibt
oder ihnen die Einsicht in die Untersuchungsakten
freistellt. Binnen einer Frist von zwei Wochen kön¬
nen sie sich zu dem Ergebnis der Beweisaufnahme
äußern. Beantragen sie bis dahin eine Ergänzung
der Untersuchung , so erhebt der die Voruntersuchung
führende Beamte die Beweise , die er für nötig hält.
Nach der Erhebung der Beweise gelten Satz 1 und 2
sinngemäß.

(2) Nach Abschluß der Voruntersuchung werden
die Akten mit dem Antrag der Staatsanwaltschaft
dem zuständigen Ministerium vorgelegt.

8 95.

Einstellung des Verfahrens. Verhängung einer
Ordnungsstrafe.

( 1 ) Das Ministerium kann mit Rücksicht auf das
Ergebnis der Voruntersuchung das Verfahren ein¬
stellen und geeignetenfalls eine Ordnungsstrafe ver¬
hängen.

(2) Der Angeschuldigte erhält Ausfertigung des
darauf bezüglichen, mit Gründen zu unterstützenden
Beschlusses.

8 96.

Wiederaufnahme nach stattgehabter Einstellung.
Die Wiederaufnahme des Dienststrafverfahrens

wegen der nämlichen Anschuldigungstatsachen ist
nur auf Grund neuer Beweise und während eines
Zeitraums von fünf Jahren , vom Tage des Ein¬
stellungsbeschlusses an, zulässig.

8 97.
Einstellung im Falle freiwilligen Dienst«,»stritts.

(1) Sucht der Angeschuldigte um Entlassung
aus dem staatlichen Dienste nach und wird diesem
Ansuchen gemäß K 6 entsprochen, so ist das Dienst¬
strafverfahren einzustellen.

(2) Die Kosten des Dienststrafverfahrens sowie
der etwa angeordneten einstweiligen Verwaltung
der Amtsstelle fallen dem freiwillig ausscheidenden
Beamten zur Last.
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(3) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe ist

in diesem Falle nicht zulässig.

8 98.

Anklageschrift . Verteidigung des Angeklagten.
(1) Beschließt das zuständige Ministerium die

Verweisung der Sache vor die Dienststrafkammer,
so lädt der Vorsitzende der Dienststrafkammer den

< Beschuldigten zur mündlichen Verhandlung vor , so¬
bald der Beamte der Staatsanwaltschaft die An¬
klageschrift vorgelegt hat . Dem Beschuldigten ist
gleichzeitig eine Abschrift der Anklageschrift mitzu-
teilen.

(2) Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des
förmlichen Dienststrafverfahrens des Beistandes
eines Verteidigers bedienen. Als Verteidiger kön¬
nen die bei einem deutschen Gerichte zugelassensn
Rechtsanwälte , ferner die Rechtslehrer an deutschen
Hochschulen und Beamte des Reiches und der Län¬
der gewählt werden . Andere Personen können nur
mit Genehmigung des Dienststrafgerichts oder , so¬
weit ein solches noch nicht bestimmt ist , der Eröff¬
nungsbehörde zugelassen werden . Dem Beschuldig¬
ten und seinem Verteidiger sind in jeder Lage des
Dienststrafverfahrens auf Verlangen die Akten zur
Einsicht vorzulegen . Der Untersuchungsführer kann
jedoch zu Beginn der Untersuchung , spätestens bis
zur Mitteilung des Beweisergebnisses (8 94) , die
Einsichtnahme insoweit versagen , als sie den Unter¬
suchungszweck gefährden würde . Die Einsicht der
Niederschriften über die Vernehmung des Beschul¬
digten oder über richterlichen Augenschein und der
Gutachten der Sachverständigen kann jedoch nicht
verweigert werden.

8 99.

Erscheinen und Vertretung des Angeklagten in der
mündlichen Verhandlung.

Die mündliche Verhandlung findet statt , auch
wenn der Angeklagte nicht erschienen ist ; derselbe
kann sich durch einen Rechtsanwalt oder eine andere
als Verteidiger zuzulassende Person (8 98 Absatz 2)
vertreten lassen. Der Dienststrafkammer steht es
übrigens jederzeit zu , das persönliche Erscheinen des
Angeklagten unter der Warnung zu verordnen , daß
bei seinem Ausbleiben ein Verteidiger zu seiner Ver¬
tretung nicht werde zugelassen werden.

8 100.
Öffentlichkeit der mündlichen Verhandlung.
Die mündliche Verhandlung ist öffentlich. Die

Öffentlichkeit kann jedoch auf Antrag des Angeklag¬
ten, ferner , wenn besondere Gründe vorliegen , ent¬
weder auf Antrag des Beamten der Staatsanwalt¬
schaft oder von Amts wegen durch Beschluß der
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Dienststrafkammer ausgeschlossen oder auf bestimmte
Personen beschränkt werden . Die Vorschriften der
KK 173 bis 175 des Gerichtsverfassungsgefetzes fin¬
den entsprechende Anwendung.

8 101.

Gang der mündlichen Verhandlung.
( 1) Bei der mündlichen Verhandlung wird der

wesentliche Inhalt der Anklageschrift von dem Be¬
amten der Staatsanwaltschaft vorgetragen.

(2) Der erschienene Angeklagte wird vernom¬
men. Gesteht derselbe die den Gegenstand der An¬
klage bildenden Tatsachen ein und walten gegen die
Glaubwürdigkeit seines Geständnisses keine Beden¬
ken ob , so beschließt die Dienststrafkammer , daß eine
Beweisverhandlung nicht stattfinde.

(3) Andernfalls gibt ein vom Vorsitzenden der
Dienststrafkammer aus deren Mitte ernannter Be¬
richterstatter auf Grund der bisherigen Verhand¬
lungen eine Darstellung der Beweisaufnahme , so¬
weit sie sich auf die in der Anklageschrift enthalte¬
nen Anklagetatsachen bezieht.

(4) Zum Schlüsse erhalten der Beamte der
Staatsanwaltschaft und sodann der Angeklagte zu
ihren Ausführungen und Anträgen das Wort . Dem
Beamten der Staatsanwaltschaft steht das Recht der
Erwiderung zu ; dem Angeklagten gebührt das letzte
Wort . Der Angeklagte ist, auch wenn ein Verteidi¬
ger für ihn gesprochen hat , zu befragen , ob er selbst
noch etwas zu seiner Verteidigung anzuführen habe.

8 102.

Beweisaufnahme im allgemeinen.
Wenn die Dienststrafkammern vor oder im

Laufe der mündlichen Verhandlung auf den Antrag
des Angeklagten oder des Beamten der Staatsan¬
waltschaft oder von Amts wegen die Vernehmung
von Zeugen oder von Sachverständigen , sei es vor
der Dienststrafkammer oder durch einen beauftragten
Beamten , oder die Herbeischaffung anderer Beweis¬
mittel für angemessen erachtet, so erläßt sie die er¬
forderliche Verfügung und verlegt nötigenfalls die
Fortsetzung der Verhandlung auf einen andern be¬
kannt zu machenden Tag.

8 103.

Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen
in der mündlichen Verhandlung.

Die Vernehmung der Zeugen und Sachverstän¬
digen muß auf Antrag des Angeklagten oder des
Beamten der Staatsanwaltschaft in der mündlichen
Verhandlung erfolgen , sofern die Tatsachen erheb¬
lich sind , über welche die Vernehmung erfolgen soll,
und die Dienststrafkammer nicht die Überzeugung
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gewonnen hat , daß der Antrag nur auf Verschlep¬
pung der Sache abzielt.

8 104.

Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen
durch einen beauftragten Beamten.

(1) Stehen dem Erscheinen eines Zeugen oder
Sachverständigen , welcher gemäß 8 103 zur Haupt¬
verhandlung zu laden wäre und nicht schon in der
Voruntersuchung eidlich vernommen worden ist,
Krankheit oder Gebrechlichkeit oder andere nicht zu
beseitigende Hindernisse entgegen oder ist dessen Er¬
scheinen wegen großer Entfernung besonders er¬
schwert , so kann von der Dienststrafkammer die Ver¬
nehmung desselben durch einen beauftragten oder
ersuchten Beamten angeordnet werden . Die Ver¬
nehmung erfolgt , soweit die Beeidigung zulässig ist,
eidlich.

(2) Von den zum Zwecke dieser Vernehmung
anberaumten Termine sind der Beamte der Staats¬
anwaltschaft , der Angeklagte und der Verteidiger
vorher zu benachrichtigen, insoweit dies nicht wegen
Gefahr im Verzüge untunlich ist.

(3) Das über die Vernehmung aufgenommene
Protokoll ist, sofern es der Beamte der Staatsan¬
waltschaft oder der Angeklagte beantragt oder die
Dienststrafkammer es für erforderlich erachtet, in der
mündlichen Verhandlung zu verlesen.

8 105.

Geltung der Bestimmungen der Strafprozetzordnung
über Zeugen und Sachverständige im Dienststraf¬

verfahren.
Die Bestimmungen im 6 . und 7 . Abschnitt des

ersten Buches der Strafprozeßordnung über Zeugen
und Sachverständige finden beim Dienststrafverfah¬
ren entsprechende Anwendung . Insbesondere ist sie
Dienststrafkammer und der mit der Führung der
Voruntersuchung oder mit der Vornahme einzelner
Untersuchungshandlungen beauftragte Beamte be¬
fugt , die in den 88 51 , 70 und 77 der Strafprozeß¬
ordnung festgesetzten Strafen und Zwangsmittel ge¬
gen Zeugen und Sachverständige , welche der ord¬
nungsmäßigen Ladung nicht Folge leisten oder das
Zeugnis , die Eidesleistung , beziehungsweise die Ab¬
gabe eines Gutachtens ohne gesetzlichen Grund ver¬
weigern , in Anwendung zu bringen . Gegen desfrll-
sige Verfügungen des Untersuchungsbeamten findet
Beschwerde an die Dienststrafkammer statt ; die Be¬
schwerde hat aufschiebeude Wirkung.

8 106.

Entscheidung der Dienststrafkammer . !

( 1 ) Bei der Entscheidung hat die Dienststraf¬
kammer nach ihrer freien , aus dem Inbegriff der
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Verhandlungen und Beweise geschöpften Überzeu¬
gung zu beurteilen , inwieweit die Anklage für be¬
gründet zu erachten ist . Bei der Strafzumessung soll
der Ablauf einer längeren Zeit seit Begehen der
Dienstverfehlung in strafminderndem Sinne berück¬
sichtigt werden.

(2) Ist die Anklage nicht begründet , so spricht
die Dienststrafkammer den Angeklagten frei.

(3) Ist die Anklage begründet , so ist auf Entfer¬
nung aus dem Amte oder dem staatlichen Dienste
zu erkennen ; bei geringerer Erheblichkeit des Dienst¬
vergehens (8 75 ) kann auch auf eine bloße Ord¬
nungsstrafe erkannt werden.

(4) Die Entscheidung , welche mit Gründen ver¬
sehen sein muß , wird in der Sitzung , in welcher Sie
mündliche Verhandlung beendigt worden ist , ver¬
kündet. Eine Ausfertigung der Entscheidung mit
Gründen wird dem Angeklagten mit Belehrung
über das zulässige Rechtsmittel sowie über Form
und Frist der Einlegung des Rechtsmittels und sei¬
ner Begründung zugestellt. Eine weitere Ausferti¬
gung erhält der Beamte der Staatsanwaltschaft.

8 107.

Protokoll über die mündliche Verhandlung.
über die mündliche Verhandlung wird ein Pro¬

tokoll ausgenommen , welches die Namen der Anwe¬
senden und die wesentlichen Momente der Verhand¬
lung enthalten muß . Das Protokoll wird von dem
Vorsitzenden und dem Protokollführer unterzeichnet.

8 108.

Berufung an den Dienststrashof.

(1 ) Gegen die Entscheidung einer Dienststraf¬
kammer steht sowohl dem Beamten der Staatsan¬
waltschaft wie dem Angeklagten die Berufung an
den Dienststrafhof zu.

(2) Neue Tatsachen, welche die Grundlage einer
andern Beschuldigung bilden , dürfen bei der Beru¬
fung nicht vorgebracht werden.

8 109.

Einlegung der Berufung.

(1) Die Berufung wird bei der Dienststrafkam¬
mer , welche die anzugreifende Entscheidung erlassen
hat , schriftlich eingelegt.

(2) Die Berufungsfrist beträgt einen Monat.
Sie beginnt für den Angeklagten und den Beamten
der Staatsanwaltschaft mit Ablauf des Tages , an
dem ihnen die Entscheidung zugestellt worden ist.

(3) Wird die Frist unverschuldet versäumt , so
kann der Dienststrafhof auf Antrag Wiedereinsetzung

! in den vorigen Stand gewähren . Der Antrag kann
nur binnen zwei Wochen gestellt werden , nachdem

^ der Antragsteller von der Versäumung der Frist
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Kenntnis erhalten hat und das Hindernis für die
Einhaltung der Frist behoben ist.

(4) In der Berufungsschrift oder in einer be¬
sonderen Schrift ist innerhalb der Frist des zweiten
Absatzes anzugeben , in welchen Punkten und aus
welchen Gründen das Urteil angefochten und nach
welcher Richtung seine Abänderung verlangt wird.

(5) Der Beamte der Staatsanwaltschaft kann
eine Berufung , die er zu Gunsten des Angeklagten

- eingelegt hat , nur mit dessen Zustimmung zurück-
nehmen.

8 110.

Mitteilung der Berufung an den Gegner.
(1) Die Berufungsschrift und die sie bgründen-

den Schriftsätze sind dem Gegner zuzustellen, und
zwar dem Beamten der Staatsanwaltschaft in Ur¬
schrift, dem Angeklagten abschriftlich.

(2) Innerhalb zweier Wochen nach erfolgter Zu¬
stellung oder Vorlegung kann der Gegner eine
schriftliche Beantwortung einreichen. Der Vor¬
sitzende der Dienststrafkammer kann diese Frist auf
Antrag verlängern.

§ 111.

Verfahren vor dem Dienststrashos.
(1) Nach Ablauf der in 8 110 bestimmten Frist

legt die Dienststrafkammer die Akten dem Dienst-
strashof vor . Dieser verwirft die Berufung durch
Beschluß, wenn sie nicht rechtzeitig eingelegt oder
nicht begründet worden ist, andernfalls bestimmt der
Vorsitzende des Dienststrafhofs den Zeitpunkt der
mündlichen Verhandlung . Zu dieser ist der Ange¬
klagte zu laden und der Beamte der Staatsanwalt¬
schaft zuzuziehen.

(2) Vor und in der mündlichen Verhandlung
können weitere Beweise erhoben werden ; vor der
mündlichen Verhandlung steht diese Befugnis dem
Vorsitzenden zu.

(3 ) In der mündlichen Verhandlung trägt zu¬
nächst ein vom Vorsitzenden des Dienststrafhofs aus
dessen Mitte ernannter Berichterstatter die Ergebnisse
des bisherigen Verfahrens vor ; die angesochtene
Entscheidung wird verlesen. Das weitere Verfah¬
ren regelt sich nach 8 326 der Strafprozeßordnung.

(4 ) Im übrigen wird nach den Bestimmungen
in §s 97 , 98 Absatz 2, 99 , 100, 101 Absatz 4 und 102
bis 107 Verfahren.

8 112.
Entscheidung des Dienststrafhofs.

( 1) Soweit die Berufung begründet ist, hebt der
Dienststrashos die Entscheidung auf und erkennt
selbst in der Sache , wenn nicht nach 8 113 und 8 114
Su verfahren ist.
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(2) Ist die Entscheidung nur vom Angeklagten
oder zu seinen Gunsten angefochten, so darf sie nicht
zum Nachteil des Angeklagten geändert werden.

(3) Die Entscheidung des Dienststrafhofs ergeht
endgültig mit Ausschluß von Rechtsmitteln jedoch
vorbehaltlich des Begnadigungsrechts des Staats¬
ministeriums.

8 113.

Der Dienststrafhof hebt im Beschluhverfahren
die Entscheidung des ersten Rechtszuges aus und ver¬
weist die Sache zur nochmaligen Verhandlung und
Entscheidung an dieselbe oder an eine andere Dienst¬
strafkammer, wenn:

1 . das erkennende Gericht nicht vorschrifts¬
mäßig besetzt war;

2 . bei der Entscheidung ein Dienststrafrichter
mitgewirkt hat , der von der Ausübung des
Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen
war;

3 . bei der Entscheidung ein Dienststrafrichter
mitgewirkt hat , obwohl er als befangen aü-
gelehnt und das Ablehnungsgesuch als be¬
gründet erklärt worden war;

4 . die Hauptverhandlung in Abwesenheit des
Anklagevertreters oder einer Person statt¬
gefunden hat , deren Anwesenheit das Gesetz
vorschreibt;

5 . die Entscheidung nicht mit Gründen ver¬
sehen ist.

8 114.
Wird es erforderlich , den Beschuldigten noch¬

mals zu hören oder weitere Tatsachen zu ermitteln,
so kann das Urteil aufgehoben und die Sache zur
nochmaligen Verhandlung und Entscheidung an die¬
selbe oder eine andere Dienststrafkammer zurückver-
wiesen werden . Die Dienststrafkammer ist in die¬
sem Falle an die der Aufhebung zugrunde liegende
rechtliche Beurteilung gebunden.

8 115.

Zulässigkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens.
(1) Der Bestrafte , nach seinem Tode auch der

Ehegatte , die Verwandten auf - und absteigender
Linie sowie die Geschwister , können die Wiederauf¬
nahme eines durch rechtskräftige dienststrafgericht-
liche Entscheidung erledigten förmlichen Dienststraf¬
verfahrens in den Fällen des 8 359 der Strafprozeß¬
ordnung beantragen , wie wenn die Angelegenheit
vor dem Amtsrichter verhandelt worden wäre . Das
Vorgesetzte Ministerium kann die Wiederaufnahme
in den Fällen des 8 362 der Strafprozeßordnung
beantragen.

(2) Ein Antrag , welcher auf die Behauptung
einer strafbaren Handlung gegründet werden soll , ist
nur dann zulässig, wenn wegen dieser Handlung
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eine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist , oder
wenn die Einleitung oder Durchführung eines
Strafverfahrens aus anderen Gründen als wegen
Mangels an Beweis nicht erfolgen kann.

§ 116.

Entscheidung über den Antrag aus Wiederaufnahme
des Verfahrens.

( 1 ) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Ver¬
fahrens ist schriftlich zu stellen ; derselbe muß den ge¬
setzlichen Grund der Wiederaufnahme sowie die Be¬
weismittel angeben.

(2) über die Zulassung des Antrags entscheidet
das Dienststrafgericht , dessen Entscheidung mit dem
Antrag angefochten wird , ohne mündliche Verhand¬
lung.

(3) Wird der Antrag an sich für zulässig befun¬
den , so beauftragt das Dienststrafgericht ein Mit¬
glied, welches bei der Entscheidung nicht mitgewirkt
hat , mit der Aufnahme der angetretenen Beweise,
soweit diese erforderlich ist. Dem Ermessen des
Dienststrafgerichts bleibt es überlassen , ob die Zeu¬
gen und Sachverständigen eidlich vernommen wer¬
den sollen.

(4) Nach Schluß der Beweisaufnahme ist der
Beamte der Staatsanwaltschaft und der Angeklagte
unter Bestimmung einer Frist zur ferneren Erklä¬
rung aufzufordern.

(5) Der Antrag auf Wiederaufnahme wird ohne
mündliche Verhandlung als unbegründet verworfen,
wenn die darin aufgestellten Behauptungen keine
genügende Bestätigung gefunden haben oder in den
Fällen des § 359 Ziffer 1, 2 oder des 8 362 Ziffer 1,
2 der Strafprozeßordnung nach Lage der Sache die
Annahme ausgeschlossen ist, daß die in diesen Be¬
stimmungen bezeichnete Handlung auf die Entschei¬
dung Einfluß gehabt habe.

(6 ) Andernfalls verordnet das Dienststrafgericht
die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Er¬
neuerung der mündlichen Verhandlung.

V . Dienststrafverfahren hinsichtlich
der im Ruhestand befindlichen Be¬
amte n,derim st aatlichenDien ft este-

henden Personen ohne Beamten¬
eigenschaft und der vormaligen

Beamten.

8 117-

Dienststrafverfahren gegen Beamte im Ruhestand.
Die Vorschriften über die Dienstbestrafung gel¬

ten auch in Ansehung der im Ruhestand befindlichen
Beamten, sofern sie die ihnen obliegenden dienst¬
lichen Pflichten verletzt haben. Jedoch ist in Fällen,
wo gegen einen im Amte befindlichen Beamten auf
Strafversetzung zu erkennen wäre, gegen den im

Ruhestand befindlichen Beamten aus Minderung
des Ruhegehalts bis zur Hälfte des ihm gesetzlich
zustehenden Betrags zu erkennen.

8 118.

Ordnungsstrasversahren gegen die ohne Beamten-
eigenschast im staatlichen Dienst stehenden Personen

und gegen vormalige Beamte.

( 1) Die Vorschriften über die Ordnungsstrafen
gelten auch in Ansehung solcher Personen, welche,
ohne Beamte im Sinne dieses Gesetzes zu sein (8 1
Absatz 1 ) , in einem Dienstverhältnisse zum Staate
stehen.

(2) Gegen Beamte und gegen die im ersten Ab¬
satz bezeichneten Personen , welche aus dem staat¬
lichen Dienste ausgeschieden sind , kann, wenn sie sich
einer Verletzung des Amtsgeheimnisses (8 8) schul¬
dig machen , auch nach der Auflösung des Dienstver¬
hältnisses durch die vormals zuständige Dienstbe¬
hörde eine Ordnungsstrafe verhängt werden.

VI . Die vorläufige Amtsenthebung

8 119.

Voraussetzungen der Amtsenthebung.
Durch die zuständige Dienstbehörde kann die

vorläufige Amtsenthebung eines Beamten verfügt
werden, wenn und solange gegen denselben ein
strafgerichtliches Verfahren oder ein Verfahren auf
Entfernung aus dem Amt oder dem staatlichen
Dienste im Verwaltungs - oder Dienststrafwege ein¬
geleitet ist oder eine Freiheitsstrafe vollstreckt wird.

8 120.

Wirkungen der Amtsenthebung.
( 1) Während der vorläufigen Amtsenthebung

ist vom Diensteinkommen des Beamten durch Ver¬
fügung der zuständigen Dienstbehörde soviel inne-
zubchalten, als zur Deckung der Kosten des einge¬
leiteten Verfahrens (ausgenommen das strafgericht¬
liche) und der etwa angeordneten Stellvertretung
voraussichtlich erforderlich ist.

(2) Der innebehaltene Betrag darf die Hälfte
des Diensteinkommens nicht übersteigen.

(3) Führt das eingeleitete Verfahren zur Ent¬
fernung aus dem staatlichen Dienste , so findet eine
Rückzahlung des innebehaltenen Betrags nicht statt;
führt dasselbe zur Entfernung aus dem Amt (Straf¬
versetzung ) , so ist der zur Deckung der im ersten Ab¬
satz bezeichneten Kosten nicht erforderte Teil der in¬
nebehaltenen Bezüge nachzuzahlen ; wird das ein¬
geleitete Verfahren eingestellt , der Beamte freige¬
sprochen oder lediglich in eine Ordnungsstrafe ver¬
fällt, so sind die innebehaltenen Bezüge vollständig
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nachzuzahlen , wobei übrigens im Fall der Verhän¬
gung einer Ordnungsstrafe der Betrag der letztem
und die den Beamten treffenden Kosten der Dienst-
strafuntersuchung und des Strafvollzugs in Abzug
kommen.

VII . Allgemeine Vorschriften über
Gebühren , Kosten und Zustellungen.

<- 8 121.

Gebühren und Kosten.
(1) Im Dienststrafverfahren werden keine Spor¬

teln in Ansatz gebracht.
(2) Die Gebühren der im Dienststrafverfahren

einvernommenen Zeugen und Sachverständigen
sind nach den für das Verfahren in Verwaltungs¬
sachen maßgebenden Bestimmungen anzusetzen.

(3) Der Angeschuldigte ist im Falle der Verur¬
teilung verpflichtet, die Kosten des Verfahrens ganz
oder teilweise zu erstatten , über die Erstattungs¬
pflicht verfügt die in der Sache selbst ergehende ^
Entscheidung.

8 122.
>

Zustellungen . !
(1) Die nach den Bestimmungen dieses Ab- !

schnitts ergehenden Aufforderungen, Mitteilungen i
und Vorladungen sind gültig bewirkt , wenn die
Zustellung entweder nach den für gerichtliche oder
nach den für Verwaltungssachen bestehenden Vor¬
schriften erfolgt ist.

(2) Hat der Angeschuldigte feinen dienstlichen
Wohnsitz verlassen, so erfolgt , sofern sein Aufent¬
halt unbekannt ist oder er sich außerhalb des Reichs¬
gebiets aufhält , die Zustellung in der Wohnung,
welche der Angeschuldigte zuletzt an dem dienstlichen
Wohnsitze inne hatte.

Achter Abschnitt.
Besondere Scftiinmungen für einige Arte«

von Keamte« «nd AmtsfteUungen.
8 123.

Die Beamten des Landtags.
(1) Auf die Beamten des Landtags finden ne¬

ben der Geschäftsordnung für den Landtag die Be¬
stimmungen dieses Gesetzes Anwendung.

(2) Zur Verhängung von Ordnungsstrafen ge¬
gen Beamte des Landtags (8 72) ist der Landtags¬
präsident zuständig , für die Durchführung eines
förmlichen Dienststrafverfahrens der Minister des
Innern im Benehmen mit dem Präsidenten nach
den Vorschriften der 88 92 ff.
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8 124.

Die richterlichen Beamten.
Auf die planmäßigen Richter der ordentlichen

Gerichte und Vorsitzenden der Arbeitsgerichte findet
das Gesetz mit folgender Maßgabe Anwendung:

1 . (Zu 8 5.) Ohne seine Zustimmung kann ein
Richter auf eine andere Stelle nur versetzt
werden, wenn es entweder
a . infolge einer Veränderung in der Organi¬

sation der Gerichte oder ihrer Bezirke oder
b . durch das Interesse der Rechtspflege ge¬

boten ist.
Die Versetzung ohne Zustimmung des

Richters darf in diesen Fällen nur auf eine
gleiche oder höhere Richterstelle erfolgen und
nicht mit einer Schmälerung des Gehalts
(Grundgehalts) verbunden sein.

2. (Zu 8 23 . ) Die Vorschrift in 8 23 Absatz 3
findet auf die richterlichen Beamten keine
Anwendung.

3 . (Zu 8 29 Absatz 4 .) Im Falle der einstweili¬
gen Zuruhesetzung eines Richters ist demsel¬
ben der Gehalt und der nach der Ortsklasse
des letzten dienstlichen Wohnsitzes zu bemes-
sende Wohnungsgeldzuschuß als Ruhegehalt
zu belassen.

4 . (Zu 88 5, 26 und 46 . ) Zur Entscheidung dar¬
über, ob ein richterlicher Beamter Wider sei¬
nen Willen im Interesse der Rechtspflege ge¬
mäß Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe b aus an¬
dern als dienststrafrechtlichen Gründen an
eine gleiche oder höhere Richterstelle oder vor
Erreichung der Altersgrenze gemäß 88 24
oder 26 in den Ruhestand versetzt werden soll,
ist der Dienststrafhof für richterliche Beamte
(Ziffer 7) in der Besetzung von fünf Mit
gliedern mit Einschluß des Vorsitzenden be¬
rufen. Die Entscheidung ergeht mit ein¬
facher Stimmenmehrheit.

Die Entscheidung erfolgt auf Veranlas¬
sung des Justizministeriums. Vor der Ent¬
scheidung ist dem beteiligten Beamten voll¬
ständiges, auf Verlangen mündliches Gehör
zu geben und sind vom Gerichte, sofern er¬
hebliche Tatsachen bestritten sind , die erfor¬
derlichen Erhebungen zu veranlassen . Ein
Rechtsmittel gegen die Entscheidung findet
nicht statt.

5 . (Zu 8 68 .) Die Bestimmungen des 8 68 fin¬
den auf die richterlichen Beamten keine An¬
wendung.

6 . (Zu 8 73 . ) Im förmlichen Dienststrafverfah¬
ren kann gegen einen richterlichen Beamten
auch auf folgende Strafen erkannt werden:
» . Anstelle der Strafversetzung oder anstelle
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der mit der Strafversetzung verbundenen
Vermögensnachteile auf Entziehung des
gesetzlichen Anspruchs auf Vorrücken im
Gehalt für bestimmte Zeitdauer , !

b . anstelle der Strafversetzung auf Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand . Als
Ruhegehalt sind dem Beamten in diesem
Falle diejenigen Bezüge zu gewähren , die ^
er gemäß § 29 Absatz 3 und 4 anzusprechen I
gehabt hätte , wenn er am Tage der Eröff - z
nung der Entscheidung in den einstweiligen
Ruhestand versetzt worden wäre.

7. (Zu 88 84 bis 90 . ) Im förmlichen Dienst- ;
strafverfahren gegen richterliche Beamte ent-
scheidet als Dienststrafgericht im ersten Rechts¬
zug die Dienststrafkammer , im zweiten Rechts¬
zug der Dienststrashof für richterliche Beamte.
Die Dienststrafkammer wird beim Landgericht
Karlsruhe , der Dienststrashof beim Oberlan - ^
desgericht gebildet . Die Dienststrafkammer
besteht aus dem Landgcrichtspräsidenten in !
Karlsruhe als Vorsitzenden und sechs weite - j
ren Mitgliedern , der Dienststrashof aus dem !
Oberlandesgerichtspräsidenten als Vorsitzen¬
den und acht weiteren Mitgliedern . Bei Ver - i
Hinderung des Vorsitzenden der Dienststraf-
kammer führt der dem Dienftalter , bei glei¬
chem Dienstalter der der Geburt nach älteste
Landgerichtsdirektor des Landgerichts Karls¬
ruhe , bei Verhinderung des Vorsitzenden des
Dienststrafhofs führt der dem Dienstalter , bei
gleichem Dienstalter der der Geburt nach äl¬
teste Senatspräsident des Oberlandesgerichts
den Vorsitz. Die Beisitzer der Dienststrafkam¬
mer und für jeden Beisitzer ein Stellvertreter
werden auf die Dauer von drei Jahren zur
einen Hälfte vom Präsidium des Landgerichts
Karlsruhe aus der Zahl der Richter des
Landgerichts und Amtsgerichts Karlsruhe,
zur anderen Hälfte vom Staatsministerium
aus der Zahl der planmäßigen Richter der
ordentlichen Gerichte und der hauptamtlichen ^
Vorsitzenden der Arbeitsgerichte bestimmt.
Für dieselbe Amtsdauer werden die Beisitzer
des Dienststrafhofs und für jeden Beisitzer
ein Stellvertreter je zur Hälfte vom Präsi¬
dium des Oberlandesgerichts aus der Zahl
der Richter dieses Gerichts und vom Staats-
minifterium aus der Zahl der planmäßigen
Richter der ordentlichen Gerichte und der
hauptamtlichen Vorsitzenden der Arbeitsge¬
richte ernannt.

Die Vorschriften des 8 89 gelten für die
Mitglieder der Dienststrafkammer und des
Dienststrafhofs für richterliche Beamte ent¬
sprechend.

Die Dienststrafkammer und der Dienst¬
strashof entscheiden in der mündlichen Ver¬
handlung in einer Besetzung von fünf , im
Beschlußverfahren in der Besetzung von drei
Mitgliedern , jedesmal mit Einschluß des
Vorsitzenden. Je die Hälfte der Beisitzer
muß den vom Gerichtspräsidenten und vom
Staatsministerium ernannten Richtern ange¬
hören.

8 . (Zu § 92 . ) Ein richterlicher Beamter kann die
Einleitung des förmlichen Dienststrafverfah¬
rens gegen sich selbst auch dann beantragen,
wenn die Vorgesetzte Behörde gegen ihn we¬
gen Verletzung der dienstlichen Pflichten bei
einem richterlichen Amtsgeschäft eine Ord¬
nungsstrafe verhängt oder ihm gegenüber die
ordnungswidrige Ausführung eines richter¬
lichen Amtsgeschäfts gerügt hat . Der Antrag
ist binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der
Ordnungsstrafe oder der Rüge beim Justiz¬
ministerium anzubringen . Hat der Beamte
den Beschwerdeweg beschritten, so kann er die
Einleitung des Dienststrafverfahrens nicht
mehr beantragen ; ebenso schließt der Antrag
auf Einleitung des Dienststrafverfahrens den
Beschwerdeweg aus . Dem rechtzeitig gestellten
Antrag ist stattzugeben . Nach Abschluß der
Voruntersuchung ist die Sache vor die Dienst¬
strafkammer zu verweisen (8 98 ) . In dem
Dienststrafverfahren kann aus jede nach dem
Gesetz zulässige Dienststrafe erkannt werden.
In dem Urteil ist zugleich über die Aufrecht¬
erhaltung oder Aufhebung der angefochtenen
Verfügung zu erkennen.

9 . Der die Voruntersuchung führende Beamte
wird von dem Vorsitzenden der Dienststras-
kammer aus der Zahl der planmäßigen Rich¬
ter der ordentlichen Gerichte ernannt.

10 . (Zu 8 119 .) Die vorläufige Amtsenthebung
eines richterlichen Beamten kann nur mit Zu
stimmung der Dienststrafkammer und , solange
das Dienststrafverfahren im zweiten Rechts
zug anhängig ist, mit Zustimmung des
Dienststrafhofs erfolgen.

8 125.

Die Mitglieder des Berwaltungsgerichtshoss.
Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs

gelten als richterliche Beamte im Sinne dieses Ge¬
setzes ; auf dieselben finden die Bestimmungen des
8 124 mit folgenden Maßgaben Anwendung:

1 . Ein Mitglied des Verwaltungsgerichtshofs
kann in den Fällen des 8 124 Ziffer 1 auch
auf eine seiner Berufsbildung entsprechende
Verwaltungsstelle versetzt werden , sofern da-
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mit eine Zurücksetzung im Range und eine
Schmälerung im Diensteinkommen (8 5) nicht
verbunden ist.

2. Die Besetzung des Dienststrafhofs ( 8 124 Zif¬
fer 7 Absatz 2) ändert sich in der Weise , daß
an die Stelle von zweien der vom Präsidium
des Oberlandesgerichts ernannten Beisitzer
zwei besondere Beisitzer treten . Diese und
für jeden ein Stellvertreter werden aus die
Dauer von drei Jahren vom Präsidenten des
Verwaltungsgerichtshofs aus der Zahl der
Mitglieder dieses Gerichtshofs ernannt.

3 . Die hinsichtlich der im § 124 bezeichneten Rich¬
ter denr Justizministerium zukommenden Ob¬
liegenheiten und Befugnisse werden hinsicht¬
lich der Mitglieder des Verwaltungsgerichts¬
hofs vom Ministerium des Innern wahrge¬
nommen.

§ 126.

Die Mitglieder und Beamten des Rechnungshoss.

Auf die Mitglieder und Beamten des Rech¬
nungshofs findet das Gesetz mit folgenden Maß¬
gaben Anwendung:

1 . Die im 8 124 hinsichtlich der Richter getroffe¬
nen besonderen Bestimmungen gelten mit der
in 8 125 Ziffer 1 enthaltenen Abweichung
auch für die Mitglieder des Rechnungshofs.
Dabei ändert sich jedoch die Besetzung des
Dienststrafhofs (8 124 Ziffer 7 Absdtz 2) in

der Weise , daß an die Stelle eines der vom
Präsidium des Oberlandesgerichts ernannten
Beisitzer ein besonderer Beisitzer tritt . Dieser
und ein Stellvertreter für ihn werden vom
Staatsministerium auf Vorschlag des Präsi¬
denten des Rechnungshofs aus der Zahl der
außerordentlichen Mitglieder des Rechnungs¬
hofs auf die Dauer von drei Jahren ernannt.

2 . Im Falle des 8 124 Ziffer 1 Absatz 1 Buch¬
stabe d ist bei der Versetzung eines Mitglie¬
des des Rechnungshofs das Interesse des
Dienstes dieser Behörde maßgebend.

3 . Die Befugnis zur Verhängung von Ord¬
nungsstrafen gegen Mitglieder des Rech¬
nungshoss steht dem Staatsministerium , ge¬
gen sonstige Beamte des Rechnungshofs dem
Präsidenten dieser Behörde zu.

4 . Die nach diesem Gesetze dem zuständigen Mi¬
nisterium zukommenden Obliegenheiten und
Befugnisse werden hinsichtlich der Mitglieder
des Rechnungshofs vom Staatsministerium,
hinsichtlich der sonstigen Beamten des Rech¬
nungshofs von dem Präsidenten dieser Be¬
hörde wahrgenommen.

8 127.

Gendarmerieossiziere.
Die Gendarmerieosfiziere können gemäß 8 27

in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.

Anmerkung z

Die Vorschriften des Reichsbeamtengesetzes lauten:

„ 8 10 » . Der Reichsbeamte ist verpflichtet , in seiner amt¬
lichen Tätigkeit für die verfassungsmäßige republikanische Staats¬
gewalt einzutreten.

Er hat alles zu unterlassen , was mit seiner Stellung als
Beamter der Republik nicht zu vereinen ist . Insbesondere ist
ihm untersagt:

1 . sein Amt oder die ihm kraft seiner amtlichen Stellung
zugänglichen Einrichtungen für Bestrebungen zur Än¬
derung der verfassungsmäßigen republikanischen Staats¬
form zu mißbrauchen;

2 . bei Ausübung der Amtstätigkeit oder unter Mißbrauch
seiner amtlichen Stellung über die verfassungsmäßige
republikanische Staatsform , die Reichsflagge oder über
die verfassungsmäßigen Regierungen des Reichs oder
eines Landes zur Bekundung der Mißachtung Äußerungen
zu tun , die geeignet sind , sie in der öffentlichen Meinung
herabzusetzen ; j

3 . bei Ausübung der Amtstätigkeit oder unter Mißbrauch
seiner amtlichen Stellung auf die ihm unterstellten oder j

u87Ziffer1.

zugewiesenen Beamten , Angestellten und Arbeiter , Zög¬
linge oder Schüler im Sinne mißachtender Herabsetzung
der verfassungsmäßigen republikanischen Staatsform oder
der verfassungsmäßigen Regierungen des Reichs oder
eines Landes einzuwirken:

4 . Handlungen nach Nr . 1 bis 3 bei dienstlich unterstellten
Personen , sofern sie im Dienst begangen werden , zu dulden.

Dem Reichsbeamten ist weiterhin untersagt , in der Öffent¬
lichkeit gehässig oder aufreizend die Bestrebungen zu fördern , die
auf Wiederherstellung der Monarchie oder gegen den Bestand der
Republik gerichtet sind , oder solche Bestrebungen durch Verleum¬
dung , Beschimpfung oder Verächtlichmachung der Republik oder
von Mitgliedern der im Amte befindlichen Regierungen des
Reichs oder eines Landes zu unterstützen.

8 10 b . Weitergehende Verpflichtungen , die sich für den
Reichsbeamten innerhalb oder außerhalb seines Amtes über die
Bestimmungen des 8 10 » hinaus aus den besonderen Aufgaben
des ihm übertragenen Amtes oder den Umständen des Falles nach
den allgemeinen Vorschriften über die Pflichten der Reichsbeamten
ergehen , bleiben unberührt .

"

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15 —18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorher vereinbart sein . Hierbei wird darauf hingewiesen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein könne » .
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken , die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch » Bogel tu Karlsruhe.
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Bekanntmachungen:
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Karlsruhe , den 21 . Mai 1931

Inhalt.
Vereinbarung der Länder über die gegenseitige Anerkennung

der Reifezeugnisse der Höheren Schulen.

Bekanntmachungen.
Mittlere Reife.

Nachstehend wird die vom Herrn Reichsministcr
des Innern im Reichsministerialblatt Nr . 14
Seite 295 f . am 31 . März 1931 veröffentlichte Ver¬
einbarung der Länder über die mittlere Reife be¬
kannt gegeben.

Karlsruhe, den 12 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 16298 . llr . Remmele
H . Mg . XI»

Vereinbarung der Länder über die mittlere Reife.

Die Unterrichtsverwaltungen der Länder sind
übereingekommen , Zeugnisse der mittleren Reife
nach den unter Nr . 1 bis 6 enthaltenen Grundsätzen
auszustellen und gegenseitig anzuerkennen . Mit der
gegenseitigen Anerkennung bringen sie zum Aus¬
druck, daß sie diese Zeugnisse im Hinblick auf die An¬
forderungen für Beruf und Leben als gleichwertig
erachten.

1 . Das Zeugnis der mittleren Reife ist der
Nachweis des Grades allgemeiner Bildung und gei¬
stiger Reife , der für den Eintritt in Berufe oder Be¬
rufslausbahnen der mittleren Stufe des Berufsauf¬
baues notwendig ist.

2. Für den Erwerb der mittleren Reife ist
grundsätzlich ein mindestens zehnjähriger Gefamt-
schullehrgang mit Vollunterricht erforderlich , der
eine in dem erzielten Reifegrade mindestens aner¬
kannten preußischen Mittelschule entsprechende All¬
gemeinbildung verbürgt ; an Stelle der Fremd¬
sprache kann in Fachschulen eine vertiefte Fachbil¬
dung treten.

3. Das Zeugnis der mittleren Reife wird an
allgemein bildenden öffentlichen Lehranstalten ver¬
liehen

u) nach erfolgreichem Besuch einer auf der
Grundschule aufgebauten sechsklassigen hö¬
heren Lehranstalt *) oder der ersten 3 Klas¬
sen einer höheren Lehranstalt in Aufbau-
sorm*) ,

b ) nach erfolgreichem Besuch einer sechsklassi¬
gen Mittelschule , deren Lehrplan und Lehr¬
körper die Erreichung der in Nr . 2 bezeich-
neten Allgemeinbildung gewährleisten,

o) nach erfolgreichem Besuch einer gehobenen
Volksschule mit mindestens zehnjährigem
Lehrgang , deren Lehrplan und Lehrkörper
die Erreichung der in Nr . 2 bezeichnetenAll¬
gemeinbildung gewährleisten.

4 . Das Zeugnis der mittleren Reife wird in¬
nerhalb des öffentlichen Fachschulwesens unter den
in Nr . 2 genannten Voraussetzungen verliehen

a) nach erfolgreichem Besuch einer Fachschule
mit mindestens dreijährigem Lehrgang , die
nach den Grundsätzen der Ausbauschule auf
die Volksschule aufbaut,

b ) nach erfolgreichem Besuch einer Fachschule
mit mindestens zweijährigem Lehrgang , die
nach Erreichung des Volksschulziels *) eine
mindestens zweijährige praktische Betäti¬
gung im Berufsleben voraussetzt.

Das Schlußzeugnis solcher Fachschulen, die als
Vorbildungsnachweis grundsätzlich die mittlere
Reife voraussetzen , vermittelt die mittlere Reife für
diejenigen Schüler , die ausnahmsweise ohne ein
Zeugnis der mittleren Reife in diese Schulen aus¬
genommen sind.

>) Als sechsklassige höhere Lehranstalten gelten auch die
sechs ersten Klaffen der Vollanstalten.

h An Aufbauschulen, die schon nach dem sechsten Schuljahr
von der Volksschule abzweigen, kann das Zeugnis der mittleren
Reife erst nach erfolgreichem Besuch der ersten vier Klaffen aus¬
gestellt werden.

h In Bayern nach Erreichung des Zieles der Volks¬
hauptschule.

17
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Die Verleihung - es Zeugnisses der mittleren
Reife durch Fachschulen, die, bei Erfüllung der An¬
forderungen unter Nr . 2, nicht den unter 4 a und d
genannten Typen entsprechen, bleibt künftigen Ver¬
einbarungen zwischen Reich und Ländern Vorbe¬
halten.

5 . Privaten Schulen kann das Recht zur Aus¬
stellung des Zeugnisses der mittleren Reife verliehen
werden , wenn sie den an gleichartigen öffentlichen
Schulen gestellten Anforderungen entsprechen und in
diesem Sinne staatlich anerkannt sind.

6 . Die Unterrichtsverwaltungen der Länder tei¬
len dem Reichsministerium des Innern und einan¬
der gegenseitig die Fachschulen sowie die Bestim¬
mungen für Mittelschulen und gehobene Volksschu¬
len mit , denen sie das Recht zur Ausstellung von
Zeugnissen der mittleren Reife verliehen haben.

Mittlere Reife.

Aufgrund der Vereinbarung der Länder über
die mittlere Reife , bekanntgegeben durch den Herrn
Reichsminister des Innern am 31 . März 1931 , ist
die mittlere Reise an badischen öffentlichen Schulen
verbunden

a ) mit der Obersekundareife bei allen Höheren
Lehranstalten mit mehr als sechs Lehr¬
gängen,

b) mit dem Schlußzeugnis einer Höheren
Lehranstalt mit sechs Lehrgängen über den
erfolgreichen Besuch der obersten Klasse,

e ) mit dem Schlußzeugnis einer Bürgerschule
mit sechs Lehrgängen , das den erfolgreichen
Besuch der obersten Klasse nachweist,

ä ) mit dem Zeugnis der bestandenen Schluß¬
prüfung einer Höheren Handelsschule mit
einjährigem Lehrgang für die Schüler,
welche ohne mittlere Reife in die Höhere
Handelsschule ausgenommen wurden,

s ) mit dem Zeugnis der bestandenen Vorprü¬
fung nach Besuch der Vorbereitungsklaffe
und der drei unteren Fachklassen am
Staatstechnikum in Karlsruhe,

k ) mit dem Schlußzeugnis nach erfolgreichem
Besuch der Kunstgewerbeschule in Pforz¬
heim,

g ) mit dem Zeugnis der bestandenen Schluß¬
prüfung der Uhrmacherschule in Furtwan-
gen.

Bis auf weiteres vermitteln die Höheren Han¬
delsschulen mit zweijährigem Lehrgang die mittlere
Reife für diejenigen Schüler , die bei ihrem Eintritt
in die zweijährige Höhere Handelsschule eine All¬
gemeinbildung nachgewiesen haben , wie sie durch
den erfolgreichen Besuch der Untertertia einer hö¬
heren Lehranstalt erworben wird.

Die Direktionen der genannten Anstalten wer¬
den hiermit angewiesen , auf die entsprechenden
Zeugnisse den Vermerk zu setzen : „Besitzt die mitt¬
lere Reife " .

Karlsruhe, den 12. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 16293 vr . Remmele
H. Allg . XI»

Vereinbarung der Länder über die gegenseitige Anerkennung
der Reifezeugnisse der Höheren Schulen.

Nachstehend wird die vom Herrn Reichsminister
des Innern im Reichsministerialblatt Nr . 14
S . 291 ff . am 25 . März 1931 veröffentlichte Ver¬
einbarung der Länder über die gegenseitige Aner¬
kennung der Reifezeugnisse der Höheren Schulen be¬
kanntgegeben.

Karlsruhe, den 12. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 14669 . In Vertretung
H . Mg . XI Or. Huber

Vereinbarung der Lander über die gegen¬
seitige Anerkenn « «- der Reifezeugnisse der

höheren Schule« .

Die Regierungen der Länder sind übereinge¬
kommen, für die gegenseitige Anerkennung der Reife¬
zeugnisse, die Angehörige des Deutschen Reichs an
deutschen höheren Schulen nach Abschluß des ganzen
Lehrganges erwerben , die nachstehenden Grundsätze
zu befolgen:

I . Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich.
§ 1 .

Begriff der öffentlichen Schule.

( 1 ) Öffentliche Schulen im Sinne dieser Verein¬
barung sind alle staatlichen und solche nichtstaatlichen
Schulen , die von einem Lande als öffentliche aner¬
kannt sind.

(2) Den öffentlichen Schulen stehen diejenigen
nichtöffentlichen Schulen gleich , denen von einem
Lande Offentlichkeitscharakter ohne die Rechte und
Pflichten aus Artikel 143 Abs. 3 der Reichsverfas¬
sung verliehen worden ist.

8 2.

Begriff der Vollanstalt.
(1) Eine Vollanstalt im Sinne dieser Vereinba¬

rung ist eine zur Hochschulreife führende höhere
Schule , deren Lehrgang mit der Reifeprüfung ab¬
schließt.

(2) Nach den Lehrplänen sind folgende Schul¬
gattungen zu unterscheiden:
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a ) Gymnasien ' ) ,
k) Realgymnasien ^) ,
o ) Oberrealschulen " ) ,
ä ) Deutsche Oberschulen,
o ) Oberlyzeen ' ) .
(3) Die Formen der Vollanstalt sind
g.) die grundständige Schule , deren Lehrgang

auf der Grundschule aufbaut,
(b) die Ausbauschule , die als verkürzte Form

einer grundständigen Schule für entsprechend
begabte Schüler zugelassen ist.

8 3.

Geltungsbereich der Vereinbarung.

(1) Die gegenseitige Anerkennung erstreckt sich
nur aus

a ) die Reifezeugnisse der öffentlichen Voll¬
anstalten , bei denen die in den 88 4 bis 9 be¬
zeichnten Bedingungen erfüllt sind;

k ) die Reifezeugnisse der privaten Schulen,
denen ein Land gemäß 8 25 das Recht zur
Abhaltung der Reifeprüfung verliehen hat.

(2) Die öffentlichen und privaten Schulen , deren
Reifezeugnisse gemäß Abs . 1 gegenseitig anerkannt
sind , werden in ein beim Reichsministerium des In¬
nern geführtes Verzeichnis ausgenommen.

H . Bestimmungen für die öffentlichen
Usllaustattr « .

1 . Dauer des Lehrganges.

8 4-
Lehrgang der Vollanstalten in

grundständiger Form.

( 1 ) Der Lehrgang der grundständigen Vollan-
stalt umfaßt 9 Jahre , vom Abschluß der Grundschule
an gerechnet.

(2 ) Von geeigneten Schülern kann der Lehrgang
in kürzerer Zeit durchlaufen werden.

8 5.

Lehrgang der Voll an st alt in Aufbau-
form.

(1) Der Lehrgang der Aufbauschule umfaßt min¬
destens 6 Jahre.

9 Gymnasium im Sinne dieser Vereinbarung sind auch die
Reformgymnasien und die Studienanstalten mit dem Lehrplan
des Gymnasiums.

9 Realgymnasien im Sinne dieser Vereinbarung sind auch
die Reformrealgymnasien , die Studienanstalten mit dem Lehrplan
des Realgymnasiums und die Oberlyzeen in der Form des Reform¬
realgymnasiums.

9 Oberrealschulen im Sinne dieser Vereinbarung sind auch
die Studienanstalten mit dem Lehrplan der Oberrealschule und
die Oberlyzeen der Oberrealschulrichtung.

9 Oberlyzeen im Sinne dieser Vereinbarung sind nur die¬
jenigen Schulen , die den preußischen Richtlinien vom 21 . März
1923 (Zentralblatt f . d . ges . Unterrichtsverwaltung Preußens
S . 147 ) entsprechen.

(2) Die Aufnahme in eine Aufbauschule mit
sechsjährigem Lehrgang setzt die durch siebenjähri¬
gen Besuch der Volksschule zu erlangende Reife so¬
wie in der Regel den Abschluß des siebenten Schul¬
pflichtjahrs voraus.

(3) Für die Aufnahme in eine Aufbaufchule mit
siebenjährigem Lehrgang ist eine sechsjährige Volks¬
schulbildung ausreichend.

2 . Lehrplan und Lehrkörper.

8 6.
Pflichtfächer.

( 1 ) Allgemeinverbindliche Lehrfächer (Pflicht¬
fächer ) sind in der obersten Klasse aller Vollanstal¬
ten:

Religionslehre ' ) , Deutsch , Geschichte mit
Staatsbürgerkunde , Erdkunde , Mathe¬
matik und Naturwissenschaften.

(2 ) Dazu kommen
a ) bei den Gymnasien : Lateinisch , Griechisch

und Französisch oder Englisch;
b) bei den Realgymnasien : Lateinisch , Fran¬

zösisch , Englisch und Zeichnen;
o) bei den Oberrealschulen : Französisch , Eng¬

lisch und Zeichnen;
<i ) bei den Deutschen Oberschulen : zwei der

drei Sprachen Französisch , Englisch , La¬
teinisch , Zeichnen und Musik ; ferner
Staatsbürgerkunde , Kunstbetrachtung und
philosophische Propädeutik als gesonderte
Lehrfächer oder im Anschluß an andere
Lehrfächer;

s ) bei den Oberlyzeen : Französisch , Englisch,
Zeichnen.

(3 ) In allen Vollanstalten muß eine Fremd¬
sprache in der untersten Klasse beginnen und bis
zum Abschluß , eine zweite mit mindestens drei
Wochenstunden während der letzten vier Jahre des
Lehrganges durchgeführt werden (vgl . auch 8 23
Abf . 3) .

(4) Weitere Lehrfächer als verbindlich zu erklä¬
ren , bleibt den Ländern Vorbehalten.

8 7.

Lehrziel.

Für die am Schluffe des ganzen Lehrganges
in den Pflichtfächern zu erfüllenden Zielforderungen
gelten die möglichst in Übereinstimmung zu halten¬
den Lebrpläne für die höheren Schulen der Länder.

8 8.
Freie Gestaltung des Unterrichts.

(1 ) Innerhalb jeder Schulgattung (8 2 Abs . 2)
ist nach näherer Bestimmung der Länder in den

>1 Im Rahmen der Bestimmung des Artikel 149 Abs. 2 der
Reichsverfassung.



114 Nr . ' 17

oberen Klassen eine Erhöhung der Zielsorderungen
in einzelnen Fächern oder Fachgruppen neben einer
gleichzeitigen Herabsetzung in anderen Fächern je
nach Anlage der Schüler zulässig (freie Gestaltung ) ;
es darf jedoch keines der Hauptfächer der Schulgat¬
tung fortfallen oder seine Bedeutung ganz verlieren.

(2 ) Als Hauptfächer im Sinne des Abs. 1 gel¬
ten:

a ) an den Gymnasien : Lateinisch, Griechisch,
Mathematik;

b) an den Realgymnasien : Lateinisch, Fran¬
zösisch oder Englisch, Mathematik;

o) an den Oberrealschulen : Französisch oder
Englisch, Mathematik , Naturwissenschaften;

ä ) an den Deutschen Oberschulen: Geschichte
oder Erdkunde , die erste Fremdsprache,
Mathematik oder Naturwissenschaften;

o ) an den Oberlyzeen : Französisch, Englisch,
Mathematik.

(3) Die für jede Gruppe verbindlichen Lehr¬
fächer und Lehrziele werden von der zuständigen
Unterrichtsverw altung festgesetzt.

(4) Nach näherer Bestimmung der Länder kann
in allen Schulgattungen sowohl als Pflichtfach (s 6
Abs. 2) wie als Hauptfach ( K 8 Abs. 2) und als
Fach der Reifeprüfung (8 14 Abs. 2) Französisch
oder Englisch durch eine andere neuere Fremd¬
sprache ersetzt werden.

8 9.

Lehrkörper.

Der Unterricht an den Vollanstalten wird , un¬
vermeidliche vorübergehende Vertretungen ausge¬
nommen , nur von Lehrern erteilt , die sich über die
Befähigung für ihre Lehraufgabe ordnungsmäßig
ausgewiesen haben.

3. Schulwechsel.

8 io.
Abgangszeugnis.

Bei einem Anstalts -Wechsel darf ein Schüler nur
auf Grund eines Abgangszeugnisses der bisher be¬
suchten Anstalt und nicht in eine höhere Klasse oder
Abteilung ausgenommen werden , als in die nach
diesem Zeugnis in Betracht kommende.

8 11 -

Zeitgewinn.
Der Wechsel der Lehranstalt darf dem Schüler

hinsichtlich der ordnungsmäßigen Lehrdauer ( 8 1
Abs . 1 und 8 5 Abs. 1 und 3 ) keinen Zeitgewinn ein-
bringen.

4 . Die Reifeprüfung.

8 12.

Der Prüfungsausschuß.
( 1 ) Die Reifeprüfung wird vorgenommen von

einem aus dem Direktor und Lehrern -der Anstalt
bestehenden Ausschuß unter Leitung eines Negie¬
rungsvertreters , der auch die Zeugnisse mit zu voll¬
ziehen hat.

(2) Es ist zulässig, den Direktor der Anstalt zum
Regierungs -Vertreter zu bestellen . In diesem Falle
hat er bei seiner Unterschrift auch den besonderen
Auftrag bemerklich zu machen.

(3 ) Bei den nicht ausschließlich vom Staate
unterhaltenen Anstalten kann ein Vertreter des Pa¬
tronats und (wo ein solches besteht ) des Ephorats
oder Scholarchats als stimmberechtigtes Mitglied
dem Ausschuß angehören.

8 13-

Zulassung zur Prüfung.
(1) Der Reifeprüfung dürfen sich Schüler in

der Regel nicht früher als gegen den Schluß des
zweiten Halbjahres ihrer Zugehörigkeit zum ober¬
sten Jahreskurs unterziehen.

(2) Die Zulassung zur Reifeprüfung erfolgt auf
Grund des Urteils der zum Prüfungsausschuß ge¬
hörenden Mitglieder des Lehrkörpers der Anstalt
durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde ; diese hat
auch über Gesuche um Befreiung von einer der Zu¬
lassungsbedingungen zu entscheiden.

(3) Die Unterrichtsverwaltungen der Länder
können die Entscheidung über die Zulassung den
Schulen überlassen.

8 14-

Gegenstände der Prüfung.
( 1 ) Gegenstände der Reifeprüfung sind bei allen

Schularten (Abweichungen 8 18) : Deutsch , Geschichte
und Mathematik.

(2 ) Dazu kommen
a) bei den Gymnasien: Lateinisch , Griechisch

und Französisch oder Englisch;
b ) bei den Realgymnasien: Lateinisch , Fran¬

zösisch , Englisch und Naturwissenschaften;
o ) bei den Oberrealschulen : Französisch , Eng

lisch und Naturwissenschaften;
ä) bei den Deutschen Oberschulen : die beiden

als Pflichtfächer eingeführten Fremdspra¬
chen, Naturwissenschaften und Erdkunde;

k ) bei den Oberlyzeen: Französisch , Englisch,
Naturwissenschaften.

(3 ) Inwieweit die übrigen Lehrfächer sowie
praktische Uebungen und freie Arbeitsgemeinschaften
zum Gegenstände der Prüfung gemacht werden,
bleibt den Ländern überlassen.
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8 15.

Art der Prüfung.
Die Reifeprüfung besteht aus einem schriftlichen

und einem mündlichen Teile.

8 16.

Die schriftliche Prüfung.

^ (1) Die schriftliche Prüfung findet unter be¬
ständiger Aufsicht durch Lehrer statt.

(2) Sie erstreckt sich bei allen Schulgattungen
auf Deutsch und Mathematik.

(3) Dazu kommen
a ) bei den Gymnasien : Lateinisch und Grie¬

chisch;
d ) bei den Realgymnasien : zwei der drei

Fächer Lateinisch, Französisch, Englisch;
o) bei den Oberrealschulen : Französisch oder

Englisch und Naturwissenschaften;
ä ) bei den deutschen Oberschulen : die erste

Fremdsprache ( Z 6 Abs. 3) und Geschichte
mit Staatsbürgerkunde oder Erdkunde
oder Naturwissenschaften;

v ) bei den Oberlyzeen : Französisch und Eng¬
lisch.

(4) Prüflingen mit hervorragenden Jahreslei¬
stungen in einem Fache, in dem eine schriftliche Prü¬
fungsarbeit gefordert wird , kann, falls sie eine selb¬
ständig abgefaßte und von dem Prüfungsausschuß
als gut beurteilte häusliche Arbeit in diesem Fache
einreichen, diese als schriftliche Prüfungsarbeit an¬
gerechnet werden.

(5) Darüber hinaus auch noch schriftliche Prü¬
fungsarbeiten in anderen Lehrfächern zu fordern,
bleibt den Ländern überlassen.

8 17.

Die mündliche Prüfung.
Befreiungen von der mündlichen Prüfung sind

statthaft.
8 18.

Besondere Bestimmungen für
Schulen mit freier Gestaltung.

In Schulen mit freier Gestaltung des Ober¬
baues ( K 8) gelten die Bestimmungen der 88 12
bis 17 mit folgenden Änderungen:

1 . Die Prüfungsfächer werden für jede Gruppe
von der zuständigen Unterrichtsverwaltung
bestimmt.

2 . Es ist dieselbe Zahl von Prüfungsgegen-
ständen und schriftlichen Prüfungsarbeiten
anzusetzen wie in den Schulen ohne freie Ge¬
staltung.

3 . Die schriftlichen Arbeiten sind , neben einer
deutschen Arbeit , für jede Gruppe in erster

Linie aus den Fächern mit erhöhter Zielfor¬
derung zu stellen ; daneben können noch leich¬
tere Prüfungsarbeiten aus den sonstigen
Hauptfächern der Schulgattung (8 8 Abs . 2)
verlangt werden.

8 19.

Besondere Bestimmungen für Schul¬
fremde.

(1 ) Deutsche Neichsangehörige , die das Reife¬
zeugnis einer Vollanstalt erwerben wollen , ohne
Schüler einer solchen zu sein (Schulfremde ) ,
baben sich als außerordentliche Teilnehmer der Prü¬
fung an einer Anstalt oder vor einem Prüfungs¬
ausschuß des Landes zu unterziehen, , auf das sie
durch die Staatsangehörigkeit oder durch den je¬
weiligen Wohnsitz ihrer Eltern oder der Stellver¬
treter ihrer Eltern angewiesen sind ; wenn sie voll¬
jährig sind , ist die eigene Staatsangehörigkeit oder
der eigene Wohnsitz maßgebend.

(2 ) Die Ablegung der Reifeprüfung in einem
anderen Lande ist nur in besonderen Fällen zu¬
lässig.

(3) Die Anstalt , bei der die Prüfung stattzusin-
den hat , oder den Prüfungsausschuß , dem der Prüf¬
ling zu überweisen ist, bestimmt in jedem Falle die
Schulaufsichtsbehörde.

(4) Falls es in einem Lande Schulen mit freier
Gestaltung des Oberbaues gibt , können Schulfremde
auf ihren Wunsch nach den Bestimmungen geprüft
werden , die für eine der vorhandenen Gruppen gel¬
ten ; K 8 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(5 ) Schulfremde können von der mündlichen
Prüfung weder ganz noch teilweise befreit werden.

5. Das Reifezeugnis.

8 20.

Grundsätze für die Erteilung.

(1 ) Die Erteilung des Reifezeugnisses ist be¬
dingt durch das Bestehen der Reifeprüfung.

(2) Den Maßstab für die Anerkennung des
Reifezeugnisses bilden die in 88 6 und 7 bezeich-
neten Zielforderungen.

(3) Es ist zulässig, daß ein Zurückbleiben in
einem Gegenstände durch desto befriedigendere Lei¬
stungen in einem anderen ausgeglichen wird . Ob
über unzureichende Leistungen hinweggesehen wer¬
den kann, hängt von der Gesamtreife und der
Persönlichkeit des Prüflings und von besseren Lei¬
stungen besonders in den charakteristischen Fächern
ab.

(4 ) Es ist nicht zulässig, bei dem Beschluß über
die Zuerkennung des Reifezeugnisses den vom Prüf¬
ling gewählten Beruf zu berücksichtigen.
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8 21 .
Abstimmung im Prüfungsausschuß.

(1 ) Bei der Beratung über die Gewährung oder
Versagung des Reifezeugnisses sind sämtliche Mit¬
glieder des Prüfungsausschusses stimmberechtigt.

(2 ) Ein dem Prüfungsausschuß angehörender
Lehrer hat sich der Abstimmung zu enthalten , wenn
es sich um einen Schüler handelt , der im letzten
Jahre weder an seinem Unterricht noch an seinen
Übungen noch an einer von ihm geleiteten freien
Arbeitsgemeinschaft teilgenommen hat.

(3) Bei Stimmengleichheit entscheidet der Re¬
gierungsvertreter . Ihm steht auch das Recht des
Einspruchs gegen den Beschluß des Prüfungsaus¬
schusses zu ; macht er von diesem Rechte Gebrauch,
so entscheidet die Schulaufsichtsbehörde.

8 22 .
Form und Inhalt des Reife¬

zeugnisses.

( 1 ) Das Reifezeugnis muß an hervortretender
Stelle die Bezeichnung der Anstalt enthalten , an der
es ausgestellt , oder des Prüfungsausschusses , vor
dem es erworben ist, und leicht erkennbar machen,
daß es ein Zeugnis der Reife ist.

(2) Im Eingang ist der vollständige Name des
Prüflings , sein Geburtstag und -ort , der Wohnort
seines Vaters und die Dauer seines Aufenthalts in
der Anstalt anzugeben , sowie gegebenenfalls der im
8 24 Abs. 1 vorgeschriebene Vermerk anzubringen.

(3) Der Inhalt des Zeugnisses spricht nicht nur
das Ergebnis der Prüfung aus ; vielmehr ist in den
gesondert aufzuführenden Lehrgegenständen auch
der im Unterricht erlangte Grad des Wissens und
der Fertigkeiten zu berücksichtigen . Zwischen Pflicht-
und Wahlfächern ist deutlich zu unterscheiden.

(4) Bei Schulen mit Fachgruppenbildung (freie
Gestaltung 8 8) ist in dem Zeugnis anzugeben,
welcher Gruppe der Prüfling angehört hat.

6 . Berechtigungen.

8 23.

Allgemeine Grundsätze.

( 1) Das Reifezeugnis , das ein Angehöriger des
Deutschen Reichs in einem deutschen Lande erwor¬
ben hat , gewährt (mit der aus 8 24 Abs. 1 herzulei¬
tenden Maßgabe ) in einem anderen Lande alle Be¬
rechtigungen, die in beiden Ländern übereinstim¬
mend mit dem Reifezeugnis der Schulgattung ver¬
bunden sind.

(2) Werden in den Ländern für den Berechti-
gungsnachweis verschiedene Forderungen gestellt , so
ist die Gewährung der weitergehenden Berechtigung
von der Entschließung der Regierung des Landes

abhängig , in dem das Reifezeugnis als Berechti¬
gungsnachweis vorgelegt wird.

(3) Schüler solcher Deutschen Oberschulen , die
nur eine verbindliche fremde Sprache eingeführt
haben , im übrigen aber den Anforderungen der
88 4 bis 9 entsprechen, können die Berechtigungen
der Deutschen Oberschule nur erwerben , wenn an
der Schule , die sie besucht haben , eine zweite fremde
Sprache als unverbindliches Fach (Wahlfach) mit
mindestens drei Wochenstunden während der letzten
vier Jahre betrieben wurde , und wenn sie die Teil¬
nahme an dem Unterrichte der zweiten fremden
Sprache in ihrem Reifezeugnis Nachweisen. Die
Leistungen in dieser fremden Sprache sind bei den
Versetzungen und bei der Erteilung des Reifezeug¬
nisses wie bei einem Pflichtfach zu werten.

(4) Sind in einem deutschen Lande besondere
Prüfungen eingerichtet, durch deren Bestehen die In¬
haber des Reifezeugnisses einer Schulgattung die
mit dem Reifezeugnis einer anderen Schulgattung
verbundenen Rechte erwerben (Ergänzungsprüfun¬
gen) , so kommt den Zeugnissen über eine solche
Prüfung die gleiche Wirkung auch in den anderen
deutschen Ländern zu.

8 24.

Reifezeugnisse , die außerhalb des
Heimatlandes erworben sind.

( 1 ) Für Schüler aus dem Deutschen Reiche, die
später als mit Beginn des drittletzten Jahrganges
(der Obersekunda ) in eine Vollanstalt eines deut¬
schen Landes eintreten , auf das sie weder durch die
Staatsangehörigkeit noch durch den jeweiligen
Wohnort ihrer Eltern oder der Stellvertreter ihrer
Eltern angewiesen sind , sowie für Schulfremde , bei
denen der Fall des 8 19 Abs. 2 vorliegt , hat das im
anderen Lande erworbene Reifezeugnis die im 823
Abs. 1 bis 3 bezeichnten rechtlichen Wirkungen nur
dann , wenn dem Prüfling von der Unterrichtsver¬
waltung des Landes , dem er angehört , die Erlaub¬
nis zur Ablegung der Reifeprüfung vor der Zu¬
lassung zu dieser Prüfung erteilt worden ist . Ein
Vermerk hierüber ist in das Reifezeugnis aufzuneh¬
men (vgl . 8 22 Abs. 2) . Das gleiche gilt für Er¬
gänzungsprüfungen entsprechend 8 23 Abs. 4.

(2 ) Als Grundlage für die Nachprüfung solcher
Fälle , in denen die Zulassung zur Prüfung zu einem
früheren Termin beantragt wird , ist auf dem Er¬
laubnisscheine , sofern es sich nicht um einen Be¬
werber handelt , der nie eine höhere Schule besucht
hat , zu vermerken, zu welchem Zeitpunkte der Be¬
werber in seinem Heimatlande frühestens die Reife¬
prüfung hätte ablegen können.

(3) Auf diese Bestimmungen sind auswärtige
Bewerber , die in eine Vollanstalt an einer höheren
Stelle des Gesamtlehrganges als bei dem Beginne
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des drittletzten Jahrgangs (der Obersekunda ) aus¬
genommen werden sollen, durch den Direktor schon
vor dem Eintritt in die Anstalt hinzuweisen . Aus¬
wärtige Schulfremde sind spätestens bei der Mel¬
dung zur Reifeprüfung darauf aufmerksam zu
machen.

III. Bestimmungen für private Schnien.
§ 25.

Recht zur Abhaltung der Reife¬
prüfung.

(1) Das Recht zur Abhaltung von Reifeprüfun¬
gen mit der Wirkung der gegenseitigen Anerken¬
nung kann solchen privaten Schulen ohne Offentlich-
keitscharakter verliehen werden , die einer anerkann¬
ten Form der öffentlichen Schule im wesentlichen
entsprechen und die im Sinne der Vereinbarung der
Länder über die Durchführung des Artikels 147 Ab¬
satz 1 der Reichsverfassung (Reichsministerialbl.
1930 Nr . 36) den entsprechenden öffentlichen Schu¬
len auch nach ihren Leistungen gleichwertig sind.

(2) Das Recht zur Abhaltung von Reifeprü¬
fungen kann durch eine besondere Vereinbarung der
Länder im Einzelfall auch solchen Privatschulen ver¬
liehen werden , die zwar die Voraussetzungen des
Abs. 1 nicht erfüllen , denen aber von der Unterrichts¬
verwaltung wegen der Erfüllung besonderer päda¬
gogischer Aufgaben ein besonderer Wert zuerkannt
wird.

(3) Das Recht zur Abhaltung von Reifeprü¬
fungen nach Abs. 1 und 2 kann jederzeit entzogen
werden . Die Unterrichtsverwaltung wird sich von
Zeit zu Zeit , insbesondere bei jedem Wechsel in der
Person des Leiters der Schule , davon überzeugen,
ob die Voraussetzungen für die Verleihung des
Rechtes noch fortbestehen.

(4) Private Schulen , bei denen die Voraus¬
setzungen von Abs. 1 oder 2 nicht vorliegen , kommen
für die Verleihung des Rechtes zur Abhaltung von
Reifeprüfungen nicht in Frage.

8 26.

Art der Reifeprüfung.

(1) Für die Abhaltung der Reifeprüfung nach
8 25 Abs. 1 und 2 gelten die Bestimmungen dieser
Vereinbarung mit folgender Maßgabe:

a ) Zur Reifeprüfung dürfen in der Regel nur
Schüler und Schülerinnen zugelassen wer¬
den, die die Anstalt in den zwei oberen
Klassen besucht haben ; die Zulassung er¬
folgt durch die zuständige Unterrichtsver¬
waltung.

b) Die Aufgaben für die schriftliche Reife¬
prüfung werden von der staatlichen Schul¬
aufsichtsbehörde bestimmt,

e) Der Beauftragte der staatlichen Unter¬
richtsverwaltung (8 12 Abs. 1) kann nicht
durch den Leiter oder einen Lehrer der
Anstalt und in der Regel auch nicht durch
den Leiter oder einen Lehrer einer benach¬
barten öffentlichen Schule vertreten wer¬
den.

(2) Im Falle des 8 25 Abs. 2 können mit Rück¬
sicht auf die Eigenart der einzelnen Schule Ab¬
weichungen von der Vorschrift des Abs. 1 vereinbart
werden.

IV. Schlnstürstimmnrigerl.
8 27.

Abweichungen von der Vereinbarung.

(1) Wünscht ein Land von einer Bestimmung
dieser Vereinbarung zur Vornahme eines Versuchs
abzuweichen, so hat es die übrigen Länder durch
Vermittlung des Reichsministeriums des Innern
hiervon in Kenntnis zu setzen.

(2) Wird die Zustimmung zu dem Versuch er¬
teilt , so gilt sie als Anerkennung der auf Grund
des Versuchs auszustellenden Reifezeugnisse.

(3) Die Zustimmung kann auf eine bestimmte
Zeitdauer beschränkt werden.

8 28.

Aufgehobene Vereinbarungen.

Es werden aufgehoben:
1 . Die Vereinbarung der Länder über die ge¬

genseitige Anerkennung der Reifezeugnisse
der höheren Schulen vom 19 . Dezember 1922
(Zentralblatt für das Deutsche Reich 1923
S . 13 ) nebst den Ergänzungen vom 31 . März
1925 (Reichsministerialbl . 1925 S . 263 und
1926 S . 111) und vom 24 . Januar 1928
(Reichsministerialbl . 1928 S . 55 ) , der Ab¬
änderung vom 16 . Januar 1929 (Reichs¬
ministerialbl . 1929 S . 27 ) und der Ergänzung
vom 6 . August 1930 (Reichsministerialbl.
S . 501 ) ;

2. die Vereinbarung der Länder über die Auf-
bauschule vom 19 . Dezember 1922 (Zentral¬
blatt für das Deutsche Reich 1923 S . 15 ) ;

3 . die Vereinbarung der Länder über die
Deutsche Oberschule vom 28 . März 1925
(Reichsministerialbl . 1925 S . 231 ) nebst Ab¬
änderung vom 16. Januar 1929 (Reichs¬
ministerialbl . 1929 S . 28) .

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Karlsruhe , den 1 . Juni 1931

Inhalt
I Bekanntmachungen:

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen
an Höheren Lehranstalten und an Fachschulen.

Abhaltung der evangelischen Schulsynoden.
Beginn des Winter - Studienhalbjahres 1931/32 am Staats¬

technikum in Karlsruhe.
Katechismusunterricht.

Pompejiführungen des Deutschen Archäologischen Instituts
in Rom 1931.

Weiterbildung der Gewerbelehrer.
Lehrerfortbildung.
Dienstprüfung Ostern 1931.

11 . Personalnachrichten.
III . StellenanSschreibe «.

I . Bekanntmachungen.
Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen

an Höheren Lehranstalten und an Fachschulen.
Die nach Maßgabe der Verordnung des Mini¬

sters des Kultus und Unterrichts vom 3 . Januar
1928 (Amtsblatt 1928 , Seite 5 ) abzuhaltenhe Staats¬
prüfung wird am

Mittwoch , den 1 . Juli 1931, vor¬
mittags 8 Uhr

in der Landeskunstschule (Westendstraße) ihren An¬
fang nehmen.

Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung sind
unter Beifügung der geforderten Nachweise bis spä¬
testens 15 . Juni 1931 beim Unterrichtsministerium
einzureichen.

Auf die Beachtung der Ziffer 2 des ß 5 der be-
zeichneten Verordnung wird besonders aufmerksam
gemacht. Der vom Bewerber abgefaßte Lebenslauf
soll den vollständigen Namen , den Tag und Ort der
Geburt und das religiöse Bekenntnis des Bewer¬
bers , den Namen , Stand und Wohnort seines Va¬
ters , die Schulbildung und den Gang und Umfang
der Fachstudien angeben.

Karlsruhe, den 13. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. s 18859 vr . Remmele

Abhaltung der evangelischen Schulsynoden.
Nach Bekanntmachung des Evangelischen Ober¬

kirchenrats vom 28 . Februar 1931 sollen die im
Jahre 1931 fälligen Schulsynoden bis zum 25 . Juli
ds . Js . abgehalten sein. Als Gegenstand zur Be¬
handlung wurde gestellt:

„Religionsunterricht als Erziehung zur kirch¬
lichen Gemeinschaft" .

Neben diesem Thema , das für alle Schulsynoden
obligatorisch ist , wurde als zweites Thema empfoh¬
len : „Die Behandlung des Kirchenlieds im Unter¬
richt" .

Auf Ersuchen des Evang . Oberkirchenrats er¬
mächtige ich die Direktionen der Höheren Lehran¬
stalten sowie die zuständigen Schulbehörden der
Volksschulen, diejenigen Lehrer und Lehrerinnen , die
an den Synoden teilnehmen wollen , auf ihr An¬
suchen für den Verhandlungstag zu beurlauben.
Mitversehung ist, soweit erforderlich , von dort aus
anzuordnen.

Karlsruhe, den 27 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . ö 19986 vr -. Remmele
H . Mg . Ul"
V . Gen . V - -

Beginn des Winter -Stvdienhalbjahrrs 1931/32
am Staatstechnikum in Karlsruhe.

An die Direktionen und Vorstände der Höheren
Lehranstalten und der Gewerbeschulen und an die
Leiter der gewerblichen Fortbildungsschulen.

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion der
Bad . Höheren Technischen Lehranstalt (Staatstechni¬
kum ) in Karlsruhe wird zur Kenntnis der beteilig¬
ten Schulbehörden gebracht, mit dem Ersuchen , den
Schülern der entsprechenden Klassen ihren Inhalt
bekannt zu geben.

Karlsruhe, den 15. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . v 5358 In Vertretung
vr . Huber
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Bekanntmachung.
Aufnahme in das Staatstechnikum zum Winter -Halbjahr 1931/32.

Anmeldungen zum Besuch des Staatstechni-
kums im bevorstehenden Winter - Halbjahr 1931/32
sind schriftlich spätestens bis zum 15 . Juni 1931 an
die Direktion der Anstalt zu richten. Später einlau¬
fende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt wer¬
den . Vordrucke zur Anmeldung werden auf Ver¬
langen kostenlos abgegeben.

Die Aufnahme- und Nachprüfungen finden von
Mittwoch, den 14 . Oktober bis Samstag , den 17 . Ok¬
tober 1931 statt.

Die zu den Aufnahmeprüfungen Zugelassenen
und die Nachprüflinge werden besonders benachrich¬
tigt , mit Ausnahme der derzeitigen Studierenden,
denen die Prüfungstermine am schwarzen Brett be¬
kannt gegeben werden. Die Aufnahme erfolgt, so¬
weit es die verfügbare Platzzahl gestattet . Bei dem
großen Andrang zu den einzelnen Abteilungen muß
mit Zurückstellung auch bei Erfüllung sämtlicher Zu¬
lassungsbedingungen gerechnet werden.

Der Unterricht beginnt Montag , den 19 . Okto¬
ber 1931 , 10 Uhr mit der Einweisung der Studie¬
renden.

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich,
das gegen Voreinsendung einer Gebühr von 50 ^
zuzüglich Porto erhältlich ist.

Anfrageschreiben zur Erlangung weiterer Aus¬
künfte ist Rückporto beizufügen.

Karlsruhe, im Mai 1931.
Moltkestraße 9

Die Direktion:
E i s e n l o h r.

Katcchismusunterricht.
Nachstehende Verordnung des Evangelischen

Oberkirchenrats vom 2 . Mai 1931 wird aufgrund des
K 40 des Schulgesetzes vom 7 . Juli 1910 an die Leh¬
rer zur Nachachtung verkündet.

Karlsruhe, den 13 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 18728 In Vertretung
H . Mg . xvillö Or . Huber
V . Gen . XII >-

Evang Oberkirchenrat.
Karlsruhe, den 2 . Mai 1931.

Katechismusunterricht.

Verordnung.
Nach der Verordnung vom 12. Juli 1930 war

im Schuljahr 1930/31 für das 6. Schuljahr (Quinta)
die Behandlung der Fragen 1—29 vorgeschrieben.
Da mit Beginn des Schuljahres 1931/32 die Über¬

gangsbestimmungen außer Kraft gesetzt sind und
künftighin im 7. ' Schuljahr (Quarta ) die Fragen
44—67 behandelt werden sollen , würden nach dem
Wortlaut der Verordnung im laufenden Schuljahr
in dieser Klasse die Fragen 30—43 ausfallen . Um
dem vorzubeugen, bestimmen wir , daß im Schuljahr
1931/32 für das 7 . Schuljahr nochmals die Über¬
gangsbestimmungen Anwendung zu finden haben,
nach welchen letztmals die Fragen 30—67 durchzu¬
nehmen sind.

Pom- ejifiihrirngen des Deutschen Archäologischen Instituts
in Rom 1931.

Die Pompejiführungen des Deutschen Archäolo¬
gischen Institutes in Rom werden in diesem Jahre
von den Herren Professor Or. Ludwig Curtius,
Erstem Direktor des Institutes , Geh . Reg .-Rat Or.
Erich Pernice, Greifswald , und vr . Armin
von Gerkan, Zweitem Sekretär des Instituts,
geleitet werden.

Die Führungen beginnen in Pompeji am
5 . Oktober ds Js . und dauern bis zum 17 . Oktober.
Anschließend stellt sich das Institut denjenigen Her¬
ren , die noch einige Zeit in Rom verbringen, zu
einigen weiteren Führungen in Rom und Ostia zur
Verfügung . Da es sich um fachwissenschaftliche Be¬
trachtungen handelt, wird erwartet, daß sich zur
Teilnahme solche Damen und Herren melden, die
auf dem Gebiet der Altertumskunde hinlänglich vor¬
gebildet sind . Mit Rücksicht auf die zweckmäßige
Gestaltung der Führung muß die Zahl der Teil¬
nehmer auf 45 beschränkt bleiben.

Meldungen mit Angabe des vollen Namens
(einschließlich Vorname) , Anschrift, Berus und Fach¬
gebiet sind bis zum 15. September 1931 zu richten
an das Deutsche Archäologische Institut in Rom,
Roma 25, Via Sardegna 79.

Lehrern der höheren Lehranstalten , die an der
Führung teilzunehmen beabsichtigen , kann der er¬
forderliche Urlaub gewährt werden, soweit dienst¬
liche Rücksichten nicht entgegenstehen ; jedoch kommt
die Bewilligung einer Reisebeihilse mangels hier¬
für bestimmter Mittel nicht in Frage.

Karlsruhe, den 6 . Mai 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . 9402 In Vertretung

vr . Huber

Weiterbildung der Gewerbelehrer.
An die Direktionen und Vorstände der Ge¬

werbeschulen.
Bei den ReichsbahnausbesserungswerkenKarls¬

ruhe und Durlach können während der Monate
August und September ds . Js . Lehrer an Gewerbe-
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schulen (auch außerplanmäßige Lehrer ) auf die
Dauer von 6 Wochen zur praktischen Arbeitstätigkeit
ausgenommen werden.

Meldungen zur Teilnahme sind bis späte¬
stens 15 . Juni 1931 hierher einzureichen.

Die zugelassenen auswärtigen Lehrer erhalten
Ersatz der Reisekosten (Fahrkarte 3 . Klasse , für grö¬
ßere Entfernungen mit Schnellzugszuschlag ) und
einen festen Zuschuß.

Uber die Zulassung wird sr . Zt . den Lehrern
besondere Nachricht zugehen.

Karlsruhe, den 22 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . v 5300 In Vertretung
vr . Huber

Lehrerfortbilduug.
Der Badische Lehrerverein veranstaltet vom

1 .—3 . Juni 1931 , jeweils 15 Uhr im Schulhaus zu
Boxberg einen Weiterbildungskurs in Geschichte.
Professor Or . Kurt von Raumer, Heidelberg,
spricht über „Frankreich und der Rhein" .

Anmeldungen sind zu richten an Herrn Haupt-
lehrer Amend in Wölchingen.

Lehrern und Lehrerinnen , die an dem Kurs teil¬
nehmen wollen , kann der erforderliche Urlaub durch
die Vorgesetzten Kreis- und Stadtschulämter bewil¬
ligt werden , soweit die Mitversehung des Dienstes
durchführbar ist oder der Nachmittagsunterricht in
der Form der Kombination mit dem Vormittags¬
unterricht vereinigt werden kann.

Karlsruhe, den 19. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 19270 In Vertretung
V. Gen . v >- vr . Huber

Dienstpriifung Ostern 1931.
An Ostern 1931 haben die Dienstprüfung be¬

standen:
In Freiburg i . Br . :

Angst, Artur , von Jechtingen,
Bastian, Karl, von Au a . Rh .,
Bechtold, Albert, von Rastatt,
Bohlt, Johanna , von Eberstadt (Hessen ) ,
Böhler, Ernst, von Bernau,
Braun, Karl, von Karlsruhe,
Bronn er, Albert, von Karlsruhe,
Brust, Maria , von Kronenburg b . Straßburg,
Detzer, Eugen, von Karlsruhe,
Diemer, Elsbeth, von Karlsruhe,
Dietrich, Josef , von Obermünstertal,
Entreß, Walter, von Mannheim,

Fleuchaus, Elisabeth, von Karlsruhe,
Furtwengler, Josefine, von Einbach,
Gensmantel, Franz , von Ellwangen, O . -Amt

Aalen,
Göppert, Margarete, von Offenburg,
Götz , Alfred , von Oberbaldingen,
Gropp, Franziska , von Seckenheim,
Haberer, Marie-Luise, von Basel,
Heberle, Adolf, von Dundenheim,
Heinzle, Theodor, von Konstanz,
Heitzmann, Franziska, von Langenau,
Hog, Josef , von Offenburg,
Klaiber, Margarete, von Freiburg,
Klein, Adalbert, von Karlsruhe,
Kraft, Friedrich , von Dossenheim,
Kühn, Friedrich, von Karlsruhe,
Maier, Maria , von Unterschwandorf,
Matt, Johanna , von Bergöschingen,
Merkel, Josef , von Hönau,
Merz, Adolf , von St . Peter,
Messing er, Frieda , von Konstanz,
Metz - Stickel, Lucia, genannt Schwester M.

Annunciata, von Ludwigshafen a . Rh . ,
Mildenberger, Josef , von Bernau,
Mutschler, Fritz , von Karlsruhe,
Ohm, Friedrich , von Basel,
Pfeiffer, Gertrud, von Wertheim,
Plagge, Irene , von Masmünster (Oberelsaß ) ,
Plöger, Hermine , von Schwetzingen,
Roser, Josef , von Wyhlen,
Ruff, Friedrich , von Mauer,
Sailer, Hermann, von Konstanz,
Schäfer, Hermann, von Karlsruhe,
Schindele, Wilhelm , von Neuburgweier,
Schlegel, Artur , von Konstanz,
Schönig, Dominik , von Oberbalbach,
Schroff, Egon, von Konstanz,
Schultheiß, Heinrich, von Faulenbach,
Sitterle, Marie , von Lörrach,
Stadelhofer, Guido, von Aftholderberg,
Steck , Agathe, von Obermünstertal,
Stetter, Karl, von Villingen,
Vogel, Elsa, von Krozingen,
Volk, Richard , von Bobstadt
Wanner, Franz , von Wiesloch,
Weinmann, Gustav , von Villingen,
Zimmer, Georg , von Schriesheim.

In Heidelberg:
Amend, Karl, von Karlsruhe,
Auer, Hermann, von Karlsruhe,
Bauer, Rudolf, von Karlsruhe,
Baumann, Zita , von Ludwigsburg,
Becker, Gertrud, von Karlsruhe,
Bender, Luise, von Mannheim,
Berberich, Lothar, von Walldürn,
Blum, Hertha, von Stein , A . Mosbach,
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Blum, Hilde , von Stein , A . Mosbach,
Burger, Hedwig , von Karlsruhe,
Dann, Erwin , von Ittersbach,
Die hm , Karl, von Oftersheim,
Durban, Alfred , von Sierenz, Kreis Mühl¬

hausen,
Feigenbutz, Johanna , von Altenbach,
Greulich, Eugen, von Bruchsal,
Hartmann, Willy , von Bruchsal,
Heck, Lucia , von Mannheim,
Iößlin, Martha , von Basel,
Kemmling, Karl, von Reinach (Schweiz ) ,
Kienzl er, Eugen, von Tennenbronn,
Kiefer, Eugen, von Hardheim , A . Buchen,
Kotyrba, Gerhard, von Altmünsterol (Elf.) ,
Kraus, Alois , von Oberlauda,
Kraus, Oskar, von Stockach,
Lenz, Werner , von Karlsruhe,
Matt, Oskar, von Reichenbach, A . Mosbach,
Pfenninger, Kurt, von Heidelberg,
Rähle, Gottlieb, von Lahr,
Rahner, Siegfried , von Hilsbach,
Rudi, Albert, von Kirchardt,
Schmitt, Elsa , von Mannheim,
Schneider, Wilhelm , von Karlsruhe,
Schneider, Wilhelm, von Reilingen,
Strein, Eugen, von Michelbach, A . Mosbach,
Till essen, Marieluise, von Lüttich (Belgien ) ,
Volk, Martha , von Wertheim,
Wächter, Wilhelm , von Durlach,
Wais, Franz , von Freiburg ^Günterstal,
Weber, Friedrich, von Heidelberg -Handschuhs¬

heim,
WeHel, Otto, von Helmstadt , A . Sinsheim,
Wiederkehr, Bernhard , von Schwerzen,

A. Waldshut,
Zeuner, Hans , von Fürth in Bayern,
Zutavern, Eugen , von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 19. Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ö 18663 In Vertretung
vr . Huber

II. Personalnachrichten.

lehrer Hermann Weiß in Schelingen , A . Freiburg,
nach Bonndorf.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:
Oberrechnungsrat Wilhelm Berberich beim

Ministerium des Kultus und Unterrichts bis zur
Wiederherstellung der Gesundheit . — Direktor Karl
Kuhn an der Gewerbeschule I in Karlsruhe wegen
leidender Gesundheit . — Hauptlehrerin Anna Hall
in Tiengen, A . Waldshut , bis zur Wiederherstellung
der Gesundheit.

Kraft Gesetzes tritt in den Lauernde » Ruhestand:
Professor Alfred Wagner an der Freiligrath-

schule in Karlsruhe auf 1 . Oktober 1931.

Aus dem Schuldienst entlassen:
Lehrer Karl Rogge in Altheim , A . Überlin¬

gen. Gestorben:
Professor Vr . -Jng . Willy Steidingeran der

Technischen Hochschule in Karlsruhe am 9 . Mai 1931.
— Handarbeitshauptlehrerin Ottilie Tröge ander
Volksschule in Mannheim am 9 . Mai 1931 . —
Hauptlehrer i . R . Georg Elberth in Gerichtstetten
am 9 . Mai 1931 . — Professor i . R . Karl Wagner,
zuletzt am Bertholdsgymnasium Freiburg , am
13 . Mai 1931 . — Studienrat i . R . Jakob Litschgi,
zuletzt an der Oberrealschule in Baden, am 15 . Mai
1931.

III. Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Allgemein:
Rektorstellen in : Breiten — Donau-

e s ch i n g e n.
2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Eisental, A . Bühl —

Schelingen , A . Freiburg — Tiengen , A . Waldshut.
3 . Für Lehrer e v . Bekenntnisses:
Eine Hauptlehrerstelle in Haltingen,

A . Lörrach.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber Vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Berichtigung.
Im Amtsblatt 1931 Seite 111 ist in der „ Vereinbarung

der Länder über die mittlere Reife" in Ziffer 2 Zeile 4 zwischen

„mindestens " und „ anerkannten " das Wort „ der " einzusügen.

Ernannt:
Lehrer Karl Höchst ich er in Ebersweier zum

Hauptlehrer in Stutz, A. Schopfheim.
Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Hauptlehrer Otto Keßler in Haltingen,
A. Lörrach nach Hüsingen , A . Lörrach. — Haupt¬

Mitteilung.
Aus die von der Deutschen Akademie in München heraus¬

gegebenen Hefte „Deutsches Schrifttum "
, Verlag von Ernst

Reinhardt in München (Preis des einzelnen Heftes 40 H/ ), wird

aufmerksam gemacht.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen, daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgrschästean der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind aus solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Bogel in Karlsruhe.
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I . Bekanntmachungen.

Evang . Kirchenmusikalisches Institut in Heidelberg.

In Heidelberg ist unter Leitung des evangelischen
Landeskirchenmusikdirektors Professor Or . Poppen von
der Evangelischen Landeskirche ein Evang . Kirchen¬
musikalisches Institut eröffnet worden , welches die Aus-
und Fortbildung von Organisten und Chorleitern be¬
zweckt . Gegenstand des Unterrichts sind Jnstrumenten-
spiel, Gesangs - und Gehörbildung , Dirigierlehre , musik¬
theoretische Fächer , Jnstrumentenlehre , Musikgeschichte
und Liturgik . Außerdem wird ein kirchenmusikalisches
Seminar gehalten . Vorlesungen und Übungen aus
dem Gebiete der Musikwissenschaft an der Universität,
welche für die Studierenden des Evang . Kirchenmusi¬
kalischen Instituts in Betracht kommen , sowie Vorle¬
sungen und Übungen des Prakt . Theol . Seminars,
welche für die Studierenden des Evang . Kirchenmusi¬
kalischen Instituts von Wert sind , werden diesen zu¬
gänglich sein.

Die Ausbildung umfaßt in der Regel die Zeit von
2 Jahren . Das Studienjahr zerfällt in ein Sommer¬
und in ein Winterhalbjahr . Das erste Sommerhalbjahr
hat am 18 . Mai 1931 begonnen . Diejenigen Lehrer,
welche den Organistendienst in einer evangelischen Kirche
versehen und als Leiter eines Kirchengesangvereins
tätig sind , oder welche sich für die Versetzung des
Organistendienstes in einer evangelischen Kirche und
für die Leitung evangelischer Kirchengesangvereine aus¬
bilden wollen , werden auf die durch die Einrichtung
des Instituts gegebene Möglichkeit zur kirchenmusi¬
kalischen Aus - und Fortbildung aufmerksam gemacht . !
Die Satzungen des Instituts und der Lehrplan mit!
Prospekt können von der Leitung des Evang . Kirchen¬

musikalischen Instituts in Heidelberg , Leopoldstraße 62,
bezogen werden.

Karlsruhe, den 29 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr . ^ 11960. vr . Remmele

Prüfung fiir das wissenschaftliche Lehramt an Höheren
Lehranstalten.

Auf Grund der im Mai/Juni 1931 abgeschlossenen
Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren
Lehranstalten sind für bestanden erklärt worden:

I . In d. er Abteilung für alte Sprachen:

Gehrig, Ludwig , von Osterburken.

II . In der Abteilung für Neuere Sprachen
und Geschichte:

Laier, Emilie , von Basel,
Lipphardt, Walter , von Wiescherhöfen (Westfal . ),
Max, Hugo , von Oberacker , A . Breiten,
Schilling, Helmut , von Bern,
Schmitz , Or . Werner , von Remscheid,
Wolfhard, Herbert , von Bischoffingen a . Kaisers ! .,
Wühler, Friedrich , von Mannheim.

III . In der Abteilung für Mathematik
und Naturwissenschaften:

Günthner, Karl , von Kehl,
Hauser, Karl , von Sasbach bei Achern,
Janz, Gertrud , von Offenburg,

! Kupferschmidt, Hedwig , von Engen,
! Mildenberger, Hugo , von Bernau,

Müller, Albert , von Durlach,
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Rösch , Rudolf , von Mannheim,
Türck , Karl Friedrich, von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 6 . Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. L 23011 In Vertretung
Or. Huber.

Tagung der Fortbildnngsschullehrerinnen.
Die Gruppe der Fortbildungsschullehrerinnen des

Vereins „ badischer Lehrerinnen " veranstaltet vom 27.
bis 29 . Juni d . I . in Mannheim eine Tagung . Am
Samstag , den 27 . Juni 1931 , 16 Uhr sind Lehrproben
über „Küchenchemie " vorgesehen.

Fortbildnngsschullehrerinnen , welche an der Ta¬
gung teilnehmen wollen, kann ein etwa erforderlich
werdender Urlaub durch die Kreis - und Stadtschul¬
ämter bewilligt werden, vorausgesetzt daß Mitver-
sehung des Dienstes möglich ist oder der Unterricht
in geeigneter Weise kombiniert oder verlegt werden kann.

Karlsruhe, den 2 . Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr . v 20079 In Vertretung
V . Gen. XIV» Or. Huber

Nürnberger Sängerwoche.
Vom 3 . bis 5 . Juli 1931 findet in Nürnberg die

dritte Sängerwoche statt.
Die Schulbehörden und Leiter der mir unterstellten

Schulen werden ermächtigt, Lehrkräften, die sich an
diesem Feste beteiligen wollen, den erforderlichenUrlaub
zu gewähren , soweit sich eine geordnete Stellver¬
tretung durchführen läßt.

Karlsruhe, den 8 . Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr . 13062 In Vertretung
vr . Huber

Die Verleihung von Stipendien aus der Max Viktor
von Scheffel-Stiftung.

Aus der Max Viktor von Scheffel-Stiftung ist
ein Reise - und Studienstipendium im Betrage von
500 an einen begabten badischen Musiker zu
vergeben.

Bewerbungen sind unter Anschluß der erforder¬
lichen Nachweise (Studien-, Leumunds-, Geburts- und

Vermögenszeugnis , Staatsangehörigkeitsausweis ) bin¬
nen 4 Wochen beim Unterrichtsministerium einzureichen.

Karlsruhe, den 23 . Mai 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr . .4. 11763 In Vertretung
vr . Huber

II. Personalnachrichten.
Ernannt:

Technischer Assistent Josef Beil an der psychia¬
trischen - und Nervenklinik der Universität Freiburg zum
Technischen Sekretär daselbst . — Hauptlehrer Fritz
Frey, in Heidelberg zum Rektor daselbst. — Lehrer
Karl Bohn in Rust zum Hauptlehrer in Gündlingen.
— Schylverwalter Ernst Schott in Brombach , A.
Lörrach ; zum Hauptlehrer daselbst.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hauptlehrer : Martin Deufel in Geisingen

nach Mittelstenweiler . — Otto Lorenz in Ottenhöfen
nach Oberglottertal . — Leopold Wiggert in Berg-
öschingen nach Überlingen a . R.

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:
Professor Gustav Schmidt an der Oberreal¬

schule mit Rg . in Heidelberg auf 1 . September 1931.
— Handarbeüshauptlehrerin Wilhelmine Bitter in
Mannheim auf 1 . September 1931.

Gestorben:
Hauptlehrer i . R . Elkan Strauß in Breisach

am 18 . April 1931 . — Hauptlehrer i . R . Adolf Eh rler,
zuletzt in Steinfurt , am 7 . Mai 1931 . — Hauptlehrer
l . R . Konrad Thimig, zuletzt in Wieslet , am 9 . Mai
1931 . — Fortbildungsschulhauptlehrerin Therese Weiß
in Waldnrch am 13 . Mai 1931 . — Lehrer Friedrich
Auer in Lottstetten am 17 . Mai 1931 . — Hauptlehrer
i. R . Georg Erhardt in Freiburq am 19 . Mai
1931 . — H

'
auptlehrer Hermann Böhler in Endingen

am 20 . Mai 1931 . — Hauptlehrerin Dora Bernauer
in Weinheim am 21 . Mai 1931.

III. Stellenattsfchreiben.
An Volksschulen:

1 . Allgemein:
Neun Hauptlehrerstellen in Karlsruhe. Das

Recht der Ernennung steht dem Stadtrat zu.
2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Bergöschingen —

Geisingen — Ottenhöfen — Wollmatingen.
3 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Epfenbach — Königs¬

bach — Ev . Tennenbronn.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch don 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderenTage» müssen vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen, daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäste an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken , die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch » Bogel in Karlsruhe



des Badischen Ministeriums deF Kultus und Unterrichts
tzersuAgegeben vom -Ministerium deF üultuK und LlnterrichtK.

ch_
Ausgegeben Karlsrnhe . den 1 . Juli 1931

Inhalt.
I Bekanntmachungen:

Schulärztliche Berichterstattung bei Reihenuntersuchungen.
Deutsche Hochschulstatistik.
Verleihung von Stipendien aus der von Reischach -Stif-

Dienstprüsung der Fortbildungsschullehrerinnen.
Reichszentrale für Heimatdienst.

11 . Personalnachrichten.
III . Stelleuausschreiben.

I . Bekanntmachungen.
Schulärztliche Berichterstattung bei Reihenuntersuchungen.

Das Ministerium des Kultus und Unterrichts hat
neue Formblätter für die schulärztliche Berichterstattung
zum Zwecke der Reihenuntersuchungen herausgegeben.
Die Herren Schulärzte werden ersucht , sich von jetzt
ab bei jeder Reihenuntersuchung dieses Formblattes
zu bedienen. Die Originale sind den Jahresberichten
der Schulärzte beizuheften . Die Formulare können
von der Vereinigung Bad . Schul - und Fürsorgeärzte,
Mannheim , Altes Rathaus ? 1 , 5 bezogen werden.
Der Preis beträgt einschließlich Porto bei Bezug von
unter 50 Exemplaren 6 Pfennig pro Doppelbogen

" 100 „ 5 „ „ „
über 100 ., 4
Der Betrag kann entweder in Briefmarken der Be¬
stellung beigefügt werden, oder er ist einzuzahlen auf
das Konto Nr . 4523 der genannten Vereinigung bei
der Städt . Sparkasse Mannheim , Postscheckkonto der
Städt . Sparkasse Mannheim : Karlsruhe Nr . 1788.

Karlsruhe, den 8 . Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr . s 20122 Dr . Nemmele
V . Gen . VI

Deutsche Hochschillstatistik.
Die von sämtlichen Deutschen Hochschulverwal¬

tungen herausgegebene Deutsche Hochschulstatistik
für das Winterhalbjahr 1930/31 ist erschienen. Ans
das bei Struppe L Winckler , Berlin W 35, Pots¬
damer Straße IW , verlegte Werk wird hingewiesen.

Karlsruhe, den 9 . Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 1ZI85 In Vertretung
vr . Armbruster

Verleihung von Stipendien aus der von Reischach-Stistung.
Aus der von Reischach - Stiftung in Konstanz

sind für das Rechnungsjahr 1931 zwei Stipendien
zu vergeben.

Genußberechtigt sind katholische Schüler höherer
Lehranstalten , sofern sie die Obertertia zurückgelegt
und zum geistlichen Stande Lust haben , sowie Stu¬
dierende der Theologie.

Anspruch auf Berücksichtigung haben in erster
Reihe Bewerber aus den Orten Weiterdingen und
Binningen , in zweiter Reihe solche aus anderen ehe¬
mals hegauischen Ritterorten und beim Mangel sol¬
cher Studierende aus den übrigen Landesteilen.

Bewerbungen sind unter Anschluß von Nach¬
weisen (Geburts -, Vermögens -, Schul -, Studien-
und Sittenzeugnissen ) binnen 4 Wochen bei dem
Verwaltungsrat der Distriktsstiftungen in Konstanz
einzureichen.

Karlsruhe, den 13. Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 23161 Im Auftrag
H . Allg . xvilv Zimmermann

Dicnstpriisuug der Fortbildungsschullehrerinnen.
Nach Maßgabe der Bestimmungen der 88 1 , 2,

4, 5, 6 , 9, 15 und 16 der Verordnung über dir
Dienstprüfung der Volksschulkandidaten vom
30. Juli 1912 (Schulverordnungsblatt 1912 Rr . 19
Seite 197 ff . ) findet in der Zeit vom 26 . bis
31 . Oktober 1931 in Karlsruhe am Fort¬
bildungsschullehrerinnenseminar eine Dienstprüfung
für Fortbildungsschullehrerinnen statt.

Zugelassen zu dieser Prüfung werden solche
Elementarlehrerinnen , welche die Bedingungendes
8 1 der genannten Verordnung erfüllt und außer¬
dem die Fortbildungsschullehrerinnenprüfung abge-
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legt haben und mindestens ein Jahr an einer nach
den Bestimmungen des Gesetzes vom 19 . Juli 1918
eingerichteten Mädchenfortbildungsschule tätig waren .

^

Die Gesuche um Zulassung sind mit den in ß 5
der Verordnung vom 30 . Juli 1912 vorgesehenen
Angaben und Belegen spätestens bis 10 . September
ds . Js . auf dem 'vorgeschriebenen Weg beim Mini¬
sterium einzureichen . Die gelesenen pädagogischen
Schriften sind gesondert anzugeben.

Die Prüfung erstreckt sich auf die in der Be¬
kanntmachung vom 17 . Juli 1919 (Amtsblatt 1919
Nr . 23 Seite 186 ff . ) unter Ziffer 1 a, b , o , 2 o und 8
genannten Gebiete . Hierbei wird unterstellt , daß die
Kandidatinnen sich auch mit der Geschichte der Fort¬
bildungsschule und der Mädchenbildung und
Mädchenerziehung beschäftigt und mit den neueren
Anschauungen auf dem Gebiete der Nahrungsmittel
vertraut gemacht haben . Jede Kandidatin hat
außerdem eine hauswirtschaftliche und eine lebens-
kundliche Lehrprobe zu halten , zu der ihr das
Thema einen Tag vorher bekannt gegeben wird.

Den Zugelassenen wird besondere Mitteilung
zugehen.

Die Kreis - und Stadtschulämter haben die Zu¬
lassungsgesuche daraufhin zu prüfen , ob alle Vor¬
aussetzungen erfüllt sind , und sich außerdem auf
Grund einer Besichtigung über die bisherige Be¬
währung der Gesuchstellerin im Fortbildungsschul¬
dienst zu äußern.

Es wird darauf hingewiesen , daß gemäß Z 10
Absatz 4 der Vollzugsverordnung vom 18. August!
1928 zum Besoldungsgesetz — Amtsblatt 1928 z
Seite 166 — bei verspäteter Ablegung der Dienst- '
Prüfung das Vergütungsdienstalter um die Zeit!
zwischen dem Tag , an dem die Dienstprüfung hätte j
abgelegt werden können, und dem Tag der tatsäch- ^
liehen Ablegung derselben gekürzt werden mutz . Die i
Dienstprüfung gilt — unbeschadet der früheren Zu¬
lassung nach Absatz 2 dieser Bekanntmachung —
dann als verspätet abgelegt , wenn eine Kandidatin
sich der Dienstprüfung später als zwei Jahre nach
Ablegung der Fortbildungsschullehrerinnenprüfung
unterzogen hat.

Karlsruhe, den 20 . Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 24056 In Vertretung
V . Gen . Or . Armbrust er

Reichszentrale für Heimatdienst.
Unter Hinweis auf die Bekanntmachung im

Amtsblatt 1928 Nr . 6 wird nochmals auf die beiden
von der Reichszentrale für Heimatdienst herausge¬
gebenen Schriftenreihen „Heimatdienst " und „Richt¬
linien " aufmerksam gemacht . Der Jahresbezugs¬
preis für Schulen beträgt für die elftere Schriften¬
reihe 5 Ml , für die letztere 2 Ml . Probestücke kön¬

nen von der Landesabteilung Baden der Reichszen¬
trale für Heimatdienst , Karlsruhe , Erbprinzen¬
straße 31 , bezogen werden.

Karlsruhe, den 22 . Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . ^ 13565 vr . Remmele

II . Personalnachrichten.
Ernannt : >

Verwaltungsassistent Heinrich Grüber beider
Verwaltung des Akademischen Krankenhauses in
Heidelberg zum Kanzleiobersekretär daselbst. —
Kanzleiassistentin Helene Lehr bei der Verwal¬
tungsdirektion der vereinigten klinischen Anstalten
der Universität Freiburg zur Kanzleisekretärin da¬
selbst . — Heizer Josef Axtmann am Maschinen¬
laboratorium der Technischen Hochschule Karlsruhe
zum Maschinisten daselbst. — Schulverwalter Hein¬
richt Ehret in Holzhausen , A. Kehl, zum Haupt¬
lehrer in Neuenweg , A . Schopfheim . — Handar¬
beitslehrerin Jda Ankenbrand an der Volks¬
schule in Heidelberg zur Handarbeitshauptlehrerin
in Hockenheim.

Verliehe» :
Den Privatdozenten vr . Max Springer

und vr . Edmund Lysin ski an der Handelshoch¬
schule in Mannheim die Dienstbezeichnung autzeror-
dentl . Professor für die Dauer ihrer Zugehörigkeit
zum Lehrkörper der Handelshochschule Mannheim.

Planmäßig angestellt:
Die außerplanmäßige Kanzleiassistentin Elisa¬

beth Schwarz bei der Verwaltung des Akademi¬
schen Krankenhauses in Heidelberg . — Der außer¬
planmäßige Heizer Robert Kaltenbach am phar¬
makologischen Institut der Universität Freiburg.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:
Professor Josef Hefner an der Rotteck -Ober-

realschule in Freiburg wegen leidender Gesundheit.
— Rektor Damian Bender in Oestringen wegen
leidender Gesundheit . — Hauptlehrer Augustin
Eith in Klengen wegen leidender Gesundheit . —
Hausmeister Philipp Ganz am Gymnasium Lör¬
rach wegen leidender Gesundheit . — Fortbildungs¬
schulhauptlehrer Alois Neuthard in Gaggenau
bis zur Wiederherstellung der Gesundheit.

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:
Hausmeister Lorenz Knäbel am Akademi¬

schen Krankenhaus in Heidelberg auf 1 . Oktober
1931 . — Oberaufseher Karl Sieberg an der Lan-
desbibliothek in Karlsruhe auf 1 . Oktober 1931 . —
Wachtmeister Wilhelm Rieger an der Landes¬
bibliothek in Karlsruhe auf 1 . Oktober 1931 . —
Handarbeitshauptlehrerin Maria Zellerin Karls¬
ruhe auf 1 . Oktober 1931.

III. StelleuarrSfchreiben.
An Volksschulen:

Allgemein:
Die Handarbeitsinspektorinnenstelle für den

Dienstbereich des Kreisschulamts Stockach.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen unter

Anschluß eines selbstgefertigten, ausführlichen Le¬
benslaufs auf dem geordneten Dienstwege beim Mi-

^ nisterium des Kultus und Unterrichts einzureichen.
Druck und Verlag von Malsch » Vogel in Aarlsruve.



deK Badischen MintsteriumK de^ Lrulm^ und Unterrichts
tzersuAgegeben vom Ministerium deA ÜulluA und LlnlerrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe , den 15 . Juli 1931

Inhalt.
I Bekanntmachung des Staatsministeriums:

Wahl der Mitglieder des Staatsministeriums , des Staats¬

präsidenten und seines Stellvertreters.

II . Bekanntmachungen:
Feier des Verfassungstages.
Zweite Gehaltskürzungsverordnung.
Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer im Rechnungsjahr

1931 und 1932.

Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer im Rechnungsjahr
1931 und l932.

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt in Musik an

Höheren Lehranstalten und an Fachschulen,
vr . Jakob Johann Oehler -Stiftung.

III . Personaiuachrichten.
IV. Stellenausschreiben.

I Bekanntmachung - es Staatsministeriums.
(Vom 2 . Juli 1931 .)

Wahl der Mitglieder des Staatsministeriums , des Staatspräsidenten und seines Stellvertreters.

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 211 .)

In der 52 . Sitzung des Landtags vom 30 . Juni 1931 wurden zu

Mitgliedern des Staatsministeriums
gewählt:

I . Minister:
1 . für das Ministerium des Innern , Abgeordneter Emil Maier,
2 . für das Ministerium der Justiz , Josef Wittemann,
3 . für das Ministerium des Kultus und Unterrichts , Abgeordneter vr . Josef Schmitt,
4 . für das Ministerium der Finanzen , Abgeordneter Or . Wilhelm Mattes.

II. Staatsräte:
1 . Abgeordneter Leopold Rückert,
2 . Abgeordneter Fridolin Henrich.

Aus den hiernach gewählten Ministern wählte der Landtag

zum Staatspräsidenten
den Minister der Justiz Josef Wittemann,

zu dessen Stellvertreter

den Minister des Innern Emil Maier.

Die Gewählten haben die Wahl angenommen.

Karlsruhe, den 2 . Juli 1931.

Das Staatsministerium.
Wittemann
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II . Bekanntmachungen.

Feier des Verfassuugstages.

An sämtliche Schulbehörden und Leiter der

Schulanstalten.
Auch in diesem Jahr soll , wie in den Vorjahren,

der Berfassungstag in den Schulen in feierlicher Weise
begangen werden . Bei den Ansprachen ist auch der
100 . Wiederkehr des Todestages des Freiherrn vom
Stein entsprechend zu gedenken . Bezüglich der Feiern
und der Beflaggung wird die Anordnung des Mini¬

steriums vom 17 . Juli 1930 Nr . 16047 (Amtsblatt
Nr . 19) wiederholt.

Karlsruhe, den 6 . Juli 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 14951 Or . Schmitt

Zweite Gehaltskürzungsverorimung.

Nach der zweiten Gehaltskürzungsverordnung des

Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und

Finanzen vom 5 . Juni 1931 , Reichsgesetzblatt Teil l

Seite 279 werden die Dienstbezüge der Beamten und

Lehrer sowie der Angestellten usw . vom l . Juli 1931

an um weitere 4 bis 8 v . H . je nach der Höhe der

kürzungspflichtigen Bezüge und der für die Bewilli¬

gung des Wohnungsgeldzuschusses maßgebenden Orts¬

klasse gekürzt.
Zu den der Kürzung unterliegenden Dienstbezügen

der Beamten und Lehrer gehören alle Geldbezüge , die

sie mit Rücksicht auf ihre hauptamtliche oder neben¬

amtliche Dienstleistung erhalten , also z . B - die Woh¬

nungsgeldzuschüsse in ihrem vollen Betrag auch dann,
wenn sie ganz oder teilweise für eine Dienstwohnung
einbehalten werden , die Bezüge der außerplanmäßigen !

und sonstigen nichtplanmäßigen Beamten (Lehrer ) ein- >

schließlich der Schulpraktikanten , die Unterhaltszuschüsse
und die Vergütungen der Beamten im Vorbereitungs-
und Probedienst , die Bezüge der Assistenten sowie die

Unterhaltszuschüsse der Privatdozenten , die Lehrauf¬

tragsvergütungen , die Unterrichtsgelder , die Prüfungs¬
honorare und sonstigen Nebenbezüge , die ruhegehalts¬

fähigen und nichtruhegehaltsfähigen Zulagen jeder Art , j

ferner die Vergütungen der Nebenlehrer und für über - j
stunden usw . ^

Die erforderlichen Anweisungen an die für Zah - !

lung der Dienstbezüge zuständigen Kassen wegen
^

Durchführung der Kürzungen ab 1 . Juli 1931 sind!

ergangen.

Karlsruhe, den 26 . Juni 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . ^ 14354 In Vertretung

vr . Armbrust er

Erhebung der allgem . Kirchensteuer im Rechnungsjahr
1931 und 1932.

Aufgrund des Landeskirchensteuergesetzes vom 30.
Juni 1922 hat die Katholische Kirchensteuervertretung
in ihrer Tagung vom 30 . April ds . Js . beschlossen,
zur Bestreitung der allgemeinen kirchlichen Bedürfnisse
im badischen Teil der Erzdiözese Freiburg für die
Rechnungsjahre 1931 und 1932 an allgemeiner Kir¬
chensteuer einen Zuschlag von 10 v . H . der maßgeben¬
den Ursteuern zu erheben.

Dieser Beschluß ist durch Staatsministerialent¬
schließung vom 18 . Mai 1931 Nr . 5312 staatlich ge¬
nehmigt worden.

Karlsruhe, den 26 . Juni 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung

Or . Armbruster

Erhebung - er allgemeinen Kirchensteuer im Rechnungsjahr
1931 und 1932.

Aufgrund des Landeskirchensteuergesetzes vom 30.

Juni 1922 hat die altkatholische Kirchensteuervertretung
in ihrer Tagung vom 3 . Juni 1931 beschlossen, daß
in den Kirchensteuerjahren 1931 und 1932 von der

Altkatholischen Kirche in Baden zur Bestreitung der

allgemeinen kirchlichen Bedürfnisse in den Rechnungs¬
jahren 1931 und 1932 an allgemeiner Kirchensteuer
ein Zuschlag von 10 o/o der maßgebenden Ursteuern
erhoben wird.

Dieser Beschluß ist durch Entschließung des Staats¬

ministeriums vom 26 . Juni 1931 Nr . 6915 staatlich
genehmigt worden.

Karlsruhe, den 2 . Juli 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . L, 14960 In Vertretung

vr . Armbruster

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt in Musik an

Höheren Lehranstalten und an Fachschulen.

Die nach Maßgabe der Verordnung des Ministers
des Kultus und Unterrichts vom 3 . Januar 1928 über

das künstlerische Lehramt in Musik (Amtsblatt 1928,
Seite 5 ) abzuhaltende Staatsprüfung findet im März
1932 in Karlsruhe statt.

Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung sind
unter Beifügung der geforderten Nachweise bis späte¬
stens 15 . September 1931 beim Unterrichsministerium
einzureichen.

Auf die Vorschriften des Z 5 der Verordnung
wird besonders aufmerksam gemacht . Der vom Be¬
werber abgefaßte Lebenslauf soll den vollständigen
Namen , den Tag und Ort der Geburt des Bewerbers,
den Namen , Stand und Wohnort seines Vaters , die
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Schulbildung sowie den Gang und Umfang der Fach¬
studien enthalten.

Karlsruhe, den 2 . Juli 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . s 26193 vr . Schmitt

vr . Jakob Johann Oehler-Stiftung.

Aus dervr . Jakob Johann Oehler - Stif-
§ tung in Konstanz sind für die Zeit vom 1 . April

1931 bis 1 . April 1932 zwei Stipendien zu vergeben.
Bezugsberechtigt sind zunächst Verwandte des Stifters
vr . Jakob Johann Oehler , Pfarrer in Kluftern , in

Ermangelung solcher bedürftige Schüler des Gym¬
nasiums und der Zeppelin - Oberrealschule Konstanz
katholischen Bekenntnisses.

Bewerbungen sind unter Anschluß von Schul -,
Studien -, Sitten - und Vermögenszeugnissen , Staats¬

angehörigkeitsausweisen und Nachweisen über Ver¬

wandtschaftsverhältnis und Religionsbekenntnis inner¬
halb 3 Wochen bei dem Stadtrat der

Kreishauptstadt Konstanz einzureichen.

Karlsruhe, den 8 . Juli 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 3 18476 Im Auftrag
Zimmermann

III. Personalnachrichten.
Zuruhegeketzt auf Ansuchen:

Hauptlehrer Wilhelm Bauer in Zell / A. Schopf¬
heim , bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit.

Kraft Gesetzes tritt in de» dauernden Ruhestand:
Direktor Adam Pfrang in Weinheim auf 1 . Sep¬

tember 1931 . — Direktor Heinrich Wintermantel

21 — 129

in Offenburg auf 1 . Oktober 1931 . — Hauptlehrer
Emil Egner in Oberkirch auf 1 . Oktober 1931 . —
Hauptlehrer Wilhelm Schaber in Mannheim auf
1 . Oktober 1931.

Gestorben:

Hauptlehrer Karl Schmitt in Oberachern,
A . Bühl , am 10 . Juni 1931 . — Handelslehrer Er¬
win Lackus in Baden -Baden am 13 . Juni 1931.
— Rektorin Sophie Delcker in Karlsruhe am
7 . Juli 1931.

IV. StellerrairSfchreiven.
An Volksschulen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Eine Hauptlehrerstelle in Klengen, A . Villingen.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Notiz.
Das BadischeLandesgewerbeamt veranstaltet in den eigenen

Ausstellungsräumen ab 18 . d . Mts . bis 16. August (einschl .) eine
Ausstellung : Arbeitssitz und Arbeitstisch , deren Kern die Wander¬
ausstellung des Deutschen Arbeitsmuseums Berlin -Charlottenburg
bildet , die durch badische Firmen noch einschlägig ergänzt wurde.
Die Ausstellung wird wertvolle Aufschlüsse geben über das leider
noch wenig bekannte , aber sehr wichtige Stoffgebiet richtig ge¬
formter Arbeitssitze und -tische sowie im allgemeinen vorbildlicher
Arbeitsplätze von Geistes- und Kopfarbeitern. Auf Ansuchen
werden kostenlose Führungen veranstaltet, die insbesondere für
Studierende und Schüler in Betracht kommen.

Die Ausstellung ist geöffnet:
Sonntags : 10- 13 Uhr , Werktags: 10- 13 und 15—18 Uhr,
Dienstags und Freitags : 16—21 Uhr,
Montags vormittags geschloffen.

Eintrittspreis 20 ; Gruppen, Studierende und Schüler 10 H/.

Besuchstag tm Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15 —18 Uhr.
Besuche an anderenTagen müssen vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen, daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe
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deK Badischen Ministeriums deF Kultus und Unterrichts
HerauKgegeben vom MZinisterium deA LultuA und NnterrichtK.

^ Ausgegeben Karlsruhe , den 18 . Juli 1931

Inhalt.
Dienstreisekostenverordnung(DKV .)
Ausführungsbestimmungen zur Dienstreisekostenverordnung

(AB. DKV .)

Umzugskostenverordnung(UKV.)
Ausführungsbestimmungen zur Umzugskostenverordnung

(AB. UKV.)

Dienstreisekostenverordmmg
(DKV .)

(Vom 4 . Juli 1931 .)
( Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 215 .)

Aufgrund von § 26 Absatz 1 des Besol¬
dungsgesetzes vom 24 . Februar 1928 (Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 79) verordnet das
Staatsministerium im Namen des badischen
Volkes , was folgt:

I . Allgemeines
8 i

1 . Die planmäßigen Beamten erhalten bei
Dienstreisen zur Bestreitung ihres Mehr¬
aufwandes gegenüber dem gewöhnlichen
Aufwand eine Reisekostenvergütung.

2. Die Reisekostenvergütung besteht aus:
a) Tagegeld,
b) Übernachtungsgeld,
c) Fahrkostenersatz,
cl) Weggeld,
e) Ersatz notwendiger Nebenkosten.

3 . Inwieweit die Vorschriften dieser Ver¬
ordnung auf die außerplanmäßigen Be¬
amten und auf die Beamten im Vorbe-
reitungs - und Probedienst Anwendung
finden , wird durch die Ausführungsbe-
stimmungen geregelt.

II. Dienstreise ; Wohnort ; Dienstgeschäft am
Wohnort

8 2
1 . Eine Dienstreise liegt nur dann vor,

wenn sich der Beamte aus dienstlichen Gründen

mindestens zwei Kilometer von der Grenze des
geschlossenen Wohnbezirks seines Wohnorts
(Ortsgrenze ) entfernen muß.

2 . Als Wohnort gilt der dienstliche Wohn¬
sitz . Wird der Beamte außerhalb des dienst¬
lichen Wohnsitzes beschäftigt, so tritt an Stelle
des dienstlichen Wohnsitzes der Beschäftigungs¬
ort.

3 . Bei Dienstgeschäften am Wohnort sowie
außerhalb des Wohnorts in einer Entfernung
von weniger als zwei Kilometern von dessen
Ortsgrenze können die tatsächlichen als notwen¬
dig anerkannten Auslagen erstattet werden,
wenn sie durch außergewöhnliche Umstände ge¬
rechtfertigt sind.

HI . Tage - und Übernachtungsgeld
8 3

1 . Die Höhe des Tage - und des Übernach¬
tungsgeldes richtet sich nach der Besoldungs¬
gruppe des Beamten.

2. Das volle Tagegeld beträgt für die Be¬
amten
der Besoldungsgruppen H 8 — 12 . . . . 4,20 «-LA

„ „ H4b , 46,5 - 7 . 6,30 -A -L
„ „ 112 , 3 , 4a . . . 8,50^
„ „ H 1 , L 2 . . . . 10,- «Nk
.. .. LI . 12,-

8 4
Abstufung des Tagegeldes

1 . Das Tagegeld wird nach Kalendertagen
und nach der Reisedauer berechnet. Als Reise¬
dauer gilt die Zeit , die für das Dienstgeschäft
einschließlich der Reisezeit notwendig ist.
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2 . Für Dienstreisen, die an demselben Ka¬
lendertag angetreten und beendet werden und
nicht mehr als fünf Stunden dauern, wird kein
Tagegeld gewährt . Dauert eine solche Dienst¬
reise mehr als fünf, jedoch nicht mehr als sieben
Stunden , so werden vier Zehntel, dauert sie
mehr als sieben , jedoch nicht über neun Stun¬
den , so werden sechs Zehntel des vollen Tage¬
geldes gezahlt. Für Reisen über neun Stun¬
den ohne anschließendes auswärtiges übernach¬
ten beträgt das Tagegeld acht Zehntel des vol¬
len Tagegeldes.

3. Erstreckt sich die Dienstreise auf mehrere
Tage, so wird für die Tage zwischen dem Hin-
und Rückreisetage das volle Tagegeld gewährt.
Für den Hin- oder Rückreisetag wird das volle
Tagegeld gezahlt, wenn die Hinreise vor
11 Uhr angetreten oder die Rückreise nach
17 Uhr beendet wird . In den übrigen Fällen
ist das Tagegeld für den Hin- und Rückreisetag
nach den Bestimmungen des vorstehenden Ab¬
satzes je besonders zu berechnen. Für Dienst¬
reisen , die sich auf zwei Kalendertage erstrecken,
und an jedem Tage oder einem der beiden Tage
weniger als fünf Stunden gedauert haben, ist
der Errechnung des Tagegeldes die Gesamt¬
dauer der Reise zugrunde zu legen.

4. Bei mehreren Reisen an einem Kalender¬
tag wird jede Reise für sich entschädigt.

5. Wird einem Beamten auf der Dienstreise
von Amtswegen unentgeltliche Tagesverpfle¬
gung gewährt, so werden hierfür drei Viertel
des zuständigen Tagegeldes angerechnet.

6. Beamte ohne eigenen Hausstand erhalten
drei Viertel des zuständigen Tagegeldes.

Übernachtungsgeld
1 . Das Übernachtungsgeld beträgt für die

Beamten der Besoldungsgruppen
im allgemeinen : für teuere Orte:

/I 8—12 . . . 3,20 Mt 3,60 Mt
/14 b, 4 c, 5—7 . 4,— Mt 4,80 Ml
/12,3,4a 4,50 Mt 7,20 Ml
/I 1 , 6 2 . . . 5,40 Mt 8,— ÄN
81. 7,20 Mt 9,60 Mt.

2 . Welche Orte als teuer anzusehen sind,
wird durch die Ausführungsbestimmungen ge¬
regelt.

§ 6

Voraussetzung , Wegfall und Kür¬
zung des Übernachtungsgeldes

1 . Der Beamte erhält das Übernachtungs¬
geld, wenn er auswärts übernachtet , oder wenn
er die Nacht zur Reise verwendet; in diesem
Falle wird nur das Übernachtungsgeld für nicht
teure Orte gewährt.

2. Der Beamte erhält kein Übernachtungs¬
geld, wenn

a) er die Hinreise erst nach drei Uhr an-
tritt, oder die Rückreise vor 2 Uhr be¬
endet;

b) ihm die Kosten der Schlafwagenbe¬
nutzung erstattet werden;

c) er die Reise ausführt , um gerade
während der Nacht Dienstgeschäfte zu
erledigen.

3. Wird dem Beamten ein auswärtiges
Nachtlager von Amtswegen zur Verfügung ge¬
stellt, so werden hierfür drei Viertel des Über¬
nachtungsgeldes angerechnet.

IV. Fahrkostenersatz

s 7

1 . Für Strecken , die bei Dienstreisen auf
Eisenbahnen , Schiffen oder sonstigen öffentli¬
chen regelmäßigen Verkehrsmitteln zurückgelegt
werden, sind dem Beamten an Fahrkosten die
wirklich erwachsenen Auslagen einschließlich
der Kosten für Beförderung des notwendigen
Gepäcks zu erstatten.

2 . Die Beamten der Besoldungsgruppen
/I 4b , 4c und 5 bis 12 haben regelmäßig die
dritte Wagenklasse oder die zweite Schiffsklasse
zu benutzen . Die anderen Beamten dürfen die

zweite Wagenklasse oder die erste Schiffsklasse,
Minister auch die erste Wagenklasse benutzen.

3. Sind an einer Dienstreise mehrere Be¬
amte beteiligt und ist ihr Zusammenreisen in
einer Wagen- oder Schiffsklasse aus dienstlichen
Gründen dringend erforderlich , so dürfen auch
die Beamte , die sich einer niedrigeren Klasse zu
bedienen hätten, die höhere Klasse benutzen.
Außerdem kann in sonst begründeten Aus¬

nahmefällen, namentlich bei weilen und beson¬
ders anstrengenden Reisen die Vorgesetzte
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Dienstbehörde die Benutzung der höheren Klasse
genehmigen.

4 . Wird eine niedrigere Klasse benutzt , als

Zulässig ist, so darf nur der wirklich entrichtete
Fahrpreis angerechnet werden.

5 . Kosten für Schlafwagenbenutzung wer¬
den nur dann erstattet , wenn die Benutzung aus

dienstlichen Gründen dringend geboten ist . Da¬
bei werden die Kosten für Schlafwagen der ersten
oder zweiten Klasse nur den Beamten ersetzt , die

sonst zur Benutzung dieser Klassen berechtigt
oder im Einzelfall ermächtigt sind.

6 . Mußte der Beamte wegen besonderer
Umstände ein besonderes Fahrzeug nehmen , so
werden ihm die Unkosten in angemessenen Gren¬

zen ersetzt.
7 . Einzelnen Arten von Beamten können

durch das Vorgesetzte Ministerium allgemein
oder bei gewissen Arten von Dienstgeschäften
die Fahrkosten durch Gewährung eines Pausch¬
betrages vergütet werden.

8. Welche Beträge bei der Benutzung beam¬

teneigener Kraftwagen oder Krafträder vergü¬
tet werden können , wird durch besondere Ver¬

ordnung geregelt.

V. Weggeld

8 8
Bei Wegstrecken , die nicht auf Eisenbahnen,

Schiffen oder sonstigen öffentlichen regelmäßi¬
gen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kön¬
nen , wird bei Entfernungen von mindestens
zwei Kilometern für jedes angefangene Kilo¬
meter des Hin - und Rückwegs ein Weggeld von
15 -H-/ gewährt . Die näheren Vorschriften wer¬
den durch die Ausführungsbestimmungen ge¬
troffen.

VI. Nebenkosten

§ 9
Die bei einer Dienstreise entstehenden not¬

wendigen Nebenkosten werden erstattet , soweit
sie angemessen sind.

VII . Außergewöhnlicher Aufwand bei Dienst¬
reisen
8 10

Ist mit Dienstreisen notwendig ein Mehr¬
aufwand verbunden , der durch die Tage - und

Übernachtungsgelder nicht gedeckt wird , oder
wird sonst ein außergewöhnlich hoher Aufwand
nötig , so kann das Vorgesetzte Ministerium einen

Zuschuß bewilligen.

VIII. Besondere Festsetzung des Tage - und
Übernachtungsgeldes

8 11
Amtsbezirksreisen

1 . Für Beamte , denen ein Amts - (Dienst -)
bezirk zugewiesen ist, oder die sonst nach der Art

ihrer Dienstaufgaben häufig Dienstreisen vor¬

zunehmen haben , kann eine besondere Rege¬
lung durch Gewährung eines ermäßigten Tage-
und Übernachtungsgeldes oder einer Pausch-
vergütung allgemein oder für einzelne Arten
von Dienstgeschästen vorgeschrieben werden.
Wird eine Pauschvergütung gewährt , so ist diese
entsprechend zu kürzen, wenn der Beamte län¬

ger als acht Tage infolge Krankheit , Urlaub

usw . vom Dienste abwesend ist . Bezieht ein Be¬
amter Geschäftsgebühren , so kann die Ermäßi¬
gung der Reisekostenvergütung in Verbindung
mit der Festsetzung der Geschästsgebühren ge¬
regelt werden.

2 . In welcher Höhe und welchen Beamten
und Beamtengruppen Bezirkstage - und Bezirks¬
übernachtungsgeld zu gewähren ist , sowie ob
und inwieweit in den Fällen , wo Beamte sonst
nach der Art ihrer Dienstausgaben häufig
Dienstreisen vorzunehmen haben , ein ermäßig¬
tes Tage - und Übernachtungsgeld festzusetzen
ist, wird durch die Aussührungsbestimmungen
geregelt.

3. Beamte , die für Dienstreisen in ihrem
Dienstbezirk Bezirkstage - und Bezirksübernach¬
tungsgeld beziehen , erhalten das Tage - und
ttbernachtungsgeld nach den Vorschriften der
ZZ 3—6, wenn sie außerhalb ihres Dienstbezirks
Dienstgeschäfte in einem Ort erledigen , der min¬
destens zwei Kilometer von der Grenze des
Dienstbezirks entfernt ist ; werden solche Dienst-
geschäfte mit einer Dienstreise im Dienstbezirk
verbunden , so wird Tage - und Übernachtungs¬
geld nach den Vorschriften der ZZ 3—6 für die
ganze Reise gewährt.

4. Kein Tage - und Übernachtungsgeld wird
gewährt an Beamte , deren Dienst in der Haupt¬
sache in der regelmäßigen Begehung eines be-
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stimmten Bezirks oder in ähnlichen auswärti¬
gen Dienstgeschäften besteht. Im Falle der Über¬

nachtung an einem auswärtigen Orte kann das

Vorgesetzte Ministerium ein Übernachtungsgeld
bis zu 80 v . H . des Übernachtungsgeldes für
nicht teure Orte gewähren.

§ 12
Beschäftigungstagegeld und Zu¬
schuß bei täglicher Rückkehr an den

Wohnort
1 . Beamte , die vorübergehend außerhalb ih¬

res Wohnorts bei einer Behörde länger als sie¬

ben Tage beschäftigt werden , oder die sich sonst
zu auswärtigen Dienstgeschäften an demselben
Orte länger als sieben Tage aufhalten , erhalten
für die ersten sieben Tage eine Vergütung bis
zur Höhe der Tage - und Übernachtungsgelder
nach den Sätzen der §8 3 und 5 . Für die sieben
Tage übersteigende Zeit wird eine ermäßigte
Vergütung (Beschäftigungstagegeld ) bis zur
Höhe der Sätze im Absatz 2 gewährt.

2. Das Beschäftigungstagegeld beträgt
höchstens

für Beamte der

Besoldungsgruppen

a) für verheiratete Beamte,
die ihren Haushalt am
dienstlichen Wohnsitz
fortführen

b) für verheiratete Beamte,
bei denen die Voraus¬
setzungen unter a nicht
gegeben sind , sowie für
unverheiratete Beamte
mit eigenem Hausstand,
die ihren Haushalt am
dienstlichen Wohnsitz
fortführen

o) für unverheiratete Be¬
amte mit eigenem Haus¬
stand, die ihren Haus¬
halt am dienstlichen
Wohnsitz nicht fort-
sühren, sowie für unver¬
heiratete Beamte ohne
eigenen Hausstand

in teuren
Orten

-DK

in anderen
Orten

-DK

in teuren
Orten

-DK

in anderen
Orten

-DK

in teuren
Orten

-DK

in anderen
Orten

-DK

H 8—12. 3,60 2,70 2,25 1,80 1,35 —,90

H 4b , 4e , 5 - 7 . . 4,50 3,60 2,70 2,25 1,80 1,36

H 2 , 3, 4 a . . . . 6,30 5,40 3,60 3,15 2,25 1,80

H 1 , 62. 7,20 6,30 4,50 3,60 2,70 2,25

6 1. 9- 8,10 5,40 4,50 3,60 2,70

3 . Für die Tage der Hin - und Rückreise
wird Reisekostenvergütung nach den Vorschrif¬
ten der 3—6 gewährt . Diese Tage scheiden
bei der Berechnung der siebentägigen Frist aus . ^

4. Kehren Beamte täglich an ihren Wohn¬
ort zurück, so wird vom ersten Tage an neben
den Auslagen für die Fahrkarte — Monats - l

oder Wochenkarte oder dergl . — zur Bestreitung !
der Mehrkosten ein Zuschuß gewährt und zwar
für Beamte mit eigenem Hausstand von höch¬
stens 2 Mt täglich und für Beamte ohne eigenen
Hausstand von höchstens 1 M täglich. Diesen
Zuschuß erhalten auch die Beamten , denen nach
pslichtmätzigem Ermessen der Behörde billiger - !

weise die tägliche Fahrt nach dem Wohnort zu-
gemutet werden kann . Für Tage , an denen der
Beamte nicht am Dienst- oder Beschäftigungs¬
ort tätig ist , wird der Zuschuß nicht bezahlt.

IX. Anwendung aus Beamte des staatlichen
Sicherheitsdienstes

8 13
Das Ministerium des Innern ist ermäch¬

tigt , im Benehmen mit dem Finanzministerium
besondere Vorschriften für die Beamten des
staatlichen Sicherheitsdienstes (Polizei und
Gendarmerie , einschließlich des Verwaltungs-

! dienstes ) zu erlassen.
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X. Anwendung auf Reichs- usw. Beamte

8 14

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten
auch für die vorübergehend im Landesdienst be¬
schäftigten Beamten des Reichs, der Länder, der
Gemeinden und anderer öffentlich - rechtlicher
Körperschaften.

XI. Ausführungsbestimmungen

8 15

Das Finanzministerium ist ermächtigt , im
Benehmen mit den übrigen Ministerien Bestim¬
mungen zur Ausführung dieser Verordnung zu
erlassen und sonstige ergänzende Anordnungen
insbesondere in besonders begründeten Aus¬
nahmefällen zu treffen, wenn zur Vermeidung
unbilliger Härten eine abweichende Regelung
erforderlich erscheint.

XII. Inkrafttreten

8 16
1 . Die Verordnung tritt am Tage nach der

Verkündung mit der Maßgabe in Krqft , daß
auf Dienstreisen die vor diesem Tage begonnen,
aber erst an diesem Tage oder später beendet
werden , die bisherigen Vorschriften Anwen¬
dung finden , soweit sie für den Beamten gün¬
stiger sind.

2. Von demselben Zeitpunkt ab tritt die
Verordnung über Dienstreisekosten vom 29 . Juli
1922 — Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 617
— mit den zu ihrem Vollzug ergangenen Be¬
stimmungen außer Kraft.

3 . Ist in bestehenden Vorschriften auf Vor¬
schriften der im Absatz 2 genannten Verordnung
und Bestimmungen verwiesen, so treten die ent¬
sprechenden Vorschriften dieser Verordnung und
die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen
an deren Stelle.

Karlsruhe, den 4. Juli 1931.
Das Staatsministerium.

Wittemann

Aussührungsbestimulungen
zur Dienstreisekostenverordnung

(AB . DKV .)
(Vom 4. Juli 1931 .)

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 219 .>

Aufgrund von 8 15 der Dienstreisekoste n-
verordnung vom 4 . Juli 1931 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 215) wird Folgendes be¬
stimmt:

Zu 8 1 der Verordnung

8 1
1) Die Vorschriften der Verordnung und

dieser Ausführungsbestimmungen gelten auch
für die außerplanmäßigen Beamten und die Be¬
amten im Probedienst . Sie erhalten Reise¬
kostenvergütung entsprechend derjenigen Besol¬
dungsgruppe, in welcher sie beim regelmäßigen
Verlauf ihrer Dienstlaufbahn zuerst planmäßig
angestellt werden.

2) Beamte im Vorbereitungsdienst erhal¬
ten bei Dienstreisen Reisekostenvergütung nach
der untersten Stufe . Erfolgt die Dienstreise le¬
diglich zum Zwecke der Ausbildung des Beam¬
ten , so wird keine Reisekostenvergütung gewährt,
soweit die Ausbildungsvorschriften nicht etwas
anderes bestimmen . Beamte im Vorbereitungs¬
dienst , die als volle Arbeitskraft Beamtenstellen
versehen , erhalten bei Dienstreisen Reisekosten-
vergütung nach der Besoldungsgruppe , aus der
sie ihre Vergütung beziehen.

3) In welcher Höhe Personen , die nicht zu
den Landes-, Reichs- , Gemeinde- usw . Beam¬
ten gehören und die als Sachverständige, als
Mitglieder ständiger oder nichtständiger Aus¬
schüsse oder in ähnlicher Eigenschaft im Staats-
interesse verwendet werden, Reisekostenvergü¬
tung erhalten, bestimmt das zuständige Mini¬
sterium.

8 2
1 ) Eine Dienstreise darf nur vorgenommen

werden, wenn dienstliche Gründe sie notwendig
machen und der Zweck auf eine andere Weise
nicht erreicht werden kann. Jede Dienststelle
und jeder Beamte ist verpflichtet , die Dauer der
Dienstreise auf die für die Erledigung des
Dienstgeschäfts unbedingt notwendige Zeit zu
beschränken.
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2) Soweit es ohne Schädigung der Dienst¬
geschäfte geschehen kann , sind mehrere zeitlich
zusammenfallende Dienstreisen in derselben Ge¬

gend miteinander zu verbinden.
3) Die Zahl der an einer Dienstreise teil¬

nehmenden Beamten ist aus das unumgänglich
notwendige Maß zu beschränken. Der zu ent¬
sendende Beamte hat sich erforderlichenfalls von
den andern beteiligten Beamten Weisung geben
zu lassen, um auch deren Dienstgeschäfte mit
wahrnehmen zu können.

4) Bei Reisen zur Erfüllung dienstlicher
Würdepflichten hat der Beamte nur dann An¬
spruch auf Reisekostenvergütung , wenn er von
der Vorgesetzten Oberbehörde (Ministerium,
Zentralmittelstelle ) zur Wahrnehmung der
Würdepflichten allgemein ermächtigt oder im
einzelnen Falle abgeordnet worden ist . In
dringlichen Fällen kann die Anrechnung von
Reisekostenvergütung auch nachträglich gestattet
werden.

5) Reisen von Beamten zur Beeidigung
oder handgelübdlichen Verpflichtung gelten als
Dienstreisen . Die Verpflichtungen sollen nach
Möglichkeit bei Gelegenheit anderer Dienstge¬
schäfte vorgenommen werden.

6) Reisen aus persönlichen Rücksichten
schließen den Anspruch auf Reisekostenvergü¬
tung aus . Mehrkosten , die durch Unterbrechung
oder Verlängerung der Dienstreise aus außer¬
dienstlichen Rücksichten entstehen, werden nicht
vergütet . Wird die Unterbrechung durch Krank¬
heit notwendig und ist die Rückkehr an den
Wohnort nicht möglich, so kann dem Beamten
auch für die Zeit der Krankheit mit Genehmi¬
gung des Vorgesetzten Ministeriums Reisekosten¬
vergütung ganz oder teilweise gewährt werden.
Für Reisen zur Teilnahme an auswärts abge¬
haltenen Unterrichtsstunden und zur Feststel¬
lung der Brauchbarkeit für den Dienst, kann Er¬
satz der Fahrkosten gewährt werden , wenn ein
dienstlicher Auftrag zur Reise erteilt ist.

Zu § 2 der Verordnung
8 3

1) Als Wohnort gilt die hauptsächlich von
Gebäuden oder eingefriedigten Grundstücken
eingenommene Fläche eines Gemeindebezirks,
in der sich der dienstliche Wohnsitz des Beamten

befindet . Dabei gilt als Ortsgrenze die Außen-
linie dieser Flache ohne Rücksicht auf vereinzelte
Ausbauten oder Anlagen . Eine solche Fläche
gilt auch dann als einziger Ort , wenn für ein¬
zelne Teile besondere Ortsbezeichnungen üblich
sind. Sind in einem Gemeindebezirk mehrere
getrennt voneinander liegende in sich geschlossene
Ortschaften oder in sich geschlossene Ortsteile
vorhanden , so ist jede Ortschaft und jeder Orts¬
teil für sich als ein Ort anzusehen , sofern die
Ortschaften oder Ortsteile nicht durch ortsüb¬
liche Verkehrsmittel mit einander verbunden
sind. Hierbei gelten Unterbrechungen des bau¬
lichen Zusammenhangs durch öffentliche Anla¬
gen , Gewässer ufw . nicht als Trennung.

2) Als Geschäftsort (Ort des Dienstgeschäf-
tes ) gilt die hauptsächlich von Gebäuden oder
eingefriedigten Grundstücken eingenommene
Fläche eines Gemeindebezirks , in der das
Dienstgeschäft ausgeführt wird ; Absatz 1 findet
entsprechende Anwendung . In sinngemäßer
Weise wird der Begriff des auswärtigen Über¬
nachtungsorts und des Urlaubsorts bestimmt.

3) Liegt die Stelle , an der das Dienstge¬
schäft ausgeführt wird oder das auswärtige
Nacht- oder Urlaubsquartier sich befindet,
außerhalb eines solchen Ortes , so ist sie als Ge¬
schäftsort , übernachtungsort oder Urlaubsort
anzusehen.

4) Ist der tatsächliche vom dienstlichen ver¬
schiedene Wohnort zugleich Geschäftsort , oder
ergibt sich unter Berücksichtigung der Bestim¬
mungen in Z 4 Absatz 1 zwischen dem Ge¬
schäftsort und dem tatsächlichen Wohnort eine
geringere Entfernung als zwei Kilometer , so
bleibt der dienstliche Wohnort außer Betracht.
Muß in diesem Falle aus dienstlichen Gründen
die Reise vom dienstlichen Wohnsitz aus ange-
treten werden , so werden die Auslagen für die
Beförderung erstattet.

§ 4
1) Reisekostenvergütung wird in der Regel

nur gewährt bei Dienstgeschäften außerhalb des
Wohnorts , wenn die Entfernung von der
Grenze des Wohnorts bis zur Mitte des Ge¬
schäftsorts und die Entfernung von der Grenze
des Geschäftsorts bis zur Mitte des Wohnorts
mindestens je zwei Kilometer betragen.
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2) Werden auf einer Dienstreise mehrere
Geschäftsorte berührt , so wird Reisekosten¬
vergütung gewährt , wenn die Entfernungen
zwischen dem Wohnort und einem der Ge¬
schäftsorte über die Mitte der übrigen Ge¬
schäftsorte in der einen wie in der andern
Reiserichtung mindestens je zwei Kilometer be¬
tragen.

3) Für die Berechnung der Entfernung ist
die kürzeste benutzbare Landwegstrecke und , so¬
weit eine Landwegverbindung nicht vorhanden
ist, die Luftlinie maßgebend.

4) Der Anspruch auf Reisekostenvergütung
besteht auch dann , wenn die Entfernung bei der
Benützung der Eisenbahn , des Schiffes oder
eines sonstigen öffentlichen Verkehrsmittels we¬
niger als zwei Kilometer beträgt.

5) Sind bei einer Dienstreise Geschäfte am
Wohnort und außerhalb desselben wahrzuneh¬
men , so ist die Zeit , welche auf die Erledigung
der Dienstgeschäfte am Wohnort entfällt , von
der gesamten auf die Dienstreise verwendeten
Zeit abzurechnen und nur die hiernach verblei¬
bende Zeit für die Berechnung der Reisekosten¬
vergütung anzusetzen.

Zu 8 3 der Verordnung
8 5

1 ) Maßgebend für die Höhe des Tage-
und Übernachtungsgeldes ist stets die Zugehö¬
rigkeit zu einer der Besoldungsgruppen . In
Zweifelsfällen ist die Besoldungsgruppe zu
Grunde zu legen , aus welcher der Beamte seine
Bezüge erhält . Bei Beförderung eines Beam¬
ten in eine höhere Besoldungsgruppe beginnt
der Anspruch auf ein höheres Tage - und Über¬
nachtungsgeld mit dem Zeitpunkt der Wirksam¬
keit der Beförderung , keinesfalls aber früher
als mit dem Tage der Eröffnung der die Beför¬
derung aussprechenden Entschließung.

2) Wenn ein Beamter mit Anspruch auf
Reisekostenvergütung zur Stellvertretung oder
Dienstaushilfe an einen andern Ort entsandt
wird , so kann — abgesehen von dem Fall in
8 16 Absatz 6 — für die Zeit , in der er von da
aus Dienstreisen vornimmt , kein doppeltes
Tage - und Übernachtungsgeld angerechnet wer¬
den.

22 —

3) Die Einzelbeträge der Tage - und Über¬
nachtungsgelder sind aus der anliegenden Über¬
sicht zu ersehen.

Zu § 4 der Verordnung
8 6

1 ) Bei Bemessung der Gesamtdauer einer
Dienstreise , die mit der Eisenbahn , dem Schiff
oder mit sonstigen öffentlichen regelmäßigen
Verkehrsmitteln angetreten oder beendigt wird,
gilt als Zeitpunkt des Antritts und der Beendi¬
gung der Zeitpunkt , an dem das Verkehrsmittel
fahrplanmäßig abfährt oder ankommt . Ver¬
spätungen kommen nur in Betracht , wenn sie
mehr als eine Stunde betragen . Bei andern
Reisen ist für den Antritt und die Beendigung
der Reise der Zeitpunkt maßgebend , an dem der
Beamte die Wohnung , den Dienstraum usw.
verläßt oder wieder betritt . Das Gleiche gilt
im Falle des ersten Satzes , wenn die Eisenbahn¬
station usw . zwei Kilometer oder mehr von der
Grenze des Wohnorts entfernt liegt.

2) Dienstreisen müssen in den Monaten
April bis September von 6 Uhr und in den
Monaten Oktober bis März von 7 Uhr ab an¬
getreten werden , wenn die Dauer der Dienst¬
reise dadurch beeinflußt werden kann , oder
wenn nicht besondere Umstände einen späteren
Antritt der Reise rechtfertigen . In besonders
gelagerten Fällen kann auch ein früherer Antritt
der Dienstreise verlangt werden.

3) Nach Beendigung des Dienstgeschäfts
hat der Beamte noch an demselben Tage weiter¬
zureisen oder an den Wohnort zurückzukehren,
falls dies mit den bestehenden regelmäßigen
Verbindungen möglich ist.

4) Urlaubsreisen dürfen nicht mit Dienst¬
reisen verbunden werden . Ausnahmen sind nur
in besonderen Fällen mit Genehmigung des Vor¬
gesetzten Ministeriums zulässig. In solchen
Fällen wird Reisekostenvergütung nur für die
zu dienstlichen Zwecken verwendete Zeit ge¬
währt . Als solche gilt:

a) beim Anschluß einer Urlaubsreise an
eine Dienstreise die Zeit vom Abgang
am Wohnort bis zur Beendigung des
Dienstgeschäfts;

b) beim Anschluß einer Dienstreise an
eine Urlaubsreise die Zeit vom Ab-
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gang am Urlaubsort bis zur Rückkehr
an den Wohnort , wobei jedoch der
Staatskasse kein größerer Aufwand er¬
wachsen darf , als wenn die Dienst¬
reise vom Wohnort aus angetreten
und daselbst beendet worden wäre;

c ) bei Unterbrechung des Urlaubs durch
eine Dienstreise die Zeit vom Abgang
am Urlaubsort bis zur Rückkehr dahin
oder , falls der Beamte den weiteren
Urlaub an einem andern Ort zu¬
bringt , bis zur Beendigung des Dienst¬
geschäfts;

ck) bei Vornahme eines Dienstgeschäfts
am Urlaubsort selbst die hierauf ver¬
wendete Zeit.

Bei vorübergehender Unterbrechung des Ur¬
laubs durch eine Dienstreise an den Wohnort
auf Anordnung der Vorgesetzten Behörde wird
Reisekostenvergütung gewährt für die Reise
vom Urlaubsort nach dem Wohnort und zurück
oder , falls der Beamte seinen weiteren Urlaub
an einem andern Ort verbringt , für die Reise
nach diesem Ort , soweit die Kosten dafür jene
der Reise nach dem ersten Urlaubsort nicht
übersteigen . Die Zeit des Aufenthalts am
Wohnort bleibt außer Betracht.

5) Wird das auswärtige Geschäft durch
Sonn - und Feiertage oder durch sonstige von
dem Willen des Beamten unabhängige Um¬
stände auf kurze Zeit unterbrochen , so hat sich
das Verhalten des Beamten — Verbleiben am
Geschäftsort oder Heimreise und Rückkehr an
den Geschäftsort — in erster Linie nach den
dienstlichen Bedürfnissen zu richten , dann aber
darnach , durch welches Verhalten die Staats¬
kasse mit Reisekosten weniger belastet wird.
Stehen dienstliche Gründe der vorübergehenden
Rückkehr an den Wohnort nicht entgegen , Wohl
aber der höhere Betrag der Reisekostenvergü-
tung , so erhält der Beamte , wenn er gleichwohl
für die Dauer der Unterbrechung an den Wohn¬
ort zurückkehrt , nur den Betrag der Reisekosten¬
vergütung , den er beim Verbleiben am Ge¬
schäftsort anzusprechen hätte . Das Gleiche gilt,
wenn der Beamte bei einer mehrere Tage er¬
fordernden dienstlichen Verrichtung täglich an
den Wohnort zurückkehrt.

6) Ein eigener Hausstand ist dann gegeben,
wenn der Beamte eine Wohnung mit eigener
vollständiger Ausstattung und Kochgelegenheit
— nicht etwa nur einzelne Möbelstücke — besitzt,
die Hauptmahlzeiten darin durch Angehörige
oder Hausgehilfen Herstellen läßt und für deren
Beköstigung auch während seiner Abwesenheit
ganz oder doch überwiegend aufzukommen hat.
In Zweifelsfällen entscheidet das Vorgesetzte
Ministerium nach den Verhältnissen des einzel¬
nen Falles.

Zu 8 5 der Verordnung

§ 7
Als teure Orte sind anzusehen : Aachen , Al¬

tona , Augsburg , Berlin , Bochum , Braun¬
schweig , Bremen , Breslau , Chemnitz , Cuxha¬
ven , Dortmund , Dresden , Duisburg , Düsseldorf,
Emden , Erfurt , Essen , Flensburg , Frankenthal,
Frankfurt a . Main , Fürth , Gelsenkirchen , Ha¬
gen i . Wests . , Halle a . S . , Hamborn , Hamburg,
Hannover , Kaiserslautern , Karlsruhe , Kassel,
Kiel , Koblenz , Köln , Königsberg i . P . , Kon¬
stanz , Krefeld , Landau (Pfalz ) , Leipzig , Lü¬
beck, Ludwigshafen , Magdeburg , Mainz , Mann¬
heim , Mülheim « . Ruhr , München , München-
Gladbach , Münster , Neustadt ( Hardt ) , Nürn¬
berg , Oberhausen , Osfenbach , Pirmasens,
Plauen , Rheydt , Saarbrücken , Speyer , Stettin,
Stuttgart , Trier , Wandsbeck , Wiesbaden , Wil-
helmshaven -Rüstringen , Wuppertal und Zwei¬
brücken , sowie die Nordseeinseln Amrum , Bor¬
kum , Föhr , Helgoland , Hooge , Juist , Langenees,
Neuwerk , Norderney , Sylt und Wangerooge.

Zu 8 6 der Verordnung

8 8
Zum Zwecke der Übernachtung darf eine

Eisenbahnreise nur unterbrochen werden , wenn
der Geschäftsort und bei der Rückreise der

Wohnort erst nach einer mindestens 12stündigen
Reisezeit erreicht werden kann . Die Unterbre¬

chung der Reise ist jedoch nach einer mindestens
12stündigen Reisezeit auch dann nicht zulässig,
wenn dem Beamten die Weiterreise zum Zielort
nach Lage des Einzelfalls zugemutet werden
kann.

Zu 8 7 der Verordnung

8 9
1 ) Die Fahrkosten sind in der Regel für

den von dem Beamten tatsächlich eingeschlage-
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nen Reiseweg zu erstatten . Der Beamte ist ver¬
pflichtet, denjenigen Weg zu wählen , welcher
sich für die Staatskasse unter Berücksichtigung
der Tagegelder als der möglichst günstige dar¬
stellt , mit den bestehenden Verbindungen nach
dem Zweck der Reise und den Umständen des
einzelnen Falles benutzt werden kann und des¬
sen Benutzung auch der Verkehrssitte entspricht.
Die Fahrkosten für einen Umweg sind nur dann
zu berücksichtigen , wenn eine im dienstlichen In¬
teresse liegende Zeitersparnis erzielt oder ein
Unterbrechen der Reise vermieden wird . Als
Umweg ist es demnach nicht anzusehen , wenn
bei einer Dienstreise zur Ersparung von Zeit
durchgehende Züge benützt werden , selbst wenn
diese Züge nicht auf der kürzesten Strecke lau¬
fen . Hat der Beamte aus anderen Gründen
einen Umweg gemacht, so sind nur die Fahr¬
kosten zu erstatten , die entstanden wären , wenn
der Beamte den unmittelbaren regelmäßigen
Reiseweg benutzt hätte.

2) Die Mehrkosten für Schnellzugsbenutzung
dürfen nur dann erstattet werden , wenn die
Dienstreise durch die Benutzung des Schnellzugs
abgekürzt wird , also Minderausgaben an Tage-
und Übernachtungsgelder entstanden sind, oder
wenn die schleunige Erledigung der Reise aus
dienstlichen Gründen erforderlich war.

3) Das Gepäck ist bei Dienstreisen auf das
unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Im
allgemeinen werden die Kosten für Gepäckbeför¬
derung nur bei Dienstreisen von längerer
Dauer auf die Staatskasse übernommen . Im
übrigen muß von den Beamten erwartet wer¬
den, daß sie entsprechend der allgemeinen
Übung ihr Gepäck in das Abteil nehmen und
auch selbst beaufsichtigen. Die Kosten für die
Beförderung eines Fahrrades auf der Eisen¬
bahn oder dem Schiff können erstattet werden,
wenn die Mitnahme des Fahrrades aus dienst¬
lichen Gründen notwendig ist, z . B . zur Abkür¬
zung der Reisedauer , zur gesteigerten Leistung
während des Dienstes.

4) Eine weite und besonders anstrengende
Reise , bei der Beamte eine höhere Klasse , als
ihnen zusieht, benützen dürfen , liegt im allge¬
meinen dann vor , wenn die Entfernung zwi¬
schen dem dienstlichen Wohnsitz und dem Ge¬
schäftsort mehr als 400 Kilometer beträgt , die

Reise ohne Unterbrechung zurückgelegt wird
und der Beamte unmittelbar nach Ankunft
Dienstgeschäfte vornehmen muß.

8 10
1) Besondere Fahrzeuge dürfen nur benutzt

werden , wenn ein öffentliches Verkehrsmittel
nicht besteht und wenn dem Beamten die Zu¬
rücklegung des Weges zu Fuß nicht zugemutet
werden kann.

2) Besondere Kraftfahrzeuge dürfen zur
Ausführung von Dienstreisen nur benutzt wer¬
den,

a) wenn regelmäßige Verkehrsmittel
nicht vorhanden sind oder ihre Be¬
nutzung aus besonderen Gründen
nicht möglich ist und ein zwingendes
dienstliches Interesse , insbesondere
wegen des Zwecks der Reise oder der
besonderen Dringlichkeit des Falles,
die Fahrt mit dem Kraftfahrzeug ge¬
boten erscheinen läßt , oder

b) wenn infolge der Benutzung des
Kraftfahrzeugs die gesamten Reise¬
kosten sich ermäßigen , wobei in der
Kostengegenüberstellung auch die Be¬
triebskosten usw . der unentgeltlich ge¬
stellten Fahrzeuge zu berücksichtigen
sind , soweit solche aus Staatsmitteln
bestritten werden , oder

c) wenn in sonstigen Fällen wichtige
dienstliche Gründe die Benutzung des
Kraftfahrzeugs ausnahmsweise recht-
fertigen und eine unverhältnismäßige
Verteuerung der Reise nicht eintritt.
Ein wichtiger dienstlicher Grund liegt
z . B . dann vor , wenn durch die Be¬
nutzung eines Kraftfahrzeugs eine
zweckmäßige Zusammenlegung meh¬
rerer Reisen ermöglicht wird oder eine
sonstige erhebliche, im dienstlichen In¬
teresse liegende Zeitersparnis erzielt
wird.

3. Liegen die Voraussetzungen des Ab¬
satzes 2 nicht vor , so werden dem Beamten nur
diejenigen Fahrkosten ersetzt , die ihm sonst nach
der Dienstreisekostenverordnung und den dazu
ergangenen Ausführungsbestimmungen zu-
stehen würden.
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4) Wenn bei einem auswärtigen Dienst¬
geschäft, bei dem die Benutzung eines besonde¬
ren Fahrzeugs gestattet ist , mehrere Beamte be¬
teiligt sind , so haben sie sich eines gemeinschaft¬
lichen Fahrzeugs zu bedienen. Die Hierwegen
nötigen Anordnungen trifft der durch seine
Stellung dazu berufene Beamte . War in einem
einzelnen Falle dieses Verfahren untunlich , so
ist dies besonders zu begründen. Entsprechen
des gilt , wenn mehrere an demselben Dienstsitz
befindliche Behörden am gleichen Tage aus¬
wärtige Amtstage am gleichen Orte abhalten.

5) Beamte , die häufiger auswärtige Dienst¬
geschäfte vornehmen, sollen die Stellung der
dienstlich notwendigen Fahrzeuge nach Möglich¬
keit an Unternehmer vergeben. Die Fahr-
kosten dürfen dann nur nach den vereinbarten
Preisen , die alle Nebenkosten zu umfassen ha¬
ben, angerechnet werden. Für unentgeltlich be¬
nutzte Verkehrsmittel wird keine Entschädigung
gewährt.

6) Bei Dienstgeschästen am Wohnort wer¬
den die Auslagen für die Benutzung regelmäßi¬
ger Verkehrsmittel (Eisenbahnen, Straßenbah¬
nen u . dergl.) ersetzt, wenn durch die Benutzung
die dienstlichen Zwecke gefördert werden. Aus¬
lagen für ein besonderes Fahrzeug dürfen an- ^
gefordert werden, wenn keine regelmäßige
Fahrgelegenheit besteht und die Benutzung
eines Fahrzeuges wegen großer Entfernung
zwischen dem Wohnort und der Geschäftsstelle
oder aus sonstigen triftigen Gründen nicht zu
umgehen ist.

Zu 8 8 der Verordnung
§ 11

1 ) Weggeld wird gewährt bei Dienstreisen
nach einem außerhalb des Wohnorts gelegenen
Geschäftsort , wenn die Entfernung von der
Grenze des Wohnorts bis zur Mitte des Ge¬
schäftsorts und die Entfernung von der
Grenze des Geschäftsorts bis zur Mitte des
Wohnorts mindestens je zwei Kilometer betra¬
gen . Wird für eine Dienstreise für die Hin-
und Rückfahrt ein besonderes Fahrzeug benutzt,
so ist die Anrechnung von Weggeld für die wei¬
ter zu Fuß zurückgelegte Strecke nicht zulässig.

2) Bei Reisen mit der Eisenbahn oder mit
dem Schiff oder mit einem sonstigen öffentlichen !

regelmäßigen Verkehrsmittel wird sowohl die
Wegstrecke von der Grenze des Wohnorts bis
zum Bahnhof oder zur Schifflandestelle oder
zur Haltestelle des sonstigen Verkehrsmittels
als auch von da bis zur Grenze des Geschäfts¬
akts und umgekehrt nach vorstehenden Bestim¬
mungen mitberechnet , wenn der Bahnhof oder
die Schifflandestelle oder die Haltestelle des
sonstigen Verkehrsmittels mehr als zwei Kilo¬
meter entfernt ist.

3) Wird eine Strecke, für die eine Verbin¬
dung mit einer Eisenbahn, einem Schiff oder
einem sonstigen öffentlichen regelmäßigen Ver¬
kehrsmittel besteht, zu Fuß oder mit dem Fahr¬
rad zurückgelegt , so kann Weggeld nur bis zur
Höhe des Fahrgeldes derjenigen Klasse ange¬
rechnet werden, der sich der Beamte nach § 7
Absatz 2 der Verordnung bedienen darf.

4) Weggeld kann nur für diejenigen Strei¬
ken gewährt werden, die zur Erreichung des Ge¬
schäftsorts zurückgelegt werden müssen . Wenn
die am Geschäftsort notwendige Zurücklegung
von Wegstrecken lediglich einen Teil des aus¬
wärtigen Dienstgeschäfts bildet, kann für diese
Wegstrecken kein Weggeld angefordert werden.
Für Wegstrecken die in Ausübung des Dienst¬
geschäftes selbst — z . B . bei Besichtigungen von
Wasserläufen, bei der Begehung von Straßen,
von Waldungen , von Wiesen — zurückgelegt
werden, kann Weggeld nicht vergütet werden.

5) Kein Weggeld darf den Beamten ge¬
währt werden, deren Dienst in der Hauptsache
in der regelmäßigen Begehung eines bestimm¬
ten Bezirks oder in ähnlichen Dienstverrichtun¬
gen außerhalb der Ortsstelle besteht.

8 12

1) Für die Berechnung der Strecken , für die
Weggeld gewährt wird, ist die Entfernung von
Ortsmitte zu Ortsmitte maßgebend. Anstelle
der Ortsmitte tritt , wenn der Anfangs - oder
Endpunkt der Wegstrecke außerhalb des Ortes
liegt , dieser Anfangs - oder Endpunkt.

2) Für die Festsetzung der Entfernung bei
Landwegstrecken werden die Angaben der Orts¬
entfernungskarten zu Grunde gelegt. Für die
Berechnung der nicht auf den Entfernungskar¬
ten angegebenen Entfernungen nach Geschäfts¬
stellen außerhalb der Orte sind in Zweifelsfäl-
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len Bescheinigungen sachkundiger Landesbehvr-
den zu erheben.

3) Bei der Benutzung eines Dienstfahr¬
rades wird V» des Weggeldes gewährt.

4) Die an einem Kalendertag zurückgelegten
anrechnungsfähigen Wegstrecken werden zusam¬
mengerechnet und dann auf volle Kilometer auf¬
gerundet.

5) Beamten , die sich bei Ausübung ihres
Dienstes in erheblichem Umfang eines eigenen
Fahrrades oder Kraftrades in Fällen bedienen,
in denen Weggeld nicht angerechnet werden
darf , kann von dem zuständigen Ministerium
ein angemessener Pauschbetrag zur Bestreitung
der Ausbesserungen und Unterhaltungskosten
sowie für Abnützung gewährt werden , falls die
Benutzung des Rades für den Dienst von be¬
sonderem Vorteil ist.

Zu § 9 der Verordnung
8 13

1 ) Bei der Zurücklegung des Weges zu und
von der Eisenbahn , dem Schiffe oder dem son¬
stigen öffentlichen regelmäßigen Verkehrsmittel
haben die Beamten für die Beförderu .ng ihrer
Person und des Gepäcks in erster Linie die vor¬
handenen öffentlichen regelmäßigen Verkehrs¬
mittel zu benutzen. Beim Vorhandensein meh¬
rerer solcher Verkehrsmitteln muß das billigste
von ihnen in Anspruch genommen werden . Die
Erstattung der Kosten für die Benutzung von
anderen Verkehrsmitteln (Kraftwagen usw . ) ist
nur dann zulässig, wenn die regelmäßigen Ver¬
kehrsmittel aus besonderen Gründen nicht ha¬
ben benutzt werden können oder solche nicht vor¬
handen oder nicht benutzbar sind ; die Notwen¬
digkeit der Inanspruchnahme ist in diesen Fäl¬
len besonders zu begründen.

2) Unter die Nebenkosten fallen auch die
sonstigen notwendigen Ausgaben der Beamten
wie z . B . für Gepäckträger, Beförderung von
Reisegepäck , Akten, Karten , Geräten , für Post - ,
Telegramm - und Fernsprechgebühren , für Be¬
zahlung und Miete eines Raumes für das aus¬
wärtige Dienstgeschäft, für Miete von Einstell¬
räumen für staatseigene Wagen . Zu den Neben¬
kosten rechnen jedoch nicht etwaige Nebenausga¬
ben für Verpflegung und Unterkunft , Gasthaus¬
trinkgelder , Trinkgelder für Eisenbahn - und
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Schlafwagenschaffner , Fremdensteuer , Ausga¬
ben für die Bestellung eines Gastzimmers,
Miete von Einstellräumen für beamteneigene
Wagen und dergleichen, sowie für besondere
Anschaffungen für die Dienstreise.

3) Bei unentgeltlicher Benutzung von be¬
sonderen Fahrzeugen können Trinkgelder an
Fahrzeugführer ersetzt werden , sofern der Fahr¬
zeugführer keine Entlohnung aus der Staats¬
kasse bezieht.

4) Der Nachweis über die Höhe der Neben¬
kosten wird im allgemeinen durch die pflichtmä-
tzige Versicherung des Beamten geführt ; sie ist
auf der Reisekostenrechnung abzugeben.

Zu 8 10 der Verordnung
§ 14

1) Ein Zuschuß kann nur zu Tage - und
Uebernachtungsgeldern gewährt werden ; diese
bilden dabei eine sich gegenseitig ergänzende
Entschädigung zur Bestreitung des persönlichen
Mehraufwandes bei Dienstreisen . Die Gewäh¬
rung eines Zuschusses kommt erst in Frage,
wenn der für die Dienstreise zustehende Gesamt¬
betrag an Tage - und Uebernachtungsgeldern zur
Deckung der notwendigen Ausgaben für die
Reise nicht ausreicht . Ein Zuschuß darf nur für
Einzelsälle bewilligt werden ; eine allgemeine
Erhöhung der Tage - und Uebernachtungsgelder
ist nicht zulässig.

2) Der Zuschuß darf nur in einer solchen
Höhe bewilligt werden , daß der Zuschuß und
die Tage - und Uebernachtungsgelder zusammen
höchstens den Betrag der nachgewiesenen oder
als notwendig anerkannten Auslagen erreichen;
bei der Bemessung des Zuschusses ist die häus¬
liche Ersparnis während der Abwesenheit des
Beamten vom Wohnort in angemessener Höhe
zu berücksichtigen.

Zu 8 11 der Verordnung
8 15

1 ) Beamte , denen ein Amts - (Dienst- ) bezirk
zugewiesen ist , erhalten , falls sie nicht durch einen
Pauschbetrag allgemein abgefunden werden,
ein Bezirkstage - und Bezirksübernachtungsgeld
in Höhe von 80 v . H . des geordneten Tage - und
Ubernachtungsgeldes für nicht teure Orte . Bei
einer länger als 7 Tage dauernden auswärtigen
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Tätigkeit am gleichen Ort finden die Bestim¬
mungen des Z 12 der Verordnung Anwendung.

2) Bezirkstagegeld erhallen folgende Be¬
amte und Beamtengruppen:
I . Finanzministerium:

Vorstände , zweite Beamte und das techni¬
sche Personal der Bezirksbauämter,

Vorstände und zweite Beamte der Domä¬
nenämter,

Vorstände und zweite Beamte sowie Be¬
amte des Innendienstes der Forstämter,

Forsteinrichtungsbeamte, soweit sie die Ein¬
richtung vom Dienstsitz oder vom eigentlichen
Wohnort aus vornehmen,

Vorstände, zweite Beamte und das techni¬
sche Personal des Bezirks- Vermessungs -, Stra¬
ßen- , Wasser- und Kulturdienstes.
II . Ministerium des Innern:

Vorstände und zweite Beamte der Bezirks¬
ämter,

Prüsungsbeamte für Gemeinderechnungen,
Bezirksärzte,
Bezirkstierärzte,
Grenztierärzte,
Landesökonomieräte,
Landwirtschaftslehrer,
Bezirksbaukontrolleure,
Eichbeamte,
Gendarmeriebeamte.

III . Ministerium des Kultus und Unterrichts:
Schulaufsichtsbeamte aller Art,
Lehrer und Lehrerinnen, die zur Unter-

richtserteilung in mehreren Gemeinden be¬
stimmt sind.
IV . Justizministerium:

Amtsanwälte,
Notare.
3) Den Beamten einer Behörde (Ortsstelle,

Anstalt ) , deren örtlicher Dienstbereich sich über
mehrere Orte erstreckt, steht bei den gewöhnli¬
chen Dienstverrichtungen an den außerhalb des
Wohnorts gelegenen Orten ihres Dienstbereichs
kein Anspruch aus Tage - und Uebernachtungs-
geld zu . In besonderen Fällen kann das zustän¬
dige Ministerium Reisekostenvergütung bis zur
Höhe der tatsächlichen oder der als notwendig
anerkannten Aufwendungen gewähren.

4) Häufige Dienstreisen liegen dann vor,
wenn innerhalb eines Kalendermonats mehr
als 12 Dienstreisen unternommen werden. Die
Tage- und Übernachtungsgelder sind in diesem
Falle um mindestens 10 v . H . zu kürzen. Bei
mehrtägigen Dienstreisen wird jeder Tag als
Dienstreise gerechnet . Die Höhe der Kürzung
bestimmt das zuständige Ministerium. Dieses
kann für einzelne Beamte oder Beamtengrup¬
pen nach der Anzahl der durchschnittlich ausge¬
führten Dienstreisen einen allgemeinen Kür¬
zungssatz festsetzen.

5) Die Vorschriften in Absatz 4 finden keine
Anwendung auf Beamte, die Bezirkstagegeld
oder Beschäftigungstagegeld oder einen Zu¬
schuß bei täglicher Rückkehr an den Wohnort er¬
halten.

Zu Z 12 der Verordnung
§ 16

1 ) Bei einer vorübergehenden, nicht länger
als sieben Tage dauernden Beschäftigung bei ei¬
ner Behörde außerhalb des dienstlichen Wohn¬
sitzes erhalten die Beamten die geordneten Ta¬
ge- und Uebernachtungsgelder.

2) Wird während der auswärtigen Beschäf¬
tigung eines Beamten der Beschäftigungsort ge¬
wechselt , so beginnen die Fristen stets von neu¬
em . Im übrigen laufen die Fristen vom Beginn
der Beschäftigung an.

3) Für die Rückreise an den Wohnort wird
Uebernachtungsgeld nur dann gewährt, wenn
der Beamte nicht in seiner eigenen Wohnung
übernachten konnte ; auch wenn der Wohnort zu
den teueren Orten zählt, wird in diesem Falle
nur das Uebernachtungsgeld für nicht teure
Orte gewährt.

4) Bei Unterbrechungen des auswärtigen
Aufenthaltes , die im einzelnen nicht mehr als
72 Stunden dauern, werden nach der Rückkehr
an den Beschäftigungsort Beschäftigungstage¬
gelder Weiler bezahlt. Die Vorgesetzte Behörde
kann, wenn es nach den vorliegenden Umstän¬
den gerechtfertigt ist, bestimmen , daß auch bei
länger dauernden Unterbrechungen Beschäfti¬
gungstagegelder weiter zu bezahlen sind.

5) Beamte , die an ihrem bisherigen dienst¬
lichen Wohnsitz weiter beschäftigt werden, ob¬
wohl sie an einem anderen Orte planmäßig an-
gestellt oder zu einer auswärtigen Dienststelle
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versetzt worden sind und auch den Umzug nach
dem neuen dienstlichen Wohnsitz nicht ausfüh¬
ren , erhalten keine Beschäftigungstagegelder.
Gleiches gilt für Beamte , deren Beschäftigung
außerhalb des Wohnortes aus persönlichen
Gründen erfolgt , ohne daß ein dienstlicher An¬
laß hierzu vorlag.

6) Beamte , die für vorübergehende Beschäf¬
tigung außerhalb ihres dienstlichen Wohnsitzes
Beschäftigungstagegelder beziehen, erhalten bei
Dienstreisen daneben Tage - und Uebernach-
tungsgelder . Hat der Beamte auf der Dienst¬
reise in der eigenen Wohnung am dienstlichen
Wohnsitz übernachtet , so erhält er kein Ueber-
nachtungsgeld . Bei Dienstreisen, die eine Ab¬
wesenheit von mehr als 24 Stunden erfordern,
find zwei Drittel des Beschäftigungstagegeldes
auf die bei Dienstreisen zuständigen Tagegelder
für die Tage anzurechnen , an denen das volle
Tagegeld für Dienstreisen zusteht.

7) Den außerhalb des dienstlichen Wohn¬
sitzes beschäftigten Beamten sind während ihres
Urlaubs , falls die Beamten nach Beendigung
des Urlaubs an den Beschäftigungsort . zurück¬
kehren, zu gewähren:

a) für die ersten drei Tage das Beschäfti¬
gungstagegeld und

b) für die weitere Urlaubszeit die für die
Beibehaltung der Wohnung am Beschäf¬
tigungsart erwachsenen tatsächlichen
Auslagen bis zur Höhe des Beschäfti-
gungstagegeldes.

Den Beamten mit eigenem Hausstand kön¬
nen , wenn sie durch einen nicht in ihrer Person
liegenden Grund verhindert sind , nach Antritt
des Urlaubs den Beschäftigungsort zu verlassen,
die Beschäftigungstagegelder während des Ur¬
laubs oder während eines Teils desselben wei¬
tergewährt werden.

8) In Krankheitsfällen ist das Beschäfti¬
gungstagegeld weiter zu zahlen , wenn der Be¬
amte am Beschäftigungsort verbleibt . Ist der
Beamte reisefähig , so kann seine Rückkehr an
den Wohnsitz verlangt werden . In diesem Fal¬
le erhält er die durch die Beibehaltung der Woh¬
nung am Beschäftigungsort erwachsenen tatsäch¬
lichen Auslagen bis zur Höhe des Beschäfti¬
gungstagegeldes ersetzt , sofern die Krankheit nur
von vorübergehender Dauer und eine baldige
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Wiederaufnahme des Dienstes am Beschäfti¬
gungsort zu erwarten ist . Des weiteren werden
die Fahrkosten für die Reise nach dem Wohnsitz
und zurück erstattet , falls diese Kosten einschließ¬
lich der Vergütung für die Beibehaltung der
Wohnung am Beschäftigungsort geringer sind
als die Beschäftigungstagegelder , die beim Ver¬
bleiben am Beschäftigungsort zu vergüten wä¬
ren . Bei Unterbrechung des Aufenthalts am
Beschäftigungsort durch Krankheit wird — auch
bei länger als 72stündiger Dauer — nach der
Rückkehr Beschäftigungstagegelder Weiler be¬
zahlt.

9. Die Entschädigungen sind nach Maßgabe
des tatsächlichen Bedürfnisses in jedem Einzel¬
fall besonders festzusetzen.

§ 17

1) Bei einer vorübergehenden , nicht länger
als sieben Tage dauernden sonstigen auswärti¬
gen Tätigkeit an demselben Ort erhalten die
Beamten die geordneten Tage - und Uebernach-
tungsgelder.

2) Dauert die auswärtige Tätigkeit länger
als sieben Tage , so finden die Vorschriften in
§ 16 sinngemäß Anwendung.

§ 18

1 ) Ohne Anweisung oder Bestätigung der
zuständigen Stellen dürfen keine Neisekostenver-
gütungen aus einer Staatskasse bezahlt werden.

2) Den Beamten könen auf die ihnen vor¬
aussichtlich zustehenden Reisekostenvergütungen
auf Antrag angemessene Vorschüsse geleistet wer¬
den . Ist ein Vorschuß erhoben , so ist der Be¬
trag und die Kasse, die ihn bezahlt hat , in der
Reisekostenrechnung anzugeben.

3) Beamte , die häufig Dienstreisen unter¬
nehmen , sollen die Reisekosten für alle in einem
längeren Zeitraum (Vierteljahr , Monat ) vor¬
genommenen auswärtigen Dienstgeschäfte in
einer Kostenrechnung zusammen anfordern ; im
übrigen regelt die zuständige Dienstbehörde die
Aufstellung der Kostenrechnungen. Für alle aus¬
wärtigen Dienstgeschäfte ist darin der Hausstand
sowie Zeitpunkt der Abreise und der Rückkehr
anzugeben , gegebenenfalls ob auswärts mit
Anspruch auf Uebernachtungsgeld übernachtet
worden ist. Ferner sind alle Abweichungen von
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den aufgestellten Regeln jedesmal ausreichend
zu begründen.

4) Sind für eine Mehrzahl von Dienstver¬
richtungen , die bei einem auswärtigen Aufent¬
halt vorgenommen werden , gesonderte Kosten¬
rechnungen aufzustellen , so dürfen für diese
Dienstgeschäfte zusammen die Reisekosten nur

einfach berechnet werden . Der gesamte Aufwand
ist auf die einzelnen Geschäfte zu gleichen Teilen
zu verteilen , sofern nicht besondere Gründe eine
andere Verteilung rechtfertigen.

Karlsruhe, den 4. Juli 1931.
Der Minister der Finanzen

vr . Mattes

Anlage

Ueberstcht über die Hohe der Tage - und Ueberirachtimgsgetder

Tagegeld
Uebernachtungs-

geld
bei Reisen

Besoldungs- von mehr als im für
gruppen voll bis zu 5 bis 7 7 bis 9 9 allge- teure

5 Stunden Stunden Stunden Stunden meinen Orte
Vm 6/lV 8/io

-EIL ! -EIL > -EIL E"/ -EIL i -E -L j -EIL ^

Für Beamte ohne Amts -(Dienst -)bezirk
l . mit eigenem Hausstand

L 8 —12. 4 20 — — 1 68 2 52 3 36 3 20 3
H 4b , 4e , 5 - 7 . . 6 30 — — 2 52 3 78 5 04 4 — 4
^ 2 , 3 , 4 a . . . . 8 50 — — 3 40 5 10 6 80 4 50 7
L 1 , 6 2. 10 — — — 4 — 6 — 8 — 5 40 8
6 1. 12 — — — 4 80 7 20 9 60 7 20 9

II . ohne eigenen Hausstand
^ 8—12. 3 15 — — 1 26 1 89 2 52 3 20 3
L 4b , 46 , 5— 7 . . 4 73 — — 1 89 2 84 3 78 4 — 4
L 2 , 3 , 4u . . . . 6 38 — — 2 55 3 83 5 10 4 50 7
^ 1 , 6 2 . 7 50 — 3 — 4 50 6 — 5 40 8
6 1. 9 — — — 3 60 5 40 7 20 7 20 9

k . Bezirkstage - und Beztrksübernachtungsgelder
I . Für Beamte mit eigenem Hausstand

^ 8- 12. 3 36 — _ 1 35 2 02 2 69 2 56 —
4b , 46 , 5 — 7 . . 5 04 — — 2 02 3 03 4 04 3 20 —

^ 2 , 3 , 4n . . . . 6 80 — — 2 72 4 08 5 44 3 60 —
^ 1 , 6 2 . 8 — — — ! 3 20 4 80 6 40 4 32 —
6 1. 9 60 — ! 3 84 5 76 7 68 5 76 —

II . Für Beamte ohne eigenen Haus st and
^ 8 - 12 . . 2 52 — — 1 01 1 52 2 02 2 56
^ 4b , 46 , 5 7 . . 3 78 — — 1 52 2 27 3 03 3 20 —
H 2 , 3 , 4 u . . . . 5 10 — — 2 04 3 06 4 08 3 60 _

^ I , 6 2 . 6 — — — 2 40 3 60 4 80 4 32 —
61. 7 20 — . — 2 88 4 32 5 76 5 76 —
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Umzugskostenverordnmiq
(UKV .)

Aufgrund von Z 26 Absatz 2 des Besol¬
dungsgesetzes vom 24 . Februar 1928 (Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 79) verordnet das
Staatsministerium im Namen des badischen
Volkes , was folgt:

I . Allgemeines
8 1

1 . Die planmäßigen und nichtplanmätzigen
Beamten erhalten bei einer aus dienstlichen
Gründen ausgesprochenen Versetzung vorbehalt¬
lich der Bestimmung in 8 73 Absatz 3 des Beam¬
tengesetzes Ersatz der Umzugskoften nach Maß¬
gabe dieser Verordnung.

2. Die Verordnung gilt auch für
a) Ruhegehaltsempfänger des Landes

bei Wiederanstellung im Landes-
dienft,

b) Beamte und Ruhegehaltsempfänger
des Kelchs , der Länder , Gemeinden

und sonstigen Körperschaften des öf¬
fentlichen Rechts bei Übernahme in
den Landesdienst,

wenn infolge der Wiederanstellung oder Über¬
nahme ein Umzug erforderlich wird.

3 . Als Ruhegehaltsempfänger im Sinne
dieser Verordnung gelten die Beamten im einst¬
weiligen und dauernden Ruhestand.

4. Inwieweit die Vorschriften dieser Ver¬
ordnung aus die Beamten im Vorbereitungs¬
und Probedienst Anwendung finden , wird
durch die Ausführungsbestimmungen geregelt.

II. Ersatz der Umzugskosten

H . Umzüge zwischen verschiedenen
Ge m e i n d e n

8 2
1 . Die Umzugskostenvergütung besteht aus

Grundbetrag und Steigerungsbeträgen ; sie be¬
trägt für verheiratete und ihnen gleichgestellte
Beamte mit eigenem Hausstand

(Vom 4 . Juli 1931 .)
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 229 .)

bei , für die weiteren Entfernungen ( Steigerungsbeträge)

der Besoldungs¬
gruppen

Umzugs¬
ent¬

fernungen
bis zu 5 km

( Grund-

über 5
bis 50 km

für je
6 km

oder Teile

über 50
bis

200 km
für je

weitere

über 200
bis

400 km
für je
weitere

über 400
bis

600 km
für je

weitere

über 600
bis

800 km
für je

weitere

über
800 km

für je
weitere

betrag) davon 10 km oder Teile davon

-EIL -EIL -EIL -E--L -E -L -EIL
1 2 3 4 5 6 7 8

n 9 - 12 216,— 14,40 7,20 4,50 3,60 2,25 1,35

H 6—8 270,— 18,- 9, 5,85 4,50 2,70 1,80

H 4—5 360,— 22,50 11,70 7,20 6,40 3,60 2,25

H 2—3 540,- 31,50 16,20 10,80 8,10 5,40 3,15

H 1 . U 1 und U 2 900,— 45,— 21,60 14,40 10,80 7,20 4,50

2. Unverheiratete Beamte mit eigenem
Hausstand erhalten die Hälfte der in Absatz 1
angegebenen Vergütungen.

3. Die in Absatz 1 und 2 genannten Beam¬
ten erhalten bei Umzügen von
nicht mehr als 50 Kilometer 80 v . H.
mehr als 50 Kilometer , aber nicht

mehr als 100 Kilometer 90 v. H.

des sich aus Absatz 1 und 2 ergebenden Betra¬
ges . Bei Umzügen auf kurze Entfernung unter
einfachen Verhältnissen , insbesondere bei Um¬
zügen ohne Benutzung von Möbelwagen , kann
die Umzugskostenvergütung bis auf 60 v . H.
herabgesetzt werden.

4 . Verheirateten und unverheirateten Be¬
amten ohne eigenen Hausstand werden die
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durch die Beförderung des Umzugsguls nach¬
weislich erwachsenen, als notwendig anerkann¬
ten Auslagen erstattet.

5. Für den Familienstand und für den
Hausstand des Beamten ist maßgebend der
Stand am Tage der Wirksamkeit der Versetzung.

6 . Für die Berechnung der Umzugskosten¬
vergütung ist die Besoldungsgruppe maßge¬
bend, die der Berechnung der Bezüge des Be¬
amten für den Monat zu Grunde gelegt ist , der
dem Tage der Wirksamkeit der Versetzung vor¬
hergeht . Eine etwaige Beförderung mit rück¬
wirkender Kraft nach Durchführung des Um¬
zugs bleibt ohne Einfluß auf die Höhe der Um¬
zugskostenvergütung.

7. Die außerplanmäßigen Beamten erhal¬
ten Umzugskostenvergütung wie die Beamten
der Besoldungsgruppe , in der sie beim regel¬
mäßigen Verlauf ihrer Dienstlaufbahn zuerst
planmäßig angestellt werden.

8. Für Ruhegehaltsempfänger , die im
Landesdienst wieder angestellt werden , ist die
Besoldungsgruppe maßgebend , aus der bisher
der Ruhegehalt berechnet wurde.

9. Für die Einstufung der in den Landes¬
dienst übernommenen Beamten des Reichs , der
Länder , Gemeinden und sonstigen Körperschaf¬
ten des öffentlichen Rechts ist diejenige Besol¬
dungsgruppe der badischen Besoldungsordnung
maßgebend , die der Besoldungsgruppe der
Reichs- usw . besoldungsordnung entspricht, die
der Berechnung der bisherigen Bezüge zu
Grunde gelegt war.

§ 3
1 . Die Beamten erhalten für die Ver¬

setzungsreise Reisekostenvergütung nach der
Dienstreisekostenverordnung ; dabei ist für den
Tag der Ankunft am neuen Dienstort ein volles
Tagegeld und ein Übernachtungsgeld zu zahlen.

2. Für die Reise der Familienangehörigen
und der Hausangestellten vom bisherigen nach
dem neuen Wohnort wird der tatsächlich be¬
zahlte Betrag für die Fahrkarten erstattet , höch¬
stens jedoch

a) für die Familienangehörigen der
Fahrpreis derjenigen Wagen - oder
Schiffsklasse, die der Beamte nach der

Dienstreisekostenverordnung zu be¬
nutzen berechtigt ist;

b) für die Hausangestellten der Fahr¬
preis der niedersten Wagen - oder
Schiffsklasse.

3 . Für die Reise der Familienangehörigen
und Hausangestellten auf Landwegen werden,
sofern ein öffentliches regelmäßiges Verkehrs¬
mittel nicht vorhanden oder seine Benutzung
unter den gegebenen Verhältnissen nicht zweck¬
mäßig ist , die Kosten bis zur Höhe der nach¬
weislich erwachsenen, als notwendig anerkann¬
ten Auslagen in angemessenen Grenzen er¬
stattet.

6 . Bei Umzügen innerhalb der
Gemeinde

§ 4
1 . Sind Beamte aus dienstlichen Gründen

genötigt , ihre Wohnung innerhalb der Ge¬
meinde zu wechseln , so erhalten

a ) die verheirateten und ihnen gleichge¬
stellten Beamten mit eigenem Haus¬
stand die Hälfte des Grundbetrags
nach § 2 Absatz 1,

b) die unverheirateten Beamten mit eige¬
nem Hausstand ein Viertel des
Grundbetrags nach § 2 Absatz 1,

c) die verheirateten und die unverheira¬
teten Beamten ohne eigenen Haus¬
stand die ihnen durch die Beförderung
des Umzugsguts nachweislich erwach¬
senen, als notwendig anerkannten
Auslagen bis zur Hälfte des Grund¬
betrags nach § 2 Absatz 1.

2 . Ob ein solcher Umzug innerhalb des
Wohnorts aus dienstlichen Gründen erforder¬
lich ist, hat das Vorgesetzte Ministerium vor
Ausführung des Umzugs zu entscheiden.

c . Zuschüsse

§ 5
Wenn Beamte durch außergewöhnliche von

ihrem Willen unabhängige Verhältnisse zu Aus¬
gaben genötigt find, welche den Umzugskosten¬
ersatz nach §§ 2 und 4 erheblich übersteigen,
können mit Zustimmung des Finanzministe¬
riums Zuschüsse in angemessenen Grenzen bis
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zur Höhe der als unvermeidbar anerkannten
Mehrausgaben bewilligt werden.

v . Mietentschädigung

8 6
1 . Beamten , die eine Umzugskostenvergü¬

tung erhalten, ist daneben die Miete zu erstat¬
ten , die sie für die Wohnung am bisherigen
Wohnort während der Zeit von ihrer Räu¬
mung bis zu dem Zeitpunkt haben auswenden
müssen , in welchem die Lösung des Mietver¬
hältnisses frühestens möglich wurde. Voraus¬
setzung ist hierbei, daß die Wohnung während
der Zeit , für welche die Mietentschädigung an¬
gefordert wird , unbenutzt war und nicht ganz
oder teilweise hat weiter vermietet werden kön¬
nen. Die Vergütung darf längstens für neun
Monate gewährt werden.

2 . Dasselbe gilt sinngemäß für die Erstat¬
tung der Miete für eine Wohnung am neuen
Dienstort, wenn der Beamte infolge der Lage
des Wohnungsmarktes gezwungen ist, die
Miete für die neue Wohnung bereits für einen

Zeitraum zu bezahlen, in dem er sie noch nicht
benutzen kann.

3 . Hat der Beamte im eigenen Hause ge¬
wohnt , so kann ihm, wenn die Voraussetzungen
im Absatz 1 gegeben sind, eine Entschädigung
gewährt werden, und zwar höchstens bis zum
halben Jahresbetrage des ortsüblichen Miet¬
werts der von ihm benutzten Wohnung . Ab¬
satz 1 Satz 2 findet Anwendung.

8 . Versetzungsentschädigung

8 7
1 . Versetzten Beamten können , sofern sie

infolge äußerer von ihnen nicht verschuldeter
Umstände ihren Hausstand am neuen Dienstort
nicht einrichten können , vom Tage nach der An¬
kunft am neuen Dienstort bis zum Tage des
Einzugs in die neue Wohnung eine tägliche
Entschädigung ( Versetzungsentschädigung) bis
zur Höhe der Sätze in Absatz 2 gewährt werden.

2 . Die Versetzungsentschädigung beträgt
höchstens:

für Beamte der
Besoldungsgruppen

1

a) für verheiratete Beamte,
die ihren Haushalt am
bisherigen Wohnort

fortführen

b) für verheil
bei denen
setzungen
gegeben si
entgeltlich!
zeitlicher
der Möbe
unverheirc
mit eigene
die ihren
bisherigen

fort

atete Beamte,
die Voraus¬

unter a nicht
nd— auch bei
r oder unent-
Unterstellung
— sowie für

itete Beamte
m Hausstand,
Haushalt am
Wohnort

ühren

o) für unverheiratete Be¬
amte mit eigenem 'Haus-
stand, die ihren Haus¬
halt am bisherigen
Wohnort nicht fort¬

führen

an teuren
Orten

an anderen
Orten

an teuren
Orten

an anderen
Orten

an teuren
Orten

an anderen
Orten

^ 8— 12. 3,60 2,70 2,25 1,80 1,35 — ,90
^ 4b , 4o , 5 - 7 . . 4,50 3,60 2,70 2,25 1,80 1,35
^ 2 , 3, 4u . . . . 6,30 5,40 3,60 3,15 2,25 1,80
lV 1 , 6 2 . . . . 7,20 6,30 4,50 3,60 2,70 2,25
8 1. 9- 8,10 5,40 4,50 3,60 2,70
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3. Versetzte Beamte , denen nach Absatz 1
eine Entschädigung gewährt werden darf , kön¬
nen in besonders begründeten Ausnahmefällen
anstelle der Entschädigung nach Absatz 2 für die

ersten drei Tage des Aufenthaltes am neuen
Dienstort eine Entschädigung bis zur Höhe des
vollen Tage - und Übernachtungsgeldes erhal¬
ten.

4 . Welche Orte als teuer anzusehen sind,
wird durch die Ausführungsbestimmungen ge¬
regelt.

5. Im übrigen finden auf die Versetzungs¬
entschädigungen die Vorschriften in § 12 Ab¬
satz 3 und 4 der Dienstreisekostenverordnung
vom 4 . Juli 1931 — Gesetz- und Verordnungs¬
blatt Seite 215 — entsprechende Anwendung.

III . Schlußvorschriften

8 8

1 . Das Finanzministerium ist ermächtigt,
im Benehmen mit den übrigen Ministerien Be¬

stimmungen zur Ausführung dieser Verord¬

nung zu erlassen und sonstige ergänzende An¬

ordnungen zu treffen , insbesondere über die

Gewährung von Umzugskostenbeihilfen an
Ruhegehaltsempfänger sowie an Hinterbliebene
von Beamten für einen im Zusammenhang mit
dem Ausscheiden aus dem Dienste stehenden
Umzug.

2. Das Finanzministerium ist ferner er¬

mächtigt , Anordnungen in besonders begründe¬
ten Ausnahmefällen zu treffen , wenn zur Ver¬

meidung unbilliger Härten eine abweichende
Regelung erforderlich erscheint.

s 9
1 . Diese Verordnung tritt am Tage nach

der Verkündung in Kraft . Sie findet auch An¬

wendung auf Umzüge , die vor diesem Tage be¬

gonnen , aber erst an diesem Tage oder später
beendet werden.

2. Von demselben Zeitpunkt an tritt die

Umzugskostenverordnung vom 6 . August 1924
— Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 213 —

in der Fassung der Verordnung vom 16 . Juni
1925 — Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 169 — sowie die Verordnung über Ent¬

schädigungen an versetzte Beamte für getrennte

Haushaltsführung vom 11 . April 1924 — Ge¬
setz- und Verordnungsblatt Seite 79 — samt
den zu ihrem Vollzug ergangenen Bestimmun¬
gen außer Kraft.

3 . Ist in bestehenden Vorschriften auf Vor¬
schriften der im Absatz 2 genannten Verordnun¬
gen verwiesen , so treten die entsprechenden Vor¬
schriften dieser Verordnung und die dazu er¬
lassenen Aussührungsbestimmungen an deren
Stelle.

Karlsruhe, den 4 . Juli 1931.

Das Staatsministerium.
Wittemann

Aussührungsbestimmungen
zur Umzngskostenverordnung

(AB . UKV .)
(Vom 4 . Juli 1931 .)

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 232 .)

Aufgrund von Z 8 der Umzugskostenver-
ordnung vom 4 . Juli 1931 (Gesetz- und Ver¬

ordnungsblatt Seite 229 ) wird Folgendes be¬

stimmt:
Zu 8 1 Absatz 1 der Verordnung

§ 1

1 . Ein Anspruch auf Umzugskostenvergü-
tung besteht , wenn ein Beamter nach einer

außerhalb seines bisherigen Wohnorts gelege¬
nen Dienststelle versetzt wird . Wegen der Ver¬

gütung der Umzugskosten bei Umzügen inner¬

halb des Wohnorts vergleiche 8 11.
2 . Der Anspruch besieht nicht:

a) wenn die Versetzung lediglich auf An¬

trag des Beamten erfolgt,
b) wenn gegen einen Beamten die

Strafversetzung ausgesprochen wird

( 8 73 Absatz 3 des Beamtengesetzes ) .
3 . In den Fällen , in denen die Umzugs¬

kosten bei einer Versetzung nicht auf die Staats¬

kasse übernommen werden können , ist dies in

der Versetzungsverfügung zum Ausdruck zu
bringen . Sucht ein Beamter ausschließlich
oder überwiegend mit Rücksicht auf seine per¬
sönlichen Verhältnisse um Versetzung nach , so
ist ihm vor der Entscheidung zu eröffnen , in¬
wieweit die Umzugskosten von ihm selbst zu
tragen sind.
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4 . Der Anspruch auf die Umzugskostenver¬
gütung entsteht erst , wenn der Beamte den Um¬
zug ausgeführt , d . h . seinen Hausrat an den
neuen Wohnort überführt hat . Die Umzugs¬
kostenvergütung ist mit einer Umzugskostenrech¬
nung anzufordern ; ein Muster dafür enthält
die Anlage 1.

5 . Zur Ausführung des Umzugs können
Vorschüsse in den Grenzen der Umzugskosten¬
vergütung gewährt werden.

6 . Als Umzugsgut gelten die Gegenstände,
die am Tage der Bekanntgabe der Versetzung,
Einberufung oder des Ausscheidens Eigentum
des Beamten sind . Kosten für die Beförderung
später erworbener Gegenstände müssen außer
Betracht bleiben.

7 . Als nichtplanmäßige Beamte gelten:
a ) die außerplanmäßigen Beamten,
b) die als beamtete Hilfskräfte beschäf¬

tigten Ruhegehaltsempfänger des
Landes,

c) die als beamtete Hilfskräfte beschäf¬
tigten Beamten und Ruhegehaltsemp¬
fänger des Reichs, der Länder , Ge¬
meinden und sonstigen Körperschaften
des öffentlichen Rechts.

Zu 8 1 Absah 2 der Verordnung
8 2

1 . Als „ Wiederanstellung im Landesdienst"
oder „Übernahme in den Landesdienst " gilt die
Übernahme in eine planmäßige Beamtenstelle.
Das Vorgesetzte Ministerium kann aber mit Zu¬
stimmung des Finanzministeriums Nuhege-
haltsempfängern , die im Landesdienst mit der
Aussicht auf Wiederanstellung beschäftigt wer¬
den , Umzugskostenvergütung bereits dann ge¬
währen , wenn die Wiederanstellung als Beam¬
ter zwar noch nicht erfolgt , aber mit Sicherheit
zu erwarten ist, oder wenn eine Wiederbeschäf¬
tigung als außerplanmäßiger Beamter von
längerer Dauer in Aussicht genommen ist . Das¬
selbe gilt sinngemäß für Beamte und Ruhe¬
gehaltsempfänger des Reichs , der Länder usw . ,
die im Landesdienst zwecks Übernahme beschäf¬
tigt werden.

Zu 8 1 Asah 4 der Verordnung
§ 3

1 . Beamten im Vorbereitungsdienst und im
Probedienst können für Umzüge aus Anlaß der
Einberufung und während des Vorbereitungs¬
dienstes , die von dem Vorgesetzten Ministerium
aus dienstlichen Gründen angeordnet sind, Um-
zugskostenbeihilsen bis zur Höhe der nachweis¬
lich erwachsenen, als notwendig anerkannten
Auslagen gewährt werden . Die Beihilfen dür¬
fen in solchen Fällen den Betrag nicht überstei¬
gen, den ein Beamter der Besoldungsgruppe,
in der der Beamte im Vorbereitungsdienst beim
regelmäßigen Verlauf seiner Dienstlaufbahn
zuerst planmäßig angestellt wird , als Umzugs-
kostenentschädigung erhalten würde.

2 . Als notwendige Umzugsauslagen kön¬
nen nur die in 8 12 Absatz 3 genannten Aus¬
gaben anerkannt werden . § 12 Absatz 4 findet
Anwendung . 8 12 Absatz 5 gilt sinngemäß.

Zu 8 2 Absatz 1 der Verordnung
8 4

1 . Den verheirateten Beamten werden die
verwitweten und geschiedenen Beamten mit
eigenem Hausstand sowie die unverheirateten
Beamten gleichgestellt , die sowohl am bisheri¬
gen als auch am neuen Wohnort im eigenen
Hausstand auf Grund gesetzlicher oder sittlicher
Verpflichtung Verwandten bis zum vierten
Grade , Verschwägerten bis zum zweiten Grade,
Adoptiv - und Pflegekindern , Adoptiv - und
Pflegeeltern sowie unehelichen Kindern Woh¬
nung und Unterhalt gewähren.

2 . Ein eigener Hausstand im Sinne der
Verordnung ist dann anzunehmen , wenn der
Beamte eine selbständige Wohnung mit eige¬
ner vollständiger Geräteausstattung und Koch¬
gelegenheit , nicht etwa nur einzelne Möbel¬
stücke , besitzt , und die Hauptmahlzeiten darin
durch Angehörige oder Hausgehilfen Herstellen
läßt . In Zweifelsfällen entscheidet das Vorge¬
setzte Ministerium nach den Verhältnissen des
einzelnen Falles.

3. Für die Höhe der nach Entfernungen ao-
gestuften Umzugskostenvergütungen ist bei Um¬
zügen , die mit der Eisenbahn oder einem Schiff
ausgeführt werden , die Entfernung auf dem
kürzesten benutzbaren Schienen - oder Wasser-
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Wege von Bahnhof zu Bahnhof oder Anlege¬
platz am bisherigen und neuen Wohnort maß¬
gebend. Kommen Orte mit mehreren Bahn¬
höfen in Frage , so gilt als Anfangs - und End¬
punkt bei Berechnung der Entfernung der
Haupt - oder Zentralbahnhof des Ortes . Maß¬
gebend sind die Entfernungen zwischen den Per¬
sonenbahnhöfen.

4. Wenn die bisherige oder die neue Woh¬
nung in einer Gemeinde liegt , die keinen Bahn¬
hof oder Anlegeplatz für Versendung von Um¬
zugsgut hat , so ist der auf der Eisenbahn oder
dem Schiff zurückgelegten Entfernung die
Länge des Weges von der Ortsmitte der Ge¬
meinde , in der die bisherige oder neue Woh¬
nung liegt , bis zum Abgangs - oder Ankunfts¬
bahnhof oder Anlegeplatz hinzuzurechnen.

5 . Kommen für den Umzug mehrere Eisen¬
bahnlinien oder Wasserwege in Frage , so ist
der Entfernungsberechnung die Strecke zu¬
grunde zu legen , bei der der Eisenbahn - oder
Wasserweg zuzüglich einer nach Absatz 4 bei der
Entfernungsberechnung zu berücksichtigenden
Landwegstrecke die kürzeste Umzugsentfernung
ergibt.

6. Ist eine Eisenbahn - oder Schiffsverbin¬
dung nicht vorhanden und muß daher der Um¬
zug ganz aus dem Landwege ausgeführt wer¬
den, so ist der kürzeste fahrbare Weg von der
bisherigen Wohnung bis zur neuen Wohnung
zugrunde zu legen . Dasselbe gilt , wenn eine
Eisenbahn - oder Schiffsverbindung zwar vor¬
handen ist, der Umzug aber auf einem kürzeren
Landwege ausgeführt worden ist.

7. Die Entfernungen sind:
a ) für Eisenbahnstrecken aus dem amt¬

lichen Kursbuch zu entnehmen , auch
wenn der Güterbahnhof räumlich
nicht mit dem Personenbahnhof zu¬
sammenliegt,

d) für alle übrigen Wegstrecken auf
Grund der amtlichen Entfernungs-
karten festzustellen.

Zu K 2 Absatz 1 und 2 der Verordnung
-8 5

Aus der Umzugskostenvergütung (Grund¬
betrag und Steigerungsbeträge ) sind alle mit
dem Umzug zusammenhängenden Kosten zu be¬

streiten , soweit nicht für einzelne Ausgaben an
anderen Stellen der Verordnung (z . B . in den
88 3, 6 und 7) besondere Vergütungen festge¬
setzt sind. Die Umzugskostenvergütungen für
die verschiedenen Entfernungen ergeben sich aus
der Übersicht Anlage 2.

Zu Z 2 Absatz 4 der Verordnung
8 6

1 . Die für die Beförderung einschließlich
einer etwa notwendigen Versicherung des Um¬
zugsgutes entstandenen Auslagen sind mög¬
lichst durch Belege , z . B . Frachtbriefe , Spe¬
diteurrechnungen , nachzuweisen. Als notwen¬
dige Umzugsauslagen können nur die in 8 12
Absatz 3 genannten Auslagen anerkannt wer¬
den.

2 . Als Ersatz des Aufwands für die Be¬
schaffung von Packstoffen, für Beihilfe bei der
Verpackung, für Verbringung des Umzugsguts
vom und zum Bahnhof , für Aufbewahrung
von Handgepäck und für die Beförderung des
Beamten zum und vom Bahnhof kann ohne be¬
sonderen Nachweis der Ausgaben im einzelnen
ein Pauschbetrag von 3 M angerechnet werden,
auch wenn die tatsächlichen Auslagen hinter
diesen Beträgen Zurückbleiben . Werden höhere
Beträge angerechnet , so müssen die einzelnen
Ausgaben entziffert werden . Auslagen für Ge¬
genstände von dauerndem Wert wie Koffer,
Schließkörbe , Klavierkisten, Fahrradkörbe und
dergleichen können nicht angerechnet werden.

3 . Wenn ein Beamter am Tage der Wirk¬
samkeit der Versetzung Möbel an einem dritten
Ort untergestellt hat , so werden ihm bei Heran¬
ziehung der Möbel an den neuen Dienstort nur
die infolge der Versetzung nachweislich erwach¬
senen, als notwendig anerkannten Mehrausga¬
ben erstattet , die ihm durch die Beförderung der
Möbel nach dem neuen Dienstort gegenüber
einer solchen nach dem bisherigen Wohnort er¬
wachsen.

Zu § 2 Absatz 5 und 6 der Verordnung
8 7

Der Tag der Wirksamkeit der Versetzung
ist der Tag , auf den die Versetzung ausgespro¬
chen ist.
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Zu Z 2 Absatz 9 der Verordnung
8 8

Nach welcher Stufe in den Landesdienst
übernommene Beamte des Reichs , der Länder
usw . mit Umzugskostenvergütung abzufinden
sind , entscheidet im Zweifelsfalle das Finanz¬
ministerium.

Zu § 3 Absatz 1 der Verordnung
8 9

Die Ausgaben für Gepäckbeförderung der
Beamten bei der Versetzungsreise sind im all¬
gemeinen aus der Umzugskostenvergütung zu
bestreiten . Wenn jedoch aus zwingenden
Gründen der Umzug nicht im Zusammenhang
mit der Versetzungsreise ausgeführt werden
kann, so können die bei der Versetzungsreise
entstandenen Beförderungskosten für das un¬
bedingt notwendige persönliche Gepäck ohne An¬
rechnung auf die Umzugskostenvergütung in
angemessenen Grenzen bei der Festsetzung der
Reisekostenvergütung für die Versetzungsreise
berücksichtigt werden.

Zu 8 3 Absatz 2 der Verordnung
8 io

1 . Als Familienangehörige gelten außer
der Ehefrau und den Kindern des Beamten
nur die im K 4 Absatz 1 genannten Personen,
denen der Beamte aufgrund gesetzlicher oder
sittlicher Verpflichtung in seiner Wohnung so¬
wohl am bisherigen als auch am neuen Wohn¬
ort Wohnung und Unterhalt gewährt.

2 . Die Fahrlauslagen für die Familienan¬
gehörigen und Hausangestellten sind nur inso¬
weit erstattungsfähig , als sie nicht die Kosten
übersteigen , die bei Benutzung des verkehrsüb¬
lichen Beförderungsmittels auf dem kürzesten
Wege zwischen dem bisherigen und neuen
Wohnort entstanden wären . Mehrkosten für
einen Umweg , dessen Benutzung nicht allgemein
üblich ist, und für Inanspruchnahme von teure¬
ren Verkehrsmitteln , z . B . Kraftwagen statt
Eisenbahn , werden nicht erstattet.

3 . Auslagen für Schnellzugszuschläge und
Platzkarten werden nur bei Entfernungen über
150 Kilometer ersetzt.

4 . Maßgebend für die Feststellung der Wa¬
gen - oder Schiffklaffe, für die im Höchstfälle der

Fahrpreis für die Familienangehörigen erstat¬
tet werden darf , ist die Klasse , für die dem Be¬
amten die Fahrkostenentschädigung bezahlt
werden kann , wenn er die Umzugsreise mit sei¬
nen Familienangehörigen ausführt oder aus¬
führen würde.

5 . Auslagen für Benutzung eines besonde¬
ren Fuhrwerks werden nur erstattet , wenn auf
dem ganzen oder einem Teile des Weges zwi¬
schen altem und neuem Wohnort ein öffent¬
liches regelmäßig verkehrendes Verkehrsmittel
nicht vorhanden ist, oder bei einer geringen
Zahl von täglichen Fahrtverbindungen zur
Vermeidung mehrstündiger Wartezeiten , be¬
sonders bei Familien mit Kindern , zweckmäßig
nicht benutzt werden kann . Die Kosten der Ver¬
pflegung der Familienangehörigen und Haus¬
angestellten während des Umzugs sind aus der
Umzugskostenvergütung zu bestreiten.

6 . Für den Nachweis der Fahrtauslagen
genügt die pflichtmäßige Versicherung des Be¬
amten unter namentlicher Angabe der Fami¬
lienangehörigen und Hausangestellten in der
Umzugskostenrechnung (vgl . Anlage 1) .

Zu 8 4 der Verordnung
8 11

1 . Ein Wohnungswechsel am Orte gilt im¬
mer als aus dienstlichen Gründen notwendig
beim Räumen oder Beziehen einer Dienstwoh¬
nung und beim Räumen einer Miet¬
wohnung , die für dienstliche Zwecke benötigt
wird.

2. Ein Umzug kann auch dann als aus
dienstlichen Gründen erforderlich anerkannt
werden , wenn der Beamte infolge Versetzung
oder Verlegung seiner Dienststelle innerhalb
seines Wohnortes genötigt ist , seine Wohnung
zu wechseln.

Zu 8 5 der Verordnung
8 12

1 . Zuschüsse können nur zu den in den HZ 2
und 4 der Verordnung festgesetzten Vergütun¬
gen bewilligt werden.

2. Außergewöhnliche , vom Willen des Be¬
amten unabhängige Verhältnisse , die einen Zu¬
schuß zur Umzugskostenvergütung rechtfertigen,
liegen insbesondere vor , wenn durch besondere
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Ursachen eine Umladung , stärkere Bespannung,
längeres Liegenbleiben und dergleichen nötig
wird und infolgedessen die erwachsenen Kosten
die Umzugskostenvergütung erheblich überstei¬
gen. Eine erhebliche Überschreitung wird da¬
bei nur dann angenommen , wenn die nachge¬
wiesenen tatsächlichen und als notwendig an¬
erkannten Auslagen die nach den sß 2 und 4
der Verordnung zu gewährende Umzugskosten¬
vergütung um mindestens 10 v . H . übersteigen.
Die durch einen außergewöhnlichen Umfang
der Wohnungseinrichtung hervorgerufene Stei¬
gerung der Umzugskosten ist jedenfalls kein
Anlaß zur Gewährung eines Zuschusses.

3 . Als notwendige Aufwendungen können
folgende Ausgaben in angemessenen Grenzen
berücksichtigt werden:

a ) Kosten der Beförderung des Umzugs¬
gutes von Wohnung zu Wohnung
einschließlich der Kosten der Ver¬
packung bis zur Höhe der sich aus den
Tarifbestimmungen der Verbände des
Möbeltransportgewerbes ergebenden
Beträge und etwa notwendige Aus¬
gaben für Stand - und Lagergelder.
Vor der Vergebung des Auftrags zur
Ausführung des Umzugs haben die
Beamten schriftliche Angebote von
mindestens drei Transportunterneh¬
mern einzuholen und der Kostenrech¬
nung anzuschließen;

b) Kosten für die Versicherung des Um¬
zugsgutes bis zum Betrage von
3 vom Tausend einer angemessenen
Versicherungssumme;

c ) Fahrkosten und Mehrkosten für Unter¬
kunft und Verpflegung während der
Reise und eines Aufenthaltes am
neuen Dienstort bis zu drei Tagen für
eine einmalige Reise einer Person
zum Suchen oder zur Besichtigung
einer Wohnung am neuen Dienstort,
ferner Fahrkosten für eine einmalige
Reise einer Person zur Vorbereitung
und Leitung des Umzuges , sofern ein
geeigneter Haushaltungsangehöriger
am bisherigen Wohnort nicht vor¬
handen ist — in beiden Fällen sind
höchstens die Kosten für Fahrkarten

der niedersten Wagen - oder Schiffs-
klaffe , bei Entfernungen über 150 Ki¬
lometer auch etwaige Schuellzugszu-
schläge zu berücksichtigen — ;

ck) Mehraufwendungen für Unterkunft
und Verpflegung der Familienange¬
hörigen und Hausangestellten wäh¬
rend der Reise und der Dauer der Be¬
förderung des Umzugsgutes , läng¬
stens jedoch bis einschließlich des zwei¬
ten Tages , nach dem Eintreffen der
Möbel auf dem Ausladebahnhof , bei
Umzügen auf dem Landwege am
neuen Wohnort ; die gleichen Mehr¬
aufwendungen für den Beamten dür¬
fen nur erstattet werden , soweit sie
durch die ihm nach K 3 Absatz 1 der
Verordnung zu zahlenden Tage - und
Übernachtungsgelder nicht gedeckt
werden oder soweit sie auf eine Zeit
entfallen , für die er keine Versetzungs¬
entschädigung nach § 7 der Verord¬
nung erhält;

e) Arbeitslöhne für das Abnehmen und
Aufmachen der Vorhänge und Be¬
leuchtungskörper sowie für das Ab¬
nehmen und Anschließen des Küchen-
(Kohlen- und Gas -) Herdes und der
Badeeinrichtung . Neben den Arbeits¬
löhnen können auch die Kosten für die
bei diesen Arbeiten notwendigen klei¬
neren Ersatz- und Zubehörteile berück¬
sichtigt werden;

k) Kosten für Neubeschaffung von Gardi¬
nen und Fenstervorhängen bis zur
Höhe eines Drittels des Anschaffungs¬
preises , wenn die Beschaffung deshalb
notwendig ist, weil in der neuen Woh¬
nung mehr Fenster oder solche mit
anderen Ausmaßen vorhanden sind
als in der bisherigen Wohnung;

8) die Kosten bis zu 50 v . H . für
1 . neue Glühstrümpfe,
2 . die Beschaffung neuer Glühbirnen

und Änderung elektrischer haus¬
wirtschaftlicher Geräte , die dadurch
erforderlich wird , daß das Lei¬
tungsnetz für die neue Wohnung
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eine andere Spannung hat als das
der bisherigen Wohnung;

3 . die notwendige Änderung von Be¬
leuchtungskörpern für Gas in
solche für elektrisches Licht und um¬
gekehrt.

4 . Die in Absatz 3 genannten Ausgaben
sind in dem Antrag auf Erstattung des tatsäch¬
lichen Aufwands einzeln nachzuweisen und , so¬
weit wie möglich, durch Rechnungen , Emp¬
fangsbescheinigungen usw . zu belegen.

5. Weitere als die in Absatz 3 genannten
'Ausgaben dürfen nicht berücksichtigt werden.
Hierzu gehören namentlich:

a) besondere Ausgaben für das Vor-
und Nachsenden von einzelnen Stük-
ken des Umzugsgutes , für Beförde¬
rung von Tieren , Ernte - und Futter¬
vorräten , Dung usw . , für Eilfracht,
Umwege bei der Beförderung , Schlas-
wagenbenützung , für höhere als die
tarifmäßigen oder ortsüblichen Trink¬
gelder und sonstige Zuwendungen an
das Umzugspersonal;

b) Kosten für Reinigen der bisherigen
und der neuen Wohnung und des
Hausrats;

c) Kosten für die gesonderte Übersen¬
dung von hochwertigen Sachen , wie
Wertpapieren , Edelsteinen , Perlen,
Gold - und Silberwaren u . a . , sowie
etwaige erhöhte Versicherungsprä¬
mien bei Übersendung dieser Gegen¬
stände mit dem übrigen Umzugsgut;

ck) Beförderungskosten für Brennstoffe;
e) Ausgaben für Änderungen , Instand¬

setzungen, Neuanschaffungen von
Hausrat , Ersatz für Verluste oder Be¬
schädigungen sowie für verdorbene Le¬
bensmittel;

k) Kosten für Klingelleitungen , Anten¬
nen , Sicherheitsschlösser und sonstige
Türschutzvorrichtungen , Briefeinwürfe,
Anschlüsse oder Änderungen an Was¬
serleitungen , Verlegen von Fern¬
sprecheinrichtungen;

x) Aufwendungen für erhöhte Schul¬
gelder , neue Bücher, Nachhilfeunter¬

richt an Kinder aus Anlaß des Schul¬
wechsels;

b) Aufwendungen für den Unterhalt von
Familienangehörigen , die vorüberge¬
hend am bisherigen Wohnort Zurück¬
bleiben , für Unterhalt und Verpfle¬
gung der Familienangehörigen und
Hausangestellten während der etwai¬
gen Instandsetzung der Wohnung
usw.

Zu 8 6 der Verordnung
Z 13

1 . In der Regel kommt eine Erstattung der
Miete nur dann in Frage , wenn der Beamte
gleichzeitig sowohl für eine Wohnung am bis¬
herigen , als auch für eine solche am neuen
Dienstort Miete zu zahlen hat , und zwar wird
dem Beamten die Miete für diejenige Wohnung
erstattet , die er tatsächlich nicht benutzt . Im
allgemeinen gilt die Wohnung als benutzt , in
der der überwiegende Teil der Möbel steht, auch
wenn die Wohnung nicht bewohnt wird.

2 . Erstattungsfähig sind auch die Ausgaben
an Miete , die ein Beamter nach Beziehen der
Familienwohnung am neuen Wohnort und
Wegfall der Versetzungsentschädigung für eine
etwa vorher innegehabte möblierte Wohnung
an diesem Orte vertragsmäßig noch hat auf¬
wenden müssen. Im allgemeinen wird die
Miete für eine solche Wohnung nur für die Zeit
bis zum Ende des Umzugsmonats erstattet.

3 . Bei der Mietentschädigung können auch
Aufwendungen berücksichtigt werden , die dem
Beamten zwecks Weitervermietung innerhalb
der Vertragsdauer erwachsen sind, insbeson¬
dere ein Mielnachlaß an den folgenden Mieter,
Abfindung des Vermieters bei Verzicht auf
Jnnehaltung der Kündigungsfrist , soweit durch
diese Ausgaben nachweislich eine Ersparnis ge¬
genüber der andernfalls zu erstattenden Miete
erzielt ist.

4 . Daß die Voraussetzungen für die Ge¬
währung von Mietentschädigung gegeben
sind , ist glaubhaft nachzuweisen , soweit als
möglich durch behördliche Bescheinigungen.
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Zu 8 7 der Verordnung
§ 14

1 . Ein Rechtsanspruch auf Versetzungsent¬
schädigung steht dem Beamten nicht zu ; die
Entschädigung wird nur auf Antrag gewährt.
In dem Antrag sind die besonderen Verhält¬
nisse darzulegen , welche die Gewährung der
Entschädigung rechtfertigen . Insbesondere ist
anzugeben , welche Schritte zur Erlangung
einer Wohnung unternommen wurden und
welche Aussichten hierfür bestehen. Es ist nicht
allein Pflicht des Beamten , sich um die Be¬
schaffung einer eigenen Wohnung fortgesetzt zu
bemühen , sondern die Vorgesetzte Dienststellehat
auch darüber zu Wachen , daß der Beamte jede
ihm gebotene Gelegenheit zur Erlangung einer
eigenen Wohnung benutzt . Falls ein Beamter
eine Wohnung , die seiner dienstlichen Stellung
entspricht, zurückweist, wird die Entschädigung
nicht mehr weiter gewährt.

2. Versetzungsentschädigung darf längstens
auf die Dauer von sechs Monaten gewährt wer¬
den. Ausnahmen sind nur mit Genehmigung
des Finanzministeriums zulässig.

3 . Als teure Orte sind die im Z 7 der Aus¬
führungsbestimmungen zur Dienstreisekosten¬
verordnung vom 4 . Juli 1931 — Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 219 — aufgeführten
Orte anzusehen.

Zu 8 8 der Verordnung
8 15

1 . Umzugskostenbeihilfen für einen im Zu¬
sammenhang mit dem Ausscheiden aus dem
Dienste stehenden Umzug können gewährt wer¬
den an Ruhegehaltsempfänger , die einen eige¬
nen Hausstand haben und Inhaber von Dienst¬
wohnungen sind, die sie räumen müssen , und
zwar

a) in Gemeinden , in denen eine Inan¬
spruchnahme von Räumen auf Grund
des Wohnungsmangelgesetzes in der
Fassung vom 26 . Juli 1923 — Reichs¬
gesetzblatt I Seite 754 — nicht stattfin¬
det, wenn die Räumung innerhalb
von drei Monaten nach der Versetzung
in den Ruhestand ausgeführt wird;

b) in Gemeinden , in denen eine Inan¬
spruchnahme von Räumen auf Grund

des Wohnungsmangelgesetzes statt¬
findet , sofern die Wohnung alsbald
nach Stellung einer geeigneten Ersatz¬
wohnung oder Bewilligung einer Ab¬
standssumme zur Selbstbeschaffung
einer Ersatzwohnung nach Maßgabe
des § 32 Absatz 1 und 2 des Mieter-
schutzgesetzes in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 17 . Februar 1928
(Reichsgesetzblatt I Seite 25) ge¬
räumt wird.

2. Die Beihilfe beträgt ohne Rücksicht auf
die Umzugsentfernung 80 v . H . des nach K 4
der Verordnung einem Beamten der entspre¬
chenden Besoldungsgruppe jeweils auszuzah¬
lenden Umzugskostenpauschbetrages . Zuschüsse
gemäß H 5 der Verordnung können nur mit
Zustimmung des Finanzministeriums gewährt
werden , wenn der letzte dienstliche Wohnsitz sich
an einer Stelle befand , wo ein Ortsumzug
überhaupt nicht möglich ist . Hierbei können im
allgemeinen nur die Kosten berücksichtigt wer¬
den, die entstanden wären , wenn der Umzug
nach dem nächsten Orte ausgeführt worden
wäre , wo ein Ortsumzug möglich war.

3 . Maßgebend für die Bemessung der Bei¬
hilfe ist der Familienstand und der Hausstand
am Tage des Ausscheidens des Beamten aus
dem Dienste.

4 . Die Beihilfe ist bei der letzten Dienst¬
behörde zu beantragen . Uber den Antrag ent¬
scheidet das dem einziehenden Beamten Vorge¬
setzte Ministerium , auf dessen Haushalt auch die
Umzugskostenbeihilfe verrechnet wird.

5 . Die Beihilfe darf in voller Höhe erst ge¬
zahlt werden , wenn der Umzug durchgeführt ist.
Im Bedarfsfälle kann ein Vorschuß bis zur
Höhe von drei Viertel des zulässigen Betrages
gewährt werden.

6 . Wenn Ruhegehaltsempfänger einen eige¬
nen Hausstand in einer anderen als einer
Dienstwohnung an einer Stelle innehaben , wo
ein Ortsumzug überhaupt nicht möglich ist,
kann ihnen mit Zustimmung des Finanzmini¬
steriums ebenfalls eine Umzugskostenbeihilfe
nach Absatz 1—5 gewährt werden , sofern sie den
Umzug innerhalb eines Jahres nach der Ver¬
setzung des Beamten in den Ruhestand durch¬
führen.
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7. Die Vorschriften in Absatz 1—6 finden
auf Hinterbliebene , die mit im Dienst verstorbe¬
nen Beamten oder mit Ruhegehaltsempfängern
in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben , An¬

wendung , wenn im übrigen die Voraussetzun¬
gen für die Gewährung der Umzugskostenbei¬
hilfe gegeben sind.

. Zu ß 8 Absatz 2 der Verordnung
8 16

Umzugskostenvergütungen in andern als
den in der Verordnung vorgesehenen Fällen
können mit Zustimmung des Finanzministe¬
riums nur gewährt werden , wenn besondere

Billigkeitsgründe vorliegen , oder wenn die
Übernahme der Kosten zur Vermeidung einer
außerordentlichen wirtschaftlichen Notlage eines
Beamten usw . nötig erscheint.

Zu ß 9 Absatz 1 der Verordnung

8 17

Ein Umzug gilt als beendet , sobald der
größere Teil des Umzugsgutes an den neuen
Wohnort gebracht ist.

Karlsruhe, den 4 . Juli 1931.

Der Minister der Finanzen
Or . Mattes

1
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Anlage 1

Umzugskostenrechnung

des
( Amtsbezeichnung)

Verfügung de.

vom.

infolge Versetzung von.
(Dienststelle)

zu
(Dienststelle)

(Name)

193 . . Nr . .

. in

tN

über den nach der

. ^

ausgeführten Umzugs

(Ort)

(Ort)

I . Begründung des Anspruchs auf dis Urnzugskostenentschädigung

1 . Ich bin versetzt zum . 193 . . (Tag der Wirksamkeit der Versetzung ).

2 . Im Monat vorher , d . h . im Monat . 193 , habe ich meine Bezüge nach der Besoldungs¬

gruppe . . . erhalten (vgl . § 2 Absatz 6 UKV - und Z 7 AB .) .

3 . Der Umzug mit Hausrat wurde in der Zeit vom . bis . 193 . .

ausgeführt (vgl . H 1 Absatz 4 AB .) .

4 . a ) Der Umzug ist auf der Eisenbahnl ) — dem Landweges . ausgeführt.
d) Die Umzugsentfernung beträgt

4 . a ) Der Umzug ist auf der Eisenbahnl ) — dem Landweges . ausgeführt.
d) Die Umzugsentfernung beträgt

für die Str

von

ecken

nach

nach dem amtlichen
Kursbuch

Km

auf dem Landwege nach der
amtlichen Entfernungskarte

km

zusammen . . km

5 . An dem unter 1 genannten Tage hatte ich

u) einen Hausstand (vgl . § 4 Absatz 2 AB .) und war verheiratet ^) — gemäß 8 4 Absatz 1 AB . einem

verheirateten Beamten gleichzustellen l), da ich.

— unverheiratet l ) .
b ) keinen eigenen Hausstand und war verheiratet i) — unverheiratet i ) .

') Nichtzutreffendesist zu streichen.
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II . Berechnung der Umzugskostenentschädigung

1 . Umzugskostenvergütung gemäß H 2 Absatz 1 UKV . — entnommen aus der Übersicht

auf Anlage 2 AB . — .

2 . Von dem unter 1 angegebenen Betrage sind gemäß Z 2 Absatz 2i ) — Absatz 3i ) —

UKV . zuständig:

die Hälfte i) — . . . . v . H . i) — .

3 . Befördernngsauslagen gemäß § 2 Absatz 4 UKV.

4 . Reisekostenvergütung für den Beamten (vgl . § 3 Absatz 1 UKV .)

5 . Tatsächlich bezahlter Betrag für die Fahrkarten (Z 3 Absatz 2 UKV .) für

a ) die Ehefrau.
b ) die Kinder (Name und Alter ) .

o) sonstige Verwandte (Name und Verwandtschaftsverhältnis , vgl . Z 10 Absatz 1 AB .)

. < .

ck) Hausangestellte (Name und Art der Dienststellung)

Zusammen für . .

je -

. . Fahrkarten.

. -TA . .

. Klasse . . .

je -

. Fahrkarten. . Klasse . . .

für die Strecke von . nach.

dazu : Schnell - (Eil ) zugszuschlag . Stück je

. °TA, . Stück je . -TA.

Platzkartengebühr . Stück je. -TA, . Stück je

.

(Nur bei Entfernungen über 150 km , vgl . 8 10 Absatz 3 AB ).

Am Tage der Reise meiner Familienangehörigen erhielt ich Grundgehalt aus

Besoldungsgruppe.
6 . Fahrtauslagen gemäß § 3 Absatz 3 UKV.

Ich versichere pflichtgemäß , daß die unter 6 und 6 genannten Fahrtauslagen für

meine Familienangehörigen und Hausangestellten in der angegebenen Höhe tatsächlich

von mir bezahlt sind.

Betrag
-TA !

0 Nichtzutreffendes ist zu streichen. Übertrag . .



158 Nr . 22

Übertrag . .
7 . Mietentschädigung gemäß Z 6 UKV ., Berechnung und Begründung mit Belegen auf

Anlage.
8 . Sonstiges.

Betrag

zusammen . .

hiervon ab erhaltener Vorschuß . .

Restforderung . .

, den 193 . .

Marne und Amtsbezeichnung)

Sachlich richtig Rechnerisch geprüft

, den . 193 . . , den . 193 . .

Mame und Amtsbezeichnung) (Name und Amtsbezeichnung)
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Anlage 8

Übersicht
über die sich aus 8 2 Absatz 1 UKB . bei den verschiedenen Entfernungen ergebenden

Umzugskostenvergütungen

Die Umzugskostenvergütung beträgt für die Besoldungsgruppen
ber einer Umzugsentfernung

von km ^ 9 - 12
ML

6— 8
ML

ä 4—5
ML

^ 2—3
ML

^ I,81u . 82
ML

bis 5. 172,80 216,— 288,— 432,— 720,—
über 5 „ 10 . 184,32 230,40 306,— 457,20 756,—

„ 10 15 . 195,84 244,80 324,— 482,40 792,—

.. 15 „ 20 . 207,36 259,20 342,— 507,60 828,—

„ 20 .. 25 . 218,88 273,60 360,— 532,80 864,—

25 „ 30 . 230,40 288,— 378,— 558,— 900,-

„ 30 35 . 241,92 302,40 396,— 583,20 936,—

„ 35 „ 40 . 253,44 316,80 414,— 608,40 972,-
40 „ 45 . 264,96 331,20 432,— 633,60 1 008,—

„ 45 „ 50 . 276,48 345,60 450,— 658,80 1 044,—

„ 50 „ 60 . 317,52 396,90 516,78 755,73 1193,94

„ 60 70 . 324,— 405,— 527,31 770,31 1 213,38
70 80 . 330,48 413,10 537,84 784,89 1 232,82

„ 80 .. SO . 336,96 421,20 548,37 799,47 1 252,26
„ SO „ 100 . 343,44 429,30 558,90 814,05 I 271,70

„ 100 „ 110 . 388,80 486,— 632,70 920,70 1 434,60
.. 110 .. 120 . 396,— 495,— 644,40 936,90 1 456,20

„ 120 „ 130 . 403,20 504, -- 656,10 953,10 1 477,80

„ 130 „ 140 . 410,40 513,- 667,80 969,30 1 499,40

„ 140 „ 150 . 417,60 522 — 679,50 985,50 1521,—

„ 150 „ 160 . 424,80 531,— 691,20 1 001,70 1 542,60
„ 160 „ 170 . 432,— 540,— 702,90 1017 .90 1 564,20
„ 170 „ 180 . 439,20 549,— 714,60 1 034,10 1 585,80

.. 180 ISO . 446,40 558,— 726,30 1 050,30 1 607,40
„ ISO ,. 200 . 453,60 567,— 738,— 1 066,50 1 629,—

„ 200 „ 210 . 458,10 572,85 745,20 1 077,30 1 643,40
210 „ 220 . 462,60 578,70 752,40 1 088,10 1 657,80

„ 220 „ 230 . 467,10 584,55 759,60 1 098,90 1 672,20
„ 230 „ 240 . 471,60 590,40 766,80 1109,70 1 686,60
„ 240 „ 250 . 476,10 596,25 774,— 1120,50 1 701,—

„ 250 „ 260 . 480,60 602,10 781,20 1131,30 1 715,40
„ 260 „ 270 . 485,10 607,95 788,40 1142,10 1 729,80
„ 270 280 . 489,60 613,80 795,60 1152,90 ' 1 744,20
„ 280 „ 290 . 494,10 619,65 802,80 1163,70 1 758,60
„ 290 „ 300 . 498,60 625,50 810,— 1 174,50 1 773,—
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bei einer Umzugsentfernung
von km

Die Umzugskostenvergütung beträgt für die Besoldungsgruppen

^ 9—12
-HM

^ 6—8 ^ 4—5
-HM

^ 2 - 3
-HM

L. 1,ö1u . L2
-HM

über 300 bis 310. 503,10 631,35 817,20 1185,30 1 787,40

„ 310 „ 320 . 507,60 637,20 824,40 1196,10 1 801,80

„ 320 „ 330 . 512,10 643,05 831,60 1 206,90 1 816,20

„ 330 „ 340 . 516,60 648,90 838,80 1 217,70 1 830,60

„ 340 „ 350 . 521,10 654,75 846,— 1 228,50 1845,—

„ 350 „ 360 . 525,60 660,60 853,20 1 239,30 1 859,40 '

„ 360 „ 370 . 530,10 666,45 860,40 1 250,10 1 873,80

„ 370 „ 380 . 534,60 672,30 867,60 1 260,90 1 888,20

„ 380 „ 390 . 539,10 678,15 874,80 1 271,70 1 902,60

„ 390 „ 400 . 543,60 684,- 882,— 1 282,50 1 917,—

„ 400 „ 410 . 547,20 688,50 887,40 1 290,60 1 927,80

„ 410 „ 420 . 550,80 693,— 892,80 1 298,70 1 938,60

„ 420 „ 430 . 554,40 697,50 898,20 1 306,80 1 949,40

„ 430 „ 440 . 558,— 702,— 903,60 1 314,90 1 960,20

„ 440 „ 450 . 561,60 706,50 909,— 1 323,— 1 971,—

„ 450 „ 460 . 565,20 711,- 914,40 1331,10 1 981,80

„ 460 „ 470 . 568,80 715,50 919,80 1339,20 1 992,60

„ 470 „ 480 . 572,40 720,— 925,20 1 347,30 2 003,40

„ 480 „ 490 . 576,— 724,50 930,60 1 355,40 2 014,20

„ 490 „ 500 . 579,60 729,— 936,— 1 363,50 2 025,—

„ 500 „ 510 . 583,20 733,50 941,40 1 371,60 2 035,80
510 „ 520 . 586,80 738,— 946,80 1 379,70 2 046,60

„ 520 „ 530 . 590,40 742,50 952,20 1 387,80 2 057,40

„ 530 „ 540 . 594,— 747,— 957,60 1 395,90 2 068,20

„ 540 „ 650 . 597,60 751,50 963,— 1 404,— 2 079,—

„ 550 „ 560 . 601,20 756,— 968,40 1 412,10 2 089,80

„ 560 „ 570 . 604,80 760,50 973,80 1 420,20 2 100,60

„ 570 „ 580 . 608,40 765,— 979,20 1 428,30 2111,40

„ 580 „ 590 . 612,— 769,50 984,60 1 436,40 2 122,20

„ 590 „ 600 . 615,60 774,— 990,— 1 444,50 2 133,—

„ 600 „ 610 . 617,85 776,70 993,60 1449,90 2 140,20

„ 610 620 . 620,10 779,40 997,20 1 455,30 2147,40

„ 620 „ 630 . 622,35 782,10 1 000,80 1 460,70 2 154,60

„ 630 „ 640 . 624,60 784,80 1 004,40 1 466,10 2 161,80

„ 640 650 . 626,85 787,50 1008,— 1 471,50 2 169,—

„ 650 „ 660 . 629,10 790,20 1011,60 1 476,90 2176,20

„ 660 „ 670 . 631,35 792,90 1 015,20 1 482,30 2183,40

„ 670 „ 680 . . 633,60 795,60 1 018,80 1 487,70 2 190,60

„ 680 „ 690 . 635,85 798,30 1 022,40 1 493,10 2 197,80

„ 690 „ 700 . 638,10 801,— 1 026,— 1 498,50 2 205,—
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bei einer Umzugsentfernung
von km

Die Umzugskostenvergütung beträgt für die Besoldungsgruppen

^ 9—12 ^ 6^ 8
-LA

^ 4—5
-LA

^ 2 - 3
-LA

^ 1,U1u,L2
-LA

über 700 bis 710. 640,35 803,70 1 029,60 1 503,90 2 212,20

„ 710 „ 720 . 642,60 806,40 1 033,20 1 509,30 2 219,40

„ 720 „ 730 . 644,85 809,10 1 036,80 1 514,70 2 226,60

„ 730 740 . 647,10 811,80 1040,40 1 520,10 2 233,80

„ 740 750 . 649,35 814,50 1 044,— 1 525,50 2 241,—

„ 750 kk 760 . 651,60 817,20 1 047,60 1 530,90 2 248,20

„ 760 770 . 653,85 819,90 1 051,20 I 536,30 2 255,40

„ 770 780 . 656,10 822,60 1 054,80 1 541,70 2 262,60

„ 780 790 . 658,35 825,30 1 058,40 1 547,10 2 269,80

„ 790 800 . 660,60 828,— 1 062,— 1 552,50 2 277,—

über 800 km für je weitere 10 km
oder Teile davon . 1,35 1,80 2,25 3,15 4,50

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtDlatt
drK Badischen Ministeriums deK UulmS und AmerrtchrK

tzerauMegeben vom Ministerium deA AulruK und Unterricht ^ .

Ausgegeben Karlsruhe , den 21 . Juli 1931

Inhalt.
Notgesetz : Änderungen im Staatshaushalt.

Notgesetz
(Vom 9 . Juli 1931 .)

Änderungen im Staatshaushalt.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 247 .)

Das Staatsministerium verordnet im Na¬
men des Badischen Volkes auf Grund des H 56
Absatz 2 der Badischen Verfassung und soweit
notwendig auf Grund von Artikel 48 Absatz 4
der Reichsverfassung:

Artikel I

8 1
Der nach § 8 Absatz 3 des Reichshaushalts¬

gesetzes für das Rechnungsjahr 1931 (Reichs¬
gesetzblatt 1931 Teil II Seite 92) dem Lande
Baden zustehende Anteil an dem durch Verkauf
von Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn-
Gesellschaft flüssig zu machenden Betrag von
50 Millionen Mt oder an den den Ländern zu
übereignenden Vorzugsaktien verbleibt unter
entsprechender Änderung des § 17 des Steuer-
verteilungsgesetzes vom 7. Juli 1926 (Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 147) ausschließlich ^
dem Lande . !

8 2 !
i

Das Gebäudesondersteuergesetz in der Fas - !
sung der Bekanntmachung vom 1 . Juli 1926 !
(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 91 ) , des!
Gesetzes vom 1 . Juli 1927 ( Gesetz- und Ver - ^
ordnungsblatt Seite 133) und des Artikels 16 !
des Staatshaushaltsgesetzes für die Jahre 1930
und 1931 vom 16 . April 1930 ( Gesetz- und Ver - >
ordnungsblatt Seite 31 und 151 ) wird wie
folgt geändert : !

JmH 12
a) erhält der Absatz 1 folgende Fassung:

„ ( 1) Von dem nach § 11 den Gemeinden
nach Abzug des Fürsorgeanteils Anstehenden
Anteil am Steueraufkommen werden durch
das Land für die Förderung des Wohnungs¬
baues 26,3 v . H . dieses Anteils am Steuer¬
aufkommen nach § 7 Absatz 2 und 3 sowie
23,7 v . H . dieses Anteils am Steueraufkom¬
men nach § 7 Absatz 4 verwendet . Das Nä¬
here wegen der Ablieferung des für den
Wohnungsbau zu verwendenden Betrags
bestimmt das Ministerium des Innern .

" ;
b) wird der Absatz 2 gestrichen;
c ) werden die Absätze 3 bis 5 Absätze 2 bis 4.

8 3
Der K 24 des Steuerverteilungsgesetzes

vom 7 . Juli 1926 ( Gesetz- und Verordnungs¬
blatt Seite 147) in der Fassung des Artikel 17
des Finanzgesetzes für die Jahre 1930 und
1931 vom 16 . April 1930 (Gesetz- und Verord¬
nungsblatt Seite 31 und 151) erhält folgende
Fassung:

„8 24.
Der zu Gunsten der Gemeinden gebundene

Anteil an der Mineralwassersteuer wird dem
GemeindeausgleichsstoÄ zur Unterstützung sol¬
cher Gemeinden zugewiesen , die infolge der
Wohlfahrtslasten besonders notleiden .

"

8 4
Der s 28 des Steuerverteilungsgesetzes

vom 7 . Juli 1926 ( Gesetz- und Verordnungs¬
blatt Seite 147) erhält unter Absatz 1 Ziffer 3
folgenden Zusatz:
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„Das Land erhebt von den Gemeinden
( Schulverbänden ) für jede Lehrerstelle , deren
persönlichen Aufwand es trägt , für jedes Rech¬
nungsjahr einen Beitrag , der sich bemitzt
a) für Gemeinden mit mehr als 9000 Einwoh¬

nern auf 1000 Ml,
b) für Gemeinden mit mehr als 3000 und nicht

mehr als 9000 Einwohnern auf 850 Ml,
c) für Gemeinden mit nicht mehr als 3000 Ein¬

wohnern auf 700 Ml.
Der Beitrag wird nach näherer Anordnung

des Finanzministeriums in Raten erhoben.
Maßgebend für die Berechnung des Beitrags
ist, soweit die Einwohnerzahl in Betracht
kommt , das Ergebnis der letzten amtlichen
Volkszählung ; geht im Laufe eines Rechnungs¬
jahres eine Gemeinde in einer anderen auf , so
wird mit Wirkung vom Beginn des folgenden
Rechnungsjahres an ihre Einwohnerzahl der
aufnehmenden Gemeinde zugerechnet . Bilden
mehrere Gemeinden einen Schulverband , so ist
für die Gruppenzugehörigkeit die Einwohner¬
zahl der größten Gemeinde im Verband maß¬
gebend . Soweit für die Berechnung des Bei¬
trags die Zahl der Lehrerstellen in Betracht
kommt , ist maßgebend der Stand am 15 . Mai
jedes Jahres . Soweit bei den Fortbildungs¬
schulen die Gemeinde ( Schulverband ) anteilig
am persönlichen Aufwand beteiligt ist, ermäßigt
sich der Beitrag in dem Verhältnis , in dem die
Gemeinde (Schulverband ) die Kosten des per¬
sönlichen Aufwandes trägt . Das Finanzmini¬
sterium ist ermächtigt , für unvermögende Ge¬
meinden den Beitrag ganz oder teilweise nach¬
zulassen .

"

s 5

( 1 ) In Erfüllung der durch Verordnung
des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirt¬
schaft und Finanzen vom 5 . Juni 1931 , Reichs¬
gesetzblatt I Seite 279 , zweiter Teil , Kapitel I
§ 7 den Ländern auferlegten Verpflichtung , die
Dienstbezüge der Landesbeamten auf die Höhe
der Dienstbezüge gleichzubewertender Reichs¬
beamten herabzusetzen , und in Anwendung des
ß 32 des badischen Besoldungsgesetzes vom
21 . Mai 1920 , Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 287 , 8 33 des badischen Besoldungsge-
, ^ 22 . März 1921 , ^setzes vom 29 Juli 1921 und Verord¬

nungsblatt Seite 207 , und vom 26 . Juni 1923,
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 183 , so¬
wie des 8 42 des badischen Besoldungsgesetzes
vom 24 . Februar 1928 , Gesetz- und Verord¬
nungsblatt Seite 79, wird das Besoldungsgesetz
vom 24 . Februar 1928 mit Wirkung vom
1 . August 1931 an geändert wie folgt:
a) in 8 7 Absatz 4 wird in der ersten Zeile nach

dem Wort „Übertritt " eingefügt : „aus der
Besoldungsgruppe ^ 26 in die Besoldungs¬
gruppe ^ 2c während der ersten 16 Besol¬
dungsdienstjahre, " ;

b) in 8 31 Absatz 3 wird der letzte Halbsatz ge¬
strichen;

c) in der Überleitungsbestimmung zur Besol¬
dungsgruppe ^ 2c (Anlage 1 zum Besol¬
dungsgesetz ) wird in Absatz 1 statt „ihr um
2 Jahre verbessertes Besoldungsdienstalter"
gesetzt : „ihr bisheriges Besoldungsdienst¬
alter " ;

in Absatz 2 wird die Zahl 6 geändert
in 4.

(2) Die Vorschriften unter Buchstabe a und
c gelten auch für die am 1 . August 1931 im
Dienst befindlichen Bezugsberechtigten , deren
Dienstbezüge bis dahin höher waren , diejenigen
unter Buchstabe b für alle an diesem Tage im
Genüsse der bisherigen Erhöhung befindlichen
Altversorgungsberechtigten und Hinterbliebe¬
nen von solchen.

K 6
( 1 ) In Anwendung der 8 32 des badischen

Besoldungsgesetzes vom 21 . Mai 1920 , Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 287 , H 33 des ba-

22 . März 1921,
oischen Besoldungsgesetzes vom ^ 1921
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 207 , und
vom 26 . Juni 1923 , Gesetz- und Verordnungs¬
blatt Seite 183 , sowie des 8 42 des badischen
Besoldungsgesetzes vom 24 . Februar 1928 , Ge¬

setz- und Verordnungsblatt Seite 79, wird das
Besoldungsgesetz vom 24 . Februar 1928 mit
Wirkung vom 1 . August 1931 an geändert wie
folgt:
3) in 8 5 Absatz 2 ist statt „soweit sie fünf

Jahre , bei Versorgungsanwärtern vier
Jahre " zu setzen : „soweit sie acht , bei Ver¬
sorgungsanwärtern sieben Jahre " ;
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b) in K 16 Absatz 1 ist am Schluffe statt des
Punktes ein Strichpunkt zu setzen und bei¬
zufügen : „ledige außerplanmäßige Beamte
mit Ausnahme der Geistlichen mit mehr als
sieben Vergütungsdienstjahren und der
Schwerbeschädigten erhalten keinen Woh-
nungsgeldzuschutz " ;

c) in § 17 Absatz 2 wird im ersten Satz statt
„vom Beginn des sechsten , Versorgungsan-

Vergütungsordnung für die

Wärter vom Beginn des fünften" gesetzt „vom
Beginn des zehnten , Versorgungsanwärter
vom Beginn des neunten"

; die Worte „und
die vor dem 1 . April 1920 eingestellten
Schreibgehilfinnen vom Beginn des neun¬
ten " werden gestrichen;

6) die Vergütungsordnung (Anlage 4 zur Be¬
soldungsordnung ) erhält folgende Fassung:

Anlage 4.
außerplanmäßigen Beamten.

Beamte,
die ihre erste planmäßige

Anstellung finden
in Besoldungsgruppe

im 1 . und 2 . Ver¬
gütungsdienstjahr,

Versorgungs-
anwärter im

1 . Vergütungs¬
dienstjahr

im 3 . und 4. Ver¬
gütungsdienstjahr,

Versorgungs-
amvärter im

2 . u . 3 . Vergütungs¬
dienstjahr

im 5 . und 6. Ver¬
gütungsdienstjahr,

Versorgungs¬
anwärter im

4 . u . 5 Vergütungs¬
dienstjahr

im 7 . und 8 . Ver-
gütungsdienstjabr,

Versorgungs¬
anwärter im

6 . u . 7. Vergütungs¬
dienstjahr

im 9 . Vergütungs¬
dienstjahr,

Versorgungs¬
anwärter im

8 . Vergütungs¬
dienstjahr

^ 2 jährlich
^ 3
^ 4
^ 5, 6 und 7 n „
^ 7 b, 8
^ 9 , 10
^ ll , 12

Zivilanwärter erhalt«

3 000
2 650
1800
1700
1 500
1300
1260

m vom Beginn t

3 200
2 800
1950
1800
1550

' 1400
. 1330

>es zehnten, Ver

3 600
3 000
2 100
1900
1 600
1450
1400

orgungsanwärter

-VL
4 000
3 400
2 300
2 000
1700
1500
1 450

vom Beginn d

4 400
3 800
2 550
2 150
1850
1600
1 500

es neunten Ver-
gütnngsdienstjahres an Vergütungen in Höhe der Grundgehälter der ersten Dienstaltersstufe der planmäßigen
Beamten ihrer Eingangsgruppe.

Die zur Zeit des Inkrafttretens des Besoldungsgesetzes vom 24 . Februar 1S28 im Dienste gewesenen
außerplanmäßigen Beamten behalten ihr um zwei Jahre verbessertes Vergütungsdienstalter . Ihnen wird bei
der ersten planmäßigen Anstellung die bei derselben Dienstlaufbahn zwischen dem Beginn des Vergütungs¬
dienstalters und der ersten planmäßigen Anstellung liegende Zeit auf das Besoldungsdienstalter angerechnet,
soweit sie zehn Jahre , bei Versorgungsanwärtern neun Jahre , bei den vor dem 1 . April 1920 eingestellten
weiblichen Schreibkräften zehn Jayre übersteigt.

(2) Die Vorschriften in Buchstabe b—ä die¬
ses Paragraphen gelten auch für solche am
1 . August 1931 im Dienst befindliche Bezugs¬
berechtigte , deren Dienstbezüge bis dahin höher
waren.

H 7
(1) In Anwendung der § 32 des badischen

Besoldungsgesetzes vom 21 . Mai 1920 , Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 287 , H 33 des ba-

22 . März 1921
tuschen Besoldungsgesetzes vom Juli 1921^
Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 207 , und
vom 26 . Juni 1923 , Gesetz - und Verordnungs¬
blatt Seite 183 , sowie des Z 42 des badischen
Besoldungsgesetzes vom 24. Februar 1928 , Ge¬
setz - und Verordnungsblatt Seite 79 , werden

für die Zeit vom 1 . August 1931 bis mit 31.
März 1932 die ungekürzten Dienstbezüge der
badischen Beamten um 5 v . H . sowie darüber
hinaus um den Betrag gekürzt, um den sich in¬
folge der Sonderkürzung des Landes die Kür¬
zungen nach den Verordnungen des Reichsprä¬
sidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Fi¬
nanzen vom 1 . Dezember 1930 , Reichsgesetz¬
blatt I Seite 517 , und vom 5 . Juni 1931 , Reichs¬
gesetzblatt l Seite 279, gegenüber der Kürzung
aus den ungekürzten Bezügen vermindern.

(2) Der Kürzung unterliegen die Dienstbe¬
züge der im Dienst befindlichen und der ehe¬
maligen Minister und der Hinterbliebenen von
solchen, ferner die Dienstbezüge der Beamten,
die Versorgungsbezüge der im einstweiligen



166 Nr . 23

oder endgültigen Ruhestand befindlichen Be¬
amten, der ehemaligen und der ihrer Amts¬
pflichten enthobenen Beamten mit Einschluß
der früheren Hofbeamten, ferner der Beamten
der weltlichen Stiftungen und ausgeschiedenen
Verwaltungszweige sowie die der Staatskasse
zur Last fallenden Ruhegehaltsanteile früherer
Staatsbeamten , endlich die entsprechenden Be¬
züge der Hinterbliebenen von Beamten mit
Einschluß der Hofbeamten und der ehemaligen
Beamten und die Pensionszuschüsse an Thea¬
terpensionäre und Hinterbliebene von Mitglie¬
dern der früheren Hoftheater -Pensionskasse.

(3) Personen , deren kürzungspflichtige Be¬
züge den Betrag von 2000 Mk jährlich nicht
übersteigen , sind von dieser Kürzung befreit.
Die Dienstbezüge dürfen durch die Sonderkür¬
zung des Landes nicht unter den Betrag von
2000 Ml jährlich gesenkt werden.

(4) Dienstbezüge im Sinne dieses Para¬
graphen sind alle Geldbezüge und geldwerten
Bezüge, die den im Absatz 2 genannten Perso¬
nen mit Rücksicht auf ihre hauptamtliche oder
nebenamtliche Dienstleistung oder mit Rücksicht
auf frühere Dienstleistung aus der Staatskasse
zufließen.

(5) Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen,
Dienstaufwandsentschädigungen, Reisekosten¬
vergütungen, Beschäftigungstagegelder, Nacht¬
dienstentschädigungen und Nmzugskostenvergü-
tungen unterliegen der Kürzung nach Absatz 1
nicht.

(6) Die Kürzung nach Absatz 1 erstreckt sich
ferner nicht auf die Beamten des staatlichen
Sicherheitsdienstes bis zur Besoldungsgruppe
^ 3 b einschließlich.

(7) Die Aufbesserungszuschüsse an die Re-
ligionsgesellschaften nach Maßgabe des Gesetzes
vom 19 . Dezember 1924 in der Fassung der Ge¬
setze vom 5 . Juli 1928 und vom 3 . April 1930
über die Aufbesserung gering besoldeter Pfar¬
rer aus Staatsmitteln ( Gesetz - und Verord¬
nungsblatt 1928 Seite 261 und . 1930 Seite 85)
werden ebenfalls entsprechend gekürzt. Es
bleibt den öffentlich -rechtlichen Religionsgesell¬
schaften überlassen , ihrerseits eine den vorste¬
henden Vorschriften entsprechende Kürzung vor
zunehmen.

(8) Die zur Durchführung dieser Kürzung
erforderlichen Bestimmungen trifft jeder Mi¬
nister für seinen Geschäftsbereich.

§ 8
( 1 ) Der im Staatshaushaltsplan für die

Jahre 1930/31 Hauptabteilung III — Ministe¬
rium des Innern — Kapitel 8 ^ Titel 1 u der
Ausgabe vorgesehene Fürsorgeaufwand des *

Landes mit 6 000 000 Mt wird für das Rech¬
nungsjahr 1931 um 600 000 Mt gekürzt.

(2) Der im Staatshaushaltsplan für die
Jahre 1930/31 Hauptabteilung III — Ministe¬
rium des Innern — Kapitel 4 ^ Titel 11 der
Ausgabe vorgesehene Staatszuschuß an die
Kreise mit 1000 000 Mt wird unter entsprechen¬
der Änderung des Gesetzes vom 27. Dezember
1891 über die Dotation der Kreisverbände ( Ge¬
setz - und Verordnungsblatt Seite 248) in der
Fassung des Gesetzes vom 20 . Juni 1900 (Ge¬
setz - und Verordnungsblatt Seite 823 ) für das
Rechnungsjahr 1931 um 250 000 Mt gekürzt.
Die Verrechnung der Kürzung auf die einzelnen
Kreise bleibt dem Ministerium des Innern
überlassen.

8 9
Die im Staatshaushaltsplan und Staats-

haushaltsgesetz für die Jahre 1930 und 1931
vom 16 . April 1930 (Gesetz - und Verordnungs¬
blatt Seite 31 und 151) festgestellten Haushalts¬
sätze und Abschlußzahlen ändern sich entspre¬
chend den obigen Bestimmungen.

8 10
Das Staatsministerium ist ermächtigt , je

nach der Gestaltung der Finanzlage die nach
den KZ 2, 4, 7 und 8 getroffenen Bestimmungen
zu mildern.

8 11
Die obigen Bestimmungen treten, soweit

sich aus den einzelnen Paragraphen nichts an¬
deres ergibt, am 1 . April 1931 in Kraft ; K 10
tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Artikeln
8 1

( 1 ) Der Artikel I K 7 gilt entsprechend für
Gemeinden, Gemeindeverbände, Kreise und
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sonstige Körperschaften , Anstalten und Stiftun¬
gen des öffentlichen Rechts . Das Finanz¬
ministerium stellt fest , wer zu diesen Körper¬
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffent¬
lichen Rechts gehört. Zu den Personen , die
nach Satz 1 der Kürzung unterworfen werden,
gehören auch die Bürgermeister, besoldeten Ge-

^
meinderäte und sonstigen besoldeten Organe der
dort genannten Körperschaften.

(2) Die Gemeinden, Gemeindeverbände,
Kreise und sonstigen Körperschaften , Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind —

unbeschadet der sich aus dem Zweiten Teil der
Zweiten Verordnung des Reichspräsidenten
zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
vom 5. Juni 1931 für sie ergebenden Rechte
und Verpflichtungen — berechtigt und verpflich¬
tet , die Dienstbezüge ihrer Beamten einschl . der
Bürgermeister, besoldeten Gemeinderäte und
sonstigen besoldeten Organen herabzusetzen , so¬
weit sie höher liegen als die Dienstbezüge
gleichzubewertender Landesbeamten. Bei die¬
sem Vergleich der Dienstbezüge sind alle Geld¬
bezüge und geldwerten Bezüge heranzuziehen,
welche diese Personen mit Rücksicht auf ' ihre
hauptamtliche oder nebenamtliche Dienst¬
leistung erhalten . Absatz 1 Satz 2 findet An¬
wendung.

(3) Soweit Bezugsberechtigte wohlerwor¬
bene Rechte nach Artikel 129 Absatz 1 Satz 3 der
Reichsverfassung haben, werden diese Rechte
durch die Vorschrift des Absatzes 1 oder die auf¬
grund des Absatzes 2 ergehenden Vorschriften
nicht berührt.

8 2
Die Vorschriften des § 72 der Gemeinde¬

ordnung, des 8 52 der Kreisordnung, des 8 6
Absatz 4 des Sparkassengesetzes , des 8 48 Ab¬
satz 2 des Versicherungsgesetzes für Gemeinde-
und Körperschaftsbeamte und des 8 3 des Ge¬
setzes über die Besoldung der Körperschaftsbe¬
amten vom 5 . Oktober 1921 werden bis zum
31 . Januar 1934 außer Wirksamkeit gesetzt. Für
die gleiche Dauer tritt in den Fällen des 8 24
Absatz 1 der Gemeindeordnung und des 8 l
Absatz 1 sowie des 8 2 Absatz 4 des Gesetzes
über die Besoldung der Körperschastsbeamten
an die Stelle des Schlichtungsausschusses das
zur Aufsicht zuständige Bezirksamt, bei Städten

23 — 16?

der Landeskommissär , bei Landesstiftungen der
Minister des Innern . Die bei Inkrafttreten
dieser Bestimmung bei den Schlichtungsaus¬
schüssen anhängigen Streitigkeiten beruhen für
die in Satz 1 genannte Zeit.

8 3
Zur Schaffung eines gerechten Ausgleichs

innerhalb der Beamtenschaft und zur Erleich¬
terung der finanziellen Notlage der Gemeinden
und Kreise wird auf Grund des Artikels 48 Ab¬
satz 4 der Reichsverfassung gemäß 88 4 bis 11
eine Ausgleichsabgabe erhoben.

8 4
Zur Entrichtung dieser Abgabe sind ver¬

pflichtet:
g) Personen , denen gegen Gemeinden, Ge¬

meindeverbände, Kreise und sonstige Körper¬
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffent¬
lichen Rechts Gehalts - , Versorgungs - oder
Hinterbliebenenansprüche zustehen und deren
Dienst- , Versorgungs - oder Hinter¬
bliebenenbezüge nach den Verordnungen
des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirt¬
schaft und Finanzen vom 1 . Dezember 1930 und
5 . Juni 1931 in Verbindung mit der Verord¬
nung des Staatsministeriums vom 15 . Ja¬
nuar 1931 (Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 9) oder nach Artikel II 8 1 Absatz 1 die¬
ses Notgesetzes zu kürzen sind . Die Abgabe
wird erhoben , wenn diese Kürzung infolge Gel¬
tendmachung wohlerworbener oder vereinba¬
rungsmäßiger Rechte nicht oder nur teilweise
durchgeführt werden kann;

b) Beamte der Gemeinden, Gemeindever¬
bände , Kreise und sonstigen Körperschaften , An¬
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
einschließlich der Bürgermeister, besoldeten Ge-
meinderäte und sonstigen besoldeten Organe , de¬
ren Dienstbezüge höher liegen als die Dienst¬
bezüge gleich zu bewertender Beamter des Lan¬
des.

8 5
Die Abgabe nach 8 4 Buchstabe a ist gleich

dem Betrag , um den die Bezüge des Abgabe¬
pflichtigen nach den in 8 4 Buchstabe s genann¬
ten Bestimmungen zu kürzen wären , wenn die
Geltendmachung wohlerworbener oder verein-
barungsmätziger Rechte nicht entgegenstünde.
Bei teilweiser Anwendung der Gehaltskür-
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zungsvorschriften auf den Abgabepflichtigen
wird die Abgabe in Höhe des Unterschieds zwi¬
schen Voll- und Teilkürzung erhoben.

8 6
( 1 ) Die Abgabe nach ß 4 Buchstabe b wird

in Höhe des Unterschieds zwischen den tatsäch¬
lichen Dienstbezügen des Abgabepflichtigen und
den Dienstbezügen eines gleichzubewertenden
Landesbeamten erhoben . Das Staatsministe¬
rium ist ermächtigt , in Richtlinien mit binden¬
der Kraft festzusetzen , welchen Landesbeamten
die einzelnen Dienststellen bei Gemeinden , Ge¬
meindeverbänden , Kreisen, Körperschaften,
Stiftungen und Anstalten des öffentlichen
Rechts gleichzubewerten sind. Soweit Gemein¬
den, Gemeindeverbände und Kreise nach dem
Inkrafttreten dieses Notgesetzes ihre Satzun¬
gen über die Beamtenbesoldung rechtswirksam
neu geregelt haben , ist die Abgabe gleich dem
Unterschied zwischen den tatsächlichen Bezügen
und den Bezügen , die der Abgabepflichtige nach
der neuen Besoldungssatzung zu beziehen hätte.

(2) Zu den tatsächlichen Bezügen nach Ab¬
satz 1 gehören alle Geldbezüge und geldwerten
Bezüge , die der Abgabepflichtige mit Rücksicht
auf eine Haupt- oder nebenamtliche Dienstlei¬
stung erhält.

§ 7
Soweit die Ausgleichsabgabe nach 8 6 er¬

hoben wird , ist die Abgabe nach 8 5 aus den
um die Abgabe nach § 6 gekürzten Bezügen zu
berechnen.

8 8
(1 ) Die Ausgleichsabgabe nach 8 5 wird,

soweit sie der Kürzung nach den Verordnungen
des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirt¬
schaft und Finanzen vom 1 . Dezember 1930
und 5 . Juni 1931 in Verbindung mit der Ver¬
ordnung des Staatsministeriums vom 15 . Ja¬
nuar 1931 (Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 9) entspricht , aus den Bezügen für die
Zeit vom 31 . Juli 1931 bis zum 31 . Januar
1934 und , soweit sie der Kürzung nach Artikel ll
8 1 Absatz 1 dieses Notgesetzes entspricht, aus
den Bezügen für die Zeit vom 31 . Juli 1931
bis zum 31 . März 1932 erhoben.

(2) Den Zeitpunkt , von welchem ab die
Ausgleichsabgabe nach 8 6 erhoben wird , be¬

stimmt das Staatsministerium . Ihr unterlie¬
gen Bezüge , die für die Zeit bis zum 31 . Ja¬
nuar 1934 gewährt werden.

8 9
( 1 ) Die Anstellungsbehörde hat dem Ab¬

gabepflichtigen einen Bescheid über die zu er¬
hebende Ausgleichsabgabe zu erteilen.

(2) Die Ausgleichsabgabe ist von den An¬
stellungsbehörden in der Weise zu erheben , daß
sie bei jeder Zahlung Haupt- oder nebenamt¬
licher Dienstbezüge anteilig einbehalten wird.

(3) Die von Gemeinden und Kreisen erho¬
bene Ausgleichsabgabe verbleibt diesen Kör¬
perschaften.

(4) Die von den Gemeindeverbänden , so¬
wie den sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts erhobene
Abgabe fließt in den Gemeindeausgleichsstock
(8 20 des Steuerverteilungsgesetzes ) . Die ein¬
behaltenen Beträge sind nach jeder Gehaltszah¬
lung an die Landeshauptkasse in Karlsruhe ab¬
zuführen.

8 10
Gegen den in 8 9 Absatz 1 genannten Be¬

scheid ist binnen einer Notfrist von zwei Wo¬
chen Klage an den Verwaltungsgerichtshof zu¬
lässig , der über die Abgabepflicht und über die
Abgabehöhe in erster und letzter Instanz ent¬
scheidet.

8 11
Die erforderlichen Durchführungsbestim¬

mungen erläßt , soweit sie nicht dem Staats-
Ministerium Vorbehalten sind , der Minister des
Innern im Benehmen mit dem Finanzminister.

8 12
Die Vorschriften des Artikels ll 88 1—11

gelten nicht für Religionsgesellschaften des öf¬
fentlichen Rechts . Die Bestimmung in Artikel I
8 7 Absatz 7 letzter Satz bleibt unberührt.

8 13
Die obigen Bestimmungen treten , soweit

nicht in den einzelnen Paragraphen etwas an¬
deres vorgesehen ist, am Tage nach der Ver¬
kündung in Kraft.

Karlsruhe, den 9 . Juli 1931.
Das Staatsministerium.

Wittemann

Druck und Verlag von Malsch * Vogel tn Karlsruhe.
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Ausgegeben Karlsruhe , den 1 . August 1931

Inhalt.
I Bekanntmachungen:

Badische Gehaltskürzung.
Die Bad . Volksschule.
Neuherausgabe des literarischen Nachlasses des Freiherrn

vom Stein.

58. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner.
II . Personalnachrichten,

m . Stellenansschreibe «.

I . Bekanntmachungen.
Badische Gehaltskürzung.

Das Notgesetz vom 9 . Juli 1931 (Amtsblatt
Nr . 23 Seite 163 ff . ) enthält in Artikel I § 5 und
8 6 Änderungen des badischen Besoldungsgesetzes
einschließlich der Besoldungs - und Vergütungsord¬
nung und in 8 7 eine besondere Kürzung der
Diensteinkommensbezüge , sofern und soweit diese
Bezüge den Betrag von jährlich 2000 Mi nicht j
übersteigen , um 5 v . H . Diese Kürzung um 5 v . H . ^
tritt neben die durch die beiden Gehaltskürzungs - !
Verordnungen des Reichs bereits verfügten Kürzun - >
gen ; sie ist also aus den Bruttobezügen zu berech¬
nen , die sich aus dem (teilweise geänderten ) Besol¬
dungsgesetz ergeben.

Zu den der Kürzung unterliegenden Dienstbe¬
zügen der Beamten und Lehrer gehören alle Geld¬
bezüge, die sie mit Rücksicht auf ihre hauptamtliche
oder nebenamtliche Dienstleistung erhalten , also
z . B . die Wohnungsgeldzuschüsse in ihrem vollen
Betrag auch dann , wenn sie ganz oder teilweise für
eine Dienstwohnung einbehalten werden , die Be¬
züge der außerplanmäßigen und sonstigen nicht¬
planmäßigen Beamten (Lehrer ) , die Unterhalts ;» - !
schüsse und die Vergütungen der Beamten im Vor-
bereitungs - und Probedienst , die Bezüge der Assi¬
stenten sowie die Unterhaltszuschüsse der Privatdo¬
zenten, die Lehrauftragsvergütungen , die Unter¬
richtsgelder , die Prttfungshonorare und sonstigen
Nebenbezüge , die ruhegehaltsfähigen und nichtruhe
gehaltsfähigen Zulagen jeder Art , die Vergütungen
der Nebenlehrer und für Überstunden usw.

Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen , Dienstauf¬
wandsentschädigungen , Reisekostenvergütungen , Be¬
schäftigungstagegelder , Nachtdienstentschädigungen
und Umzugskostenvergütungen unterliegen der
Kürzung um 5 v . H . nicht.

^
Die erforderlichen Anweisungen an die für

Zahlung der Dienstbezüge zuständigen Kassen we¬
gen Durchführung der Neuregelungen ab 1 . August
1931 sind ergangen.

Karlsruhe, den 24 . Juli 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 16209. vr . Schmitt

Die B-d . Volksschule.

Im Verlag Boltze G . m . b . H . Karlsruhe
ist soeben erschienen: „ Die Badische Volks¬
schule "

, eine Sammlung der für das
Gebiet der Volksschule einschließlich
der Unterrichtung und Erziehung der
nichtvollsinnigen Kinder geltenden
Landes - und reichsgesetzlichen Vor¬
schriften und Vollzugsbestimmungen
nrit ausführlichen Erläuterungen
und einem Sachregister von vr . F.
Schmidt, vorm . Ministerialdirektor im Ministe¬
rium des Kultus und Unterrichts . Zweite neu¬
bearbeitete Auflage (1.XIV und 1088 Sei¬
ten ) . Preis gebunden 39 Ml . Unter Bezugnahme
auf die Bekanntmachung vom 30 . August 1926
( Amtsblatt Seite 149 ) weise ich auf Vas in der
neuen Auflage erheblich erweiterte , zusammenfas¬
sende Nachschlagewerk und Hilfsmittel für die Aus¬
legung der Schulgesetzgebung hin und empfehle
dessen Anschaffung.

Karlsruhe, den 27 . Juli 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 27338. In Vertretung
H . Mg . IV» Di-. Huber
V . Gen . III .

^
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Neuherausgabe des literarischen Nachlasses des Freiherrn
vom Stein.

Aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr
des Todestages des Freiherrn vom Stein haben
Reichsregierung , Preußische Staatsregierung,
Deutscher und Preußischer Städtetag die Neuher¬
ausgabe des gesamten literarischen Nachlasses
Steins veranlaßt . Die Veröffentlichung umfaßt
unter Benutzung bisher unveröffentlichten Mate¬
rials und unter Ergänzung der früheren Publika¬
tionen den literarischen Nachlaß möglichst vollstän¬
dig.

Das Werk erscheint in 6 Bänden zu je etwa
40 Bogen (640 Seiten ) .

Der Verlag räumt allen Behörden , Stellen und
Beamten , die im Wege der Sammelbestellung das
Werk erwerben , einen Vorzugspreis von 20 Ml für
den in Ganzleinen gebundenen Band ein, wenn die
Beteiligung an der Sammelbestellung bis 30 . Sep¬
tember 1931 erklärt wird . Das Gesamtwerk wird
zu Beginn des Rechnungsjahres 1933 fertig vor¬
liegen . Die Abnahme der einzelnen Bände und de¬
ren Bezahlung wird sich also auf die drei Rech¬
nungsjahre 1931 , 1932 und 1933 verteilen.

Etwaige Bestellungen wären beim diesseitigen
Ministerium bis zum 20 . September ds . Js . einzu¬
reichen.

Karlsruhe, den 23 . Juli 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 27380 . vr . Schmitt
H . Allst . IV»
V . Gen. HI.

-

58 . Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner.
An die Direktionen und Vorstände der Höhe¬

ren Schulen.
Die 58 . Versammlung Deutscher Philologen

und Schulmänner wird in den Tagen vom 28 . Sep¬
tember bis 2 . Oktober 1931 in Trier stattfinden.

Die Direktionen und Vorstände der Höheren
Schulen werden ermächtigt , denjenigen Lehrern,
welche an der Versammlung teilnehmen wollen , den
hierzu erforderlichen Urlaub zu erteilen , soweit dies
ohne erhebliche Störung des Unterrichts möglich ist.

Karlsruhe, den 25 . Juli 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ö 27528. In Vertretung
H . Mg. XIX» vr . Huber

II. Perfonalnachrichten.
Kraft Gesetzes tritt i« den dauernden Ruhestand:
Ministerialrat vr . Karl Armbrust er im

Ministerium des Kultus und Unterrichts auf

1 . September 1931 . — Ministerialrat vr . k . o . Otto
Kunz er im Ministerium des Kultus und Unter¬
richts auf 1. September 1931 . — Wachtmeister Si¬
mon Brecht an der Technischen Hochschule Karls¬
ruhe auf 1 . November 1931 . — Handarbeitsinspek¬
torin Marie Lang an der Mädchenrealschule in
Freiburg auf 1 . November 1931 . — Oberlehrer
Franz Sales Mink in Mühlenbach , A . Wolfach,
aus 1 . November 1931 . — Hauptlehrer Ernst Eber¬
hard in Heidelberg auf 1 . November 1931 . —
Hauptlehrer Eduard Kasper in Pforzheim auf
1 . November 1931.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:
Professor vr . Georg Haeuser am Gymna¬

sium in Karlsruhe wegen leidender Gesundheit . —
Professor Walter Ludwig am Gymnasium Tau¬
berbischofsheim bis zur Wiederherstellung seiner
Gesundheit . — Hauptlehrerin Mauritia von
Pflummern in Mannheim bis zur Wiederher¬
stellung der Gesundheit . — Hauptlehrer Wunibald
Schindler in Balzfeld , A . Wiesloch.

Entlassen auf Ansucheu:
Der ordentliche Professor für Kunstgeschichte an

der Universität Freiburg vr . Hans Jantzen. —
Lehramtsassessorin vr . Olga H e ß an der Lessing¬
schule in Karlsruhe . — Hilfslehrerin Martha
Schnabel in Neudorf , A . Bruchsal.

Gestorben:
Hauptlehrer i . R . Heinrich Sandmeier in

Reichental am 4 . Mai 1931 . — Oberlehrer i . R . Jo¬
sef Suppinger, zuletzt in Lauf , am 3 . Juni
1931 . — Hausmeister a . D . Vinzenz Bickel in
Freiburg am 6 . Juni 1931 . — Hauptlehrer i . R.
Michael Müller in Eppingen am 24 . Juni 1931.
— Hauptlehrerin Elisabeth Schäfer in Hocken¬
heim am 6 . Juli 1931 . — Hauptlehrer i . R . Franz
Eck in Mannheim am 8 . Juli 1931 . — Hauptlehrer
i . e . R . August Kuhnmünch in Ubstadt am 8.
Juli 1931 . — Der ordentliche Professor für neuere
deutsche Literatur an der Universität Heidelberg
vr . Friedrich Gundolf am 12 . Juli 1931 . —
Hauptlehrer Georg Baumann in Pforzheim am
14 . Juli 1931.

III Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Hattenweiler,

A. Pfullendorf — Horrenbach, A . Adelsheim
— Markdorf, A . Uberlingen.

2. Für Lehrer e v . Bekenntnisses:
Die Oberlehrerstelle in Bad Rappenau,

A . Sinsheim . — Eine Hauptlehrerstelle in Spiel-
berg, A. Ettlingen.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Druck und Verlag von Malsch K Vogel in Karlsruhe.
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Inhalt.
I . Verordnung:

Maßnahmen zur Behebung der Junglehrernot.
1l Bekanntmachungen:

Einrichtung und Benutzung von Fernsprecheinrichtungen.

Ernährungs- und Diätkurs auf der Bühlerhöhe.
III . Persoualnachrichte«.
IV. Stellenansschreiben.

I Verordnung.
( Vom 27 . Juli 1931 .)

Maßnahmen zur Behebung der Jungleyrernot.
( Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 259.)

Aufgrund des Ermächtigungsgesetzes vom
26 . März 1931 ( Gesetz - und Verordnungsblatt 1931
Seite 129 ) wird im Einvernehmen mit dem Mini¬
ster der Finanzen bestimmt:

Der s 1 der Verordnung vom 1 . April 1931
über Maßnahmen zur Behebung der Junglehrer¬
not ( Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 131)
erhält mit Wirkung vom 1 . August 1931 folgende
neue Fassung:

8 1.
8 17 Absatz 2 Satz 2 des Besoldungsgesetzes

vom 24 . Februar 1928 (Gesetz - und Verordnungs¬
blatt 1928 Seite 79 ) findet für die Dauer der Wirk¬
samkeit dieser Verordnung auf die ledigen nicht-
planmäßigen Volks - und Fortbildungsschulleh-
rer(-innen) — mit Ausnahme der ledigen schwer-
kriegsbeschädigten Lehrer — keine Anwendung.

Karlsruhe, den 27 . Juli 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

vr . Schmitt

II. Bekanntmachung.
Einrichtung und Benutzung von Fernsprecheinrichtungen.

Nachstehend werden die vom 1 . Juli 1931 an
geltenden „Vorschriften über Fernsprech
d i en st a n s ch l ü s s e " zur Kenntnis der mir unter¬
stellten Behörden und Beamten gebracht.

Hierzu wird bestimmt:
Der vom Postamt eingehende Gebührenforde-

rungszettel ist an Hand des gemäß Runderlaß vom
26 . Mai 1931 Nr . ^1 . 10506 zu führenden Verzeich¬

nisses umgehend auf seine Richtigkeit nachzuprüfen
und folgender Bestätigungsvermerk aufzunehmen:

Es entfallen auf Dienstgespräche . (M

Privatgespräche . (M
Der Gebührensatz für die Privatgespräche ist

veranlaßt.

Datum . Unterschrift.
Die bestätigte Gebührenrechnung ist mit Zah¬

lungsanweisung zu versehen und zusammen mit
dem rückerhobenen Betrag für Privatgespräche an
die zuständige Kasse zwecks Begleichung einzusen¬
den.

Die mit Erlaß vom 31 . Oktober 1921 — Amts¬
blatt 1921 Nr. 33 Seite 367 ff . — bekanntgegebenen
Grundsätze über die Einrichtung und Benutzung von
Fernsprechanschlüssen in Diensträumen und Woh¬
nungen werden hiermit aufgehoben.

Karlsruhe, den 16 . Juli 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 15789 vr . Schmitt

Vorschriften
über Fernsprechdienstanschlüsse.

Gültig vom 1 . Juli 1931.
I . Fernsprechanlagen in Diensträumen.

1 . Zulassung. Diensträume dürfen an das
Fernsprechnetz nur dann angeschlossen werden, wenn
die dienstlichen Bedürfnisse den dadurch entstehen¬
den Kostenaufwand rechtfertigen und die erforder¬
lichen Geldmittel bereitgestellt sind . Die Entschei¬
dung über die Notwendigkeit einer Fernsprechan¬
lage sowie über die Art der Anlage und die An¬
zahl der Fernsprechanschlüsse trifft das zuständige
Ministerium. Die Art und Größe der Fernsprech¬
anlagen in Dienstgebäuden richtet sich nach den ört-
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lichen Verhältnissen und dem Umfang des dienstlich
notwendigen Fernsprechverkehrs . In jedem Falle
ist der Grundsatz einer sparsamen und wirtschaft¬
lichen Verwendung der Haushaltsmittel zu beach¬
ten.

2 . ArtdesAnschlusses. In der Regel ist
ein Hauptanschluß mit den notwendigen Nebenstel¬
len zu wählen , doch können zur Kostenersparnis auch
Nebenanschlüsse an Hauptanschlüsse anderer Behör¬
den oder Querverbindungen zu anderen Behörden
beantragt werden . Nebenanschlüsse von Dienststel¬
len dürfen jedoch nicht an Hauptanschlüsse von Pri¬
vatpersonen angeschlossen werden.

3. Mitbenützung zu Privat gesprä-
chen . Die Fernsprechanschlüsse in Diensträumen
dürfen in dringenden Fällen nach näherer Bestim¬
mung des zuständigen Ministeriums während der
Dienststunden zu ' Privatgesprächen benutzt werden.
Die dafür von der Reichspost berechneten Gebühren
für Orts -, Vororts - , Bezirks - und Ferngespräche so¬
wie für aufgegebene Telegramme sind der Staats¬
kasse zu erstatten.

H . Fernsprechanschlüffe in Wohnungen.

Einrichtung.
1 . Zulassung. Wohnungen von Beamten

dürfen mit Genehmigung des zuständigen Ministe¬
riums auf Staatskosten nur dann an das Fern¬
sprechnetz angeschlossen werden , wenn es aus dienst¬
lichen Gründen erforderlich ist, daß die Wohnungs¬
inhaber auch außerhalb der Dienststunden durch
Fernsprecher erreicht werden können.

2 . Art des Anschlusses. In den Woh¬
nungen sollen tunlichst Nebenanschlüsse zu dienst¬
lichen Hauptanschlüssen eingerichtet werden , sofern
nicht wegen Weiler Entfernung der Wohnung von
der Dienststelle die Gebühr für den Nebenanschluß
einschließlich der Leitungszuschläge höher ist , als
die für einen Hauptanschluß . In einer Wohnung
darf nur ein dienstlicher Fernsprechanschluß (Haupt¬
oder Nebenanschluß ) sowie in Ausnahmefällen
außerdem noch ein besonderer Wecker oder eine wei¬
tere Anschlußdose vorhanden sein. Kosten für die
vom Wohnungsinhaber etwa beantragte Anlage
weiterer Anschlüsse oder sonstiger Zusatzeinrichtun¬
gen sind von dem Wohnungsinhaber zu tragen.

3 . Gebührenpflicht der Behörde als
Anschlußinhaberin. Gegenüber der Post¬
verwaltung ist die Behörde Inhaberin der Fern¬
sprechdienstanschlüsse ; sie hat , wenn von dem An¬
schluß aus nur Dienstgespräche geführt werden , die
Einrichtungskosten , Apparatebeiträge , Gesprächsge¬
bühren und alle sonstigen Kosten zu tragen . Die
Kosten einer Anschlußverlegung beim Wohnungs¬
wechsel trägt die Behörde . Bei einer Verlegung in¬
nerhalb der Wohnung hat der Wohnungsinhaber

die Kosten zu tragen , wenn der Anschluß auf seinen
Antrag verlegt wird . Die Übertragung eines dienst¬
lichen Hauptanschlusses aus einen Beamten persön¬
lich kann nur bei seinem Ausscheiden aus dem
Staatsdienst oder bei Einziehung des dienstlichen
Anschlusses zugelassen werden . Die vom Land frü¬
her bezahlten Einrichtungskosten , Apparatebeiträge
usw . sind dann von dem Beamten nicht zu erstatten.
Dem Anträge des Beamten auf Übertragung eines
Hauptanschlusses muß stattgegeben werden , wenn
er seinerzeit die Einrichtungskosten und Apparate¬
beiträge selbst bezahlt hat . In beiden Fällen hat
der übernehmende Beamte die übertragungsgebüh¬
ren zu entrichten . Wird ein Beamter auf eine an¬
dere Amtsstelle versetzt , die die Beibehaltung des
dienstlichen Fernsprechanschlusses in der Wohnung
des Beamten nicht mehr rechtfertigt, und wird die
Überlassung des Fernsprechanschlusses von diesem
Beamten gewünscht, so sind , wenn in der Wohnung
seines Dienstnachfolgers ein neuer Fernsprechan¬
schluß eingerichtet werden muß , von ihm die Ein¬
richtungskosten , Apparatebeiträge , usw . insoweit zu
ersetzen , als die Kosten für die Einrichtung des
Hauptanschlusses in der Wohnung des Dienstnach¬
folgers höher sind , als die Verlegungskosten gewe¬
sen wären.

4 . Gebühren Pflicht eines Wohnungs¬
inhabers als Anschlußinhaber. Wünscht
ein Wohnungsinhaber bei Einrichtung eines dienst¬
lichen Fernsprechanschlusses in seiner Wohnung aus¬
nahmsweise aus besonderen Gründen als Inhaber
des Fernsprechanschlusses der Postverwaltung gegen¬
über aufzutreten , so hat er alle hieraus entstehenden
Lasten und Pflichten zu übernehmen ; insbesondere
hat er die Einrichtungskosten , Apparatebeiträge , Ge¬
sprächsgebühren und alle sonstigen Kosten zu tragen.
Dem Anschlußinhaber sind jedoch von der Behörde
folgende Beträge monatlich zu erstatten:

s.) die Grundgebühr abzüglich eines vom Woh¬
nungsinhaber zu tragenden Kostenbeitrags von
3 Reichsmark,

d) die Gebühren für dienstlich geführte Orts -, Vor¬
orts - , Bezirks - und Ferngesprächen

Wird ein derartiger Anschluß oder ein bereits be¬
stehender Fernsprechanschluß des Wohnungsinha¬
bers als dienstlicher Wohnungsanschluß aus die Be¬
hörde übernommen , so trägt die Staatskasse die
übertragungsgebühren . Die von dem Wohnungs¬
inhaber bezahlten Einrichtungskosten , Apparatebei¬
träge usw . werden jedoch nicht erstattet . Die Kosten
der Verlegung eines derartigen Anschlusses beim
Wohnungswechsel trägt der Wohnungsinhaber.

8 . Mitbenutzung für Privatgespräche.
1 . Genehmigung der Mitbenutzung

zu Privatgesprächen. Die Benutzung des
dienstlichen Fernsprechanschlusses in Wohnungen für
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Privatgespräche kann dem Wohnungsinhaber auf
Antrag widerruflich gestattet werden . Der Woh¬
nungsinhaber kann von der privaten Mitbenutzung
des Fernsprechanschlusses zum Schluß eines jeden
Monats zurücktreten. Der beabsichtigte Rücktritt ist
der Vorgesetzten Behörde bis zum 10 . des Monats
zu melden . Personen, die nicht zum Haushalt des
Wohnungsinhabers gehören , darf die private Be¬
nutzung eines dienstlichen Fernsprechanschlusses —
abgesehen von Einzelfällen — nicht gestattet werden.
Ist ein Wohnungsinhaber zugleich Anschlußinhaber
(s . II . Ziffer 4) , so ist eine Genehmigung zur pri¬
vaten Mitbenutzung des Fernsprechanschlusses nicht
erforderlich.

2 . Kostenbeiträge. Bei privater Mitbe¬
nutzung eines Dienstanschlusses, dessen Inhaberin
die Behörde ist, sind von dem Wohnungsinhaber
monatlich zu entrichten:

u ) drei Reichsmark für Fernsprechhauptanschlüsse
und für Fernsprechnebenanschlüsse, von denen
auch nach Schluß der Dienststunden der Behörde
Gespräche über das Fernsprechamt geführt wer¬
den können,

d ) zwei Reichsmark für Nebenanschlüsse, von de¬
nen nach Schluß der Dienststunden der Behörde
über das Fernsprechamt Gespräche nicht geführt
werden können,

<z) für besondere Einrichtungen , die auf Antrag
des Wohnungsinhabers und auf seine Kosten
über den dienstlich zulässigen Umfang hinaus
— s. II . Ziffer 2 — angelegt sind , die von
der Postverwaltung für derartige posteigene
Anlagen festgesetzten Gebühren.
Daneben hat der Wohnungsinhaber die Gebüh¬

ren für die privaten Orts -, Vororts -, Bezirks - und
Ferngespräche sowie für die durch Fernsprecher auf¬
gegebenen Privattelegramme zu erstatten . Für die
privaten Ortsgespräche wird ein Pauschbetrag von
2 Reichsmark im Monat erhoben ; für besondere
Fälle bleibt eine andere Festsetzung des Betrags
Vorbehalten.

0 . Haftung für Schäden.
Schadenersatz. Die Kosten für Beseitigung

von Schäden an der Fernsprecheinrichtung , den Ap¬
paraten , Leitungen usw . , welche durch Verschulden
des Wohnungsinhabers , seiner Haushaltsangehöri¬
gen oder anderer Personen entstehen, hat der Woh¬
nungsinhaber unbeschadet seiner sonstigen Pflicht
zur pfleglichen Behandlung der Fernsprecheinrich¬
tung zu tragen.

IH . Fernsprechnebenanschlüsse von Privatpersonen.

1 . Zulassung. Fernsprechnebenanschlüsse
oder Querverbindungen von Privatpersonen zu
Vermittlungsstellen von Behörden sind nur zulässig,
wenn eine unmittelbare Fernsprechverbindung der
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Behörde mit der Privatperson aus dienstlichen
Gründen zweckmäßig ist. Eine Vermehrung der
Hauptanschlüsse oder des Bedienungspersonals darf
bei der Behörde nicht eintreten ; auch darf der dienst¬
liche Sprechverkehr nicht beeinträchtigt werden.

2 . Kostenbeiträge. Die Privatperson hat
sich vor der Herstellung der Anlage schriftlich zu ver¬
pflichten, der Staatskasse folgende Kosten zu erstat¬
ten:

a ) die von dem zuständigen Ministerium unter
Wahrung der finanziellen Belange des Landes
festgesetzten Anteilsbeträge für Einrichtungs¬
kosten und Apparatebeiträge,

b ) die laufenden Gebühren für das Bestehen der
Anlage,

o ) die Gebühren für die über die dienstliche Ver¬
mittlungsstelle geführten Orts -, Vororts -, Be¬
zirks- und Ferngespräche sowie für die durch
Fernsprecher aufgegebenen Telegramme; die
Zahl der Ortsgespräche ist durch fortlaufende
Zählung (Strichzählung) festzustellen.

IV . Schlußbestimmungen.

1 . Anwendung der Vorschriften für
Angestellte und Arbeiter. Die in diesen
Vorschriften für Beamte getroffenen Bestimmungen
gelten in gleicher Weise für Angestellte und Arbeiter
der badischen Staatsverwaltung.

2 . Härteausgleich. Wenn sich in Aus¬
nahmefällen aus der Anwendung dieser Vorschrif¬
ten besondere Härten ergeben, kann mit Zustim¬
mung des Finanzministeriums eine Sonderrege¬
lung getroffen werden.

3 . Verrechnung der Gebühren. Für
die Zahlung und Verrechnung der Fernsprechgebüh¬
ren, sowie für die Rückerhebung der für Privatge¬
spräche usw . zu erstattenden Gebühren gelten die
von den einzelnen Ministerien erlassenen Vorschrif¬
ten.

Ernährungs - und DiStkurs auf der Bühlerhöhe.

Unter Mitwirkung des „Sanatoriums Bühler¬
höhe" findet im „ Kurhaus Plättig " auf Bühler¬
höhe vom 31 . August bis 6 . September 1931 ein Er¬
nährungs - und Diätkurs mit praktischen Demon¬
strationen statt.

Die Veranstaltung kommt besonders für Fort¬
bildungsschullehrerinnen und Fachlehrerinnen für
Hauswirtschaft in Frage.

Die Leitung und Durchführung des Kurses er¬
folgt durch die „Schule der Ernährung " vr . Max
Winckel, Berlin.

Während des Kurses werden fachärztliche Vor¬
träge von den leitenden Ärzten der Bühlerhöhe so¬
wie den Ärzten bekannter Kliniken gehalten.



Bei genügender Beteiligung wird im Anschluß
an den wissenschaftlichen Kursus ein viertägiger
praktischer Diätkochkurs (7 .—10 . Septem¬
ber abgehalten.

Honorar: Ernährungs - und Diätkurs mit
Fachvorträgen und Demonstrationen : 36 Stunden
— 22 Ml , praktischer Diätkochkurs : 24 Stunden —

12 Ml (Zulassung nur für Teilnehmerinnen am er¬
sten Kurs ) .

Die Teilnehmerinnen finden zu ermäßigten
Preisen (5 KU ) Unterkunft im Kurhaus Plättig,
zuzüglich 2 KU für Materialunkosten für den Kurs.

Alle Anfragen und Anmeldungen sind zu rich¬
ten an „ Schule der Ernährung "

, vr . Max Winckel,
Berlin bl 24 , Linienstraße 139/40.

Die Unterrichtsstunden finden vormittags von
8— 2 Uhr statt.

Programme sind bei der Registratur L des dies¬
seitigen Ministeriums erhältlich.

Lehrerinnen , die an dem Kurse teilnehmen wol¬
len , kann — soweit erforderlich — der nötige Ur¬
laub durch die Vorgesetzten Schulaufsichtsbehörden
bewilligt werden , sofern Mitversehung des Dienstes
durchführbar ist oder der Unterricht in geeigneter
Weise kombiniert oder verlegt werden kann.

Zuschüsse können den Kursteilnehmerinnen
mangels verfügbarer Mittel nicht bewilligt werden.

Karlsruhe, den 7 . August 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 30252. In Vertretung

vr . Huber

III . Personaluachrichtcn.
Ernannt:

Der ordentliche Professor an der Universität
Rostock v . Renatus Hupfeld zum ordentlichen
Professor der praktischen Theologie und zum Direk¬
tor des praktisch -theologischen Seminars an der
Universität Heidelberg . — Privatdozent vr . Her¬
mann Heimpel an der Universität Freiburg zum
ordentlichen Professor der Geschichte an der Univer¬
sität Freiburg . — Hauptlehrer Wilhelm Schlager
in Pforzheim zum Rektor daselbst . — Hauptlehrer
Wilhelm Krespach in Hausach , A . Wolfach zum
Oberlehrer daselbst . — Fortbildungsschulhauptlehrer
i . R . August Rodach zum Hauptlehrer in Wald-
kirch . — Zu Hauptlehrern : Die Lehrer : Emil Hart¬
mann in Laufen , A . Müllheim — Erich Holler-
bach in Siegelsbach , A . Sinsheim — Kurt Kon -
rad in Schönfeld , A . Tauberbischofsheim — Kurt
Rehn in Unterkefsach , A . Adelsheim — Wilhelm
Sattler in Sand , A . Kehl — Wilhelm Stöhrin
Aitern, A . Schopfheim.

Verliehen:
Den Privatdozenten vr . Alfred Klopstock

und 1) r . Johannes Stein die Amtsbezeichnung
außerordentlicher Professor für die Dauer ihrer Zu¬
gehörigkeit zum Lehrkörper der Universität Heidel¬
berg.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Regierungsrat Hermann Stenz im Ministe¬

rium des Kultus und Unterrichts in gleicher Eigen¬
schaft zum Ministerium des Innern . — Studienrat
Dipl . -Jng . Ernst Sigrist von der Gewerbeschule
in Vöhrenbach an jene in Ettenheim . — Gewerbe¬
lehrer Ferdinand Bieber an der Gewerbeschule
in Schönau i . W . an die Gewerbeschule in Emmen¬
dingen . — Gewerbelehrer Eugen Saur an der Ge¬
werbeschule in Emmendingen an die Gewerbe¬
schule I in Mannheim . — Die Hauptlehrer : Artur
Albert in Horrenbach , A . Adelsheim , nach Weiher,
A . Bruchsal . — Robert Albert in Moos , A . Bühl,
nach Schelingen , A . Freiburg . — Albert Ball-
weg in Hockenheim nach Tiengen , A . Waldshut . —
Hermann Blum in Spielberg nach Leutershausen.
Ernst Burger in Beuren a . d . A . nach Eisental,
A . Bühl . — Artur Gefäller in Elsenz , A . Bruch¬
sal , nach Aglasterhausen . — Emil Jägle in Hat-
tenweiler , A . Pfullendorf , nach Zizenhausen,
A . Stockach . — Alfons Roth in Breitnau , A . Frei¬
burg , nach Unterprechtal , A . Waldkirch . — Haupt¬
lehrerin Emilie Hubert in Markdorf , A . Uberlin¬
gen , nach Muggensturm.

Versetzt:
Finanzrat vr . Otto Wittmann im Ministe¬

rium der Finanzen unter Ernennung zum Regie¬
rungsrat zum Ministerium des Kultus und Unter¬
richts.

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:
Handarbeitshauptlehrerin Mathilde Lauten-

schläger in Karlsruhe auf 1 . November 1931.
Zuruhegesetzt auf Ansuchen:

Hauptlehrer Joseph Frank in Durmersheim,
A . Rastatt , bis zur Wiederherstellung seiner Ge¬
sundheit.

Aus dem Schuldienst entlasten:
Lehrer Josef Beile, zuletzt an der Volksschule

in Laufenburg.

IV . Ltettenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Beuren a . d . Aach,

A . Stockach — Endingen, A . Emmendingen —
Hockenheim, A . Mannheim — Kehl — Moos,
A . Bühl — Rippoldsau, A . Wolfach.

2 . Für Lehrer e v . Bekenntnisses:
i Hauptlehrerstellen in : Blankenloch, A . Karls-
! ruhe — Kehl.
! Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
j dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul-

amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorhervereinbart sein. Hierbei wird darauf htngewiesen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte au der Entgegennahme von Besuchen verhindert seiu können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch » Bogel in KarlSrube



I

Nr. 26
175

AmtDlatt
dH Badischen Ministeriums des Kulms und Unterrichts

tzersuMegeben vom Ministerium des Kultus und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe , den 1 . September 1931

Inhalt.
l . Bekanntmachungen: Ausbildungskehrgang für Film - und Lichtbildvorführungen.

Topographische Karte 1 : 25000. ll . Personalnachrichten.
Apologetische Tagung. lll . Etellenansschreiben.

I . Bekanntmachungen.

Topographische Karte 1 : 25 OVO.

Die Blätter Nr . 1 , 35 , 45 , 50 , 51 , 56 , 70 , 71

und 158 der topographischen Karte von Baden sind

in neuer Auflage erschienen ; sie können von der Bad.

Wasser - und Straßenbaudirektion Karlsruhe — Ab¬

teilung Landesvermessung — bezogen werden.

Karlsruhe, den 13 . August 1S3I.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 18454. In Vertretung
vr . Huber

Apologetische Tagung.

Nach Mitteilung des Evangelischen Oberkirchen¬
rats und des Vorstandes des Apologetischen Seminars

findet in der Zeit vom 5 . bis 15 . Oktober ds . Js . in

Helmstedt die 21 . Tagung des Apologetischen Seminars

Wernigerode statt.
Um den Religionslehrern , welche an der Tagung

teilzunehmen wünschen , die Teilnahme für einige

Tage zu ermöglichen , fällt , soweit nicht Mitversehung

angeordnet werden kann , der evangelische Religions¬

unterricht auf Antrag des betr . Religionslehrers bei

der zuständigen Schulbehörde aus.

Karlsruhe, den 22 . August 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
Nr . L 31395 vr . Huber

Ausbildungslehrgaug für Film - und Lichtbildvorführungeu.

Die Bild - und Filmarbeitsgemeinschaft Oberrhein,
Sitz Oberwihl , veranstaltet in der Zeit vom 21 . bis
24 . September 1931 in Jmmendingen einen Lehrgang

über Lichtbild - und Filmvorführungen in Schule und

Jugendpflege . Es wird täglich von 9 — 12 und von
14 — 18 Uhr gearbeitet , wobei die Vormittagsstunden
auf den theoretischen und die Nachmittagsstunden auf
den praktischen Teil entfallen.

Die Teilnehmergebühr beträgt 15 . —

Anmeldungen zu dem Kurs und alle weiteren

Anfragen sind an den Vorsitzenden der Bild - und

Filmarbeitsgemeinschaft Oberrhein , Hauptlehrer Alfred
Malzacher in Oberwihl zu richten.

Lehrern und Lehrerinnen , die an dem Kurs teil¬

nehmen wollen , kann der erforderliche Urlaub durch
die Vorgesetzten Kreis - und Stadtschulämter bewilligt
werden , soweit die Mitversehung des Dienstes durch¬
führbar ist oder der Unterricht in geeigneter Weise
kombiniert oder verlegt werden kann.

Irgendwelche Beihilfen aus staatlichen Mitteln für
die Teilnahme an dem Kurse werden nicht gewährt.

Karlsruhe, den 25 . August 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 31721 In Vertretung

vr . Huber

II . Pcrsonalnachrichten.

! Ernannt:

! Hauptlehrer Wilhelm Knörzer in Leuters-
! Haufen , A . Weinheim , zum Oberlehrer daselbst . —
! Hauptlehrer Heinrich Zürn in Freiburg zum Ober-
; lehrer daselbst . — Hauptlehrer Josef Wittemann

in Gaggenau zum Fortbilduugsschulhauptlehrer da¬
selbst.

Verliehen:

! Den Privatdozenten vr . Bruno Geinitz und
vr . Bruno Huber an der Universität Freiburg i . Br.
und dem Privatdozenten vr . Karl Gottfried an
der Universität Heidelberg die Amtsbezeichnung außer¬
ordentlicher Professor für die Dauer ihrer Zugehörig¬
keit zum Lehrkörper der Universität.
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Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hauptlehrer : Paul Bayer in Kronau nach

Neusatzeck . — Manfred Eitel in Mauchen nach
Ottenhofen. — Fritz Hang in Orschweier nach Hocken¬
heim . — Ludwig Keller in Schönau i . W . nach
Wollmatingen . — Wilhelm Krauß in Berwangen
nach Königsbach. — Karl Mayer in Vöhrenbach
nach Geisingen.

Zuruhegesetzt:
Hauptlehrerin Johanna Reiter in Karlsruhe.— Handarbeitshauptlehrerin Katharina Bender in

Gaggenau , beide bis zur Wiederherstellung der Ge¬
sundheit.

Entlassen auf Ansuchen:
Fortbildungsschullehrerin Mathilde Stern in

Tegernau.
Gestorben:

Hauptlehrer i . R . Wilhelm Heller, zuletzt in
Stettfeld , am 12 . Juli 1931 . — Hilfsschulhauptlehreri . R . Ludwig Rohrbacher m Karlsruhe am
12 . Juli 1931 . — Hauptlehrer i . R . Wilhelm Krauß,
zuletzt in Mannheim , am 17 . Juli 1931 . — Oberlehrer
i. R . Theodor Z i e g l e r in Neckargemünd am 18. Juli
1931 . — Rektor i . R . Konrad Vetter in Überlingenam 24 . Juli 1931 . — Oberlehrer Peter Maas in

Jspringen am 4 . August 1931 . — Professor Oskar
Modrow an der Goetheschule in Karlsruhe am6 . August 1931 . — Hauptlehrer Eugen Knaus in
Offenburg am 21 . August 1931 . — Oberlehrer Otto
Rahner in Staufen am 22 . August 1931.

III Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Allgemein:
Die Direktorstelle in Weinheim.
2 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Die Rektorstelle in Ostringen, A . Bruchsal . —

Hauptlehrerstellen in Kronau, A. Bruchsal —
Mauchen, A . Waldshut — Mud au , A . Buchen— Orschweier, A . Lahr.

Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Zwei Hauptlehrerstellen in Wein he im . (Füreine dieser Stellen steht dem Stadtrat das Vorschlags¬

recht zu) .

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorher vereinbart sein. Hierbei wird daraufhingewiesen , daß einzelne Beamte auchan den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschästean der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch K Bogel in Karlsruhe
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UmtMatt
deK Badischen Ministeriums des Lultus und Unterrichts

tzerauAgegeben dam Ministerium deA AultuK und NnterrichtA.

Ausgegeben Karlsruhe , den 21 . September 1931

I . Bekanntmachungen:
Naturschutzgebiete.
Turnkurs für Lehrerinnen an der Landesturnanstalt in

Karlsruhe.

Inhalt.
II . Persoualnachrichten.

III . Stellenansschreibeu.

I . Bekanntmachungen.

Naturschutzgebiete.

Auf Antrag der Badischen Landes - Naturschutz¬
stelle habe ich im Einvernehmen mit dem Gelände-
Eigentümer die Reiherkolonie am Zwerrenberg bei
Zwingenberg mit Wirkung vom 1 . Oktober 1931 zu¬
nächst auf die Dauer von 5 Jahren zum Naturschutz¬
gebiet erklärt . <

Dem Eigentümer bleibt das Recht einer etwa
notwendig werdenden forstlichen Nutzung sowie das
Jagdrecht im Umfang der bisherigen Handhabung
Vorbehalten . Im Übrigen ist jeder Eingriff in die
Bodengestaltung , Pflanzen - oder Tierwelt untersagt.

Karlsruhe, den 28 . August 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . ^ 18710. Dl -. Schmitt

Turnkurs für Lehrerinnen an der Landesturnaustalt in
Karlsruhe.

Vom 12 .— 31 . Oktober ds . Js . findet an der
Landesturnanstalt in Karlsruhe ein Turnkurs für
Lehrerinnen aller Schulgattungen statt.

Die Meldungen für den Turnkurs sind spätestens
bis 1 . Oktober auf dem geordneten Dienstweg hier¬
her vorzulegen.

Die Gesuche haben zu enthalten : Den vollstän¬
digen Namen , das Alter , die derzeitige Dienststellung
und den Dienstort , die Zahl der wöchentlich zu ertei¬
lenden Turn - und Spielstunden , sowie eine Angabe
darüber , ob die Bewerberin schon an einem Turn¬
lehrgang teilgenommen hat.

Irgend welche Beihilfen aus staatlichen Mitteln
für die Teilnahme an dem Kurse werden nicht
gewährt.

Karlsruhe, den 12 . September 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
Nr . S 34753. Or . Huber
H . Mg . III"
V . Gen . V>- - —

II . Persoualnachrichten.
Ernannt:

vr . ptül . Or . iaZ . 6 . ll . Ernst Iänecke in Heidel¬
berg , Leiter der Gruppe für Salzchemie amForschnngs-
laboratorium Oppau , zum ordentlichen Honorar¬
professor der Naturwissenschaftlich -mathematischen Fa¬
kultät der Universität Heidelberg . — Zu Hauptlehrern
die Lehrer Josef Futterer in Bannholz , A . Walds¬
hut — August Höger in Epfenbach , A . Sinsheim —
Eugen Kegelmann in Waldangelloch , A . Sinsheim— Alfred Schmidt in Karsau , Ä . Säckingen.

Planmäßig angestellt:

Der außerplanmäßige technische Assistent Viktor
Stoll an der Universität Heidelberg.

Kraft Gesetzes tritt in den dauernden Ruhestand:

Professor Friedrich Göpferich an der Zeppelin-
Oberrealschule in Konstanz auf 1 . Januar 1932 . —
Rektor Johann Weis mehl in Heidelberg auf 1 . De¬
zember 1931.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:

Rektor Konrad Gamber in Nußloch , A . Heidel¬
berg , bis zur Wiederherstellung der Gesundheit . —
Oberlehrer Wilhelm Zipf in Freistett , A . Kehl.

Entlassen auf Ansuchen:

Fortbildungsschulhauptlehrerin Therese Brücker
in Heidelsheim , A . Bruchsal . — Lehrerin Klara
Schädler in Vöhrenbach , A . Donaueschingen . —
Lehrerin Luise Weißer in Ziegelhausen , A . Heidel¬
berg.
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Gestorben:
Oberlehrer i . R . Leopold Hauth, zuletzt in

Friedrichstal , am 1 . August 1931 . — Hauptlehrerin
1. R . Emma Kölle nberger. zuletzt in Lahr , am
22 . August 1931 . — Gewerbeschulassessor Dipl .-Jng.
Kurt Fischer in Wiesloch am 26 . August 1931 . —
Studienrat Rudolf Dittmann an der Gewerbe¬
schule I in Karlsruhe am 1 . September 1931 . —
Hauptlehrer Franz Anzlinger in Waldkirch am
2 . September 1931 . — Studienrat a . D . Otto
Ganzmann, zuletzt an der Handelsschule II in
Karlsruhe , am 4 . September 1931 . — Hauptlehrer
Albert Eckert an der Volksschule Durlach am
7 . September 1931 . — Hauptlehrer Albert Seel in
Pforzheim am 7 . September 1931.

III Stellenausschreibeu.
An Volksschulen:

1 . Allgemein:
Eine Handarbeitshauptlehrerinnenstelle an der

Volksschule in Mannheim. Das Recht der Er¬
nennung steht dem Stadtrat zu.

2 . Für Lehrerkath. Bekenntnisses:
Eine Hauptlehrerstelle in Pfaffenberg, A.

Schopfheim.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadlschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorhervereinbart sein. Hierbei wird darauf hingewiesen, daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen durch anderweitige Dienstgeschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind aus solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe
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AmtMatt
deK Badischen Ministeriums des Kulms und Unterrichts

tzersuMegeben vom Ministerium deK LultuK und Unterrichts.

)
Ausgegeben Korlsrahr , den 2 . Oktober 1931

Inhalt.
I Bekanntmachung des Staatsministeriums:

Wahl des Justizministers , des Ministers des Kultus und

Unterrichts und des Staatspräsidenten.

il . Bekanntmachungen:
Die Schulärzte an den Volksschulen.

Änderung der Ortsbezeichnung der Stadt Baden.
Verkauf von Altpapier.

III . Personalnachrichteu.
IV. Stellenansschreiben.

I Bekanntmachung des Staatsministerinms.
(Vom 21 . September IL31 .)

Wahl des Justizministers , des Ministers des Kultus und Unterrichts und des Staatspräsidenten.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 193 l Seite 315 .)

In der 60 . Sitzung des Landtags vom 18 . September 1931 wurde die Ersatzwahl für den
verstorbenen Staatspräsidenten und Justizminister Wittemann vorgenommen.

Es wurden gewählt zum

Mini st er der Justiz:

Unterrichtsminister und Landtagsabgeordneter vr . Schmitt,

Minister des Kultus und Unterrichts:

Präsident des Rechnungshofs und Landtagsabgeordneter vr . Baumgartner,

Staatspräsidenten:

Minister der Justiz vr . Schmitt.

Die Gewählten haben die Wahl angenommen.

Karlsruhe, den 2l . September 1931.

Das Staatsministerium,
vr . Schmitt
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II . Bekanntmachungen.
Die Schulärzte a» den Volksschulen.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungen
vom 8. November 1913 (Schulverordnungsblatt
1913 Nr. XXX, Seite 30 ) und vom 6 . Oktober 1927
(Amtsblatt 1927 Nr . 31 ) wird nachstehend das Ver¬
zeichnis der Volksschulen, an denen z . Zt . Schul¬

ärzte gemäß Z 18 des Schulgesetzes zu bestellen oder
freiwillig bestellt sind , bekannt gegeben.

Karlsruhe, den 15. September 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . S 24498 I » Vertretung
vr . Huber

Schulärztliche Fürsorge und Schulzahnpfiegr
an de« badische« Volks - « nd Fortbildungsschulen.

Stand am 15. September 1931.

Für die
Schule
besteht

Für die
Schule
besteht

Schulkreis Amtsbezirk Schulort

Baden Bühl Achern . .
Bühl . . .
Bühlertal .
Kappelrodeck
Lauf . . .
Neuweier
Ottenhofen
Renchen .
Sinzheim
Steinbach
Waldulm

Rastatt Au im Murgtal
Baden-Baden .
Balg.
Bermersbach . .
Bietigheim . . .
Bischweier . . .
Durmersheim .
Ebersteinburg .
Forbach . . . .
Gaggenau . . .
Gausbach . . .
Gernsbach . . .
Hilpertsau . . .
Hörden . . . .
Iffezheim . . .
Kuppenheim . .
Michelbach . . .
Muggensturm .
Oberndorf . . .
Obertsrot . . .

§ 8
T >s
.8 ^
>Z t : O

Ls

Schulkreis

1
1
1
1
1

1
1

1 l
1

1

Bruchsal

Amtsbezirk Schulort ^ «
>s Z
U >s
Z 8^ L

>SG
LZ

Oberweier .
Otigheim .
Ottenau . .
Ottersdorf .
Plittersdorf
Rastatt . .
Rauental .
Reichental .
Rotenfels .
Sandweier.
Söllingen .
Staufenberg
Steinmauern
Weisenbach

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Breiten Bahnbrücken
Breiten . .
Flehingen .
Gochsheim .
Mühlbach .
Neibsheim .
Oberacker .
Sickingen .
Sprantal .
Sulzfeld . .
Wössingen .

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

Bruchsal Bruchsal.
Forst . .
Hambrücken
Kirrlach .
Kronau .

1 1
1 —
1 1
1 —
1 —

Za
hn

pf
le

ge
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>

Schulkreis Amtsbezirk Schulort

schulärztliche

I

Überwachung

-2,
«.

«-
I

die
ule
eht

>s s-
iS ^

Schulkreis Amtsbezirk Schulort

schulärztliche

I

Überwachung

I

die
ule
eht

d S
iS L

Neudorf . . . . 1 1 Waldkirch Gutach . . . . 1

Neuthard . . . 1 — Kollnau . . . . 1 1

Oberhausen . . 1 — Waldkirch . . . 1 1

Odenheim . . . 1 —

Oestringen . . . 1
Philippsburg . . 1 — Freiburg Freiburg Breisach . . . . 1 —

Rheinhausen . . 1 — Freiburg . . . 1 1

Untergrombach . 1 — Kirchzarten . . — 1

Unteröwisheim . 1 — St . Georgen . . 1 —

Waghäusel . . . — 1
Wiesental . . . 1 — Neustadt Bonndorf . . . 1 —

Eisenbach . . . 1 —
Wiesloch Malsch . . . . 1 — Neustadt . . . . 1 —

Malschenberg — 1 St . Blasien . . 1 1

Rauenberg . . . — 1 Schluchsee . . . 1 —

Walldorf . . . 1 —

Wiesloch . . . 1 — Staufen Heitersheim . . 1 —

Staufen . . . . 1 1

1
Sulzburg . . . 1 1

Emmen- Emmen- Bahlingen . . . 1 —

dingen dingen Broggingen . . — 1 Heidelberg Heidelberg Altneudorf . . . 1 —

Denzlingen . . 1 — Dossenheim . . 1 1

Emmendingen . 1 1 Eberbach . . . 1 —

Endingen . . . 1 — Eppelheim . . . 1 —

^ Herbolzheim . . 1 — Heidelberg . . . 1 1
i Malterdingen . 1 — Heiligkreuzsteinach 1 —

Mundingen . - 1 — Leimen . . . . 1 —

Riegel . . . . 1 1 Mönchzell . . . — 1

Teningen . . . 1 — Neckargemünd . 1 1
! Nußloch . . . . 1 —

Lahr Allmannsweier . — 1 Peterstal . . . 1 —

i! Dinglingen . . 1 — Sandhaufen . . 1 —

! Grafenhausen . 1 — Schönau . . . 1 —

! Heiligenzell . . 1 — St . Ilgen . . . 1 1
! Kappel . . . . 1 1 Wilhelmsfeld . . 1 —

- Kippenheim . . 1 — Ziegelhausen . . 1 1

Lahr. 1 1

^ Langenwinkel . . — 1 Sinsheim Babstadt . . . 1 1
' Mahlberg . . . ! i — Bargen . . . . 1 —

Nonnenweier . . ^ i — Dühren . . . . — 1

^ Oberschopfheim . ! i — Eppingen . . . 1 —

^ Oberweier . . . ! i — Gemmingen . . 1 —

s Ottenheim . . . l i — , Helmstadt . : . 1 —

, Ringsheim . . ^ — 1 Hilsbach . . . . 1 —

Rust. i — Michelfeld . . . 1 —

Wittenweier . . — 1 Rappenau . . . 1 1
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Schulkreis Amtsbezirk Schulort

schulärztlicheÜberwachung

-
^,2

luhcS

-

-?Z

Zahnpflege

"

"
^

Sinsheim . . . 1 1
Steinsfurt . . . — 1
Treschklingen . . 1 —

Untergimpern . 1 —

Waldangelloch . 1 —

Mannheim Altlußheim . . . 1 —
Brühl. 1 1
Edingen . . 1 1
Friedrichsfeld . 1 1
Hockenheim . . 1 —
Ilvesheim . . . 1 —
Ketsch. 1 1
Ladenburg . . . 1 —
Mannheim . . . 1 1
Neckarhausen . . 1 —
Neulußheim . . 1 —
Oftersheim . . 1 —
Plankstadt . . . 1 1
Reilingen . . . 1 —
Schriesheim . . 1 —
Schwetzingen . . 1 —
Seckenheim . . 1 1
Wallstadt . . . 1 1

Weinheim Großsachsen . . 1 1
Heddesheim . . 1 1
Hemsbach . . . 1 —
Hohensachsen . . 1 —
Laudenbach 1 —
Leutershausen . 1 —

Lützelsachsen . . 1 —
Weinheim . . . 1 1

Karlsruhe Ettlingen Ettlingen . . . 1 1
Langensteinbach. — 1
Malsch . . . . 1 —

Mörsch . . . . 1 1
Reichenbach . . — 1

! Spielberg . . . — 1

Karlsruhe Berghausen . . 1 1
^ Durlach . . . . 1 1
^ Eggenstein . . . — 1

! Grötzingen . . . 1 1

Für die
Schule
besteht

Schulkreis Amtsbezirk Schulort

s >s
>s
G

L -s

Grünwettersbach 1
Hochstetten . . . —
Karlsruhe . . . 1
Kleinsteinbach . 1
Knielingen . . . 1
Leopoldshafen . —
Liedolsheim . . 1
Linkenheim . . . —
Söllingen . . . !
Spöck . 1
Teutschneureut . 1
Weingarten . . 1

1
1

1
1

1

1

Pforzheim Bauschlott .
Büchenbronn
Dietlingen .
Dürrn . .
Ellmendingen
Ersingen . .
Eutingen
Göbrichen .
Hohenwart
Huchenfeld .
Jspringen .
Ittersbach .
Kieselbronn
Königsbach
Mühlhausen
Neuhausen .
Niefern . .
Obermutschelba
Oeschelbronn
Pforzheim .
Schellbronn
Singen . .
Stein . . .
Tiefenbronn
Weiler - .
Wilferdingen
Würm . .

ch

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

Konstanz ^ Engen Aach . 1
Anselfingen . . 1
Bargen . . . . 1

Za
hn
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Amtsbezirk Schulort

schulärztliche

!

Überwachung
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I
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êht

s Hd K

! Biesendorf . . . 1
Binningen . . . 1 —
Bittelbrunn . . 1 —
Ehingen . . . . ' 1 —
Emmingen - . . 1 i
Engen . . . . 1 —
Hilzingen . . . l —
Möhringen . . 1 —
Riedheim . . . 1 —
Talheim . . . . 1 —
Tengen . . . . 1 —
Uttenhofen . . . 1 —
Watterdingen . 1 —
Zimmerholz . . 1 —

Konstanz Arien. 1 i
Bohlingen . . . 1 —
Friedingen . . . — ' i
Gailingen . . . 1 —
Gottmadingen 1' — .
Konstanz . . . 1 i
Radolfzell . . 1 i
Reichenau . . 1 —
Rielasingen . . 1 —
Singen a . H . . . 1 i
Wollmatingen 1 —
Worblingen . . 1 —

Überlingen Leutkirch . . . . i
Markdorf . . . 1 —

, Überlingen . . . 1 i

>

Lörrach Blansingen . . . I 1
Degerfelden . . ! 1 —
Erzingen . . . — i
Fischingen . . — i
Grenzach . . . 1 —
Haagen . . . . 1 i
Hägelberg . . . 1 —
Haltingen . . . I i
Hauingen . . . 1 —
Herten . . . . l -—
Hertingen . . . ^ l —
Höllstein . . . . 1 —

> i! Holzen . . . . ! 1 —

Schulkreis Amtsbezirk Schulort

Müllheim

183

Für die
Schule
besteht

-b

LZ

>s ^

Hüsingen . . . 1
Jnzlingen . . . 1 —
Kandern . . . . 1
Kleinkems . . . 1 —
Lörrach . . . . 1 —
Riedlingen . . . 1 —
Steinen . . . . 1 —
Tannenkirch . . 1 —
Tumringen 1 —
Weil. 1 —
Welmlingen . . 1 —
Wittlingen . . . 1 —
Wollbach . . . 1 —
Wyhlen . . . . 1 1

Auggen . . . 1 —
Badenweiler . . 1 —
Bamlach . . . . 1 —
Bellingen . . . l —
Britzingen . . . 1 —
Buggingen . . . 1 —

! Dattingen . . . 1 —
Feldbera . . . 1 —
Feuerbach . . . 1 —
Kaltenbach . . . ' l —

^ Laufen . . . 1 —
Liel. l —

^ Lipburg . . . . l —
! Mauchen . . . i —
Müllheim . . . 1 —
Neuenburg . . . l! —
Niedereggenen . i, —
Niederweiler . . i —

^ Obereggenen . . i —
Oberweiler . . . 1 ! —

Rheinweiler . . 1 —
Schliengen . . . 1 ! —
Schweighof . . 1 —

Sitzenkirch . . . I —
Steinenstadt . . 1 —
Vogelbach . . . i! —
Zienken . . . . i! >—
Zunzingen . . - 1 ! —

^ Adelhausen . . 1 ! —

Atzenbach . . . ! 1 —
i Bernau . . . . I 1 ! —
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Für die Für die
Schule Schule
besteht besteht

Schulkreis Amtsbezirk Schulort Schulkreis Amtsbezirk Schulort
.. « -s Z .. «s «

D s
LZ

>s A Ä 8
LZ

>s s-
G ^

Bürchau . . . . 1 Legelshurst . . 1
Eichsel. 1 — Lichtenau . . . 1 —

Fahrnau . . . 1 —̂ Muckenschopf . . l —

Fischenberg . . 1 — Neumühl . . . 1 —

Gersbach . . . l — Odelshofen . . — l

Gresgen . . . . 1 — Rheinbischofsheim 1 1

Hausen . . . . 1 — Sand. — 1

Hofen. 1 — Scherzheim . . 1 —

Nürnberg . . . 1 — Wlllstätt . . . . — 1

Langensee . - . . l —
Maulburg . . . 1 — Oberkirch Oberkirch . . . 1 —
Minseln . . . 1 — Oppenau . . . 1 —
Nordschwaben . 1 — Bad Peterstal . l —
Raitbach . . . 1 —
Ried. 1 _
Sallneck . . . . 1 Offenburg Diersburg . . . 1 —

Schönau . . .
Schopfheim . .
Tegernau . . .
Todtnau . . .
Wambach . . .
Wehr.
Weitenau . . .

1
1
1
1
1
1
l

i
Durbach . . .
Gengenbach . .
Goldscheuer . .
Kittersburg . .
Marlen . . . .
Oberharmersbach
Offenburg . . .

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

Wies. 1 — Zell a . H . . . . 1 1

Wieslet . . . . 1 —

Zell . l — Wolfach Haslach . . . . 1 I
Hausach . . . . 1 —
Hornberg . . . 1 1

Mosbach Adelsheim Adelsheim . . .
! Eubigheim . . . 1

i Ripoldsau . . .
Schapbach . . .
Schiltach . . . 1

1
1

! Osterburken . . i Wolfach . . . . 1 1

Buchen Buchen . . . . 1
Hardheim . . . — i
Mudau . . . .
Walldürn . . . 1

i
Stockach Meßkirch Stetten a . k. M . . — 1

Mosbach ! Mosbach . . .
!

1 1 Pfullendorf Heiligenberg . . — 1

I Stockach Bodman . . . . 1 —

Sfferrburg Kehl
i
Eckartsweier . .

! Helmlingen . . l
i Eigeltingen . . .

Steißlingen . .
1
1 1

! Hesselhurst . . .
Kehl. 1

i Stockach . . . .
Volkertshausen .

1
1

1
1

! Kork. 1 i
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Für die s Für die
Schule Schule
besteht besteht

Schulkreis Amtsbezirk Schulart Schulkreis Amtsbezirk Schulort
L-. >s s

>s s -s
I ! L? «

! L
KZ

« s- Z ^
KZ

>s s --

Tauber- Tauber- Boxberg . . . . 1 Herzogenweiler . 1 i
bischofs- bischofsheim Brunntal . . . 1 — Kappel . . . . 1 i
heim Hochhausen . . — i Kirchdorf . . . 1 i

Schwabhausen . 1 — Klengen . . . . 1 i
Tauberbischofsh. — i Königsfeld . . . 1 i
Werbach . . . . 1 — Langenschiltach . 1 i
Windischbuch 1 - Marbach . . . 1 i

Wertheim Bettingen . . .
Mönchweiler . . 1 —

— i Neuhausen . . . 1 —
Boxtal . . . . — i Niedereschach . . 1 i
Bronnbach . . . — i Nußbach . . . . 1 —
Freudenberg . . 1 — Obereschach . . 1 i
Külsheim . . . -- i Oberkirnach . . 1 i
Mondfeld . . . — i Peterzell . . . . 1 i

- Wertheim . . . 1 i Pfaffenweiler . .
Rietheim . . .

1 i
1 i

Rohrhardsberg . 1 —
Villingen Donau- Bachheim . . . 1 — Schabenhausen . 1 i

eschingen Behla. 1 — Schönwald . . 1 —
Biesingen . . . 1

' — Schonach . . . 1 —
Bräunlingen . . 1 i St . Georgen . . 1 i
Donaueschingen. 1 — Tennenbronn . . 1 i
Fürstenberg . . 1 — Triberg . . . . 1 i
Furtwangen . . I — Überauchen . . 1 i
Hammereisenbach 1 — Unterkirnach . . 1 i
Hüfingen . . . 1 i Villingen . . . 1 —
Langenbach . . 1 — Weiler . . . . ! 1 —

Mundelfingen .
Neudingen . . .
Pfohren . . . .

1
1
1

i Weilersbach . -
S
!

1 i

s
Reiselfingen . . 1 —
Schönenbach . .
Sumpfohren . .

1
1

—
Waldshut Säckingen Herrischried . . 1 —

Unterbränd . . i Kleinlaufenburg ! 1 i

Vöhrenbach . . 1 j Murg . . . . ! 1 —

Waldhausen . . 1 i ! Niederhof . . .
Obersäckingen

1
1

Villingen Brigach . . . . ! 1 — Oflingen . . . . ^ 1 —

Buchenberg . .
Burgberg . . .

1
1

i Nheinfelden . . !
(Nollingen)

1 i

Dauchingen . .
Dürrheim . . .

1
1 ^

i Rhina . . . .
Säckingen . . .

1
1

i
i

Erdmannsweiler ! 1 i
Waldshut Albdruck . . . .Fischbach . . . 1 1 —

Gremmelsbach . ! 1 Amrigschwand . 1 —

Grüningen . . . j 1 i Birndorf . . . 1
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Schulkreis Amtsbezirk Schulort

>
schulärztliche

^

Überwachung

I

Schul

-

I
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^
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Schulkreis Amtsbezirk
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Schulort
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Sä
bes

rr^ --
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»b Z-
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Dangstetten . . 1 — Luttingen . . . 1 -

Dettighofen . . 1 — Schwerzen . . . 1 —

Erzingen . . . — 1 Stühlingen 1 1
Görwihl . - . 1 — Uehlingen . . . 1 —

Grießen . . . . 1 — Unteralpfen . . 1 —
Höchenschwand . 1 — Untereggingen . 1 —
Hohentengen . . 1 — Unterlauchringen 1 —
Jestetten . . . . 1 1 Waldkirch . . . 1 —
Jndlekofen . - . 1 — Waldshut . . . 1 1
Kadelburg . . . 1 —

Änderung der Ortsbezeichnung der Stadt Baden.
Das Staatsministerium hat unterm 2 . Sep¬

tember 1931 Nr . 9589 beschlossen , daß die Stadt Ba¬
den mit Wirkung vom 1 . September 1931 den Na¬
men „Baden -Baden " zu führen hat.

Karlsruhe, den 22 . September 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 20831 In Vertretung
vr . Huber

Berkanf von Altpapier.
Die Firma Vogel L Bernheimer in Ettlingen,

mit der von Seiten der bad . Staatsverwaltung ein
Vertrag über den Verkauf von Altpapier abgeschlos¬
sen ist, hat wieder darauf hingewiesen , daß von ver¬
schiedenen Ämtern Korbpapier mit viel fremdem
Unrat zur Ablieferung gelangt sei . Ich ersuche die
unterstellten Behörden und Anstalten unter Hinweis
auf meine Bekanntmachung vom 2 . Oktober 1926
Nr . 20018 — Amtsblatt Nr . 36 Seite 168 - -
künftig genau darauf zu achten , daß sich in dem zur
Ablieferung gelangenden Korbpapier keinerlei
Fremdkörper befinden.

Karlsruhe, den 17 . September 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 20775 In Vertretung
vr . Huber

III. Personalnachrichten.
Ernannt:

Professor vr . W . Löh lein, Direktor der
Universitäts -Augenklinik in Jena mit Wirkung vom i
1 . April 1932 zum ordentlichen Professor der Augen - ^
Heilkunde an der Universität Freiburg sowie zum!
Direktor der Universitäts - Augenklinik daselbst. — !
Hauptlehrer Heinrich Hofmann an der Volks¬
schule in Bad Rappenau zum Oberlehrer daselbst. !

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Hauptlehrer Eugen Trukenbrod in Scho-

nach i . Schw . nach Beuren a . d . Aach , A . Stockach.
Versetzt:

Oberlehrer Artur Grünwald in Rheinhau¬
sen als Hauptlehrer nach Klengen.

Entlassen auf Ansuchen:
Handarbeitsaushilsslehrerin Waldtraut O st -

hoff an der Mädchenrealschule in Baden - Baden.
— Lehrerin Berta Süß, zuletzt an der Volksschule
in Heddesheim . — Fortbildungsschulhauptlehrerin
Elisabeth Simon geb . Metzger in Mannheim.

Znrnhegesetzt auf Ansuchen:
Laborant Karl Schnabel am Chemischen

Laboratorium der Universität Freiburg.
In den Ruhestand versetzt:

Handarbeitshauptlehrerin Maria Weber an
der Volksschule in Mannheim bis zur Wiederher¬
stellung ihrer Gesundheit.

Kraft Gesetzes treten in den dauernden Ruhestand:
Die Professoren : Du. Adolf Klett an der

Helmholtz-Oberrealschule in Karlsruhe auf 1 . Ja¬
nuar 1932 — Eugen Maas am Gymnasium in
Baden -Baden auf 1 . Januar 1932 — Karl Stoll
am Realgymnasium Achern auf 1 . Januar 1932 . —
Hauptlehrer Karl Heinrich in Heidelberg auf
1 . Januar 1932 . — Hauptlehrerin Anna Margarete
Schlimm an der Hildaschule in Pforzheim auf
1 . Dezember 1931.

Gestorben:
Hauptlehrerin i . R . Emilie Seippel, zuletzt

an der Mädchenrealschule in Freiburg , am 7 . August
1931 . — Direktor i . R . Di-. Kuno Fecht , zuletzt am
Bertholdsgymnasium in Freiburg , am 12 . Septem¬
ber 1931 . — Schulrat Friedrich Baschang in
Karlsruhe am 20 . September 1931 . —

IV. Stelleimilsschreiben.
An Volksschulen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Eine Hauptlehrerstelle in Scho nach i . Schw.

Druck und Verlag von Malsch » Bogel in Karlsruhe.
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Amtsblatt
des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium des AultuA und Unterrichts«

Ausgegeben Karlsruhe , den 5 . Oktober 1931

Schulstatistik.
Inhalt.

11 . Statistische Sondernummer.

Die Übersichten über die Studierenden der Universitäten Heidelberg und Freiburg , der

Handelshochschule Mannheim und der Höheren Technischen Lehranstalt (Staatstechnikum ) Karlsruhe
im Sommersemester 193 l bringe ich umstehend zur Kenntnis.

Karlsruhe, den 2 . September 1931.

Nr. ^ 20289.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
In Vertretung
vr . Huber
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Studierendeder Universitäten Heidelberg undFreiburg
Es waren

Bezeichnung
der Hochschule

in den theologischen
Fakultäten

in den juristischen bezw . rechts-
u . staatswiffenschaftl . Fakultäten

in den medizinischen
Fakultäten

Badener Andere
Deutsche

Reichs-
aus!. Zus. Badener Andere

Deusche
Reichs. zus. Badener Andere

Deutsche
Reichs -
ausl. zus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Universität Heidelberg . . 172 121 7 300 352 384 25 761 503 797 70 1370

Prozent . .
Hierunter weibl . Stud. .

Prozent . .

4,65
8

3,25
5

0,19 8,09
13

9,51
27

10,38
47

0,68
5

20,57
79

13,59
135

21,54
186

1,89
19

37,02
340

Universität Freiburg . . 194 67 8 269 193 727 35 955 246 1088 75 1409

Prozent . .
Hierunter weibl . Stud. .

4,99 1,72 0,21 6,92 4,97
23

18,71
95

0,90
4

24,58
122

6,33
47

28,01
297

1,93
19

36,27
363

Prozent . .

Studierende der Techn. Hochschule Karlsruhe nach Staats-
Es waren

in der Abtlg . für Mathematik
und allgemein bildende Fächer

in der Abteilung
für Architektur

in der Abteilung
für Bauingenieurwcsen

Badener Andere
Deutsche

Reichs- zus. Badener Andere
Deutsche

Reichs-
ausl. zus. Badener Andere

Deutsche
Reichs-

ausl. zus.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

s.) Ordentl . Studierende. 52 7 2 61 162 62 8 232 137 68 24 229

Prozent . . 4,16 0,56 0,16 4,88 12,97 4,96 0,64 18,57 10,97 5,44 1,92 18,33

Hierunter weibl. Stud.
Prozent . .

9 I — 10 5 2 — 7 — — — —

b) Außerord . Studierende — — — — 4 — — 4 4 2 — 6

Elternberufe der reichsangehörigen

Bezeichnung der Hochschule
Höhere
Beamte

i ) ->

Mittlere
Beamte

I) 3)

Untere
Beamte

>)

Freie
Berufe mit

akadem.
Bildung

Freie
Berufe ohne

akädem.
Bildung

Offiziere
und höhere

Militär¬
beamte

Sonstige
Militär¬
personen

m. w. m. w. m. w. m. w. M . ! w. m. w. m. w.

Universität Heidelberg. 386 181 594 133 229 25 234 106 45 15 21 3

Universität Freiburg. 496 200 482 158 159 17 304 112 57 7 43 17 — —

Technische Hochschule Karlsruhe . 172 5 231 7 86 1 49 I 46 1 12 — — —

Handelshochschule Mannheim . . 32 14 128 18 26 — 17 8 1 — — —

Insgesamt . . 1086 400 1435 316 500 43 604 227 166^ 23 77 20 — —

9 Des Reiches, der Länder , Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen Verbände,
einschl . der Üniversitätsprofessoren , Geistlichen und Lehrer mit akademischer Bildung,
einschl . der Lehrer ohne akademische Bildung.

9 emschl . des Bergbaues , des Bank -, Verkehrs - und Versicherungswesens.
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nach Staatsangehörigkeit und Fakultäten, Sommersemester 1931.
immatrikuliert

in den philosophischen
Fakultäten

in den naturw . mathem.
Fakultäten

in somtlichen Fakultäten
zusammen

Badener Andere
Deutsche

Reichs -
ausl.

16
zus. Badener Andere

Deutsche
Reichs-

ausl. zus. Badener Andere
Deutsche

Reichs-
ausl. zus.

14 15 17 18 19 20 21 22. 23 24 25

329 443 69 841 239 175 15 429 1595 1920 186 3701

8,89 11,97 1,86 22,72 6,46 4,73 0,41 11,60 43,10 51,87 5,03 100,00
92 182 24 298 45 36 2 83 307 456 50 813

— — — — — — — — 37,76 56,09 6,15 100,00
Hierzu Hörer 254
Darunt Hörerinnen 80

218 393 40 651 200 384 17 601 1051 2659 175 3885

5,61 10,12 1,03 16,76 5,15 9,88 0,44 16,47 27,05 68,44 4,51 100,00
68 187 14 269 39 113 3 155 177 692 40 909

— — — — — — — — 19,47 76,13 4,40 100,00
Hierzu Hörer 199
Darunt .Hörermnen 63

angehörigkeit und Abteilungen, Sommersemester 1931.
immatrikuliert

in der Abteilung
für Maschinenwesen

n der Abteilung
ür Elektrotechnik

in der Abteilung
für Chemie

in sämtlichen Abteilungen
zusammen

Badener Andere
Deutsche

Reichs-
ausl. zus. Badener Andere

Deutsche
Reichs-
ausl. zus. Badener Andere

Deutsche
Reichs- zus. Badener Andere

Deutsche
Reichs- zus. iil

14 15 16 17 18 19 20' 21 22 23 24 25 26 27 28 29

193 148 37 378 123 74 28 225 56 34 34 124 723 393 133 1249

15,45 11,85 2,96 30,26 9,86 5,93 2,25 18,04 4,48 2,72 2,72 9,92 57,89 31,46 10,65 100,00
__ — _ — _ — _ _ 3 1 4 17 4 21
— — — — — — — — — — — — 80,95 19,05 — 100,00

4 9 13 2 1 3 1 1 14 12 1 27
Hierzu Hörer 198
Darunt .Hörermnen 72

Studierenden, Sommersemester 1931.

Groß-
Landwirte

Mittlere
Landwirte

Klein-
Landwirte

Handel-
und

Gewerbe¬
treibende

Privat¬
angestellte

in leitender
Stellung

Sonstige
Privat¬

angestellte

Landwirt¬
schaftliche
Arbeiter

Industrie¬
arbeiter

Ohne
Beruf

Unbe¬
kannt

m. w. m. w. m. w. m. w. m. w. m . j rv. m. w. m. w. m. w. m. w.

23 5 43 3 57 2 698 184 163 59

!
!

199 ! 42 2 55 5 3

—

23 12 76 18 92 1 760 231 171 60 125 26 — — 42 5 7 4 4 1
3 — 15 — 8 — 263 3 109 1 81 2 — — 19 — — — 1 —

4 — 8 — 7 — 156 16 31 8 27 3 2 — 12 — 3 — 19 1

53 17 142 21 164 3 1877 434 474 128 432 73 4 — 128 10 13 4 24 2
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Höhere Technische Lehranstalt (Staatstechnikum ) Karlsruhe
Sommersemester 1931.

Stu¬
die¬

rende
im

gan¬
zen

hier¬
unter
Neu-
ein-

getre-
tene

Die
Anstalt

be¬
suchten

von

wärts

Klassen Es besuchen die Abteilungen für Konfession
S -ut-
sche

Staats-
ange-
hörige

Zahl
der Lehrkräfte

§

V«
L

Z
S

Hoch¬
bau

Tief¬
bau

hiervon am Ma¬
schinen¬

bau

Elektro¬

technik
katho¬
lisch

evan¬
gelisch

L

«
'S'

im

gan¬
zen

8
s

§ -

Z

K
8

§ Ä-

der-
messungs- kultur-

technischemLehrgang >

Klassen Kl. Stud. Kl. Stud. Kl . j Stud. Kl. Stud. I Kl. Stud. Kl. j Stud.
1 2 3 4 5 6 7 8 S IO 11 12 13 14 !>15 16 >j17 ! 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

*)
499 86 84 25 4 21 6

*
)

142 7 100 1 10 2 27 6 129 6 128 252 239 1 7 492 61 40 2 1 18

*j Hierunter 1 weiblich.

Handelshochschule Mannheim,
Sommersemester 1931.

Wirtschaftswissenschaften

Badener Andere
Deutsche

Reichs¬
ausländer zusammen

Studierende . 250 288 11 549

Prozent . . 45,54 52,46 2,00 100,00

Hierunter weibliche Studierende — — — 69

Hierzu Hörer. — — — 497

Darunter Hörerinnen. — — 178

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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AmtMlatt
deK Badischen Ministeriums deK Kultus und Unterrichts

HerauKgegeben vom .Ministerium de-S AuItuS und NnterrichlK«

Ausgegeben Karlsruhe , den 14. Oktober 1931

l Bekanntmachungen:
Abhaltung von Jugendgottesdiensten am 31 . Oktober

(Neformationsfest ).
Goethes Todestag.
Haydns Geburtstag.

Inhalt.
Turnkurs für Lehrer an der Landesturnanstalt in Karlsruhe.
Dienstprüfung in Karlsruhe im Herbst 1931.

II . Perfoualnachrichten.
III . Stelienausschreiben.

I . Bekanntmachungen.
Abhaltung von Jugendgottesdiensten am 31 . Oktober

iRefonnationsfest).
An sämtliche Schulbehörden und Leiter der

Schulanstalten.
Nachstehend wird eine in Nr . 12 des Gesetz-

nnd Verordnungsblattes für die Vereinigte Evan¬
gelisch-protestantische Landeskirche Badens erschie¬
nene Bekanntmachung in obigem Betreff zux Kennt¬
nis gebracht.

Ich ordne hiermit an , daß am 31 . Oktober je¬
den Jahres die evangelischen Lehrer und Schüler
der Volks -, Fortbildungs - und Fachschulen sowie
der Höheren Schulen zum Zwecke des Besuchs des
Gottesdienstes bis 10 Uhr vormittags von der Teil¬
nahme am Unterricht befreit werden.

Karlsruhe, den 1 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 36026 vi -. Baumgartner

Evangelischer Oberkirchenrat.
Karlsruhe, den 24 . September 1931.

Die Abhaltung von Jugendgottesdiensten am
31 . Oktober (Reformationsfest) .

Einer Anregung der Landesshnode entsprechend
sind künftighin am 31 . Oktober jeden Jahres in al¬
len Pfarreien unserer Landeskirche für die Schüler
der Volks - , Fortbildungs -, Fach- und Höheren Schu¬
len vormittags in der Zeit von 8—10 Uhr besondere
Jugendgottesdienste zu veranstalten . Es soll in ih¬
nen dem Heranwachsenden Geschlecht die hohe Be¬
deutung des Gedenktages vor Augen gestellt und es
zur Treue in unserem evangelischen Glauben er¬
mahnt werden.

Der Kirchenpräsident:
J . A . : v . E . J . Schulz.

Goethes Todestag.
An die Leiter und Lehrer sämtlicher Schulen.
Am 22. März 1932 werden 100 Jahre seit dem

Heimgange Johann Wolfgang Goethes verflossen
sein. Ich ersuche daher , im Deutschunterricht des
laufenden Schuljahres , soweit tunlich , vornehmlich
die Werke des großen deutschen Dichters zu berück¬
sichtigen und auf den Gedenktag in geeigneter Form
hinzuweisen.

An den Höheren Lehranstalten und an den in
Betracht kommenden Volksschulen ist die Schluß¬
feier gleichzeitig als Goethe-Feier abzuhalten.

Karlsruhe, den 6 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 360L7. I)r . Baumgartner
H . Mg . V»
V Gen . IV.

Haydns Geburtstag.
An die Leiter und Lehrer sämtlicher Schulen.

Am 31 . März 1932 jährt sich zum 200. Male
der Geburtstag Joseph Haydns. Aus diesem
Anlaß ersuche ich , im Musikunterricht , der Altersstufe
entsprechend, die Schöpfungen des berühmten Ton-
künstlers zu würdigen und gegen Schuljahrschluß
auf den Gedenktag hinzuweisen.

Die Schlußfeier kann mit der Darbietung mu¬
sikalischer Schöpfungen von Haydn verbunden wer¬
den. .

Karlsruhe, den 6 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 40218 . vr . Baumgartner
H . Mg . V»
V . Gen . IV.

Turnkurs für Lehrer au der Landesturnanstalt in Karlsruhe.
Vom 9 .—28 . November ds . Js . findet an der

Landesturnanstalt in Karlsruhe ein Turnkurs für
Lehrer aller Schulgattungen statt.
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Die Meldungen für den Kurs sind späte - !
stens bis 28 . Oktober 1931 auf dem geord- !
neten Dienstweg vorzulegen.

Die Gesuche haben zu enthalten : Den vollstän- i

digen Namen , das Alter , die derzeitige Dienststel- !
lung und den Dienstort , die Zahl der wöchentlich zu !
erteilenden Turn - und Spielstunden , sowie eine An¬
gabe darüber , ob der Bewerber schon an einem
Turnlehrgang teilgenommen hat.

Irgend welche Beihilfen aus staatlichen Mitteln
für die Teilnahme an dem Kurse werden nicht ge¬
währt . Die Möglichkeit verbilligter Unterkunft und
Verpflegung ist in der nahe gelegenen Lehrerbil¬
dungsanstalt gegeben . Diesbezügliche Wünsche sind
in dem Gesuch anzugeben.

Karlsruhe, den 1 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 36120 In Vertretung
vr . Huber

Dienstpriifung in Karlsruhe im Herbst 1931.
Im Herbst 1931 haben in Karlsruhe die Dienst¬

prüfung bestanden:
Billion, Eugen , von Endingen,
Bösch , Emilie , von Mannheim,
Braun, Alois , von Karlsruhe -Beiertheim,
Bredig, Marianne , von Heidelberg,
Breuer, Erwin , von Karlsruhe,
Dürr, Friedrich , von Ittersbach,
Dullenkopf, Anton , von Engen,
Ewald, Ruth , von Mannheim,
Gaier, Anna , von Neudorf , Amt Bruchsal,
Hagel, August , von Ettlingen,
Honikel, Julie , von Grünsfeld,
Huber, Johanna , von Oberkirch,
Hupp, Anton , von Karlsruhe,
Jäger, Paul , von Heidelberg,
Kapp, Albert , von Tübingen,
K a u .H , Erna , von Karlsruhe,
Koether, Maria , von Karlsruhe,
Lau, Elfriede , von Karlsruhe,
Leonhardt, Hermann , von Waldulm,
Mai, Claus , von Höpfingen,
Nagel, Walter , von Kandern,
Nußbaumer, Pia , von Karlsruhe,
Pfromm er, Leo , von Karlsruhe -Rüppurr,
Projahn, Asta, von Konstanz,
Sanier, Rosa , von Mannheim,
Seibert, Johanna , von Eberbach,
Speck , Hermann , von Malsch,
Speck , Margarete , von Mannheim,
Spitznagel, Ernst , von Grießen,
Sutter, Ludwig , von Meersburg,

Bischer, Otto , von Stuttgart,
Wagner , Ruth, von Ittersbach,
Ziegler, Hans , von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 1 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 35063 In Vertretung
V . Gen . V -> vr . Huber

II . Personalnachrichten.
Ernannt:

Direktor vr . Hans Cramer an der Kant - Ober¬
realschule in Karlsruhe zum Oberregierungsrat im
Ministerium des Kultus und Unterrichts . — Regierungs¬
rat vr . Otto Mayer im Ministerium des Kultus und
Unterrichts zum Oberregierungsrat daselbst . — Direktor
Leo Wohleb am Gymnasium in Donaueschingen zum
Oberregierungsrat im Ministerium des Kultus und
Unterrichts . — Oberregierungsrat Or . Robert Eichel¬
berger im Ministerium des Kultus und Unterrichts
zum Direktor an der Kant -Oberrealschule in Karls¬
ruhe . — Lehrer Wilhelm Gräßlin in St . Georgen,
A . Villingen , zum Hauptlehrer in Holzhausen, A . Kehl.

Entlassen auf Ansuchen:
Lehrerin Martha Behr in Mannheim . — Lehrer

Johann Gramer in Wasenweiler. — Die bisher
beurlaubte Lehrerin Hertha Helbling, verehelichte
Frahm , zuletzt in Kehl. — Lehrerin Clementine Saut-
ner an der Bürgerschule in Wertheim.

Zuruhegesetzt:
Hauptlehrer Albert Rauschenberger in Eichen,

bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit.

KraftlGesetzes treten in den dauernden Ruhestand:
Rektor Rudolf Loh rer in Freiburg auf l . Ja¬

nuar 1932. — Hauptlehrer Karl Welker in Mann¬
heim auf 1 . Januar 1932.

Gestorben:
Hauptlehrer Wunibald Schindler in Balzfeld

am 15 . September 1931 . — Hauptlehrer August Sutter
in Worblingen am 1 . Oktober 1931.

III Stellenausschreiben.
An Volksschulen:

1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in Mosbach, A . Bühl —

Oberachern — Worblingen.

2. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle in Freistett.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Zurückgenommen wird das Ausschreiben von
zwei evangelischen Hauptlehrerstellen an der Volks¬
schule in Weinheim (Amtsblatt Seite 176 ) .

Druck und Verlag von Malsch ö- Vogel in Karlsruhe
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AmtMatt
deF Badischen Ministeriums deK Lrultus und Unterrichts

HerauKgegeüen vom Ministerium deS AultuA und AnlerrichtA.

Ausgegeben Karlsruhe , den 15 . Oktober 1931

Inhalt.
I Verordnung des Staatsministeriums:

Haushaltsnotverordnung.
II . Verordnungen des Ministers des Kultus und

Unterrichts:
Schulordnung für die Höheren Lehranstalten.

Änderung der Schulordnung für die Höheren Lehranstalten.
Vollzug des Schulgesetzes. -

lll . Bekanntmachung:
Festsetzung der Stundendeputate an Fachschulen.

1 . Verordnung des Staatsministeriums.
(Vom 9 . Oktober 1931 .)

Haushaltsnotverordmmg.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 369 .)

Sicherung der Haushalte.
Auf Grund der Verordnung des Reichs¬

präsidenten zur Sicherung der Haushalte von
Ländern und Gemeinden vom 24 . August 1931
( Reichsgesetzblatt I Seite 453 ) , der Durchfüh¬
rungsverordnung zur Verordnung des Reichs¬
präsidenten über die Auszahlung von Dienst¬
bezügen vom 18 . Juli 1931 (Neichsgesetzblatt I
Seite 381 ) in der Fassung vom 14 . September
1931 ( Reichsgesetzblatt I Seite 492) sowie der
dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und
zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen
vom 6 . Oktober 1931 (Reichsgesetzblatt I Seite
537 ) verordnet das Badische Staatsministerium
im Namen des badischen Volkes, was folgt:

Erster Abschnitt.

Landtag.
Artikel 1

Der Landtag besteht aus 65 Abgeord¬
neten.

Die Abgeordneten werden nach den Grund
sätzen der Verhältniswahl gewählt . Das
Staatsministerium bestimmt das Nähere durch
Verordnung.

Zweiter Abschnitt.

Ministerium des Innern.

Artikel 2

Verwaltungsgebühren.
Das Verwaltungsgebührengesetz in der

Fassung der Bekanntmachung vom 17 . August
1923 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 283)
wird wie folgt geändert:

1 .) K 6 erhält die Fassung:
In dem Verfahren vor den Verwaltungs¬

gerichten werden folgende Sporteln erhoben:
1 . für Endentscheidungen:

a ) beim Bezirksrat 40— 500 Mt,
k) beim Verwaltungs-

gerichtshos 80—2000 Ml.

Wenn eine solche Entscheidung ohne ge¬
pflogene Verhandlung und Beweiserhebung
ergeht , sowie wenn eine Beschwerde über das
Verfahren zurückgewiesen oder eine sonstige Be¬
schwerde , die Klage oder Berufung als unzu¬
lässig verworfen wird , werden erhoben:

s) beim Bezirksrat 20— 250 Ml,
b) beim Verwaltungs-

gerichtshof 80—1000 K-k.

In besonders einfach gelagerten Fällen
kann die Sportel bis zur Hälfte des Mindest¬
satzes des nach Absatz 1 oder 2 in Betracht kom¬
menden Sportelrahmens ermäßigt werden.
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2 . als Verfahrenssportel:
zwei Zehntel des nach Ziffer 1 Absatz 1 in

Betracht kommenden Sportelbetrags , wenn
eine Angelegenheit ohne Endentscheidung erle¬

digt wird.
War noch keine Verfügung von dem Ver¬

waltungsgericht erlassen , so wird ein Zehntel
des nach Ziffer 1 Absatz 1 in Betracht kommen¬
den Sportelbetrags erhoben . Das Gleiche gilt,
wenn eine Beschwerde über das Verfahren ohne
Entscheidung erledigt wird.

3 . für eine Kosten- oder Streitwert - Fest¬
setzung:
3 ) beim Bezirksrat 5 — 50 Mt,

b) beim Verwaltungsgerichtshof 10—200 Mt.
Erledigt sich ein Festsetzungsgesuch ohne

Entscheidung , so wird die Hälfte des für die
Festsetzung in Betracht kommenden Sportelbe¬
trags als Verfahrenssportel erhoben.

Wird eine Beschwerde gegen eine Kosten¬
oder Streitwert -Festsetzung verworfen , so ist
eine Sportel von 20—200 Mt zu erheben ; wird
der Beschwerde stattgegeben , so ist eine Sportel
im gleichen Rahmen nur zu erheben , wenn ein
Zahlungspflichtiger Gegner vorhanden ist.

Erledigt sich die Beschwerde ohne Entschei¬
dung , so wird eine Verfahrenssportel von
10—50 Mt erhoben.

2. ) In § 19 ist nach Ziffer 25 einzufügen:

„25 a . Für die Erlaubnis zum Kleinhandel
mit Bier 20—300 Mt « .

Vierter Abschnitt.

Ministerium des Kultus und Unterrichts.

A r t i k e l 39

Schulgesetz.
Das Schulgesetz vom 7 . Juli 1910 (Gesetz- ^

und Verordnungsblatt Seite 386) in der durch
Artikel I der Verordnung des Staatsministe¬
riums über den Personal -Abbau vom 17. März
1924 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 47)
und die Gesetze über die Änderung des Schul¬
gesetzes vom 20 . März 1925 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 49 ) und vom 30 . März
1926 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 63)
bewirkten Fassung wird wie folgt geändert:

! 1 . ) Nach 8 7 Absatz 2 Satz 2 wird folgender
! dritter und vierter Satz eingefügt:

„Will eine Gemeinde entgegen der Ver¬
einigungsanordnung auf eine selbständige

^ Schule oder Schulabteilung nicht verzichten, so
hat sie den persönlichen Schulaufwand für die
Schule oder Schulabteilung zu tragen . Diese
Vorschriften gelten entsprechend, wenn Schulen
oder Schulabteilungen in örtlich getrennten
Ortsteilen derselben Gemeinde durch die Ober¬
schulbehörde vereinigt werden .

"

2 .) Zwischen 8 28 und 8 29 wird einge¬
schaltet folgender

8 28a

„Wenn die Erhöhung der dauernden
Schülerzahl auf vorübergehendem Ansteigen der
Schülerzahl beruht , und wenn infolgedessen
neue Lehrerstellen als Hauptlehrerstellen gemäß
88 27 und 28 zu errichten wären , so sind diese
als Lehrerstellen zu errichten .

"

3.) In 8 ^4 werden im ersten Satz des Ab¬
satzes 1 die Worte „in denen der Unterricht un¬
entgeltlich erteilt wird " gestrichen.

4 .) Satz 1 des 8 55 erhält folgende Fas¬
sung:

„In der Regel haben an der Volksschule
die Lehrer 32 , die Lehrerinnen 29 Unterrichts¬
stunden in der Woche zu erteilen .

"

5 . ) Der 8 56 erhält folgende Fassung:

„Im übrigen ist jeder Lehrer ( jede Leh¬
rerin ) verpflichtet , auf Verlangen des Kreis¬
oder Stadtschulamts aus besonderen Gründen
auf unbestimmte Zeit eine größere Zahl von
Wochenstunden ohne Vergütung zu überneh¬
men , auch auf Anordnung des Schulleiters bei

vorübergehender Dienstbehinderung von Leh¬
rern (Lehrerinnen ) oder sonstigen ähnlichen An¬

lässen entsprechende Aushilfe zu leisten. Dies
! gilt auch für die Verwendung an Schulen ande¬

rer Art oder an Schulen einer benachbarten Ge¬
meinde .

"

A r t i k e l 40

Fortbildungsschulgesetz.

Das Gesetz über die allgemeine Fortbil¬
dungsschule vom 19 . Juli 1918 (Gesetz- und

Verordnungsblatt Seite 269 ) in der Fassung
des Gesetzes vom 7 . April 1922 über Abände-
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rung des Fortbildungsschulgesetzes (Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 381) und der Verord¬

nung des Staatsministeriums vom 17 . März
1924 über Personal -Abbau (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 47) wird wie folgt geän¬
dert:

1 . ) Der 8 4 erhält folgende weitere Absätze:

„Ist bei unverhältnismäßig geringer Zahl
der Fortbildungsschulpflichtigen der Anschluß
an die Fortbildungsschule einer benachbarten
Gemeinde oder der Besuch einer benachbarten
Fortbildungsschule nicht möglich, so kann
das Unterrichtsministerium Fortbildungsschul¬
pflichtige zu entsprechender unentgeltlicher Un¬
terrichtserteilung auch der gewerblichen Fort¬
bildungsschule oder Fachschule ihres Aufent¬
haltsortes zuweisen . Auch einer benachbarten
gewerblichen Fortbildungsschule oder Fach¬
schule kann das Unterrichtsministerium Fort-
bildungsschulpslichtige zuweisen, wenn nicht
Gründe der in Absatz 1 Satz 1 angegebenen
Art entgegenstehen . Die Zuweisung an eine
benachbarte gewerbliche Fortbildungsschule
oder Fachschule darf nur erfolgen , wenn qn die¬
ser keine baulichen Erweiterungen oder keine
Vermehrung der Lehrkräfte notwendig werden.

Art und Umfang des den Fortbildungs-
schulpflichtigen zu erteilenden Unterrichts be¬

stimmt das Unterrichtsministerium.
Bei Zuweisung Fortbildungsschulpflichti¬

ger an die Fachschule einer Nachbargemeinde
(Verbandes ) hat die Aufenthaltsgemeinde der
Schulpflichtigen zum persönlichen Aufwand der
Fachschule einen Beitrag in Höhe des halben
an der Fachschule festgesetzten Schulgeldes für
jeden Schüler zu leisten. Der Gesamtbetrag des
von der Aufenthaltsgemeinde zu leistenden Bei¬

trags zum persönlichen Aufwand darf den
Schulbeitrag nicht übersteigen , den die Aufent¬
haltsgemeinde zu leisten hätte , wenn in der
Gemeinde selbst Fortbildungsschulunterricht
gegeben würde.

Die Kosten des für den Schulbetrieb er¬
wachsenden Sachauswands hat die Aufent¬
haltsgemeinde der Nachbargemeinde anteils¬
mäßig nach der Zahl der Schüler zu vergüten.
Am Bauaufwand und an der Bauunterhaltung
wird die Ausenthaltsgemeinde nicht beteiligt.
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Bei Streitigkeiten über die Beiträge ent¬

scheidet der Bezirksrat endgültig .
"

2 .) Satz 1 des Z 25 erhält folgende Fassung:

„In der Regel haben an der Fortbildungs¬
schule die Lehrer 28 , die Lehrerinnen 25 Unter¬

richtsstunden in der Woche zu erteilen .
"

3 . ) Der 8 25 erhält folgenden zweiten Ab¬

satz:
„Im übrigen ist jeder Lehrer (jede Lehrer¬

in ) verpflichtet , auf Verlangen des Kreis - oder

Stadtschulamts aus besonderen Gründen auf
unbestimmte Zeit eine größere Zahl von Wo-

chenstunden ohne Vergütung zu übernehmen,
auch auf Anordnung des Schulleiters bei vor¬

übergehender Dienstbehinderung von Lehrern
(Lehrerinnen ) oder sonstigen ähnlichen Anläs¬
sen entsprechende Aushilfe zu leisten . Dies gilt
auch für die Verwendung an Schulen anderer
Art oder an Schulen einer benachbarten Ge¬
meinde .

"

4 .) 8 29 erhält folgende Fassung:

„Der Aufwand , der dadurch entsteht, daß
eine Gemeinde durch statutarische Bestimmung
die Fortbildungsschulpflicht für Mädchen auf
drei Jahre ausdehnt (8 9 des Gesetzes) , wird
im Sinne des 8 28 Absatz 1 Ziffer 3 des Steu¬
erverteilungsgesetzes vom 7. Juli 1926 als ge¬
setzlich gebotener Aufwand behandelt .

"

A r t i k e l 41

Fachschulgesetz.
Das Gesetz über den gewerblichen und

kaufmännischen Unterricht vom 13 . August 1904

(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 395) in
der Fassung des Notgesetzes vom 6 . März 1924

( Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 43) erhält
folgenden

„8 1 »
Das Unterrichtsministerium ist im Beneh¬

men mit dem Ministerium des Innern befugt,
die Schulpflicht auf Grund des 8 1 auf eine an¬
dere Gemeinde auszudehnen , die am 1 . Mai
1931 eine gewerbliche Fortbildungsschule hatte,
und in der diese wegen zu geringer Schülerzahl
zur Aufhebung gelangte . Das gleiche gilt für
eine Gemeinde , welche einem gewerblichen Fort¬
bildungsschulverband angehörte . Die Ausdeh-
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nung darf nur erfolgen , wenn an der Fachschule
oder der gewerblichen Fortbildungsschule keine

baulichen Erweiterungen oder keine Vermeh¬

rung der Lehrkräfte notwendig werden , und
wenn der Weg zur Schule unter Berücksichti¬
gung des Alters der Schüler und der Vorteile
des Fachschulunterrichts nicht zu weit und nicht
mit Gefahr für das körperliche oder sittliche
Wohl der Schüler verbunden ist.

Die Ausenthaltsgemeinde hat einen Bei¬

trag zum persönlichen Aufwand der Fachschule
in Höhe des für die Fachschule festgesetzten
Schulgeldes für jeden auf Grund des Absatzes
1 schulpflichtigen Schüler zu leisten . Der Ge¬

samtbetrag des von der Aufenthaltsgemeinde
zu leistenden Beitrags darf den Schulbeilrag
nicht übersteigen , den die Aufenthaltsgemeinde
zu leisten hätte , wenn in der Gemeinde selbst
eine gewerbliche Fortbildungsschule wäre.

Die Kosten des für den Schulbetrieb er¬
wachsenden Sachaufwandes hat die Aufent¬
haltsgemeinde der Schulgemeinde anteilsmä¬

ßig nach der Zahl der Schüler zu vergüten . Am
Bauaufwand und an der Bauunterhaltung
wird die Aufenthaltsgemeinde nicht beteiligt.

Bei Streitigkeiten über die Beiträge ent¬
scheidet der Bezirksrat endgültig .

"

Artikels

Schulauswandsgesetz.

Das Gesetz über den Aufwand der Volks¬

schule vom 23 . März 1923 ( Gesetz - und Ver¬

ordnungsblatt Seite 62 ) in der durch die Ver¬

ordnung des Staatsministeriums über den Per¬
sonal -Abbau vom 17 . März 1924 ( Gesetz - und

Verordnungsblatt Seite 47 ) , das Gesetz vom
20 . März 1925 ( Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 50 ) und Artikel 13 des Gesetzes über die

Regelung des Staatshaushalts ( Finanzgesetz)
für die Jahre 1930 und 1931 vom 16 . April
1930 ( Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 151)
bewirkten Fassung wird wie folgt geändert:

1 . ) Artikel II erhält folgende Absätze 2
und 3:

„Falls bei der Teilung der Schülerzahlen
durch 55 oder 250 noch ein Rest verbleibt , so
hat eine Gemeinde , die auf ihre Kosten min¬
destens eine Lehrerstelle errichtet hat oder er¬

richtet , den Aufwand auch für die mit Rücksicht
auf den Rest errichtete Lehrerstelle zu überneh¬
men.

Wenn an einer Volksschule über die Vor¬

schrift des K 26 Absatz 1 des Schulgesetzes hin¬
aus teils auf Kosten des Staates (staatliche
übergesetzliche ) teils auf Kosten der Gemeinde

( gemeindliche übergesetzliche ) Lehrerstellen er¬

richtet sind , und wenn nach dem 9 . Juli 1931
von den gemeindlichen übergesetzlichen Lehrer¬
stellen auf Antrag der Gemeinde eine oder meh¬
rere Stellen abgebaut wurden oder werden , so
kommen die entsprechenden Ersparnisse am

Personalaufwand für jede abgebaute gemeind¬
liche übergesetzliche Stelle zu zwei Dritteln der
Gemeinde und zu einem Drittel dem Staat zu
gut . Diese Regelung gilt bis zum 1 . April
1937 . Für die Abrechnung zwischen Staat und
Gemeinde wird der nach Artikel III Ziffer 1 er¬

rechnet Durchschnittssatz zu Grunde gelegt .
"

2 .) Artikel II a erhält folgenden Absatz 2:

„ Diese Vorschrift findet Anwendung auf
alle übergesetzlichen Lehrerstellen , deren persön¬
licher Aufwand vom Staate oder den Gemein¬
den getragen wird .

"

A r t i k e l 43

Stellenbesetzung.

( 1 ) Zwecks Durchführung des Sparpro¬
gramms wird zur Vornahme von Ernen¬

nungen , Versetzungen und Beförderungen von

Lehrern der Lehrerbildungsanstalten , der Hö¬
heren Lehranstalten , der Fachschulen , der Volks¬
und Fortbildungsschulen bis zu Beginn des

Schuljahres 1935 das Unterrichtsministerium
für zuständig erklärt . Soweit es sich um Be¬
amte der Besoldungsgruppen ^ 2ck und aus¬
wärts handelt , bleibt das Staatsministerium
zuständig.

(2 ) Das Unterrichtsministerium kann von
ven für die Besetzung aller Lehrerstellen nach
Gesetz , Verordnung oder Vereinbarung beste¬
henden Vorschriften bis zum gleichen Zeitpunkt
abweichen . Das Unterrichtsministerium hat je¬
doch den in Aussicht genommenen Beamten

zwei Wochen vor der Entschließung der Ge¬
meinde zur Äußerung namhaft zu machen,
wenn ihr an sich ein Besetzungsrecht , Mitwir-
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kungsrecht oder ein Recht auf Anhörung bei
Lehrerernennungen zusteht.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 2 Satz
1 gelten nicht für die Ernennung von Stadt¬
schulräten und von Direktoren der Höheren
Lehranstalten , Fach - und Volksschulen.

Artikel 44

Ermächtigung.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

ist ermächtigt , durch Verordnung oder durch
Verfügung im Einzelfalle Anordnungen zu
treffen , welche zur zweckentsprechenden Durch¬
führung von im Spargutachten vorgesehenen
Maßnahmen erforderlich sind . Soweit der Mi¬
nister des Kultus und Unterrichts von Gesetzen
abweicht , bedarf er der Genehmigung des
Staatsministeriums.

A r t i k e l 45

Besoldungsgesetz.
1 . Das Besoldungsgesetz vom 24 . Februar

1928 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 79)
in der Fassung des Notgesetzes vom 9» Juli
1931 ( Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 247)
erhält folgenden

„8 22 a

( 1 ) Den weiblichen Lehrkräften mit Aus¬
nahme von Schulleiterinnen werden , solange
nicht allgemein für weibliche und männliche
Lehrkräfte das gleiche Arbeitsmaß festgesetzt
ist, die sich aus dem badischen Besoldungsgesetz
ergebenden Sätze an Grundgehalt , Grundver¬
gütung und Wohnungsgeldzuschuß um zehn
vom Hundert gesenkt . Diese Senkung unter¬
bleibt insoweit , als durch sie die monatlichen
Bezüge unter 200 Mk sinken würden.

(2) Planmäßige männliche sowie nicht un¬
ter Absatz 1 fallende weibliche Lehrkräfte kön¬
nen mit Zustimmung des Unterrichtsministeri¬
ums auf zehn vom Hundert der in Absatz 1 ge¬
nannten vollen Bezüge verzichten; in diesem
Falle wird das in Absatz 1 genannte Arbeits-
m .iß um zehn vom Hundert gesenkt.

(3) Die in Absatz 1 und Absatz 2 genannten
Lehrkräfte können mit Zustimmung des Unter¬
richtsministeriums auf einen höheren Hundert-
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sah als nur zehn vom Hundert der genannten
vollen Bezüge verzichten ; in diesem Falle wird
das in Absatz 1 genannte Arbeitsmaß entspre¬
chend weiter gesenkt.

(4) Außerdem können Lehrkräfte , die sich
auf längere Zeit den dienstlichen Anforderun¬
gen nicht voll gewachsen zeigen, entsprechend
ihrer geminderten Leistung in ihren Bezügen
bis zu 20 vom Hundert gekürzt werden . In die¬
sem Falle wird das Arbeitsmaß im gleichen
Umfang gesenkt.

(5) Bei der Berechnung des Ruhegehalts
und der Hinterbliebenenversorgung werden die
vorstehend genannten Senkungen der Bezüge
nicht berücksichtigt .

"

2 . Die nach Ziffer 1 eintretenden Erspar¬
nisse werden , soweit erforderlich , verwendet:

a . soweit Bezüge der weiblichen Lehrkräfte an
den Volks- und Fortbildungsschulen sowie
am Fortbildungsschullehrerinnen - und Hand¬
arbeitslehrerinnenseminar gesenkt werden,
zur Verwendung von Junglehrern und
Junglehrerinnen,

b. soweit Bezüge der weiblichen Lehrkräfte an
den Höheren Lehranstalten und Fachschulen
gesenkt werden , zur Verwendung von Jung-
asscssoren und Jungassessorinnen.

3 . Das Staatsministerium bestimmt durch
Verordnung den Zeitpunkt , auf welchen die Zif¬
fer 2 außer Kraft tritt . Die Bestimmungen un¬
ter 2 s und b können auf verschiedene Zeitpunk¬
te außer Kraft gesetzt werden.

Artikel 46

Hochschulen.

(1 ) Der Minister des Kultus und Unter¬
richts ist ermächtigt , die im Wege freier Ver¬

einbarung festgesetzten , aus der Staatskasse flie¬
ßenden Bezüge der Lehrer der badischen Hoch¬
schulen , der Landeskunstschule sowie von Be-
am' en und Angestellten sonstiger staatlicher An-
siauen zu kürzen ; diese Befugnis gilt insbeson¬
dere auch für die vereinbarten Vergütungen
von Lehraufträgen.

(2) In gleicher Weise ist der Minister des
Kultus und Unterrichts ermächtigt , die Zu¬
schüsse an Hochschullehrer zur Erreichung ga¬
rantierter Einnahmen aus Unterrichtsgeldern
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sowie die Anteile der Hochschullehrer an den
Unterrichtsgeldern der Studierenden zu kürzen.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen finden
auf die Kürzung der Bezüge der Lehrer der
Handelshochschule in Mannheim entsprechende
Anwendung ; anstelle des Ministers des Kul¬
tus und Unterrichts übt das Kuratorium der
Handelshochschule diese Befugnisse aus.

(4) Vereinbarungen bleiben unberührt, so¬
weit sie durch Anordnungen gemäß Absatz 1
und 3 nicht abgeändert werden.

A r t i ke l 47

Theater.
( 1) Der Minister des Kultus und Unter¬

richts ist ermächtigt , die Bezüge der Beamten
und Angestellten des Badischen Landestheaters
einschließlich aller Zulagen und Nebenvergü¬
tungen vom 1 . Oktober 1931 ab nach Besol¬
dungsordnungen oder Richtsätzen neu zu re¬
geln und die Spielzeit des Landestheaters mit
der Folge entsprechender Rückwirkung auf die
Vergütung der Theaterangehörigen zu verkür¬
zen . Entgegenstehende Bestimmungen und Ver¬
träge sind insoweit durch diese Verordnung ab¬
geändert.

(2) Die Gemeinden sind berechtigt und ver¬
pflichtet, spätestens vom 1 . Oktober 1931 ab die
Bezüge der Beamten und Angestellten ihrer
Theater und Orchesterunternehmungen neu zu
regeln. Hierbei dürfen die Sätze, die sich nach
ven staatlichen Bestimmungen unter Mitberück-
stchtigung der Spielzeitverkürzung ergeben,
durch die neuen Bezüge einschließlich aller Zu¬
lagen und Nebenvergütungen nicht überschritten
werden, soweit nicht der Minister des Kultus
unv Unterrichts im Einverständnis mit dem
Minister des Innern Ausnahmen aufgrund
örtlicher Besonderheiten gestattet . Durch Richt¬
sätze entsprechend Ziffer 1 kann der Minister des
Kultus und Unterrichts im Einverständnis mit
dem Minister des Innern anordnen, in wel¬
chem Maße Gemeinden die staatlichen Sätze
unterschreiten müssen.

(3) Vorstehende Bestimmungen gelten auch
für künstlerische Unternehmungen, an denen der
Staat oder die Gemeinde (Gemeindeverband)
mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, oder
deren Zuschußbedarf vom Staat oder von einer

Gemeinde (Gemeindeverband) mittelbar oder
unmittelbar mehr als zur Hälfte getragen wird.
Werden die erforderlichen Maßnahmen von den
gesetzlichen Vertretern der betreffenden Unter¬
nehmungen nicht unverzüglich in die Wege ge¬
leitet, so darf ein Zuschuß aus öffentlichen
Mitteln nicht mehr gewährt werden.

(4) Theater und Orchesterunternehmungen
dürfen als gemeinnützig nur behandelt werden,
wenn sie die vorstehenden Bestimmungen auf
ihre Betriebe entsprechend anwenden. Beste¬
hende Gemeinnützigkeitsanerkennungensind in
diesem Sinne zu überprüfen.

Artikel 48

Inkrafttreten.
Die Bestimmungen dieses Abschnitts treten

am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft —
mit Ausnahme von

1 . Artikel 42 Ziffer 1 Absatz 2 (künftiger
Absatz 3 von Artikel II des Schulaufwandsge¬
setzes) und Ziffer 2 (künftiger Absatz 2 von
Artikel II a des Schulaufwandsgesetzes) und
Artikel 46 , welche mit Wirkung vom 9 . Juli
1931 in Kraft treten; ferner von

2 . Artikel 39 Ziffer 3 und 4, Artikel 40 Zif¬
fer 2 und 4, Artikel 42 Ziffer 1 Absatz 1 (künf¬
tiger Absatz 2 von Artikel II des Schulauf¬
wandsgesetzes) und Artikel 45 , welche am 1.
April 1932 in Kraft treten.

Fünfter Abschnitt.

Ministerium der Finanzen.

A r t i k e l 49

Ausrückung und Beförderung.

( 1 ) Wird ein Beamter nach dem Inkrafttre¬
ten dieser Verordnung in eine Aufrückungs-
oder Beförderungsstelle eingereiht, so erhält er
das ihm in der neuen Stelle an sich zustehende
Diensteinkommen erst vom Beginn des 13 . Mo¬
nats an , der auf den Tag folgt , an dem das
Aufrücken oder die Beförderung wirksam wird.
Bis dahin erhält er das Diensteinkommen nach
der Besoldungsgruppe , in der er sich vor dem
Aufrücken oder der Beförderung befand . Auf
das Besoldungsdienstalter hat diese Bestim¬
mung keinen Einfluß.
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(2) Absatz 1 gilt nicht, falls ein Beamter
der Besoldungsgruppe .̂ 20 auf Grund der
Fußnote 1 zu Gruppe ^ 2 äder Besoldungsord¬
nung in die für ihn vorgesehene Stelle der
Besoldungsgruppe ^ 2c Übertritt.

(3) Das Staatsministerium bestimmt den
Zeitpunkt , an welchem die Bestimmung des Ab¬
satzes 1 außer Kraft gesetzt wird.

A r t i k e l 50

Dienstalterszulagen.

(1) Die planmäßigen Beamten erhallen,
soweit sie aufsleigende Gehälter beziehen , die
Bezüge derjenigen Dienstaltersstufe , nach der
sie im September 1931 besoldet waren , zwei
Jahre länger , als in den geltenden Vorschriften
vorgesehen ist.

(2) Der Finanzminister ist ermächtigt , we¬
gen der Kürzung des Besoldungsdienstalters
sowie wegen der Übertragung des vorstehenden
Grundsatzes auf die vom 1 . Oktober 1931 an
planmäßig angestellten Beamten allgemeine
Bestimmungen zu treffen.

A r t i k e l 51

Zulagen.

(1) Die in der Besoldungsordnung und im
Staatshaushaltsplan vorgesehenen unwider¬
ruflichen ruhegehaltsfähigen sowie die wider¬
ruflichen nicht ruhegehaltsfähigen Zulagen wer¬
den für die Zeit vom 1 . Oktober 1931 bis 31.
März 1932 um ein Drittel gekürzt.

(2) Vom 1 . April 1932 ab ist die Zahl der
Stellenzulagen zu verringern.

A r t i k e l 52

Besoldungsgesetz.
Das Besoldungsgesetz vom 24 . Februar

1928 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 79)
wird geändert wie folgt:

1 . In H 20 Absatz 1 ändern sich die Worte

„dreißig " in „fünfzig " .
2 . § 39 erhält den nachstehenden zweiten

Absatz ; der bisherige Wortlaut erhält die Zif¬
fer (1 ) .

„(2) Dem ruhegehaltsfähigen Dienstein¬
kommen der planmäßigen ordentlichen und

31 -

außerordentlichen Professoren der Universitäten
Heidelberg und Freiburg und der Technischen
Hochschule in Karlsruhe wird als Ausgleich
für den Bezug von Unterrichtsgeldern der Be¬
trag von 1000 KU zugeschlagen. Gleiches gilt
auch für die Berechnung der Versorgungsbezüge
der Hinterbliebenen von planmäßigen ordentli¬
chen und außerordentlichen Professoren .

"

Artikels

Beamtenrecht.
8 1

Das Beamtengesetz vom 13 . Februar 1931
(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 93) wird
geändert wie folgt:

1 . ) In Z 23 erhält der zweite Absatz fol¬
gende Fassung:

„ (2) Die planmäßigen ordentlichen und
außerordentlichen Professoren der Universitä¬
ten Heidelberg und Freiburg und der Techni¬
schen Hochschule in Karlsruhe treten kraft Ge¬
setzes auf den 31 . März des Jahres in den Ru¬
hestand, das auf das Kalenderjahr folgt , in
welchem sie das 68 . Lebensjahr vollendet haben;
auf Ansuchen erfolgt die Zuruhesetzung bereits
nach Vollendung des 65 . Lebensjahres .

"

2 . ) In ^ 29 Absatz 2 erhalten Satz 2 und 3
folgende Fassung:

„Mit jedem weiteren zurückgelegien
Dienstjahr bis zum vollendeten 20 . Dienstjahr
steigt er um 2 vom Hundert und von da an
um 1 vom Hundert bis zum Höchstsatz von
fünfundsiebzig vom Hundert des ruhegehalts¬
fähigen Diensteinkommens . Die jeweiligen
Vorschriften des Reiches über die Höchstgrenze
des Ruhegehalts und der Hinterbliebenenver¬
sorgung für Reichsbeamte gelten entsprechend
für die Beamten des Landes .

"

3 . ) In Z 29 Absatz 3 und 4 wird jedesmal
statt „achtzig vom Hundert " gesetzt „fünfund¬
siebzig vom Hundert " .

82
Die Bestimmungen des K 1 Ziffer 2 und

3 gelten auch für die beim Inkrafttreten dieser
Verordnung im einstweiligen oder endgültigen
Ruhestand befindlichen Beamten und die Be¬
amtenhinterbliebenen.
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8 3

(1 ) Auch ohne daß die Voraussetzungen des
K 24 des Beamtengesetzes vorliegen und ohne
Einhaltung des in K § 25 und 26 des Beamten¬
gesetzes bezeichneten Verfahrens können plan¬
mäßige Beamte wegen Verminderung der
Planstellen ihrer Laufbahn in den einstweiligen
Ruhestand versetzt werden . In diesem Falle er¬
hält der Beamte statt der aus 4 29 Absatz 3 und
4 sich ergebenden Bezüge nur den bis zum Zeit¬
punkt des Übertritts in den Ruhestand tatsäch¬
lich erdienten Ruhegehalt.

(2) Die Vorschrift tritt mit dem 30 . Sep¬
tember 1932 außer Kraft ; die bis dahin aus¬
gesprochenen Zuruhesetzungen werden hiervon
nicht berührt.

8 4
( 1) Außer in den Fällen des Z 24 des Be¬

amtengesetzes kann ein planmäßiger Beamter
in den Ruhestand versetzt werden , wenn er dau¬
ernd sich den an ihn zu stellenden dienstlichen
Anforderungen nicht mehr voll gewachsen zeigt.

(2) Diese Bestimmung tritt mit dem 31.
März 1935 außer Kraft.

8 5
Die Dienstbezüge der am 30 . September

1931 ihrer Amtspflichten enthobenen planmäßi¬
gen ordentlichen und außerordentlichen Pro¬
fessoren der Universitäten Heidelberg und Frei¬
burg und der Technischen Hochschule in Karls¬
ruhe werden mit Wirkung vom 1 . Oktober 1931
an um 10 vom Hundert gekürzt.

86
Das Gesetz vom 13 . Dezember 1922 (Gesetz-

und Verordnungsblatt 1923 Seite 2) in der
Fassung des Gesetzes vom 18 . Dezember 1924
(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 306 ) wird
aufgehoben.

A r 1 i k e l 54

Anrechnungseinkommen.

(1 ) Bezieht ein in den einstweiligen oder
endgültigen Ruhestand versetzter Beamter , der
nicht in einem inländischen staatlichen Dienst
oder in einem sonstigen öffentlichen Dienst im
Sinne des H 44 des Beamtengesetzes verwen¬
det ist, ein weiteres Arbeitseinkommen nach

§ 6 Absatz 1 Nr . 1—4 des Einkommensteuer¬
gesetzes (Anrechnungseinkommen ) , das den
Betrag von 1000 Mi jährlich und zusammen
mit dem Ruhegehalt das letzte Diensteinkom¬
men des Beamten übersteigt , so ruht der Ruhe¬
gehalt in Höhe der Hälfte des Einkommens,
das die beiden Grenzen übersteigt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Witwen
von Beamten , die ein Anrechnungseinkommen
haben , das den angegebenen Betrag übersteigt.
An die Stelle des letzten Diensteinkommens
treten hier 75 vom Hundert des Betrags , aus
dem das Witwengeld berechnet ist.

(3) Zu dem Betrag von 1000 -M rreren
weitere 200 Mt jährlich für jedes Kind , für das
dem Beamten oder der Beamtenwitwe ein Kin-
oerzuschlag gewährt wird oder zu gewähren
wäre.

(4) Die Vorschriften zur Durchführung die¬
ser Bestimmungen erläßt der Minister der Fi¬
nanzen.

A r t i k e l 55

Zahlung der Bezüge.
( 1 ) Das Staatsministerium kann für das

Land , für die Gemeinden (Gemeindeverbände)
und für die sonstigen der Landesaufsicht unter¬
stehenden Körperschaften , Anstalten und Stif¬
tungen des öffentlichen Rechts anordnen,
daß die Dienstbezüge der Beamten mo¬
natlich nachträglich bezahlt werden . Es kann
auch Ratenzahlung bestimmt werden . Für die
Überleitung zu der nachträglichen Zahlung ist
ein Zeitraum von mindestens 2 Jahren vor¬
zusehen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Ru¬
hegehalte , Hinterbliebenen - und Unterstützungs¬
bezüge sowie für die Bezüge der Beamtenan¬
wärter.

Artikel 56

Angestellte.
Die Vorschriften in Artikel 49—51 , 54 uno

55 dieser Verordnung sollen auf die im staatli¬
chen Dienst vertraglich beschäftigten Personen
entsprechend angewendet werden.
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Sechster Abschnitt.

S chlußbesttmmungen.

A r t i k e l 61

Härleausgleich.
Das Staatsministerium kann besondere

Härten , die sich bei Anwendung dieser Haus-
* Haltsnotverordnung ergeben , durch allgemeine

Anordnung oder durch Verfügung im Einzel¬
fall mildern . Es kann die Zuständigkeit zur
Milderung im Einzelfall auf den zuständigen
Minister übertragen.

A r t i k e l 62

Rechtsmittel.

Soweit in einem Gesetz gegen die Entschei¬
dung einer Staatsbehörde für die Beteiligten
das Recht der Beschwerde im Verwaltungsver¬
fahren neben der verwaltungsgerichtlichen
Klage vorgesehen ist, kann das Staatsministe¬
rium unter Änderung der entsprechenden Ge¬
setzesbestimmung im Verordnungsweg bestim¬
men , daß die Erhebung der verwaltungsgericht¬
lichen Klage die Beschwerde im Verwaltungs¬
verfahren ausschließt und umgekehrt , oder daß
überhaupt nur das eine Rechtsmittel zuge¬
lassen wird.

A r t i k e l 63

Soweit rechtlich noch erforderlich , wird

diese Haushaltsnotverordnung auch auf Arti¬
kel 48 Absatz 4 der Reichsverfassung und auf
§ 56 Absatz 2 der badischen Verfassung gestützt.

Artikels

In der Einleitung zum badischen Notgesetz
vom 9 . Juli 1931 über Änderungen im Staats¬
haushalt (Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 247 ) , welches aufrecht erhalten bleibt,
werden hinter den Worten : „Artikel 48 Absatz 4
der Reichsverfassung " noch folgende Worte ein¬

gefügt : „und auf Grund der Verordnung des
Reichspräsidenten zur Sicherung der Haushalte
von Ländern und Gemeinden vom 24 . August
1931 (Reichsgesetzblatt Teil I Seite 453 ) " .

A r t i k e l 65

Landesrechtliche Bestimmungen ruhen , so¬
weit sie vorübergehenden Bestimmungen dieser

31 —

Verordnung entgegenstehen ; sie treten außer
Kraft , soweit sie dauernden Bestimmungen die-

set Verordnung entgegenstehen.

A r t i k e l 66

Sämtliche vorstehenden Bestimmungen tre¬
ten am Tage nach der Verkündung in Kraft,
soweit nicht im Einzelfall etwas anders be¬
stimmt ist.

A r t i k e l 67

Die zuständigen Minister werden mit dem
Vollzug betraut.

Karlsruhe, den 9. Oktober 1931.

Das Staatsministerium.
Or . Schmitt

II . Verordnungen des Ministers des Kultus
und Unterrichts.

(Vom 17 . September 1931 .)

Schulordnung für die Höheren Lehranstalten.
(Gesetz - und Verordnungsblatt W31 Seite 339/340 .)

Aufgrund des § 41 der landesherrlichen
Verordnung vom 18 . September 1909 ( Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 453 ) wird die
Schulordnung für die Höheren Lehranstalten
vom 8 . März 1904 ( Gesetz- und Verordnungs¬
blatt Seite 45) in der Fassung der Verordnung
über Schulordnung und Prüfungsordnung für
die Höheren Lehranstalten vom 21 . Juni 1926
( Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 85 ) wie
folgt geändert:

A r t i k e l I.

H 18 erhält folgende Fassung:
(1 ) Schüler , welche am Ende des Schul¬

jahres das Lehrziel der Klasse nicht erreicht ha¬
ben , dürfen nicht in die höhere Klasse versetzt
werden.

(2) Falls jedoch ein Schüler nur in einem
verbindlichen wissenschaftlichen Lehrgegenstand
ungenügend , aber Menigstens in einem anderen
verbindlichen wlstLlMaMchen - MhrLegLirstand
wenigstens ziemlich gut und im ganzen genom¬
men zur Versetzung reif ist, kann ihm aus¬
nahmsweise die Versetzung gewährt werden.
Die Versetzbarkeit nach OM und nack O II ist
hierbei besonders eingehend zu prüfen.
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(3) Ist der Schüler am Ende des folgen¬
den Schuljahres wieder im gleichen oder in
einem anderen wissenschaftlichen Unterrichts¬
fach ungenügend, so ist ihm alsdann die Ver¬
setzung zu versagen. Auf den möglichen Ein¬
tritt dieser Folge ist in dem Jahreszeugnis,
das die ungenügende Note enthält, ausdrück¬
lich aufmerksam zu machen.

(4) Schüler der Oersekunda werden nur
dann nach Unterprima versetzt, wenn sie am
Ende des Schuljahres die Gesamtnote (Durch¬
schnittsnote ) 3 in den verbindlichen wissen¬
schaftlichen Lehrgegenständen erhallen haben.
Dabei kann die Note 5 in einem verbindlichen
wissenschaftlichen Lehrgegenstand durch die
Note 2 oder 1 in einem anderen verbindlichen
wissenschaftlichen Lehrgegenstand ausgeglichen
werden. Dieser Ausgleich ist nicht möglich,
wenn der Schüler schon mit einer ungenügen¬
den Note in einem verbindlichen wissenschaft¬
lichen Fach in die Obersekunda versetzt worden
ist.

(5) Schülern, welche die Durchschnittsnote l
erhalten, wird ein Abgangszeugnis über den
erfolgreichen Besuch der Obersekunda erteilt.

(6) Das überspringen eines ganzen Jah¬
reskurses kann nur ausnahmsweise mit beson¬
derer Genehmigung des Unterrichtsministe¬
riums und jedenfalls nur dann stattfinden,
wenn ein Schüler bei vorgerücktem Alter sich
durch Fähigkeit, Fleiß und gute Führung be¬
sonders auszeichnet und sich alle diejenigen
Kenntnisse erworben hat, welche für die Klasse,
in welche er aufsteigen soll, erforderlich sind.

Artikel II.

§ 19 Absatz 2 erhält folgenden letzten Satz : !

Diese Bestimmungen finden auf die nach
der Unterprima nicht versetzten Schüler keine
Anwendung.

Karlsruhe, den 17 . September 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
vr . Schmitt

Nr . v 35433

(Vom 17 . September 1931.)

Änderung der Schulordnung für die Höheren Lehranstalten.
( Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 396 .)

Auf Grund des H 41 der Landesherrlichen
Verordnung vom 18 . September 1909 über die
Einrichtung der Höheren Lehranstalten (Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 453) erhält der
H 36 der Schulordnung für die Höheren Lehr¬
anstalten vom 8. März 1904 ( Gesetz - und Ver¬
ordnungsblatt Seite 45) mit Wirkung vom
1 . April 1932 folgende Fassung:

tz 36.
( 1) Die Zahl der wöchentlich zu erteilenden

Unterrichtsstunden beträgt in der Regel für die
Anstaltsvorstände 10—20 je nach dem Umfang
der Anstalt und der aus ihrer Leitung sich er¬
gebenden Geschäftslast, für die sonstigen wissen¬
schaftlich gebildeten Lehrer 22—26 , für Real -,
Musik-, Zeichenlehrer und für die seminaristisch
gebildeten Lehrer 26—30 Stunden . Für die
Lehrerinnen ermäßigen sich die vorstehenden
Mindestzahlen um zwei , die Höchstzahlen um
drei Wochenstunden ; für die Handarbeitsleh¬
rerinnen beträgt die Wochenstundenzahl 26—30.

(2) Bei der Bemessung der Lehrausgabefür
die einzelnen Lehrer (-innen) innerhalb dieser
Grenzen ist auf die Schwierigkeit des Unter¬
richts , die Größe der Klassen, den Umfang der
Korrekturen und die Vorbereitung auf den Un¬
terricht Rücksicht zu nehmen.

(3) Unter die angegebenen Mindestsätze
kann nur ausnahmsweise beim Vorliegen be¬
sonderer Gründe, z . B . schwerer Kriegsbeschä¬
digung, nach vorheriger Genehmigung des Mi¬
nisteriums herabgegangen werden.

(4) An besonders großen Anstalten kann
die Besorgung der Bibliothek, der Lehrmittel¬
sammlung sowie der Lehrer- und Schülerbüche¬
reien oder die Abhaltung von Schülergottes¬
dienst mit höchstens je zwei Stunden in die Wo-

! chenstundenzahl eingerechnet werden. Die Zahl
der zu erteilenden Unterrichtsstunden darf da¬
bei nicht unter die in Ziffer 1 bezeichnete Min¬
destgrenze herabgehen. Die Versehung der Se-

! kretariatsgeschäste kann mit einer im Verhält-
! nis zu den Lehrstunden abgekürzten Zahl von

Stunden bei der Festsetzung der Wochenstunden-
^ zahl angerechnet werden.
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(5) Im übrigen ist jeder (jede) Lehrer (-in)
verpflichtet , auf Verlangen des Unterrichtsmini¬
steriums auf unbestimmte Zeit eine größere
Zahl von Wochenstunden zu übernehmen und

auf Anordnung des Anstaltsvorstandes bei vor¬

übergehender Dienstbehinderung von Lehrern
(Lehrerinnen ) oder bei sonstigen ähnlichen An¬
lässen ohne besondere Vergütung entsprechende
Aushilfe zu leisten.

Karlsruhe, den 17. September 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
vr . Schmitt

(Vom 17 . September 1931 .)

Vollzug des Schulgesetzes.
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 396 .)

Z 5 der Verordnung des Ministeriums der
Justiz , des Kultus und Unterrichts vom 8.
August 1910, den Vollzug des Schulgesetzes be¬
treffend , (Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 458 ) in der Fassung der Verordnung vom
26 . April 1930 ( Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 53) erhält mit Beginn des Schuljahres
1932/33 folgende neue Fassung:

8 5.
Als dauernd im Sinne der KH 26 , 34 und 41

des Gesetzes gilt für die Regel diejenige Schü¬
lerzahl , die sich aus dem Durchschnitt der Schü¬
lerzahlen der vergangenen drei , des laufenden
und des folgenden Schuljahres ergibt . Ist die
tatsächliche Schülerzahl geringer als die sich so
ergebende Durchschnittszahl , dann ist für die

Zahl der anzustellenden Lehrer die tatsächliche
Schülerzahl maßgebend.

Karlsruhe, den 17. September 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
vr . Schmitt

III Bekanntmachung.
Festsetzung der Stundendeputate an Fachschulen.

Auf Grund des ß 43 Ziffer 1 der Verord¬
nung des Staatsministeriums über die Ein-

31 —

pichtung von Fachschulen vom 18 . April 1925
( Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 87) wird
mit Wirkung vom 1 . April 1932 bestimmt:

( 1 ) Die Zahl der wöchentlich zu erteilenden
Unterrichtsstunden beträgt in der Regel für die
Schulvorstände 10—28 Stunden je nach dem
Umfang der Anstalt und der aus ihrer Leitung
sich ergebenden Geschäftslast , für die Lehrer
25—28, für die Lehrerinnen 23—25 und für die
vollbeschäftigten Werkstattlehrer bis zu 48
Stunden.

(2) Bei der Bemessung dev Lehraufgabe für
die einzelnen Lehrer (-innen ) innerhalb dieser
Grenzen ist auf die Schwierigkeit des Unter¬
richts , die Größe der Klassen , die Zahl der zu
unterrichtenden Berufe , den Umfang der Kor¬
rekturen und die Vorbereitung auf den Unter¬
richt Rücksicht zu nehmen.

(3) Unter die angegebenen Mindestsätze
kann nur ausnahmsweise beim Vorliegen be¬
sonderer Gründe , z . B . schwerer Kriegsbeschä¬
digung , nach vorheriger Genehmigung des Mi¬
nisteriums herabgegangen werden.

(4) An besonders großen Anstalten kann
die Besorgung der Lehrmittelsammlung
sowie der Lehrer - und Schülerbüchereien
mit höchstens je 2 Stunden in die Wo¬
chenstundenzahl eingerechnet werden . Die Zahl
der zu erteilenden Unterrichtsstunden darf da¬
bei nicht unter die in Ziffer 1 bezeichnete Min¬
destgrenze herabgehen.

(5) Im übrigen ist jeder (jede) Lehrer (-in)
verpflichtet, auf Verlangen des Ministeriums
auf unbestimmte Zeit eine größere Zahl von
Wochenstunden zu übernehmen und auf An¬
ordnung des Anstallsvorstandes bei vorüber¬
gehender Dienstbehinderung von Lehrern (Leh¬
rerinnen ) oder sonstigen ähnlichen Anlässen
ohne besondere Vergütung entsprechende Aus¬
hilfe zu leisten.

Karlsruhe, den 17 . September 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Or . Schmitt
Nr . v 10230.

Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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Nr. 32

AmtMatt
deK Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

HerauKgegeben vom Ministerium deS AultuF und Unterrichts

Ausgegeben Karlsruhe , den 30 . Oktober 1031

Inhalt.

I . Verordnung des Ministers des Innern und des

Ministers des Kultus und Unterrichts:

Vollzug des Gesetzes vom 11 . August 1902 über die Er¬

ziehung und den Unterricht nicht vollsinniger Kinder.

II . Bekanntmachungen:
Die Erziehung und der Unterricht nicht vollsinniger

Kinder.
Durchführung der Haushaltsnotverordnung vom 9 . Oktober

1931 , hier das Bewsrbungsverfahren.

Grundsätze über die Gewährung von Unterhaltszuschüssen

und Vergütungen an Beamte im Vorbereitungsdienst und während

der Probediensizeit.
Die Verleihung von Unterstützungen aus der Friedrichstiftung.

Rundfunkvorträge über Berufsberatung.

Extraneerprüfungen an Höheren Schulen 1932.

Deutsche Volksspende für Goethes Geburtsstätte.

UI . Personalnachrichten
IV . Stellenansschretben.

I . Verordnung des Ministers des Innern und

des Ministers des Kultus und Unterrichts
(Vom 6 . Oktober 1931 ) .

über den Vollzug des Gesetzes vom 11 . August 1902 über die

Erziehung und den Unterricht nicht vollsinuiger Kruder»

(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 40,'>).

In Abänderung der ZZ 20 , 21 und 22 der Ver¬

ordnung vom 8 . Juni 1904 in der Fassung vom 20.

Januar 1912 (Verordnungsblatt des Oberschulrats
1904 Seite 97 , Schulverordnungsblatt 1912 Seite 44)
über den Vollzug des Gesetzes vom 11 . August 1902

über die Erziehung und den Unterricht nicht vollsin¬

niger Kinder wird das Vorverfahren zur Aufnahme

nicht vollsinniger Kinder den Kreis - und Stadtschul¬
ämtern übertragen.

Karlsruhe, den 6 . Oktober 1931.

Der Minister des Der Minister
Kultus und Unterrichts des Innern
vr . Baumgartner Maier

II . Bekanntmachungen.

Die Erziehung und der Unterricht nicht vollsinniger Kinder.

Aufgrund der vorstehend veröffentlichten Verord¬

nung vom 6 . Oktober 1931 über den Vollzug des

Gesetzes vom 11 . August 1902 wird bestimmt:

1 . bei Ziffer 3 Absatz 1 der Bekanntmachung vom
18 Juni 1907 über die Erziehung und den Unter¬

richt nicht vollsinniger Kinder ( Verordnungsblatt
des Oberschulrats 1907 Seite 111) ist die gemäß
der vorstehenden Verordnung eingetretene Ände¬

rung im Aufnahmevorverfahren zu beachten;

2 . die Bekanntmachung vom 26 . März 1908 über

die Schulordnung für die Volksschulen , hier die

nicht vollsinnigen Kinder , (Verordnungsblatt des

Oberschulrats 1908 Seite 54) wird hiermit auf¬

gehoben ;
3 . bei Ziffer 3 Absatz 1 der Bekanntmachung vom

25 . Mai 1912 über die Erziehung und den Unter¬

richt krüppelhafter Kinder ( Schulverordnungsblatt
1912 Seite 122 ) ist ebenfalls die eingetretene

Änderung im Aufnahmevorverfahren zu beachten.

Karlsruhe, den 20 . Oktober 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . 8 41301 . vr . Baumgartner
V . Gen . XII

Durchführung derHaushaltsnotverorduung vom 9 . Oktober 1931,

hier das BewcrduiigSvcrsahren.

Durch Artikel 43 Absatz 2 der Haushaltsnotver¬

ordnung ist bis zum Beginn des Schuljahres 1935

das Bewerbungsnerfahren bei Besetzung von Haupt¬

lehrerstellen in der bisherigen Art aufgehoben . Doch

sollen auch weiterhin freigewordene Hauptlehrerstellen,
deren Wiederbesetzung geboten erscheint , tunlichst zur

Bewerbung ausgeschrieben werden . Nach Ablauf der

festgesetzten Bewerbungsfrist sind die Bewerbungslisten

jeweils alsbald dem Unterrichtsministerium — ohne

vorherige Anhörung der Gemeinde — vorzulegen . Bei

den im Lauf befindlichen Bewerbungen ist ebenso zu

verfahren.
Karlsruhe, den 19 . Oktober 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . 8 41083 . vr . Baumgartner
V . Gen . IX » .
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Grundsätze über die Gewährung von Unterhaltszuschüssen und
Vergütungen an Beamte im Vorbereitungsdienst und während

der Probcdieustzeit.

An die unterstellten Behörden und Schulanstalten.
Die Grundsätze über die Gewährung von Unter¬

haltszuschüssen und Vergütungen an Beamte im Vor¬
bereitungsdienst und während der Probedienstzeit (FM.
vom 18 . August 1928 Nr . 13694 — Amtsblatt 1928
Nr . 29 Seite 199/203 — ) wurden mit Wirkung vom
1 . August 1931 an geändert wie folgt:

L . Unterhaltszuschüsse für Beamte
im Vorbereitungsdienst.

1 . Die Ziffer 1 s. bis c erhält folgende Fassung:
1 . Als widerrufliche monatliche Unterhaltszuschüsse
können den Zivilanwärtern im Vorbereitungsdienste
gezahlt werden:

a ) Beamte der Besoldungsgruppe H 2ä (technische
und nichttechnische)
im 1 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 120 -Ml
im 2 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 130 -DL,
im 3 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 140 -DL;

d . Beamte der Besoldungsgruppe ^ 4d (technische)
im I . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 100 -DL,
im 2 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 110 -DL
im 3 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 120 -DL;

o) Beamte der Besoldungsgruppe L4b (nichttechnische)
im I . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 90 -DL,
im 2 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 100 -DL,
im 3 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 110 -DL;

6) Beamte der Besoldungsgruppe H 6 b und H 8
(technische)
im I . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 80 -DL
im 2 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 90 -DL

s . Beamte der Besoldungsgruppe H 5 b und H 8
(nichttechnische)
im 1 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 70 -DL
im 2 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 80 -DL,
im 3 . Jahr des Vorbereitungsdienstes bis zu 90 -DL.

Zu den vorstehenden Sätzen können Kinderzu¬
schläge wie den planmäßigen Beamten gezahlt werden

2 - In Ziffer 6 wird die Zahl 1,5 ersetzt durch
die Zahl 1,6.

3 . Nach Ziffer 7 ist als neue Ziffer 7 a folgende
Bestimmung aufzunehmen:

Die Unterhaltszuschüsse sollen von den Beamten
zurückgezahlt werden , wenn diese

u) die Verpflichtung zum Staatsdienst nicht erfüllen,
b ) wegen ihres dienstlickien Verhaltens innerhalb der

Zeit , für die sie sich zum Staatsdienst verpflichtet !
haben , aus dem Staatsdienst entlassen werden,

o) den Vorbereitungsdienst nicht ordnungsgemäß
durchlaufen oder

ck) sich innerhalb eines Jahres nach Abschluß des
Vorbereitungsdienstes an der zweiten höheren

Prüfung nicht beteiligen oder sich wegen wieder¬
holter Abweisung an ihr nicht mehr beteiligen
können.

L . Vergütungen der Beamten während
der Probedienstzeit.

4 . Die Ziffer 1 u erhält folgende Fassung:
a . als Zivilanwärter ohne Fachausbildung:

70 v H . der Anfangsgrundvergütung einschließlich des
Wohnungsgeldzuschusses der außerplanmäßigen Beam¬
ten der Vergütungsgruppe , in welcher sie bei regel¬
mäßigem Verlauf ihrer Dienstlaufbahn bei der Be¬
schäftigungsbehörde zuerst in das außerplanmäßige
Beamtenverhältnis übernommen werden . Daneben
werden Kinderzuschläge wie den planmäßigen Beam¬
ten gezahlt.

5 . Die Ziffer 1 b wird durch folgende Bestim¬
mungen ersetzt:

d ) als Zivilanwärter mit Fachausbildung:
80 v . H . der Anfangsgrundvergütung einschließlich des
Wohnungsgeldzuschusses der außerplanmäßigen Beam¬
ten der Vergütungsgruppe , in welcher sie bei regel¬
mäßigem Verlauf ihrer Dienstlaufbahn bei der Be¬
schäftigungsbehörde zuerst in das außerplanmäßige
Beamtenverhältnis übernommen werden . Daneben
werden Kinderzuschläge wie den planmäßigen Beam¬
ten gezahlt;

6 . als Versorgungsanwärter:
75 v . H . des Anfangsgrundgehalts einschließlich des
Wohnungsgeldzuschusses der Besoldungsgruppe , in
welcher sie beim regelmäßigen Verlauf ihrer Dienst¬
laufbahn bei der Beschäftigungsbehörde zuerst plan¬
mäßig angestellt werden . Daneben werden Kinderzu¬
schläge wie den planmäßigen Beamten gezahlt.

Karlsruhe, den 20 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr ^ 23225 . Dr . Baumgartner

Die Verleihung von Unterstützungen ans der Friedrichstiftung.

Nachstehendes Ausschreiben des Stiftungsrates
der Friedrichstiftung wird hiermit bekannt gegeben.

Karlsruhe, den 21 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. R 40986 . Or . Baumgartner
V . Gen . V °>

Aus der von den Israeliten des Landes Baden
gegründeten Friedrichstiftung für badische Volks - und
Religionsschullehrer werden für das Jahr 1931 wieder
die statutenmäßigen Gaben von je 50 .— -DL an würdige
und bedürftige Bewerber verteilt werden.

Lehrer , welche hierauf Anspruch zu machen gedenken,
werden hiermit aufgefordert , ihre Gesuche, in denen
ihr Lebens - und Dienstalter , Religion , Diensteinkommen,
Zahl der Familienmitglieder und Vermögen nebst et¬
waigen besonderen Unglücksfällen genau darzulege
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sind, längstens innerhalb 4 Wochen durch die
unmittelbar Vorgesetzte Behörde (Kreis - oder Stadt¬
schulamt ) beziehungsweise durch die Bezirks - oder Orts-
rabbinate einzusenden.

Die Kreis - und Stadtschulämter sowie die Be¬
zirks - bezw . Ortsrabbinate werden ersucht,die bei ihnen
einlaufenden Gesuche zu sammeln , jedes einzelne zu
begutachten und die ganze Sammlung baldigst „ An
den Stiftungsrat der Friedrichstiftung zur Unterstützung
badischer Volks - und Religionsschullehrer zu Karlsruhe,
Schloßplatz 14— 18 " zu übermitteln oder bis zur
gleichen Frist Anzeige zu erstatten , wenn etwa keine
Gesuche bei ihnen eingelaufen sind.

Später einkommende oder obiger Vorschrift nicht
entsprechende Gesuche werden keine Berücksichtigung
finden.

Karlsruhe, den 16 . Oktober 1931.
Der Stiftungsrat der Friedrichstiftung zur
Unterstützung badischer Volks - und Religions¬

schullehrer,
vr . Huber

Ministerialdirektor

Ruiidfuulvorträge über Berufsberatung.

Nach Mitteilung des Landesarbeitsamts Süd¬
westdeutschland werden in diesem Winterhalbjahr vom
November ab jeweils an einem Freitag von 18 ^ Uhr
bis 19 »s Uhr folgende Rundfunkvorträge abgehalten
werden:
13. November : „ Warum Berufsberatung in Krisen¬

zeiten ? " — ein Gespräch — . Berufsberater
vr . Wiedmayer, Reutlingen.

27 . November : „ Was versteht man unter Berufs¬
eignung in geistig -seelischer Beziehung ? " Berufs¬
berater Holz, Karlsruhe.

11 Dezember : „ Berufswahl und körperliche Eignung .
"

Obermedizinalrat Or . Paull, Karlsruhe.
18 . Dezember : „ Welche Schulwege stehen dem Grund¬

schüler offen ? " Berufsberater Kindler, Offen¬
burg.

8 . Januar : „ Welche Schulwege stehen der Grund¬
schülerin offen ? " Berufsberaterin Wolfs, Lud¬
wigsburg.

29 . Januar : „ Berufsmöglichkeiten für Schüler mit mitt¬
lerer Reife . " Berufsberater Werner, Stuttgart.

19 . Februar : „ Berufe ohne Hochschulstudium für Abi¬
turientinnen ." Berufsberaterin Koob, Heidelberg.
Es empfiehlt sich, auch die Eltern der für die

Berufsberatung in Frage kommenden Schüler in ge¬
eignet erscheinender Form auf die Vorträge aufmerksam
zu machen.

Karlsruhe, den 8 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. s 39768 . l)r . Baumgartner
V . Gen . » K
H . Allg. Vd ix°

Extraneerprüfungen an Höheren Schulen 1932.

Die Prüfungen für Schulfremde (Extraneer ) an den
Höheren Schulen im Jahre 1932 werden gleichzeitig
mit den ordentlichen Reifeprüfungen der Vollanstalten
zwischen Weihnachten und Ostern abgehalten werden.
Gesuche um Zulassung zu diesen Prüfungen sind mit
den erforderlichen Nachweisen — 20 und 24 der
Verordnung vom 21 . April 1913 , die Ordnung der
Prüfungen an den Höheren Lehranstalten betreffend,
— im Laufe des Monats Dezember ds . Js . einzu¬
reichen . Erst nach Ablauf dieser Frist einkommende
oder durch nachträgliche Vorlage einzelner Nachweise
ergänzte Gesuche werden nicht berücksichtigt.

Zu den Prüfungen für Schulfremde werden nur
solche Privatschüler zugelassen werden , welche durch
die Staatsangehörigkeit oder den jeweiligen Wohnsitz
ihrer Eltern oder der Stellvertreter ihrer Eltern auf
Baden angewiesen sind . Wenn sie volljährig sind , so
ist die eigene Staatsangehörigkeit oder der eigene
Wohnsitz maßgebend.

Die Zeugnisse über den genossenen Vorbereitungs¬
unterricht müssen für die sprachlichen Fächer genaue
Angaben enthalten über den Umfang der Lektüre . Be¬
züglich der naturwissenschaftlichen Fächer müssen die
Bescheinigungen erkennen lassen , daß der Vorberei¬
tungsunterricht in diesen Fächern ein experimenteller
Unterricht war und unter Benützung naturwissenschaft¬
licher Sammlungen erteilt wurde . Für alle Fächer
sind die Lehrbücher anzugeben , die bei der Vorbereitung
auf die Prüfung benützt wurden.

Die Leiter und alle Lehrer der Höheren Schulen
werden ersucht , bei etwaigen Anfragen über obige
Prüfungen die erforderliche Auskunft zu erteilen.

Karlsruhe, den 20 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . L 40835 In Vertretung
H . Mg . Xi ° vr . Huber

Deutsche Volksspende für Goethes Geburtsstätte.

Zur Unterstützung der „ Deutschen Volksspende für
Goethes Geburtsstätte " wird vom Freien Deutschen
Hochstift (Goethemuseum ) eine von Wilhelm Schäfer
verfaßte Schrift „ Goethes Geburtshaus " verkauft . Der
Preis der gehefteten Ausgabe ist ^Lk 1 .— , wird aber
für Schüler auf 50 ermäßigt . Die gebundene Aus¬
gabe derselben Schrift kostet -AK 2 .— , für Schul¬
büchereien 1 .50 . Ferner sind Postkarten und Lese¬
zeichen hergestellt worden . Der Preis der Postkarten
beträgt 15 H/ , der Lesezeichen in Seide -AK 1 .— in
Hartpapier 20 H/.

Die Einnahmen sollen dazu dienen , anläßlich des
bevorstehenden 100 . Todestages Goethes den Ausbau
von Goethes Geburtshaus in Frankfurt a . M . zu einem
Goethemuseum sicherzustellen.
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Ich ersuche, das Freie Deutsche Hochstift in diesen
Bestrebungen zu unterstützen , weise jedoch darauf hin,
daß Sammlungen in den Schulen nicht zulässig sind.

Karlsruhe, den 23 . Oktober 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
In Vertretung

Nr. L 41296. vr . Huber

III. Personalnachrichten.
Ernannt:

Hauptlehrer Karl Sauter in Ostringen zum
Rektor daselbst . — Lehrer Karl Birk in Burkheim
zum Hauptlehrer in Großschönach . — Lehrer Johann
Heinemann in Bühlertal -Hof zum Hauptlehrer in
Hattenweiler . — Lehrer Alfred Melterrn Willarmgen
zum Hauptlehrer in Horrenbach . — Lehrer Wilhelm
Spies in Hemsbach , A . Weinheim , zum Hauptlehrer
in Ev . Tennenbronn . — Lehrer Gustav Weber in
Offenburg zum Hauptlehrer daselbst.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Die Hauptlehrer Theodor Hefft in Lampenhain
nach Spielberg . — Emil Löffler in Schlossau nach
Moos , A . Bühl.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:

Technischer Obersekretär Friedrich Kirchenbauer
an der Technischen Hochschule in Karlsruhe . — Haupt¬
lehrerin Mmua Roß in Bretten.

Zuruhegesctzt bis znr Wiederherstellung der Gesundheit:

Hauptlehrer Anton Raidt in Schutterwald-
Langhurst.

Kraft Gesetzes treten in den dauernden Ruhestand:

Hausmeister Karl Stoll an der Technischer: !
Hochschule Karlsruhe aus 1 . Februar 1932 . — Haupt - !

lehrerin Maria Schmidt an der Lessingschule in
Karlsruhe auf 1 . Februar 1932 . — Rektor Friedrich
Grimm in Walldorf auf 1 . Januar 1932 . — Rektor
Ludwig Thoma in Philippsburg auf 1 . Februar
1932 . — Oberlehrer Ignaz Bechtel in Ettenheim auf
1 . Januar 1932 . — Fortbildungsschulhauptlehrerin
Lina Brechter in Hardtheim , A . Buchen , auf 1 . Fe¬
bruar 1932.

Gestorben:

Oberlehrer i . R . Stephan Helltiegel, zuletzt in
Dielheim , am 18 . August 1931 . — Hauptlehrer l . R.
August Göller in Mannheim am 30 . August 1931.
— Oberlehrer i. R . Alexander Wittmann in Bühl
am 30 . August 1931 . — Haupllehrer i . R . Theodor
Fuhr, zuletzt in Diersheim , am 12 . September 1931.
— Hauptlehrer i . R . Kilian Nied, zuletzt in Mann¬
heim , am 6 . Oktober 1931 . — Hauptlehrerin Marga¬
rete Specht an der Mädchenrealschule in Baden-
Baden am 8 . Oktober 1931 . — Lehrer Otto Maier
in Donebach am 11 . Oktober 1931.

IV. SteVenausschreiben.
1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:

Hauptlehrerstelle in Schlossau, A . Buchen.

2 . Für Lehrer evang. Bekenntnisses:

Oberlehrerstelle in Freistett. — Hauptlehrerstelle
in Lampenhain, A . Heidelberg.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadlschul¬
amt einzureichen.

Zurückgenommen wird das Ausschreiben der
evangelischen Hauptlehrerstelle in Freistett ( Amts¬
blatt Seite 192 ) und der kath Hauptlehrerstelle in
Endin gen (Amtsblatt Seite 174 ) .

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15 —18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorher vereinbart sein . Hierbei wird darauf hingewiesen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstage » durch anderweitige Dienstgcschäfte au der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.

Besuche sind ans solche Angelegenheiten zu beschränken , die aus schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch er Bogel in Karlsruhe.
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I . Bekanntmachungen.
Die Aufnahme von Schulkindern in die Klasse Sexta der

Höheren Schulen.
An die Direktionen der Höheren Schulen sowie

die Schulbehörden der Volksschulen.
Als Tag der Anmeldung für die Schüler,

die auf Beginn des neuen Schuljahres 1932/33 in
die Klasse VI einer Höheren Schule eintreteü wollen,
ist der 11 . Januar 1932 festzusetzen. Um mög¬
lichst frühzeitig die für die Klassenbildung erforder¬
lichen Maßnahmen treffen zu können , werden die
Direktionen veranlaßt , auf 20 . Januar 1932 zu be¬
richten, wieviele Schüler angemeldet wurden , und
wieviele unterste Klassen hiernach voraussichtlich ein¬
gerichtet werden müssen.

Die Feststellung , welche Schulkinder auf Grund
der beiden Zeugnisse des vierten Schuljahres einer
öffentlichen Volksschule gemäß Ziffer IV der Be¬
kanntmachung vom 22 . Oktober 1930 (Amtsblatt
1930 Seite 132 ) von der mündlichen und schriftlichen
Prüfung zu befreien sind, bleibt bei der Anmeldung
zunächst ausgesetzt, weil das zweite Zeugnis der
Volksschule noch nicht vorliegt . Dieses ist für die
in Betracht kommenden Volksschüler im laufenden
Schuljahr auf 10. Februar 1932 auszustellen. Die
Erziehungsberechtigten sind schon bei der Anmel¬
dung darauf hinzuweisen, daß die Zeugnisse in der
Zeit vom 11 . bis 13 . Februar der Direktion zur Ein¬
sichtnahme vorgelegt werden müssen. Für die Auf¬
nahmeprüfung werden der 15 . Februar
1932 und erforderlichenfalls die folgenden Tage
bestimmt.

Die Direktionen werden ermächtigt , ausnahms¬
weise für solche, die nicht in den untersten Jahres¬
kurs eintreten wollen , auch Aufnahmeprüfungen nach
den Osterferien abnehmen zu lassen . Das Nicht-
bestehen der Aufnahmeprüfung vor den Ferien!

schließt die Zulassung zu einer weiteren Aufnahme¬
prüfung nach den Ferien aus.

Karlsruhe, den 12 . November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 44153 . I)r . Baumgartner
H . Mg . XV <

Ferien au Höheren Schulen.
Die Ferien an den Höheren Schulen werden

für das Jahr 1932 wie folgt festgesetzt:
Erster Ferientag Letzter Ferientag

u . Weihnachtsferien
1931/32 . . . . 24 . Dez . 1931 6 . Jan . 1932

b . Osterferien 1932 . 21 . März 1932 g . April 1932
6 . Pfingstferien1932 14 . Mai 1932 21 . Mai 1932
ä . Sommerferieu

1932 1 . Aug . 1932 lO. Sept . 1932
Am letzten Schultag vor den Ferien unter a , e

und ä sind die vier ersten Unterrichtsstunden in vol¬
lem Umsang zu erteilen. Auswärtige Schüler dür¬
fen , damit sie am gleichen Tage ihren Heimatsort
noch erreichen können , von der Direktion zu einer
früheren Stunde entlassen werden. Die Weihnachts¬
zeugnisse sind in der Woche vom 14 . bis 19 . Dezem¬
ber auszuhändigen ; die übrigen nach Schluß der
vierten Unterrichtsstunde des letzten Schultages.

Am letzten Schultag vor den Osterferien ist die
vorgeschriebene Schlußfeier abzuhalten ( § 22 Absatz 2
der Schulordnung) . Für eine etwaige unumgäng¬
liche Verlegung der Schlußfeier auf den vorherge¬
henden Tag ist jeweils im Einzelfall rechtzeitig um
Genehmigung nachzusuchen.

Karlsruhe, den 10. November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . II 43580 . In Vertretung
H . Mg . XVv I) r . Huber
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Badisches Heimatarchiv.
In den Räumen der Lehrerbildungsanstalt

Karlsruhe ist eine Sammelstelle für Zeitungsaus¬
schnitte heimatkundlichen Inhalts eingerichtet, die
den Namen „H e i m a t a r ch i v " führt . Sie stellt
alle erreichbaren Veröffentlichungen — Aufsätze und
Nachrichten — badischer Tageszeitungen über hei¬
matkundliche Stoffe Badens und seiner Teile Zur
allgemeinen Benutzung bereit . Die Bestände um¬
fassen Zeitungsausschnitte seit August 1928 . Leiter ist
Professor vr . Franz Schneider an der Lehrerbil¬
dungsanstalt Karlsruhe.

Das Heimatarchiv kann von den Lehrern aller
Schulgattungen vom 1 . Dezember ds . Js . an unent¬
geltlich benutzt werden . Leihgesuche sind unter An¬
gabe des gewünschten Sachgebiets oder Landesteils
bezw . Ortes schriftlich einzureichen (Anschrift
Heimatarchiv bei der Lehrerbildungsanstalt Karls¬
ruhe, Bismarckstraße 10) . Die Zusendung der
gewünschten Ausschnitte erfolgt als porto¬
pflichtige Dienstsache gegen postfreie Rücksendung
vor Ablauf der 4 Wochen betragenden Leihfrist. Eine
Benutzung der Kataloge und Archivalien in den
Räumen des Archivs kann nach Übereinkunft mit
dem Leiter ermöglicht werden.

Ich ersuche die Lehrer aller Schulgattuugen , für
ihren Unterricht und für eigene Forschungen von der
Einrichtung regen Gebrauch zu machen.

Verfasser von heimatkundlichen Aufsätzen und
Mitteilungen werden im Interesse der Nutzbar¬
machung ihrer Arbeit für Schule und Wissenschaft
gebeten, dem Archiv jeweils zwei Druckabzüge ein¬
zusenden.

Karlsruhe, den 16. November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 43749 vr . Baumgartner

II . Personalnachrichten.
Ernannt:

Privatdozent vr . Walter Weizel an der Uni¬
versität Rostock zum ordentlichen Professor für theo¬
retische Physik an der Technischen Hochschule in
Karlsruhe. — Religionslehrer vie . tlikol . vr . GeorgSutter an der Goetheschule in Karlsruhe zum
Professor daselbst — Diplomingenieur vr . Ing . TheodorBödefeld, Assistent am elektrotechnischen Institutder Technischen Hochschule in Karlsruhe, zum Professoram Staatstechnikum in Karlsruhe. — Hauptlehrer.
Benjamin Hauser in Donaueschingen zum Rektor
daselbst . — Hauptlehrer Friedrich Kuß maul in
Mundingen zum Rektor in Bretten . — Lehrer Karl
Zahn in Albdruck zum Hauptlehrer in Obergebis-
bach . — Lehrerin Paula Zobel in Konstanz zur
Hauptlehrerin in Markdorf.

Verliehen:
Dem Privatdozenten vr . Hubert Schrade an

der Universität Heidelberg die Amtsbezeichnung außer¬
ordentlicher Professor für die Dauer seiner Zugehörig¬
keit zum Lehrkörper der Universität.

Bersetzt in gleicher Eigenschaft:
Hauptlehrer Adam Henrich in Merchingen nach

Blankenloch.
Entlassen ans Anstichen:

Der ordentliche Professor für Nationalökonomie
und Finauzwissenschaft vr . Emil Lederer an der
Universität Heidelberg. — Hauptlehrerin Anna
Stezelberger geb. Küpferle in Busenbach.

Zuruhegesctzt aus Ansuchen:
Laborant Leo Hellriegel bei der Technischen

Hochschule Karlsruhe bis zur Wiederherstellung der
Gesundheit . — Professor Jakob Weißheimer an
der Rotteck -Oberrealschule in Freiburg. — Haupt¬
lehrerin Doris Stärk in Gundelfingen bis zur
Wiederherstellung der Gesundheit.

In den einstweiligen Ruhestand versetzt.
Hauptlehrerin Elisabeth Bertram in Mann¬

heim.

Preis des Amtsblattes für 1932.
Für das Jahr 1932 ist der vorauszuzahlende

Bezugspreis für das Amtsblatt vorläufig auf vie r-
teljährlich 1,75 Ml ausschließlich der gesetz¬
lichen Postgebühren festgesetzt worden.

Karlsruhe, den 12 . November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . X 24341 In Vertretung
vr . Huber

Hauptlehrer i . e . R . Emil Greule, zuletzt in
Oberhausen , A . Emmendingen, am 14 . Oktober 1931.
— Professor Otto Huber an der Neuburg - Oberreal¬
schule in Freiburg i . Br . am 29 . Oktober 1931.

III. Stellenausschreiben.
1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Die Oberlehrerstelle in Mühlenbach.
2. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen inEichen — Mundingen.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche au anderen Tagen müssen vorher vereinbart sein. Hierbei wird darauf hingcwiesen, daß einzelne Beamte anch
au den Besuchstagen durch anderweitige Dieustgeschästeau der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränleu , die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werde» können.

Druck und Verlag von Malsch s- Vogel in Karlsruhe.
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I . Bekanntmachungen.
Unterstützung von Volksbüchereien.

Die Gesellschaft für Volksbildung , Berlin 40,
Lüneburger Straße 21, stellt unbemittelten Volks¬
büchereien auf Antrag 50 000 Bände (Volks - und
Jugendschriften ) als Unterstützung zur Verfügung.
In der Regel sind bei diesen Büchern die Einband¬
kosten zu vergüten , eine bestimmte Anzahl wird auch
völlig unentgeltlich abgegeben . Die Stiftung be¬
steht seit 1871 und hat im Laufe der Jahre an
10 609 Büchereien 228 813 Bände verteilt . Im letzten
Jahre konnten 781 Stellen mit 18 630 Büchern im
Werte von 58178 KU unterstützt werden . Anträge
sind an die oben angegebene Geschäftsstelle der Ge¬
sellschaft zu richten . Die Auswahl nach einem be¬
sonderen Verzeichnis wird den Antragstellern über¬
lasten.

Karlsruhe, den 21 . Oktober 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . 8 40484 De . Baumgartner
H . Mg . IVd
V . Gen . III

Hochschnlstatistik.
Die von sämtlichen Deutschen Hochschulverwal¬

tungen herausgegebene Deutsche Hochschulstatistik für
das Sommersemester 1931 ist erschienen. Auf das bei
Struppe L Winckler , Berlin IV 35 , Potsdamerstr . 106
verlegte Werk wird hingewiesen.

Karlsruhe, den 20 . November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ 25517 Dr . Baumgartner

Wohlfahrtsbriefmarken 1931.

Auch dieses Jahr gibt die Reichspostverwaltung
Wohlfahrtsbriefmarken heraus zugunsten der deutschen
Nothilfe , in der alle Organisationen der öffentlichen
und freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen sind.
Der Ertrag soll wiederum in erster Linie für Mütter
und für die Jugend Verwendung finden . Ich ersuche
die Lehrerschaft , die Schüler wie in den vergangenen
Jahren in geeigneter Weise auf den guten Zweck der
Wohlfahrtsbriefmarken , deren Absatz möglichst gefördert
werden sollte , hinzuweisen.

Der Vertrieb der Briefmarken in der Schule oder
durch Schüler auf Veranlassung der Lehrer ist nicht
zulässig.

Karlsruhe, den 23 . November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 44483 In Vertretung
vr . Huber

Vergebung von Stipendien aus der Joachim Janus - Stiftung
zum Kleinspitälefonds.

Aus der Joachim Janus -Stiftung in Konstanz
sind 2 Stipendien von je 120 HM zu vergeben.

Genußberechtigt sind Schüler der Gymnasien,
welche die Quarta zurückgelegt haben und katholische
Theologie studieren wollen , sowie Studierende der
katholischen Theologie . Angehörige der Stadt Konstanz
sind vom Stiftungsgenuß ausgeschlossen.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Anschluß von
Zeugnissen über Befähigung , Studiengang und sittliches
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Verhalten binnen drei Wochen bei dem Verwaltungs¬
rat der Distriktsstiftungen in Konstanz einzureichen.

Karlsruhe, den 12 . November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 43921 Im Auftrag
Zimmermann

Trogus, Maria , von Karlsruhe,
Weber, Josephine , von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 1 . November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 . 41180 . In Vertretung:
V . Gen . v a . Or . Huber.

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen an
Höhere» Lehranstalten und an Fachschulen.

Auf Grund der im Herbst 1931 abgeschlossenen
Prüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen
wurden für bestanden erklärt:

1 . Mehltretter, Wilhelm , von Freiburg i . Br .,
2. Simmler, Elisabeth , von Tauberbischofs¬

heim,
3. Weiler, Max , von Ubstadt , A. Bruchsal.

Karlsruhe, den 29 . Oktober 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 8 41716. Or. Baumgartner
H . Mg. lll°

Außerordentliche Zeichenlehrerprüsung 1931.
Auf Grund der im Oktober ds . Js . abgeschlosse¬

nen außerordentlichen Zeichenlehrerprüfung wurde
für bestanden erklärt:

Martin, Egon , von Herdwangen , A . Pfullen-
dorf.

Karlsruhe, den 28 . Oktober 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . 8 . 41654 . In Vertretung:
H . Allg. 111° vr . Huber

Dienstprüfimg für Fortbildungsschullehrerinnen im Oktober
1931.

Im Oktober 1931 haben die Dienstprüfung für
Fortbildungsschullehrerinnen bestanden:

Bach , Ruth , von Essen a . d . R . ,
Butz , Stephanie , von Basel,
Dold, Agnes , von Villingen,
Flach , Veronika , von Mannheim,
Kleiber, Margarete , von Bühl,
Kölmel, Helene , von Heidelberg,
Leier, Maria , von Bruchsal,
Meyer, Rosa , von Horben,
Müller, Cäcilie , von Sandhaufen,
Ries, Jda , von Boxberg,
Scherer, Berta , von Mannheim,

II . Personaluachrikhten.
Ernannt:

Rektor Karl Eide! an der Volksschule in Offen-»
bürg zum Direktor der Volks- und Fortbildungsschule
daselbst . — Rektor Peter Kiefer an der Volksschule
in Bruchsal zum Direktor der Volks- und Fortbildungs¬
schule daselbst . -- Oberlehrer Karl Weber in Bühler¬
tal zum Rektor in Waldkirch . — Hauptlehrer Friedrich
Schaaff in Jspringen zum Oberlehrer daselbst. —

Versetzt inZgleicher Eigenschaft:
Hauptlehrer Bernhard Dresel in Osterburken

nach Orschweier.
Entlassen aus Ansuchen:

Fortbildunasschullehrerin Klara Dietsche in
Eigeltingen.

In den einstweiligen Ruhestand versetzt auf Ansuchen:
Die Hauptlehrermnen : Berta Felle in Bermatingen

— Hilde Funk in Jhringen — Elisabeth Gerling¬
haus in Mannheim — Eugenie Gerlinghaus m
Mannheim.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen bis zur Wiederherstellung der
Gesundheit:

Die Hauptlehrerinnen : Therese Bürkle in Ober¬
winden — Thusnelda von Langsdorfs in Emmen¬
dingen — Rosa Weil hart in Neudorf.

Zuruhegesetzt auf Ansuchen:
Studienrat Otto Friede! an der Humboldt¬

schule in Karlsruhe . — Hauptlehrerin Maria Bareiß
in Renchen. — Hauptlehrer Joseph Bethäußer in
Mannheim.

Zuruhegesetzt bis zur Wiederherstellung der Gesundheit:
Fortbildungsschulhauptlehrerin Stephanie Grau¬

se r in Überauchen.
Kraft Gesetzes treten in den dauernden Ruhestand:
Kreisoberschulrat Karl Lauer in Karlsruhe auf

1 . März 1932. — Rektor Otto Falk in Weinheim
auf 1 . Februar 1932 . — Oberlehrer Karl Glatt in
Müllherm auf 1 . Februar 1932 . — Hauptlehrer Max
Rost in Kehl auf 1 . Februar 1932 . — Hauptlehrerin
Emma Schwarz in Gengenbach auf 1 . Februar
1932 . — Hausmeister Stefan Neßmann am Auf¬
baurealprogymnasium in Ettlingen auf 1 . April 1932.

III . Stelle,lausschreibcn.
1 . Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in Neudorf — Osterburken.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem dem

Bewerber Vorgesetzten Kreis- oder Stadtschulamt ein¬
zureichen.

Besuchstag im Ministerium Mittwoch von 9—12 und 15—18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorhervereinbart sein. Hierbei wird daraus hingewiesen, daß einzelne Beamte au»
au den Besuchstagen durch anderweitige Dirnstgcschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.
Besuche sind auf solche Angelegenheiten zn beschränken, die aus schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malsch » Vogel in Karlsruhe.
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deK Vadischen Ministeriums deß Kultus und Unterrichts
HerouKgegeben vom Ministerium deK AulruK und Unterrichts

Ausgegeben Karlsruhe , den 23 . Dezember 1931

I . Verordnung des Staatsministeriums:
Zahlung der Dienstbezügc.

II . Bekanntmachungen:
Gehaltskürzung und zweites badisches Notgesetz.
Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren

Lehranstalten im Jahre 1932.
Prüfung der Handarbeitslehrerinnen.
Privatmusiklehrerprüfung.
Arbeitslehrgang über „Die Landschule".

Inhalt.
Änderung der Ortsbezeichnung der Gemeinde Griesbach.
Hebung der Heimindustrie und Heimarbeit im Schwarzwald.
Bücherstiftungswerk der Deutschen Buchgemeinschaft.
Lichtbild- und Filmverleih der Reichszentrale für Heimat¬

dienst, Landesabteilung Baden.
Staatliche Musiklehrerprüfung.

III. Personalnachrichte « .
IV. Stellenausschretbe « .

V . Eingesandts Druckwerke und Lehrmittel.

1 . Verordnung des Staatsministeriums.
(Vom 12 . Dezember 1931.)

Zahlung -er Dienstbrzilge.
(Gesetz - und Verordnungsblatt 1931 Seite 449 .)

Das Staatsministerium verordnet im Na¬
men des badischen Volkes auf Grund der Ar¬
tikel 55 und 56 der Haushaltsnotverordnung

vom 9 . Oktober 1931 (Gesetz- und Verord¬
nungsblatt Seite 369 ) , was folgt:

H 1
Die Dienstbezüge der Beamten , die Ruhe¬

gehalte , die Hinterbliebenen - und Untec-
stützungsbezüge sowie die Bezüge der Beamten
während der Probedienstzeit werden wie folgt
gezahlt:

für den Monat Januar 1932 am 2 . Januar mit 50 v . H . und am 12 . Januar mit 60 v - H.
„ „ Februar „ „ 1 . Februar kk 50 „ „ „ 13 . Februar „ 50

„ „ März „ „ 1 . März kl 50 „ „ „ 16 . März „ 50 „

„ „ April „ „ 1 . April „ 50 „ „ „ 18. April „ 50 „

„ Mai „ „ 2 . Mai 50 „ „ „ 20 . Mai 50 „
„ „ „ Juni „ „ 1 . Juni „ 50 „ „ 22 . Juni „ 50 „
„ „ „ Juli „ 1 . Juli „ 50 „ „ .. 23 . Juli „ 50 „

„ August „ „ 1 . August „ 50 „ „ „ 26 . August 50 „
„ Sept. „ „ 1 . Sept. „ 50 „ „ „ 28. Sept. „ 50 „

„ „ Oktober „ „ 1 . Oktober „ 50 „ „ „ 29 . Oktober „ 60
„ „ „ Novb. „ 2 . Novb. 50 „ 30. Novb. 50
„ „ „ Dez. „ „ 1 . Dez. „ 50 „ „ „ 31 . Dez. „ 60 „

„ Januar 1933 „ 2 . Januar „ 45 „ „ „ 31 . Januar „ 55
„ „ „ Februar „ 1 . Februar „ 40 „ „ 28 . Februar „ 60 „

„ „ März „ „ 1 . März „ 35 „ „ „ 31 . März „ 65 „
„ „ „ April 1 . April „ 30 „ „ „ 29. April „ 70
„ „ Mai „ 1 . Mai „ 25 „ „ „ 81 . Mai . 75
„ „ Juni „ 1 . Juni 20 „ „ 30. Juni 80

„ Juli 1 . Juli „ 15 „ „ 31 . Juli „ 85
„ August „ „ 1 . August „ 10 „ „ „ 31 . August „ 90 „
„ „ Sept. „ 1 . Sept. „ 5 „ 30 . Sept. 95 „

,k Okt. „ 31 . Okt. „ 100 des Gesamtmonatsbezugs und in
Folge am letzten Werktag des Monats je in vollem Monatsbetrag.
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s 2
Die Bezüge der Beamten im Vorberei¬

tungsdienst und der Angestellten sollen wie
folgt gezahlt werden:

für den Monat Januar 1932 am 16 . Januar mit 50 v . H . und am 26 . Januar mit 50
„ „ Februar „ , 16. Februar „ so „ „ „ 27 . Februar „ 50
„ ,, März „ 16 . März „ 50 „ „ 30. März 50

April „ „ 16. April „ 45 .. 30 . April 55
„ „ Mai . 17 . Mai 40 „ „ 31 . Mai 60

Juni , 16. Juni 35 „ „ „ 30 . Juni 65
" „ Juli , 16 . Juli „ 30 „ „ „ 30. Juli „ 70
„ „ August „ , 16 . August 25 re „ „ 31 . August „ 75
„ „ Sept. , 16 . Sept. 20 „ „ „ 30. Sept . „ 80
„ Okt. , 17 . Okt. „ 15 „ ,k .. 31 . Okt. 85
„ „ Nov. , 16 Nov. „ 10 „ „ ., 30. Nov. 90
„ " Dez. , 16 . Dez. 5 t. „ „ 30. Dez. 95
kt " Januar 1933 , 31 . Januar „ 100 „ des Gesamtmonatsbezugs und

am letzten Werktag des Monats je in vollem Monatsbetrag.

tz 3 Kapitel VI
Die Vorschriften der Z § 1 und 2 gelten auch Gehaltskürzung

für die Zahlung der entsprechenden Bezüge 8 1
durch die Gemeinden (Gemeindeverbände) und
die sonstigen der Landesaufsicht unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts.

Z 4
Der Finanzminister ist mit dem Vollzug

beauftragt und ermächtigt , zur Vermeidung
von Härten Ausnahmen zuzulassen.

H 5
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer

Verkündung in Kraft.
Karlsruhe, den 12 . Dezember 1931.

Das Staatsministerium,
vr . Schmitt

II . Bekanntmachungen.
Gehaltskürzung und zweites badisches Notgesetz.

Nachstehend werden die Bestimmungen des
Kapitels VI (Gehaltskürzung ) des 7 . Teils (Si¬
cherung der Haushalte ) der vierten Verordnung
des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft
und Finanzen und zum Schutze des inneren Frie¬
dens (vom 8 . Dezember 1931 ) und das zweite ba¬
dische Notgesetz vom 17 . Dezember 1931 , Änderun¬
gen im Staatshaushalt , zur Kenntnis gebracht.

Die Kassen sind angewiesen , die hiernach sich
ergebenden Änderungen der Dienstbezüge zum Voll¬
zug zu bringen.

Karlsruhe, den 21 . Dezember 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
vr . Huber.

( 1 ) Vom 1 . Januar 1932 ab werden um 9 vom
Hundert gekürzt:
a ) die Dienstbezüge der Reichsbeamten einschließlich

des Gnadenvierteljahres,
b ) die Versorgungsbezüge der Wartegeldempfänger

und Ruhegeldempfänger des Reiches einschließlich
des Gnadenvierteljahres,

o ) die Versorgungsbezllge der Hinterbliebenen von
Reichsbeamten und Soldaten der alten und neuen
Wehrmacht,

ä) die Übergangsgebührnisse der Soldaten der
Wehrmacht nach 7, 27, 32 und 70 des Wehr¬
machtversorgungsgesetzes und die entsprechenden
Übergangsgebührnisse der Polizeibeamten beim
Reichswasserschutz,

o) die Dienstbezüge der Postagenten der Deutschen
Reichspost sowie der Untererheber und Hilfs¬
kassenverwalter der Reichsabgabenverwaltung,

k ) die laufenden Bezüge , die ehemaligen Angestell¬
ten und Arbeitern im Reichsdienst einschließlich
des Dienstes bei der Deutschen Reichspost und
ihren Hinterbliebenen mit Rücksicht auf das frü¬
here Dienstverhältnis außerhalb der reichsgesetz¬
lichen Sozialversicherung gewährt werden (Ruhe¬
lohn , laufende Unterstützungen usw . ) .

(2 ) Die Neichstagsbeamten stehen den Reichs¬
beamten gleich . Für die Soldaten der Wehrmacht
in den Besoldungsgruppen 6 1 bis 06 erfolgt be¬
sondere Regelung in den Durchführungsbestim¬
mungen.

(3 ) Zu den Dienstbezügen der Reichsbeamten
im Sinne des Abs. 1 , a gehören alle Geldbezüge , die
sie mit Rücksicht auf ihre hauptamtliche oder neben¬
amtliche Dienstleistung erhalten.

(4) Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen , Dienst¬
aufwandsentschädigungen , Reisekostenvergütungen,
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Beschäftigungstagegelder , Trennungsentschädigun¬
gen , Nachtdienstentschädigungen und Umzugskosten-
vergütungen unterliegen der Kürzung nach den
Vorschriften dieses Kapitels nicht.

(5) Soweit die kürzungspflichtigen Bezüge nicht
aus der Reichskasse fließen und nicht schon auf
Grund einer entsprechenden Vorschrift zugunsten
der Kasse eines Landes , einer Gemeinde (eines Ge¬
meindeverbandes ) oder einer sonstigen Körperschaft
des öffentlichen Rechtes gekürzt werden , hat der

^ Beamte usw . den Kürzungsbetrag an die Reichskasse
abzuführen.

(6 ) Zu den nach K 1 Abs. 1 , k zu kürzenden
laufenden Bezügen gehören auch Renten außerhalb
der reichsgesetzlichen Sozialversicherung , wenn sich
der Arbeitgeber an der Aufbringung der Versiche¬
rungsbeiträge beteiligt hat (z . B . bei der Versor¬
gungsanstalt der Deutschen Reichspost, bei der Zn-
satzversorgungsanstalt des Reichs und der Länder,
bei der Arbeiterpensionskasse L der Deutschen
Reichsbahn -Gesellschaft ) , sowie die satzungsmäßigen
Leistungen der Deutschen Reichsbahn -Gesellschaft an
ehemalige Privateisenbahnbeamte und ihre Hinter¬
bliebenen.

(7) Die Kürzung nach Abs. 1 tritt zu den nach
Kapitel II des Zweiten Teiles der Verordnung des
Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft
und Finanzen vom 1 . Dezember 1930 (Reichsgesetz¬
blatt I S . 522 ) und nach Kapitel I des Zweiten
Teiles der Zweiten Verordnung des Reichspräsiden¬
ten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
vom 5 . Juni 1931 (Reichsgesetzbl. I S . 282 ) vorge¬
nommenen Kürzungen hinzu ; sie wird an den Be¬
zügen vorgenommen , die den Bezugsberechtigten
ohne Rücksicht auf jene Kürzungen zustehen wür¬
den.

§ 2
( 1 ) Bei denjenigen Ruhegeldempfängern , deren

Ruhegeld nach bisher geltendem Rechte aus einem
höheren Satze als 75 vom Hundert des ruhegeld¬
fähigen Diensteinkommens zu berechnen war , und
die nunmehr nach H 3 Abschnitt I des Kapitel V
des Dritten Teiles der Dritten Verordnung des
Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen und zur Bekämpfung politischer Aus¬
schreitungen vom 6 . Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. I
S . 546 ) ein Ruhegeld von höchstens 75 vom Hun¬
dert des ruhegeldfähigen Diensteinkommens erhal¬
ten , beträgt der Kürzungssatz für die Zeit bis zum
30 . Juni 1932 statt 9 vom Hundert,
soweit sich das Ruhegeld von 80 auf 75 vom Hun¬

dert mindert , 4 vom Hundert,
soweit sich das Ruhegeld von 79 auf 75 vom Hun¬

dert mindert , 5 vom Hundert,
soweit sich das Ruhegeld von 78 auf 75 vom Hun¬

dert mindert , 6 vom Hundert,

soweit sich das Ruhegeld von 77 aus 75 vom Hun¬
dert mindert , 7 vom Hundert,

soweit sich das Ruhegeld von 76 auf 75 vom Hun¬
dert mindert , 8 vom Hundert.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für diejenigen Wit¬
wen und Waisen , deren Witwen - und Waisengeld
nach K 8 Abs. 1 a . a . O . niedriger als nach bisher
geltendem Recht festzusetzen ist.

(3) Bei Witwen , die als Witwengeld statt bis¬
her 50 vom Hundert des ruhegeldsähigen Dienstein¬
kommens der Besoldungsgruppe 13 7 des Besol¬
dungsgesetzes vom 16. Dezember 1927 (Reichsgesetz¬
blatt I S . 349 ) nach K 8 Abs. 2 a . a . O . nur noch
47 vom Hundert des ruhegeldfähigen Diensteinkom¬
mens dieser Besoldungsgruppe beziehen, beträgt
der Kürzungssatz für die Zeit bis zum 30 . Juni
1932 statt 9 vom Hundert 4 vom Hundert.

8 3

( 1 ) Ob und wieweit Wartegelder , Ruhegelder,
Übergangsgebührnisse , Witwengelder oder Waisen¬
gelder zu ruhen haben , wird unter Zugrundelegung
der ungekürzten Bezüge nach den geltenden Vor¬
schriften berechnet; der sich ergebende nicht ruhende
Betrag der Versorgungsbezüge unterliegt der Kür¬
zung.

(2) Handelt es sich bei dem neuen Einkommen
um Arbeitsentgelt , auf das die für die Versor-
gungsbszüge geltenden Kürzungsbestimmungen die¬
ses Kapitels nicht anzuwenden sind , so sind bei der
Ruhensberechnung das frühere Diensteinkommen
sowie die Versorgungsbezüge mit den gekürzten
Beträgen , das neue Einkommen in der tatsächlich
gewährten Höhe anzusetzen.

(3) Der Kürzung unterliegen Versorgungs¬
bezüge auch insoweit , als sie auf Grund gesetzlicher
Vorschriften ( z . V . auf Grund des 8 26 des Offi¬
zierpensionsgesetzes vom 31 . Mai 1906 ) einem Pen¬
sionsfonds zu erstatten sind.

(4 ) Abs. 1 bis 3 gelten , mit Wirkung vom In¬
krafttreten der nachstehend genannten Vorschriften
ab, auch für die Vorschriften des Kapitel II des
Zweiten Teiles der Verordnung des Reichspräsiden¬
ten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
vom 1 . Dezember 1930 (Reichsgesetzbl. I S . 522)
und des Kapitel I des Zweiten Teiles der Zweiten
Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung
von Wirtschaft und Finanzen vom 5 . Juni 1931
( Reichsgesetzbl. I S . 282 ) . Soweit entgegen der
Vorschrift des Abs. 1 Nuhensberechnungen unter
Zugrundelegung der gekürzten Bezüge vorgenom¬
men worden sind , verbleibt es für die rückliegende
Zeit dabei.

8 4

( 1 ) Die 88 1 und 2 gelten auch für die Amts¬
und Versorgungsbezüge des Reichspräsidenten , des
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Reichskanzlers und der Reichsminister sowie für I
die Versorgungsbezüge ihrer Hinterbliebenen . !

(2) Ist ein früherer Reichskanzler oder Reichs¬
minister im Reichsdienst oder in einem sonstigen
öffentlichen Dienste wiederangestellt oder beschäf¬
tigt , so werden seine Versorgungsbezüge aus der
Reichskasse soweit gekürzt , als sie zusammen mit
den aus der Wiederanstellung oder Beschäftigung
fließenden Bezügen die nach Abs . 1 gekürzten Be¬
züge eines Reichskanzlers oder Reichsministers im
Amte übersteigen . Das gleiche gilt beim Bezug
eines Einkommens aus einer Tätigkeit , für die eine
Vergütung gewährt wird , die ganz oder überwie¬
gend unmittelbar oder mittelbar aus öffentlichen
Mitteln fließt.

8 5

§ 1 gilt entsprechend für die Angestellten im
Reichsdienst einschließlich des Dienstes bei der
Deutschen Reichspost . Im übrigen bleiben die Ta¬
rif - und Einzelverträge in Kraft.

§ 6

( 1 ) Vom 1 . Januar 1932 ab ermäßigen sich die
Lohnsätze der Arbeiter im Reichsdienst einschließlich
des Dienstes bei der Deutschen Reichspost um 10 vom
Hundert ; hierbei bleibt ein Bruchteil eines Reichs¬
pfennigs am Kürzungsbetrag von weniger als 0,5
unberücksichtigt , ein Bruchteil von 0,5 oder mehr
gilt als voller Reichspfennig . Der Kürzung unter¬
liegt jeder einzelne in Reichsmark oder Reichspfen¬
nig festgesetzte Lohnsatz der in Betracht kommenden
Tarifverträge , Lohnordnungen oder sonstigen
Lohnfestsetzungen mit Ausnahme der Kinderzu¬
schläge , der Nachtdienstentschädigungen und der
Fahrkosten - und sonstigen Aufwandsentschädigun¬
gen , die bei Auswärtsbeschäftigung gewährt wer¬
den . Im übrigen bleiben die Tarif - und Einzel¬
verträge in Kraft.

(2) Wurde die Lohntabelle bisher aus bestimm¬
ten Schlüssel - oder Ecklöhnen (z . B . Stundengrund¬
lohn des 21jährigen männlichen Arbeiters bestimm¬
ter Lohnstaffeln oder der Ortsklasse ^ usw . ) errech¬
net , so ermäßigen sich die Schlüssel - oder Ecklöhne
gemäß Abs . 1 um 10 vom Hundert ; aus diesen ge¬
kürzten Schlüssel - und Ecklöhnen ergeben sich die
übrigen Lohnsätze der Lohntabelle nach dem bis¬
herigen Schlüssel.

§ 7
Die am Tage des Inkrafttretens dieses Kapi¬

tels laufenden Tarifverträge (Lohn -, Mantel - und
andere Tarifverträge ) können , wenn sie nicht auf!
längere Dauer abgeschlossen sind , frühestens zum
30 . April 1932 gekündigt werden.

stigen Körperschaften des öffentlichen Rechtes . Dis
88 5 und 6 gelten nicht für Arbeitnehmer in Be¬
trieben , deren Löhne oder Gehälter bei Verkündung
dieser Verordnung in einem einheitlichen Tarifver-
rrag mit denen der Arbeitnehmer privater Betriebs
geregelt sind.

(2) Auch die nach K 7 Abs . 2 und 4 der Zwei¬
ten Gehaltskürzungsverordnung (Kapitel I des
Zweiten Teiles der Zweiten Verordnung des
Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft
und Finanzen vom 5 . Juni 1931 — Reichsgesetz¬
blatt I S . 282 — in der Fassung des Kapitel II des
Ersten Teiles der Dritten Verordnung des Reichs¬
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Fi¬
nanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschrei¬
tungen vom 6 . Oktober 1931 — Reichsgesetzbl . I
S . 538 — ) herabgesetzten Dienstbezüge oder Löhne
der Beamten , Angestellten und Arbeiter der Län¬
der , Gemeinden ( Gemeindeverbände ) und sonstigen
Körperschaften des öffentlichen Rechtes unterliegen
der Kürzung nach diesem Kapitel.

(3) Soweit Bezugsberechtigte wohlerworbene
Rechte nach Artikel 129 Abs . 1 Satz 3 der Reichsver-
sassung haben , werden diese Rechte durch die Vor¬
schrift des Abs . 1 und 2 nicht berührt.

8 9

( 1) Zu den Körperschaften des öffentlichen Rech¬
tes im Sinne dieses Kapitels gehören auch die An¬
stalten , Vereine und Stiftungen des öffentlichen
Rechtes , die Verbände von Körperschaften des öf¬
fentlichen Rechtes , Vereinigungen und Einrichtun¬
gen , deren Einkünfte mit mehr als der Hälfte von
Körperschaften des öffentlichen Rechtes oder von
den vorstehend besonders aufgeführten Körper¬
schaften usw . oder von den in Satz 2 und 3 be
zeichneten Unternehmungen herrühren . Unterneh¬
mungen , deren Gesellschaftskapital sich mit mehr als
der Hälfte im Eigentum von Körperschaften des öf¬
fentlichen Rechtes einschließlich der in Satz 1 be¬
zeichnten befindet , gelten ebenfalls als Körperschaf¬
ten des öffentlichen Rechtes im Sinne dieses Ka¬
pitels . Das gleiche gilt für Konzerngesellschaften
(Tochtergesellschaften , Subtochtergesellschaften usw .) ,
wenn ihr Kapital und das Kapital der Zwischen¬
glieder (Dachgesellschaft , Tochtergesellschaft , Sub¬
tochtergesellschaft usw . ) sich je mit mehr als der
Hälfte im Eigentum der übergeordneten Konzern¬
gesellschaft oder von Körperschaften des öffentlichen
Rechtes einschließlich der im Satz 1 und 2 bezeich¬
nten befindet.

(2) Die Reichsbank und die Deutsche Reichs¬
bahn - Gesellschaft , die von sich aus eine den Vor¬
schriften der KK 1 bis 3 entsprechende Kürzung vor¬
nehmen , gelten nicht als Körperschaften des öffent-

Den öf-
bleibt es

8 8
( 1 ) Die KK 1 bis 7 gelten entsprechend für die lichen Rechtes im Sinne dieses Kapitels.

Länder , Gemeinden (Gemeindeverbände ) und son - sentlich -rechtlichen Religionsgesellschaften
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überlassen , eine den Vorschriften der §K 1 bis 3 ent¬
sprechende Kürzung vorzunehmen . K 1 Abs. 1,1 und
die ßß 5 bis 7 und 8 Abs. 1 Satz 2 gelten sinnge¬
mäß für die Reichsbank , die Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft und die öffentlich-rechtlichen Religions¬
gesellschaften insoweit , als diese Körperschaften nicht
von sich aus . eine für den einzelnen Arbeitnehmer
günstigere Anordnung treffen . Die Kürzung der
gesetzlichen Versorgungsbezüge nach diesem Kapitel

^ hat keine Erhöhung der satzungsmäßigen Leistungen
der Deutschen Reichsbahn -Gesellschaft an ehemalige
Privateisenbahnbeamte und ihre Hinterbliebenen
zur Folge.

(3) Trägt ein Hand einer öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft gegenüber den Aufwand für
die Bezüge ihrer Beamten , Wartegeldempfänger,
Ruhegeldempfänger , Empfänger von Hinterbliebe-
nenbezügeü , Angestellten und Arbeiter ganz oder
teilweise / so ist die oberste Landesbehörde befugt , die
Leistungen des Landes entsprechend der nach 88 1
bis 6 und 8 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Satz 2
und 3 höchstzulässigen Kürzung herabzusetzen.

(4) über die Verwendung der Beträge , die Kör¬
perschaften des " öffentlichen Rechtes auf Grund des
§ 8 Abs. 1 vom 1 . Januar 1932 ab ersparen , ent¬
scheidet der Reichsminister der Finanzen für die
Träger der Sozialversicherung und für die einer
Landesaufsicht nicht unterstehenden Körperschaften
des öffentlichen Rechtes, im übrigen die zuständige
oberste Landesbehörde.

8 10
Die Geistlichen und Lehrer gelten als Beamte

rm Sinne dieses Kapitels.

8 11
(1) Die zur Durchführung der Vorschriften die¬

ses Kapitels erforderlichen Bestimmungen trifft der
Reichsminister der Finanzen.

(2) In den Fällen des 8 8 Abs. 1 Satz 2 kann
für diejenigen Arbeitnehmer der dort bezeichneten
Betriebe , deren Löhne oder Gehälter bei Verkün¬
dung dieser Verordnung nicht in einem einheitlichen
Tarifvertrag mit denen der Arbeitnehmer privater
Betriebe geregelt waren , die Kürzung zur Vermei¬
dung unbilliger Härten abweichend von den vor¬
stehenden Bestimmungen geregelt werden . Die Re¬
gelung wird für die einer Landesaufsicht nicht un¬
terstehenden Betriebe vom Reichsminister der Fi¬
nanzen , im übrigen von der für das Besoldungs¬
wesen allgemein zuständigen obersten Landes¬
behörde vorgenommen.

8 12
Die Vorschriften dieses Kapitels treten am

31 . Januar 1934 außer Kraft.

38 —

Zweites Notgesetz
(Vom 17 . Dezember1931 .)

Änderungen im Staatshaushalt.
( Gesetz- und Verordnungsblatt 1931 Seite 451 .)

Das Staatsministerium verordnet im Na¬
men des Badischen Volkes aufgrund des H 56
Absatz 2 der badischen Verfassung:

Artikel 1
Die Bestimmungen in Artikel I Z 7 des

Notgesetzes über Änderungen im Staatshaus¬
halt vom 9 . Juli 1931 (Gesetz - und Verord¬
nungsblatt Seite 247 und 316) - werden mit
Wirkung vom 1 . Januar 1932 an aufgehoben.

Artikels
Die im Artikel II ßß 3 bis 11 des Not¬

gesetzes über Änderungen im Staatshaushalt
vom 9 . Juli 1931 (Gesetz - und Verordnungs¬
blatt Seite 247 und 316) wegen Erhebung einer
Ausgleichsabgabe getroffenen Bestimryungen
gelten entsprechend auch für die auf Grund der
vierten Verordnung des Reichspräsidenten zur
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und
zum Schutze des inneren Friedens vom 8 . De¬
zember 1931 (Reichsgesetzblatt Teil I Seite 699)
vorzunehmenden Kürzungen.

Artikel 3
Die Haushaltsnotverordnung vom 9 . Ok¬

tober 1931 ( Gesetz - und Verordnungsblatt
Seite 369 ) wird geändert, wis folgt:
1 . In Artikel 25 erhält Absatz 2 mit Wirkung

vom 1 . Januar 1932 an folgende Fassung:
„Auch für Wahlbeamte der Gemeinden

darf der Ruhegehalt in keinem Fall über
80 vom Hundert und von dem in § 23 Ab¬
satz 1 des Beamtengesetzes genannten Zeit¬
punkt an über 75 vom Hundert des ruhe¬
gehaltsfähigen Diensteinkommens gesteigert
werden.

"
2 . Artikel 50 wird mit Wirkung vom 1 . Oktober

1931 , Artikel 54 mit Wirkung vom 13 . Ok¬
tober 1931 an aufgehoben.

Artikel 4
Hl

Das Beamtengesetz vom 13 . Februar 1931
> (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 93) in
! der Fassung des Artikels 53 der Haushaltsnot¬

verordnung vom 9 . Oktober 1931 (Gesetz- und
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Verordnungsblatt Seite 369 ) wird geändert,
wie folgt:
1 . Im H 29 Absatz 2 werden der zweite und

dritte Satz durch folgende Bestimmungen er¬
setzt : „ Mit jedem weiteren zurückgelegten
Dienstjahr bis zum vollendeten fünfund¬
zwanzigsten Dienstjahr steigt er um zwei vom
Hundert und von da an um eins vom Hun¬
dert bis zu einem Höchstsatz von achtzig vom
Hundert des ruhegehaltsfähigen Dienstein¬
kommens . Von dem in H 23 Absatz 1 ge¬
nannten Zeitpunkt an beträgt der Ruhe¬
gehalt höchstens fünfundsiebzig vom Hun¬
dert des ruhegehaltsfähigen Diensteinkom¬
mens . Die jeweiligen Bestimmungen des
Reiches über die Höchstgrenze des Ruhe¬
gehalts der Reichsbeamten gelten entspre¬
chend für die Beamten des Landes .

"

2. In § 29 Absatz 3 und 4 ist jedesmal statt
„fünfundsiebzig vom Hundert " zu setzen
„achtzig vom Hundert " .

3 . In 8 54 Absatz 2 wird am Schluffe beigefügt:

„Der Berechnung des Witwengeldes
darf jedoch kein höherer Ruhegehalt als
fünfundsiebzig vom Hundert des ruhe¬
gehaltsfähigen Diensteinkommens zugrunde
gelegt werden .

"

4. In Z 54 Absatz 3 wird nach dem Worte „Zu¬
rückbleiben" ein Punkt gesetzt, sodann wird

beigefügt:
„Die jeweiligen Bestimmungen des

Reiches über die Höchstgrenze der Hinter¬
bliebenenversorgung der Reichsbeamten gel¬
ten entsprechend.

"

Die Worte . .und nicht die Hälfte . . . .

übersteigen " werden gestrichen.

Z 2
Die Bestimmungen in 8 1 treten mit dem

Januar 1932 in Kraft . Sie gelten auch für
die beim Inkrafttreten dieses Notgesetzes im

einstweiligen oder endgültigen Ruhestand be¬

findlichen Beamten und die Beamtenhinter¬
bliebenen.

Artikel 5

Die obigen Bestimmungen treten , soweit
nicht im einzelnen etwas anders vorgesehen
ist , am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Karlsruhe, den 17 . Dezember 1931.

Das Staatsministeriuw
vr . Schmitt

Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höhere»
Lehranstalten im Jahre 11132.

Die Meldungen zu der im Spätjahr 1932 ab¬
schließenden Staatsprüfung für das wissenschaftliche
Lehramt an Höheren Lehranstalten sind spätestens
bis 15 . Januar 1932, Meldungen zu Erweiterungs¬
prüfungen spätestens bis 1 . September 1932 beim
Unterrichtsministerium einzureichen.

Die Prüfung findet nach Maßgabe der Prü - ^

fungsordnung vom 19 . April 1928 statt.
Wegen der Bedingungen für die Zulassung und

das Bestehen der Prüfung wird auf die 3 , 4 , 5,
7, 8, 27 und 28 der Prüfungsordnung vom
19 . April 1928 (Amtsblatt 1928 S . 89 ff .) verwiesen.

Die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme
an den vorgeschriebenen Übungen (Praktika ) , Se-
minarien und Lehrausflügen sind geheftet, für
jedes Fach zeitlich geordnet, beizufügen.

Erst nach Ablauf der bezeichneten Fristen ein¬
kommende Gesuche oder solche mit ungenügenden
Nachweisen werden nicht berücksichtigt.

Die aufgrund der Prüfungsordnung vom
19. April 1928 erworbenen Zeugnisse werden von
Preußen und Sachsen anerkannt , von Preußen aber
mit der Einschränkung , daß Zeugnisse , welche das
Bestehen der wissenschaftlichen Prüfung - in Mathe¬
matik und Physik als Hauptfächern ohne ein weite¬
res Nebenfach bescheinigen , nur dann anerkannt
werden , wenn sie nachträglich durch eine Erweite-
rungsprüfung für ein drittes Fach ergänzt worden
sind . Eine gleiche Vereinbarung mit den genann¬
ten Ländern ist für das in Baden erworbene An¬
stellungsfähigkeitszeugnis nicht abgeschlossen.

Karlsruhe, den 9 . Dezember 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr . n 46726 . vr . Baumgartner
H . All« . ltl °°

Prüfung der Handarbeitslehrerinnen.

In der Zeit vom 29 . Februar bis 10. März
1932 findet am staatlichen Handarbeitslehrerinnen¬
seminar in Karlsruhe eine Prüfung für Hand¬
arbeitslehrerinnen statt.

Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung sind
bis spätestens 6 . Februar 1932 beim Mi¬

nisterium des Kultus und Unterrichts einzureichen.
Dem Gesuche sind anzuschließen:

o . Ein von der Bewerberin selbst verfaßter Lebens¬
lauf mit genauen Angaben über Geburts - und
Aufenthaltsort , über Bekenntnisangehörigkeit,
persönliche Verhältnisse und Bildungsgang,

b . ein Geburtsschein,
e . ein Leumundszeugnis neuesten Standes,
ä . ein amtsärztliches Zeugnis über den Gesundheits¬

zustand,
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E s . Zeugnisse über genossene Schulbildung sowie über
die praktische Vor - und Ausbildung für den Be¬
ruf der Handarbeitslehrerin , bezw. Zeugnisse
über bereits abgelegte Prüfungen.

In den Gesuchen ist im besonderen auch anzu¬
geben, mit welchen Werken der deutschen Literatur
und mit welchem pädagogischen Werke sich die Be¬
werberin für die Prüfung besonders beschäftigt hat.

Die verlangten praktischen Arbeiten sind in der
vorgeschriebenen Form bis spätestens 6 . Februar

^ 1932 dem staatlichen Handarbeitslehrerinnensemi¬
nar in Karlsruhe , Rüppurrerstraße 29 , vorzulegen.

Karlsruhe, den 26 . November 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 44923 vr . Baumgartner

Privatmusillchrerpriifung.
Im März 1932 findet in Karlsruhe eine staat¬

liche Privatmusiklehrerprüsung nach Maßgabe der
Verordnung des Ministeriums des Kultus und Un¬
terrichts vom 19 . April 1928 statt.

Meldungen zu dieser Prüfung sind bis läng¬
stens 30 . Januar 1932 unter Beifügung der in tz 3
der Bestimmungen über die Privatmustklehrerprü-
fung bezeichneten Nachweise und Zeugnisse an das
Ministerium des Kultus und Unterrichts einzü-
reichen.

Karlsruhe, den 11 . Dezember 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr . 28010 vr . Baumgartner

Arbeitslehrgang Uber „Die Landschule".
Das Institut für Völkerpädagogik in Mainz

(Zitadelle ) eröffnet in den Weihnachtsferien seine
pädagogische Arbeit mit einem Arbeitslehr¬
gang über „Die Landschule" vom 28 . De¬
zember 1931 bis 5. Januar 1932.

An die Stelle der bei Tagungen sonst üblichen
Vorträge wird dieser Lehrgang den Versuch machen,
ausschließlich die Praxis in den Mittelpunkt zu
stellen . Täglich wird 4 Stunden lang regelmäßig
Unterricht erteilt . Nachmittags finden Aussprachen
statt, die an das am Vormittag Gesehene an¬
knüpfen.

Die Teilnehmer «wohnen gemeinsam auf der
Zitadelle im „Heim der Nationen "

, in den „ Gäste¬
häusern " bezw . in dem „Studentenheim "

. In den
beiden Gästehäusern stehen 40 Zimmer mit einem
Bett und 6 mit zwei Betten zur Verfügung . Die
übernachtungsgebühr beträgt 1,50 K>k.

Zur Einführung in die Arbeit des Lehrganges
dienen die Büchlein Wilhelm Becker: „Aus meiner
Dorfschularbeit " und Wilhelm Kircher : „Das Haus

i
35 —

in der Sonne "
, Bilder aus meiner Dorfschule.

Beide sind zum Preise von zusammen 1,20 Mk
durch das Sekretariat Mainz (Zitadelle ) zu be¬
ziehen. Teilnehmergebühr 8 .— M , Junglehrer
4 — Gebühr für Übernachtung im „Studenten¬
heim " 50

Lehrern , die am Kurse teilnehmen wollen , kann,
falls Mitversehung möglich ist, der für den 4 . Ja¬
nuar 1932 erforderliche Urlaub erteilt werden . Er¬
satz für Reisekosten und Aufwandsentschädigung
können nicht gewährt werden.

Karlsruhe, den 17. Dezember 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8 47398 . I) r . Baumgartner
V . Gen . V>-

Änderung der Ortsdezeichnung der Gemeinde Griesbach.
Das Staatsministerium hat unterm 2. Dezem¬

ber 1931 Nr . 13563 beschlossen , daß die Gemeinde

„Griesbach " (Amt Oberkirch) mit Wirkung vom
1 . Januar 1932 den Namen „Bad Griesbach " zu
führen hat.

Karlsruhe, den 12 . Dezember 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
Nr. cl 27776 . vr . Huber

Hebung der Heimindustrie( und Heimarbeit im Schwarzwald.
Das Badische Landesgewerbeamt hat Ende No¬

vember ds . Js . ein Preisausschreiben zur Gewin¬
nung guter Gedanken und Vorbilder auf dem Ge¬
biete der Schwarzwälder Heimindustrie , des Hand¬
werks und der Heimarbeit im Schwarzwald erlas¬
sen. Der Wettbewerb ist zu allgemeiner Beteili¬
gung für Badener oder in Baden wohnhafte
Deutsche ausgeschrieben . Anregungen , Entwürfe
oder Musterstücke sind bis spätestens 15 . März 1932
an das Bad . Landesgewerbeamt in Karlsruhe ein¬
zusenden . Gedacht werden an Holzarbeiten , Haf¬
ner - und Kunsttöpferarbeiten , Schachtelmalerei,
Weberei, Trachten , Stroharbeiten usw . Für Preise
sind bis jetzt im ganzen 1100 AA ausgesetzt . Die
näheren Bestimmungen sind beim Landesgewerbe¬
amt zu erfahren.

Die Schüler der in Betracht kommenden Fort-
bildungs - und Gewerbeschulen, Uhrmacher- und
Schnitzereischule in Furtwangen , sowie die am
Werkunterricht teilnehmenden Schüler der Höheren
Schulen sind auf den genannten Wettbewerb hin¬
zuweisen.

Karlsruhe, den 14. Dezember 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung:
Nr. o . 13886. Or . Huber.



380 Nr . 35

Bilcherstiftungswerk der Deutschen Blichgrmriuschaft.
Der Reichsverband für Deutsche Jugendherber¬

gen und die Deutsche Buchgemeinschaft beabsichti¬
gen, im kommenden Halbjahr eine großangelegte
Büchersammlung für die deutsche Jugend durchzu-
sühren . Die Deutsche Buchgemeinschaft hat sich dem
Reichsverband für Deutsche Jugendherbergen ge¬
genüber vertraglich verpflichtet , während der Zeit
der Bücherstiftungswerbung (vom 1 . November 1931
bis zum 31 . März 1932 ) für jedes neueintretende
Mitglied ein Buch einem Bücherstock zuzuführen,
aus dem Jugendheime und Jugendbüchereien vor
allem in den Grenzbezirken beliefert werden sollen.

Ich ersuche um Förderung dieses Unterneh¬
mens , das die Unterstützung aller an der Jugend¬
erziehung beteiligten Kreise verdient.

Anfragen und Anforderungen von Werbedruck¬
sachen sind an die Deutsche Buchgemeinschaft
G . m . b . H . Berlin 81V 68, Alte Jakobistraße 156/57
zu richten.

Karlsruhe, den 29 . November 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
In Vertretung:

Nr . o 12370. vr . Huber

Lichtbild - » nd Filmverleih der Reichszentrale fiir Heimatdienst,
Landesabteilung Bade».

Die Landesabteilung Baden der Reichszentrale
für Heimatdienst in Karlsruhe (Postschließfach 56)
leiht zu günstigen Bedingungen Lichtbildserien und
Bildbänder aus und vermittelt mit Hilfe des Deut¬
schen Bildspielbundes den Verleih von Filmen , die
als Lehrfilme oder volksbildnerische Filme aner¬
kannt sind . Das Bildmaterial eignet sich nicht nur
zu Schulvorführnngen , sondern auch zu Vorträgen
in Jugendgruppen und Vereinen . Verzeichnisse und
Mitteilungen über die Leihbedingungen werden ko¬
stenlos geliefert.

Karlsruhe, den 2 . Dezember 1931.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. d 26361 In Vertretung:

I ) r. Huber

Staatliche Musiklehrerpriifinig.
Aufgrund der im Dezember 1931 abgeschlosse¬

nen Musiklehrerprüfung wurden für bestanden er¬
klärt:

1 . Brüstle, Friedrich , von Schiltach,
2. Hofer, Friedrich , von Freiburg,
3. Hörner, Friedrich , von Sonderriet,
4 . Kolb, Otto , von Bruchsal,

5 . Münzer, Artur , von Freiburg,
6 . Stezelberger, Josef , von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 9 . Dezember 1931.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung:
Nr . L . 41400 . Or . Huber.

III. Personalnachrichten.
Ernannt:

Zu Oberlehrern : Die Hauptlehrer German Eckert
in Bühlertal- Untertal und Ernst Metzger in Erten-
heim . — Lehrer Wilhelm Neidhardt in Waldshut,
zum Hauptlehrer daselbst . — Lehrer Otto Sturm in
Singen a . H . zum Hauptlehrer in Mndau — Haupt¬
lehrer Friedrich Vögtle in Beuren , A . Überlingen,
zum Hauptlehrer in Rippoldsau. — Die Handarbeits¬
hauptlehrerin Emma Gerteis in Weinheim zur
Handarbeitsinspeklorin in Meßkirch.

Verliehen:
Den Privatdozenten Or. Franz Büchner, Or.

Konrad Frommherz und Or. Wilhelm Star-
linger die Amtsbezeichnung außerordentlicher Pro¬
fessor für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Lehr¬
körper der Universität Freiburg . — Dem Privat¬
dozenten vr . Werner Kuhn die Amtsbezeichnung
außerordentlicher Professor für die Dauer seiner Zu¬
gehörigkeit zum Lehrkörper der Technischen Hochschule
in Karlsruhe.

Verletzt in gleicher Eigenschaft:
Schulrat Friedrich Jauch vom Stadtschulamt

Mannheiman das Stadtschulamt Karlsruhe. — Haupt¬
lehrer Eitel Pfingstl er in Oberglashütte uach BerH-
öschingen . — Hauptlehrer Albert Stadelh of er m
Hagnau nach Worblingen.

Entlasse» auf Ansuchen:
FortbildungSschullehrerin Charlotte Weißhaar

in Rassig.
Auf Ansuchen in den einstweiligen Ruhestand versetzt:
Hauptlehrer Alfred Bitzenhoferin Mannheim.

Zuruhegesctzt anf Ansuchen bis zur Wiederherstellung der
Gesundheit:

Oberlehrer Karl Bösch in Ottenau. — Haupt¬
lehrer Friedrich Braun in Breiten . — Hauptlehrerin
Lina Eitel in Forchheim. — Hauptlehrerin Maria
Reinbold in Bietigheim, A . Napalt . — Haupt¬
lehrerin Luise So hm in Ettlingen . — Fortbildungs-
schulhauptlehrer Friedrich Metzner in Flehingen.

Zuruhegesetzt anf Ansuchen:
Hauptlehrer Wilhelm Jllg in LadenburD. —

Hauptlehrerin Lina Rist an der Mädchenrealichule
in Freiburg — Hauptlehrerin Hilda Spitzer in
Pforzheim — HandarbeitshauptlehrerinAnna Augen¬
stein in Pforzheim — Handarbeitshauptlehrerin
Emma Bitterich in Mannheim — Handarbeits¬
hauptlehrerin Berta Fuchs in Karlsruhe — Haud-
arbeitshauptlehrerin Maria Körb er in Mannheim
— Handarbeitshauptlehrerin Maria Mößner in
Karlsruhe — Handarbeitshauptlehrerin Rosa Thum
in Konstanz.
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Zuruhegesetzt:
Die Handarbeitshauptlehrerinnen Anna Alb recht

in Mannheim und Elise Bausch in Konstanz.

Kraft Gesetzes treten in den dauernden Ruhestand:
Rektor Karl Edelmayer in Kehl auf 1 . April

1932 . — Rektor Oskar Hacker in Singen a . H . aus
I . März 1932 . — Haupilehrer Konrad Blattner
in Mimmenhausen , A . Überlingen auf 1 . März 1932.
— Hauptlehrerin Sophie Hahn in Heidelberg auf

O 1 - April 1932 . — Fortbildungsschulhauptlehrer Karl^ Späth an der Goldschmiedeschule in Pforzheim auf
1 . Apnl 1932 . — Hltlidarbeitsinspektorin Auguste
Ewald in Heidelberg auf 1 . März 1932.

Gestorben:
Oberlehrer i . N . Heinrich Kampp in Neckar-

geinüud am 6 . Oktober 1931 . — Oberlehrer i . R.
Longin Münch , zuletzt in Kuppenheim , am 7 . Oktober
1931 . — Hauptlehrer i . R . Andreas Ka utz m ann in
Rockenau am 21 . Oktober 1931 . — Oberlehrer i . R.
Fridolin Schäfer in Ottersdorf am 8 . November
1931 . — Oberlehrer i . R . Joseph Gut mann in
Zeutern am 9 . November 1931 . — Fortbildungsschul-
haupklehrer Ludwig Malsch in Mannheim am
14 . November 1931 . — Oberrechnungsrat i . R . Wilhelm
Berberich, zuletzt im Ministerium des Kultus und
Unterrichts , am 15 . November 1931 . — Rektor i . R.
Johann Braun in Karlsruhe am 17 . November 1931.
— Hauptlehrer Emil Hillenbrand in Schlierstadt
am 18 . November 1931 . — Oberlehrer i . R . Georg
Schweiger in Grünsfeld am 19 . November 1931.
— Studienrat i. R . Philipp Jakob Glock , zuletzt an
der Taubstummenanstalt Meersburg , am 20 . Npvember
1931 . — Oberreallehrer i . N . Wilhelm Rusch , zuletzt
an der Realschule in Müllheim , am 21 . November
1931 . — Oberlehrer i . R . Karl Keck , zuletzt in Gott-
madingen , am 25 . November 1931 . — Der ordentliche
Honorarprofessor an der Universität Heidelberg Geh.
Hofrat vr . August Beruthsen am 26 . November
1931 . — Hauptlehrer Adolf Müller I in Mann¬
heim am 26 . November 1931 . — Direktor i . R . vr.
Robert Helbing, zuletzt an der Mädchenrealschule
in Lahr , am 30 . November 1931 . — Studienrat
Dipl -Ing . Erwin Jung in Offenburg am 13 . De¬
zember 1931.

IV . Stellenausschreiben.

Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in : Hagnau — Mimmen¬

hausen — Oberglashütte.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem dem

Bewerber Vorgesetzten Kreis - oder Stadtschulamt ein¬
zureichen.

V . Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Goethe, Hermann und Dorothea . Deutsche Jugend¬

bücherei , herausg . vom Dürerbund , Nr . 400.
Mit färb . Titelbild . 20 H/.

Deutscher Tierschutzkalender für 1932 . Ver¬
band der Tierschutzvereine , Geschäftsstelle Meißen.10 ch/.

Deutscher Tierschutz - Bildkalender fürl 932.
Verlag Wilhelm Limpert , Dresden ^ I . 2

„ Wann wir schreiten Seit ' an Seit' . . . "
Reichsverband für Deutsche Jugendherbergen
Hilchenbach in Westfattn 1931/33.

Küppers, Stoffverteilungsplan für alkoholfreie
Jugenderziehung in der katholischen Volksschule.
Hoheneck-Verlag , Berlin 81V . 48.

H . Pricks, Hilfsduch für Metallbearbeitung in der
Schule . Phywe -Verlag , Güttingen 1931.

W . Falke, Der Verein südwestdeutscher Zeitungs¬
verleger e. V . in den Jahren 1906 —1931 . Fest¬
schrift . Baden -Baden 1931.

L . Reichert — F . Stadlinger, Grundriß der
Winschaftslehre der Unternehmung . Verlag der
Friedr . Kornschen Buchhandlung . Nürnberg 1931.

Beiträge zur Methodenfrage der Wohl¬
fahrtsschulen. Herausgegeben vom Preuß.
Ministerium für Volkswohlfahrt . C . Heymanns
Verlag . Berlin 1931.

I . Tews, Volk und Bildung . Festschrift . Verlag
der Gesellschaft für Volksbildung . Berlin 1931.

Spannung , Widerstand , Strom. Eine Ein¬
führung in die Elektrotechnik . Deutscher Aus¬
schuß für Technisches Schulwesen . Berlin 1931.
2,20 FM.

„ Neue Wege " . Monatsschrift für praktische Volks-
schularbett . Verlag F . L F . Kamp , Bochum.
5 FM jährlich.

K . Müller — A . Winkler , Putz — Stuck — Rabitz.
Verlag Or . F . Wedekind L Co . Stuttgart 1931.
12 FM-

F . Jost — R . Zeeb, Löser und Zeeb 's Rechenbuch
für landwirtschaftliche Schulen . 19 . Auflage.
Verlag E . Ulmer . Stuttgart 1931 . 2 .30 FM-

Dienst an der Schule . Franck 'sche Verlagsbuch¬
handlung . Stuttgart 1931.

Goethe - Bildnis (Lithographie von Grevedon ).
Holbein -Verlag , München . 60 H, / (bei Mehr¬
bezug billiger ) .

„ Aus Goethes Lebensweisheit " . Holbein-
Verlag , München . 1 -Mb ( bei Mehrbezug billiger ) .

E . Rosen stock — C . D . v . Trotha, Das Arbeits¬
lager . E . Diederichs Verlag . Jena 1931.

Jahrbuch des Deutschen Sängerbundes
1932 . Verlag Limpert , Dresden.

E . Wahle, Deutsche Vorzeit . Verlag C . Kobitzsch.
Leipzig 1932.

„ Ums tägliche Brot "
. Geschäftsstelle „ Forschung

tut not " . Berlin RV ? 7, 1931.
H . Walther, Vorgeschichte und Geschichte des Welt¬

krieges im Geschichtsunterricht . Verlag B . G.
Teubner . Leipzig 1932 . 6 «ML-

O . Gall, Lehrbuch der Chemie und Mineralogie für
Höhere Knaben - und Mädchenschulen . Verlag
Verlag M . Diesterweg . Frankfurt 1931.

F . Rahn, Die Schule des Schreibens . Ein Lehrgang
der Stilbildung für die deutschen Schulen . Ver¬
lag M . Diesterweg . Frankfurt 1931.

F . Schlager, Die Mundarten im fränk .-alem.
Grenzgürtel Badens (Heft 3 der Bausteine zur
Volkskunde und Religionswissenschaft , herausg.
von E . Fehrle ). Verlag der Konkordia A . - G.
Bühl 1931.



222 Nr . 35

Horwitz, Endkampf um die Reparation . Verlag j F . Reiser op . 40 , Universal -Klavierschule . 5 ^ 5-
Hochstetter . Leipzig 1S3I . 2,20 ( 1,60 ! I . Blied op . 13, Theoretisch - praktische Klavierschule,
durch die Reichszentrale für Heimatdienst , Karls - 4,50
ruhe , Erbprinzenstr . 31 ) . iVioliuschüler - Konzerte Band I/ll für 2 Viol .,

Musik - Verlag Carl Rühle, Leipzig 6 1 : Cello und Klavier , je 5 -ML-
.. Allerdand Sachen , die Kindern Freude machen . -'

j ^ 6upo - Album 1 - 8 für 2 Violinen , Cello,
. 2,50 e-Lld . ! Cornet und Klavier je 4,25 HM.

C . Heins op . 125 , Das Meisterschafts - System sür Nr . 26 und 31 — Wandervögel.
Pianoforte . 5 Sammlung , je 2 HM.

H . Schröder, Preis -Violinschule . 5 Z . Grosse, Singübunqen , ein und zweistimmig.
I . Werner op . 12, Praktische Violincell - Schule mit ^ 1 -AM.

Kommentar . 5

Besuchstag im Ministerium Mittwoch don 9—12 und 15 —18 Uhr.
Besuche an anderen Tagen müssen vorher vereinbart sei». Hierbei wird darauf hingcwicsen , daß einzelne Beamte auch
an den Besuchstagen dnrch anderweitige Dienstgcschäfte an der Entgegennahme von Besuchen verhindert sein können.

Besuche sind auf solche Angelegenheiten zu beschränken, die auf schriftlichem Wege nicht erledigt werden können.

Druck und Verlag von Malta » L Vogel in Karlsruhe.
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